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>  verlpti' Per Zungenkuß unter Män- 
c8 '? geschlechtlicher Hinsicht
n(len. ßp. n̂ , ®cham- und Sittlichkeitsemp- 

DR. 1941, 848 Nr. 3

¡)a"8 Verhehlt’ 21̂  StGB. Dieselbe Tat — 
»  den 3 .0. eine. l geraubten Sache — 
Itll"«hmunf, ßereiJ Ta*bestand sowohl der 
i;!i ^ îstumr3!? ^ aube als auch der Vor- 
Sio BegünS- durch Verhehlung (persön- 

füllen ‘W  nacB §214 (erster Fall) 
§222 len‘ RQ-: DR. 1941, 848 Nr. 4

Q.n? des ^  a- F- und n. F. Die Anwen- 
nil?z (§2a n. F. als milderes
ä  «« Fra„SBtQ?-: §354a StPO.) kommt 
W ieder £?’ , diese neue Vorschrift 
^N r.5er ls‘ als die alte. RG.: DR. 1941,

§230 StGB. Umfang der Sorgfaltspflich
ten eines Jagdlehrers. RG.: DR. 1941, 849 
Nr. 6

§ 243 Abs. 1 Nr. 4 StGB. Das Merkmal 
des Abschneidens oder Ablösens nach § 243 
Abs. 1 Nr. 4 ist im weitesten Sinne und 
dahin zu verstehen, daß auch der das Tat
bestandsmerkmal des Ablösens erfüllt, der 
eine schon vorhandene Beschädigung der 
Umhüllung erweitert, um so Teile des In
halts herausnehmen zu können. RG.: DR. 
1941, 849 Nr. 7

§ 263 StGB. Der Begriff des „Vermö
gens“ i. S. §263 StGB, ist wesentlich w irt
schaftlicher Art und nicht an die durch 
das Privatrecht gezogenen Grenzen gebun
den. Es ist die Gesamtheit der vermögens

rechtlichen Beziehungen einer Person. Der 
Besitz der Reichskleiderkarte stellt einen 
Vermögensbestandteil dar. RG.: DR. 1941, 
849 Nr. 8 (Bockeimann)

§263 StGB. Vermögensschädigung durch 
Offenlegung von Geschäftsbeziehungen. 
RG.: DR. 1941, 852 Nr. 9 

§§ 330 a, 20 a StGB. Die in RGSt. 73, 177 
gestreifte, aber nicht entschiedene Frage, 
ob auch ein fahrlässiges Vergehen gegen 
den §330a StGB, kennzeichnende Tat i. S. 
des § 20 a StGB, sein und daher auch die 
Grundlage für die Anordnung der Siche
rungsverwahrung bilden könne, muß ver
neint werden, da nach der feststehenden 
Rspr. des RG. (RGSt. 73, 11; auch 73, 180) 
die Begehung einer mit Strafe bedrohten 
Handlung im Zustand des Vollrausches

v*88eRSb j a) Ruf 24 52 55 und 24 52 56.
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:ô fu'wissf echt und die subjektiven Rechte, 1943

» e i. ^ e rÄ 'v e  R?cht'a n-u- Werfwissenschaft. Der absolute Rechtsweg 
pe siiv' Wer, u iuricu^ u s' |bjektiv-!ndmduelle Rechtsverwirklichung. 
Jteii J k f iv /J 'u n d  i e Ä ch,e Personen-Wertobjekt. Kausal-, Wahrschein- 
K iS  verhai,Recbic Inn .C ur Zusammenhang. Adäquate Verursachung. 
S u f i s t  n lea Schm? h;!bungsrect,te und Schuldrechte. Pflichten zu 
K e ^ ä t t i i i . ? 5 fech lirh ^S la  und Personenrecht. Gemeinfchall. Das 
(V ir? r aufL^es. Der p i (,Kdn" en:, Das Problem des Erlöschens e nes yUhr* 1 ̂ Utlrr 1H11II ß H PT Vpfll ti 11 n hnim l.......ErittJru

^  <finen uWertgesewrei'leSn.Sclluldvl'rhältnisses' Die Verjährung. Die 
SUcneni Er rn,,. Iche Zusammenhang zwischen Schuldhegrlin- 

- uliungsgeschäft. Rechtsanmaßung. Preis R M .6 .—¡'•'«Id

pbufnSchu[Ter”eT KV9 'm Strafrecht und im Privatrecht, 1941
vi^rtianN 11 indiviuellc Rechtmäßigkeit. Alige-

derdü UnR im u !l l ||dverhSltnis. Tatbestand, Rechtswidrigkeit, 
w 'Ä ts 'J s t rt^s th ,.,., Wahrscheinlichkeits-Kollektiv des Verbrechens. 

P>ie .“ er Sch,,!rin"s' H ilf,ung im rechtmä; ig begründelen Sctmld- 
Cr ^OMn^rscheirtn r zur Leistung nur verpflichtet oder auch be- 

'6 |> |a  Lrungen UunK v°n Schuld und Haftung bei dem Anerkenntnis
Preis RM.6.—

K arlsruhe, W aldstr. 10-12

A*Her
f e r n k u r s e
(cn, , B ere itung  auf die Assessorprüfung 

Uch abgekürzte Prüfung)

1

0 , l-uitpoldstra ß e 4 0 J

| | |  . ^  ............ ....  “

^ w n ö l i d i c r  ß u r f u s

11 ®sterferien am Donnerstag, den 17. Api
*’■ A tzler, Berlin  W 30,

Luitpoldgtraße 40

U J e rD e t  m i t g l i c ü  D e r  O S O .!

S o e b e n  e r s c h i e n e n :

3>a8 SScchfcIgcicü 
un6 608 iedicctgcfch

mit 92c6cnocicticn
Erläutert von D r. Paul S chaefer

Amtsgerichtsrat in Bertin-Schöneberg 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e  
Taschenformat VI, 292 Seiten RM. 4 .—

Diese Textausgabe umfaßt das W c c h s e l g e s e t z  vom 
21. VI. 1933, das Scheckgesetz  vom 14. VIII. 1933 und 
die damit zusammenhängenden gesetzlichen Vorschriften. 
Die Einführungsverordnungen für Saarland, Österreich und 
die sudetendeutschen Gebiete sind abgedruckt, damit die 
Ausgabe auch in diesen Gebieten praktisch brauchbar ist.

& m g 6 n o t c e d ) t

füc 3Jiict uni •JJochtDcrhältnit'tc
Zweite Folge, erläutert von

Dr. F ritz K iefersauer
Taschenformat 162 Seiten RM. 3 .50

Dieses Bändchen erscheint als Ergänzung zu den beiden 
1939 erschienenen Ausgaten „Reichsmietengesetz" und 
„Mieterschutzrecht" von Kiefersauer, die damit auf den 

Stand vom 1. Februar gebracht worden sind.

Solnftud) fcee Slfoicmic 
füc $eutf(M fHctül

Herausgeber:
Der Präsident der Akademie für Deutsches Recht

D r. Hans Frank
R e i c h s m i n i s t e r

6./7. J a h r g a n g  1939/40 Groß-Oktav.X,279Seiten 
In Halbleinen geb. RM. 7.— In Ganzleinen geb. RM. 8 _

Irn D r u c k  b e f i n d e t  s i ch :

D a f c f t ,  e t c o f c c d f t  m b  6 ic a f& c c fa f tc c n

32. Auflage

J. Schweitzer Verlag / Berlin W35



(Rauschtat) nur eine äußere Bedingung für 
die Strafbarkeit des Rauschtäters nach 
§ 330 a StGB. ist. RG.: DR. 1941, 852 Nr. 10 

§1 FettsteuerVO. v. 24. Febr. 1939. Die 
Fettsteuer ist eine Verbrauchssteuer. Der 
Tatbestand, der den Anspruch auf die Fett
steuer, abgesehen von gewissen Ausnahme
fällen, entstehen läßt, ist jedoch nicht der 
Verbrauch des Fettes, sondern die Entfer
nung aus dem Betrieb des Herstellers, un
ter Umständen des Großhändlers, bei im 
Ausland hergestellten Fetten ihre Einfuhr. 
Besteuerung von „Rücköl“ . RG.: DR. 1941, 
853 Nr. 11

§ 10 DurchfVO. zum SchlachtsteuerG.;
§ 268 StGB. Die von einer Amtsperson — 
sowohl i. S. der Nr. 2 als auch der Nr. 1 
von §10 Abs. 3 a. a. O. — Unterzeichneten 
und in der gehörigen Form errichteten 
Verwiegungsbescheinigungen sind öffent
liche Urkunden. RG.: DR. 1941, 854 Nr. 12 

§ 98 ÖstStG. Unter „Leistung“ i. S. § 98 
ist jede Handlung zu verstehen. Die in der 
Praxis nicht durchführbare Einschränkung 
auf Handlungen von rechtlicher Bedeutung 
wird aufgegeben. RG.: DR. 1941, 854 Nr. 13 

§ 8 Öst(tschech.)SfG.; § 43 StGB. Der 
Versuchsbegriff ist auch für den Bereich 
des österreichischen (tschechischen) Rechts 
nach den vom RG. ständig vertretenen 
Grundsätzen des Willensstrafrechts auszu
legen. RG.: DR. 1941, 855 Nr. 14

Zivilrecht
Bürgerliches Gesetzbuch

§ 4 BGB. Die Einwilligung des Gewalt
habers zur Volljährigkeitserklärung des 
Sohnes ist erforderlich oder nicht ertorder- 
lich, niemals aber ersetzbar. Es ist deshalb 
nicht möglich, dem Gewalthaber insoweit 
das Sorgerecht zu entziehen und einen Pfle
ger zu bestellen, der die Einwilligung ertei
len könnte. KG.: DR. 1941, 855 Nr. 15 

§§ 139, 313 BGB. Aus § 139 BGB., der ge
rade der Verwirklichung des Parteiwillens 
dienen will, kann nicht die Nichtigkeit des 
Vertrages hergeleitet werden, wenn es sich 
bei dem nichtigen Vertragsteil um eine Ab
rede handelt, von der beide Parteien wuß
ten, daß sie keine rechtsgeschäftliche Be
deutung haben konnte, so daß das Rechts
geschäft nur durch die übrigen Vertrags
bestimmungen gebildet wurde.

Wenn der Käufer eines Grundstücks bei 
Abschluß des Kaufvertrages von dem Vor
kaufsrecht einer anderen Person Kenntnis 
hat, so ist der Kaufvertrag unter den still
schweigenden Bedingungen der Nichtaus
übung des Vorkaufsrechts geschlossen. 
Einer besonderen Erwähnung dieser Bedin
gung im Kaufvertrag bedarf es nicht. Aus 
der Formvorschrift des § 313 BGB. können 
keine Bedenken dagegen hergeleitet wer
den. RG.: DR. 1941, 856 Nr. 16 

§ 164 BGB. Ein Vollmachtgeber kann dem 
Geschäftsgegner die Einrede der Arglist 
entgegensetzen, wenn dieser sich bei dem 
Geschäftsabschluß mit dem Bevollmächtig
ten sagen mußte, daß der Abschluß dem 
Willen des Vollmachtgebers zuwiderlaufe, 
und daß dieser den Abschluß keineswegs 
beabsichtigt haben könne. RG.: DR. 1941, 
858 Nr. 17

§§242, 138 BGB.; §88 LGemO. für die 
7 östlichen Provinzen v. 3. Juli 1891 (PrGS. 
233); §§ 144, 148 PrAllgBergG.

Leistet ein Bergbauunternehmer einer 
Gemeinde für entzogenes Wasser in der 
Weise Ersatz, daß er selbst Wasser liefert, 
so kann die Gemeinde selbst bei Versiegen 
sämtlicher Wasserquellen infolge des Berg
baues doch nicht den gesamten Wassser- 
bedarf der Gemeinde von dem Bergbauun
ternehmer kostenfrei geliefert verlangen, 
sondern nur diejenige Menge, die sie aus 
ihren früheren Wasserquellen bestenfalls 
Mtte_i>eziehen können. Hierbei muß sie sich.

noch den Betrag abziehen lassen, den sie 
für die Förderung des Wassers aus eigenen 
Quellen zum Zwecke der Belieferung der 
Gemeindemitglieder hätte aufwenden müs
sen. RG.: DR. 1941, 861 Nr. 18

§§242, 826 BGB. Ergibt sich nachträg
lich, daß ein durch Meineid erschlichenes 
Urteil dennoch richtig ist, dann liegt in sei
ner Ausnützung weder eine Schädigung des 
Verurteilten noch verstößt sie gegen die 
guten Sitten. Auch die Grundsätze über 
die Unzulässigkeit der Rechtsausübung 
(Treu und Glauben) stehen der Verwertung 
eines solchen Urteils nicht im Wege. AG. 
Camburg: DR. 1941, 863 Nr. 19

§§426, 839, 840 BGB. Hat ein Anwalt 
infolge einer falschen Eintragung im 
Grundbuch einer Partei im Zwangsvoll
streckungsverfahren falsche Auskünfte Uber 
die Belastungen des Grundstücks gegeben 
und ihr deshalb Schadensersatz leisten müs
sen, so kann er wegen §839 Abs. 1 Satz 2 
BGB. keinen Rückgriff gegen den Reichs
fiskus wegen des Versehens des Grundbuch
richters nehmen. Eine gesamtschuldnerische 
Haftung des Reichsfiskus mit dem Anwalt 
wäre nach den §§426, 840 BGB. nur dann 
gegeben, wenn der Anwalt in Erfüllung 
seiner Amtspflichten als Notar gehandelt 
hätte. RG.: DR. 1941, 864 Nr. 20 (Scholz)

§§823, 831, 278 BGB.; §§ 1, 6 GaststättG. 
Der Inhaber der polizeilichen Erlaubnis 
zum Betrieb einer Wirtschaft ist auf Grund 
des Bewirtungsvertrags für die Sicherheit 
der Wirtschaftsräume den Gästen verant
wortlich, auch 'wenn er mit Zustimmung 
der Polizei für die Wirtschaft einen Stell
vertreter bestellt hat. OLG. Köln: DR. 1941, 
867 Nr. 21

§839 BGB.; PrHauszinsStO. Die bei den 
preußischen Gemeinden geführten Haus
zinssteuerrollen und die auf Grund der in 
ihnen enthaltenen Angaben aufgestellten 
Steuerzettel unterscheiden sich wesentlich 
von dem Grundsteuerkataster. Sie genießen 
keinen öffentlichen Glauben, und es besteht 
keine Amtspflicht der Steuerbehörde Drit
ten, z. B. dem Steuerschuldner gegenüber 
durch ihre Führung bzw. Übersendung ver
bindliche Unterlagen für den Grundstücks
verkehr zu schaffen. RG.: DR. 1941, 868 
Nr. 22

§ 1766 BGB. Auch der uneheliche Vater 
muß als leiblicher Verwandter des Kindes
i.S. des § 1766 BGB. gelten. Durch die An
nahme an Kindes Statt erlischt zwar die 
Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters 
nicht; sie ruht aber. Die Unterhaltspflicht 
des Annehmenden geht der nach § 1708 
Abs. 1 und 2 BGB. dem unehelichen Vater 
obliegenden Unterhaltspflicht vor. OLG. 
Dresden: DR. 1941, 869 Nr. 23 (Reichsadop
tionsstelle)

Testamentsgesetz
§48 Abs. 2 TestG. Ein deutscher Erblas

ser verstößt durch die erbrechtliche Bevor
zugung eines jüdischen Angehörigen gegen
über nichtjüdischen, die ihm erbrechtlich 
näher oder gleich nahe stehen, gröblich 
gegen die nach §48 Abs. 2 TestG. von ihm 
zu nehmenden Rücksichten, wenn und so
weit er für die Bevorzugung keinen ge
wichtigen Grund hat. KG.: DR. 1941, 869 
Nr. 24 (Vogels)

Handels- und Wirfschaftsrecht
§14 VO. v. 15. Jan. 1940 (RGBl. I, 191);

Ziff. 20, 21 AllgVfg. des RJM. v. 20. Juni 
1940 (DJ. 1940, 728). Der Verwalter einer 
unter feindlichem Einfluß stehenden GmbH, 
ist nicht befugt, die durch seine Bestellung 
ausgeschalteten Geschäftsführer wieder ein
zusetzen oder neue Geschäftsführer zu be
stellen. KG.: DR. 1941,871 Nr. 25

§§ 12, 823, 826 BGB.; §§ 19, 37 HGB.; 
§§ 1, 16 UnlWG. Wenn ein Angestellter aus 
einer Firma ausscheidet, so kann es ihm 
nicht verwehrt werden, einen Betrieb zu

begründen, dessen Geschäftsgeists
ganz oder teilweise mit dem des ejn.

früheren Arbeitgeberin ■ >•••
—. sr,-  . ! ; Fnrm S

ganz
seinerseiner irüheren ArDengeucii- 
stimmt. Wählt er für die Lorm s - irn 
ternehmens die KommGes. und 
nach §19 HGB. seinen Familienwn 
die Firma auf, obwohl der g|e!.ch e„ 
lienname in der Firma seiner un dienenname in aer rirma fl„
beitgeberin enthalten ist, so fä'
frühere Arbeitgeberin die Führun» ß̂es, 
miliennamens durch die neue . ¡J\
nicht unterbinden. RG.: DK.
Nr. 26 (Barz) • ejnef

§ 138 BGB.; §§ 161 ff. HGB. « I(0p- 
Klage einer KommGes. gegen . Klage‘ 
manditisten auf Zahlung *?* gonderö 
grund nicht nur in rechtlicher, ^ r ,  
auch in tatsächlicher Hinsich ejne rer
je nach dem, ob der Anspruch esejlscha 
fragliche Nachschußpflicnt der der 0 '
ter infolge eines echten Ver die ,
Seilschaft gestützt wird, oder yerpflic
tragliche oder außervertragtmne gen“  
tung zur Rückzahlung eines u» 
Gewinnes. .. ._ Kon1triaIL.

Wenn eine KommGes. ihr ^ aren K 
tisten bei der Belieferung mit QeWinn 
batte, die die Vorwegnahm ¡ge eii>r 
anteilen bezweckten, in de RabattgefL [ 
men würde, daß die in der « sic, t»“ 
rung liegende Leistung ohne K ß er|ol|
den demnächstigen Ja^res®ti(res Ge3Ĉaii- 
sollte, so wäre ein dera g ejner ,„t
gebaren der Gesellschafter * f r [Bfilhg* 
ständigen und sauberen O»®, ve r «  
" :ner KommGes. überhaup öesel!shtjg, 

” ■ dahingehende Besch'1 qq$. tn
\/prQnmmlLin0r nach § „„ /nJpfri ,\X(,-

ntif
er 
ich

len hervortreten s° nA eselIschahern|9 in- 
ibsvermögen allen OHG; a |, 1 fl
samten Hand gehört. \yidersP^ 
igesellschaft wurde g78 Nr.2
h sein. RG.: DK. 1 > , ¿es
!§ 527, 535, 700, 740 ^„¿sbefUg^Lefit
Se gesetzliche
uffers nach §§J>2 > „  eines = ^ us
;h nach dem Unt? f e r ’’fort,einem Binengewasser und l  - -
ht /n r Hebung von = n H sen

,dfS

ir i icuuiiŁ - - Ckraft se.\fJ tfhd'und der S ch iffer^ecke ,.ne . wr
---  CT

zur Hebung von 
teht und der pcnm “Y,r
gepflicht zu d iesem  Z  ß i S ^ 0  

Vorschrift dess § J ° ° ^ , der > <

S t "  R C ?D R -I m i  . 8801*  2
Vierjahresplan ^  g

¡2, 6 Ges. r g g g $ ß ^

S S i f t i

.iefervertragpx-- aen^. w 
erstreckt ü b e r s o * '* :« «

Its für die Liele™LDs ReChts 
an eine währe"f.nt  durch d .de Preisfestsetzun^bjjdung.^^, 
lissar für dl des V pieS* Lt- zur ?urchfuhrungeseizeS) Up Si^ e
ebunden (§6 de® • ajs d>e ¡e|it. •-

u"1 d e ^ 'v i e r j ^ S d ^ f
loch nicht ab^reiänger J‘,r 
in von dern^m ^iung1

bufC!!

■n des and ¡„erechn AP ^u1-
herleitet, autg derar’ lg preist cp
■ ~ ,lfpn- ° durch ¿erVup‘Nr, 30

I r e  iS up  S85 1 jß
m i r ü W .  « f d . «
regenüber d preis u ggg
’ fes,f  DiR-h ist. Ru.- (Foi^e‘



❖
Sabeff Post über 1000 Angebote 
gratis! Neuheiten b illigst! 500 
versch. Oesterreich zu RM 15.80 
durchschnittl. 3 Pf. pro Stück / 
Slowakei 50 versch. 5.80 / Bul

garien!! 0versch.7.80/ Ungarn 500 versch. 
980 / 300versch. Polen 1$.— /300versch. 
Tschechoslowakei 25.— / 1000 versch. 
Oesterreich 150.— /  325 versch. Rumänien 
12.50 / 525 versch. Rußland (m it Ukraina 
und Kaukasien) 75.— /700 versch. Oester
reich 58.— I 100 versch. Rußland 2.50 / 
525 versch. Rumänien 110.— / 435versch. 
Rumänien 45.— / Luxemburg 16 Werte 
kompl. 20.— / Polen -  Gouvernement 1 
26 Werte kompl. 25.—. Porto extra 54 Pf. 
Kasse voraus. Konto Leipzig 54484. 
Briefmarkenha« S ab e f f ,  Wi en 1X/71.

£kn u n s e r e  "B e z ie h e r
richten w ir die Bitte,

alle Zuschriften
wegen des Bezuges

„D eutsches R echt “ 
nur nach Leipzig
zu richten und dabei deutlich 
anzugeben, ob es sich um die 
Ausgabe A =  Wochenausgabe, 
oder die Ausgabe B =  Monats
ausgabe, handelt.

D e u ts c h e r  R e c h ts v e r la g
G. m . b. H.,

Z w e ig s t e l le  L e ip z ig  C I ,
Inselstraße 10.

Q Q Q  verschiedene echte
B r i e f m a r k e n ,  
wobei Kamerun, Alba
nien u. a. Länder für 
J l 4.95 und Porto per 

Nachnahme. 
P re is lis te  g ra t is . 

Markenhaus A l f r e d  K u r t h ,  
C old itz Nr. 86 i. Sa.

WALTER BEHRENS
BRAUNSCHWEIG
8ncfmarkenhandlg

¿SHiSlWerbefchr. koftenfr«!
Ankauf von Sammlungen

B riefm arken
Gute Einzelmarken und Sammlungen 

kauft stets höchstzahlend 
Briefmarkenhandlung W. F. Deschler

Berlin W 62, Kleiststraße 3

n n i/T A D  ¡ur., rer. pol.sowie 
1 / V l V  I  V l \  D ip lom -V o lksw irt. 
Auskunft, Rat, m ündl. oder Fernvor
bere itung. Dr. |ur. S tegm üller, 
Innsbruck, Bürgerstraße 21, part. 
Prospekte. Beste Referenzen von Per
sönlichkeiten aus dem Berufsleben.

Kopfschmerzen 
Rheumati 
I s c h ia s
G ich

^aaeff vtrldingend Urie ein Svn 
j  4 cfyu/indä CJU) merz durch/

r t l e l a b o n

Original-
Gemälde alter und neuer Meister 
finden Sie in großer Auswahl in

Gemäl de - Hand l ung
Berlin, Leipziger Straße 103 

Ecke Friedrichstraße 
Ankauf — Verkauf

Einschi. Glas u. Kiste ab Station Bernk.-Kues
20  Flaschen „W in zerk is te"
20 Flasch, versch. gute Mosel. Bei Nichtaefall. 
anstandslose Rücknahme. Nur Nachn. 33,60 
Franz Astor Nachf., Bernkastel-Kues.

W e r d e t  M i t g l i e d  d e r  N S V . l

A c h t u n g !
Bei unregelmäßiger Lieferung, auch bei völligem Ausbleiben der Hefte, bitten w ir unsere Bezieher, sich zuerst an 
das zuständige Bestell-Postamt zu wenden und das immer sogleich, wie das die Postordnung vorschreibt. Erst wenn 
das zu keinem Erfolge führen sollte, bitten w ir an unsere Geschäftsstelle in Leipzig C 1, Inselstraße 10, zu schreiben.

D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G.  m.  b.  H.

V o r a n k ü n d i g  u  n  g

3m î î la i  wi rö  erfe^einen:

D e r  3 f e c g l c i d )  i n  ( S l t c f o d t e n
v o n

Kammergerichtsrat Dr. PAUL GAEDEKE, Berlin

Umfang etwa 100 ©eiten ✓ Prêt# etwa 3.

, ^uef) bejubelt alle wefentlicf)en mit Sein T3ergletd), InSbefonÖere öem Tßrojefpergtcicf), in ©)eiacben 
"mmmf)än(Jfnt>m ^ ra(,cn. 3 ,n Q3orbcrgruitÖ ftei)cn öle (Sergleicf)3möglict)feiten/ welche fict> auS Öer 'ikr&inöung 
b°U Un(«f)altörcgetung unö e^eiöungöproaef} ergeben, Ö. f). Öle gälte Öeö fogenannten ©efamtoergieief )^ 
*V W e  im Die^tölcben eine bcöcutfame Oiolte fpielt unö einen wichtigen Beitrag ?u Öer Öurd) US neue ©fje» 

^  oom 6. 3ult 1938 ungebahnten ?iecf)teicntroicflung bilöet.
"Öudf) ¡ft ein ® c(jrof(fcr öurd, biegülle bet »erfaf>rem$= unö gcbüi)renrecötlicf)en fragen, welche Öie®urcf>= 

be9 ©runbfage« US i ^ e f ö u ^  Öurcf) § 80 ^egefet? unö Deö ‘Öerbotö Öer ^erblnöung nermogen^ 
3 e b  tli<̂ er ^»iPruc^e mit <?l>efac^n Öurcf) Öab neue 'Serfafjren Ö eö §627b 3130. aufgeworfen l>at. 
rce,fr ^ eä)t£5roat)rer/ Öer mit Öiefen fragen ?u tun f>at, fennt it>re große praftifche 23eÖeutung, aber au* fl)re 
J ^ H e n  ©cbwicrigfeiten. @ic meiftern ju Reifen ift Öie Aufgabe, welche öaö 23ud) fid> gefteiit ßat.

8 ro t rÖ öaf>cr e in u n e n t b e h r l i c h e r  B e r a t e r  f ü r  31 n t » a l t e  unö  d i c h t e r  fe i n.

2ö.3Wocfcc ^ucHMnMung ♦ ßetpaig € t



K n e g s s a d i s d i ä d e n - V  e r o r d n  u  n g
vom 30. K o v c m b er 1940

l e x t a u s g a b e  m i t  E r l ä u t e r u n g e n  v o n

S ta d ts y n d ik u s  Dp. S p e d it, M a in z
JDie Kriegssachschäden-Verordnung vom 30. November 1940 gibt der Verwaltung die Grundlage für eine tatkräftige Hilfe 
der durch Sachschäden betroffenen Bevölkerung. Allgemein zu tragende Vermögensschäden sind von jedem Volksgenossen 
m riegszeiten als ein selbstverständlicher Kriegsheitrag anzusehen, dort aber, wo im Zusammenhang m it der Beschädigung 
oder dem Verlust einer Sache besondere unmittelbare Schäden verbunden sind, ist eine erweiterte Schadenshilfe geboten- 

ervorgegangen aus der Sachschädenfeststellungsverordnung vom 8. September 1939, der Gebäudeschädenverordnung 

v « r T jr r r .eZember-z1939 Un<1 Zahlreichen ,lazu erlassenen Durchführungsverordnungen und Kunderlassen gibt die neue 
r  c c e u ln  " T  Zusam,nenfassunS’ Klärung und Verbesserung der bisherigen Vorschriften. Dort, wo nach der neuen 
KSSCHVO. noch der Erlaß einzelner „R ichtlinien“  für die praktische Anwendung erforderlich ist, ist in der Übergang**«1 
im Rahmen des geltenden Rechts durch vorsichtige, der neuen Regelung nicht vorgreifende Anwendung einzelner bishw 
geltender Erlasse tatkräftig Hilfe zu leisten. Im  Gegensatz zur bisherigen Regelung ist das Ziel nicht mehr die Feststellung 
des Schadens, sondern die tatsächliche Entschädigung. Die Anwendung der Verordnung soll nach dem Wunsche des Reichs
marschalls „schnell, einfach, gerecht und frei von Engherzigkeit“  sein. — Die Erläuterungen der neuen Verordnung in <>« 
vor legend«! Schrift sind nicht nur für den Juristen oder die zuständigen Stellen der Verwaltung, sondern gerade auc

für den Laien verständlich und wertvoll.

Preis: UM 3.30

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i  r  e k t  v o m V e r j  a *

D e u ts c h e r R e c h ts v e rla g  C*. in . b. H . B e r lin  • L e ip z ig  • Wi®**
Kerlin W 35, llildehrainlslrufte S

Auslieferung fü r Ostmark und Sudetcnland : Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H „  Wien I, Riemergasse 1

E i n e  w i c h t i g e  N e u e r  s e h e t 1 w ü t i g  f ü r  S t u d i u m  u n d  P r a x i s !

D a s  R e c h t  d e r  A r b e i t
Sys temat i sche  Z u s a mme n s t e l l u n g  der w ic h t ig s te n  a r be i t s r ech t l i chen Vorsc ln1

iften

von P r o f .  D r .  W o l f g a i l f ?  S ic h e r t ,  Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universi
tät Berlin

Die Vorzüge dieser Sammlung:

Klare systematische Gliederung des Gesetzesstoffes.

Zuverlässige Wiedergabe der wirklich wichtigen Bestimmungen aus allen Tci,gCArbeits
des Arheilsrechts: Recht der DAF., Arbeitsordnungsgesetze, Arbeitseinsatz, Arbeitsschu ->
Verhältnis, Berufserziehungsverhältnis, Arbeitsgerichtsbarkeit usw.

Daher gegenüber der verwirrenden Fülle der Einzelbestimmungen — grollte übersi®* 
und rasches Zurechtfinden beim täglichen Gebrauch; bei allen Einzelfragen zuglc|C

nnei

Liier blick über den ganzen Bereich und seine Zusammenhänge.

Im ganzen also geradezu ein kleines „Gesetzbuch der deutschen Arbeit“.
Hervorragend geeignet für jeden Rechtsunterrieht und jede Rechtsschulung 1111 
sowie für den täglichen Gebrauch in der Praxis.

Ar■beitsfcC

, r  I aV c r 1
200 Seiten. — Kartoniert RM. 3.30.

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v 0 « W lf i l

DEUTSCHER RECIITSVERLXG G .m .b . I I . ,R E R U IV /L E IP Z IG /W
Berlin W »5, Hildebrandstraße 8.
Auslieferung für Ostmark und Sudetcnland: Deutscher Rechtsver iag G. m. b. H.,



Dl

Ende Apri l  erscheint: 2 N euersche inungen  von den e rfa h re n e n  P r a k t ik e rn !

£>er
STAATSANWALT
und sein A r b e i ts g e b ie t  m i t  B e is p ie le n

V on

DR. KARL BURCHARDI
O B E R STAATSAN W ALT IN  B ER LIN  

unter M itw irkung von

DR. GERH. KLEMPA11N
ST  A A T S  A N W  A L T  I N  B E R L I N

Jas
in«» '>eUe ^ crk führt in den Aufgabenbereich des Staats- 

1 heim Landgericht ein und gibt Ratschläge und

es seine Arbeit durch Wiedergabe der Vor- 
üie sonst an vielen Stellen verstreut sind, und

anwaits ;
^"leitu»¡ejn "'gen für die sachliche und formelle Erledigung
L-11̂  Amtsgeschäfte. Dem erfahrenen Staatsanwalt er

bittert
Ji f ten

'lar ' ^er Ausbildung der Referendare, dem Referen
da „ H r h ilft es in seiner kurzen Ausbildungszeit bei 
des aalsanwaltschaft, die formalen Schwierigkeiten 
Bad taatsanwahschaftlichen Dienstes’ zu überwinden 
drin "  t*em sachlichen Kern seiner Aufgaben vorzu- 
B'erd " ^ ” ^ au und Gliederung der Staatsanwaltschaft 
s'chts ^oschüdert und die Folgerungen aus dem Auf- 
steijei Un<̂  Weisungsrecht der Vorgesetzten Dienst- 
Grnncj e' Klarstellung des Geschäftsganges werden 
rnjt ,jpS,tZe den Schriftverkehr und den Umgang 
v^falif'1  ̂"Khkum wiedergegeben. Das Ermittlungs- 
das 'st besprochen, die Fahndungsmaßnahmen, 
Und A),| '* Untersuchungshaft, der Beschlagnahme 
*r«nen e'le'nSicht . Das Verhältnis zum Verteidiger wird 
kl&gescl' K' ispiele fü r Einstellungsbescheide und An-
"aupt, zeigen deren zweckmäßige Gestaltung.vcrfnU
sPrritTi nrtn u"d  Hauptverhandlung werden be- 
Es n ""d  Ratschläge fü r den Schlußvortrag erteilt, 
'" d fn t t^ " 'fü h ru n g e n  über Rechtsmittel, außer- 

e Rechtsbehelfe und Wiederaufnahmevei- 
Kraft ■ 'e " u%aben des Staatsanwalts nach der Rechts- 
verfai  besondere in Strafvollstreckung und Gnaden- 
8lattnn ■ Straflöschungssachen und Berichter-

s°nsti^ ln Entschädigungssachen. Ein Überblick über 
8en Aufgaben des landgerichtlichen Staats

anwalts bildet den Schluß.

26t> Seiten Din A 5 • Kart. 8.70 RM

e , en d u r c h  den  B u c h h a n d e l  ode r  
d i r e k t  v o m  V e r l a g

SCHER RECHTSVERLAG G. M. B. H. 
R E R L I N .  L E I P Z I G  - W I E N  
ßerlin W  35, Hildebrandstraße 8

*UKch,¡rk liefcrun8 fü r Ostmark und Sudetenland: 
er RechtsverlagG.m.b.H.,Wienl,Riemergasse 1

Rechtsanw. Dr. habil. Gerhard Hubernagel 
und Syndikus Dr. Karl Künne

Das
Kriegsausgleichsverfahren

Verordnung vom 30. November 1939

Die Verordnung über das Kriegsausgleichsverfahren 
ist für die Wirtschaft von größter Wichtigkeit, zumal 
sie unter gewissen Voraussetzungen das Konkurs-und 
Vergleichsverfahren ersetzen soll. Sie will Schuldnern, 
die durch den Krieg und dessen Auswirkungen be
sonders schwer betroffen sind, zu Hilfe kommen, 
gleichgültig, ob es sich um Industrielle, Kaufleute, 
Handwerker und Kleingewerbetreibende handelt. Der 
Kommentar bringt mit kurzen Erläuterungen in 14 Ab
schnitten Richtlinien für die Bearbeitung außergericht
licher Vergleiche, die über die Geltungsdauer des 
Kriegsausgleichsverfahrens hinaus Wert und Gültig
keit behalten. Das neueste Schrifttum, insbesondere 
die Ausgleichsordnungen für die Ostmark und das 

Sudetenland, sind berücksichtigt.

Umfang 99 Seiten Preis kart. RM. 1.80

Die Vertragshilf e des Richters 
aus Anlaß des Krieges

Verordnung vom 30. November 1939

Die Vertragshilfeverordnung hat sich so große Popu
larität errungen, weil sie, unabhängig von den Grenzen 
bestimmter Berulskreise, grundsätzlich jeden betreffen 
kann. Alle Gläubiger und Schuldner geht diese Ver
ordnung potentiell an. Insbesondere ist sie für die 
Wirtschaft von größter Bedeutung. Der Praktiker muß 
wissen, wie er vorzugehen hat, wenn der erforderliche 
Ve: such einer außergerichtlichen Einigung gescheitert 
ist. Diese Fragen führen die Verfasser in klarer, all
gemeinverständlicher Form einer Lösung zu. Einen 
ganz besonderen Wert erhält der Kommentar durch 
die „Richtlinien für die Bearbeitung außergerichtlicher 
Vergleiche“ , die sich in der Praxis bewährt haben. 
Das Recht der Ostmark und das neueste Schrifttum 
ist bereits verarbeitet, also: ein Kommentar auf 

dem neuesten Stand.

Umfang 214 Seiten

Preis kart. mit Nachtrag RM. 4.80

Zu bez iehen du r ch  den Buchhande l  oder  
d i r e k t v o m  Ver l ag  *

DEUTSCHER RECHTSVERLAG G .M .B .H . 
BERLIN • LEIPZIG  ■ W IEN 
Berlin W 35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergässe 1



Seit langem bewährte, noch lieferbare Werke:

o. Scanjoni: Das großöeutfche €hegefeß
£. Auflage. „D ie (Erläuterungen ©canjoni'ei ffnö bis ins einjeine burebbaebt unb geben nn keiner Stage ootbti.'’ (5®-) 
,2ln8ge3eid)nete6 fgilfemittel non felfener 2iebetficbfiicbheif.' (3- b. 2lk. f. Dt. 2\eci)t). 1939, 352 ©eiten 8°, geb. 8,50 lu ll-

Qucche=6uffmann: Ucichecntctgnungerccht
«.Auflage. 3Tiit bem ßommentar bes juftäubigen Sachbearbei ters im  K iü itf fc b .2 it iu . (ft ein befonbete 
Hilfsmittel gefebnffen, bas in jebem Sali ftefs klare, etfebopfenbe 2(uskunff gibt. 1939, 454 ©eiten 8°, geb. 14.50 2u1-

Prltfch=Ue*roth: ntietrecht Öcr 6cgcnit»art
£ Auflage. Das betuäbtfe Haubburb betreiben ©aebbeatbei fet  im 2J32T!. gibt eine urafaffenbe 3uiammcnfteliung alle* 
mietrecbtl. Deftimmungen ©ropbeuffcblanbs mit (Erläuterungen. (Sinfcbl. 22acbftng non 1940, 349 ©eiten 8°, kurt. 7,50 2v

firiegcr=£cnj: firm a unö fianöeleregifter
„Oie beben öaebbentbei ter  im 2132TI. bnben mit biefem ßoiutuenfar ein einjigartigeö 2Detk non b°bem 
2Derf gefetjaffen, bas ein betuortngenbes, nie oetfagenbes Hgilfemittel fein roirb." (Df. ftuft.). 1938, 416 ©eiten 8°, I I / 50

V K K L . A «  F B A S  iß V A H L E S  • B E R U S  WO

Für Referendare z-flssessorexamen
Pension S te n g e rt

Berlin W30,Viktorla-Luise-Platz4 
Telefon: 25 38 65

U.-Bhf. Viktoria-Luise-Platz v. d. Hause. 
Zimm. m. Frühstück ab2.50 RM., m.Abend- 
essen incl. Tee ab 3 50 RM. Teilw.fl. Wass. 
Beste Empfehlungen aus Juristenkreisen. 

— 25 Jahr e  —

N a c h t le b e n  B a r b e t r ie b ?

onigin
k  K u rfürstendam m  235

A m f s f r a d i t e n
für Juristen u. Justizbeamte 
nach den neuen Vorschriften 

— Hoheitszeichen — 
empfiehlt zu billigen Preisen. 
Muster u. Preise kostenlos. 

Teilzahlung gestattet.

H L  H E C K
B E R L IN  SO 3 6
D re sd e n e r S tr. 127

( U - B a h n  K o t t b u s s e r  To r ) .  
Fernruf: 61 33 91.

UJerDßt niitglicD Der n5P.

CAFE WIE
i * , « -

KURFURSTENDAMM -----------"STÜBER UNDKRÜGER

Eine Brunnenkur zu Hause mit

A n q e iik a Q u e lle  
35ad Tön iss te in
bej Magen- u. Dann-, Nie
ren- u. Blasenleiden, Gicht, 
Blutarmut und Bleichsucht, 
unterstützend bei Zucker. 
Brunnenschriften u. Preise 
durch die Kurverwaltung 

Bad Tönisstein (Bez. Koblenz)

----------- — — — ■— ■ *  *

R e d * < * * * .̂¡edigung ’'¡¡¡J
Gewissenhafte j;'0|,acli(un6
ErmitilusKSh’ durch 
und Auskunft^Ä f

rfly
e» ff0

( M ?

aoeO 0
Kur f ü r s t end»*

n e s ia u r a n i  -

D o rtn a i^

^  Seuecoecftcbecung aut Oeg^memgl

Feuer Billig- gut-sicher Einbruch
Drucksachen kostenlos und Auskünfte bereitwilligst durch die Direktion

BERLIN-CHARLOTTENBURG 2
BERLINER STRASSE 153
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Vo111 deutschen Verfassungsrecht zum europäischen Verfassungsrecht
Von Dr. iur. habil. H.-H. D i e t z

dargejg daß dies beute in Deutschland noch näher 
2ustei|„,r= zu vverden brauchte, genügt es hier fest
ein ^  n> daß der gegenwärtige Krieg ebensosehr 
Waffen Pf d e r G e i s t e r  wie ein militärischer 
gleich ^HSf is t1). M it dieser Feststellung ist so- 
8enden r eigentliche Ausgangspunkt fü r die fol- 
• nschlnß^.rachtungen insofern gewonnen, als im 
'h den i- • era.n gezeigt werden kann, wie mitten 
he Qru^.^gerischen Auseinandersetzungen bereits 
S'chtbarnClllriien e‘ner neuen europäischen Ordnung 
gesamt ^W orden sind. Ja, der Krieg hat sich ins- 
^hviesg Scnner a's das letzte noch mögliche M ittel 
’a Eurorv U/ n dei1 Sieg her deutschen Ordnungsidee 
s.lch (j i ,a herbeizuführen, und zwar so sehr, daß er 
hefstg .-Euerseits überhaupt nur in dieser seiner 
aaffasc„..lln*hion begreifen läßt. Die deutsche Kriegs

in
die

Vori \S 2 *  Unterscheidet sich dadurch grundlegend raaJ'-ner Pnrrl.V„i.„.. ___Jadezu ,. englischen Einstellung, die nach der ge- 
! o b b e s a.sus’schen Formulierung, die T h o m a s(► UQgo •» lv'u 1 V* UIUUCl uiv i  u u in d o

¿«tnpf all ltlr *m Kriege nur einen sinnlosen 
blickt ¿ r .Segen alle, d. h. das schließliche Chaos 

¿¡sich" f t i ht hiernach die mutwillige Vernichtung 
.¡¡altun„  . r bestenfalls die gewaltsame Aufrecht- 
^ l p u ^ J nner.lich längst überlebter Zustände im 
mriegsnrrm’ w ‘e es ein Blick auf die englische 
s°?°Phie j S?nda beweist, so hat die deutsche Phi- 
C letl> de*11 .. ege von jeher einen Vorgang ge- 

s<;> „ dl e Anwendung äußerer Macht oder

fi* 11 Soli ’ e!n. Chaos, sondern eine neue Ordnung 
dtSshng ’ gleicht der Krieg nach deutscher Auf- 

Voll *P e?hten, aufbauenden Revolution2), in
hPp i  [T S lp f j rrl.n« r»l i « r» n W / I l l n  rrt i o i t i p raeh, bP*ot.Û  s*c^ gleichermaßen der W ille zu einer 
'  ' ei'en Ordnung Bahn bricht.

>«n ifXei. r ;++ ,
ri.ege“ • ,;.e,r husch,  „Hochschule und Wissenschaft 

, T v 1?1- ’ Kl6 er Bläher 1940,1 ff. Dazu Die t ze :  DR.

erŝ ga^ z e r> »Aufstand und Reich“ , 1940, S. 65 ff.,

e, Dozent an der Universität Kiel

Zumal im heutigen Kriege aber geht es um die 
Durchsetzung, ja um die letzte Bewährung von 
Rechtsgrundsätzen, die ihre ordnende Kraft prak
tisch schon einmal bewiesen haben, indem sie dem 
einst friedlosen deutschen Volke zum Frieden ver
halten. Und wenn sich hier eingangs bereits fest
stellen läßt, daß sich der Durchbruch dieser wahr
haft aufbauenden Rechtsgrundsätze heute in Europa 
ebenso vollzieht, wie er sich einst innerhalb Deutsch
lands vollzog, nämlich in der Form der national
sozialistischen Revolution hier und des im Grunde 
genommen ebenso revolutionär wirkenden Krieges 
dort, dann w ird damit eine Parallele gezogen, die 
nicht etwa nur äußerlicher A rt ist, sondern den tiefen 
Zusammenhang zwischen der nationalsozialistischen 
RevoIutionvondamalsunddereuropäischenRevoIution 
von heute umreißt. Es kommt m ir hier daher haupt
sächlich darauf an, den gegenwärtigen Krieg als 
eine Fortsetzung jener totalen Revolution zu zeigen, 
deren Beginn bereits für das Jahr 1919 festzusetzen 
ist und deren Bedeutung für das europäische Leben 
spätestens im Jahre 1933 allgemein sichtbar wurde, 
obwohl doch gerade auch diese europäische Bedeu
tung schon von Anfang an im Kampfe des Führers 
mit eingeschlossen w ar3). Wer tiefer sieht und in 
geschichtlichen Zusammenhängen zu denken ver
steht, kann den gegenwärtigen Krieg voll und ganz 
jedenfalls nur in seinem Zusammenhang mit der 
nationalsozialistischen Revolution begreifen. Und wie 
sich für das kommende Völkerrecht somit aus der 
Revolutionierung des früheren deutschen Verfas
sungsrechts sehr wesentliche Folgerungen ergeben 
werden, so muß die heutige Verfassungsrechtswis
senschaft m it der heutigen Völkerrechtswissenschaft 
auf das engste Zusammenarbeiten. Es darf daher 
nicht als ein Zufall, sondern als eine innere N ot
wendigkeit gewertet werden, daß heute, ja seit 
längerer Zeit bereits die Lehrfächer des Verfassungs
rechts und des Völkerrechts an den meisten deut
schen Universitäten in der Person ein- und des
selben Hochschullehrers vereinigt sind. Die „S truk
turzusammenhänge zwischen Verfassungsrecht und 
Völkerrecht“ , deren Erforschung C a r l  S c h m i t t ,

3) Vgl. nur G o e b b e l s ,  „Signale der neuen Zeit“ , 
1940, S. 282.
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soweit ich sehe als erster, ein eigenes Seminar im 
Trimester 1941 gewidmet hat, wurden mit Ablauf 
des Krieges immer offenkundiger, und die deutsche 
Völkerrechtswissenschaft, die in ihren besten Kräften 
von Anfang an im Kampf gegen das Versailler System 
gestanden hat4), kann heute in verschiedener H in
sicht auf den Ergebnissen der Verfassungswissen
schaft weiterbauen. Es g ilt nur, die inneren Zusam
menhänge, die hier zweifellos walten, aufzudecken 
und den eigentlichen Träger des in sich einheit
lichen Prozesses einer derartigen Erneuerung des 
Verfassungs- und des Völkerrechts klar zu erkennen: 
die nationalsozialistische Bewegung und das in ihr 
verkörperte neue Rechtsdenken. Dieser Aufgabe 
wollen sich die folgenden Betrachtungen^ unter
ziehen, die insofern zwar nur einen ersten Versuch 
unternehmen, der gewiß der Weiterführung bedarf, 
aber doch schon den Punkt sichtbar machen wollen, 
von dem, wie ich meine, die Entwicklungslinien des 
neuen Völkerrechts folgerichtig ihren Ausgang neh
men, ja bereits genommen haben.

I. D as d e u t s c h e  G e m e i n r e c h t
Auch auf die Gefahr hin, einige längst bekannte 

Tatsachen zu wiederholen, muß hier auf die im Zei
chen des Nationalsozialismus vollzogene Revolutio- 
nierung des innerdeutschen Rechts der erste, Blick 
notwendig deshalb gelenkt werden, weil erst von 
dieser Grundlage her die Revolutionierung des Völ
kerrechts verstanden werden kann.

1. Der K a m p f  d e r  P a r t e i  richtete sich zwar 
von Anfang an gleichermaßen gegen Versailles wie 
gegen Weimar, aber es herrschte doch auch ebenso 
von Anfang an die Einsicht, daß zunächst einmal1 
die innerdeutsche Einheit wiederhergestellt werden 
müsse, ehe sodann der totale Kampf nach außen hin 
erfolgreich aufgenommen werden könne, eben weil 
ein in sich geeintes Reich ein entscheidenderes Ge
wicht in die Waagschale zu werfen vermag als ein 
durch Zwietracht geschwächtes oder ein erst auf 
dem Wege der Einigung begriffenes Volk. Die Auf
gaben waren mithin in ihrer Gesamtheit gestellt 
und in ihrer Rangfolge geklärt.

Es w ird zwar nicht nötig sein, das Ringen der 
nationalsozialistischen Bewegung um die inner
deutsche Einheit in allen Einzelheiten hier nochmals 
darzustellen, aber es g ilt doch gerade im Hinblick 
auf die Parallele dieses Ringens mit dem heutigen 
Kampf um die gesamteuropäische Einheit, sieh we
nigstens auf die Grundtatsachen dieses Vorgangs 
zu besinnen.

Der Zustand, den der Führer zu Beginn seines 
Kampfes vorfand, war ein völliger P l u r a l i s m u s  
der Anschauungen, Parteien und Ideologien, ja ein 
Chaos auf allen Gebieten des Lebens. Das deutsche 
Volk sah sich aufgespalten in eine Vielzahl der ver
schiedensten Gruppen, die nichts mehr miteinander 
gemeinsam hatten. Von einer echten, bis ins letzte 
reichenden Einheit und Gemeinschaft konnte damals 
jedenfalls nicht mehr die Rede sein, und es war 
allein aus diesem Grunde unmöglich, der geradezu 
anarchischen Zustände anders Herr zu werden, als 
durch die beiden einzigen M ittel, die dieses System 
des Pluralismus überhaupt zur Verfügung stellte: 
durch K o m p r o m i ß  o d e r  D i k t a t u r 6 *). Denn wo 
es eine innere Einheit und Gemeinschaft des Lebens, 
eine sittliche Bindung und Verpflichtung des Ein-

i) Vgl. J a h r r e i ß ,  Völkerrechtswissenschaft im Um
bruch, Gesetzgebung und Literatur, 21.Jahrg. S. 178 ff.

6) Vgl. hierzu R i t t e r b u s c h ,  „Demokratie und Dik
tatur“ , 1939, S. 35 ff.

Wochenausg^ 

*11 da läßt
zelnen vor dem Ganzen nicht mehr g1 ’Qrdniing 
sich eine wenigstens formale Emtii Kotnpf?'
entweder nur durch einen fortwah durch die
miß der Parteien untereinander ode dje an-
rücksichtslose Diktatur einer^ I an ^  Einheit».“ 1
deren herstellen. Die fehlende mu errnöglic^ 7 
allein eine echte Ordnung und r  - Fin;iejt ersetz 
muß hier eben durch eine formal Komp1-0??'
werden, d. h. entweder durch die Qegensa zc 
vollzogene jeweilige Überbrückung gwang
oder durch die in der Diktatur verv p.erade d<e 
ordnung. Von Dauer können anerdhng &dje inneren 
„Ordnungen“  niemals sein, wen - fin d e n , ,s° 
Gegensätzlichkeiten selber nicht versch'.el . ’
dern nur notdürftig bzw. gewa‘ , n als sie . 
ja sie insofern geradezu voraus macfi\ •
zum Ausgangspunkt ihres §'a" z?nh£/  überhaupt« 
Kompromiß und Diktatur sind ch stehen
vom Pluralismus her zu begreife , . £k.etlden 
Dauer nach sozusagen unter der « ver£jeckten> ̂  o£.

icht das
das

dingung, daß die durch sie '' nicW 
noch immer vorhandenen Gegensätze ^  
samte über ihnen errichtete Sy . näm'lC 
durchstoßen und ihr wahres 1 ’ ,
der A n a r c h i e ,  doch wieder zeigen- Logik des1 rt 11 cl l L 11 l t  j vic*oii *riripr6

Das Deutsche Reich hat diese i 
Pluralismus mit seinen beiden sjcji selb 
Kompromisses und der D‘ldaF surlg, die t r o t z ,  
lebt. Denn die Weimarer V e r f a s s v o n  derJ 
anderslautenden Worte ihrer Pr a a r m heP Vo

des
er-
der

anderslautenden Worte ihrer i deUtschen m;ß- 
teipolitischen Zerrissenheit desi d Komp*° iep 
ausging, hat zunächst ein ^  SJaCh
System ermöglicht, indem sie S . ung stellt ’ hie
regeln oder Streitregeln zur V r f i |  der ver

c,vn dn,- k 'n m n f und A u s g u ß  bot  sou<i cpdenen sich der Kampt unu JL sie b°r fflisse 
denen Gruppen praktisch voll KornP„Mittel
als die inneren Gegensätze daS ander ¿¡e
nicht überbrückt werden konn „fehl te
zur Herstellung einer außel,e," 2_ Indesse« nUr 
Diktaturgewalt des Art. 48 Al s, die D jjJ .  düng 
damals die Erkenntnis, daß a«c l£ine ü b e r f
eine Folgeerscheinung, aber n Bur
dieses Systems darstellt6). ¡n Wald« fl ß e-

Vielmehr konnte der PluraJ* .j. einer ecb danials, 
durch die Idee und W irklich ^  daber_̂ ^eriich
meinschaft beseitigt werden. °  befand’ ' aßiiah- 
die Not, in der Deutschland smh N o ^ nd«- 
zu wenden, anstatt sie durch typ Notw ß
men gleichsam nur zu vertag jJ ^hsti j etit- 
keit unterzog sich die de*

, indem sie eine_W!>inc Einheit, dm ^ vangs‘
keit
wegung
sehen Volkes herstellte — L seinen oZiahs,
System des Pluralismus nut * Natm« iß t  smh
läufigkeiten herausführte. D 0emeinschajt n0ch 
mus erkämpfte Einheit und f 0miß! 0sb efre i feJ] ’
daher auch weder als ein% Idat u r g e v v a j t r a d > '  
als Ausfluß irgendeiner D̂ l nSltz \ ic ^ el erhaUP 
eben weil sie jene in lieren ^ ¿ en aHeirlpn Es f *  
kal beseitigt hat, auf deren , ¡rien könnt , NjCli bc' 
Kompromiß und Diktatur g . gesch1 , ^alig61 
u n d e s  bleibt i n f o l g e ;  «¿tTende 
deutsamer Vorgang, daß l usvveg r f e im ®  e ,,f 
Chaos, aus dem es eineZwischen BeWnff ingsschien; in der nationaIsoziahst.se ^  a„ H £
Gemeinschaft gebildet ßa ’ tsChIosseiie‘ r 
klein, aber dafür um so e" ts ‘ „aber de ..

7 a;t Uoraiifyiifuhren. u c t, , g

nur 
eine 

völligf11

rnümein
neue’ Zeit heraufzuführen $ ^ b l s * £ t e
Aufsplitterung des Lebens, die for e .
Sophie und Erkenntnislehre ^ ^ ¡ v is m 1 
hier in einen aussichtslosen

6) Ebenda S. 63.
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in sich d,v°rr te die nationalsozialistische Bewegung 
erstrebte , so*uie Wahrheit, indem sie das Ga n z e  
und allein jS nacb einem Worte H e g e l s  immer 
lutionierun dj S ^ a b re ist. Ja, die völlige Revo- 
haupt nur i e? deutschen Lebens konnte sich über- 
seiner Parf • ba*b vollziehen, weil der Führer in 
schaffen h in  ed?e vei'schworene Gemeinschaft ge- 
vvifken bep1 r ’ d*e md der Zeit w*e e*n M a g n e t  zu 
Schen Volk311”  u.nd *mmer weitere Kreise des deut- 
^ ena hem« ln dlren Wirkungskreis einbezog. Und 
sich e inschiffig  d‘e Partei nicht alle Deutschen in 
?°nders ai,t- ’ s°ndern bewußt eine Auslese be- 
jaimer nn.. lv.er Menschen geblieben ist, eben weil 
prüfen “ l- iei.ne-. so,che „M inderheit“

ausschi?pRr̂ fnhlgt ist> so bildet die Partei 
k e‘n hat „ ' r^e  Willensträgerin des Reiche... —
öedeutei - !•”  *-eben in der Gemeinschaft und dasem.» • ein fi------- - - i

zur Führung 
doch 

Reiches. Sie

rtniögü j ,ln , aufbauendes, schöpferisches Leben 
1Veild i&k„U.r damit ihre g e s c h i c h t l i c h e  N o t -  
erWiesen zunächst für das deutsche Volk, klar 

2̂ So
aUch gewn!rletne'n sichtbar diese Tatsachen heute 

hier 7,, p ®.ind> so sehr bedarf doch gerade in
016 ¿eson^f Erörterung stehenden Zusammenhang 

h dje Dg .Tatsache der Hervorhebung^ daß

§enom-eßIichV

aucha * Qm r>_ w io a u iC  U L I I  1C1 V U l H e i lu n g ,
Schließ]; ,evo û^ onierung des deutschen Rechts

riM10tntnen n“ i Von der Partei her ihren Ausgang 
e,nken hat -a v a> das germanisch-deutsche Rechts-

aeine theorpl”  der Bewegung des Führers nicht 
«?rh aupu tlsche Beeründuncr wiedererfahren.

nur

? ' ^ h rh in ^ j1!6 erste^pTaktische"^VenvTrkh'chung im 
6s P a r t l  -Cr Sefunden. Denn mit dem P u n k t  19 

pifhalb 
cne üß
£ eütschenÜn  an die Durchsetzung des'geforderten
w-,tschen Dp ^e in rech ts “  im Bereich des gesamten 
»ldde die p gedacht werden konnte. Auch hier 

Wie sL3 . 1 insofern als Vorbild, als sie an der

Begründung wiedererfahren, son-

iJar ( . • s^iuuuen. uenn mn uein 1-unn. i  y  
‘ulb df,r x J i5 S r a n i ms wurde zuerst gerade in- 
überhaL iSDAP- selber wirklich ernst gemacht, 

-ätsche,, p  an die Durchsetzung des geforderten 
ätschen p ^ meinrechts“  im Bereich des gesamten

Art
bn ,BeisnPo j ' cJ? selber ordnete und organisierte, 

k^ci'dniT datnr gab, wie sie sich die spätere 
‘hr«nd dp ” !  des Reiches dachte. D" r+P’ hflt 

5s>at«iv „  Kampfzeit nicht bloß
Die Partei hat 

einen „Staat imerpt.. “at‘f v\ ‘J1zeit ment Dion einen
L  agte Dt, ?®b:lldet, sondern gerade auch eine fest- 

Aufia. "^gemeinschaft innerhalb der allgemei-

pr_ => Weiter!  ̂ der Machtergreifung ist dieser Vor- 
Bp|.ranims ^gangen, und der Punkt 19 des Partei-
dpr rtinum,- ‘ d5* heute „eine verfassungsrechtlicne 
So!- rechtsn^vS.ten Ranges“  n. A u f  die Durchsetzung 
einl3 *Slhüs^rid l?cEen Forderungen des National- 
itii ^ anpen11 einzelaen kann hier naturgemäß nicht 
Saoi inbltcL- Werden9). Doch müssen — wiederum 

Sion k ^ aut iinepi-fl zwei Tat-
D,
de
war

prti besn„^ld  Unsere Fragestellung - 
A s  d:„d5rs festgehalten werden:
pUltsche a e,Tatsache, daß die Nationalsozialistische 
arrc leü tS (neiterPartei die alleinige T r ä g e r i n

und c,h e n R e c h t s e r n e u e r u n g  überhaupt 

Q
S ^h tünß b e , zitiert nach G a u w e i I e r , „Rechts-

n auch geblieben ist. Dies ergibt sich un-
(jjjj >. Q o t

s. ^auch” ^  Fechtsaufgaben der Bewegung“ , 1939,
^ch Goebbe l s ,  „S igna le  der neuen Z e i t

q\c,K  Rppu/^rtt, „Aufgabe und Notwendigkeit des
Wd pg'-dazu HSi andes“ : DR. 1936,181. , n iPerffl l! tza H i m s t e d t  n as Programm derNSDAI.

’ °- J-, S. 49 ff.

mittelbar aus der allgemeinen Führungsaufgabe der 
Partei im Reich. Wie von ihr allein die entscheiden
den politischen Willensimpulse ausgehen, so auch 
auf dem Gebiete des Rechts. Ja, „wenn die Politik 
eine Funktion des Rechts ist, dann ist die Mission 
der NSDAP, überhaupt eine Rechtsaufgabe, wie sie 
schöner und überwältigender nicht vorgestellt wer
den kann“ 10). „D ie Rechtspolitik w ird daher ge
tragen von der NSDAP.“ 11), und „das deutsche 
Recht kann nur von der Partei aus gestaltet wer
den“ 12), eben weil die Bewegung auch hier nicht 
nur beispielgebend und vorbildlich gewirkt hat, 
sondern auch weil sie nach Verfassungsrecht die 
ausschließliche Trägerin des deutschen Staatsgedan
kens insgesamt ist.

Zweitens g ilt es die Tatsache zu beachten, daß 
gerade das deutsche V e r f a s s u n g s r e c h t  seiner 
ganzen Struktur nach gar nicht mehr ohne das Vor
bild des Parteirechts verstanden werden kann. Ja, 
die geltenden deutschen Verfassungsrechtsgrundsätze 
stellen überhaupt nichts anderes dar als eine Aus
dehnung der im Bereich der Partei erstmals er
probten Rechtsgrundsätze auf das gesamte politische 
Leben der Nation. Allerdings darf diese Ausdehnung 
nicht im Sinne einer sozusagen nur quantitativen 
Ausweitung verstanden werden, weil eine derartige 
Schematisierung dem Wesen der nationalsozialisti
schen Rechtsauffassung zuwiderliefe. Trotzdem aber 
ist der Einfluß des Parteirechts auf das Verfassungs
recht gleichsam m it Händen zu greifen, weil sich 
hier wie dort dieselben Rechtsprinzipien verwirk
licht finden. Gerade die in der Partei ursprünglich 
beheimateten Grundsätze der Führung, der Verant
wortung und der Autorität, der sinnvollen Glieder 
rung und der Stufung nach Rang und Verdienst 
liegen heute der Verfassung des gesamten Reiches 
zugrunde. Wenn ich mir auch der Gefahren einer 
solchen Ausdrucksweise durchaus bewußt bin, so 
möchte ich doch sagen, daß das heutige deutsche 
Verfassungsrecht im Grunde genommen nichts an
deres bildet als die Projektion des Verfassungsrechts 
der Partei auf die höhere Ebene des Reiches. Jeden
falls hat sich gerade im Bereich des sog. öffent
lichen Rechts die rechtsrevolutionäre Bedeutung der 
Partei besonders stark gezeigt. W eil eben „alles, 
was zum Staat gehört, schon in der Partei zu Hause 
war“  brauchte man die hier entwickelten und vor- 
o-eformten Grundsätze nach der Machtergreifung 
önur auf den Staat zu übertragen“ 12), um das 
deutsche Staatswesen im Sinne des Punktes 19 des 
Parteiprogramms umzugestalten. Somit hat sich im 
Ero-ebnis das Parteirecht als unmittelbares Vorbild 
des Verfassungsrechts erwiesen, oder es läßt sich 
umgekehrt das Verfassungsrecht als getreues Ab
bild5 des Parteirechts begreifen. Partei- und Ver
fassungsrecht stehen daher in einem unmittelbaren 
Zusammenhang, der hier, im Bereich des sog 
öffentlichen Rechts, weitaus sichtbarer ist als aut 
den übrigen Rechtsgebieten. Vom Verfassungsrecht 
der Partei her führen also die am deutlichsten aus- 
oezogenen Verbindungslinien zum Verfassungsrecht 
des Reiches oder, um mit einem Vergleich zu spre
chen- vom Mittelpunkt der nationalsozialistischen 
Rechtsidee aus ist ein Kreis geschlagen worden, der 
zunächst, d. h. in der Kampfzeit, nur den Bereich 
der Partei selber umfaßte, während heute, d. h. nach

10) H a n s F r a n k im Vorwort zu G a u w e i 1 e r a. a. O. 
S. XXIII.

11) Gauwe iI er a. a. O. S. 144.
12) Knöpfe! ,  „Drei Jahre Kampf für deutsches Recht“ , 

1936, S. 79.
i5) Goebbe l s  a. a. O. S. 284.
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iter Machtergreifung, der Bereich des gesamten 
politischen Lebens Deutschlands von diesem Zirkel- 
5chlag ergriffen ist. Jedenfalls steht die revolutio- 
nare Bedeutung des Parteirechts für das inner-

ChskussLn erfaSSUngSrCCht danaCh W° hI außer jeder

3‘ die Bedeutung des in der Partei erstmals
Rechtsdenkens reicht noch wei- 

, negu-h,at Ilier manches sichtbarer werden 
? “ eV ,s es bisber der Fall war. Denn er hat, wie
kra ftSf)pc"  gr Sag! w^rden kann> die Ausstrahlungs- 
rtam f d "fBonalsozuahst.schen Rechtsdenkens und 
damit vor allem des Parteirechts sogar auf das euro
päische V ö l k e r r e c h t  bewiesen. Allerdings be- 
stand, was hier gleichfalls festgestellt werden muß
sehen K ? v SCi+e Be,dcutung des nationalsozialistischen Parteirechts schon von dem Zeitpunkt an in
dem die Partei überhaupt auftrat. H ier zeigt es sich 
eben daß sich der Führer die Partei zürn Kampf 
” 'n?I nur mar,, sondern auch gegen Ver-
se z u m /rW 1 Fm,0 hatte' Pie außenpoIitische Zielsetzung des Führers wurde nach der Machtergrei-
•m11 w P phtretiWa n nU gefaßt’ sondern sie trat von da 
s ic h T rP n  S  miChr “  den Vordergrund und sah 
fein i  Stan.d &esetzt> restlos und mit allen M it- 
! I n, der staatlichen und völkischen Politik verwirk
licht zu werden11). An der außenpolitischen Auf-

n S ndgasdnerNatl?naIrS0Zia!iSmUS änderte sich also
S ehe  RSeh 5 f te‘ Ja> WIC Skh das nationalsozialistische Reich allgemein immer mehr als ein neuer

m PPUegS-ak ° r inn.erhaib des europäischen Konti
nents erwies, so erlangte besonders das im Natio-
RechfsdenkPn wiederer+s!andene germanisch-deutsche 
Rechtsdenken eine steigende Bedeutung für die
neue europäische Rechtsordnung. Parallel zur alb 
läuTteS e ^ Ä hei+ E.n}Y ickIung seit dem Jabre 1933

m i^ w iV  timna!n0 -iaIiSti8CJie B5we^ ung sab sich somit, wie im übrigen jede echte revolutionäre Be
wegung, vor die Notwendigkeit gestellt, ihre auf- 
bauenäen GrundMtzc auch im zwischenstaatlichen 
h-ebfi”  mU befahren und damit ihre unbedingte Ver-
s te n e n i? W ir  "  absoj ute,Wahrheit unter Beweis zu 
stellen ). Wie es heute allgemein feststeht, daß die 
Gründung der NSDAP, ein nicht nur für Deutsch 
land, sondern auch für Europa entscheidendes Er- 
eigms darstellte16), so muß diese Einsicht auch für 
das in der Partei neu geborene Rechtsdenken gelten 
Das bedeutet daß der Punkt 19 des Parteinro- 
gramms das Schicksal der Gesamtpartei te ilt und 

von Anfang an eine B ^ n tn n g  „ S t  
c n Deutschland, sondern auch für Europa be- 
saß. M d der hierin erhobenen Forderung wurde mit-
N nV ,bp r df  deutsche Rechtsrevolution hinaus audi
51” f ( Re.voIuhomerung des europäischen Völker
rechts eingeleitet, d. h. seitens der Partei der An
spruch angemeldef, das neue deutsche Gemeinrecht 
durch ein neues europäisches Völkerrecht vervoll
kommnet und ergänzt zu sehen.

Reichsleiter Dr. F r a n k  hat diese Tatsache mit 
folgenden Sätzen Umrissen: „A ls  der Führer in das

S n s d aS  *  F? r ' Ä  > k0" dete Äder NSDAP, den Punkt 19, der die Ersetzung des

[Deutsches Recht, Wochenausgab6

der materialistischen Weltordnung dienenden röiffl" 
sehen Rechts durch ein deutsches Gemeinrecht f°r' 
derte, aufnahm, schien dieser Satz zunächst cine 
rein innenpolitisch-reformatorische Bedeutung za bf ' 
¡mzen. Heute muß diesem Satz die fundamentale 
Bedeutung einer letzten, aus der Gemeinschaft' 
geschnellte Europas aufsteigenden staatlich-organisa 
torischen Formung des Gemeinschaftslebens der 

olkcr dieses Kontinents gegeben werden i die nätio 
nalsozialistische Revolution schickt sich, in engster 
Gemeinschaftsarbeit m it der faschistischen ReV°‘ 
lution verbunden, an, eine weit über die innelJ' 
politisch bedeutsame Umgestaltung der inneren Or 
nung der Völker Deutschlands und Italiens hinauf 
g w/-nde allgemeine Weltbedeutung zu erlangen j* 

Wie notwendig im übrigen eine derart tiefgrei- 
fende Erneuerung auch des europäischen Völker
rechts war, und wie sehr der Punkt 19 des Partei' 
Programms eine solche europäische Bedeutung y°n 
Anfang an besaß, zeigt ein Blick auf die Entwick
lung des europäischen Verfassungslebens seit de 
Jahre 1919. s

II. D ie  g r o ß e  P a r a l l e l e  
Hierbei w ird immer wieder darauf hinzuweisen 

sein, daß viele geradezu überraschende ParalR 
zwischen dem einstigen Kampf der Partei um o 
innere deutsche Einheit und dem heutigen Kami 
des von der Partei geführten Reichs um die em 
paische Einheit bestehen. Ja, der gegenwärtig 
Krieg kann, wie bereits betont, allein durch di 
seinen Vergleich mit dem Kampf um die deuts 
Volkwerdung als das verstanden werden, w,as,.e rien 
die letzte Bewährung der natioiialsozialistis 
Ordnungsidee, und auch in diesen Zusarnnie 
gen w ird sich die nationalsozialistische Bewe,, . 
als eine geschichtlich absolut notwendige trsc* 
nung erweisen. . fllIf

1. Auch hier ist es erforderlich, einen Blic ^  
den Z u s t a n d  zu werfen, in dem Europa sic« 
fand, als der Führer seinen Kampf begann- ejz
w ie  D e illc r * l i ln n r l 0- 1, ___ U P o rn n n  v o m  ...

» 2 rV& Ä Df e * " • ” E" 0,“ S 6cllc^sa^wcncle“ :

A' C" ' ’ ■ * * * ■  “ • Sozialplnlo- 
]c) Vgl. im einzelnen Di e t ze  a. a. O. S. 268.

lauu, ais uer Führer seinen Kampt Dega««- ejz
wie Deutschland sah sich auch Europa vom or.
des Pluralismus beherrscht, d. h. es hatte “  )ker 
sprüngliche Einheit und Gemeinschaft seiner ejner 
eingebüßt und trieb einem allgemeinen V ia0u;(deten 
Anarchie der Kräfte entgegen. Auch hier j en 
Kompromiß und Diktatur die dem herrsi;iußere 
System allein entsprechenden Mittel, um eine a ^  
„O rdnung“  herzustellen. Ohne auf Einzelnen1- 
zugehen zu brauchen18), genügt es, aut sVStem 
Seite daran zu erinnern, daß das Kompromn ' A 0m- 
sich in der Inflation an Pakten, Sicherhe jen 
men und Verträgen zeigte, an jener „ I  a& ¡sjetz 
die daran glaubte, durch ein möglichst e ß („de 
vertraglicher Abmachungen über die i,^weg-
innere Einheit der europäischen Staatenvv er.
kommen zu können. Und auf der anderen ge- 
möglichte es gerade die geflissentlich 111 iz-ontinents 
setzte Zerrissenheit des europäischen Düf”
England, seine als Schiedsrichterrolle S, zu ent- 
taturgewalt über den europäischen Staa _ ,e|tmacm 
falten. Der Aufstieg Großbritanniens zur ¡f laß1 
und der Ausbau seiner absoluten Beten A n^ nerital' 
sich geradezu als die Kehrseite der
----------------  . Recht aIs

1!) Hans F r a n k ,  „Das neue P eU*Aetschrift 
Grundlage völkischer Stärke“ , in der F am 5. M 
50jährigen Bestehen der Deutschen Akad deutsch 
1940 (Die Wissenschaft im Lebenskampf

VObfv g i.S'ini einzelnen Di e t ze ,  »P\e ffg\°9“ ? h d et 
europäischen Scheinverfassung vom 2b. jm 
Blätter 1940, 21 f.
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Kräftezersplitterung begreifen19) und 
lig.r anderes Beispiel als gerade dasjenige der eng- 

,en Machtanmaßung läßt die Tatsache deutlich 
rai n’ daß auch im Völkerrechtsdenken der Plu-
teiisi"us. in dem Europa sich befand, in seiner letz-
D l ( tl ° nsequenz unw 

ktatur führen muß.
equenz unweigerlich zur W illkür und zur

das -CS ^  s*ci’ darüber hinaus auch gezeigt, daß 
ai.-t 0 * k e r r e c h t  sowohl nach seiner Idee alsauCh u . CCIU s(JWUnl nacn seiner luee ais 
SpjenaCr ?e‘ner W irklichkeit stets e in  g e t r e u e s  
St r „F5 i ^ ü d  d e r  i n n e r e n  s t a a t s r e c h t l i c h e n  

" k t ur
die s e den M ä c h t e  ist. W ie gesagt, muß 
"'erde  ̂enntnis als allgemein gültig angesehen 
noeh y,' ^aß sieh dies auch heute so verhält, w ird 
saii]es U pe‘§-en sein. Daß es sich damals, nach Ver- 
auf da’ eaenso verhielt, lehrt beispielsweise ein Blick 
Volkerr eiJSiische Staatsrecht sowie auf die englische 
Iand ri., , i sPraxis und -auffassung. Denn wie Eng- 
Stru^ac 1 Innen hin, d. h. in seiner staatsrechtlichen 
pen u lr> durch den absoluten Gegensatz der Grup- 
Privilep-- a*s dessen Folge durch die Diktatur einer 
Eng[ai° lerten Schicht geprägt wird, ebenso kennt 
recijtii(.[, auch nach außen hin, d. h. in seiner völker- 
n'chtse v  Einstellung, nur die „Klassen“  der Habe- 
r‘£°rosp a F Und der Privilegierten dort sowie die 
bau Anmaßung. Wie im staatsrechtlichen Äuf- 
aUch ands jedes echte s o z i a l e  Prinzip fehlt, so 
Die par se>ner völkerrechtlichen Handlungsweise. 
&en, ]asa e en.> die hier geradezu auf der Hand Iie- 
e i t i z e i n . s'ch, so interessant sie auch sind, im 
f e s t ^ ’ mcht fortführen20) — es genügt vielmehr 
c chtsan en’ dnß sich eine radikale Trennung der 
Seite llnr ndung nach innen hin auf der einen 

nach außen hin auf der anderen Seitegar nndR 1 tlielif j  «tuucii um aui uei anueien oeuc
^ecbtso-n durchführen läßt. Vielmehr kehren die 
^genübp ndsätze, die ein Staat seinen B ü r g e r n  
dieses c*r anwendet, notwendig auch im Verhältnis 
j’Die Auff. es zu den übrigen S t a a t e n  wieder. 
rägt siri1aSisun2 vom inneren Sein der Völker über-
2. p) Siets..auf ihre Außenpolitik“ 21).

Ull<l sefneaû enP°Iitische Kampf auch des Führers 
Seni Gespt . wegung unterlag von Anfang an die- 
pfügte t o j 3 er gesteigert deshalb, weil die fest
ig Gege n . , nschauung, die im Nationalsozialismus 
s‘> es nicht3 Z .?ur englischen Indifferenz lebendig 
" anderen Zp 'adt, aufgespalten zu werden und hier 

i , e Wpit Ergebnissen zu führen als dort. Jede 
\r n UnrtT,"Scf,auung begreift und gestaltet das 
a lyncht ¡1 . Welt als etwas Einheitliches und sie 
h l eten h fC Grundsätze ungeteilt auf allen Lebens- 

cbtig . Urchzusetzen. Daher war es auch nicht 
Ü , uUnry ,Sa?en> die nationalsozialistische Weltan- 
LCben r*apge eine Änderung der völkerrecht- 
,(ereits spi+jPdon n icht22). Im Gegenteil: sie hat 
V®rkt na , der Gründung der Partei und dann ver-
VOl|i r . “ ach ihi-P,„ c :___? on I„_ i r m  A**
Von 
rlas

^berrgci’ duern Sieg v. 30. Jan. 1033 gerade das 
n ^  ’ d. h. die zwischenstaatliche OrdnungQ

sieb"1? au* umzugestalten versucht. Das Ziel, 
^  ang a n ^ p ^ b re r  hier gesteckt hatte, hieß von 

-J, Errichtung einer G e m e i n s c h a f t  d e r

l?4r^aleur,!?."-ss,e 11 „Europa und die Achse. Die Kon- 
S) D ISĈ C ^ ra^ e a'S Kehrseite britischer Politik“ ,
°in8staat‘i ^ ‘- ^ aum a n n , „England und der deutsche 

• w J G t t p r ,  Ier Blätter 1940,221 u. 230ff.
5,,f ‘ a. a p-bus^h, „Hochschule und Wissenschaft im

y°iki

S. 12.
• on, ■ DR°inf,asG „Nationalsozialismus und Völker- 
4Hdp!rrecht‘o 199; ders-> „Die neue Zeit un.d das 

rs ebenH/^urzburger Generalanzeiger v. 9. Juni 1934; 
in der Nummer v. 19. Juni 1937.

e u r o p ä i s c h e n  V ö l k e r ,  weil nach seiner Auf
fassung die Gemeinschaft die allein tragfähige 
Grundlage allen menschlichen Zusammenlebens b il
det. Indem er die Idee der Gemeinschaft zum ab
soluten Prinzip erhob, hat sich der Nationalsozialis
mus als Träger einer allgemeingültigen Wahrheit 
erwiesen23). Er hat durch seine innerdeutsche Auf
bauarbeit den nicht wegzudiskutierenden Beweis 
dafür angetreten, daß sich tatsächlich allein im Zei
chen der Gemeinschaft, d. h. der Zusammenfassung 
aller Kräfte, schöpferisches Leben zu vollziehen ver
mag. Was lag daher näher, fragte der Führer mehr 
als einmal gleichsam beschwörend, als die inner
staatlich tausendfach erprobten Grundsätze der Ge
meinschaft auch auf das zwischenstaatliche Leben 
anzuwenden?24) Wenn es gelungen war, durch die 
Verwirklichung der Gemeinschaft innerhalb des 
deutschen Volkes ein Leben in Ehre, Freiheit Und 
Ordnung heraufzuführen, dann mußte es ebenso 
auch gelingen, den europäischen Kontinent, der 
genau so wie das Deutschland von damals unter den 
unheilvollen Folgen der Kräftezersplitterung litt, 
durch ein Bekenntnis zur Gemeinschaft zu befrieden 
und neu zu ordnen25 26). Der Führer erkannte das 
System des Pluralismus als die eigentliche Ursache 
der deutschen wie der europäischen Krise und hat 
o ft genug Parallelen zwischen der Auflösung, der 
Deutschland ausgesetzt war, und der Auflösung der 
europäischen Ordnung gezogen20). Immer wieder 
fragte er: „W as ist denn für ein Unterschied zwi
schen der Theorie des Klassenkampfes und der 
Theorie des Völkerkampfes? Es ist dasselbe!“ 27) 
Und wie er es vollbracht hatte, die innerstaatlichen 
Gegensätze zugunsten einer Gemeinschaft zu über
winden, ebenso wollte er auch die zwischenstaat
lichen Gegensätze beseitigen und Europa wieder als 
die Gemeinschaft seiner Völker verwirklichen28). 
Insgesamt handelte es sich bei all diesen Versuchen 
um nichts anderes als darum, die Idee und W irklich
keit der Volksgemeinschaft durch eine Völkerge
meinschaft zu krönen und zu vervollkommnen29). 
Was im Innern des deutschen Volkes möglich ge.- 
worden war, sollte auch nach außen hin W irk lich
keit werden: der Sieg des Gemeinschaftsgedankens, 
eben weil innerhalb Europas die, Völker genau so 
aufeinander angewiesen sind wie die Menschen 
innerhalb eines Volkes, und weil es falsch ist, zu 
glauben, es gehe einer Klasse bzw. einem Volke 
um so besser, je schlechter es den übrigen Klassen 
bzw. Völkern geht30). Es ist die große Idee der un
bedingten Zusammengehörigkeit und der sozialen

23) Vgl. R i t t e r  busch a. a. O. S. 13.
21) H i t l e r  in seiner Reichstagsrede v. 7. März 1936:

VB. 68a/36. Hierzu und zum Folgenden vgl. meine Auf
sätze „Europa als Einheit“ : Ztschr. f.Völkerrecht 20, 290ff., 
„Europas Schicksalswende“  a. a. O. S. 266 ff. und „Deutsch
land — der Feind des Völkerrechts?“ : DR. 1940,1905ff. 
Hier habe ich bereits mehrfach die Konsequenzen aus 
der Entstehung der deutschen Volksgemeinschaft für die 
europäische Völkergemeinschaft zu ziehen versucht.

26) H i t l e r  am 27. März 1936 in Essen: VB. 89/36.
20) H i t l e r  am 12. März 1936 in Karlsruhe: VB.74/36.
27) Die Reden H i t l e r s  für Gleichberechtigung und 

Frieden, 1934, S. 48/49.
28) H i t l e r  am 25. März 1936 in Ludwigshafen: VB. 87/36 

und auch am 18. März 1936 in Königsberg: VB. 80/81/36.
29) Vgl. besonders Joach im,  „Die europäische Völker

gemeinschaft“ , 1939; dazu D i e t z e :  ZÖffR. 20, 149ff. 
Neuerdings Hasse,  „Von der Volksgemeinschaft zu 
Völkergemeinschaft“ : Die SA., Zeitschrift der Sturm
abteilungen der NSDAP., 2. Jahrg. Folge 3 S. 1.

30) Die Reden H i t l e r s  für Gleichberechtigung und 
Frieden S. 48/49.
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mdwortung, die hier w irkt und ein menschen
würdiges Leben in Ehre und Arbeit erstrebt.
. Zeigt sich somit bereits in der Zielsetzung des 
Nationalsozialismus eine Parallele zwischen der 
„inneren und der „äußeren“  Politik, so setzt sie 
sich m einer wiederum überraschenden Art und 
Weise dort fort, wo es sich um den W e g  handelt 
der zu diesem Zwecke beschritten wurde. Denn 
sowohl der innenpolitische wie auch der außen
politische Kampf der NSDAP, ist, um dies hier 
kurz zu erwähnen, durch den Grundsatz der L e 
g a l i t ä t  gekennzeichnet. Über den legalen Charakter 
des innerdeutschen Freiheitskampfes der Bewegung 
braucht heute kein W ort mehr verloren zu wer
den«), Aber auch der Kampf gegen Versailles ist 
von demselben Grundsatz der unbedingten Legalität 
getragen. Hierauf hat W a l z  erstmals hingewie- 
sen 2), und es braucht nur festgehalten zu werden 
daß. wie im Innern — so auch nach außen hin der 
Nationalsozialismus sich bemüht hat, seine Zwecke 
durch die M ittel zu erreichen, die ihm das geltende 
Rechtssystem zur Verfügung stellte. Der vom Füh
re^ begonnene Neubau Europas vollzog sich schritt- 
weise auf dem Wege legaler Revisionen, geduldiger 
Verhandlungen und entgegenkommender Vorschläge 
Erst der Kriegsausbruch scheint die Reihe dieser 
legalen Revolutionierungsversuche abgebrochen zu 
haben, aber es muß doch wiederum gefragt werden33) 
ob nicht auch der Krieg — was seine Führung von 
5? en Deutschlands be trifft — ebenfalls legalen 
Charakter insofern trägt, als er sich streng in den 
Bahnen bewegt, die das überkommene Völkerrecht 
vorschreibt. Jedenfalls möchte ich diesen Krieg als 
eine ebensolche Revolution ansprechen wie die- 
jenige, die der Nationalsozialismus im Jahre 1933 
tur Deutschland oder der Faschismus im Jahre 1922 
für Italien^ bedeutet hat. Damals ging es um Revo- 
jutionen eines innerstaatlichen Rechtssystems, heute 
handelt es sich in genauer Entsprechung um die 
Kevolutiomerung eines zwischenstaatlichen Rechts- 
systems, welches im übrigen seinen Ursprung in 
ebendemselben System des Pluralismus hat, wie es 
die früheren innerstaatlichen Rechtssysteme auch 
hatten. Und wie diese nationalen Revolutionen sich 
streng legal vollzogen, ebenso trägt auch die in der 
Form des Krieges sich vollziehende europäische 
Revolution den Charakter der unbedingten Legalität 
Auch in dieser Hinsicht ist also die Parallele zwi
schen dem damaligen Kampf um Deutschlands Ein- 
heit und dem heutigen Kampf um Europas Einheit 
recht aufschlußreich.

Die Parallelen gehen indessen, um dies hier nur 
anzudeuten, noch weiter. Sie sind vom Stabschef der 
SA. L u t z e  in die einprägsamen Worte gekleidet 
worden: „ W a s  f r ü h e r  g e g e n  d i e  P a r t e i  in 
D e u t s c h l a n d  g i n g ,  g e h t  he u t e  g e g e n  
D e u t s c h l a n d  in  d e r  W e it “ 31). Aus den früheren 
innerdeutschen Feinden der nationalsozialistischen 
Bewegung sind die äußeren Feinde des heutigen 
deutschen Reiches geworden — jene Mächte des 
Judentums, der Reaktion, der Freimaurerei und des

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

politischen Katholizismus, die sich heute ebenso mit 
gewissen Regierungen der feindlichen Welt identi
fizieren, wie sie dies früher mit der Leitung be
stimmter deutscher Parteien taten. Auch die Kampf
mittel der Lügen- und Haßpropaganda35), der Diffa" 
mierung und der Einschüchterungsversuche sind die
selben geblieben. Wie früher die N SD A P ,  a' j  
S t a a t s f e i n d  galt, so g ilt heute D e u t s c h I a 1}“ 
a l s  W e l t f e i n d .  Auch der von der Partei i® 
Kampf um die deutsche Einigung errungene Ru‘ ' 
„ D e u t s c h l a n d  e r w a c h e ! “  hat seine Parallele

r> • e r» „Verfassungsrecht des Großdeutschen
Reiches“ , 1939, S. 29ff., D i l l e r ,  „Die Legalität der na- 
tionalsoziahstischen Revolution“ , 1935, und S t e i n b r i n k ,  
»Die Revolution Adolf Hitlers“ , 1934.

Y a Lz > »Nationalsozialismus und Völkerrecht“  
Volkerbund und Völkerrecht Bd. 1 S. 473/74. Vgl auch 
G oAm,,m1’ „ Hltler und Europa“ , 1936, S. 26ff. ^ 

ss) Vgi. bereits D i c t ze )  „Deutschland -  der Feind 
des Völkerrechts?“  a. a. O. S. 1909. VH auch Wei l !  
„Zum 30. Januar“ : VB, 30/41. a W e , B *

31) bu t ze  an die SA.-Männer an der Front: VB. 12/40.

c u i s c n i a n a  e r w a c h e ! “  hat seine Faram-*- 
.... heutigen Kampf um die europäische Einigung 
gefunden, im Ruf: „ E u r o p a ,  e r w a c h e ! “ 36) üna 
wie der Führer in der Kampfzeit der Bewegung vor 
dem Forum der Parteigenossen m it den „Größen 
des Weimarer Systems ins Gericht ging, so rechne1 
er heute m it den feindlichen Repräsentanten <P 
Versailler Systems ebenso scharf ab, und zwar ein
mal wiederum von der alten Versammlungsstau* 
der Partei, vom Berliner Sportpalast aus, und so
dann vom Reichstag aus, um dadurch sinnfällig ö 0 
Einheit von Partei und Staat zu zeigen. So erlern 
Deutschland heute seine z w e i t e  K a m p f z e i t ,  u«u 
der Führer selber hat seine Überzeugung 
daß sich heute „im  großen Weltgeschehen . • • U i 
genau das“  wiederholt, „was w ir damals im Bef'fL 
der eigenen Nation erlebten und erduldeten r  
Zwar gibt es heute noch Völker, die „ähnlich oj. 
unbelehrbaren Splitterparteien der nationalsoziah- 
schen Kampfzeit . . .  noch glauben, aus der gr°D 
Entscheidung hcrausbleiben . . .  zu können“ 38)- ' 
es kann doch kein Zweifel darüber bestehen, 
nach Abschluß dieses Krieges die Fahnen 
nationalsozialistischen Reiches ebenso siegreich w 
am 30. Jan. 1933 durch das Brandenburger * oT 
tragen werden33). Denn die Kampfzeit der Bewegu » 
gibt uns, eben weil sie sich heute nur auf f 1 s 
höheren Ebene wiederholt, die Gewißheit des w z  
auch im gegenwärtigen Kampf. So konnte wieoe ^  
der Führer den einfachen Ausspruch tun: „ i  , elll 
fest überzeugt, daß dieser (heutige) Kampf uj  ¡cfj 
Haar anders ausgehen w ird als der Kampf, 
einst im Inneren ausfocht“ 40). f.eljfe

Doch nicht nur in dieser Hinsicht kehren " ¡ e. 
auf der europäischen Ebene dieselben Fra€ftandeH 
der, die einst im Inneren Deutschlands el)t ‘ufigs- 
waren. Vielmehr zeigen sich bestimmte verta; g

den bei einer weiteren Betr ^
des außenpolitischen Kampfes der NSUA • ¿¡e 
kürzlich hat Ne e ß e  darauf hingewiesen4), ?wickelt 
Partei eine eigene H o h e i t s g e w a l t  em ^  
habe, die sich nicht darin erschöpft habe, 
Staatsgewalt abzulösen und nur den innenp° . ,nacfi 
Kampf zu Unterstützen, sondern gerade au j ere 
außen hin gewirkt habe. Dies ,s e i ‘ nAP. sch0.!1 
darin zu erkennen gewesen, daß die N5D ’p0[itik 
vor der Machtergreifung eine eigene AU ^

36) Vgl. D i e t ze ,  „Die Kriegs- und Grcuelpr°l 
unserer Feinde“ : DR. 1940,1073ff. vr «w« in Lu,

36) So erstmals Goebbe l s  am 25.Nov. 0pa, e 
wigshafen: VB.332/36; vgl. auch D i e t z e ,  „ 
wache!“ : Jugend und Recht 1938,1 ff. MatD4!3 '

” ) H i t l e r  am 12. Sept. 1938 in Nürnberg, des F f '  
sozialistische Biographie, 2. Beiheft; „Die R Ehe|*.sn 
rers nach der Machtübernahme“ , 1939, N ■ jg3/84/-*0'
Rosen b e rg am 15. April 1940 in Danzig: U

~  *  * :wissen'sa'  Hasse a. a. O. Ś. 1. neistes
„Die deutschen GelSl,8) - - - - ---------------------

S£>) W a l t e r  F r an k ,
schäften im Kriege“ , 1940, S. 26.

10) H i t l e r ,  zitiert nach Weiß a.a.D. „  .4 ff. Da-k 
41) Vgl. Neeße,  „Führergewalt“ , 1940,’ b-j9l 3ff. Vg ' 

vgl. Muth ,  „Reich und Führung“ : DR. , $t78-
auch bereits Neeße,  „Partei und Staat ,
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d ri^ eri habe, indem etwa O ö r i n g  als politischer 
lien- ragler des Führers im Mai 1931 die ita- 
p Ische Regierung und den Vatikan aufsuchte und 
imioSenb e r g im Dez. 1931 nach London reiste, 
ob *  bie NSDAP, im Jan. 1932 zwei offizielle Be- 
sandt Er ZUr Abrüstungskonferenz nach Genf ent- 
0ro. . u-, a. m. Auch die Tätigkeit der Auslands^ 
t i* r ni?abon der NSDAP, muß als Beweis für diese 

gewertet werden. Schließlich weist sowohlp. ~~ 6V»»UIU WUUCll. OGlllltlJliOU WUÖl 8UWU1U

Rei(.n1?richfung des Außenpolitischen Amtes -in der 
ten f-S ebung der NSDAP, als auch des Beauftrag
tes pUrt Außenpolitik im Stabe des Stellvertreters 
hier i 'r.ers *n dieselbe Richtung. Zugespitzt kann 
Pjrte' Jbbe.r hinaus festgestellt werden: wie die 
zu 9 . Slch ™ innerdeutschen Verfassungsrecht da- 
2üm S?WUngen sab’ *n e‘n bestimmtes Verhältnis 
Fras. taaJ zu gelangen und wie hieraus der gesamte 
ebeosnkomPlex „Partei und Staat“  erwuchs, genau 
eiget/ J entstand für die Partei, eben weit sie eine 
Un(e ’ ,y oin Staate nicht abgeleitete und von ihm 
* e n d i* rdene Hoheitsgewalt entwickelte, die Not- 
Setzen^ked’ s‘cb mb der Staatenwelt auseinanderzu- 
»Rart U-nd es ^ ß t sich parallel zum Verhältnis von 
hältni ei u nd S t a a t “  durchaus von einem Ver- 
spre„, » P a r t e i  u n d  W e l t “ , wenn man so w ill, 
ropa“  "f Ebenfalls ist das Thema „H itle r und Eu- 
dafür Uder a^e Diskussionen hinaus zum Beweis 
s°zialis^eWorden’ büß die Sendung des National- 
&aben |-Us längst über die „re in " deutschen Auf- 
At]gei llnausgewachsen und zu einer europäischen 
die N sn l^n 't geworden ist“ 12). Daneben hat sich 
- at ion • Serade in der A u s l a n d s o r g a n i -  
^ er die Instrument geschaffen, mit dem sie 
durch (H 9 renzen des Reiches hinausgriff und da- 
^Uch f ü ^ h e  Menschen nicht nur erfaßt, sondern 
»Bedeut r > in fremden Staaten leben. Ja, die 
als io, | a.n§f der Partei ist im Ausland noch stärker 
dje ein?; anbi<13)> weil sie dort für jeden Deutschen 
e!nzutrP+^e Möglichkeit darstellt, für seine Heimat 

itinenj ^0 bnt die NSDAP, als solche nicht nur 
^bbedp6 r CU*scbe> sondern eine europäische, ja 
aüs ntung erlangt, und eigentlich sie ist es, die 
• S in Hoheitsgewalt von Anfang an

kfcr ^  , -  - M11UU^  ^ u o a u u u tu lc u c u a  UC1 v u i -

^Iheitgo ^b cn . So g ilt es nunmehr, aus diesen Ein- 
aaß (jje Zu der Grundauffassung durchzustoßen, 
9 r°P äisrli l ona*soziahstische Bewegung für das 
1 uJunp- \erfassungsrecht eine ebensolche Be- 
a^gt baf le für das deutsche Verfassungsrecht er-

•g in , ' ■“ “ '-nägcwnu vun rtmcuig an den Auf- 
®er neu ‘ „  8Pürte. in eigener Verantwortung an 
r zu arkn.j dnung des Zusammenlebens der Völ-

III D
Das as e u r o p ä i s c h e  V e r f a s s u n g s r e c h t  

ueriltn e9 ''cbsal Deutschlands ist somit heute wie- 
u?rden. i y Cbeidend für das Schicksal Europas ge- 
t lrd UjC| ,le Geschichte der letzten dreihundert Jahre 
riUr°Pa iiv,, für Deutschland, sondern auch für 
\J)S Sog Radiert. Denn wie es kein Zufall war, daß 
rn stlnlcln ° derne Völkerrecht, das immer nur den 

d iern ’ n.iemaIs aber dem Gesamtwohl Eu- 
Oh e, ak rl’ in demselben Augenblick geboren 
Ite^hisiert Deutschland im Jahre 1648 völlig  des- 
eb ^etheinSrun{ infolgedessen die europäische Völ- 
sj cdso f0i baft selber im Kern vernichtet wurde, 

ei ° erichtig ist es, daß heute die Geburts- 
n,at1'de eillpS neueia Völkerrechts m it der Geburts- 

Ufäut s erneuerten deutschen Reiches zusam-

f ä i ew? ’ »Hitler und Europa“  S. 19. 
ti auch »Per Fal1 Gustloff“ , 1936, S. 97. Vgl. 
:t> 1937 b “ r i eh ,  „Die Auslandsorganisation der

1. Insgesamt zeigt es sich hierbei nämlich wieder
um, daß die europäische Revolution unserer Tage 
die Fortsetzung der deutschen Revolution von 1933 
ist. Die allgemeine Wahrheit hat sich durchzusetzen 
begonnen, daß es eine gesunde europäische Ord
nung nur dann geben kann, wenn die M itte Europas 
selber, anstatt dem Chaos verfallen zu sein, einheit
lich geordnet und damit stark und leistungsfähig ist.

Gewiß sind es weithin g e o g r a p h i s c h e  Ge
gebenheiten, die eine derartige Verflechtung des 
europäischen Schicksals mit dem deutschen Schick
sal sozusagen mit Händen greifen lassen11 * * *). Denn 
Deutschland ist nun einmal das H e r z l a n d  Euro
pas15). Es ist allein schon durch seine Grenzen mit 
fast allen übrigen Völkern und Staaten Europas ver
bunden, und hier schneiden sich nicht nur die gro
ßen Verkehrslinien und sonstigen Kraftströme, die 
von Nord nach Süd und von West nach Ost und 
umgekehrt hin- und herfließen, sondern es pflanzen 
sich auch die Bewegungen, die innerhalb Deutsch
lands am Werke sind, gleichsam naturnotwendig 
nach allen Seiten hin fort.

Aber über diese räumlichen Bedingungen hinaus 
ist es gerade heute entscheidend doch das große 
Beispiel der innerdeutschen Einigung, das m it einer 
noch nicht dagewesenen Intensität über die deut
schen Grenzen hinaus zu wirken begonnen hat. 
Dieses Beispiel, ja V o r b i l d ,  welches das national
sozialistische Deutschland der W elt gegeben hat, ist 
in das Stadium seiner europäischen Bewährung ein
getreten. Denn der europäische Führungsanspruch, 
um dessen Durchsetzung Deutschland diesen Krieg 
führt, gründet sich ausschließlich auf die großen 
Leistungen, die der Nationalsozialismus bisher im 
Inneren des Reiches vollbracht hat. In der A rt und 
Weise, wie der Nationalsozialismus und der Fa
schismus die Lösung ihrer innerstaatlichen sozialen 
Probleme in A ngriff genommen haben, sind Prin
zipien zutage getreten, die, gerade weil sie sich hier 
bewährt haben, eine gesamteuropäische Bedeutung 
erlangten. Allein diese erste B e w ä h r u n g  ist es, 
die die neuen Ordnungsprinzipien dazu legitimiert, 
nunmehr auch für den Neubau des europäischen 
Kontinents fruchtbar zu werden. Wie sich England 
heute nach innen wie nach außen in die Lage ge
drängt sieht, nur noch die deformierten und unzu
länglichen Ordnungen des 19. Jahrhunderts zu ver
teidigen, so sehen sich heute Deutschland und 
Italien vor die Aufgabe gestellt, ihre im innerstaat
lichen Kampf und Aufbau erprobten Grundsätze 
auch nach außen hin wirken zu lassen. National
sozialismus und Faschismus sind somit europäische 
Phänomene geworden, und sie haben sich als Trä
ger und Vollstrecker eines geschichtlichen Auftrages 
von europäischem Rang gerade dadurch gerecht
fertigt, daß sie nicht nur ihren eigenen Völkern, 
sondern der gesamten W eit das überzeugende Bei
spiel einer durchgreifenden Erneuerung zu geben 
imstande waren. „D ie  Grundlinien und Baugesetze 
der in den bisherigen Phasen der Revolution nur 
innerstaatlich verwirklichten Ordnung kehren sich 
jetzt nach außen und rücken vor die Aufgabe, 
sich in übernationalen Zusammenhängen zu be
währen“  * 10).

«) Vgl. nur J a h r r e i ß ,  „Deutschland und Europa“ ,
1939, S p r i n g e n s c h m i d ,  „Deutschland kämpft für
Europa“ , 1937, sowie Ganzer ,  „Aufstand und Reich“
S. 154 ff.

15) Vgl. D i e t ze ,  „Europas Schicksalswende“  a. a. O
S. 269/70.

1S) Vgl. den Aufsatz „Auf einer höheren Ebene“ : Frank
furter Zeitung v. 14. Juli 1940.
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So steht die deutsche Revolution am Anfang der 
europäischen Revolution. Was der Nationalsozialis
mus für das deutsche Volk bedeutet, ist klar, „aber 
was die nationalsozialistische Revolution für a l l e  
Völker, für ganz Europa, bedeutet, das wird in die
sem Kampfe erprobt und erhärtet werden“ 47). So 
gesehen, fühlt sich der Nationalsozialismus „nicht 
nur als der Träger eines deutschen, sondern auch 
als Träger eines wohlverstandenen Weltprinzips“ 48 *), 
und er weiß „ in  sich eine ewige Wahrheit, die für 
alle Völker g ilt“ 48), eben die Wahrheit und W irk 
lichkeit der völkischen Gemeinschaft.

Im Nationalsozialismus und im Faschismus sind 
daher „übernationale Geschichtskräfte am Werke, 
die der Geistes- und Schicksalsverwandtschaft der 
kontinental-europäischen Völker nach langer Ver
schüttung wieder in nationaler Form zu ihrem, Recht 
verhelfen“ 50 *). Die nationalsozialistische und die fa
schistische Revolution sind zwar in ihrem Kern 
nationale Erscheinungen, aber sie erscheinen doch 
zu gleicher Zeit auch „als die national bedingten 
T ragungen von Geschichtskräften, die nicht nur in 
einem einzelnen Volke wirksam sind“ , sondern auch 
wegweisend „fü r  dritte Völker verwandten Schick
sals“ 54) zu sein vermögen, eben weil sie ihre ge
meinsame Wurzel in der Versailler Weltordnung 
haben und der erste wirksame Protest gegen diese 
allgemeine europäische Desorganisation geworden 
sind. Sie nehmen den anderen Völkern zwar ihre 
Probleme nicht ab, aber sie erleichtern ihnen sowie 
Gesamteuropa doch den Weg, indem sie ein Bei
spiel gegeben haben und damit eine ungeheure An
ziehungskraft bzw. Ausstrahlungskraft ausüben. Sie 
sind daher „nu r Teile, nationale Lösungen der ge
samteuropäischen Revolution“ 52 *) und haben die un
heilvolle „Europaflucht“ 58) ebenso zu beenden be
gonnen, wie sie die innerstaatliche Zersetzung be
endet haben.

Daß diese Kräfte auf dem Wege des K a m p f e s  
in den europäischen Raum durchgebrochen sind, 
spricht nicht gegen, sondern gerade für die Echtheit 
der neuen Ordnungsprinzipien. Denn groß und echt 
auf dieser Welt ist nur das, wofür man Opfer an 
Blut und Gut zu bringen bereit ist. Auch der inner
völkische Durchbruch und Sieg dieser neuen Prin
zipien vollzog sich im harten Kampf, ja das deutsche 
und das italienische Volk wissen aus ihrer eigenen 
Geschichte, daß die großen Entscheidungen auf den 
Schlachtfeldern fallen, und daß die nationale Einheit 
nur mit den großen Opfern, die der Kampf erfor
dert, errungen werden konnte. Hierbei hat der Ein
satz äußerer Macht und Gewalt ebensowenig als 
Selbstzweck gedient wie im heute notwendig ge
wordenen Kampf um die gesamteuropäische Einheit 
W ie vielmehr der Tag der nationalsozialistischen 
Machtergreifung nicht einen Schlußpunkt bildete, 
sondern den Beginn einer umfassenden Aufbau
arbeit, eben weil der Besitz der Macht nicht als End
zweck, sondern nur als eine allerdings unerläßliche 
Voraussetzung fü r jede dauerhafte Ordnung gelten 
muß, ebenso dient auch dieser Krieg nicht der Er
langung der Macht als solcher, sondern allein zum

i w u a n S e n b e r g ’ ” Die RevoIution Europas“ : VB.
48) Goebbe l s  am 10. Dez. 1937 in Königsberg.

v  '  Vgl. den Aufsatz „So oder so“  im „Schwarzen 
Korps“  41/39 S. 2.

50) Düsse i ,  „Europa und die Achse“  S. 66.
64) Ebenda S. 65.

/  Da i t z ,  „Das neue Europa, seine Lebenseinheit und
Rechtsordnung“ : DR. 1940, 2084.

65) Si x ,  „Reich und Westen“ , 1940, S.30.

Zweck eines ungestörten großen Aufbaues in Eu
ropa. Macht an sich ist zwar verwerflich, aber sie 
kann nur schwächlichen Pazifisten als verabscheu
ungswürdig erscheinen, wenn sie im Dienste großer 
Ideale steht. Daß es uns um diese ethische Ver
tiefung der Macht und um die E i n h e i t  von  Geis 
u n d  M a c h t  ernst ist, haben w ir beim Aufbau der 
deutschen Volksgemeinschaft einmal für immer durcn 
die Tat bewiesen. . .

Daß'sich darüber hinaus das Leben eines einze" 
nen Volkes ebensowenig wie das Leben ganzer Vo - 
ker mit bloßen Theorien und endlosen Debatteni ne 
gestalten läßt, hat die Geschichte gerade der letzte 
zwanzig Jahre eindeutig bewiesen, in denen es au 
noch so geistvolle Völkerbundsdiskussionen nie
vermochten, ein Leben der Völker in Ehre unu 
Freiheit zu gewährleisten. Innerstaatlich und z 
schenstaatlich entscheidet allein die Leistung,
Tat, das Opfer. . ,

2. Daher w ird Europa, wenn seine Einheit wiec, 
hergestellt ist, auch eine echte V e r f a s s u n g  44 
sitzen. Denn hier wie überall läßt sich von 
solche'n Verfassung nur dann sprechen, wenn 
innere Gemeinschaft gegeben ist, die sich m . 
bestimmten Weise verfaßt weiß. Wenn H u b e r  
Verfassung das Gesamtgefüge begreift, in dem 
politischen Kräfte zu einer Einheit verbunden sinu .n 
dann g ilt dieser Verfassungsbegriff analog a.üC r„eS 
Europa insgesamt, Und nicht nur für ein emz 
Volk. Heute und noch mehr in Zukunft kan”  L n 
einer europäischen Verfassung deshalb gesp 
werden, weil Europa im Begriff ist, sich a vvar 
derartige Einheit zu konstituieren. Frenici _ 
innerhalb der Pläne der Genfer Paneuropaer ^  
falls oft genug von einer „Verfassung “  joch 
träumten europäischen Überstaates die Keae, rn 
war gerade hier der Verfassungsbegri» 111 a|en 
fehl am Platze, als er nicht die Existenz eine gon
europäischen Einheit zur Voraussetzung nan , ver_
dern sich in blutlosen Konstruktionsversuc ngS.
Ior. H ier wurden die europäischen ^ el hwätzig' 
plane zum Gegenstände intellektueller üescheiaStet, 
keit herabgewürdigt und in einer Weise v° t j siehre 
die es der nationalsozialistischen Völkerr attcli
schwer macht, trotzdem den Verfassungsbeg 
für Europa fruchtbar werden zu lassen. faschi' 

Allein, die nationalsozialistische und ßesitz
stische Weltauffassung wissen sich so sen v0n 
der Wahrheit, daß sie es auf sich neu zu ’ spre- 
einer künftigen europäischen Verfassung zur
chen. Denn sie haben durch ihren 4 durch 
Lösung der europäischen Probleme und &n.
die befreiende Tat bereits den ^ewe,s , «jr gu- 
getreten, daß ihnen nichts ferner l>eg}>. . arn voR 
ropa eine schematische Verfassung innere
grünen Tisch her zu entwerfen. Gerad  ̂ aiJes 
Struktur der neuen deutschen Verfassu h^oht viel'

mehr ausschließlich von 
Lebens aus. 
zum liberalen

oiruKtur aer neuen ciemscnen sffeht v»«-*
andere als erdacht und konstruiert, A>>, >sen des 
mehr ausschließlich von den Beau Qegensatz 

rs. Und wenn sie im betonten u  s e?d 
...........w^.alen Verfassungsbegriff no ßert sic»
gültig schriftlich fix ie rt is t56), dann BegrT„. 
darin die Erkenntnis, daß nicht vorgef ¡n erste 
oder Theoreme maßgebend sind, son nolitis.c^e„t 
Linie die lebendigen Kraftströme „  eign
Lebens. Gerade durch diese seine 1 c &_____  g c 1j o n.

54) Ganzer ,  „Geist und Staat“ , 1̂ 36, Uag4o S.l^g 
1 d, „Vom Rechte, das mit uns geboren •** ’ ung‘'', ^
55) Vgl. H u b e r ,  „Vom Sinn der V
18. nroßdeuR“ 1
M) Vgl. Hube

Reiches“  S. 54 ff.

fe

: r, „Verfassungsrecht des Gro
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win ^er cJlirch den Nationalsozialismus entwickelte 
iih e f. Veriassungshegriff dafür, auch auf Europa 
Rev i §en werden. Wie die nationalsozialistische 
ron ° U *01? *nsgesamt und im allgemeinen für Eu- 
imPa.Vorbildlich geworden ist, so insbesondere und 
bep6'«26*116"  ^ ei. nationaIsozialistische Verfassungs- 
dasi  ^*e nahonaIsozialistische Bewegung
‘ deutsche Volk in eine neue Verfassung gebracht 

gefi' w  heute das vom Nationalsozialismus
tine t • La tsche  Reich für den europäischen Kon- 
SlI nt. e’ne neue Verfassung. Die deutsche Verfas- 
VeJ, ls* ebenso gut ein Vorläufer der europäischen 
den geworden, wie die deutsche Revolution
hat i [ , uc;h der europäischen Revolution bedeutet 
VQn ' j d  wie die deutsche Verfassung ausschließlich 
erste m Rechtsgrundsätzen getragen ist, die zum 
entw? , 1a'e hi der nationalsozialistischen Bewegung 
‘•Uch'ri'It. Unĉ  erprobt worden sind, ebenso birgt 
fas jhn Entstehen begriffene europäische Ver
machs,Ung diese Grundsätze in sich. Denn wenn auch
Kam n fßen-h in ^ as Deutsche Reich als Träger des 
eur0?i?s für die Einheit und Gemeinschaft dereurnk:' uie «-innen u
das n ' i ^ e n  Völker auftritt, so ist es doch betont 
das Reich, d. h. jenes Deutsche Reich, durch
hin ^nationa lsozia lis tische Bewegung nach außen 
lasSenIr •' Nationalsozialismus und Deutsches Reich 
Und Sl̂ h eben nicht mehr voneinander trennen, 
den e' ' ‘nn.en w*e nach außen hin gibt es nur 
ansch-!nen ^ h ie n  der nationalsozialistischen Welt- 
daß .J'nng- So läßt sich die Feststellung treffen, 
eige 'e nationalsozialistische Bewegung die ihr 
deutsch . rundsätze nicht nur im Bereich des inner- 
s°nder1Cn Verfassungsrechts restlos verwirklicht hat, 
¡sehe,. n,.auch daran gegangen ist, sie im europä- 
das de y eri assungsrecht durchzusetzen. Und wie 
derer AU sc*le Verfassungsrecht sich als ein beson- 
ließj Sf nwendungsfall des Parteirechts kennzeichnen 
fass’uno. Wirt  ̂ s‘ch das kommende europäische Ver- 
'lüierstwp0*1* ?ds ein weiterer Anwendungsfall der 
Weisem aAthch e,rprobten Verfassungsgrundsätze er- 
müSSen All.ch hier freilich w ird man sich davor hüten 
'vicderv’p • r̂n Bereich des Parteirechts erstmals 
Fassung. rw irklichte germanisch-deutsche Rechtsauf- 
euiQp:« "u r schematisch auf die Neugestaltung des 
hier vvi,, 1,en Lehens anzuwenden. Aber wenn auch 
s°Udern r  nicht die äußere „Gleichschaltung“ , 
steht, so > 'nnere Durchdringung im Vordergründe 
fischen e/® eben sich wiederum wichtige Parallelen 
dein vvcrri m neuen deutschen Verfassungsrecht und 
sind e;n ae.nden europäischen Verfassungsrecht. Sie 
dieselbe ' i ^ 'h ’ger Beweis dafür, daß hier wie dort 
Wegun.r Nraft, dieselbe nationalsozialistische Be- 
an§etret’pnm- ' ^ erLe ist und das Gesetz, nachdem sie 

Et!tScj • 1S*’ folgerichtig verwirklicht, 
jdletn d ie F 611̂  ^  in diesem Zusammenhang vor 
t u nd /Kenntnis, daß es vorerst einige wichtige 
assUng«1 F Ze s*ncL ^ 'e nicht nur das deutsche Ver- 

r°Pdischee^ n bestimmen, sondern auch für das eu- 
An der Verfassungsrecht maßgebend sind. 

schaf t  pP i.ize steht der Grundsatz der G e r n e i n -  
rvehSo\ve • uns erkennen, daß das neue Europa 
ftiktatiir2ni? e‘n bloßer Kompromiß oder gar eine 
geeinte nSein w ircl wie das im Nationalsozialismus 

echt *sc*le Volk. Wie Deutschland vielmehr 
u griff n Gemeinschaft darstellt, ohne daß dieser 

el)en we: | Cl1 näher erläutert zu werden brauchte, 
vCrlri..  ̂ ‘ e 1 title MnnR Tnlipnn M<i+i’/iMnleA7ioItp4i .nationalsozialisti- 

ebenso soll
f cher p« n°s nach acht Jahren natio 
5 'f Wini Ŝ krun£ klar geworden ist,
?e>her V Ä ^ch  Europa eine derartige Gemeinschaft 

ben » ! i - bilden; Es Ist in diesem Zusammen-. 
&eht Vor1pe-rkenswerL daß der Satz „Gemeinnutz 

r Eigennutz“  als rechtsverbindlicher Grund

satz auch für die europäische Verfassung gelten soll, 
und daß bereits die Forderung erhoben worden ist, 
„d ie  Parole des Gemeinnutzes in der W eltpolitik 
den Besitzenden und den Monopolträgern gegen
über durchzusetzen“ 67).

Die ganze Spannweite des nationalsozialistischen 
Verfassungsbegriffs zeigt sich besonders da, wo die 
innere G l i e d e r u n g  des Volkes hier und der Völ
kergemeinschaft dort betrachtet wird. Denn auch in 
dieser Hinsicht ergeben sich bedeutsame Parallelen. 
W ie im inneren alles vermieden wurde, was zu einer 
öden Gleichmacherei führt, so soll es auch nach 
außen hin geschehen. Der Grundsatz „Jedem das 
Seine“  führt in beiden Fällen zu einer sinnvollen 
und gerechten Einordnung68). Wie das deutsche 
Verfassungsrecht eine Abstufung nach Leistung und 
Verdienst kennt und von einer natürlichen Gliede
rung ausgeht, ebenso soll auch das europäische 
Verfassungsrecht nicht zentralistisch, sondern orga
nisch-lebendig gestaltet sein und allen Völkern zwar 
die gleiche Chance des Aufstiegs gewähren, aber 
doch den lebensvernichtenden Grundsatz einer ab
soluten Gleichheit aus dem Leben der Völker ent
fernen69). Gerade hierfür ist wiederum das P a r t e i 
r e c h t  vorbildlich geworden. Denn hier ist zum 
ersten Male wieder jene sinnvolle Rangordnung ver
w irklicht worden, die allein der Fülle des Lebens 
gerecht wird, überaus vielgestaltig sind beispiels
weise die Formen, in denen die verschiedenen deut
schen Lebensgemeinschaften der Gesamtpartei zu
geordnet sind60). Am engsten ist die Verbindung 
der Gliederungen zur Parteigenossenschaft. Es fo l
gen die angeschlossenen Verbände, sodann die von 
der NSDAP, betreuten bzw. geführten Organisationen 
und schließlich die übrigen Ordnungen, die in einer 
sonstigen organisatorischen Verbindung zur Partei 
stehen. Dieselben Grundsätze werden dort maß
gebend sein, wo es sich um den Grad der Zuord
nung der europäischen Staaten und Völker zum 
Großdeutschen Reich handelt. Am engsten wurde 
diese Verbindung bei der Lösung der österreichi
schen, sudetendeutschen und memeldeutschen, der 
Danziger, westpreußischen und ostoberschlesischen 
Frage ausgestaltet, indem diese Gebiete heute inte
grierende Bestandteile des Reiches ebenso bilden 
wie die Gaue des Altreichs. Anders ist wiederum 
die Zuordnung des Protektorats zum Reich, und 
wiederum jeweils anders das Verhältnis des General
gouvernements oder der Slowakei oder Rumäniens 
zum deutschen Gesamtverband. Und wenn man die 
im Norden und im Westen getroffenen Lösungen 
hinzunimmt, so ergibt sich eine ganze Skala der
artiger Zuordnungsverhältnisse, die insgesamt ein 
eindrucksvoller Beweis für die Dynamik der ent
stehenden europäischen Verfassung sind. Diese wird, 
gerade weil sie ein Europa der Gemeinschaft vor
aussetzt, das Leben der europäischen Volkspersön
lichkeiten ebenso fördern und dem Ganzen sinnvoll 
einfügen, wie auch die deutsche Verfassung keinen 
Gegensatz, sondern im Gegenteil die innere Einheit 
von Persönlichkeit und Gemeinschaft kennt. Der 
Begriff der volksgenössischen G l i e d s t e l l u n g  ist 
zwar zunächst nur als ein innerdeutscher Verfas-

67) Vgl. den Aufsatz „Weltpolitik und Sozialismus“ : 
Frankfurter Zeitung v. 29. Dez. 1940.

68) T a t a r i n - T a r n h e y d e n ,  „Völkerrecht und orga
nische Staatsauffassung“ , Sonderdruck aus der Festschrift 
für Rudolf Stammler, 1935, S. 25.

69) Vgl. die Rede des Reichspressechefs Dr. D i e t r i c h  
am 20. Jan. 1941 in Prag: DAZ. 35/36/41.

60) Vgl. H u b e r ,  „Die Rechtsgestalt der NSDAP“ - 
Deutsche Rechtswissenschaft 1940, 314 ff.
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sungsgrundsatz ausgebildet worden“1), aber er läßt 
sich ebenso gut auch auf die europäische Verfassung 
übertragen und vermag hier das gleiche auszusagen 
wie do rt62). Schon heute jedenfalls bietet Europa 
verfassungsmäßig die „Form  konzentrischer Kreise 
und Ringe“ , indem um den Kern des deutschen 
Volksstaates die neuen Einflußgebiete verschieden 
gelagert sind und ihren Zusammenhalt in der Kern
zelle des_ Großdeutschen Reiches finden63).

Desgleichen ist der verfassungsrechtliche Begriff 
der F ü h r u n g  dazu fähig, auf das europäische Ver
fassungsrecht und -leben übertragen zu werden. Ja, 
er hat hier bereits seine Wirksamkeit entfaltet. 
Zwar läßt sich von einem Führer als Person nur 
innerhalb einer Gefolgschaft, d. h. einer artbestimm
ten Gemeinschaft sprechen, aber die Führung als 
solche ist auch zwischen den Völkern Europas mög- 
lich, ja erforderlich. Gerade hier ist ein sinnvolles 
Leben nur dann zu verwirklichen, wenn die Führung 
in der Hand leistungsfähiger und starker Völker 
hegt. Sie allein vermögen ja überhaupt die Ver
antwortung zu tragen, die im Interesse des Ganzen 
notwendig ist. Deutschland und Italien haben sich 
durch die Lösung ihrer innerstaatlichen Probleme 
als derartige Mächte ausgewiesen und sind infolge
dessen immer mehr in ihre europäische Führungs
aufgabe hineingewachsen. Die Nachkriegszeit hat 

gelehrt, wohin man gelangt, wenn schwache 
Völker einen sog. Führungsanspruch erheben; denn 
Versailles war ja nichts anderes als der Versuch, 
der Weit das Gesetz des Schwächeren aufzuzwingen! 
Dabei ist es keine Unehre, sondern es verrät po liti
schen Instinkt, wenn sich kleinere Völker in den 
Schutz größerer, und das heißt hier leistungsstar
kerer Völker begeben6*). Gerade der unnatürliche 
Grundsatz der Staatengleichheit hat manches euro
päische Volk vor eine Aufgabe gestellt, der es 
innerlich überhaupt nicht gewachsen w ar65). Erst die 
Verwirklichung einer natürlichen Rangordnung, einer 
klaren Abgrenzung der Verantwortungen, kurz: 
einer sinnvollen Führung auch unter den Völkern 
hat zu einer Auflockerung der gleichsam ver
krampften zwischenstaatlichen Verhältnisse und zu 
einer Steigerung der Volkskraft innerhalb Europas 
ebenso geführt, wie dies innerhalb Deutschlands 
und Italiens seit langem zu beobachten ist. Ja, es 
läßt sich fragen, ob nicht auch für Europa und seine 
Völker der im Inneren Deutschlands durchgeführte 
Grundsatz vorteilhaft zu wirken vermag, kraft einer 
planvollen Führung zu einer Aufgabenteilung zu 
gelangen, die jeden an den Platz stellt, wohin er 
seinem Wesen, seinen Anlagen und seinen Fähig
keiten nach gehört. Wie dies eine volle Entfaltung 
der Kraft jedes einzelnen Deutschen ermöglichte, so 
müßte eine derart überlegene Führung auch zum 
Segen der einzelnen Völker Europas ausschlagen. 
Nicht nur die kraftvolle Zusammenfassung, sondern 
auch der sinnvolle Einsatz aller Kräfte, die Europa 
in reichem Maße kennt, gehört zum Wesen einer 
echten Führung und Verfassung, und gerade auch

-7 * 61) Vgl,Larenz,,,Rechtsperson und subjektives Recht, 
zur Wandlung der Rechtsgrundbegriffe“ , in „Grundfragen 
der neuen Rechtswissenschaft“ , 1935, S. 225 ff 

“ ) VgL erstmals G i es e - M e n z e 1, „Vom deutschen 
Volkerrechtsdenken der Gegenwart“ , 1938, S. 164.

M) Vgl. den Aufsatz „Der neue Kontinent“ : Frankfurter 
Zeitung v. 16. Okt. 1940.

61) Vgl. die Rede Rosen bergs vom 9. Juli 1940: VB. 
192/40 sowie die Rede Reichsschulungsleiters Sc h mi d t  

‘n Gießen: Frankfurter Zeitung vom 
5. Nov. 1940 (Führung, Nichtherrschaft!).

«A Vgl F l üge l mann ,  „Der völkische Staat und der 
Reichsgedanke : Deutsche Rechtswissenschaft 1940,179 ff.

in dieser Hinsicht enthält das entstehende euro
päische Verfassungsrecht bereits wichtige Ansätze, 
aus denen sich die Struktur des Ganzen ermessen 
läßt.

M ithin w ird das europäische Verfassungsrecht 
ebenso wie das deutsche Verfassungsrecht von je* 
nen großen Prinzipien der Führung und Verantwor
tung, der sinnvollen Gliederung und Rangfolge; 
der Einigung und Abgrenzung beherrscht, die ins
gesamt erstmals und vorbildlich im Bereich des na
tionalsozialistischen Parteirechts verwirklicht wor
den sind. Der öffentlichen Meinung Deutschland» 
sind diese ehernen Rechtsgrundsätze seither wieder
holt nahegebracht worden66).

Jedenfalls zeigt es sich — und dies sollte hier 
hervorgehoben werden —, daß Europa nicht nur 
eine neue Ordnung schlechthin, sondern gera 
auch eine V e r f a s s u n g  i m ec h t e n  S i nne  er
halten wird. Es w ird nötig sein, das europaiscn 
Völkerrecht von morgen nicht so sehr als ein Ke 
zwischen oder über isoliert dastehenden Staaten 
Zusehen, sondern als eine A rt G e m e i n  rech t ,  
binneneuropäisches Recht — eben als Verfassung 
recht. Verfassung bedeutet, um dies hier noC?IT1;rr, 
zu betonen, nicht Vermassung, sondern gerade 
Gegenteil: Einheit in der Vielheit, Zusammen 
sung auf der einen Seite und Gliederung aut 
anderen Seite. Es kann, wenn die Gestalt den 
europäischen Verfassungsrechts Umrissen wer 
soll, nicht o ft genug auf das verpflichtend ge 
dene deutsche Verfassungsrecht hingewiesen _ 
den. W ie dieses sich nicht in irgendwelchen _ 
men erschöpft, so w ird  auch das europäische ^  
fassungsrecht mit der Anschauung brechen, dai 
gesetztes Recht echtes Recht sei. Dieser *Jrtu“ 1|Cf1es 
gerade für das Völkerbundsdenken typisch, 
nicht nur das Satzungsrecht des Bundes tur ^  
schlechthin hielt, sondern auch darüber h m a i ^  
einer völligen Sinnentleerung des Bundes „g 
Immer also w ird ein Blick auf das innera ^ s
Verfassungsrecht wichtige Rückschlüsse a ^.eseS 
europäische Verfassungsrecht zulassen, wenn‘ cj,eS, 
auch, um es nochmals zu betonen, kein m 
Klischee von jenem sein w ird. Und wie das partei 
Verfassungsrecht nicht eine Diktatur eine «glicht, 
über sonstige Gruppen begünstigt oder er 
sondern der Ausdruck einer lebendigen y eJ.jas- 
schaft ist, ebenso w ird  das europäische über 
sungsrecht nicht das Zwangsrecht einer ^ ‘ „„leben 
andere sein, sondern ein echtes Zusamm 
aller Nationen dieses Kontinents sichern / • »¡sche 

Im Augenblick ist allerdings dieses eu 1 per 
Verfassungsrecht noch im Entstehen begii • ejn. 
gegenwärtige Rechtszustand Europas ist a „ tIg“ 68) 
mal zutreffend als eine „Zwischenverra °gen-
bezeichnet worden, eben weil es gelte, europ*‘ 
wärtige völkerrechtliche Verfassung des ejjie
¡sehen Kontinents begrifflich zu e r f a s s e n ninende 
Notverfassung“  zu errichten, die das 1 heinver' 
ahnen lasse. Jedenfalls löst sich die ,, . .  j* jm- 
fassung“ 69), die Europa in Versailles c ^ on“ ,

6C) Vgl. die Aufsätze: „Die europäische 
„Der Kontinent als Einheit“ , „Die ¿„¡heit“ ,
20. Jahrhunderts“ , „Notwendigkeit und Fr -±üng vo 
sehen zwei Epochen“  in der Frankfurtei >an. 194 >
1. Sept. 1940, 15. Sept. 1940, 25. Dez. 1940, J
19. Jan. 1941. . . „ nd VUsseH'

67) Ebenso R i t t e r b u s c h ,  „Hochschule ui 
Schaft im Kriege“  a. a. O. S. 14. i fPnstilIstanioo

“ ) G r e w e ,  „Europa n a c h  dem Waf cjj S-6®’ 
Monatshefte für Auswärtige P o l i t i k  1940,692, gjsChe 

m) Vgl. D i e t ze ,  „Die Auflösung der eu 
Scheinverfassung“  a. a. O. S. 20 ff.
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deTi?6*1̂  au ’̂ und d‘e jjVcrfassung^swii-klichkeit4' 70) 
Kontinents w ird zunehmend eine andere. 

een3- er hinaus gewinnen heute jene Lehrmeinun- 
abp-Pe/ ne erhöhte Bedeutung, die solange als utopisch 
andptan ,wurc*e.n> w *e die europäische Einheit alles 
Auffre a s Sre*fhar nahe war. Der Krieg hat diese 
daß assunSen gerade dadurch aktuell werden lassen, 
r ip „  ,e r  den Durchbruch der europäischen Revolution 
von ■ me'nschaft ermöglicht hat. So hat V e r d r o ß  
Zll J;!.nem europäischen Verfassungsrecht sprechen 
schri uSSCn geglaubt, obwohl es, als er darüber 
is eb, eine echte politische Einheit der europä- 
Hn i l 1 V^*her nicht gab71). Er knüpfte hierbei an 
nncj ; z ^ n d o r f f s  „Handbuch des Völkerrechts“  an 
Entfalt *e den Grundsatz der „stufenmäßigen 
Tatsa i u®<< ebenso in den Vordergrund wie die 
Verf .Cle> daß die allgemeine Grundordnung und 
eUrr. s.SUng ungeschrieben sei. Er definierte als 
die [] Sc" es Verfassungsrecht diejenigen „Normen, 
und ih '1 ^G^ltungsbei-eieh der Völkerrechtsordnung 
dieser r  Gliederung bestimmen“ 72). In Fortführung 
einem Gedanken hat sodann vor allem M e n z e l  von 
chen völkerrechtlichen Verfassungsrecht gespro- 
Einhe'tH 'm ^ amPf Deutschlands für eine echte 
satze ' • eur°päischen Völker die kräftigen „An-
erbij Z,11 eiuem völkerrechtlichen Verfassungsrecht“  
als ein 3 * ' ^ ucl? er faßt diese Verfassung nicht 
Und s; 1  ,ausschließlich positivistische Ordnung auf 
fürd 6l das „vivere in societate“  ats Grundgesetz 
Staaten^ aa*en und Völker an. Die Rechtstellung der 
"Qrunu ergebe s>ch danach nicht mehr aus den 
Die g,. gellten“ , sondern aus der „Gliedstellung“ . 
Brecht C Aufgabe der nationalsozialistischen Völ- 
(1Q3§\ tsP°litik und -lehre umriß er bereits damals 
iichen y  f den Worten, „den Gedanken einer w irk- 
z\viscu Criassung, d. h. eines gerechten Ausgleichs,

 ̂ ClOn I ipKotiCinfneocron rlo** -tu <rni*"'¡’■klTchen '̂j1 k-cbensintcressen der Völker zu ver- 
• i-läs alle
‘schen v  zeig^’ daß die Vorstellung eines europä- 
zipiert . er‘assupgsrechts zwar schon zuweilen kon- 
f'gnissen° jden ist, daß sie aber erst unter den Er- 
J]at yntj . des Krieges greifbare Gestalt gewonnen 
i’chunrr .ln das Stadium der praktischen Verwirk- 
^sch !iH lng,etreten ist. Auch ist wohl erst heute die 
ahch in eÜde Tatsache sichtbar geworden, 'daß 
^ ^ D  A p T,1?861" Beziehung das W i r k e n  d e r  
rechtliciiP„  ~ ausschließliche Ursache dieser völker- 
re>ch der" ~Tneuerung bildet. Denn aus dem Be- 
ahs jßni Nationalsozialistischen Bewegung und nur
^gep-a« ./11 d'S grundlegend neuen Prinzipien her 
faßten , n’ die zuerst das innerdeutsche Recht 
^lkerrp’oui11 s°dann ihren Weg in das europäische 
v°n dem u zu. f*°den. M ithin ist jener Zirkelschlag, 
j)ê o rden •reds die Rede war, heute noch größer 
|>eiches . ’■ lndern er nunmehr über die Grenzen des 
lche ReclitnaUsreicht und auch das zwischenstaat- 
, ^as na!- In se>nen Kreis hineinbezieht.
•h diesen v 13Isozialistische Rechtsdenken ist also, 

■'°9 Stnfp . organg zusammenzufassen, folgerichtig 
^  PartoirZl! ^ tlI ê fortgeschritten. Es hat zunächst 
°dann seiber ein Vorbild geschaffen. Es hat

pkaft __ ^ses vorbildliche Recht einer Gemein- 
p-naos ?..er ersten innerhalb eines allgemeinen 
i,rUchtbar tUr das innerdeutsche Verfassungsrecht 
iraft « „.w erden lassen. Und es hat schließlich

erwiesenen schöpferischen Leistung
IQ '  VgT
%  SÄ i V, aJ' n ’ »Grundfragen europäischer Ordnung“ , 

'Vcyi ,and 26.
7S1 jEbendae gd5rno ß ’ »Völkerrecht“ , 1937> s -50ff.

be' G i es e - Me n z e l  a. a.O. S. 162 ff.Ebenda S. 165.

eine umfassende Erneuerung des Völkerrechts ein
geleitet und w ird  auch diese seine letzte und ent
scheidende Bewährungsprobe bestehen.

W ie ein ins Wasser geworfener Stein immer wei
tere Kreise zieht, ebenso hat dieses Rechtsdenken 
immer weitere Kreise gezogen, hat nichts übereilt, 
sondern ist gleichsam von unten nach oben gestie
gen und hat darin seinen organischen Charakter er
wiesen, daß es zunächst immer den jeweils klei
neren Bereich ganz und gar erfaßte und durchdrang, 
ehe es zu größeren Aufgaben schritt. Immer aber 
war es und blieb es dieselbe substantielle Kraft, die 
an der Arbeit war — oft allen sichtbar, o ft nur 
wenigen bewußt. Auch ist durch das immer wei
tere Ausgreifen dieser Bewegung keine Verwässe
rung ihrer Ideale eingetreten, sondern gerade eine 
echte Bewährung insofern, als nichts über einen 
Kamm geschoren, vielmehr den vielfältigen Lebens- 
notwenaigkeiten immer durchaus Rechnung getra
gen wurde. Aber es darf doch auch eben diese 
Elastizität nicht den Blick dafür trüben, daß hier ein 
in sich einheitlicher und durchgängiger Prozeß statt
gefunden hat, der eben nicht nur allgemein den 
gegenwärtigen Krieg als die Fortsetzung der deut
schen Revolution erscheinen läßt, sondern gerade 
auch als die letzte Verwirklichung und Bewährung 
der von der nationalsozialistischen Bewegung durch
gesetzten allgemeinen Rechtsprinzipien.

Somit g ilt auch heute die Wahrheit, daß das 
europäische Völkerrecht im Grunde genommen nichts 
anderes ist als die Projektion der innerstaatlich 
durchgeführten Verfassungsgrundsätze der führen
den Völker auf die europäische Ebene, und wieder
um „zeigt sich die innere Übereinstimmung zwi
schen der nach innen gerichteten Weltanschauung 
und ihrer W irkung nach außen“ 75).

Dabei bedarf es, nur um etwaige Mißverständnisse 
einmal fü r immer auszuschalten, noch einmal der 
Feststellung, daß die hier vertretene Auffassung das 
Völkerrecht keinesfalls als „ A u ß e n s t a a t s r e c h t “  
ansieht76). Denn erstens stehen dort, wo das Völ
kerrecht als Außenstaatsrecht gewertet wird, die 
Staaten doch nur wieder einander isoliert gegen
über, es fehlt hier also gerade jene Gemeinschafts
auffassung, die ein europäisches Verfassungsrecht 
nur dann bejahen zu können glaubt, wenn die un
natürlichen Gegensätze zwischen den Staaten über
wunden sind und Europa zu seiner Einheit zurück- 
gefupden hat. Und zweitens triumphiert in der 
Theorie vom Außenstaatsrecht wiederum ein P o s i -  
t i v i s m u s ,  der seinen Vorläufer in H e g e l ,  Z o r n  
und W e n z e l  hat und allein den S t a a t  in den M it
telpunkt s te llt77). Es ist demgegenüber aber gerade 
das Anliegen der hier vertretenen Meinung, das 
Völkerrecht zu einem wirklichen Recht der Völker 
(und nicht mehr nur der Staaten) werden zu lassen. 
W ie im Inneren Deutschlands das neue Verfassungs
recht längst nicht mehr m it dem alten Staatsrecht 
gleichbedeutend ist, eben weil der Staat nicht mehr 
der höchste und alleinige Träger hoheitlicher Ge
walt is t78), ebenso w ill der Verfassungsbegriff im 
Völkerrecht besagen, daß hier alle rein staatsrecht
lichen Konstruktionsversuche falsch sind, weil sie 
die W irklichkeit der Völker vernachlässigen. Wenn

70  R i t t e r bu s c h  a. a.O. S. 14.
7«) Zu Sehe c h e r s  Buch „Deutsches Außenstaats

recht“ , 1933 vgl. bereits meine Kritik in dem Aufsatz
„Europa, erwache!“  a. a. O. S. 2.

77) So G i ese - Menze l  a. a. O. S. 145.
n) Vgl. D i e t ze ,  „Die verfassungsrechtliche Stellung 

der Hitler-Jugend“ : Ztschr. f. d. ges. Staatswissenschaft 
101,116 sowie M u t h  a. a. O. S. 1916.
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also von einem europäischen Verfassungsrecht die 
Rede ist, dann soll damit das Völkerrecht gerade 
aus jener Versteinerung und Verengung heraus
geführt werden, in die es unter der Herrschaft der 
Außenstaatsrechts- und sonstigen positivistischen 
Vorstellungen ebenso geraten war, wie das innere 
Verfassungsrecht unter der Herrschaft des Ge
setzesstaatsbegriffs. So wenig das Volk als poli- 
tische Gemeinschaft im überkommenen Staatsrecht 
zu seinem Recht gelangte, ebensowenig war dies in 
jenem „Völkerrecht“  der Fall, das nur vom Staat 
her gedacht wurde. W ie vielmehr erst die Überwin
dung der Gleichung vom Gesetz und Recht oder 
von Staatsrecht und Verfassungsrecht aus dieser 
Ungerechtigkeit herausgeführt hat, ebenso wird 
auch ein echtes Völkerrecht sich erst dann verw irk
lichen lassen, wenn der Staat innerhalb des hier 
vertretenen europäischen Verfassungsbegriffs par
allel zum inneren Verfassungsrecht aus seiner Stel
lung als einziger Träger hoheitlicher Gewalt ver
drängt ist, und wenn damit zugleich alle Folgen 
des positivistischen Denkens überwunden sein 
werden.

3. W ie sehr im übrigen ein rein etatistisches Den
ken den Blick fü r wichtige Zusammenhänge getrübt 
hat, w ird bei einem letzten hier zu erörternden Pro
blem klar. Es ist die alte Frage nach dem Verhält
nis von L a n d e s r e c h t  u n d  V ö l k e r r e c h t 79). 
Denn auch hier w ird man zu neuen Ergebnissen 
fortschreiten müssen. Bisher gab auf diese Frage 
die sogenannte d u a l i s t i s c h e  Theorie die einzige 
Antwort. Sie war von T r i e p e l  begründet worden, 
der den Bereich des Landesrechts vom Bereich des 
Völkerrechts für so stark unterschieden ansah, daß 
er einen Konflik t zwischen beiden Rechtskreisen für 
unmöglich h ie lt80). Im M ittelpunkt dieser Betrach
tungsweise, die insofern der einzig mögliche Aus
druck jener Zeit vvar, stand der Staat und n u r  der 
Staat. „D ie  dualistische Begriffsbildung ist ganz staat- 
hch-dezisionistisch“ 81). Trotzdem konnte es, worauf 
C a r l  S c h m i t t  m it Recht hingewiesen hat, als 
merkwürdig erscheinen, daß es dabei zu einem der
artigen Dualismus kam. Denn man hätte meinen 
sollen, „die unwiderstehliche Macht des staatlichen 
Willens müßte nach außen wie nach innen, völker
rechtlich wie innerstaatlich, zu einer unbedingten 
Einheitlichkeit führen“ 82). Aber der tiefere Grund 
für diese Auseinanderreißung liegt in der Parla
mentarisierung des modernen Staates, die es ermög
lichte, „daß die von der Legislative (dem Parlament) 
betriebene Innenpolitik von der durch die Exekutive 
(der Regierung) geführte Außenpolitik abweichen“ 82) 
konnte. Jedenfalls bildete die sogenannte „ T r a n s 
f o r m a t i o n “  das einzige Mittel, um beide Rechts
kreise nachträglich wieder in Berührung mitein
ander zu bringen. Immer aber war dieser Trans
formationsakt ein rein mechanischer Akt, was be
reits daraus ersichtlich w ird, daß dieser Begriff 
aus dem Sprachbereich des Technischen entlehnt 
worden ist. Er beweist damit, daß es sich hier nur 
um eine künstliche Zusammenfügung, aber nicht 
um eine organische Verbindung handelte. Auch der 
von W a l z  entwickelte Begriff der „Geltungserstrek- 
kung wurzelt in dieser Anschauungsweise, wie ja

, ,9) Y,?1- bereits D i e t ze ,  „Deutschland — der Feind 
des Völkerrechts?“  a. a. O. S. 1908 Antn.31.

®°) VgJ- T r i ep e l ,  „Völkerrechtund Landesrecht“ , 1899. 
S 264 ar S c h m i t t ’ »Positionen und Begriffe“ , 1940,

82) Ebenda S.265.
r J l l F V J  ? c * ” Rautn und Großraum im Völkerrecht“ : Ztschr. f. Völkerrecht 24,167.

W a l z  insgesamt den Dualismus in einen Plurahs- 
mus umgedacht und damit ebenfalls eine treffende 
Formulierung der damaligen Verhältnisse gefunden 
hat8*). Wenn man aber — wie dies T a t a r i n -  
T a r n  h e y  d e n  tu t85) — im Gegensatz zu Wa l z  
über eine begrifflich exakte Erfassung der bestehen
den Verhältnisse hinaus dazu übergeht, bestimmte 
völkerrechtspolitische Forderungen zu erheben, und 
dabei eine sog. organische Völkerrechtstheorie als 
Postulat formuliert, dann ist es ein Widerspruch in 
sich, zu behaupten, diese organische Völkerrechts
theorie könne „allein den pluralistischen Stand
punkt vertreten“ 88). Denn wenn es der Sinn jeder 
organischen Ordnung ist, unnatürliche Auseinandei- 
reißungen in einer lebendigen Einheit zu überwin
den — und in der Tat wohnt jedem Organisffl11- 
die Tendenz zur Einheit wesensgemäß inne 
dann verträgt sich hiermit ein dualistischer oüe 
gar pluralistischer Standpunkt, d. h. die Anerken
nung künstlicher Trennungen schlecht. H ie r 1 
dann die organische Anschauung nicht folgerlcjL jj 
durchgeführt, und dies zeigt sich in diesem ran 
sehr deutlich darin, daß es heißt, Völkerrecht unu 
S t a a t s  recht (sic!) seien „zwei selbständige, von 
einander unabhängige Rechtsordnungen“ 87)- u f  
hier herrscht nach wie vor das Denken in Staaic > 
an dessen Überwindung gerade die nationalsoz 
listische Völkerrechtstheorie arbeitet. ,

Es g ilt daher, auch in dieser Frage, den ° y un u 
satz der E i n h e i t  allen Rechts zur Ge l t ung ,  
bringen. Jede dualistische oder pluralistische 
ist ein Überbleibsel früherer Auffassungen, dj 
im Zeitalter des Gemeinschaftsrechts notwendig 
überwinden gilt. Die hier vertretene Meinung * 
Zusammenhang des innerdeutschen Verfassu g 
rechts mit dem europäischen Verfassungsrecn 
tet eine solche Lösung an. Denn sie bestrei _ 
gerade einen Gegensatz zwischen innerem ^  
fassungsrecht und äußerer Rechtspraxis, un, Exe- 
„Vereinheitlichung sowohl von Legislative un f 
kutive wie von Innen- und Außenpolitik m 
einheitlichen, ungeteilten Führergewalt ejn.
frühere Problem der Transformation zu ein e«s«) 
fachen Frage der „geordneten Befehlsweitergau 
werden. Wo das Denken ausschließlich in ... ¡‘OIien 
und das Denken in Konflikten und in K° 
überwunden ist, da ist auch das Recht n i c n ck 
in sich selber aufgespalten, sondern der A pWjrkt 
des einheitlich verfaßten Volkes. Auch hier c, 
die Einheit des Volkes eine Überwindung vo 
rer und äußerer Ordnung, und die Ausstrai ]äßt 
kraft der wiederhergestellten Volksgemeinsc ^ ncr
auch in dieser H insicht die Voraussetzung _rak- 
Aufspaltung von Landesrecht und Völkerr j j gChe
tisch hinfällig werden. Wenn das neue euruj Ver. 
Völkerrecht nicht nur mehr ohne das den flach 
fassungsrecht vorstellbar ist, sondern , ¿anii 
dessen Vorbild praktisch ausgestaltet w ’beicfen
ist ein Gegensatz, ein Dualismus, zwisen f at-
Rechtskreisen entfallen. Ein Zeichen für y ertrage, 
Sache darf darin erblickt werden, daß ai
— ------------- —  1933,

u ) W a l z ,  „Vö lkerrecht und staatliches Rece" hth,V'öl- 
274 f f . ; ders., „Nationalsozialismus und Voll 
kerbund und Völkerrecht Bd. 1 S. 473. .. rrecht 111

86) Vgl. T a t a r i n - T a r n h e y d e n ,  ,,Vo
organische Staatsauffassung“  a. a. O. S. zz 

80) Ebenda S. 22.
a,< Ebenda S .23. _____ Vg,

Car l  Sc h m i t t  a. a. O. S. 167. ß ß ^ .t Ord0)1)1/
- ■  ........... 'e r  e u ro p ä is c h e n

1939)“ . Deutscne

C ai

S c h m i t t ,  „D ie  Auflösung der europäischen^ ^ eCj,fo
im .International Law‘ (1890 
Wissenschaft 1940, 275.
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^as Reich in letzter Zeit abgeschlossen hat, die 
deS n mun£ enthalten, umgehend ratifiziert zuwer- 
, n- Denn es handelt sich hierbei in der Tat nur um 

s ne Einfache Befehlsweitergabe, die gerade deshalb 
ze' t '°matisch für die neue Auffassung ist, weil sie 
u daß es einen Dualismus zwischen Landesrecht 
v f  Völkerrecht nicht mehr gibt, sondern nur solche 
di ke,rrechtliche Vereinbarungen getroffen werden, 
i'ecl obne we‘tcres mit dcr inneren verfassungs
früh Struktur „vertragen“  und nicht erst, wie 
v ncr biswcilen> unter erheblichen Schwierigkeiten 
iveri Cn Sesetzgebenclen Körperschaften gebilligt 
Di? 11 mußten oder auch nicht angenommen wurden, 
alle ufnbedingte Einheit der Führergewalt entzieht 
den'1i , ber möglich gewesenen Dualismen den Bo- 
Ausrl n<̂  wenn aucb s‘e insofern nur der sichtbare 
dan, c*5 der wiederhergestellten Rechtseinheit ist, 
pr 11 Ze>gt sich eben hier an einer besonderen 
sat/e’- ^ ab der k isher möglich gewesene Gegen- 
ric, emer nach außen anders als nach innen ge- 
iSj. cten .Rechtspraxis aufgehoben ist. „Das Reich 
denlacu innen und außen das gleiche, und was in 
ist o?USWärtigen Beziehungen als Recht anerkannt 
WircjUer durch Vereinbarungen als Recht geschaffen 
verhi auch in dem inneren Leben des Volkes 
der Ruches Recht sein“  883-). Somit entfällt heute 
läufip- a ĉer s°g eilannten Transformation zwangs- 
tig- Allerdings ist eine einfache Verkündung nö- 
alle v  ^ as zwischenstaatlich vereinbarte Recht für 
*asseii *is^ enossen recf1tsverbindlich werden zu

diese1Cp alls soll damit gesagt werden, daß auch in 
faSsl urage die Bejahung eines europäischen Ver
fiele $ Srechts zu neuen Ergebnissen führt. Ja, ge- 
innersi!lt !r . zei§;t s‘cb der „Strukturzusammenhang 
besoni bcber und zwischenstaatlicher Vorgänge89)oesonH ” 1 unu zwiscnensiaaxucner vorgange
an C- ei S deutlich, von dem H u b e r  im Anschluß 

m S c h m i t t  ebenfalls spricht.

^ erden^n^ S was b'er at)Scf1üeßencf bemerkt 
innere diese starke und natürliche Einheit von 

Verfassungsrecht und europäischem Ver- 
TatSacP recht auf keinen Fall die primäre Folge der 
i'a u ijj10’ däß sich in Europa ein neuer G r o ß -  
Anffa* p m lde t hat90). Denn es sind nach unserer 
WiftSc] Hfjg nicht die „Reiche“  oder besser: „die 
Ständifru/-t 1 und militärisch zu w irklicher Selb- 
ancl K r - f  bcfabigten Großräume“ 31) die Träger 
aUein Cj . oren des neuen Völkerrechts, sondern 
l*nd m it \ C V ö l k e r  m i t  i h r e n  L e i s t u n g e n  
der {_ * den  V o r b i l d e r n ,  die sie zu geben in
ffiär v ° e sind. Dieses Völkerrecht darf nicht pri- 
hnd Se- ^ner Betrachtung des Raumes ausgehen 

c*.n<r,~tm ktur nicht primär aus der Ausweitundes stni(i-i3i ruktur nicht primär aus der Ausweitung 
ableittn J iACben Territoriums zu einem Großraum 
ZU ejn ‘ Derartige Anschauungen führen nicht nur 
aHem unzulässig en Schematisierung und vor
aUein enf c,in?r Außerachtlassung der im Grunde 

dnp- jv'"kf-'ßenden sozialen und politischen L e i 
te r  nipht ^ bbier, sondern auch zu Folgen, die 

ini einzelnen zur Erörterung stehen92 93).

U b9\ C
W r f j d b e r

jches<l e r, „Verfassungsrecht des Großdeutschen 
89f Kr , ■ Z66.
erset7i,M_ ’  WÖHiuac« uuu ucgiin t . ¿-».tww.«
iôenschaff iq11̂  Schmitt: Ztschr. f. d. ges. Staats-

1939.

>,Positionen und Begriffe“ . Eine Ausein-
Visj

8°) C a 'T  1°1, 2.
nusn8“ , l 93QS c h mi t t ,  „Völkerrechtliche Großraumord-

?reitsB e r i e r .a- a- O. S. 36.
.Politische Völker-

ahiiagbaie p c^aft<<: DR. 1939,7031 habe ich auf die eine 
folge hingewiesen, daß nach der Großraum- 

s auch der Vatikan ein derartiges Völkerrechts-

Jedenfalls ist die neue Einheit von innerem Ver
fassungsrecht und europäischem Verfassungsrecht 
nicht die unmittelbare Folge der Entstehung von 
Großräumen. Deutsches Verfassungsrecht und 
europäisches Verfassungsrecht stehen in einem in
neren Zusammenhang nicht etwa dadurch, daß sie 
sich sozusagen über demselben Raum auswirken, 
der im Einflußbereich des Deutschen Reiches liegt. 
Nicht der. gemeinsam ergriffene Raum ist das Ele
ment, welches die Einheit stiftet, und das Völker
recht bildet, wenn diese vereinfachende Begriffs
bildung erlaubt ist, nicht ausschließlich ein Boden
oder Raumrecht. Vielmehr ist es hier wie überall 
der M e n s c h  mit seinen Leistungen, der etwas 
Neues schafft, und der Raum ist gleichsam nur das 
Substrat, an dem sich die neue Ordnung auswirkt. 
Die „Raumrevolution“  ist nicht ein u r s p r ü n g 
l i c h e s  völkerrechtliches Ereignis, sondern im Ge
genteil nur die zweite oder dritte Folge der allein 
entscheidenden Revolution im Zusammenleben der 
M e n s c h e n  untereinander. Diese Tatsache aner
kennt auch C a r l  S c h m i t t ,  wenn er die Bedeu
tung der I d e e ,  die in einem Reich oder Groß
raum lebendig ist, zuweilen betont98). Aber es gilt, 
diese Tatsache nicht zugunsten anderer Vorstellun
gen zu sehr in den Hintergrund treten zu lassen. 
Immer ist es das V o r b i l d  großer Einzel- oder 
Volkspersönlichkeiten, welches allein beispielgebend 
w irkt. Und auch die sich neubildende Einheit von 
deutschem und europäischem Verfassungsrecht ist 
ausschließlich auf diese geistige Energie persön
licher Leistungen zurückzuführen.

Jedenfalls läßt sich das werdende europäische 
Verfassungsrecht primär nicht von geographischen, 
geopolitischen oder sonstigen Raumvorstellungen 
her begreifen, so bedeutsam solche Anschauungen 
auch sind. Aber sie „versachlichen“  dieses neue 
Völkerrecht doch zu sehr. Entscheidend bleibt dem
gegenüber vielmehr stets die persönliche Haltung 
und die soziale Ordnung, die sich die Menschen 
eines oder mehrerer Völker schaffen. Daher ist und 
bleibt allein die P a r t e i  und ihre Leistung sozu
sagen das große Kraftzentrum, aus dem die Impulse 
hervorströmen, die das gesamte neue Recht umge
staltet haben. Sie ist und bleibt daher auch das ent
scheidende B i n d e g l i e d  z w i s c h e n  dem R e c h t  
des R e i c h e s  u n d  dem R e c h t  E u r o p a s .  Sie 
ist die ewige Substanz, aus der diese Erneuerung 
hervorgeht. Denn im Bereich der Partei sind jene 
Grundsätze erstmals verwirklicht worden, unter 
deren Herrschaft sich heute die Revolutionierung 
auch des Völkerrechts vollzieht.

.Wenn es über diese positiven Beweise hinaus 
noch eines weiteren, allerdings mehr „negativen“  
Beleges bedürfte, so ist es der abgrundtiefe Haß, 
mit dem unsere Feinde das Dasein und die Tätigkeit 
gerade der NSDAP, begleiten — ein Haß, der, eben 
weil er von solchen Menschen stammt, ein untrüg
liches Zeichen dafür ist, daß hier eine wahrhaft 
große und schöpferische und allein bestimmende 
Bewegung am Werke is t94 *). Denn nur solche Be
wegungen können die M itwelt überhaupt zu jener 
radikalen E n t s c h e i d u n g  zwingen, der w ir heute 
allesamt entgegengehen.

Subjekt sein könnte. Eine Bestätigung dieser Ansicht fin
det sich in der Kritik des Buches von C a r l  S c h m i t t  
in den Nationalsozialistischen Monatsheften, Heft 129 
(Dezember 1940), S. 90/91.

93) Ca r l  S c h m i t t  a.a.O. S. 69.
94) Vgl. die Rede R u d o l f  Heß ’ am 19. Jan. 1941 in

Hannover: VB. 20/41.
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Neuregelung des Personenschädenrechts1)
Von Dr. H. H o f f  m a n n ,  Regierungsrat im Reichsministerium des Innern

Das Kriegspersonenschädengesetz v. 15. Juli 1922 
(letzte Fassung v. 22. Dez. 1927) regelt nur Schäden, 
die durch den W eltkrieg entstanden sind, und 
schreibt vor, daß sich die Versorgung nach dem 
RVersorgG. bestimmt, das nach dem Weltkriege 
für die früheren Angehörigen der deutschen W ehr
macht und ihre Hinterbliebenen erlassen worden ist. 
Aus diesem Grunde war daher bei Beginn des 
gegenwärtigen Krieges die Regelung der Schäden, 
die Zivilpersonen1 infolge eines Angriffs auf das 
Reichsgebiet oder eines besonderen Einsatzes der 
bewaffneten Macht an Leib oder Leben erleiden, 
außerordentlich dringend geworden. Es wurde daher 
am l.Sept. 1939 die Personenschädenverordnung er
lassen (RGBl. I, 1623), die den Zweck verfolgt, den 
Zivilpersonen, die infolge der kriegerischen Ereig
nisse Schäden an Leib oder Leben erleiden, dieselbe 
Fürsorge und Versorgung angedeihen zu lassen wie 
den Angehörigen der Wehrmacht, die im Wehr
dienst beschädigt worden sind. Nachdem sich im 
Laufe des Jahres verschiedene Zweifelsfragen er
geben hatten, war eine Änderung dieser VO. not
wendig geworden, die durch die am 10. Nov. 1940 
ergangene ÄnderungsVO. vorgenommen worden ist. 
Auf Grund dieser ÄnderungsVO. hat der RMdL, 
der die PSchVO. federführend bearbeitet und in 
ihren Auswirkungen überwacht, die neue Fassung 
der PSchVO. und der 1. DurchfVO. am 10. Nov. 
1940 bekanntgegeben (vgl. RGBl. I, 1482, I486). 
Beide VO. treten, abgesehen von einer ganz gering
fügigen Ausnahme, rückwirkend mit dem 26. Aug. 
1939 in Kraft. S

1. A n w e n d u n g s b e r e i c h  d e r  P e r s o n e n 
s c h ä d e n v e r o r d n u n g  

Nach dieser VO. erhalten sämtliche deutschen 
Staatsangehörigen, die infolge eines Angriffs auf 
das Reichsgebiet oder eines besonderen Einsatzes 
der bewaffneten Macht (beide Voraussetzungen sind 
für den gegenwärtigen Krieg gegeben) unter den 
im § 2 dieser VO. vorgesehenen Voraussetzungen 
einen Schaden an Leib oder Leben (Personenscha
den) erleiden, und deren Hinterbliebene auf Antrag 
Fürsorge und Versorgung.

Die PSchVO. stellt ihren Anwendungsbereich auf 
den Begriff der deutschen Staatsangehörigkeit ab. 
Liegt die deutsche Staatsangehörigkeit vor und sind 
die sonstigen Voraussetzungen für das Vorhanden
sein eines Personenschadens gegeben (s. § 2), so 
gelangt die PSchVO. zur Anwendung, unabhängig 
davon, ob der Personenschaden im Gebiet des 
Großdeutschen Reichs oder im Ausland eingetreten 
ist. Eine Einschränkung enthält lediglich §2  Abs. 3, 
denn dort w ird gefordert, daß die angeführten Ver
brechen oder Vergehen innerhalb des Großdeutschen 
Reichs oder der von deutschen Streitkräften be
setzten Gebiete verübt worden sind.

Die PSchVO. findet auch Anwendung:
a) wenn ein zur Luftschutzdienstpflicht heran- 

gezogener Luftschutzdienstpflichtiger nach Auf
ruf des Luftschutzes eine Luftschutzdienst
beschädigung erleidet (§ 12 a der 1. DurchfVO.

*) Einzelheiten vgl. B ü c h n e r - H o f f m a n n ,  Erläute- 
rimgen zu den Kriegsschädenverordnungen (Kriegssach
schädenverordnung und Personenschädenverordnung nebst 
Durchführungsvorschriften), Verlag Franz Vahlen, Ber-

zum LuftschutzG. i. d. Fass. v. 1. Sept. 1939 
[RGBl. I, 1631]),

b) wenn ein auf Grund der NotdienstVO. vorn 
15. Okt. 1938 (RGBl. I, 1441) zum Notdienst 
herangezogener Notdienstpflichtiger eine Not
dienstbeschädigung erleidet (S 9 der 1-EhJL, {’ 
VO. zur NotdienstVO. v. 15. Sept. 1939 [RGBU, 
1775]).

Gemäß § 1 Abs. 4 PSchVO. kann mit Genehmi
gung des RMdL die Fürsorge und Versorgung aU 
solchen Personen gewährt werden, die die deut»c 
Staatsangehörigkeit nicht besitzen. Dies ist z- ’ 
hinsichtlich der Körperschäden, die die Volkscm 
sehen im Volkstumskampf und im Feldzug in * ° ,, 
erlitten haben, geschehen (vgl. RdErl. des KA 
v. 14. Mai und 9. Juli 1940 [RMBliV. 953 und 
Ferner ist durch RdErl. des RMdL v. 2L Dez- D  
(RMBliV. 2320) bestimmt worden, daß die im E* V 
in Lothringen und in Luxemburg ansässige11 
Personen, die nach dem 25. Aug. 1939 unter « 
Voraussetzungen der §§ 1 und 2 PSchVO. 
Schaden an Leib oder Leben erlitten haben o 
noch erleiden, auf Grund der PSchVO. Furs°*|_ 
und Versorgung erhalten, sofern von den zUS,-pSe.n 
gen Chefs der Zivilverwaltung oder den von m ne. 
beauftragten Behörden bescheinigt wird, dal j 
denken gegen die Bewilligung der Fürsorge 
Versorgung nicht bestehen. , , ,  an.

Gemäß § 1 Abs. 5 PSchVO. kann der RMdd „ 
ordnen, daß diese VO. auch auf Körpers^1“ jff) 
Anwendung findet, deren Ursachen über de Qies 
§ 1 Abs. 1 bestimmten Rahmen hinausgehe1!' 
ist z. B. geschehen für die Westwallarbeiter y  ° ¿er 
sation Todt), die hauptamtlich Angestellte ej,r. 
Technischen Nothilfe, die fü r Zwecke der ■ j eS 
macht eingesetzt sind, für die Angehöriged nS. 
NSKK.-Kraftfahr-Transportregiments, das zumwendet 
port von Munition im Operationsgebiet Ver .lirCh 
wird, und eine Reihe weiterer Personenkreise v0lli
RdErl. v. 21. Aug. 1940 (RMBliV. 1702) pet. 
24. Dez. 1940 (RMBliV. 1941, 23). Für diese er. 
sonenkreise ist bestimmt worden, daß jeder ^  *ver- 
schaden, den sie infolge ihres Beschäftig111 ^¡nrie 
hältnisses erleiden, als Personenschaden ltn 
der PSchVO. anzusehen ist.

II. B e g r i f f  des  P e r s o n e n s c h a d e n s  
Schäden an Leib oder Leben, die infü^ enderefl 

Angriffs auf das Reichsgebiet oder eines bes 
Einsatzes der bewaffneten Macht erlitten eine 
sind, rechnen zu den Personenschäden, 'veu0rau5' 
der in § 2 Abs. 1 a bis d vorgesehenen . ffeHetl 
Setzungen gegeben ist. Gemäß §2  Abs-’  Ä  
ferner als Personenschaden auch Korp^rb t,f da 
die im Zusammenhang m it einem Angri]1 Az d« 
Reichsgebiet oder einem besonderen E]0 gin 
bewaffneten Macht infolge des persönhc 
satzes des Lebens oder der Gesundheit e 0flsio 
wenn eine deutsche Behörde zu diesen1 
aufgefordert hatte. Außerdem ist der Ri'd psch pfl’
§ 1 Abs. 5 ermächtigt anzuordnen, daß die d^L, 
auch auf Körperschäden Anwendung f*nüL’eheil 
Ursachen über den in der PSchVO. vofge

,ersRahmen hinausgehen.
Es werden also nicht nur diejenigen 

den ersetzt, die in einem Kriege m it forme‘ i. solc 
erklärung erlitten werden, sondern aücn

¡chä"
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vor ^6l Dnternehmungen entstanden sind, die ohne 
trriffn^e^ an^ ene Kriegserklärung infolge eines An
ein ? j  . das Reichsgebiet notwendig werden. Da 
zu , S ic h e r  Angriff auf das Großdeutsche Reich 
auch? SeSenwärtigen Kriege geführt hat, so geht 
stanH 16 Entstehung der im Laufe des Krieges ent- 
cHpo nf n unct noch entstehenden Schäden auf 

^sen Angriff zurück.
den" d*e e.‘nzetnen Schadensursachen auf, bei 

E intritt ein Personenschaden im Sinne der 
Aiin-i ff v°rliegt. Aus den Geschehnissen, die ein 
AnhR aid das Reichsgebiet oder ein aus anderem 
Waff, erforderlicher besonderer Einsatz der be
sieh Macht (§ 1 Abs. 1) erfahrungsgemäß mit 
eine r ?£* oder. m‘t sich bringen kann, sondert § 2 
s c h lic h e  bestimmter Geschehnisse aus, die aus
in Fr 1C”  a*s »Voraussetzungen der Verursachung“  
Schönf *<ommen- Die Aufzählung im § 2 ist er
schau Cnc'. Andere Geschehnisse, die zu Körper- 
faipae.n führen, fallen nicht unter die PSchVO., 
§15 S1-e, n’cht auf dem Weg über §1 Abs. 5 oder 
Sefüln r  ezo^ en wercien. Der Kreis der in § 2 an- 
Wejt ten Voraussetzungen der Verursachung ist 
die e; f Czo?en. Er beschränkt sich nicht nur auf 
seinPr t  tlichen Kriegshandlungen. § 2 entspricht in 
194o F a s s u n g  dem RdErl. des RMdl. v. 22. Mai 
die s i ch“  liV. 1001). Er legt damit die Grundsätze, 
äusdn- i ,ln der Praxis bereits gut bewährt haben, 

p Uck!'ch gesetzlich fest.
Entsteh°nenschaden ist ein Körperschaden, dessen 
einer JUn? °üer Verschlimmerung ursächlich mit 
aufoet.-]?r ( 'n §2  Abs. 1 Buchst, a—d, Abs. 3 oder 4 
rin pe. en Voraussetzungen zusammenhängt. Ob 
I9inde=:tS0nensc^ aden vorüegt, muß erwiesen oder 
des g tetl.s wahrscheinlich sein. Für die Auslegung 
Sprach S^'ffs „wahrscheinlich“  ist der allgemeine 
voriiee.“ ebrauch maßgebend. Es müssen Tatsachen 

n> auf die sich vernünftigerweise die Über- 
?fünde? n°n dem Vorliegen eines Personenschadens 
den in § kann- Zwischen dem Körperschaden und 
ürsäcirjj", ^ g e fü h rte n  Voraussetzungen muß ein 
2uSat)1 Cler Zusammenhang vorliegen; der zeitliche 
aicht ? en‘lang genügt nicht. Ebenso genügt es 
den an ena ein ursächlicher Zusammenhang mit 

Vor ke u'n-ten Voraussetzungen nur möglich ist. 
schade? ssei zung für die Anerkennung eines Körper- 
daßder Q ] fJ>ei's°nenschaden ist gemäß . §2  VO., 
lervoro-ß c .laden durch eine der folgenden Ursachen 

gerufen worden ist:

l lninin ^ amPBiancüungen oder m it solchen in 
färis t karem Zusammenhang stehende inili- 
°der C Maßnahmen deutscher, verbündeter 
durcl ?f.gne.r>scher Streitkräfte, insbesondere 
K m 11 r Einwirkung von Waffen oder sonstigen

b) dUr1Pfm itte l<v
iriitf Maßnahmen deutscher Behörden in un- 
2ü e üarer Folge von Kampfhandlungen oder 
°der • ecke ihrer unmittelbaren Vorbereitung 
fein,»!11. Erwartung unmittelbar bevorstehender

c) dUri hcher Angriffe,
ge n solche Maßnahmen oder Handlungen 
Einzi  S<dier Behörden, Organisationen oder 
Reirh ^ ersonen’ die s‘ch gegen das Deutsche 
den d das .Deutschtum oder unmittelbar gegen

d) durei ^®chädigten richten,-
Wenn • Elucht vor Maßnahmen des Gegners, 
°der tS1p wegen dringender Gefahr fü r Leib 
Wen„ j  ° en unvermeidbar gewesen sind und 
die h der E in tritt des Schadens unmittelbar auf 
?uf ^sonderen Umstände der Flucht zurück-

Erläuternd ist hierzu zu bemerken, daß Buchst, a 
die- eigentlichen Kriegshandlungen umfaßt. Zu den 
Kampfhandlungen gehören z. B. die Beschießung 
durch eigene oder feindliche Land- oder Seestreit- 
kräfte; der Abwurf von Bomben und anderer Kampf
mittel durch Flugzeuge, der Einsatz von Panzer
wagen, das Abwehrfeuer der deutschen Flak usw. 
In unmittelbarem Zusammenhang m it Kampfhand
lungen stehende militärische Maßnahmen sind z. B. 
Vorkehrungen zur Abwehr im Gange befindlicher 
feindlicher Angriffe, wie die Sprengung von Brücken, 
Häusern oder Gleisanlagen, die Niederlegung von 
Gebäuden oder Bäumen zur Freilegung des Schuß
feldes usw.

Zu den in Buchst, b erwähnten Maßnahmen deut
scher Behörden in unmittelbarer Folge von Kampf
handlungen gehören z. B. die Sprengung von Blind
gängern und Minen. Hierzu ist ausdrücklich bestimmt 
worden, daß zu den unter b aufgeführten Maß
nahmen nicht die allgemeine Verdunklung rechnet. 
Dies bedeutet, daß für Körperschäden, die infolge 
der allgemeinen Verdunklung eintreten, Fürsorge 
und Versorgung nach der PSchVO. nicht gewährt 
wird.

Zu den unter c _ aufgeführten Maßnahmen und 
Handlungen gegnerischer Behörden, Organisationen 
und Einzelpersonen, die sich gegen das Deutsche 
Reich, das Deutschtum oder unmittelbar gegen den 
Beschädigten richten, gehören z. B. Körperschäden, 
die Deutsche im Auslande infolge ihrer Internierung 
oder Reisende infolge ihrer Festhaltung erlitten 
haben. Laut gesetzlicher Vorschrift gelten als gegne
rische Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmung 
ferner Verbrechen und Vergehen, die innerhalb des 
Großdeutschen Reichs oder der von deutschen Streit
kräften besetzten Gebiete während eines Krieges 
oder eines besonderen Einsatzes der bewaffneten 
Macht verübt werden, unter der weiteren Voraus
setzung, daß diese geeignet sind, die Wehr- und 
Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden, 
und wenn die Vermutung dafür spricht, daß die 
Tat mit Machenschaften des Gegners in Zusammen
hang steht (vgl. §2  Abs. 3 PSchVO.). Hierbei ist 
in erster Linie an Sabotageakte gedacht.

Schließlich gelten als Personenschäden auch solche 
Körperschäden, die im Zusammenhang mit einem 
A ngriff auf das Reichsgebiet oder einem besonderen 
Einsatz der bewaffneten Macht infolge des persön
lichen Einsatzes des Lebens oder der Gesundheit 
eintreten, wenn eine deutsche Behörde zu diesem 
Einsatz aufgefordert hatte (§ 2 Abs. 4 PSchVO.).

Sofern eine der vorstehend geschilderten Voraus
setzungen vorliegt und der Personenschaden seit 
dem 26. Aug. 1939 eingetreten ist, erhalten die da
von betroffenen deutschen Staatsangehörigen und 
ihre Hinterbliebenen auf Antrag Fürsorge und Ver
sorgung nach der PSchVO.

Nur Vorsatz schließt den Personenschaden aus 
(vgl. §2  Abs. 6 PSchVO.). Hat also der Beschädigte 
den Körperschaden vorsätzlich herbeigeführt, so er
halten der Beschädigte bzw. im Falle seines Todes 
seine Hinterbliebenen keine Fürsorge und Versor
gung nach der PSchVO. Diese Vorschrift entspricht 
§4 Abs. 3 Satz 1 WFVG., §2 Abs. 3 Satz 1 EWFVG 
§4 Abs. 3 RADVG. =  M, §4 Abs. 3 RADVG. =  W | ’ 
§ 12a Abs. 4 der l.D urch fV O . zum LuftschutzG. in 
der Fassung der Bekanntmachung v. 1. Sept. 1939 
(RGBl. I, 1631), § 9 Abs. 4 der 1. DurchfVO. zur Not- 
dienstVO. v. 15. Sept. 1939 (RGBl. I, 1775). In sämt
lichen angeführten Vorschriften ist ebenfalls be
stimmt, daß lediglich Vorsatz eine Wehrdienst
beschädigung bzw. Arbeitsdienstbeschädigung oder
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Luftschutzdienstbeschädigung oder Notdienstbeschä
digung ausschließt.

III. B e s c h ä d i g t e n f ü r s o r g e  und  
- V e r s o r g u n g

Die Beschädigten erhalten für einen Personen
schaden und seine Folgen auf Antrag Fürsorge und 
Versorgung in sinngemäßer Anwendung der § § 66, 
70-89 und 91—96 WFVG. v. 26. Aug. 1938 (RGBl. I, 
1077) in der jeweils geltenden Fassung (§ 3 Abs. 1 
PSchVO.). Dies bedeutet, daß die Beschädigten die 
gleiche Fürsorge und Versorgung erhalten wie die 
Wehrmachtangehörigen in Friedenszeiten. Hierbei 
steht ein Personenschaden einer Wehrdienstbeschä
digung im Sinne des WFVG. gleich. Fürsorge und 
Versorgung muß zur Vermeidung des Rechtsver
lustes innerhalb zweier Jahre nach dem schädigen
den Ereignis beantragt werden. Nach Ablauf dieser 
Frist kann der Anspruch nur noch angemeldet 
werden, wenn die Beschädigung oder ihre Folgen 
erst später bemerkt worden sind oder sich wesent
lich verschlimmert haben. In diesem Fall muß der 
Anspruch innerhalb dreier Monate angemeldet wer
den, nachdem die Beschädigung, die Verschlimme
rung oder die Folgen bemerkt worden sind, spä
testens jedoch zehn Jahre nach dem schädigenden 
Ereignis (§3  Abs. 2 PSchVO.).

Zur Heilfürsorge, die die Beschädigten auf Grund 
dieser Vorschriften erhalten, gehören Krankenpflege 
(ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arzneien, 
Brillen usw.), H ilfe  und W artung (Hauspflege), 
Krankengeld, Krankenhauspflege und Hausgeld nach 
der RVÖ. und den Satzungen der Krankenkassen, 
Bade- und Heilstättenkuren sowie die Ausstattung 
mit Körperersatzstücken, orthopädischen und an
deren Hilfsmitteln.

Versehrte, d. h. Personen, die durch den erlittenen 
Körperschaden oder seine Folgen dauernd oder auf 
nicht absehbare Zeit körperlich erheblich beein
trächtigt sind, erhalten ein Versehrtengeld, das 
jeweils nach dem Grade der Versehrtheit bemessen 
wird. Dieses Versehrtengeld w ird  Beschädigten 
neben jedem anderen Einkommen gewährt. Es fä llt 
weg, sobald die Versehrtheit behoben ist. Arbeits
verwendungsfähige Versehrte erhalten eine besondere 
Betreuung, die u. a. in der bevorzugten Zuweisung 
von Arbeitsplätzen, Umschulung und Gewährung 
einer Übergangsunterstützung besteht.

Arbeitsverwendungsunfähige Beschädigte erhalten 
neben dem Versehrtengeld noch eine besondere Ver
sorgung. Diese besteht in der Gewährung einer 
AVÜ.-Rente, gegebenenfalls mit Berufszulage sowie 
einer Pflegezulage und Blindenzulage. Die AVU.- 
Rente beträgt monatlich z. B. nach Ortsklasse S 
(höchste Stufe)
für ledige Beschädigte vor vollendetem 35. Lebens

jahr 65 ¿/Ul,
fü r ledige Beschädigte nach vollendetem 35. Lebens

jahr 80 ¿RM,
fü r verheiratete Beschädigte ohne Kinder 95 ¿RM, 
für verheiratete Beschädigte m it mindestens einem 

Kind 105 ¿AM.

Die Berufszulage, die in gewissem Umfange die 
Leistungen des Beschädigten im Zivilberuf berück
sichtigt, beträgt monatlich 10 ¿RM bei einfachem 
Zivilberuf des Beschädigten, 50 ¿RM bei einem Z iv il
beruf des Beschädigten, der erhebliche Kenntnisse 
lind  Fertigkeiten und ein besonderes Maß von 
Leistungen und Verantwortung erfordert.

Die Pflegezulage, die Beschädigten gewährt w ird, 
die einer besonderen Pflege und Wartung bedürfen,

[Deutsches Recht, Wochenausgabr

beläuft sich auf monatlich 50 ¿RM und in außei- 
gewöhnlichen Fällen auf 75 ¿RM, 100 ¿RM oder sogar 
125 ¿RM] die Blindenzulage beträgt 100 bzw. 125 X»-

IV. H i n t e r b l i e b e n e n f ü r s o r g e  und 
- V e r s o r g u n g

Die Hinterbliebenen der Beschädigten, die einen 
Personenschaden erlitten haben, erhalten Hinte -
bliebenenfürsorge und Hinterbliebenenversorgmig
in entsprechender Anwendung der §§ 100—102j_ * 
bis 113, 115, 116, 118, 120, 121 und 122 WFVU. 
unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorscn 
ten der PSchVO. (§ 5 Abs. 1 und 2 PSchVO.).

Die Hinterbliebenenfürsorge umfaßt die 
Währung eines Sterbegeldes fü r die dem 5tei 
monat folgenden drei Monate sowie eines Bes ‘ 
tungsgeldes. Das Bestattungsgeld, das zur Bezähm ® 
der Bestattungskosten und anderer mit dem 3 0 
fall zusammenhängender Ausgaben dient, betraB

Ortsklasse S ................................210 MM
„  A ....................................... 195 ¿RM
„  B und C ...........................180 f f
„  D und im Ausland . . 165 MM-

Der Antrag auf Gewährung des Bestattungsgek^ 
muß innerhalb dreier Monate nach dem Foa 
gestellt sein (vgl. § 102 W FVG.). . Qe.

Die Hinterbliebenenversorgung besteht in der 
Währung einer Witwenrente, Witwerrente, w  
rente und Elternrente. ,

Die Witwen- und W itwerrentc beträgt 60 
AVU.-Rente und der Berufszulage, die der ^  
storbene erhalten hat oder hätte erhalten * ^
mindestens jedoch 60<>/o der AVU.-Rente ein 
heirateten Beschädigten mit mindestens e‘n.eI ieStens 
der keine Berufszulage bezieht (z. B. nun 
63 ¿RM in Ortsklasse S) (§ 115 WFVG.). .Y/:fVven-

Die Waisenrente beläuft sich auf Vs der ,v/itwefl' 
rente, sofern die Mutter lebt, auf Vä der „ R8 
rente, sofern die Mutter nicht mehr lem '
WFVG.) zu1 V - i Uig

Die Elternrente beträgt fü r einen Elternte* ^ ente 
25o/o, fü r ein Elternpaar bis zu 50°/o der Av ^  pe- 
eines ledigen Beschädigten vor vollendetem ^g ne  
bensjahr mit der Berufszulage, die der Ver ^  [ 20
erhalten hat oder hätte erhalten können 
WFVG.).

V. A n w  e n d u n g  des E i n s a t z f ü r s o r g e  £
r g u n g s g e s e t z e s  b e i  Pers

tiM
n-

- v e r s o r g u n g s g
s c h a d e n

als seinc
Der nationalsozialistische Staat, der es h j oP̂ eI 

Ehrenpflicht ansieht, den Soldaten, welche pe- 
freudigem Einsatz ihrer Gesundheit und ¿jurc.F 
bens während eines besonderen Einsaę- 
Waffen oder sonstige Kampfmittel oder i 0e  
gebiet einen Körperschaden erlitten na 
die Fürsorge- und Versorgung nach de’ uug 1 
hinaus eine weitere Fürsorge und V fP jp \jö- v°jZ 
gewähren, hat zu diesem Zweck das Ew Qese.
6. Juli 1939 (RGBl. I, 1217), geändert duro Ayci 
v. 20. Aug. 1940 (RGBl. I, 1166), g e r f i ł j  
die PSchVO. sieht in § 3 Abs. 4 und § 5 AJ, 0 ^ '  
daß der RMdl. im Einvernehmen mit riyj. 
konunando der Wehrmacht und dem . 
stimmen kann, daß dieses Gesetz bei ep Lp 
Personenschäden zur Anwendung zu W « v j, 
Von dieser Ermächtigung hat der K* 1 Jea11 £r. 
gehend Gebrauch gemacht. Von außc zü ,.(r.genenu \jeuiaut_n gciunLm. » ,  fS 
weittragender Bedeutung und besonym - up 
wähnen ist der Erlaß v. 11. Nov. 1940 ^ etnsL 
2113), durch den bestimmt worden ist, dal
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Staatsangehörige und deren Hinterbliebene, denen 
zu^ und, der PSchVO. Fürsorge und Versorgung 
hin»,, ’ u- er die Versorgung nach dem ,WFVG. 
E\VFv<^eitere Fürsori?e l>nd Versorgung nach dem 

, erhalten, soweit die Personenschäden durch 
mittel Ung von Waffen oder sonstigen Kampf- 
han n verursacht oder in unmittelbarem Zusammen- 
Öfeek j  Kampfhandlungen erlitten worden sind. 
FH »edeutet u. a., daß die anläßlich der feindlichen 

, ‘iangriffe eingetretenen Personenschäden nicht 
Fvn , dem W FVG., sondern auch nach dem

Flip • V “  .“ •> u a ‘ J u l ' '  a l , la | J U U I UC1 1C111UUL1ICH
nur V a!!griffe e>ngetretenen Personenschäden nicht 
¿ \ V F v r - 1 , d c m  W FVG., sondern auch nach dem 
des D y ,, behandelt werden. Ferner ist durch RdErl. 
Vordp d j  v’ 21. Aug. 1940 (RMBliV. 1702) bestimmt 
i  " ’„daß . fü r Personenschäden, die die sog. 
ezoo-Va ar ,̂eder’ d ie .211171 Luftschutzdienst heran-Seznrro ucuer’ üie zum Luftschutzdienst heran- 

4er ^ en Luftschutzdienstpflichtigen, die auf Grund

Aft,gehörigen^'

M 11“  ‘- Ulis'-nuiz:uicusipnicmigen, oie aur u runa 
,..,1° . lenstVO. zum Notdienst herangezogenen 

2ofi„ 0l lSen der Polizeireserve, des verstärkten 
u*zes> des Wasserstraßenschutzes, des 

Kr.,. , -̂“ Utzcs und Hör Tprhnicrfifin Mnfhilfp Hiphaünfn und der Technischen Nothilfe, die
hilfe ' r , ] ? .  Angestellten der Technischen Not
sitz’ r Zwecke der Wehrmacht eingesetzt
Person11 i . weiteren in diesem Erlaß angeführten 
Fürsor CÛ re'se im Kampfgebiet erleiden, die erhöhte 
Wahrt ■ und Versorgung nach dem EWFVG. ge- 
v. 6 1 Wird. Weiterhin ist durch RdErl. des RMdl. 
daß Vr n r*i ^94  ̂ (RMBliV. 232) bestimmt worden, 
in den ’ .deutsche Beschädigte und Hinterbliebene 
der ¿ ¡^ '’gegliederten Ostgebieten, denen auf Grund 
Eürsor’- 2 des RdErl- v- l4 - Mai 1940 (RMBliV. 953) 
l'nd Vor Und Versorgung zusteht, weitere Fürsorge 
die p s°rgung nach dem EWFVG. erhalten, wenn

a) 1 ersonenschäden
Kurt^bf Einwirkung von Waffen oder sonstigen 
Zn« lin ’de*n verursacht oder im unmittelbaren 
Wnra'rimen*lang Kampfhandlungen erlitten 

h) a 0frden sind,
Waff ,* ,ilandlungen durch Angehörige der be- 
Staatneten Macht oder Beamte des polnischen 
sind e?. °der politische Gegner zurückzuführen 
hti 7 le dem Deutschtum des Beschädigten 

Zusammenhang stehen.Di
N t Ä tzHchen Leistungen, die nach dem für die 

s j ' V fen  geschaffenen EWFVG. gewährt wer- 
1 t .. u. a.:

Ur G eschäd ig te :
Versehrtengeldzulage, die neben dem Ver- 

10 tengeld des WFVG., gewährt w ird  (Stufe I 
„ il ri Stufe II 15 JIM, Stufe III 20 JUl

, s " h 1a) S f 1 I  i-c r L 11 e b e n e :
soi fu  ege Id  zu l ä g e  in Höhe der Ver-

b) ^  j'deugeWzidagc (§ 1 0 ),
di w c n z u 1 a g e in Höhe der Berufszulage, 
e..i ,e r Verstorbene erhalten hat oder hätte 
unri u ”  ^önnen, mindestens jedoch 20 ¿UM 
in,, „  besonderem Leistungsberuf 50 JIM

c) w “ " f  lK h  (S 17),
Höi s e n z i ' I a g e  für jede Halbwaise in 
Voii!C yon .f0  3Ul monatlich und für jede 
zur \Y,a i .s e  ’ n Höhe von 15 JtM monatlich; 
nis 'Vai.senzulage kann im Falle des Bedürf- 
Wäi, ? ein Zuschuß von 15 3tM monatlich ge-

d) E lt  werden (§19),
lieh Cfr-nzuJ ag e iu Höhe von 15 JtM monat- 
mon *rr , e‘nen Elternteil und von 20 9UL 

d Die Eh 3 Ich für ein Elternpaar (§ 20).
*  Fe\v-<i!'nf ulage w ird bedürftigen Eltern auch 

Üer v „ rt’ wenn Elternrente nicht zuständig ist, 
dr (§ 14 ^ j2 * * S’°rbene nicht der Ernährer der Eltern

VI. V e r h ä l t n i s  zu a n d e r e n  g e s e t z l i c h e n  
V o r s c h r i f t e n 2)

Die Frage, ob und welche Ansprüche, die aus 
anderen Gesetzen herzuleiten sind, neben den An
sprüchen auf Grund der PSchVO. bestehen bleiben, 
ist eingehend durch §§9 und 10 VO. geregelt wor
den. §10 Abs. 1 regelt das Verhältnis der Ansprüche 
des Beschädigten oder seiner Hinterbliebenen auf 
Grund der PSchVO. zu den Ansprüchen auf Grund 
anderer g e s e t z l i c h e r  Vorschriften, insbesondere 
des DBG., der Reichsversicherung, der für Ge
fangene geltenden FürsorgeG., der HaftpflG. wie 
z. B. des RHaftpflG. v. 7. Juni 1871 (RGBl. 207), des 
RGes. über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom
3. Mai 1909 (RGBl. 437) nebst verschiedenen Ände
rungen, des LuftvG. v. l.A u g . 1922 (RGBl. I, 681) 
mit verschiedenen Änderungen, des BGB. (§§31, 
89, 823 ff.) usw. Es ist erforderlich, daß der An
spruch nach einem der anderen aufgeführten Ge
setze auf demselben schädigenden Ereignis beruht 
wie der Anspruch auf Grund der PSchVO. Auf Ver
trag beruhende Ansprüche des Beschädigten oder 
seiner Hinterbliebenen, z. B. aus Lebensversiche
rungsverträgen usw. werden durch diese Vorschrift 
nicht berührt.

A n s p r ü c h e  g e g e n  das Rei ch.
Gegen das Reich, wozu auch die Reichsbahn und 

die Reichspost gehören, bestehen wegen eines Per
sonenschadens Ansprüche des Beschädigten oder 
seiner Hinterbliebenen nur nach Maßgabe der 
PSchVO. Diese Regelung hat als Vorbild § 134 
WFVG. Handelt es sich also um einen Personen
schaden im Sinne der PSchVO., so scheidet jeder 
Schadensersatzanspruch auf Grund anderer Gesetze, 
z. B. des BGB. oder der HaftpflG . aus. Maßgebend 
ist, ob das Ereignis, das den Schaden verursacht 
hat, unter den Normalverhältnissen des täglichen 
Lebens oder unter den im § 2 PSchVO. bezeichneten 
Ausnahmeverhältnissen eingetreten ist. Im ersteren 
Falle gelten das BGB. und die HaftpflG., im letz
teren Falle nur die PSchVO. Die Berechtigung für 
eine derartige Regelung ergibt sich aus der Tat
sache, daß das Reich im Normalfalle fü r jeden von 
ihm zu vertretenden Schaden nach den allgemein 
geltenden Vorschriften haftet, daß ihm aber nicht 
die Berechtigung abgesprochen werden kann, fü r 
Sonderverhältnisse, wie sie sich aus einem Angriff 
auf das Reichsgebiet oder aus einem besonderen 
Einsatz der bewaffneten Macht ergeben, ein Sonder
recht fü r die Entschädigung von Personenschäden 
der zivilen Bevölkerung zu schaffen. Lediglich die 
Ansprüche aus dem DBG., aus der Reichsversiche
rung und aus den für Gefangene geltenden Für- 
sorgegesetzen bleiben gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 
auch gegen das Reich weiterhin bestehen. Das Zu
sammentreffen von Ansprüchen auf Leistungen nach 
der PSchVO. mit Ansprüchen auf Grund der 
§§107ff. DBG. (Unfallfürsorge), der reichsgesetz
lichen Unfallversicherung und der für Gefangene 
geltenden Fürsorgegesetze regelt im einzelnen § 9.

A n s p r ü c h e  g e g e n  D r i t t e .
Hinsichtlich der Ansprüche gegen Dritte, worunter 

neben Privatpersonen auch die Länder, Gemeinden 
und sonstigen Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts zu verstehen sind, g ilt folgende 
Regelung:

2) Einzelheiten vgl. B ü c h n e r - H o f f m a n n ,  Erläute
rungen zu den Kriegsschädenverordnungen (Kriegssach
schädenverordnung und Personenschädenverordnung nebst
Durchführungsvorschriften), Verlag Franz Vahlen, Ber
lin W 9,

103
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Wegen eines Personenschadens, der durch 
Kampfhandlungen oder durch in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Kampfhandlungen stehende 
militärische Maßnahmen verursacht ist (§ 2 Abs. 1 
Buchst, a), sind Ansprüche gegen.Dritte (z. B. aus 
den Haftpflichtgesetzen) ausgeschlossen. Nicht 
ausgeschlossen sind jedoch Ansprüche aus dem 
DBG., aus der Reichsversicherung, aus den für 
Gefangene geltenden Fürsorgegesetzen sowie An
sprüche, die aus einer vorsätzlich oder grobfahr
lässig begangenen unerlaubten Handlung herzu
leiten sind. Das Zusammentreffen von Ansprüchen 
auf Leistungen nach der PSchVO. mit Ansprüchen 
auf Grund der §§ 107 ff. DBG. (Unfallfürsorge), 
der reichsgesetzlichen Unfallversicherung und der 
fü r Gefangene geltenden Fürsorgegesetze regelt 
im einzelnen § 9.

Wegen der übrigen Personenschäden (§2 Abs. 1 
Buchst, b—d, Abs. 3 und 4) bleiben Ansprüche 
gegen Dritte vollkommen unberührt, d. h. der Be
schädigte oder seine Hinterbliebenen können diese 
lineingeschränkt gegen Dritte geltend machen 
(vgl. aber §9  PSchVO.).

Wenn der Beschädigte oder seine Hinterbliebenen 
gegen einen Dritten einen gesetzlichen Anspruch 
auf Ersatz eines Schadens haben, für den nach der 
PSchVO. Fürsorge und Versorgung zu gewähren 
ist, geht dieser Anspruch mit dem E in tritt des 
Schadens insoweit auf das Reich über, als der Be
schädigte oder seine Hinterbliebenen nach dieser 
VO. Leistungen zu erhalten haben und der An
spruch nicht schon nach § 1542 RVO. auf einen 
Versicherungsträger übergegangen ist. Der Über-

fang tr itt nicht ein bei Ansprüchen wegen eines 
chadens, der kein Vermögensschaden ist. Der 

Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil 
des Beschädigten oder seiner Hinterbliebenen 
geltend gemacht werden (§10 Abs. 2 PSchVO.).

Der Übergang des Anspruchs ist nach zwei Rich
tungen begrenzt. Er geht höchstens über in dem 
Umfange, in dem er nach allgemeinen gesetzlichen 
Vorschriften begründet ist, ohne Rücksicht darauf, 
ob die zu gewährende Versorgung höher ist. Be
steht also nach den maßgeblichen gesetzlichen Vor
schriften eine Höchstgrenze (z. B. § 12 KraftfG.), 
so ist ein Übergang höchstens in diesem Höchst
betrage möglich. Auf die Schadensersatzforderung 
muß auch nach den Grundsätzen der Vorteila’usr 
gleichung alles angerechnet werden, was der Be
schädigte etwa durch anderweite Verwendung seiner 
Arbeitskraft erlangt.

T r ifft den Beschädigten an dem Personenschaden 
ein Mitverschulden, so kann nur der hierdurch be
schränkte Schadensersatzanspruch übergehen.

Der Übergang ist weiter dahin begrenzt, daß der 
Schadensersatzanspruch nur insoweit übergeht, als 
der Berechtigte nach der PSchVO. Leistungen zu 
erhalten hat. Ruhen die Leistungen nach dieser VO. 
ganz oder teilweise (z. B. § 115 Abs. 4 und 5, § 128 
W FVG.), so geht insoweit und so lange auf das 
Reich auch kein Schadenersatzanspruch über. Er
löschen die Ansprüche auf Fürsorge und Versor
gung (z. B. §115 Abs. 3 W FVG.) oder werden sie 
entzogen (§ 129 W FVG.), so steht dem Reiche 
auch der Schadensersatzanspruch gegen den Dritten 
nicht mehr zu; er fä llt vielmehr nunmehr wieder 
an den Beschädigten oder seine Hinterbliebenen 
zurück. Der Anspruch des Trägers der Reichsver- 
sicherung auf Ersatz des Schadens nach § 1542 
RVO. geht dem Anspruch des Reiches vor.

Der Schadensersatzanspruch gegen Dritte geht

auf das Reich nicht erst in dem Zeitpunkt der be 
w illigung von Fürsorge und Versorgung, sonTY 
sofort im Augenblick der Entstehung der Anspru 
nach der PSchVO. kraft Gesetzes über. Der Sc 
densersatzanspruch steht also dem Beschädig 
oder seinen Hinterbliebenen insoweit von vornne 
nicht zu; diese sind rechtlich deshalb auch nicn 
der Lage, zum Nachteil des Reiches oder eines 
Sicherungsträgers (vgl. § 1542 RVO.) über die S 
densersatzforderung zu verfügen (vgl. RGZ.

Der Übergang des Anspruchs gegen einen Dr 
auf das Reich kann nicht zum Nachteil des 
sorge- und Versorgungsberechtigten gelten 1U 
macht werden. Dies bedeutet, daß bei Zwang
Streckung auf Grund von Schadensersatzanspru ^
gegen einen Dritten grundsätzlich zuerst de . 
schädigte und dann das Reich hinsichtlich des ^  
Abs. 2 übergegangenen Anspruchs befriedigt 

Streit darüber, ob der Beschädigte gege und 
Schädiger einen Schadensersatzanspruch na ^  
ob und in welchem Umfange dieser auf das 
übergegangen ist, entscheiden die für den ^er 
densersatzanspruch zuständigen Stellen, d. h.
Regel die ordentlichen Gerichte. AmSe0

Bei Personenschäden, die durch Kampfhana. 
oder mit solchen in unmittelbarem Zusamtn ver. 
stehende militärische Maßnahmen  ̂deutsch 
bündeter oder gegnerischer Streitkräfte, insbes pj. 
durch Einwirkung von Waffen oder sonstigen 
mittein verursacht worden sind (§ 2 Abs. ¿ie 
stabe a), erhalten gemäß §10 Abs. 3 PSch 
Träger der Unfallfürsorge nach dem Du1 ■’ (jn- 
reichsgesetzlichen Unfallversicherung und vaiirt 
fallfürsorge für Gefangene, die Leistungen g der 
haben, dafür Ersatz in Höhe der Leistung

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

PSchVO., soweit sie dem Fürsorge- ^ fL j^ s in d  
- - -»wahre,1.*

°Ve rsor-

gungsberechtigten nach § 9 nicht zu gewa.n . um 
Die Vorschrift des Abs. 3 Satz 1 war notw ¡^zlich 
die Träger der Unfallfürsorge uswyT f ngs niĉ  
eintretenden Personenschäden großen P*!1 j es0ndere 
notleidend werden zu lassen. H ier ist insf ^¿\icheil 
daran gedacht, daß eine Fabrik einem „ e Ah' 
A ngriff zum Opfer fä llt und dabei eine g 4rt,eiter 
zahl dort beschäftigter Angestellter un ^  ße- 
verletzt oder getötet werden könnte, so ^ e tw ^ ' 
troffeneii Berufsgenossenschaft nicht zug gs ent' 
den kann, derartige Schäden zu J raFll | i engänge.11 
spricht auch hier den allgemeinen Geda schul'
über die Verteilung des Kriegsrisikos a gostert 
tern der Allgemeinheit, wenn das Reich j er Reichs- 
erstattet. Denn es wäre untragbar, *-aste , r Gesarnt” 
Verteidigung, die grundsätzlich von n QrUpPe
heit getragen werden müssen, einer kiel
von Beitragspflichtigen aufzubürden. ^¡jß 9 /

Bei den übrigen Personenschaden b ejne pr
Abs. 1 Buchst, b—d und Abs. 3 und durch da 
stattung der aufgewendeten Betrag usw- n‘c 
Reich an die Träger der Unfallfursorg 
vorgesehen. „  ,ir,u Vers°

Ist das Reich Träger der Fürsorge g b
gung, so bleibt die Frage der Er ^ nordflU p 
sonderer Regelung Vorbehalten. '  
ist bisher hierüber nicht ergangen. v0n A

Behandelt § 10 das Z u s a m m e n w e g *  
Sprüchen nach der PSchVO. mit A -P sonStig"er 
eines Personenschadens auf Gru ^ insbes°n

ieuJ 
:rv< 
na

“und Vet'

setzlicher Vorschriften im a l l g e m e in e m  a lJ g e 0 e f f l  

mit Schadenersatzansprüchen auf G ri SondefV cfj
gesetzlicher Vorschriften, so bringt „sprächen n
Schriften über das Verhältnis von P u»“  r jn- 
dieser VO. zu Ansprüchen au^ u/.5°q% lichen 
sorgung nach dem DBG., der reichsg
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{^Versicherung und den für Gefangene geltenden 
wsorgegesetzen.

unftiiein Personenschaden g l e i c h z e i t i g  Dienst- 
beamt lm Ŝ n?e des § J07 DBG., so entstehen die 
liehen eiJ ^ 9j1tlichen Ansprüche in der vollen gesetz- 
sie ^ , e> einerlei gegen welchen Dienstherrn 
den r| H ^Jen; Leistungen nach der PSchVO. wer- 
nyr ;,etn Geschädigten und seinen Hinterbliebenen 
beamtlS° we^  .gewährt, als sie weitergehen als die 
leiSf,„enrechtlichen Fürsorge- und Versorgungs- 
^ F V rSf n § § 89 Abs. 6, 115 Abs. 6, 118 Abs. 6 
z u l7 7 '7  Versehrtengeld (§ 84 W FVG.), Pflege- 

\ ^ ^  W FVG.) oder Blindenzulage (§ 93 
Soweit nach der PSchVO. w erden ip rln rh  n u r in -

¡rsc
id i
1 (§9 Abs. 1 PSchVO.)."

Persnlp der beschädigte Beamte aus Anlaß des 
BestimintJscbadens lediglich nach den allgemeinen

■) nach der PSchVO. werden jedoch nur in- 
der V p^ew^^r ’̂ a*s s*e den Unterschied zwischen 
Sen nac' ’ den allgemeinen Bestimmun-
steigen ( § n , , ^Gfürsorge nach dem DBG. über

D . 'o
b e z ie h t 
rsonej

W a iS ^ ’gen der § § 7 6 7 7 9 -9 1 'DBG. RuhegehälL 
er danouia °d er einen Unterhaltsbeitrag, so erhält 
diese hu AVU.-Rente (§89 W FVG.) nur, soweit 
die Pfi f r  *sb Dagegen w ird das Versehrtengeld, 
^ersor7ezU*a^ e..un^ d*e Blindenzulage neben diesen 
sPrech£!j,®sk ezüii€n ‘n voller Höhe gezahlt. Ent- 

§9 a7 7  gib fü r Heilfürsorge.
Atisprü0hS'^  PSchVO. behandelt das Verhältnis von 
üchen .Leistungen aus der reichsgesetz-
Qefani?en7 alIversicherung usw- sowie aus den für 
?Prüchp„ Spenden Fürsorgegesetzen zu An- 

aus Hpr DQr*v»\/n out

Für , V II. V e r f a h r e n
Verfahren gelten sinngemäß die Be- 

"7 Vq  ^ . n des 5. Teils und die §§194 und 195 
rücbsic}1f;A.lese Vorschriften sind zur Zeit unter Be- 
^ rge- der VO. über das Wehrmachtfür
.„t-B l i -versorgungswesen v. 7. Sept. 1939 
pdlirimz h 7 atlzuwenden. Zuständig fü r die Ge- 
‘7 h V o  • Fürsorge und Versorgung nach der 
find ig  i , tS7 d die Versorgungsämter, örtlich zu- 
7  beschLr 7  Versorgungsamt, in dessen Bezirk 
^eend e w°bnt. Für Hinterbliebene ist maß-

dei f e 10rt der Witwe,
, ^ i t Ä ?  der jüngsten Waise, wenn eine 
der ^  n‘cht vorhanden ist,

^Vaiso'T^i der Eltern, wenn eine W itwe oder 
Besch nicht vorhanden sind.

7 r Verso *de kann u. a. gegen die Entscheidungen 
n> Wem, g l' ngsämter zur Zeit nur eingelegt wer- 
a) d ie  A S t r d t ig  s in d
i seinernp 7 ennung eines Personenschadens und 
ö) der a : oI£en>
. Und H;pS|7 Ucil auf W itwen- und Waisenrente

V die ArK r rundlagen fü r seine Berechnung, 
jv der A .7ebsverwendungsunfähigkeit,
V der a sPruch auf Pflegezulage und deren Höhe, 

Höhe , P ruch auf Blindenzulage und deren
R°ber dj
¡7aP^Versnr^eSCkwerde entscheidet das zuständige 
Vp l nicht IT17 lnSsanit. Soweit eine Beschwerde zur 

rS° r&Uno7- statthaft ist, sind die Bescheide der
sungsamter endgültig.

§13 p ^ 7  V e r f a h r e n s a b g r e n z u n g
c VO, tr ifft Vorsorge dafür, daß wider

sprechende Entscheidungen in den Verfahren vor 
den Versorgungsdienststellen und vor den Gerichten 
ausgeschlossen sind. Nach dieser Vorschrift liegt 
die Entscheidung darüber, ob ein Personenschaden
fall vorliegt, ausschließlich bei den Versorgungs
behörden. Die Versorgungsdienststellen sind da
nach auch in Grenzfällen a l l e i n  fü r die Entschei
dung darüber zuständig, ob ein Körperschaden als 
Personenschaden im Sinne der PSchVO. anzusehen 
ist oder nicht. Diese Entscheidung ist sowohl für 
die ordentlichen Gerichte bindend wie auch gemäß' 
Abs. 5 fü r die Verwaltungsgerichte und in anderen 
förmlichen Verfahren. §13 enthält rein verfahrens
rechtliche Vorschriften, während §§ 9 und 10 die 
materiellrechtlichen Vorschriften darüber enthalten, 
welche Ansprüche neben den Ansprüchen aus der 
PSchVO. bestehenbleiben und in welchem Umfange 
sie auf Grund der verschiedenen Vorschriften zu er
füllen sind.

Es ist bei der Vorschrift des § 13 an folgende 
Fälle gedacht:

1. Zweifel über den Haftungsgrund des Reiches:
Der Beschädigte wendet sich in der Annahme,

daß die PSchVO. nicht anwendbar sei, an das 
ordentliche Gericht. Das Reich steht jedoch auf 
dem Standpunkt, daß die PSchVO. anzuwenden 
ist (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 1). Die Versorgungsdienst
stelle hat zu entscheiden, ob ein Personenschaden 
im Sinne der PSchVO. vorliegt oder nicht.

2. Zweifel über den Ausschluß der Haftung des 
Dritten wegen etwaiger Anwendbarkeit der PSchVO.:

Wenn der Beschädigte einen Dritten in Anspruch 
nimmt und Ausschluß der Haftung nach § 10 Abs. 1 
Satz 2 in Betracht kommt, muß die Versorgungs
dienststelle entscheiden, ob ein Personenschaden
fall im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchst, a PSchVO. vor
liegt oder nicht.

G e r i c h t l i c h e s  V e r f a h r e n
Ober zivilrechtliche Schadensersatzansprüche des 

Beschädigten und seiner Hinterbliebenen wegen 
eines Personenschadens, einerlei ob der Anspruch 
sich gegen das Reich oder einen Dritten richtet, 
haben nicht die Fürsorge- und Versorgungsdienst
stellen, sondern die ordentlichen Gerichte zu ent
scheiden. Durch § 10 Abs. 1 sind nun aber der
artige zivilrechtliche Ansprüche weitgehend ein
geschränkt, dem Reiche gegenüber sogar völlig 
ausgeschlossen, wenn ein Personenschaden vor
liegt. Die Entscheidung über den zivilrechtlichen 
Schadensersatzanspruch hängt von der Feststellung 
ab, ob und in welchem Umfange Ansprüche auf 
Fürsorge und Versorgung nach der PSchVO. be
gründet sind. Die Feststellung hierüber ist nicht 
Sache der ordentlichen Gerichte, sondern der Für
sorge- und Versorgungsdienststellen. Um inhaltlich 
widersprechende Entscheidungen zu vermeiden, hat 
das ordentliche Gericht bei allen Zivilrechtsstreitig
keiten über Schadensersatzansprüche wegen eines 
Personenschadens, sofern seine Entscheidung davon 
abhängt, ob ein Personenschaden besteht, ob und 
in welchem Umfange Ansprüche auf Fürsorge und 
Versorgung nach der PSchVO. begründet sind, die 
Verhandlung solange auszusetzen, bis diese Frage 
im Verfahren vor den Versorgungsdienststellen 
rechtskräftig entschieden ist.

Die Aussetzung hat das Gericht von Amts wegen 
anzuordnen. Dies hat schon dann zu geschehen 
wenn nur begründete Zweifel über das Bestehen 
von Ansprüchen nach der PSchVO. gegeben sind 
Selbstverständlich steht nichts im Wege, daß eine 
der Parteien die Aussetzung des Verfahrens be-

103*
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antragt. Regelmäßig w ird allerdings nur m it einem 
Antrag des mit der Zivilklage in Anspruch gei- 
nommenen Dritten zu rechnen sein, da im all
gemeinen nur er ein Interesse daran hat, daß durch 
reststellung des Bestehens von Ansprüchen nach 
der PSchVO. das Bestehen von zivilrechtlichen Scha
densersatzansprüchen verneint wird. Das Interesse 
des Beschädigten geht im Zivilrechtsstreit dagegen 
nn allgemeinen dahin, daß das Nichtbestehen von 
Ansprüchen nach der PSchVO. festgestellt wird, 
nämlich dann, wenn er glaubt, weitergehende zivil
rechtliche Schadensersatzansprüche zu haben.

Das Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 
muß solange ausgesetzt werden, bis in dem Ver- 
fahren vor den Versorgungsdienststellen ein rechts
kräftiger Bescheid vorliegt. Rechtskräftig ist der Be
scheid, sobald er durch Beschwerde nicht mehr an
fechtbar ist (§155 Abs. 1 W FVG.). Ein mit einem 
Rechtsmittel nicht mehr anfechtbarer Bescheid der 
Versorgungsdienststene ist fü r die Gerichte bindend 
(§ 13 Abs. 4 PSchVO. .

Eur Arreste und einstweilige Verfügungen ist die 
Aussetzung nicht zwingend vorgeschrieben. Selbst
verständlich muß das Gericht bei seiner Entschei
dung über den beantragten Arrest oder die be- 
antragte einstweilige Verfügung dem Bestehen oder 
i ^ h e n  Bestehen von Ansprüchen nach der 
PSchVO. Rechnung tragen.

( V e r f a h r e n  v o r  den V e r s o r g u n g s 
d i e n s t s t e l l e n

Ist das Verfahren vor dem ordentlichen Gericht 
ausgesetzt, so bleibt es den Parteien des Rechts
streits überlassen, eine Entscheidung der Versor- 
gungsdienststelle über das Bestehen von Ansprüchen 
aut Fürsorge und Versorgung nach der PSchVO 
herbeizuführen. Der Beschädigte w ird dieses Ver
fahren in Gang bringen, wenn er ein Interesse an 
nc1" i ^ te te llu n g  hat> daß 'Ansprüche nach der 
1 SchVO. nicht bestehen, damit das Verfahren über 
die anhängige Zivilklage seinen Fortgang nehmen 
kann. Der als Schuldner in Anspruch genommene 
ne1u fn W-rc*. dagegen das Verfahren nach der 
1 SchVO. insbesondere dann in Gang bringen, wenn 
aas ordentliche Gericht die Aussetzung des Ver
fahrens abgelthnt hat.

Der Antrag bei den Versorgungsdicnststellen ist, 
wenn er von der als Schuldner in Anspruch ge
nommenen Partei ausgeht, ein Feststellungsantrag. 
Der Schuldner w ird beantragen festzustellen, daß 
ein Personenschaden im Sinne der PSchVO vor
hegt, weil dann der zivilrechtlichen Klage ganz oder 
teilweise der Boden entzogen ist. Der Antrag des 
Beschädigten w ird dagegen unter Umständen dahin- 
gehen, daß die Voraussetzungen für Ansprüche nach 
§ 1 Abs. 1, § 2 PSchVO. nicht gegeben sind. Im 
Interesse der Vereinfachung des Verfahrens ist aber 
c r? n r̂a8' des Beschädigten, auch wenn er nur 
auf Feststellung geht, in allen Fällen, in denen zur 
Zeit der Zustellung der Zivilrechtsklage die Frist 
au d lf  Antragstellung nach der PSchVO. (vgl. § 3 
Abs. 2) noch nicht verstrichen war, stets auch als 
fristgerechter Antrag auf Gewährung von Fürsorge 
und Versorgung anzusehen. Die Versorgungsdienst
stelle ist in diesen Fällen dann in der Lage, nicht 
nur das Bestehen von Ansprüchen nach der PSchVO. 
testzustellen, sondern auch über die dem Beschä
digten zukommende Fürsorge und Versorgung sach
lich zu entscheiden. Wenn die Frist fü r die Antrag- 
Stellung bereits abgelaufen war, kann auf den Ein- 
wand der Fristversäumnis verzichtet und Fürsorge

und Versorgung gewährt werden (§ 3 Abs. 2 letzter 
Satz PSchVO.).

Der Bescheid der Versorgungsdienststelle kann 
dahin lauten, daß ein Personenschaden im Sinne 
der PSchVO. nicht vorliegt, oder daß ein Personen
schaden vorliegt, und zwar im Sinne der PSchVO., 
wenn das Reich der Schädiger ist, im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Buchst, a, wenn der Dritte der Schädiger 
ist. Beiden Parteien steht gegen diese Entscheidung 
das Recht der Beschwerde zu, soweit sie hierdurch 
beschwert sind, d. h. soweit die Entscheidung nick 
ihren Anträgen entspricht. Der Beschädigte naI 
das Beschwerderecht insbesondere auch dann, wen« 
die Versorgungsdienststelle entgegen seinem nega 
tivern Feststellungsantrag das Bestehen von 
Sprüchen nach der PSchVO. festgestellt hat.

i a . n a r t e k i a ü s e J
Die Härtebestimmung war in der PSchVO.

1. Sept. 1939 nicht enthalten. Sie ist durch Art. IX 
AndVO. zur PSchVO. v. 10. Nov. 1940 (RQp 
1479) neu eingeführt worden. Sie hat ihr V o rb ild .
§ 196 Abs. 1 WFVG. Auch das KPSchG. v.
1922 sieht in §19 eine Härtebestimmung vor- i 
Einfügung einer allgemeinen Härtebestimmung 1 n 
sich bei der Schwierigkeit, alle etwa mögl'c" u 
Personenschäden in bestimmten Vorschriften 
erfassen, als erforderlich erwiesen.

X. V o r l ä u f i g e  M a ß n a h m e n  b e i m  E i n* r * 
e i ne s  P e r s o n e n s c h a d e n s  t

Beim E intritt eines Personenschadens überm ,eJ1 
die Gemeindebehörde, in deren Gebiet der b e n ä. 
eingetreten ist, die erste Betreuung des be ge. 
digten. Sie sorgt insbesondere dafür, daß de‘ a)S-
schädigte je nach der A rt des Körperschadens ])s 
bald dem nächsten Zivilarzt oder erforderlich tejjt 
einem Krankenhaus zugeführt wird. Ferner gt 
sie nach Möglichkeit den Tatbestand fest, ve. t L rge 
die Stellung beabsichtigter Anträge auf L“ Qe. 
und Versorgung und benachrichtigt die für “  ¿¡ge 
Währung der vorläufigen Unterstützung zJr riräiige 
Stelle. Sodarm leitet die Gemeinde die . v ^ d e t  
dem zuständigen Versorgungsamt zu und im ejjien 
gleichzeitig der zuständigen Krankenkasse gt.
sog. Heilfürsorgeausweis. Ist eine andere ¿es
stelle, z. B. die Polizeibehörde, beim Ein 1[ j^us- 
Personenschadens in einem Dienstgebäude nefl" 
verwaltende Behörde oder bei einem f U fest' 
schaden in einem Betriebe die den Ojd ßt, s° 
stellende Behörde mit dem Schadensfall T^ffc«- 
hat diese die angeführten Maßnahmen ¡st üel11uicbc uie angerunrten mannanmeu ist u'-'. 

Nach § 8 der 1. DurchfVO. zur PSchVO- ' gut-
Beschädigten und seinen Angehörigen bis z l-

,cl vsscheidurig über den Antrag auf Fürsorge „a
sorgung, längstens aber bis zu einem '^ l,stiitztir!f 
E in tritt des Personenschadens, eine Unt - q v° 
in den Grenzen der Leistungen des E1 , j  
26. Juni 1940 (RGBl. I, 911) und der

An'
für ße'

I K U D I .  1, y u ;  u n u  u -  rSc -
gangenen Durchführungs- und Ergänzung’  c 
teil zu gewähren. Die Unterstützung 1uensbe%- 
soweit zu zahlen, als der notwendige Lep ¿je A 
des Beschädigten sowie Angehöriger, ¿eS ..^e 
spriiehe auf Zuschläge zur Versorgung -prU1 
schädigten oder im Falle seines Todes f* kofljrjie 
auf Hinterbliebeneiiversorgung in Betracn 
nicht gesichert ist. Die Unterstützung icaI?-‘ ßlich a.. 
der Sätze des Familienunterhalts e in s c h ic h tig  
Nebenleistungeii, wie Mietbeihilfe, 
beihilfe usw. erreichen. Sie ist nach der .eI1 u
P o l ic e  n n r l  r1cr R p r l i i r f t i r r l / o i f  r i n c  ^Falles und der Bedürftigkeit des B e s c h ä  
seiner Angehörigen unter Berücksichtig110!;



oder^ a u s w h lp fe CtiWa m  8ewährenden Kranken
der U n Ä i S f  bemessen. Für die Gewährung 
für die C W -f ng 1St dlC Dienststelle zuständig, die 
Wäre. Di( J  ;ifrUng famdienuuterhait zuständig 
♦ritt eines Pp f  verpfl!chj et> wenn sie von dem Ein- 
Abwarten Jinpo'°Anenschader]s Kenntnis erhält, ohne 
damit dip .nes'l\ I|trages alle Maßnahmen zu treffen, 
wird, Auszahlung sobald als möglich bewirkt

? Ä ChuÄ " rif= mS ame"  M E ri. des RM dl, des
S>> sind . ? - Ä r: I9f  « •
erso,ne

p fü h rt
■?lge eines'“ D,: „ " ‘“ mu,LC1r en Personen, die in- 
¡hres nn< ers°nenschadens d ie  Sicherung-
leren all n " d/ i en L e b e n s b e d a r f s  v e r 

geh den Vn« i f 'S« Ul]gsbei iife Familienunterhalt 
rechts, wenn •hnftei 1 des Fmsatzfamilienunterhalts-
3l%eführten r!  “ Ä 1 KrCIS der in diesem RdErl. 

Als R Berechtigten gehören.
a) die infChitigte,kommen in Betracht:
l Wendunr£f ern e-S Peri;onenschadens arbeitsver-
b) die t  Personen,

einer ¡«Tu • aufgeführten Angehörigen
verwendunfe eif-m Personenschadens arbeits- 

nngsunfahigen oder verstorbenen männ-
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8 9 F F n r  a ,Cr- deu Voraussetzungen des 
F F !  n LfG. Angehörige der Gruppe II des 8 2 
FFUG. sind daher nur berechtigt, wenn der 
Personenbeschadigte ganz oder zu einem 
wesentlichen Teil ih r Ernährer gewesen ist

c) die im § 2 EFUG. aufgeführten Angehör gen 
sowie der Ehemann einer infolge etnes P e i
sonenschadens arbeitsverwendungsunfähigen
oder verstorbenen weiblichen Pefson, w lnn  
sie im Verhältnis zur letzteren die Voraus
setzungen des §2  EFUG. erfüllen u n d  wemi
l i L Ä r W ^  ganz oder zum wesentlichen Teil ih r Ernährer gewesen ist.

n rw 'er Li^stellungsbeihilfe w ird durch den Stadt-
des FG<"tkfreiST gewährt’ der fü r die Gewährung 

l  E? sat?familienunterhalts zuständig wäre k
f ü h r e f n n n f r  ? ?  B,eafT tei?- Refchsarbeitsdienst- 
l , ' n nn ; lnd. Gefolgschaftsmitgliedern des öffent- 
lchen Dienstes, die bis zum E intritt des Personen

h a lte inhahD ’enStb? ÜAge aUS öffentlichen M itteln cr- 
? m p fä n !'in n ,diend .AnKehörigen von Ruhegehalts- 
X anf in > ,(.Le einen Personenschaden erlitten 
. „ n ,  w ird  Umstellungsbeihilfe in entsprechender 
A wendung der Vorschriften des Abschnitts C £
s rn f gewährh 0r" l<:h zustä,ldiS ' Versorgung-

narh ri „  • D ie ReSelun8' der Kriegssachschäden
der Knegssachschädenverordnung (unter Berücksichtigung 

der Verfahrensrichtlinien vom 12. Februar 1941)

Di
Von Regierungsrat Dr. F r a n z  B ü c h n e r  7 71 D • u ■ ■ ,  ■

er ,  z. z t. im Reichsministerium des Innern

i S  d ? K r 1 i£ ni ! 5  Bestimmungen für die Rege
l n  oder Leben?-3 r f "  entbalf für die Schäden an 
ani .  (RG B1 j ?  A ?  Pf.rSH° n.e-n s e n VO. v. 10. Nov.
3o £ ab u n d ^ i 82 - "A .hinsich,thch der Schäden 
eirirri°v-1940 m r L d,ie„ „Kriegssachschäden VO. vom 
C  s°fortigeR Pp ’ ’ 1547) >  Während die PSchVO. 
napi;’ Gew:ilir, Ke8clung der Personenschäden — 
¿ ¿ den  Q r u Ä t VOn ,Für,sorge und Versorgung 
die ptangehöri"en ZC"  dCr Versorgung von Wehr- 
geu„Ur die PpgM  ~  zum Gegenstand hat2), sah 
(tfcde  Sachsch1iHpgf d?  S„a c i , s c i l ä d e n zunächst 
Stern1 1, 17541 I  "1 esits,te 1'u 1'8'SVO. V. 8. Sept. 1939
A  der ^ „ ^ '" d - iz l 'c h  zunächst nur eine Fest-
de pr tn F e s t i f f i . " «  "*?  . Schäden in cinem be- 
^Orkiischäriinif i ungs ve rf ah re n vor. Die Regelung 
tyeji p'alten. Tatsä^i r ü  besondcrer Entscheidung 
auf f re ite n  d ! ? h “ ?• laben aber Praktische Not- 
ffir Kra«d diese? v r f fuhrtA daß..s!ch auch schon 
o Ogfegssachsch :idp„ T  Lntschadigungs verfall reu 
yO" C |keit hier/.'i iw  eutwickelte. Die rechtliche 
VQr'’ Wonach - ,lf fbcd dlf  „Bestimmung des § 20
Schüsse gew;ih r/eS gnSfe !e Kriegssachschäden
M p ?  s te llt !  hrt T rden konnten. Diese „Vor- 
MchC,?schadic!l t ’ auch wenn ein Rechtsanspruch 
die bjbere.ts rfehtü™ f A  gegeben war, prak-
¡SJLZUm voll? gÂ 5 ' ^ cbadlgll»gsleistungen dar,
Mö., f  gewährt Sgf Icb des entstandenen Sach- 
Miter?keit wurde I m ! ?  konnten. Von dieser 
> J11 Umfang n ! Lauiu des Krieges in immer 

*W ^„herTp r  g j ebrauch gemacht. Bereits im
'M e ?  CJ? n e r zu beiden Verordnungen ent-

) Vrw’ Berlin 1041 , a n J?' „Kriegsschädenvcrord-
81 ■ H o f f - J ” 1* V£rlag F . Vahlen.

Irn  a n n: DR. 1941, 814.

Gerbst 1939 wurde eine Vorschußregelung für die —
icht umfangreichen — Schäden getroffen die wäh- 

; ? d d ?  Polenfeldzuges in östlichen Gebietsteilen" 
des Reiches entstanden waren. Außerdem ernino- am
stellungsVO f r  2-..DurchfVO. zur SachschädeMest- 
fRGB^r^V23QQ?'ebati deschaden y ° . )  v. 11. Dez. 1939 
o UO ■ ’ .2,3" L  welche die Möglichkeit der Vor-
s c S > t ! ahr  w  ZUr Instan1dsctzung teilweise be
schädigter Gebäude vorsah. Weitere Vorschuß-
^stim m ungen wurden im Zusammenhang mit der
in, W e ie n ^ i p d‘e? rUhC> freigemachten Gebiete 
den in S h ?  Reiches erlassen. Schließlich wur- 
t  Erlassen des RMdl. allgemeine
w e X f f  hA men bek'annt8'e8eberi, sowohl für bc-

f f  - San ei! , , 'T  dann auch für unbewegliche 
Sachen einschließlich der Schäden durch völlige Zer
störung von Gebäuden, soweit die alsbaldige Be
seitigung des Schadens volkswirtschaftlich gerccht- 
ertigf und zur Zeit möglich war. Dazu traten 

Vorsclmßnchtünien des RVerkM. für Schiffahrt- 
schaden. Diese Vorschußregelung wurde — m it 
W irkung v. 15. Dez. 1940 — durch die neue  K r i e g s -  
s a c h s c h ä d e n v e r o r d n u n g (KSSchVO.) vom
30. Nov. 1941 (RGBl. 1, 1547) abgelöst, die wohl die 
endgültige Grundlage für die Regelung der in 
diesem Krieg entstandenen und noch entstehenden 
Sachschaden der deutschen Zivilbevölkerung bilden 
wird. An die Stelle der Gebäudeschäden VO und der 
mannigfachen Erlasse über Vorschußgewährunn ist 
nunmenr eine übersichtliche einheitliche Regelung 
getreten, die dem Geschädigten einen Rech?

™ klar“  Vorstellungen der' Boden ra tzo^S
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worden, die sich an das nicht ganz eindeutige W ort 
„Vorschuß“  knüpfen konnten. Die neue VO. ent
hält ferner eine Reihe von Verbesserungen und 
Klarstellungen gegenüber den bisherigen Bestim
mungen. Unter den zu der neuen VO. bisher er- 
sannenen Durchführungsvorschriften seien erwähnt 
die 1. DurchfVO. zur KSSchVO. v. 2. Dez. 1940 
(RGBl I, 1557), die im einzelnen bestimmt, welche 
Behörden das Feststellungsverfahren durchzuführen 
haben, und die außerdem in Ergänzung der Vor
schriften der KSSchVO. noch die Zuständigkeit in 
einigen besonderen Fällen regelt, ferner die in Aus
führung des § 34 Abs. 2 KSSchVO. ergangene VO. 
über Volkstumsschäden in den eingegliederten Ost
gebieten (VolkstumsschädenVO.) v. 7. Febr. 1941 
(RGBL I, 85) sowie die im RMBliV. 277 veröffent
lichten R i c h t l i n i e n  f ü r  das V e r f a h r e n  im E n t
s c h ä d i g u n g s s a c h e n  v. 12. F e b r .  1941 (Verf- 
Richtl.).
V o r a u s s e t z u n g e n  e i n e r  E n t s c h ä d i g u n g  
nach  d e r  K r i e g s s a c h s c h ä d e n  V e r o r d n u n g  

Der Geltungsbereich der KSSchVO. ist z e i t l i c h  
und g e b i e t s m ä ß i g  begrenzt. Die VO. g ilt nur 
für Schäden, die seit dem 26. Aug. 1939, dem Zeit
punkt des tatsächlichen Beginns der Feindselig
keiten mit Polen, eingetreten sind. In räumlicher 
Hinsicht ist die VO. auf das Gebiet des Groß
deutschen Reichs beschränkt. Eine Ausnahme be
steht für Schiffahrtschäden, worauf die VO. auch 
Anwendung findet, wenn sie außerhalb des Gebiets 
des Großdeutschen Reichs entstehen. Sachschäden 
der Schiffahrt sind diejenigen Schäden, die an d e u t 
s c h e n  See- oder Binnenschiffen, ihrer Ausrüstung 
und ihrem Zubehör sowie an allen an Bord befind
lichen Sachen einschließlich der Ladung entstehen. 
Für die Reichsgaue der Ostmark, fü r den Reichs
gau Sudetenland, die eingegliederten Ostgebiete, die 
Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet, sowie 
für das — ebenfalls zum Reichsgebiet gehörende -  
Protektorat Böhmen und Mähren enthält die — auch 
in diesen Teilen des Reichs geltende — VO. ledig
lich einige ergänzende Sonderbestimmungen. Für 
Kriegsschäden deutscher Staatsangehöriger in den 
besetzten Gebieten sind seitens der dortigen deut
schen Behörden zum Teil Sonderbestimmungen er
gangen. Hinsichtlich der Kriegsschäden im Aus
land, wozu auch die Auslandsschäden an deutschem 
Eigentum an Bord ausländischer Schiffe gehören, 
bleibt der Erlaß besonderer Vorschriften abzuwarten. 
Was den P e r s o n e n k r e i s  anlangt, so g ilt die VO. 
ihrem Sinn und Zweck nach im allgemeinen nur fü r 
Schäden der Zivilbevölkerung (vgl. Nr. 3 Abs. 7 
VerfRichtl.). Nichtdeutsche bedürfen zur Stellung 
eines Entschädigungsantrags der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde (§ 13 Abs. 2). Wegen 
der Behandlung von Juden sieht § 31 den Erlaß be
sonderer Richtlinien vor.

Der E n t s t e h u n g s u r s a c h e  nach kommen 
in Betracht Schäden, die „in fo lge eines Angriffs 
auf das Reichsgebiet oder eines aus anderem An
laß erforderlichen Einsatzes der bewaffneten Macht 
unter den Voraussetzungen des § 2 VO. entstehen“ . 
Praktisch kommen nur Schäden infolge dieses 
Krieges in Frage, da Fälle eines „aus anderem An
laß erforderlichen Einsatzes der bewaffneten Macht“ , 
wobei an Ereignisse wie die Wiedervereinigung der 
Ostmark gedacht ist, sich seit dem zeitlichen Be
ginn der VO. (26. Aug. 1939) nicht ereignet haben. 
Aus dem Kreis der Geschehnisse, die ein Angriff 
auf das Reichsgebiet erfahrungsgemäß m it sich 
bringt oder mit sich bringen kann, sondert § 2

[Deutsches Recht, Wochenaüsgabe

KSSchVO. eine Reihe typischer Kriegsgeschehnisse 
aus, die ausschließlich als „Voraussetzungen 
Verursachung“  in Betracht kommen. Diese Er- 
zählung ist erschöpfend. Eine ausnahmsweis 
Weiterung ist nach §1 Abs. 5 durch eine irn 
vernehmen mit dem RFM. erfolgende Anor 
des RMdl. möglich. .. . „d-

Den Hauptfall bilden die durch K a m p ) “ 1 e. 
l u n g e n  aller A rt verursachten Schäden. Hier* s 
hören auch die Schäden durch Fliegerangrme . 
schließlich der Schäden durch abstürzende r  * 
zeuge oder deutsche Flakgranaten. Dazu « 
Schäden durch militärische Maßnahmen, d i e »  
mittelbarem Zusammenhang m it Kampfhand» s 
stehen, also z. B. durch Sprengung von ^  6
u. dgl. beim Herannahen des Feindes. Nr. J „ eser 
VerfRichtl. stellt klar, daß zu den Maßnahmen “ ¡t- 
A rt auch gehört „der Aufmarsch und die p yer.
Stellung von Truppen zum A ngriff oder zur g0. 
teidigung und ihr Vormarsch gegen den * f*je£jens'
weit dadurch Schäden unter tnäeren als f g * *  
mäßigen Bedingungen entstehen". H a U p ^ ^ n

• den1
u iftu ig w i ........................... - - Tatsch«0
dungsfälle hierfür sind der Vormarsch deren»aungsiaue IllCIlUl MliU uq  vvnmatoui l7\r0fflc 
Truppen gegen Polen sowie der Aufmarsch sanit 
grollen Angriff im Westen. Aus der in g 2 sĈ 
sechs Ziffern umfassenden Aufzählung lden ;iiniiin» 
noch erwähnt der Tatbestand der durch jjjdeih 
oder F r e i m a c h u n g  hervorgerufenen Sach5 den 

Nach § 2 Abs. 1 KSSchVO. muß der SaC£ {ührten 
durch eines der in dieser Bestimmung aurg vVOr- 
Kriegsgeschehnisse „unm ittelbar“  verursa de5
den sein. Allein maßgebend für die Ausleg . 
Wortes „unm ittelbar“  ist aber die Begrüßungen, 
mung, welche die VO. in Wiederholung . voijj 
was bereits in dem noch fortgeltenden K /o]viß%’ 
27. Juni 1940 über Ursachenzusammenhang P \  gibt: 
1285) enthalten war, in § 2 Abs. 2 wie W s q c - 
„ A l s  d u r c h  d i e  i m A b s . l  g e n a n n  , e i '1
s c h e h n i s s e u n m i t t e l b a r v e r u r s a c n  t(n'
S c h a d e n  a n z u s e h e n ,  d e r  au H  j er i ^ re 
m i t t e l b a r e n  E i n w i r k u n g  b e r u h t  fas-
u n v e r m e i d l i c h e  F o l g e  i s t . “  Bei  ̂ Satz 
sung, die der Bestimmung des § 83 An • - unte 
VVG. entspricht, ist davon auszugehen, ‘ «SSc» 
„unmittelbarer Verursachung“  im Sinne ginn
VO. der adäquate Ursachenzusammenhang
der allgemeinen Rechtslehre und Rec 1 27. Y*? 
zu verstehen ist. Der erwähnte Rapf • ren & 
1940 nennt als Beispiele einer unmn durch *A, 
Wirkung die Zerstörung einer Sach 
schießung und führt über den Be&nf greig
schaden aus: „Unvermeidliche Folge: 1 zur H
nisses ist ein Schaden, wenn das cre o eine 
beiführung des Schadens geeignet n . ^  iLag
Wendung des Schadens nach dci a g Zi ß. 
der Verhältnisse nicht zu erwarten ‘ ’ gesch' 
Schaden durch Witterungseinflusse ” a,Ljllerjetre 
gung des Hausdachs durch einen 'gung des nausaacns aurcu t Y,\ * ]ier2estem 7ei" 
solange das Hausdach nicht wieder■ rs  de, j ■ f 
den konnte, Verderb von Vorräten i (Jn{all 
Störung einer Kühlanlage, tod'^  uen 
durch Bombeneinschlag zum Sch u Beispiei f  ueii 
Pferdes.“  Außerdem enthalt der E r l a n g ,  peru'. 3 
Folgeschäden, die auf der Frei enthäh ;cj)t 
Eine weitere wichtige Klarstel , | sCh ä d e h ¡egs- 
Abs. 6 VerfRichtl., wonach alfs X  ^gemeine K% e' 
anzusehen sind „d ie  allein auf d ie .Agenden
gefahr und die damit Zusammenhang ^ a d e ,  
meinen Maßnahmen zuruckzu uhrena  ̂ ^
Das Hauptbeispiel sind die mfoif® hgChäden. 
Verdunklung hervorgerufenen Sacn meme 
nach § 2 Abs. 2 PSchVO. gehört die aug
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d i e s e r ' ZU den Schadenursachen im Sinne
p\

n Z f r *  nac,h kommen als Schäden solche an be-'Veo-linh 1 I,dU1 Kommen als Schaden solche an be
schädig Und unbeweglichen Sachen durch Be- 
Betranhf' ZersJörung oder sonstigen Verlust in 
Barerem! Zu den beweglichen Sachen gehört auch 
vgl § a ’ wegen des Verlustes von Wertpapieren 
stücke ,, i j  Unbewegliche Sachen sind Gründ
ende ■ , ,  beren Bestandteile, insbesondere Ge- 
,.gehendl1C<( ab(;r  die als Grundstücksbestandteile 
4  a l n .Rechte^ im Sinne des §96 BGB., z. B. 
^ra£e CC d- binr Schäden „a n “  Sachen kommen in 
2erstöri>,S0 ni lr  Schäden, die in der Beschädigung, 
bestehe g o dei! dem sonstigen Verlust einer Sache 
ist auch esohädigung“  im Sinne der KSSchVO. 
l uß e re Rdie, . Verschlechterung einer Sache ohne 
Tieren r, ,escbadigung, z. B. die Erkrankung von 
^ o d s tiic U -dlf i  Verunkrautung landwirtschaftlicher

von
:rundsüCi' u‘ f ,  Verunkrautung landwirtschaftlicher 

[st es c^e- Als Verlust einer beweglichen Sache 
üblich * a” zusehen, wenn diese zu einem er- 
i erden J? o i 1 irem Werte liegenden Preis verkauft 
^%e pjn mhte und der Verkauf die unvermeidliche 
z,eichnew A0,es.chehnisses der in §2  KSSchVO. be- 
5nlaß ^  r i isb z- ß- bei einem Notverkauf aus

r u c r  r r e im a r h n n n r  A rrr l .........
:Aiuaß u • uli einem lNotverKaur aus
28' Jan ioKreii1??»chun^  (VSL RdErl. des RMdl. vom 
m4  "n« 4l  ..[R M ß liv - 199]). S o n s t i g e  V e r -  
^?gen mVm a d e n  (als Sachschäden) fallen da- 
)Illne der v n nter den des Sachschadens imB auch wenn sie unmittelbar auf die

Ver-
] eSch ä d i r  ’ -----—  »»-**** oiv. m u i u u u u a t  a u
b^t einerl Un^ ’ Zerstörung oder den sonstigen 
s°Jche anV lche zurückzuführen sind. Dagegen können

m „d?.c*erwe tlVen Verm öo-Pnccphau^
,*cne ana« uvivzumHi en sinu. uagegen können 

^häden<;uf rweitigen Vermögensschäden „Nutzungs- 
k f, fbr SohKSmn^ des § 1 Abs- 4 KSSchVO. sein, 
n b des S 6?’ die seit detn 26- AuS-1939 inner- 
c n Veri,Kf biets de? Großdeutschen Reichs durch
H e f t  de.r -  wirtscnattlichen -  Nutzung einer 
pfbüngen j  eines Mietshauses) unter den Voraus- 

'w, UCS & 2 VO. •Pntsfphpn HiV MÄrrlir*TiL’oi+Zil,ner aHffemp § 2 Y ? ’ entstehen, die Möglichkeit 
Vaeriassend» SSn” e,n Entschädigung nach besonders 
& % n S » ? lchtliPien vorsieht s). (Auch sonstige 
„  ,d. Voijj» baden, die deutschen Staatsangehörigen 
clia'Un im v £r,0I?gen in den eingegliederten Ost- 
7 i°ben hPrnu kstunisIiarT1Pf entstanden sind, regelt 
SM.br. loa. d® erwähnte VoIkstumsschädenVO. vom 

J ^ach §1 Abs. 2 KSSchVO. w ird Ent- 
f t  nach sal Ch+-gewdhrt fü r die “  ihrer Rechts- 
iler, anyom Stlge Vermogensschäden darstellen- 
e f t g  e iim f1 S-Senen A u f w e n d u n g e n  zur Min- 
t ö , l drohenH„ei^ treteHen oder zur Abwendung 

Scben, py,en Kriegssachschadens, z. B. die durch 
> - - O dUmen, Niederreißen, durch dkdie Be-

tiig ̂ bisher kr
I te b i^ h ä d irn .^ im g e H  die „Erste Anordnung über 
447 ete)“  —- ß,,pg.von Nutzungsschäden (Freimachungs- 
Utid Vironaok • d ‘ RMdL v - I3 - März 1941 > RMBliV. 
bild,,p'verbli(,|, lnst>es. Vermieter von Wohnräumen 
mal.v^tschafji; .S^ntitzteii Räumen und Verpächter nicht 
des T®? F r e i , genutzten Grundbesitzes in den ehe
malig u brend , a c h u n g s g e b i e t e n  zum Ausgleich 

a r Nutv,, r creimachungszeit eingetretenen Aus- 
l'tiri “ Urag , nöon der Räume und des Grundbesitzes
b ( ¡solche Ueldentschädigung erhalten. Praktisch 

e rS chg^h tlin ien  ferner auf dem Gebiet der 
¡■1. a ' ''Om 5 Q^,en ^vorhanden. Nach dem RdErl. des 
?ei r  ' , c 0 4 0  und den Ergänzungserlassen vom
Me t e r n  F h v '1940, (RM BliV . 1908, 2139 u. 2181) w ird 
^ofthra Uf kerschaden ein Ausp-leich fü r entstandene

'‘S an G eT, e n (z. 11 Mehrkosten einer Ersatz- 
bis i j er zerstörten bisherigen Wohnung) 

f 5bei,angene  p™ betrage von 2000 monatlich —, fü r 
* beii7 gewährt ' J J P a h m e n ,  abzüglich ersparter Aus- 
hrbeiK?. In fo lK  J?-‘e ReSelung der Lohnausfälle von 
ölistitrii!.labe oder „ ! e? eralarms 0der Beschädigung ihrer 

^Ungen j Wohnung richtet sich nach besonderen 
een des Reichsarbeitsministers.

wachung oder Aufräumung der Schadensstätte, durch 
die Beseitigung vonTrümmern oder durch denAbbruch 
stehengebhebener Bauteile entstehenden K o s t e n .  
Als „drohend“  kann der Sachschaden ¡nur angesehen 
werden, wenn er sich als Unmittelbar bevorstehend 
(und nur durch alsbaldiges Eingreifen abwendbar 
aarsfeilt, wie z. B. bei einem Brand in nächster 
Nachbarschaft. Allgemeine vorsorgliche Maßnahmen 
zum Schutze von Sachen gegen Kriegsschäden sind 
keine erstattungsfähigen Aufwendungen. S c h ä d e n  
d*o oeim Löschen, Räumen, Niederreißen oder bei 
liilfe le istungen entstehen, sind nicht Aufwendungen 
in dem erwähnten Sinn, sondern als durch das 
Kriegsgeschehnis unmittelbar verursachte Schäden 
anzusehen. Entstehen solche Schäden einem Dritten, 
z. b. einem Nachbarn, der sich heim Löschen oder 
sonstigen Hilfeleistungen seinen Anzug beschädigt, 
so sind sie als eigene Kriegssachschäden des Dritten 
zu behandeln (Nr. 3 Abs. 4 VerfRichtl.).

A r t  u n d  U m f a n g  d e r  E n t s c h ä d i g u n g  
M it dem E in tritt eines Kriegssachschadens im 

Sinne der KSSchVO. entsteht ein Entschädigungs
anspruch gegenüber dem Reich. A n  S p r u c h s - 
b e r e c h t i g t  ist der G e s c h ä d i g t e .  „Geschä
digter“  ist nach §3  Abs. 1 KSSchVO. der Eiaen- 
tumer oder derjenige, der sonst die Gefahr des zu
fälligen Untergangs der Sache trägt, in  der Regel 
also der wirtschaftliche Eigentümer (im Sinne des 
Steuerrechts). Bei Lieferung unter Eigentumsvor- 

. halt ist also der Käufer bei Sicherungsüber
eignung der frühere, im Besitz verbliebene Eigen
tümer, nicht der rechtliche Eigentümer als Ge- 
schadigter anzusehen (Nr. 4 Abs. 1 VerfRichtl.). Bei 
Aufwendungen im Sinne des § 1 Abs. 2 KSSchVO. 
ist Geschädigter derjenige, der die Aufwendungen 
gemacht hat. Der Entschädigungsanspruch ist ver
erblich, er kann nur m it Zustimmung der Fest- 
StellungsbehÖrde übertragen, verpfändet oder ge
pfändet werden. Auch der ausgezahlte Entschädi
gungsbetrag ist gewissen Pfändungsbeschränkungen 
unterworfen (§11 KSSchVO.).

Außer dem Geschädigten berücksichtigt die VO. 
auch die Rechte derjenigen, denen im Zeitpunkt 
des Schadenseintritts ein Recht an der von einem 
Kriegsschaden betroffenen' Sache zustand. D r i t t -  
b e r e c h t i g t e  sind, wie in Nr. 8 VerfRichtl. aus
drücklich klargestellt ist, nur die Inhaber d i n g 
l i c h e r  Rechte, also z. B. Hypothekengläubiger 
oder dann, wenn der wirtschaftliche Eigentümer 
als Geschädigter in Frage kommt, der rechtliche 
Eigentümer der Sache. Diese Drittrechte „erstrecken 
sich auf den Entschädigungsanspruch und dem
nächst auf die Entschädigungsleistung“ . Es liegt 
hier also eine ähnliche Regelung vor, w ie sie hin
sichtlich von Versicherungsansprüchen §1127 BGB. 
zugunsten des Hypothekengläubigers enthält. Im 
Entschädigungsverfahren zu berücksichtigen sind 
nach § 18 KSSchVO. die angemeldeten und glaub
haft gemachten sowie — von Amts wegen — die in 
Grundbüchern oder in anderen öffentlichen Büchern 
und Registern, z. B. dem Schiffsregister, einaetra- 
genen Drittrechte. Die Berücksichtigung der Rechte 
D ritter liegt nach § 18 Satz 2 KSSchVO. bereits in 
der Sicherstellung der Verwendung der Entschädi
gungsleistung zur Instandsetzung oder Ersatz 
beschaffung oder darin, daß Entschädigung durch 
Ersatzleistung in Natur gewährt w ird  (vgl auch 
N r 8 VerfRichtl.) W ird * dagegen eine Geldent 
Schädigung ohne Sicherung d'Cs Verwendungszwecks 
gewährt, so müssen die Rechte der Drittberech- 
tigten besonders gewahrt werden. Zahlungen können
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dann nur erfolgen, wenn der Geschädigte und 
Drittberechtigte sich darüber geeinigt haben oder 
eine gerichtliche Entscheidung vorliegt. Andern
falls kann die vorläufige Einbehaltung des Ent- 
schädip'ungsbetrages oder seine Hinterlegung an- 
geordnet werden. Im übrigen sind wegen der Be
handlung der Drittrechte und des hierbei von 
der Feststellungsbehörde anzuwendenden Verfahrens 
noch weitere Bestimmungen zu erwarten.

Eine praktisch besonders bedeutsame Frage ist 
es, nach welchen Grundsätzen die H ö h e  der Ent
schädigung bemessen wird. Dies regelt für Sach
schäden §4, während die Bemessungsgrundsatze 
für Nutzungsschäden in den nach § 1 Abs. 4 KSSch- 
VO. zu erlassenden Richtlinien enthalten sein wer
den. Während nach der Sachschädenfeststellungs- 
VO. v. 8. Sept. 1939 ursprünglich bei zerstörten oder 
abhanden gekommenen Sachen der „gemeine W ert“  
bei Kriegsausbruch maßgebend war, sieht die 
KSSchVO. — in Erweiterung dessen, was nach der
4. DurchfVO. zur SSchFVO. v. 20. Juli 1940 (RGBl.
I, 1007) bereits bei allen nicht zur Veräußerung 
bestimmten beweglichen Sachen galt — allgemein 
sowohl bei beweglichen wie bei unbeweglichen 
Sachen als Bemessungsgrundlage die W i e d e r -  
b e s c h a f f u n g s -  o d e r  W i e d e r h e r s t e l l u n g s 
k o s t e n  und bei Beschädigung einer Sache die zu 
einer sachgemäßen Instandsetzung erforderlichen 
Kosten vor. Maßgebender Zeitpunkt ist entweder 
der einer tatsächlichen Wiederbeschaffung oder 
Wiederherstellung oder der der Entscheidung der 
Feststellungsbehörde. W eil die Wiederbeschaffungs
oder Wiederherstellungskosten am sichersten nach 
erfolgter Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung 
festzustellen sind, so kann das Entschädigungsver
fahren auf Antrag oder auch von Amts wegen 
äusgesetzt werden, bis die Instandsetzung, Wieder
beschaffung oder Wiederherstellung tatsächlich er
fo lgt ist (§ 20 KSSchVO.). Als Wiederbeschaffung 
w ird die Beschaffung und als Wiederherstellung die 
Neuherstellung einer gleichartigen oder gleichwertigen 
ähnlichen Sache, die den gleichen Verwendungszweck 
voll erfüllt, anzusehen sein. Zur Wiederbeschaf
fung bzw. Wiederherstellung gehören auch die 
hierzu etwa erforderlichen Kosten, z. B. die Kosten 
der Heranschaffung der Ersatzstücke. Bei der Er
m ittlung des Wiederbeschaffungspreises sind die im 
Einzelfall gegebenen Verhältnisse des Geschädigten 
zu berücksichtigen; bei Warenvorräten eines Kauf
manns kommt z. B. der Einkaufspreis in Frage. 
Wiederherstellungskosten im Falle der Zerstörung 
von G e b ä u d e n  sind die Wiederaufbaukosten, 
worunter diejenigen Kosten zu verstehen sind, die 
zur Errichtung eines für den Geschädigten gleich
wertigen Neubaues an der Stelle des zerstörten Ge
bäudes tatsächlich aufgewandt worden sind oder im 
Zeitpunkt der Entscheidung der Feststellungsbehörde 
aufzuwenden wären. Als Wiederaufbaukosten gelten 
im Falle der Zerstörung und sinngemäß auch bei der 
Instandsetzung von Gebäuden auch die Mehrkosten 
für die Errichtung eines Neubaues an anderer Stelle 
sowie für Verbesserungen und sonstige Änderungen 
aus baupolizeilichen und anderen durch das öffent
liche Interesse gegebenen Gründen, wenn sich der 
Wert des Gebäudes hierdurch für den Geschädigten 
nicht wesentlich erhöht.

Die Wiederbeschaffungskosten (Wiederherstel
lungskosten) sind um einen angemessenen Betrag 
zu kürzen, wenn die zerstörte oder in Verlust ge
ratene Sache fü r  den  G e s c h ä d i g t e n  einen er
heblich geringeren W ert hatte; soweit es die B illig 
keit erfordert, ist hiervon abzusehen. Maßgebend

ist also der subjektive Wert, den die Sache un
mittelbar vor E in tritt des Schadens für den Ge
schädigten nach seinen persönlichen und wirtscnan- 
lichcn Verhältnissen hatte. In vielen Fallen, so d u  
Schäden an Möbeln, Kleidungsstücken, Wasche una 
anderem Hausrat, w ird aber der W ert gebraucht 
Stücke zumeist für den Geschädigten nur wenig 
oder überhaupt nicht unter dem einer neuwertigen
Sache liegen, da er je nach der allgemeinen Lebens-
datier der betreffenden Sache diese noch aut lang 
Zeit ebenso gut hätte benutzen können wie m 
neue, die er sich mit H ilfe der Entschädigung 
schafft. Der Geschädigte w ird also vielfach neu 
Sachen erhalten. Andernfalls wäre es den gescn 
digten Volksgenossen oft nicht möglich, sich vvieu 
nach den Verhältnissen einzurichten, unter den 
sie vor E intritt des Kriegsschadens gelebt ha» 
Wie in dem Einführungserlaß zur KSSchVO. v 
13. Dez. 1940 (RMBliV. 2251) ausdrücklich au» 
führt ist, legt der Reichsmarschall entscheiden 
Gewicht darauf, „daß vor allem der an seinem n« 
rat oder anderem persönlichen Gut gescha. 6^  
und alsdann zumeist auch aus seiner Wonm ßc. 
vertriebene Volksgenosse vor wirtschaftliche 
eintriichtigungen bewahrt bleibt, die aber nie 
bleiben können, wenn die Kosten fürW iedero 
fung, Wiederherstellung und Instandsetzung^ v p]e 
lieh errechnet oder gekürzt werden sollen • ^
Schadensfeststellung soll nach diesem Erlaß 
einfach, gerecht und frei von Engherzigkeit 
geführt werden“ . ea der

Entschädigung w ird nicht gewährt, sSck.
Geschädigte auf andere Weise (als nach der ¡teli 
VO.) Ersatz erhalten hat oder ohne Schwierig £fl 
erlangen kann (§ 5 KSSchVO.). In Betracht . -¿¡gte 
insbesondere Ersatzleistungen, die der Ge "galten 
bereits anderweit aus öffentlichen Mitteln „ 
hat — wie Beihilfen oder ähnliche Zuwendu s gnt- 
und die dem gleichen Zwecke dienen wi , eitet1 
Schädigung nach der KSSchVO. „Schwier>gJeitiger 
i. S. des § 5, die der Geltendmachung anac g v0r, 
Ersatzansprüche1) entgegenstehen, he.^ V u c h /u ö 
urAtin Hpr AnQnrnrK bestritten und seine, ^wenn der Anspruch bestritten und seine  ̂
rung nur im Prozeßwege möglich ist l  y f  
VerfRichtl.). In solchen Fällen ist die Enif  tzüs<&e.. 
ohne Rücksicht auf den Ersatzanspruch Reic“.

_i A’ . /4/vo A tionmirnQ
zu

Ulme i\ uck.!>i<.u i aui n<-<i -  . . K t ‘ '7.;;di-
und die Verfolgung des Anspruchs 
überlassen, auf das der Anspruch m it ciei  ̂ ^ s,j 
gungsleistung in deren Höhe übergeht
-----------------  -ni de1’ .” h Zu

*) Auch Versicherungsansprüche g e h ö re n 'nraldisC!! von
■ i ■ r- i  „L  /.» rt b/MM iilPH 3 D tl l —̂

•ui®
•eil

Ich 

,|,e 

¿ft
' O T k’laUSei  ¥

die “ Versicherer trotz der Krie| ŝ UScchäden> r h e/4 nicht unter die KSSchVO. fallenden Schao‘ , T i #  
Verdunklungsschäden, freiwillig eint ^ nk‘ ‘L
- -  1940,1259 und G o u d e f r o y  m der » » ^ u IF ,

'O Die Abgrenzung
__ chVO. gegenübei
derer Gesetze regelt §

weitigen Ersatzansprüchen“ , kommen &Dv i ü0g■ 
meist nicht in Frage, weil in der SachvtM  abgeSc.Lg 
Besonderheiten in der Transport versiehe & j<rie£s',: etf1-';
nach den Versicherungsbedingungen aas ¡„W* be
ausgeschlossen ist. Hierzu und zu der , t,.ni-UüS n

6) Die Abgrenzung uer ? ni SC,̂ 3 b e s tim iu ^ S i.KSSchVO. gegenüber Entschadigungsbest ^

24. Jan. 1935 sowie d. Ges. über die Lau [Rj*ffli d?s 5 
Zwecke der Wehrmacht v. 29. M«irz dens >• ^¡t i'^ß-
Ff-rner können wegen eines Kriegssuu» liern>Abii'Nn ̂ (LrchLampfhandlungen rischC
mittelbarem Zusammenhang stehende ^  r t pi 
nahmen) Schadenersatzansprüche geg üt»erba
auf Grund des KraftfG., Luftverkth
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Hin
oder mdw‘rEendes Verschulden des Geschädigten 
de-i« ?e,mes Vertreters bei der Entstehung des Scha- 
hierul- aach § 6 zu berücksichtigen; jedoch ist auch 

J?ei rucht kleinlich zu verfahren.
E r “ ^Schädigung w ird  in G e l d  (§9) oder durch
währt riaR1S,t U ug .-in  N a t u r  (§10) der A rt ge- 
Sach ’ . ß durch die öffentliche Hand beschädigte 
Verlncf lnsJandgesetzt und für zerstörte oder in 
rio- . ge ra tene  Sachen Ersatzsachen beschafft wer-

(RMftrwder RdEd- des RMdl. v. 12. Okt. 1940 
der vcq J936), der auch für das Verfahren nach 
Aiiord, c se‘ne Bedeutung behalten hat. Die 
Wenn p'Un? einer Ersatzleistung in Natur kann, 
davonCln üffentliches Interesse besteht, unabhängig

ge
eine p abere Ausführungen darüber, wann vor allem 
enthülfrSa,tzleistung ' n Natur in Frage kommen kann,

Schäditi er^ c^ en> ob der Geschädigte einen Ent- 
°rdnm, nSSantrag gestellt hat oder nicht. Die An- 
Rätur f  Uind Durchführung einer Ersatzleistung in 
ausdrüpi -̂ , ab?r> worauf Nr. 10 Abs. 2 VerfRichtl. 
Beeinträ u • binweist, nicht zu einer willkürlichen 
digten firbugung berechtigter Belange des Geschä- 
ke?t vielmehr sind hierbei nach Möglich-
JeistunrrŜ n Wünsche zu berücksichtigen. Ist Ersatz- 
st< f J n ,Niatur gewährt worden, so hat die Fest- 
nach bürde auf einen — binnen drei Monate 
Rag 10‘gter Ersatzleistung zu stellenden — An
den es Beteiligten festzustellen, daß der Scha
uder w cb diese Ersatzleistung ausgeglichen ist 
u e,'t dernp erbebbehe Unterschiede zwischen dem 
bestehen ,rsatzleistung und der Höhe des Schadens 
löblicher \v/n Wertunterschied festzustellen. Ein er- 
digten Wertunterschied zugunsten des Geschä- 
■ iedshof durcb alsbaldige Zahlung des Unter- 
SSchVr \ 1 a^ es ausgeglichen (vgl. im einzelnen §21 

de,r E n N o i,-^  auch § 32 Abs. 7). D e r  Z e i t p u n  k t  
Amtlich« x igung richtet sich nach den Volkswirt
es. n  vEi? Notwendigkeiten und Möglichkeiten (§ 1 
s urigen ^Bestimmungen zu diesem praktisch
V ' "
Väh

^ ._4| i-u g u n o iu i u w
tcbiedshn* durcb alsbaldige Zahlung des Unter- 
KSSc®^rages ausgeglichen ' ’ ’ ’ '
der Enf^E .Vn.d auch §32 Ab 
AeM t] ir lp  av jsung richtet si 
^>s. n  wi1 Notwendigkeiten 
Wichtig! Nabere Bestimmungen zu aiesem praktisch 
V^digunJ r enthält hinsichtlich der Geldent- 

-rSchrifH r  ^ en e*nzeJnen Bestimmungen dieser 
fahrend p i„ ier?J. der Gedanke zugrunde, schon 

stets KrieSes eine alsbaldige Geldentschädi- 
fi-,kederbeepiZli?uJassen> weiin eine Instandsetzung, 
aErbar „ „ j J J u u g  oder Wiederherstellung durch-

1 I I Otl M /» T -I n {¿1 ■ nl« a .. .. » I. i f  _ j " 1 * 1
OH Iinj  ö '-'UV.I »* iwuv.niu3 iu iu iiy  UU1 L1I-
li?kr die Fni volkswirtschaftlich gerechtfertigt ist 
h; er'v u n S 1 atligung zu anderen volkswirtschaft- 
hi e .Entsclian-en Zwecken verwendet werden soll. 

,”sichtlich 'H'Suugsleistung kann mit Auflagen, z. B. 
-dden und nr Gestaltung eines Ersatzbaues, ver- 

in o-pp.- 1 lre Verwendung kann erforderlichen- 
p 'Jbng ~n &n?ter Weise, z. B. durch unmittelbare 

Sllellt w e r , -'eferanten und Handwerker, sicher-

U lf"
Zahl,

werden.

Di, V e r f a h r e n  
igung w ird auf Antrag gewährt. Er-4 ! f eisbintC,l f d‘xsrl‘ !,ii wuu aui rt,m ü£ f w a u l  u -

ö f r ° rdnpi 1 Natur kann auch von Amts wegen 
Um^tlichen vYerden> um erforderlichenfalls eine im 
re u ullei. .‘ Uteresse stehende Wiederherstellung 
'Wk^tip-t ; Umständen zu sichern. A n t r a g s b e -  
ber 11 sieht s iE  ers*er Linie der Geschädigte. Da- 
Hvp°nen «n ^ ^ Abs. 1 ein Antragsrecht anderer 
âr>k0tbekpnm-I1;!aientbch der Drittberechtigten, z. B.
{. ^  S ta u b ig e r ,  u n r l  f p r n p r  H p r  R p c if7 p r  H p rein'le» ais'oS‘aDDlSer) und ferner der Besitzer der 

Dip Renar„ i ' des Mieters, Pächters, Inhabers 
dfer AUsUbunUrwerkstätte oder eines Lagerhauses.

^ n*raoef^ides Antragsrechts setzt voraus, daß 
dgd C 6r Seschäftsfähig ist und das Ver-
EhrkaE <jê r N te  nur insoweit geltend gemacht w er

tigen , bestand einer vorsätzlich oder grob- 
e r la u b te n  Handlung vorliegt.

fügungsrecht über den Entschädigungsanspruch be
sitzt. Für Minderjährige ist also der Antrag durch 
ihre gesetzlichen Vertreter zu stellen, während für 
den Konkursschuldner das Antragsrecht durch den 
Konkursverwalter ausgeübt wird. Eine F r i s t  für 
die Antragstellung ist in der KSSchVO. n i c h t  vor
geschrieben, jedoch kann der RMdl. Ausschluß
fristen bekanntmachen, was bisher — noch auf 
Grund der SachschädenfeststellungsVO. — für 
Kriegsschäden in östlichen Gebietsteilen des Rei
ches durch die Bekanntmachung v. 3. Juli 1940 (RG
Bl. 1,950 vgl. auch §32  Abs. 5 KSSchVO.) ge
schehen ist (vgl. ferner § 6 der Volkstumsschäden- 
VO. v. 7. Febr. 1941 [RGBl. I, 85]). (über Wieder
einsetzung in den vorigen Stand vgl. § 24 KSSchVO., 
ferner Nr. 12 VerfRichtl., wonach auch hierbei nicht 
kleinlich zu verfahren ist.)

E n t s c h ä d i g u n g s a n t r ä g e  sollen im allgemei
nen schriftlich gestellt werden. Die Verwendung ge
eigneter Antragsvordrucke ist zu empfehlen. Den 
VerfRichtl. ist ein Muster eines solchen Vordrucks 
beigefügt,_ dessen Verwendung anheimgestellt wird. 
Anträge sind einzureichen entweder bei dem Bürger
meister des Schadenortes, der den Antrag nach 
einer Vorprüfung unverzüglich an die Feststellungs
behörde weiterzuleiten hat, oder unmittelbar bei 
der Feststellungsbehörde. Über den Antrag entschei
det die F e s t s t e l l u n g s b e h ö r d e  (1. Rechtsstufe), 
in der Regel der Landrat oder Oberbürgermeister 
des Schadenortes (in den eingegliederten Ostgebie
ten der Regierungspräsident, § 34 Abs. 1 Nr. 4), bei 
Schäden einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes 
oder Landes sowie bei Schäden über 100000 3U I 
die höhere Verwaltungsbehörde, in der Regel der 
Regierungspräsident (vgl. auch § 5 der 1. DurchfVO. 
zur KSSchVO. v. 2. Dez. 1940). Schäden an Reichs
eigentum werden außerhalb des Verfahrens nach 
der KSSchVO. von der betroffenen Reichsbehörde 
selbst geregelt (vgl. Nr. 3 Abs. 5 VerfRichtl.). Bel 
Transportschäden ist die Feststellungsbehörde des 
Versendungsorts zuständig (§ 7 der 1. DurchfVO. 
zur KSSchVO.). Nähere Bestimmungen darüber, 
welche Behörden als Feststellungsbehörden in Frage 
kommen, enthält die bereits erwähnte 1. DurchfVO. 
zur KSSchVO. Feststellungsbehörden bei Schiff
fahrtschäden sind nach Maßgabe eines Erlasses des 
Reichsverkehrsministers v. 9. Dez. 1940 (RVerkBl. A
S. 289) Mittelbehörden der Rejchswasserstraßenver- 
waltung, die als höhere Verwaltungsbehörden 
im Sinne der KSSchVO. gelten. Im Verfahren 
bei der Feststellungsbehörde ist ein von der 
Reichsfinanzverwaltung bestellter V e r t r e t e r  des 
R e i c h s i n t e r e s s e s  zu beteiligen. Über Beschwer
den entscheidet als Feststellungsbehörde 2. Rechts
stufe, wenn sich die Beschwerde gegen den Be
scheid einer unteren Verwaltungsbehörde richtet, 
die höhere Verwaltungsbehörde, wenn sie sich 
gegen den Bescheid einer höheren Verwaltungs
behörde richtet, ein noch zu bildendes Reichskriegs
schädenamt, das bei dem — noch nicht bestehenden 
Reichsverwaltungsgericht — errichtet werden soll. 
Einstweilen entscheidet an seiner Stelle das PrOVG. 
(2. DurchfVO. zur KSSchVO. v. 10. Jan. 1941, RG
Bl. I, 27). Die Beschwerde gegen einen von der 
höheren Verwaltungsbehörde in 1. Rechtsstufe — 
z. B. bei einem Schaden über 100000 3tM  — erlasse
nen Bescheid ist jedoch nur zulässig, wenn diese 
die Beschwerde ausdrücklich zugelassen hat oder 
die Beschwerdesumme den Betrag von 10000 9tM 
übersteigt. Gegen einen Be s c h  Werdebescheid der 
höheren Verwaltungsbehörde findet die weitere Be
schwerde an das Reichskriegsschädenamt — hier als

104
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Feststellungsbehörde 3. Rechtsstufe — statt, wenn sie 
ausdrücklich zugelassen wird. Für die Beschwerde 
und weitere Beschwerde besteht eine Frist von 
2 Wochen.

Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt ent
weder durch schriftlichen B e s c h e i d ,  für dessen 
Inhalt und Form § 19 gewisse zwingende Erforder
nisse aufstellt, oder durch V e r e i n b a r u n g  zw i
schen Antragsberechtigtem und Feststellungsbehörde 
unter Zustimmung des Vertreters des Reichsinter
esses (§ 25). Teilbescheide und Teilvereinbarungen, 
z. B. über einen sofort festzustellenden Mindest
schaden, sind z u l ä s s i g .  Die Vereinbarung hat die 
W irkung eines unanfechtbaren Feststellungsbeschei
des (Nr. 11 Abs. 2 VerfRichtl.). Feststellungsbe
scheide und Feststellungsvereinbarungen nach der 
früher geltenden SachschädenfeststellungsVO. vom 
8. Sept.1939 sind auf Antrag zu b e r i c h t i g e n ,  so
weit die Vorschriften der KSSchVO. günstiger sind, 
z. B. hinsichtlich der Bewertungsgrundsätze (§ 4). 
Ober den Berichtigungsantrag entscheidet die Fest
stellungsbehörde 1. Rechtsstufe in gleicher Weise 
wie über Entschädigungsanträge (Nr. 6 Abs. 9 Verf
Richtl.). Soweit der Erlaß auch eines Teilbescheides 
oder der Abschluß einer Teilvereinbarung unmög
lich oder nicht zweckmäßig ist, kann die Feststel
lungsbehörde in dringenden Fällen nach § 26 V o r 
a u s z a h l u n g e n  auf die zu erwartende Entschädi
gung bis zum Betrag von 1000 ¡RM und mit Zustim

m ung  des V ertre te rs  des Reichsinteresses bis i  
10000 3tM gew ähren, auch bevor die Entschädigung 
festgeste llt ist. A u f diese W eise kann es z. B. Voff 
genossen, die durch einen Fliegerschaden betroti 
w orden sind, e rm ög lich t werden, sich zunac 
w enigstens die no tw end igsten  K leidungsstücke 
dergle ichen unverzüg lich  w iederzubeschaffen, u 
die in  § 26 bestim m ten Grenzen hinaus können, w 
im  Falle  des § 2 0  Abs. 3 durch  Vorbescheid die m 
sa tzp flich t des Reiches dem G runde nach anerk , m 
und schon eine E ntschäd igung in Aussicht ges 
w orden  ist, auf vorge leg te  Kostenrechnungen 
Vorauszahlungen bis zu r Gesam thöhe des m 
sicht gestellten 

D ie  bereits I
des Reiches, u ie  vum ree ic h  s in n * » * * - .-  aus. 
n e r n  fede rfüh rend  bearbeitet und  in !liren 
W irkungen überw acht w ird , enthä lt die w  ¿er 
liehen R echtsgrundlagen fü r  eine vom Oed . - eSS. 
Vo lksgem einschaft getragene Regelung dei ^
schaden der Z iv ilbevö lke rung , wenn auch au ^  
w e ite re r E rfah rungen  noch Änderungen und _
besondere auf dem G eb ie t der sonstigen Y en” e“ cj en. 
schaden — E rgänzungen zu erwarten sein 
Den m it der H andhabung  dieser V orschn t 0 j je 
ten Behörden ist dam it eine Verantwortung 
A u fgabe  geste llt. Sie sollen schnell un“ ,!VU p.enos- 
herz ig  verfahren und  den geschädigten vo  s 
sen verständn isvo lle  H e lfe r sein.

Zum Grundstücksverkehrsrecht in den eingegliederten Ostgebieten
Von Amtsgerichtsräten Dr. B u c h h o l z  und W o ł a n y ,  Posen

B. F r a g e n  aus dem n e u e n  G r u n d s t ü c k s 
v e r k e h r s r e c h t * )

I. Wenn in der Folge Fragen aus dem derzeitigen, 
in den eingegliederten Gebieten geltenden Grund
stücksverkehrsrecht erörtert werden sollen, so be
darf, ehe auf Einzelheiten eingegangen werden kann, 
eine Frage grundsätzlicher Bedeutung zunächst der 
Erörterung: Welches Recht g ilt in den eingeglie
derten Ostgebieten, soweit ausdrückliche Gesetzes
vorschriften nicht vorhanden sind? Wie schon oben 
kurz erwähnt worden ist, kann dies nur das deutsche 
Recht sein, und zwar auch dann, wenn es aus
drücklich noch nicht eingeführt worden is t11).

In scheinbarem Gegensatz dazu steht die Be
stimmung in § 7 des Erlasses des Führers und 
Reichskanzlers über die Gliederung und Verwaltung 
der wiedereingegliederten Ostgebiete v. 8. Okt. 1939 
(RGBl. I, 2042), wonach „das bisher geltende Recht 
bis auf weiteres in Kraft bleibt, soweit es nicht der 
Eingliederung in das Deutsche Reich widerspricht“ . 
Indessen steht diese Bestimmung bei genauerer Be
trachtung der grundsätzlichen Anwendbarkeit deut
schen Rechts nicht entgegen1111).

Die Geschehnisse, die dann schließlich zur Errich
tung der beiden neuen Reichsgaue und zur Ein
gliederung anderer früher polnischer Gebiete ge
führt haben, haben, völkerrechtlich gesehen, zwar 
eine Gebietsnachfolge bewirkt. Diese stellt aber 
k e i n e  Gesamtrechtsnachfolge dar, wie sie das Z ivil- 
recht etwa in §419 BGB. kennt. Vielmehr bedeutet

*) Vgl. den ersten Aufsatz DR. 1941,682. 
n ) Eine ausführlichere Darstellung dieser grundlegen

den Frage wird folgen.
ua) Vgl. zum folgenden u. a. V e r d r o ß, „Völkerrecht“ , 

Berlin 1937, §34 und §§ 69—73; H o l d - F e r n e c k ,  
„Lehrbuch des Völkerrechts“  Bd. 2 S. 100 und 111 ff.

* upn zwei Staa-
eine solche G ebietsversch iebung zwischen ^ustän* 
ten le d ig lich  die V e rn ich tu n g  der örthen ¡^erung
d igke itssphäre  des b isherigen und die ‘ daß 
der des nachrückenden Staates. D er D i o eziehung 
das G eb ie t selbst, d. h. die räum lich®' L das-
des Staates v o r und nach dem Gebiets ¡nnß'
selbe ist, is t dabei une rheb lich ; die dem Zenite 
w ohnende und sich au f das Gebiet Qebiets- 
H e rrscha ftsbe fugn is  is t vo r und nach u 
erw erb  v ö llig  verschieden. c+aatensukzeS'

Ä ndert aber die so eingetretene d;e Zu-
s ion “  im  vö lke rrech tlichen  Sinne led ig  g^aats-
s tänd igke it zur Entfaltung und Betatigu S ^  daß
gew alt, so fo lg t  schon aus dieser u  . . ine-en nach 
der übernehm ende Staat alle R e c h ts b e z ie h u n g ^ ^  
seinem Rechte rege ln , m ith in  die innciril,^tzlich f re 
nung  in  dem erw orbenen G ebiet grundsatz ^
gestalten kann. ’ .• E inschub'

Es w erden üb licherw e ise  nur zw _ ¡nen Ab' 
k lingen  anerkannt, und zw ar aus ^ nmß übe 
schaum igen über den m odernen Staa ^ crnonUnein^(j
haupt eine Rechtsordnung in dem , ngen
Gebiet gelten, und vermeidbare Ersc ^  des ü

iunc
über-

Lücken in der inneren Rechtsord ^ erden-J \  .
nommenen G ebiets müssen vernHe<mpn ordnet • 
diesen G ründen  und  in diesem R a die . h.
das G ebie t erw erbende Staat geleg 0der r .
te rg e ltu n g  der b isherigen  Rechtsordnung -d ie  
tig e r  gesagt, von  T e ilen  von ih r a , deS puh 
sein G esich tspunkt muß auch der 
v. 8 . O k t. 1939 ausgelegt werden. g das p

A ndererse its  trä g t jede Rechts . m Staat, 
streben in sich, sich auf ein neu zu. a. n ist, n
als T rä g e r dieser R echtsordnung anz^ s N e b e n J  
zukom m endes G ebie t auszudehnei. tsordnuiip.e_ 
ander von zwei oder mehreren ^ je  die
au f einem e inheitlichen  Staatsgebiet tsi,
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wierip C gerad*: der jüngeren Vergangenheit immer 
{Wpi/- zeigt. ein Zustand, der auf möglichst rasche 

Uti^  drängt. Schon aus diesen Erwägungen 
einerer*pnc^ W Srundsätzlich jedes Bestehenbleiben 
nerl , >ri einem eingegliederten Gebiet geltenden 

tsordnung dieser Eingliederung selbst, 
tes nur das Recht des übernehmenden Staa- 
*ü ’ so “ ’er das deutsche Recht, in seinen Grund- 
eitjL p1?“  Grundgedanken, wie der Anerkennung 
dernnr nvateigentums, der Anerkennung von Son- 
Bela,t,men Grundstücke, der Anerkennung von 
einsHmn i Sm° ^ * c^^eden und ähnlichen Fragen über- 
Wie c.vi?1 ,7". u°d das ist hier tatsächlich der Fall, 
‘n wpu allein ?us der Tatsache ergibt, daß Polen 
behakp enl  Gmfang das alte deutsche Recht bei- 
Seines *d 1:̂ e Ur*d im übrigen die Abweichungen 
'veichp„!jeca*ssys^erns nicht auf grundsätzlich ab- 
bisheria 6d Recfr*sauffassungen beruhte —, ist das 
gestellt0 rv .̂eüt, auch in Anbetracht der oben dar- 
flüssjrren völkerrechtlichen Rücksichtnahmen über- 
Einp-]iPj Un<a seine Beibehaltung „widerspricht der 
Führerp ^run£ in das Deutsche Reich“  (vgl. § 7 des 
herigenr asses). Dabei ist die Ausschaltung des bis- 
ünd djp V"d nunmehr hinfällig gewordenen Rechts 
'nn e r^  ^W endung des deutschen Rechts eine rein 

Die a^ ! lcbe Angelegenheit. 
v.0rlieg-e sl)aidige Geltung deutschen Rechts ist im 
liehst® ac*en um ?° notwendiger, als eine mög- 
den ver„ völlige Eindeutschung des Gebiets aus 
dieser r c.. Iedensten Gründen erforderlich ist. Einer 
t 'ne die Tatsache, daß in dieses Gebiet
fremden i ? Anzahl deutscher Volksgenossen aus 
die vöik;La,ndern zurückgeflutet ist, auf diese Weise 
>e'frgt U.S, Verzahnung des Ostens Europas be- 
- Stand 1Cl. m i t  e'n völkerrechtlich unerwünschter 

rb(% e fIi,fe+Inerse’*s beseitigt worden ist. Den zu- 
licht micr Cten deutschen Volksgenossen kann aber 
ŝ sfrrn ai ni|fret  werden, nach einem anderen Rechts- 

Danach . m deutschen zu 'eben. 
ftrUjidsfnptg iIt ' n den Grundsätzen das deutsche 
‘r.iiiführl]n^ s'‘echt, ohne daß es einer förmlichen 
aUrfte. p:g durch Verordnung oder gar Gesetz be- 
pündsäfrml, s,oIc!le Einführung bedeutet vielmehr 
k3 s die ak ediglich eine Klarlegung, höchsten
o r t s  vori, renzunK eines ‘n seinen Grundzügen 

e Rerh+legenden Rechtszustands. Inwieweit deut- 
¿Kehörini,„sVorrnen auf Personen fremder Volks- 
Caeidunp- eit anwendbar sind, bedarf noch der Ent-

m ^nnu^f'^^frm e von dieser grundsätzlichen An- 
ijg11 nhruiip. V.eidscben Rechts auch ohne förmliche 
d s deutsri, * ailn nur dann anerkannt werden, wenn 
»O  Einr,vrii ecfr  ̂ für seine Anwendbarkeit beson- 

z- B. f« njungen technischer A rt erfordert, wie 
.> n ro iiP j . as Bauernrecht die Schaffung der An- 
0 j'dunrr’ , e Durchführung der bäuerlichen Ent-

j ., ,w' voraussetzt. Insofern bedarf es zur 
fc1kfrehon’ui®cben Rechtes in der Tat einer aus- 
D -  nen Einführung.

Ausnahme hat schließlich insofern zuSSJen, a|I ’ ,e Ausnahme _______
bipICllden j las bisherige polnische Recht dann an- 
Vk|f.e in ’ ~ enn vor der Eingliederung der Ge- 
Rpab i ?p cST Deutsche Reich vorgenommene und 
(VfH bereitc !,ossene Tatbestände nach damaligem 
0(E • oben a i \ re> volle Wirksamkeit erhalten hatten 
Zeit soweit G  Soweit das aber nicht der Fall war 
L '1 '"sbesn c^ e Tatbestände erst in der Folge- 
Sinn des p-, re nacb dem Inkrafttreten des Er- 

gilt u.hrers v. 8. Okt. 1939 neu entstanden 
§8 ^ lehsreKi das deutsche Recht. Das bedeutet 

d?s p.-, . 1 und hilfsweise, entsprechend dem 
nrererlasses v. 8. Okt. 1939, durch den

zur Ergänzung die Einführung von preußischem 
Recht in Aussicht genommen ist, dieses preußische 
Recht.

II- Wenn in der Folge eine Reihe von ausdrück
lich ergangenen Einzelbestimmungen aus dem Recht 
des Grundstücksverkehrs in den eingegliederten Ost
gebieten dargestellt werden soll, so bedarf es zu- . 
nächst des allgemeinen Hinweises, daß die Rechts
entwicklung in den Ostgebieten allgemein und ganz 
besonders vor allem im Rahmen des Grundstücks
verkehrsrechtes noch längst nicht abgeschlossen ist, 
daß vielmehr, wahrscheinlich schon in nächster Zeit 
m it dem Erlaß weiterer gesetzlicher Bestimmungen 
zu rechnen ist, die teilweise Neues anordnen wer
den, teilweise eine Reihe von Einzelfragen klären 
und einer eindeutigen Lösung zuführen werden. Aus 
diesem Grunde w ird auch die folgende Darstellung 
nicht in vollem Umfang zu einer Klarlegung des 
Rechtszustandes im Grundstücksverkehrsrecht füh
ren können.

Die Betrachtung des geltenden Grundstücksver
kehrsrechts w ird durch die Tatsache erschwert, daß 
in einem über ¿Ile Maßstäbe des Altreichs weit 
hinausgehenden Umfang die öffentlichen Belange 
in den Vordergrund getreten sind. Eine Reihe von 
Maßnahmen sind auf Sicherstellung, teilweise auch 
Verwertung der vorhandenen Vermögenswerte, auch 
der Grundstücke, gerichtet und lassen sich, ganz all
gemein gesprochen, als Beschlagnahmen verschie
denster A rt kennzeichnen. Andere Maßnahmen be
zwecken die möglichst lückenlose Überwachung des 
Grundstücksverkehrs, auch wenn die Grundstücke 
einer Beschlagnahme nicht unterliegen, und zwar 
in Form von Genehmigungen zuständiger Stellen.

Dabei setzt die klare und eindeutige Erkenntnis 
der Tragweite dieser Bestimmungen wiederum eine 
ungefähre Kenntnis der tatsächlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse in den eingeglie
derten Ostgebieten voraus, insbesondere eine Vor
stellung der Erfordernisse, die m it der Ansetzung 
der gewaltigen, in das Großdeutsche Reich bereits 
zurückgefluteten und noch zurückflutenden Volks
deutschen Menschenmassen aus dem Baltikum, W ol
hynien, Litauen, dem Generalgouvernement, Bes- 
sarabien, dem Buchenland usw. verbunden sind, 
ohne daß diese tatsächlichen Hintergründe der er
gangenen gesetzlichen Regelungen hier auch nur 
umrißweise dargestellt werden könnten. Eine der
artige Klarlegung verbietet sich vielmehr aus den 
verschiedensten Gründen, deren geringfügigster die 
Tatsache ist, daß der hier zur Verfügung stehende 
Raum dazu auch nicht im Entferntesten ausreichen 
würde.

Schließlich w ird der Überblick über die gesetz
lichen Maßnahmen hinsichtlich des Grundstücksver
kehrs jedenfalls der Anfangszeit durch die Tatsache 
erschwert, daß das so geschaffene Recht zum Teil 
in örtlichen Regelungen der verschiedenen M ilitä r
befehlshaber oder ihrer Zivilverwaltungschefs ent
halten war — ohne weiteres verständlich —, wenn 
man bedenkt, daß alsbald nach dem Einmarsch der 
deutschen Truppen in das früher polnische Gebiet 
das Bedürfnis zu derartigen Sicherungsmaßregeln 
unabweisbar wurde.

Diese auf Grund vollziehender Gewalt erlassenen 
Einzelvorschriften, die sich inhaltlich durchaus nicht 
immer decken, sind späterhin im wesentlichen wie
der aufgehoben worden, und zwar durch die weiter 
unten zu behandelnden, noch jetzt gültigen reichs
rechtlichen Vorschriften (vgl. §13 der VO. vom 
15. Jan. 1940 [RGBl. I, 174]; § 7 Abs. 2 der VO. vom
31. Jan. 1940 [RGBl. I, 255]; §14 der VO. vom

104*
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12. Febr. 1940 [RGBL I, 355]») und vor allem §22 
der VO. v. 17. Sept. 1940 [RGBl. I, 1269]). Indessen 
sollen der Vollständigkeit halber die wichtigsten 
davon hier angeführt werden12 13). Es handelt sich, 
abgesehen von zwei VO. des Oberbefehlshabers 
des Heeres v. 29. Sept. 1939 (VOB1. fü r die besetz- 

. ten Gebiete in Polen 1939, 21, 23) um
die VO. des Militärbefehlshabers in Westpreußen 

über die Beschlagnahme polnischen Vermögens vom 
27. Sept. 1939 (VOBI. des Militärbefehlshabers Dan- 
zig-Westpreußen S. 61);

die VO. des Chefs der Zivilverwaltung beim M ili
tärbefehlshaber Posen über den Verkehr m it Grund
stücken und dinglichen Rechten v. 28. Sept. 1939 
(VOBI. des Chefs der Zivilverwaltung beim M iiitär- 
befehlshaber Posen S. 12)11);

die VO. über das Eigentum geflüchteter Personen 
v. 5. Sept. 1939 im Militärbereich Schlesien (VOBI. 
des Grenzschutzabschnittskommandos I I I  Nr. 1/39);

die VO. der Heeresgruppe Süd. Chef der Z iv il
verwaltung betreffend Eigentumsverfügungen vom
6. Sept. 1939 (VOBI. des Grenzschutzabschnittskom
mandos II Nr. 1/39);

die VO. betreffend Beschlagnahmen (im M ilitä r
bereich Schlesien) v. 20. Sept. 1939 (VOBI. des 
Grenzschutzabschnittskommandos III Nr. 7/39);

die VO. zur Überwachung des Grundstücks- und 
Wirtschaftsverkehrs im Militärbereich Oberschlesien 
v. 24. Okt. 1939 (VOBI. des Militärbereichs Ober
schlesien Nr. 23/39).

Indessen erhebt diese Aufzählung, auch was den 
eigentlichen Grundstücksverkehr anlangt, keinen An
spruch auf Vollständigkeit.

Andererseits muß darauf hingewiesen werden, daß 
die allgemeine reichsrechtliche Regelung über die 
Behandlung feindlichen Vermögens v. 15. Jan. 1940 
(RGBl. I, 191) grundsätzlich nicht fü r die wieder
eingegliederten Ostgebiete g ilt: Mindestens seit dem 
Erlaß des Führers über Gliederung und Verwaltung 
der Ostgebiete vom 8. Okt. 1939 (RGBl. I, 2042) 
sind die wiedereingegliederten Ostgebiete Inland. 
So ist denn auch Polen in dem in § 2 der VO. vom 
15. Jan. 1940 enthaltenen Katalog folgerichtig nicht 
m it aufgeführt. Vielmehr bestimmt, aus staats- und 
völkerrechtlichen Erwägungen, §22c der VO. über 
die Behandlung von Vermögen der Angehörigen 
des ehemaligen polnischen Staates v. 17. Sept. 1940 
(RGBl. I, 1269) die Geltung der VO. über die Be
handlung feindlichen Vermögens v. 15. Jan. 1940 
(RGBl. I, 191) in bezug auf die eingegliederten Ost
gebiete nur „m it der Maßgabe, daß Vermögen der 
Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates, die 
im Gebiet eines feindlichen Staates ihren Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt haben“ , nach der VO. 
(über die Behandlung feindlichen Vermögens) „be
handelt wird, soweit es sich im Großdeutschen Reich 
einschließlich der eingegliederten Ostgebiete be
findet“ .

III. Zuständig zur Ausübung der oben kurz ge-

12) Vgl. dazu insbesondere Bekanntmachung des R IM . 
v. 13. Aug. 1940 (DJ. S .935) II 4. H ier w ird  darauf hin
gewiesen, daß diese Verordnungen auch dann nicht mehr 
anzuwenden sind, wenn sie eine weitergehende Regelung 
enthalten als die VO. v. 12. Febr. 1940 selbst.

13) Dabei werden Bestimmungen, die nur fü r das Ge
biet der früheren Freien Stadt Danzig ergangen sind, 
nicht m it aufgeführt, da die Verhältnisse hier größtenteils 
tatsächlich und rechtlich verschieden von den übrigen 
wiedereingegliederten Ostgebieten lagen und liegen.

u ) Noch besonders aufgehoben durch VO. des Reichs
statthalters im Reichsgau Wartheland v. 21. März 1940 
(VOBI. Nr. 15/40 S. 260) und Anordnung v. 4. April 1940 
§ 5 (ebenda Nr. 18/40).

kennzeichneten und unten noch näher darzulegenden 
Befugnisse zur Beschlagnahme und Überwachung 
ist einmal der Reichsführer und Chef der deut
schen Polizei als Reichskommissar fü r die Festigung 
deutschen Volkstums, und zwar fü r die Landwirt" 
schaft einschließlich der landwirtschaftlichen Neben- 
betriebe15), und zwar auf Grund eines ihm vom 
Führer durch Erlaß v. 7. Okt. 1939 erteilten Auf
trages, im übrigen der Beauftragte für den Vier- 
jahresplan (Haupttreuhandstelle Ost) (vgl. § 1 
Abs. 1 der VO. über die Behandlung von Vermögen 
der Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates 
v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1269) und §6  der An
ordnung über die Haupttreuhandstelle Ost vom 
12. Juni 1940 (RAnz. 1940 Nr. 139).

Dabei können beide Stellen die Ausübung ui[e 
Befugnisse auf andere Stellen ganz oder teilweis 
übertragen, bleiben dann aber eine A rt Beschvvera 
instanz (a. a. O. §12 Abs. 2). . f

Die Veröffentlichung über die Errichtung ein 
Haupttreuhandstelle Ost erfolgte zunächst durch ß '  
kanntmachung v. l.N ov . 1939 (DRAnz. 1939 Nr. ¿out 
Durch Anordnung des Vorsitzenden des Minist 
rats für die Reichsverteidigung v. 12. Juni j 
(RAnz. 1940 Nr. 139) ist sie den veränderten 
hältnissen angepaßt worden163). ,en

Danach ist sie eine Dienststelle des Beauftrag
für den Vier jahresplan, die dessen Aufgaben 
Rahmen der ihr von diesem übertragenen Zusia 
digkeit ausübt (vgl. § 1), mit dem Sitz in 1 
und unterinstanzlichen Treuhandstellen in LW 
für den Reichsgau Danzig-Westpreußen, in * - 
für den Reichsgau Wartheland (mit einer NeD̂ e 
stelle in Litzmannstadt), in Zichenau für alle m ^  
Provinz Ostpreußen, und in Kattowitz für alle n 
Provinz Schlesien eingegliederten Ostgebiete. 
Treuhandstellen bedienen sich ihrerseits " j.1: gjnes 
sogenannten Kreisvertrauensmänner am Sitz 
jeden Stadt- oder Landkreises. . ¡m

Die Haupttreuhandstelle Ost hat, soweit e ^  
hiesigen Rahmen interessiert, die Aufgabe, das ^  
mögen des ehemaligen polnischen Staates naC ti2-es 
VO. v. 15. Jan. 1940 (RGBl. I, 174) und sonst,«, 
öffentlich-rechtliches Vermögen, sowie Ve' j/tes 
von Angehörigen des ehemaligen polnischen 
zu erfassen und verwalten, kann auch *ns2'JJJj:eßlicli 
gültige Rechtsübertragungen vornehmen. Sctl An
liegen ihr die mit diesen Vorgängen zusamr« ^  
genden Schuldenbereinigungen, Äuseinande ,.eses 
gen usw. ob (vgl. § 2 a. a. O.). Im Rahmen z„ r 
Aufgabenkreises ist sie zu Beschlagnahmen ^ef' 
Bestellung und Abberufung kommissariseti 
Walter befugt (§ 3 a. a. O.). :jlt- et'

Die kommissarische Verwaltung des von . a0d- 
faßten W o h n  grundbesitzes hat die Hauptt . g 4 
stelle Ost im Rahmen ihrer Befugnisse t Vjal)pF 
a. a. O.) auf die „Grundstücksgesellschaft <J neflin 
treuhandstelle Ost m. b. H. mit dem Sitz ¿steHe 
übertragen (vgl. Anordnung der Haupttreun
____ ,,

15) Anders lediglich im Rahmen der VO. über m gjaa- 
stellung des Vermögens des ehemaligen polm- -füriUA’ 
tes v. 15. Jan. 1940 (RGBl. 1,174). Vgl. dazu An (rA„z.
über die Haupttreuhandsfelle Ost v. 12. Juni 
1940 Nr. 139) § 2 a. von1

■ta1'i int. ijy> s za. ,n\nz- '
- a) Eine durch Erlaß vom 1 7 . Febr. 1941 (

1. März 1941) durchgeführte, sehr weitgehende^ 
tung konnte nicht mehr berücksichtigt wer j  'h TO-

lö) Die zunächst vorgesehene Betätigung d AiiÜ ^
Generalgouvernement ist bereits ziemlich 
wieder aufgegeben worden und daher auch d 
insoweit vorgesehene weitere Sitz. Statt dessen j gte 
das Generalgouvernement eine besondere »>el

zunäc

i«1

bst

errichtet.
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e-p̂ -r bje Behandlung von Grundstücken in den eia-
w S 'N M 30) ° stgebieten v‘ 27‘ Mai 1940 (RAnz‘
p„P!?r Reichsführer als Reichskommissar für die 
ner f U?S deutschen Volkstums hat einen Teil sei- 
selhpAUcgaben. auP Dienststellen m it ungefähr dem- 
denä * l4z die Treuhandstellen, die sog. „Bo- 
A, f^ er“  übertragen. Einen anderen Teil seiner 
°iitd  en’ namh"ch insbesondere die Verrechnung 
deut/i! aus Hemden Ländern zurückgekehrten Volks- 
deilt c, en (Baltendeutschen usw.) hat er auf die 
in b Umsiedlungstreuhandgesellschaft m. b. H. 
dern 1 111 tibertragen, die ihrerseits ebenfalls Nie- 
i'ändsfelie '̂6^  ^ n^ abr entsprechend der der Treu-

von^„^OWe‘t in der Anfangszeit Beschlagnahmen 
0(jer (i r?n Stellen als der Haupttreuhandstelle Ost 
Wargn ei \ . lbr nachgeordneten Stellen ausgesprochen 
idannfV t’ 1,eben sie nur wirksam, wenn sie von der 
1940* /^n a n d s te lle  Ost, und zwar bis zum 1. Mai 
die 7, et.dtigi: wurden (vgl. Bekanntmachung über 
in den st.and‘gkeit der Treuhandstellen der HTO. 
(RAn . inn2ef i i ederten Ostgebieten v. 29. Jan. 1940 

T^ . . 1940 Nr. 25]). J
'iber\v1pĈ ’cb dürften aber die Beschlagnahmen 

Ehen PR ? bestätigt worden sein.
^setzte ° bedurften die von anderen Stellen ein- 
die Hu/* J 40™11’ Verwalter der Bestätigung durch 
in der i l  treuhandstelle Ost. Auch diese dürfte aber 
Reichs,,.. lcbrzahl der Fälle erteilt worden sein. Im 
Seschej ‘ u Wartheland ist dies jedenfalls generell 
P°sen v r.cb eine Verfügung der Treuhandstelle ter v ^ ” ■ * — - • ■ ■■■ ••H V  o n  .  U L U i k U i u b i c i i c

lg4Q , E April 1940 (VOB1. des Reichsstatthal- 
B w \ Ä

*agen Besprechung der gesetzlichen Grund
lin ie ., o ,, j  Beschlagnahmen und ähnliche Maß- 
V4) e n t r ° n le in der VO. v. 15. Jan. 1940 (RGB1.I, 
P l̂luno- /ia tene Spezialregelung „über die Sicher

stes“  Vermögens des ehemaligen polnischen
,. Nach ? e?£enommen werden.
L̂ be nn5 dieser VO. w ird das gesamte unbeweg- 
D'J'ör) d be.wegliche Vermögen (nebst allem Zu- 
I i aller Pblsherigen polnischen Staates einschließ- 
atereSSet, ‘Forderungen, Beteiligungen, Rechte und 

N  zwecke sichergestellt. Dieses Vermögen
kt ■1 und Sicherstellung beschlagnahmt (vgl. § 1 

ausp-pn, 2 a-a.O.). Von dieser Beschlagnahme 
[ö°8en, d-to111111̂ 11 das eigentliche Verwaltungsver- 
Ä  zuwAf.seiner eigentlichen Zweckbestimmung 
's!* n Vnr,. Uu ‘s4> a*so etwa Gebäude der öffent- 
li! 2 2). M;t , nS usw. (näheres vgl. §1 Abs. 2 
n,erecntip'f(> j-r Beschlagnahme verlieren die bisher 

ügcn (k i 1 .d'e Verfügungsmacht über dieses Ver- 
Aveitp,. _  ds. 3 a- a-O.), haben es allerdings bis

•ho
auf tve
B,!*c.bc Zl'verwalten. Indessen bedürfen irgend- 
fu ‘^ S c h a f t . 0’ die über eine ordnungsmäßige 
v EUngp., ,.Vlng hinausgehen, insbesondere die Ver- 
e-i,11 Drun., ‘f .er1 Grundstücke und die Verpachtung 
dipg der jHlcben über 10 ha Größe, der Genehmi- 
tislSer beni,riauPfrreutiandstelle Ost oder der von 
cC"16, BePtpnagten Stel,en (§ 4 a- a- ° -)-  Beschlag- 
H i11’ sowip “i lnSen und Abberufung von Treuhän- 
in^d reuh-,A fC/ en Namen, sind auf Antrag der 
zu t^ rUndhn n sRbe Ost °der ihrer Treuhandstellen 
sorgen (b i  1 °der andere öffentliche Register ein- 
kc, SuahnV,. ?' O.). Während der Dauer der Be-
Schr ¡m u, vind Maßnahmen der Zwangsvollstrek- 

A ?nahmtfl 6w en Umfang hinsichtlich des be- 
iHeirVf Grund" y ermögens unzulässig (§ 8 a. a. O.). 
Ö fciN&nf u .  ?‘" er in §2  a.a.O . enthaltenen An- 

1 Q4f) Kr ba4 d*e Haupttreuhandstelle Ost im 
Nr. 22 eine Bekanntmachung über die

Anmeldung polnischen Staatsvermögens erlassen, 
wonach die Anmeldung bis 20. Febr. 1940 zu er
folgen hatte.

Dieses ist der wesentliche Inhalt der genannten 
Verordnung.

Das rechtlich Eigenartige an dieser VO. ist, daß 
anders, als bei den meisten im folgenden zu be
handelnden Beschlagnahmen und ähnlichen Maß
nahmen hier die Beschlagnahme durch die VO. als 
solche ausgesprochen wird, ohne daß es noch eines 
die Beschlagnahme zum Ausdruck bringenden be
sonderen Aktes bedürfte17). Die VO. konnte diesen 
Weg einschlagen, weil eine gewisse Bestimmtheit 
und Begrenztheit des Aktes ohne weiteres aus der 
erfaßten Vermögensmasse als solcher folgt. — Da
bei dürften die Wirkungen dieser durch das Gesetz 
unmittelbar ausgesprochenen Beschlagnahme die
selben sein, wie bei den im folgenden zu behandeln
den Beschlagnahmen. Sie werden daher unten V II 
einheitlich behandelt werden.

VI. Im übrigen beruht die Möglichkeit, Be
schlagnahmen und ähnliche das Verwaltungs- und 
Verfügungsrecht eines bisher Berechtigten auf
hebende Maßnahmen zu erlassen, auf folgenden Be
stimmungen:

1. VO. des Oberbefehlshabers des Heeres über 
die Einsetzung von kommissarischen Verwal
tern fü r Unternehmungen, Betriebe und Grund
stücke in den besetzten ehemals polnischen 
Gebieten v. 29. Sept. 1939 (VOBI. für die be
setzten Gebiete in Polen 1939, 21);

2. VO. des Beauftragten für den Vierjahresplan 
über die öffentliche Bewirtschaftung land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke 
in den eingegliederten Ostgebieten v. 12. Febr. 
1940 (RGBl. I, 355);

3. VO. des Vorsitzenden des Ministerrats für die 
Reichsverteidigung und Beauftragten für den 
Vierjahresplan über die Behandlung von Ver
mögen der Angehörigen des ehemaligen poln. 
Staates v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1269).

Zu 1: Die VO. des Oberbefehlshabers des Heeres 
v. 29. Sept. 1939 ist durch die beiden anderen ge
setzlichen Regelungen, insbesondere die umfassende 
VO. v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1269) überholt und 
hat daher nur noch für die Vergangenheit Interesse.

Danach konnte der Oberbefehlshaber Ost und die 
von ihm ausdrücklich hierzu ermächtigten Stellen 
für Unternehmungen, Betriebe und Grundstücke 
aller A rt sowie Warenlager usw. kommissarische 
Verwalter einsetzen, wenn eine ordnungsmäßige 
Verwaltung durch Abwesenheit der hierzu berech
tigten Personen oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen nicht gewährleistet war. Die Einsetzung 
des kommissarischen Verwalters erfolgte durch Aus
händigung einer Bestallung. Während der Dauer 
der kommissarischen Verwaltung ruhten die Befug
nisse des Eigentümers oder der sonst zur Verwal
tung befugten Personen. Die Bestellung des kom
missarischen Verwalters sollte, soweit möglich, in 
die öffentlichen Bücher und Register eingetragen 
werden (vgl. § 1 a. a. O.).

Der kommissarische Verwalter war zu allen gericht
lichen und außergerichtlichen Geschäften und Hand
lungen ermächtigt, die der Betrieb des Unterneh
mens oder die Verwaltung des Grundstückes m it 
sich brachte, mit Ausnahme der Veräußerung oder

17) Ähnlich z. T. im Rahmen der VO. über die öffent
liche Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Be
triebe und Grundstücke in den eingegliederten Ostgebieten 
v. 12. Febr. 1940 (RGBl. 1, 355). S
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ähnlicher Rechtsgeschäfte, die nur mit ausdrück
licher Zustimmung der einsetzenden Stelle erfolgen 
durfte (§ 2 a. a. O.). Die Vorschriften dieser VO. 
fanden Anwendung auch auf die ohne Bezugnahme 
auf die VO. eingesetzten Verwalter oder Treuhän
der (§4  a. a. O.).

Zu 2: Nach der VO. v. 12. Febr. 1940 (RGBl. I, 
355)1S), die nach ihrem Vorspruch erlassen ist, „um 
den Einsatz der in den eingegliederten Ostgebieten 
gelegenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
und Grundstücke zur Sicherung der Volksernährung 
zu gewährleisten“ , werden alle land- und forstw irt
schaftlichen Betriebe und Grundstücke, die in den 
eingegliederten Ostgebieten gelegen sind und am 
1. Sept. 1939 nicht im Eigentum von Personen deut
scher Volkszugehörigkeit gestanden haben, sowie 
sblcher Betriebe und Grundstücke, die vom Reichs
kommissar fü r die Festigung deutschen Volkstums 
beschlagnahmt sind, einschließlich des Zubehörs im 
weitesten Sinne, öffentlich bewirtschaftet, es sei 
denn, daß der Reichsforstmeister und der Reichs
ernährungsminister andere Bestimmungen treffen 
(§ 1 a. a. O.). Zur Durchführung der öffentlichen 
Bewirtschaftung bestellt der Reichsminister für Er
nährung und Landwirtschaft einen Generalvertreter 
(§ 2 a. a. O.). Als solcher ist durch Erlaß des Reichs
ernährungsministers v. 28. Febr. 1940 die Ost
deutsche Landbewirtschaftungsgesellschaft m. b. FL 
bestellt worden18 19). Diese hat ihrerseits eine ganze 
Reihe von Niederlassungen geschaffen. So im Reichs-

Bau Wartheland in Posen, Hohensajza und Kalisch.
>ie von ihr meist fü r eine Anzahl von Betrieben an

gesetzten Personen sind die sog. Wirtschaftsober
leiter.

M it dem Inkrafttreten der VO. verlieren die bis
her Berechtigten das Verwaltungs- und Verfügungs
recht, das von dem Generalverwalter ausgeübt wird 
(§3  a. a. O.). Indessen haben allé Personen das in 
ihrem Besitz befindliche land- und forstw irtschaft
liche Vermögen auch nach der Bestellung des 
Generalverwalters bis zur Besitznahme durch ihn 
ordnungsmäßig zu verwalten, was insbesondere bei 
den vielen M ittel- und Kleinwirtschaften bis auf 
weiteres der Fall sein dürfte. Alle darüber hinaus
gehenden Verfügungen, insbesondere Verfügungen 
über Grundstücke und deren Verpachtung, sind un

18) Sie ist durch die unten zu besprechende VO. über 
die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des 
ehemaligen polnischen Staates v. 17. Sept. 1940 (ROB1.1, 
1269) ausdrücklich aufrechterhalten worden. Vgl. § 22 
Abs. 1 a der VO.

19) Eine generelle Antwort auf die Frage, in welchem 
Verhältnis die Aufgabenbereiche von Reichskommissar für 
die Festigung deutschen Volkstums und Ostdeutscher Land
bewirtschaftungsgesellschaft m. b. H. zueinander stehen, 
ist schwer zu geben. Im Einzelfall dürften wenig Schwie
rigkeiten bestehen: Wo der Reichskommissar für die 
Festigung deutschen Volkstums bereits im Wege der 
Einzelbeschlagnahme und der vorläufigen Ansetzung von 
Rückwanderern oder anderen Personen vorgegarigen ist, 
liegt ein eigentliches Bedürfnis für ein Tätigwerden der 
Ostdeutschen Landbewirtschaftungs O. m.b. H. nicht vor, 
da eine ordnungsmäßige Bewirtschaftung in der Regel 
gesichert sein wird. Sie wird daher in den meisten Fällen 
insoweit von einem Eingreifen absehen und in Zweifels
fällen zu einer Verständigung mit dem Reichskommissar f f  
zu kommen versuchen. Das große Betätigungsfeld für 
die Ostdeutsche Landbewirtschaftungs Q. m. b. H. sind 
daher die zahlreichen Landwirtschaftsbetriebe, die noch 
nicht von Personen bewirtschaftet werden, die der Reichs
kommissar auf Grund einer von ihm ausgesprochenen 
Beschlagnahme eingesetzt hat. — Außerdem ist die „Ost
land“  zu einer Einziehung des von ihr verwalteten Ver
mögens nicht befugt.

zulässig (§ 4 a. a. O.). Die Bestellung des General
verwalters ist auf seinen Antrag in die öffentliche11 
Bücher und Register einzutragen (§ 5 a. a. O.). Wäh
rend der Dauer der öffentlichen Bewirtschaftung 
sind Zwangsvollstreckungsmaßnahmen im weitesten 
Sinn hinsichtlich des bewirtschafteten Vermögen8 
unzulässig, vorbereitende Klagen erst dann zulässig 
wenn der Generalverwalter nach Prüfung erklärt! 
Recht oder Anspruch zu bestreiten (§ 6 a. a. O.). üer 
Reichsernährungsminister oder der Generalverwalte1 
können die öffentliche Bewirtschaftung hinsichthcn 
einzelner Betriebe oder Grundstücke aufheben (s - 
a. a. O.). Das Amt von kommissarischen Verwalte1 
oder Treuhändern, die auf Grund anderer Vor
schriften eingesetzt worden sind, erlischt mit de 
Übernahme des von ihnen verwalteten Betrieb 
oder Grundstücks durch den Generalverwalter (9 11 
a. a. O.).

Auch nach dieser VO. t r i t t  d ie BeschlagnahmeWi 
kung  un m itte lb a r k ra ft Gesetzes ein, wenn au 
rege lm äß ig  m indestens durch die Besitznahme dur
den Generalverwalter eine Kenntlichmachung na. 
außen hin eintritt, sofern sie nicht schon, wie ?s 
der überwiegenden Anzahl der Fälle sein durj eS’ 
durch eine polizeiliche Beschlagnahme seitens 
Reichskommissars für die Festigung des deutscn 
Volkstums geschehen is t20).

Zu 3: Die VO. über die Behandlung von c'taa- 
mögen der Angehörigen des ehemaligen P°'n . ae. 
tes v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1269) regelt die p 
schlagnalnne, was die zu beschlagnahmenden Geg 
stände betrifft, umfassend: Nicht nur unbew eg t^ ’ 
sondern auch bewegliche Gegenstände können 
müssen sogar beschlagnahmt werden. Ausgenomm^ 
werden s o l l e n  lediglich bewegliche Sachen -  
ausschließlichen persönlichen Lebensführung, 8 o 
Bargeld und ähnliches bis 1000 3tM (vgl. § 2 A , ■>- 
Die VO. kennt außer der eigentlichen ^ eS<üereH 
nähme noch die kommissarische Verwaltung, QC ¡¡t 
Anordnung aber gleichzeitig als Beschlagnahm 
(vgl. §5  Abs. 2). . Ver.

Die Beschlagnahme is t  auszusprechen bei ^  
mögen von Juden und von Personen, die geil pje 
oder nicht nur vorübergehend abwesend sin • ^  
Beschlagnahme k a n n  ausgesprochen werden, ,gie 
das Vermögen zum öffentlichen Wohl, ins^ eS°Festi' 
im Interesse der Reichsverteidigung oder der j er 
gung des deutschen Volkstums benötigt w if°
die Berechtigten nach dem 1. Okt. 1918 in j j ert 
malige Gebiet des Deutschen Reichs ringew 
sind. Sie kann auf einzelne Gegenstände j\es naJirHe 
werden (§ 2). Ausgenommen von der Beschlag. E r l
ist das Vermögen Volksdeutscher und ihnen a u s 
gestellter Personen (§1 Abs. 2), wobei die 0 c 
tuinszugehörigkeit von der insoweit berufen^ ge- 
b indend  festgestellt w ird (§13 a. a. O.). M it ^ ¿\e 
schlagnahme verlieren die bisher Berechtig ve1' 
Verfügungsbefugnis über das beschlagnahm ^ £{es 
mögen. Der Besitzer hat es aber bis aut ine om 
zu verwalten. Alle Maßnahmen, die dt>er ndefe 
nungsmäßige Verwaltung hinausgehen, insu Qe-
die Verfügung über Grundstücke, bedürfen  ̂ q:), 
nehmigung der zuständigen Stelle (§. -„ureSr 
nämlich des „Beauftragten für den vierj r f*e’ 
(Haupttreuhandstelle Ost)“ 'oder der von ^

20) Daß die VO. v. 12. Febr. 1940 (RGBl-1! 
Beschlagnahme durch den Reichsführer f f  31 s n‘c , 
kommissar für die Festigung deutschen Volks■ 1 
entgegensteht, dürfte sich insbesondere aUSc jl.,nso f  
Satz 2 i. Verb. in. § 13 der VO. ergeben. ■— 773 II 
kanntmachung des RJM. v. 22. April 1940, IV  b '

da;

r
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J'mmten Stellen, also der Treuhandstellen (vgl.
M 2 a.a.o.).
v on diesen Stellen w ird auch der kommissarische 

writer bestellt (§ 6), der zu allen gerichtlichen 
die a.ußergerichtlichen Handlungen ermächtigt ist, 
orH aie Verwaltung des Vermögens im Rahmen 
Qninu,n§srnäßiger Wirtschaft mit sich bringen, aber 
Darm StÜcksveräußerungen unß Belastungen, Ver- 
schatm § von gewerblichen, land- und forstw irt- 
Wirfo i! r n Betrieben sowie von land- und forst- 

-ßcßen Grundstücken über 10 ha Größe 
nei ^unliche Geschäfte nur m it ausdrücklicher Ge- 

Gaupttreuhandstelle oder der Treu-
tiehn,Ste e ßei Vermeidung der Unwirksamkeit vor- 
nchmen darf.
hent,SĈ !a®naßm ês Vermögen kann durch die Haupt- 
gUn j.a Hustelle Ost oder ihre Treuhandstellen zu- 
Weniletl ^ es Deutschen Reichs eingezogen werden, 
ReicheCS .̂a® öffentliche Wohl, insbesondere die 
Voihc?Verfe*öigung oder die Festigung deutschen 
brino-tUn?s erforöert (näheres vgl. §9). Insoweit 
als Hip a».s? ßie VO. eine vorläufige Klarstellung, 
Ve Möglichkeit, beschlagnahmtes Vermögen zu 
fen T>ten Un£f damit endgültige Zustände zu schaf-

|  vorgesehen ist.
geordn !iomrn*ssarische Verwaltung kann auch an- 
schen p werden über das Vermögen von juristi- 
gehör ersonen, Gesellschaften usw., an denen An- 
im j a|"e ues ehemaligen polnischen Staates noch 
beteilig ^ 9  entweder kapitalmäßig überwiegend 
gehörig Waren 0<ler deren Verwaltung von An- 
SebenH il1 ßes ehemaligen polnischen Staates mäß

ige . ,beeinflußt worden sind (§10 a. a.O.). 
|nissaris!LC'1*aSnaf|irie oder die Anordnung der kom- 
Ifändirrp nen Verwaltung sind auf Ersuchen der zu
r e c h t  M elle in das Grundbuch oder ein sonst in 
ragen pi komrnendes öffentliches Register einzu- 
'Valterö /»e,nso öer Name des kommissarischen Ver- 

2Wa a.a.O.).
Ŝ .lltlich2 * *dVOllstreckungen im wehesten Sinne hin- 
?ogens d'-~S( ^ er Beschlagnahme unterliegenden Ver
belle bP„Urfen nur mit Zustimmung der zuständigen

f § l l  ava-
siiuj

TrP,ri 'en der Haupttreuhandstelle Ost oder 
gü|t;„  andstellen vor Inkrafttreten dieser VO. 

a dem ! ’■ Len.n s‘e den Vorschriften dieser VO. 
ZA-0.) p4pIS ?^r'Sen Recht entsprechen (§22 Abs. 4 

ominLSCh,a^ nahmen> Einziehungen, Einsetzung 
L'“ Oedüifp aj lscllen Verwaltern durch andere Stel- 
andstelle O + Cr Bestätigung durch die Haupttreu

■ S ko:

W I  ̂n i. uuiui UIC I lilUJtlU CU“

blrknngsi sr °der die Treuhandstellen und werden 
li i ätip,,n s’ 'yenn diese versagt w ird oder über die 

b einer ^  niSl?t bis zum 31. Okt. 1940 oder inner- 
r>etl ist T 1 Einzelfall verlängerten Frist entschie- 
M a t im L r  § 22 Abs. 5 a. a. O.). Hinsichtlich der
Vll. fy . S vgl. übrigens bereits oben IV  a. E. 

y S w i r r „ Sch°n °ben ausgeführt, ist die Beschlag- 
f eRüng cipUnS *ni Rahmen der VO. über die Sicher- 
DM- 15 r !  Vermögens des ehemaligen poln. Staa- 
tn 1rnen ’ ,Jan- 1940 (RGBl. I, 174) wie zum Teil im 
qM  lancl.r j  über die öffentliche Bewirtschaf- 
l 2UJdstückP - d forstwirtschaftlicher Betriebe und 

Febr in M 0 den eingegliederten Ostgebieten vom 
/\uchlagnaM  (RGBl. I, 355) ohne besonderen, die 
ein kfaft p tTleJ nacb außen kenntlich machenden 
Ujcpetreten Jen u Zes ßem fukrafffreten der VO. 
HaU schnö , ne weiteres sind also, sofern sie 
PolM gew0(.laurc'? Einzelbeschlagnahme beschlag- 
|3 buchen S'nc*’ aße früher dem ehemaligen
UM Hnd a,at .gehörige Grundstücke, weiter alle 

^eiMrn ^ ‘Wirtschaftlichen Grundstücke, die im 
°n nicht Volksdeutschen Angehörigen

des ehemaligen polnischen Staates standen und nicht 
ausdrücklich wieder freigegeben worden sind, be
schlagnahmt. Davon abgesehen bedarf es zur Klar
stellung der Rechtslage in all den Fällen, in denen 
Beschlagnahmen nach den oben dargelegten Nor
men zulässig sind, des ausdrücklichen Ausspruchs 
der Beschlagnahme.

Diese kann einmal in der Einsetzung eines kom
missarischen Verwalters zu sehen sein, kann aber 
auch unter Umständen zwangsweise als polizeiliche 
Beschlagnahme durch die örtlich zuständigen Dienst
stellen des Reichsführers f f  und Chefs der deut
schen Polizei vollzogen werden.

Die W irkung sowohl der kraft Gesetzes wie auch 
der durch Einzelakt eintretenden Beschlagnahme er
gibt sich zum Teil aus den einzelnen oben angeführ
ten gesetzlichen Bestimmungen. Diese besagen über
einstimmend, daß auf Grund der Beschlagnahme 
oder während der Dauer der kommissarischen Ver
waltung die Befugnisse des Inhabers oder Eigen
tümers und der sonst zur Vertretung oder Verwal
tung befugten Personen ruhen.

Dem Sinne dieser Bestimmungen entspricht es, 
wenn man in allen diesen Maßnahmen Veräuße
rungsverbote sieht, seien es echte gesetzliche Ver
äußerungsverbote (vgl. §135 BGB.), wie in den 
Fällen der VO. v. 15. Jan. 1940 (RGBl. I, 174) uhd 
v. 12. Febr. 1940 (RGBl. 1,355), oder behördliche Ver
äußerungsverbote (Haupttreuhandstelle Ost, Treu
handstellen und Reichskommissar für die Festigung 
deutschen Volkstums sind zuständige Behörden) in 
allen anderen oben erörterten Fällen (vgl. §136 
BGB.), die ja in ihren W irkungen den gesetzlichen 
Veräußerungsverboten gleichstehen. Da nun die Be
schlagnahme zugunsten des Reichs nicht etwa den 
Schutz einzelner Personen bezweckt, sondern den 
Interessen der Allgemeinheit dient, handelt es sich 
nicht um relative Veräußerungsverbote, sondern um 
absolute21).

Die Beschlagnahmewirkung tr itt kraft Gesetzes 
oder mit Erlaß des beschlagnahmenden Aktes ein, 
ohne daß es zu ihrer Entstehung einer Kenntlich
machung im Grundbuch bedürfte. Eine solche hat, 
wie insbesondere im § 11 Abs. 2 der VO. vom 
17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1269) ausdrücklich hervor
gehoben ist, lediglich deklaratorische Wirkung.

Darüber hinaus dürften die so erlassenen Ver
äußerungsverbote als absolute nach reichsdeutschem 
Grundbuchrecht jedenfalls dann gar nicht eintra
gungsfähig sein, wenn keine der oben angeführten 
ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen eine 
solche Eintragungsfähigkeit vorschreibt22). Eine 
solche gesetzliche Bestimmung, die die Eintragungs
fähigkeit einer ausgesprochenen Beschlagnahme 
ausdrücklich anordnet, fehlte z. B. bei den vom 
Reichskommissar für die Festigung deutschen Volks
tums ausgesprochenen Beschlagnahmen, die durch 
eine polizeiliche lediglich den Einzelfall erfassende 
Verfügung ausgebracht wurden. Seit der VO. vom 
17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1269) ist nunmehr auch 
der Reichskommissar zur Stellung des Eintragungs
antrags wegen der einzelnen Beschlagnahmen er
mächtigt (vgl. § 11—12 a.a.O.).

In allen diesen Fällen w ird nach Anweisungen,

21) So insbesondere für § 3 der VO. v. 12. Febr. 1940
(RGBl. I, 355) die Veröffentlichung des RJM. v. 13. Aua 
1940 (DJ. S. 935) unter III. b

22) Vgl. S t a u d i n g e r  zu § 135 Nr. 3f.; P a l a n d t
zu § 134 Anm. 2 a. E.; AV. des RJM. v. 30. Aug. 1938
3851 IV b 2 1545 (DJ. S. 1408). -  In Teilen des früheren 
österr. Rechts wird eine Anmerkung nach § 20 des österr.
GrundbuchG. möglich sein.
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die entsprechend der AV. des RJM. v. 30. Aug. 
1938 — 3851 IV  b3 1545 — (DJ. S. 1408) betreffend 
polizeiliche Beschlagnahme von Grundstücken oder 
Rechten an Grundstücken ergangen sind, so vor
gegangen, daß, wo ein Interesse an der grundbuch
mäßigen Kenntlichmachung vorliegt, die beschlag
nahmenden Stellen an das zuständige GBA. zu den 
betreffenden Grundakten eine Ausfertigung der Be
schlagnahmeverfügung übersenden mit dem Er
suchen, den Eingang der Beschlagnahmeverfügung 
zu bestätigen und das Vorliegen der Beschlagnahme 
auf dem Deckel der Grundakten oder sonst in ge
eigneter Weise zu vermerken. Diesem Ersuchen 
wird vom GBA. entsprochen und auf diese A rt eine 
Kenntlichmachung der Beschlagnahme erreicht. Ent
sprechend wird gegebenenfalls die Aufhebung der 
Beschlagnahme dem GBA. mitgeteilt. An diese Mög
lichkeit der Kenntlichmachung der Beschlagnahme 
halten sich die Treuhandstellen und der Reichs
kommissar im allgemeinen auch nach der VO. vom 
17. Sept. 1940.

In welchem Umfange von der Haupttreuhand
stelle Ost, den Treuhandstellen und der Ostdeut- 
schen-Landbewirtschaftung GmbH, überhaupt An
träge auf Kenntlichmachung und darüber hinaus 
Anträge auf Eintragung der Beschlagnahmen in 
Abt. II des jeweiligen Grundbuches gestellt worden 
sind und noch gestellt werden, ist schwer zu über
sehen. In den meisten Fällen dürfte von der Stellung 
derartiger Anträge abgesehen werden, um die GBÄ. 
nicht zu überlasten. Ein Absehen von der Stellung 
von Eintragungsanträgen ist auch angängig, weil 
einmal, wie bereits oben gesagt, die Beschlagnahme 
ohne Eintragung im Grundbuch wirkt, ihr gegen
über auch keine Berufung auf den Schutz des’ guten 
Glaubens möglich ist, und andererseits, wie noch 
unten darzulegen sein wird, eine genaue Kontrolle 
des gesamten Grundstücksverkehrs durch die Haupt
treuhandstelle Ost, die Treuhandstellen oder den 
Reichskommissar fü r die Festigung des deutschen 
Volkstums auf Grund des Genehmigungszwanges 
erreicht wird, so daß unerwünschte Umgehungen 
der Beschlagnahmewirkung auf keinen Fall ein- 
treten können.

Einer besonderen Erwähnung bedarf die Frage 
der Rückwirkung der Beschlagnahme auf schwe
bende Grundstücksgeschäfte.

M it der W irkung der VO. v. 12. Febr. 1940 
(RGBl. I, 355) auf solche Grundstücksgeschäfte, die 
bereits bindend abgeschlossen waren und deren Ein
tragung beim GBA. bereits beantragt war, befaßt 
sich die Veröffentlichung des RJM. v. 13. Aug. 
1940 (DJ. S. 935) unter III.

Zweck dieser VO. ist, obwohl die Beschlagnahme
wirkung als absolutes Veräußerungsverbot’ ausge
staltet ist, lediglich die Sicherstellung der ordnungs
mäßigen Bewirtschaftung des Grundbesitzes, nicht 
auch die möglicherweise später erfolgende Ein
ziehung, wie bei der Beschlagnahme durch die 
Haupttreuhandstelle Ost oder den Reichskommissar 
für die Festigung deutschen Volkstums.

Daher kann, sofern keine andere Beschlagnahme 
vorliegt, auf „beendete“ , aber noch schwebende 
Grundstücksgeschäfte der §878 BGB. angewendet 
werden, so daß die in der VO. v. 12. Febr. 1940 
(RGBl. I, 355) angeordnete öffentliche Bewirtschaf
tung und die dadurch ausgesprochene Beschlag
nahme die endgültige Vollendung des Rechtsge
schäfts durch Eintragung im Grundbuch nicht 
hindert.

Regelmäßig werden aber in solchen Fällen die 
GBÄ., soweit sich nicht das Erforderliche bereits

aus dem Grundbuch ergibt, bei der Haupttreuhand- 
stelle Ost, den Treuhandstellen und dem Reichs
kommissar ü  anfragen, ob von diesen Stellen Be
schlagnahmen erfolgt sind oder noch erfolgen 
sollen, oder ob diese Stellen gegen die Erledigung 
nichts einzuwenden haben.

Ist eine andere Beschlagnahme erfolgt oder er
folgt sie nunmehr auf Grund dieser Mitteilung, s0 
ist davon auszugehen, daß diese Beschlagnahme 
als absolutes Veräußerungsverbot dem Zugriff aU 
das Grundstück zu öffentlichen Zwecken soweit w|e 
möglich sichern soll. Sie hindert daher auch die 
weitere Durchführung eines in der Vollendung be
griffenen Rechtsgeschäfts, insbesondere die Eintra
gung auf Grund eines vor der Beschlagnahme aD" 
geschlossenen Vertrages. In solchen Fällen sind da
her Anträge auf Eintragung einer RechtsänderuH- 
wegen Fehlens der Verfügungsbefugnis abzuvveisem 
ohne daß es einer Prüfung bedarf, ob dem Antrag 
noch weitere Hindernisse entgegenstehen (ähmlC 
die nicht veröffentlichte AV. des RJM. v. 19. Aug- 
1940 — IV b 2 1298). . .

V III. Ein Grundstück, das beschlagnahmt ist °d 
der kommissarischen Verwaltung unterliegt, s£” . r 
det aus dem privatrechtlichen Grundstücksverk 
aus. Allerdings kann die Haupttreuhandstelle 
die Treuhandstellen oder (die Grundstücksgesellscjn 
oder das Bodenamt über solches Vermögen) . 
fügen (vgl. §9 der VO. v. 17. Sept. 1940 [RGB1- ’
izoyj;. soweit es sicnum Descmagnanrntes v . fV. Vnt- 
des früheren polnischen Staats handelt, kann dieHam 
treuhandstelle Ost oder ihre Treuhandstellen die\ ^  
waltung und in den Grenzen ordnungsmäßige1' 
schaff gebotene Verwertung anderen Behörden 
Dienststellen oder besonderen Treuhändern 11 <eS 
lassen (vgl. § 6 der VO. über die Sicherstellung 
Vermögens des ehemaligen poln. Staates v.
1940 [RGBl. I, 174]). Soweit es sich, davon 
gesehen, um die Verfügung über landw irtschafti/^ 
Vermögen handelt, w ird jeweils das Einvernen g 
zwischen dem Reichskommissar fü r die _Festig 
deutschen Volkstums und dem Reichsministe 4 
Ernährung und Landwirtschaft hergestellt (§^ 
der VO. v. 17. Sept. 1940 [RGBl. I, 1269]). ¿¡e

Indessen handelt es sich insoweit, selbst weT jvat- 
Übertragung in das äußere Gewand eines P 
rechtlichen Vertrages gekleidet wird, nicht u ¡vat- 
Veräußerung von Grundstücksrechten auf P ¿¡e 
rechtlicher Grundlage. Vielmehr übertrage”  ê- 
Haupttreuhandstelle Ost und die sonstigen c., „¿es 
fugten Stellen die Rechtsstellung kraft Hohei 
ähnlich der Übertragung in der Zwangsvollstie 
M ithin bedarf es z. B. zum Erwerb nicht de b ße; 
Glaubens, selbst dann nicht, wenn etwa 
schlagnahme unberechtigt und deshalb 
gewesen sein sollte und hätte aufgehoben .^ le  
müssen. Andererseits w ird die Haupttrend jcfli 
Ost und die sonstigen befugten Stellen a 
Übertragungsakt keine Haftung für Mänge* ¿es- 
welcher A rt treffen, fü r Rechtsmängel seno jSse 
halb nicht, weil sie kraft hoheitlicher B ^ aCli^

e. . übef___ zum Gegenstand der Übertragung g. u 
Recht nach dein vorstehenden ordnungsma ^ aas 
tragen; für Sachmängel dagegen nur, sow aai- 
nahmsweise in dem Übertragungsgeschajt

nes f
rechtlichen Grundstücksverkehrs werden, ^¿es5' 
Beschlagnahme wieder aufgehoben wird- * eirla ^  
handelt es sich ja insoweit nur um eine e ‘

nähme von dem oben aufgestellten Satz,

tung ausdrücklich übernommen sein sollte.
Ein zunächst beschlagnahmtes G rundstu ¡v 

ausnahmsweise wieder Gegenstand , eine^ e0n
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aus dein^schlag-pahmtes Grundstück gänzlich 
"dstücksverkehr ausscheidet.

Gruiia i°We‘t keine Beschlagnahme vorliegt, ist der 
den «rf-tJ C*<sver.*iC*ir  n‘c*l t  f reh sondern unterliegt in 

T n --1 meisten Fällen der Genehmigungspflicht. 
s c h s Ä ic h  fo lg t die Notwendigkeit, Rechtsge- 
sfreru u®er Grundstücke und gleichwertige Voll- 
Steiip,, ?sa^ e den zur Beschlagnahme zuständigen 
handct n S 0 c!cr Haupttreuhandstelle und ihren Treu- 
diesen /i i) und dem f f  Bodenamt, mitzuteilen und 
durch j U u r c h  zu ermöglichen, das Geschäft etwa 
schon •6n ,ussPr.ucF der Beschlagnahme zu vereiteln, 
nicht den? Fisher Gesagten: da Beschlagnahmen 
»telinn„ln? We*teres ersichtlich sind, ist es zur Sicher- 
f°rderii Wirksamkeit eines jeden Geschäfts er- 
sei e„ ,cil> dieses der zuständigen Stelle zu melden, 
^tschpvi d' e Beteiligten oder durch das m it der 
ÜBA über die gestellten Anträge befaßte
Kenn'tni adurcb erhalten die zuständigen Stellen 
das u.nd können, wie bereits oben angedeutet, 
Beschi,, J lsl^Ftigte Geschäft durch Ausspruch der 

So ¡.pahm e des Grundstücks zu Fall bringen. 
£infram.^Uc‘1 ‘n der Tat von Anfang an wohl keine 
en Gelp'1̂  ohne daß den zuständigen Stel
len wäre^en” e^  zur Stellungnahme gegeben wor-

Jber hinaus ist der Genehmigungszwang jetzt 
uch Verankert Wc**en Umfange unmittelbar gesetz-

< ? r- d  für die Einführung des Genehmigungs- 
8ehoben w.u.rde zunächst ganz allgemein hervor- 

..Verhinderung von Vermögensver- 
, eres ki n (v§b VO. des Oberbefehlshabers des 
h rbHchpn r r dei1 Frwerb von Grundstücken, ge- 

hcQpLLJnternehnumgcn und Anteilsrechten in 
J3Q rVORi”r*j-^ben^a ŝ P0’11- Gebieten v. 19. Sept. 
r:23]). j i *  fdr die besetzten Gebiete in Polen 
f r i  voneinU ^ f der Folgezeit setzten sich zwei an 
JJuIng i npander verschiedene Gründe fü r die Ein- 
Vp, aach w; Genehmigungszwanges durch: einmal
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, Rindert «If \ or eine Verschiebung von Vermögen 
ri‘e,gearfP+ „J o en> das möglicherweise einer irgend- 
j?Ulcg jj len Beschlagnahme unterliegt. Dieser Ge- 
n fi Sichelkfpner Genehmigung nach den VO. über 
Vn ’ Maates des Vermögens des ehemaligen 19; für Z  Ja". 1940 (RGBl. I, 174) und der 
iQdn 'gen rL Behandlung von Vermögen der An- 
Ä  WQB? iS «^m aligen poln. Staatei v. 17. Sept.

ergjht ’ J 269) zugrunde. Der zweite Gesichts- 
¿„rsprücfc , Slch aus der Bezeichnung und dem 
¿ S  sie J f !dV?- vy,31- Jan' 1940 (RGBl. h 255)- 
üin Gr.,, > ,i:lne Genehmigungspflicht hinsicht- 

^es lds,^ücksverkehrs eingeführt „zur Siche- 
¡a ^gliedert0' dncten ^ntbaues der Wirtschaft der

Elns,i£<ler“ " B
V(yren inso,” :re Gesichtspunkt w ird allerdings dem 
bfli'V. 17 c.WGt untergeordnet, als gewisse, nach der 
8iih f=X‘ R p„u ' 1940 (RGBl. 1,1269) genehmigungs- 
stJ,? der ^sgeschäfte, nämlich die m it Genehmi- 
arhtetl> der r 9Breuhandstelle Ost, ihrer Treuhand- 
v0rj!s 0derrip^rUndsi dcksgeselIschaft, des f f  Boden- 
ko JJ ’JotTUno,, \° ,n d'esen Stellen ermächtigten Stellen 
Uiit, J^sarRpi0 Maßnahmen und Rechtsgeschäfte der 
Umph ^ancr Verwaltung nicht dem Genehmi-
°stc ,AUfba,loachJ der ^O . zur Sicherung des geord- 
k‘en?e'biete v I , der W irtschaft der eingegliederten 
]2 © (v g ! 8 , , V an' 1940 (RGBl. I, 255) unter- 
d AnJ S 22 der VO. v. 17. Sept. 1940 [RGBl. I,

v cds geht der Genehmigungszwang nach 
' ’ • Jan. 1940 (RGBl. I, 255) weiter als

nach einer anderen gesetzlichen Grundlage. Wäh
rend nämlich im Rahmen aller anderen Einzelbestim
mungen der Grundgedanke der Sicherstellung pol
nischen Vermögens in weitestem Sinne im Vorder
grund steht, unterliegt im Rahmen der VO. vom 
3EJan. 1940 (RGBl. I, 255) eben aus dem dieser 
VO. zugrunde liegendem Zweck heraus auch jedes 
andere Geschäft über land- oder forstwirtschaft
liche Grundstücke dem Genehmigungszwang, also 
insbesondere alle derartigen Grundstücksgeschäfte, 
bei denen auf beiden Seiten, d. h. sowohl auf Seite 
des Verfügenden als auch auf Seite des Erwerbers, 
Deutsche im weitesten Sinne, insbesondere Volks
deutsche, beteiligt sind. Oberster Gesichtspunkt ist 
eben insoweit die „Sicherung des geordneten Auf
baues der W irtschaft der eingegliederten Ostgebiete 
und ihrer Eingliederung in die Großdeutsche W irt
schaft“ , ein Ziel, das für eine gewisse Anlaufzeit 
eine restlose Überwachung aller nennenswerten w irt
schaftlichen Gesichtspunkte, insbesondere aber auch 
des Grundstücksverkehrs als des Ausgangspunktes 
aller anderen wirtschaftlichen Betätigungen, erfordert.

X. Im einzelnen g ilt hinsichtlich des Genehmi
gungszwanges folgendes:

1. Im Rahmen der VO. über die Sicherstellung des 
Vermögens des ehemaligen poln. Staates v. 15. Jan. 
1940 (RGBl. I, 174) sind Veränderungen oder Ver
fügungen über das unbewegliche und bewegliche 
Vermögen des bisherigen polnischen Staates ein
schließlich aller Forderungen, Beteiligungen, Rechte 
und Interessen aller Art, auch wenn das Vermögen 
noch im Besitz oder Gewahrsam des bisherigen Be- 
sitzers steht, nur in den Grenzen ordnungsmäßiger 
W irtschaft zulässig. „A lle  darüber hinausgehenden 
Maßnahmen, insbesondere die Verfügung über Grund
stücke, bedürfen der Genehmigung der Haupttreu
handstelle Ost, oder der von ihr beauftragten Stel
len. Genehmigungspflichtig ist auch die Verpachtung 
industrieller und landwirtschaftlicher Betriebe, so
wie landwirtschaftlicher Grundstücke, die größer 
als 10 ha sind“  (vgl. § 4 a. a. O.).

2. Schon in der VO. des Oberbefehlshabers des 
Heeres v. 29. Sept. 1939 (VOBI. S. 23)«) war be
stimmt, daß natürliche und juristische Personen in 
den von der deutschen Wehrmacht besetzten Ge
bieten nur m it Genehmigung des Oberbefehlshabers 
Ost oder der von ihm bestimmten Stellen Grund
stücke aller Art, Grundstücksanteile, Rechte an 
Grundstücken und eine Reihe von anderen Gegen
ständen, etwa Unternehmungen, Warenlager, Schiffe, 
Kraftfahrzeuge usw. erwerben durften und daß sich 
der Genehmigungszwang auch auf den Erwerb in 
der Zwangsvollstreckung, in der Pfandverwertung, 
sowie auf alle auf den Erwerb zielenden Vorver
träge usw. erstrecke (vgl. § 1 a. a. O.). Die Geneh
migung war binnen 2 Wochen nach Vornahme des 
Rechtsgeschäfts zu beantragen. Das Rechtsgeschäft 
wurde m it Ablauf der Frist oder m it Versagung der 
Genehmigung nichtig (vgl. § 2  Abs. 2 a. a. O.). So
weit zur Wirksamkeit dieser Rechtsgeschäfte die 
Eintragung in öffentliche Bücher erforderlich war, 
also insbesondere im Rahmen des Grundstücks
verkehrs, hatten die Behörden die Eintragung abzu
lehnen, bis die Genehmigung beigebracht war. Eine

23) Diese VO. ist durch § 7 Abs. 2 der unten näher zu 
behandelnden VO. zur Sicherung des geordneten Aufbaues 
der Wirtschaft der eingegliederten Ostgebiete v. 31. Jan. 
1940 (RGBl. I, 255) außer Kraft gesetzt worden. Darüber 
über das sonstige Verhältnis der beiden Verordnungen 
zueinander sowie über die Wirkung auf solche Grund
stücksgeschäfte, die bereits bei ihrem Inkrafttreten be
endet waren, vgl. unten Ziff. 3.
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ohne solche Genehmigung erfolgte Eintragung ist 
nichtig; gegenüber einer solchen nichtigen Eintra
gung ist die Berufung auf den guten Glauben aus
geschlossen (vgl. § 2 a. a. O.).

Nach der Veröffentlichung des RJM. v. 13. Aug. 
1940 (DJ. S. 935) ist die VO. nach Inhalt und Zweck
bestimmung nicht auf Verfügungen über Grund
stücke anzuwenden, bei denen der rechtsgeschäft
liche Teil (Auflassung, Einigung usw.) bereits vor 
Inkrafttreten der VO. abgeschlossen war, aber die 
Eintragung im Grundbuch noch aussteht. Es bedarf 
also bei Rechtsgeschäften dieser A rt nicht der Ge
nehmigung nach § 1 der VO. Eintragungsanträge, 
die sich auf solche Rechtsgeschäfte beziehen, können 
nicht schon wegen Fehlens dieser Genehmigung zu
rückgewiesen werden (vgl. im einzelnen oben 1. Auf
satz A I I I 2). Es ist jedoch zu beachten, ob nicht im 
Einzelfalle eine Beschlagnahme durch die Haupttreu
handstelle oder den Reichskommissar fü r die Festi
gung deutschen Volkstums in Betracht kommt. Über 
die Beteiligung dieser Stellen bei der Erledigung 
derartiger Anträge, ist eine besondere Weisung in 
Aussicht gestellt. Diese ist inzwischen durch eine 
auch den Gerichten zugeleitete Anordnung des 
Reichskommissars für die Festigung deutschen 
Volkstums ergangen.

Was für die VO. v. 29. Sept. 1939 gesagt ist, 
g ilt entsprechend für Bestimmungen gleichen In
halts, die in VO. m it örtlichem Geltungsbereich oder 
in späteren VO. getroffen sind.

Für Geschäfte, bei denen auch der rechtsgeschäft
liche Tatbestand nach Inkrafttreten der VO. vom 
29. Sept. 1939 verwirklicht worden ist, g ilt diese VO. 
dagegen einschließlich der Fristbestimmung in 8 2 
mit der Folge, daß nach fruchtlosem Fristablauf das 
Rechtsgeschäft nichtig ist. Eine Änderung der VO. 
mit dem Ziel einer Verlängerung der Frist ist nicht 
beabsichtigt. Ist die Frist nach 8 2 der VO. vom 
29. Sept. 1939 beim Inkrafttreten der VO. v. 31. Jan. 
1940 (RGBl. I, 255), durch die die VO. v. 29. Sept. 
1939 aufgehoben worden ist, bereits abgelaufen, so 
bleibt es bei der Ungültigkeit. Läuft die Frist in 
diesem Zeitpunkt noch, so beginnt nunmehr die 
Frist nach der VO. v. 31. Jan. 1940 zu laufen, es 
sei denn, daß nach dieser VO. eine Genehmigung 
nicht mehr erforderlich i?t.

3. Im Rahmen der VO. über die Behandlung von 
Vermögen der Angehörigen des ehemaligen poln. 
Staates v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1269) ist schließ
lich der umfassende Genehmigungszwang hinsicht
lich aller Geschäfte betreffend Grundstücke von An
gehörigen des ehemaligen polnischen Staates ein
geführt worden. „Verfügungen über Grundstücke 
und Grundstücksrechte von Angehörigen des ehe
maligen polnischen Staates bedürfen zu ihrer W irk 
samkeit der Genehmigung der zuständigen Stelle 
( § 12) “ , d. h. der Haupttreuhandstelle Ost, ihrer 
Treuhandstellen, des Reichskommissars und der 
sonst von diesen ermächtigten Stellen. „D ies g ilt 
nicht für die Verfügung über den Anspruch auf 
Zinsen und andere wiederkehrende Leistungen“  
(vgl. § 15 Abs. 1 a. a. O.). Genehmigungsfrei sind 
dagegen Grundstücksgeschäfte von Personen, die 
unter die Ausnahmevorschrift des § 1 Abs. 2 fallen, 
d. h. nach § 6 des Erlasses des Führers und Reichs
kanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ost
gebiete v. 8. Okt. 1939 (RGBl. I, 2242) die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben haben, also die so
genannten Volksdeutschen.

„O b die Genehmigung nach Abs. 1 erforderlich 
ist, entscheidet die zuständige Stelle (§ 12). Die 
Entscheidung ist fü r Gerichte und Verwaltungs

behörden bindend. Die zuständige Stelle (§ 12) h? 
auf Antrag ein Zeugnis darüber zu erteilen, daß 
Genehmigung nicht erforderlich ist“  (vgl. § 15 
Abs. 2 a. a. O.). I

Auch der Erwerb im ZwangsvoIIstreckungsvef' 
fahren unterliegt der Genehmigungspflicht, den 
„Zwangsvollstreckungen aller A rt in Gegenständ1 
die der Beschlagnahme nach dieser VO. unterliegejk , 
dürfen nur mit Zustimmung der zuständigen Stet* 
(§12) begonnen werden“  (vgl. §16 Abs. 1 Satz
a. a. O.).

dste4. Die, wie schon oben angedeutet, umfassen^ 
Anordnung des Genehmigungszwanges unter ^  
Gesichtspunkt einer Kontrolle des Gesamtaufbau 
der eingegliederten Ostgebiete in sich selbst und 
ihrem Verhältnis zum übrigen Großdeutschen Kfi 
ist in der VO. zur Sicherung des geordneten A 
baues der W irtschaft der eingegliederten Ostgeb1 
v. 31. Jan. 1940 (RGBl. I, 255) enthalten. Der &  
liehe Geltungsbereich dieser VO. war zunächst, a j 
Sinne der VO. entsprechend, auf den 31. Dez- 1 ,e( 
festgesetzt worden (vgl. §7  Abs. 1 a. a. O.). Da 
Aufbau noch nicht als beendet angesehen ( 
kann, ist die Geltungsdauer durch die 2. VO. ¡¡ 
Sicherung des geordneten Aufbaues der Wirtsc• 
der eingegliederten Ostgebiete v. 23. Dez. J  
(RGBl. I, 1653) bis zum 31. Dez. 1941 verlad* 
wordenu). -A

Soweit der Inhalt dieser VO. hier interessi ^ 
bringen w ir folgende auszugsweise Darstellung^ 
den eingegliederten Ostgebieten dürfen naiUr 
und juristische Persenen nur m it Genehmigu11̂ ,

a) Unternehmungen oder Betriebe der e}n£e el‘ 
derten Ostgebiete oder Anteilsrechte an chese 
werben oder sich an ihnen beteiligen,

b) und c ) .......... e„e
d) in den eingegliederten Ostgebieten

landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche u 
stücke erwerben (vgl. § 1 Abs. 1 a und d) 27 - '^  ¡ff 

Diese Vorschriften gelten auch für den E r ^ ^ y  
der Zwangsvollstreckung oder durch PfanO'L ß  
tung, für den Abschluß von Vorverträgen sov ^  
den Abschluß aller Rechtsgeschäfte, durch xVjrt' 
mittelbar oder mittelbar der bestimmend ge
schäftliche Einfluß auf Unternehmungen o 
triebe in den eingegliederten Ostgebieten 
w ird oder erlangt werden soll (vgl. § 1 
a. a. O.). Aflí'

...............................................  ........... ’ > !Nach der Veröffentlichung des RJM. v. - 
.935) II. Z iff. 1 ist §1 der vu.

£0
1940 (DJ. S. 935) ... ................ „  .
auszulegen, daß Abs. 1 a sich auch auf den 
städtischer Grundstücke bezieht, sofern sie 
Unternehmen oder Betrieb gehören, *errU0iiI *?. 
Abs. 2 sich auch in seinem letzten Teil Sj V7Vyaf < 
den Fall des Abs. 1 a wie d bezieht, und : ¿t 
letzterer Hinsicht ohne Rücksicht darauf, v 
land- oder forstwirtschaftliche Grundstück 
Unternehmen oder Betrieb darstellt. Das ejgeA 
einmal, daß in scheinbarer Abweichung v°' „  n'c 
liehen W ortlaut sich der Genehmigungszw

24) Außerdem bestimmt die Verordnung: >> g 
wirtschaftsminister kann die genannte Verordn» s

De r? > .
cH5' 24

und
vernehmen m it den beteiligten Reichsministe faOjjS 
Reichsforstmeister ändern und die abgeände 
bekanntmachen.“  — Wann und in welchem___________  hC
geschehen w ird, bleibt abzuwarten. ß

2|s) Was als „E rw erb “  zu bezeichnen ist, 
kannt vorausgesetzt werden. Dem Sinn der '' ^  0,1
entsprechend dürfte der Grundstückserwerb “  n
gang nicht dem Genehmigungszwang unteres
aber Eheverträge, die ein landwirtschafthen
stück zum Gegenstand haben.
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auf srm anc*" °d er forstwirtschaftliche, sondern auch 
einem i r SC,he Grundstücke bezieht, wenn sie nur zu 
ande Unternehmen oder Betrieb gehören;ander uuci ucuicu geiiuren; ZUm
"'elchen\vĈ  nur der ^ S ^ l ic h e  Erwerb, auf 
dern er auch zustande kommen mag, son-
gunp- nUĈ  d/e unmittelbare oder mittelbare Erlan- 
ißpfr-u wirtschaftlichen Einflusses auf städtische 
vvirtJkffJundstücke“ , sowie auf land- oder forst- 
z\vanffna™ che Grundstücke dem Genehmigungs- 
Qru ^ yuterliegt. So kann auch die Belastung eines 
Öffenti- uC*cs genehmigungspflichtig sein. Die Ver
sagt^ilc“ Ung des RJM. v- 13. Aug. 1940 (DJ. S.935) 
Gr^nd a,r.L , er und über die Frage, wann in einer 
mendPStu .sbelastung die Erlangung des bestim- 
folo-pn? wirtschaftlichen Einflusses zu sehen ist, 
na.. . es: „D ie GBÄ. haben also auch bei land-Qder fr 1 V '-"-'- naucu aisu aucn

d i , ^ ‘Wirtschaftlichen Grundstücken zu prüfen, 
ch ein Rechtsgeschäft unmittelbar oder mit-

ob
*elb.Ci*J3r ri ------ *\vvm ogv.ouia il UHUlJ UGlUdl UUU HUI-

das Qr,er.bestimmende wirtschaftliche Einfluß auf 
soll. j^Judstück erlangt wird oder erlangt werden 
lästig ies.e ^ rage kann insbesondere bei der Be- 
steht u ,1Iles Grundstücks zweifelhaft sein. Es be- 
Uiunp. ’der den beteiligten Ressorts Übereinstim- 
^ aclinriifar^ er’. daß die Anforderungen an die 
diirfen p 1̂ .dieser Frage nicht überspannt werden 
richte A. ,s W'rd vielmehr ausreichen, wenn die Ge- 
ztir über c*en gleichen Maßstab anwenden, der 
den im oVachung des Grundstücksverkehrs von Ju- 
• 1 der Anordnung v. 26. April 1938 (RG-

* Bel * Vorgesehen ist. Die Frage, ob durch 
Einfluß , , aug der bestimmende wirtschaftliche 
Werden crjangt wird, braucht also nur geprüft zu 
mflaß fQrVVe.nn nach den Umständen begründeter 
i Stlahrna ein-e so'che Annahme vorhanden ist. Eine 
 ̂ es sich u ’td. beim Nießbrauch zu machen sein, 

tadeln Ü • f i  ihm in der Regel um ein Geschäft 
lallt.« Wlrd, das unter § 1 Abs. 1 letzter Teil

V  der VO. v. 31. Jan. 1940 (RGBl. I, 
m  dnd i f f pn  . e Genehmigung wird vom örtlich 
.der a Reichsstatthalter oder Oberpräsidenten 

, ‘e kann .„-^„d iesen  bestimmten Stelle e rte ilt26); 
lßden. Bedingungen und Auflagen versehen 
„ ^ n g ' . p W e i t  der Antrag den Erwerb, die Ver-
ti. Betrink die Verpachtung von Ünternehmungen 
ßdg lanfr berl  °der den Erwerb oder die Verpach- 
rp.dfft, k '.°d e r  forstwirtschaftlicher Grundstücke 
Iioki der h . es irn Rahmen des Geschäftsbe-
st. akeitse | aupttreuhandstelle Ost einer Unbedenk- 
ok^diten <5tinUn& dieser oder der von dieser be
h ü te  Reich ~ Abs. 1 a. a. O.). Die zuständige 
tyj Johlen c|lsbehörde kann im Verwaltungswege 
tssß chaftQ, daß Genehmigungen in bestimmten 
üJ der vo -kgen °d er i n bestimmten Fällen ge-

oßer >hr _erlassenen Richtlinien erteilt wer-N-'U(jr '•uaaatncu u  a m  vvu-

5 2 } .  J?rer Zustimmung bedürfen (vgl. § 3 
■die v c
■J. 935\ffentIichung des RJM. v. 13. Aug. 1940 
nleich/p Un*er II Z iff. 2 stellt in Aussicht, daß

\
54rde,

(Bj.

dien1|eichfP, r ,,lcI 11 ziitr. z stellt in Aussicnt, aan 
■H hehijiioi °g  ^ er Durchführung der VO. die für 

Jp .ng zuständigen Behörden angewiesen 
>h,-u .er Weise wie nach § 4 der Grund- 
dflr“ k kanntmachung (RGBl. 1937 I, 35 ff.) 

H ^ erIich p f zu erteilen, ob die Genehmigung 
^tifi/’^np-okfi.'.. Derartige Entscheidungen der-Ge- 

. etiH l horden sollen von den Gerichten als
C ?  Ä t

ZuV^'rd pachtet werden.
3i r‘nertJ Rechtsgeschäft, das nach § 1 der 

. *^40 (RGBl. I, 255) der Genehmi-

horß.d®*' Übertragung auf die unteren Verwal- 
uen vgl. unten XI

gung bedarf, die Genehmigung nicht binnen einem 
Monat nach Abschluß des Rechtsgeschäfts bei der 
zuständigen Stelle beantragt, so w ird es unwirksam.

XI. Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich, 
daß, wenn auch teilweise unter verschiedenartigen 
Gesichtspunkten, der Genehmigungszwang einmal 
alle Geschäfte hinsichtlich von Grundstücken im bis
herigen Eigentum von Polen ergreift, darüber hin
aus alle Geschäfte betreffend land- und forstw irt
schaftliche Grundstücke, sowie betreffend städtische 
Grundstücke, die zu einem Unternehmen oder Be
trieb gehören, und zwar selbst dann, wenn alle diese 
Grundstücke nicht Polen, sondern Volksdeutschen 
gehören, wobei im letzteren Fall die Sicherung des 
geordneten Aufbaus der Wirtschaft bezweckt wird.

Genehmigungsfrei sind daher nur die Geschäfte 
über städtische, nicht zu einem Betrieb oder Unter
nehmen gehörende Grundstücke, die Volksdeutschen 
gehören, also im wesentlichen Geschäfte .über 
städtische Wohngrundstücke, wenn durch Vorlage 
entsprechender Bescheinigungen die deutsche Volks
tumszugehörigkeit und damit auch die Reichsan
gehörigkeit einwandfrei feststeht.

Dabei entscheidet im Rahmen der V e r o r d n u n g  
v. 17. Sept .  1940 (RGBl. I, 1269) über die Frage, 
ob eine Genehmigung zu einer Verfügung über 
Grundstücke und Grundstücksrechte von Angehö
rigen des ehemaligen polnischen Staates erforder
lich ist oder nicht, die Haupttreuhandstelle Ost, die 
Treuhandstellen, das Bodenamt oder die von die
sen ermächtigten Stellen m it bindender W irkung für 
Gerichte und Verwaltungsbehörden (vgl. §12 a. a. 
O.). Dadurch ist in allen Fällen, in denen die Reichs- 
iangehörigkeif des Veräußerers nicht einwandfrei 
nachweisbar ist, eine Kontrolle durch die Haupttreu
handstelle Ost, die Treuhandstellen, die Grundstücks
gesellschaft oder das Bodenamt gewährleistet und 
daher in zweifelhaften Fällen ein Grundstücks
geschäft ohne eine solche Kontrolle nicht denkbar27).

Der Reichsstatthalter des Reichsgaues Warthe
land hat die Erteilung von Genehmigungen im Rah
men der V e r o r d n u n g  z u r  S i c h e r u n g  des g e 
o r d n e t e n  A u f b a u e s  d e r  W i r t s c h a f t  i n  den  
e i n g e g l i e d e r t e n  O s t g e b i e t e n  v. 31. Jan. 
1940 (RGBl. I, 255) in weitem Umfang auf andere 
Stellen übertragen.

Zunächst war die Erteilung der Genehmigung 
beim Erwerb und der Verpachtung forstwirtschaft
licher Grundstücke unter 50 ha den unteren Verwal
tungsbehörden übertragen, dagegen in allen an
deren Fällen, insbesondere beim Erwerb und der 
Verpachtung von forstwirtschaftlichen Grundstücken 
über 50 ha und von landwirtschaftlichen Grund
stücken schlechthin dem Reichsstatthalter selbst Vor
behalten. Anträge auf Genehmigung des Erwerbs 
oder der Verpachtung landwirtschaftlicher Grund
stücke waren bei der zuständigen unteren Siedlungs
und Umlegungsbehörde (Kulturamt) einzureichen

27) Eine irgendwie geartete Kontrolle findet auch statt, 
wo es im Rahmen der im unmittelbaren Anschluß zu be
handelnden Anordnung des Reichsstatthalters Wartheland 
v. 1. Nov. 1940 (VOB1. S. 815) einer Unbedenklichkeits
bescheinigung der Haupttreuhandstelle Ost gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 2 der VO. v. 31. Jan. 1940 (ROBI. I, 255) nicht 
bedarf. Denn in Wirklichkeit findet ja auch in diesem 
Fall regelmäßig eine Kontrolle des Geschäftes insbeson
dere darauf statt, ob an ihm ein Pole beteiligt ist oder 
nicht. Nur wird diese Kontrolle der dazu im übrigen be
rufenen unteren Verwaltungsbehörde mit übertragen und 
so eine doppelte Nachprüfung vermieden, wo sich eine 
einwandfreie Feststellung treffen läßt, daß die Vertrags
teile deutscher Volkszugehörigkeit sind.

105*
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(vgl. Anordnung v. 4. April 1940 betreffend Durch
führung der „VO . zur Sicherung des geordneten 
Aufbaues der W irtschaft der eingegliederten Ost
gebiete“  v. 31. Jan. 1940 (VOB1. des Reichsstatt
halters im Reichsgau Wartheland 1940, 319 § 1 
Abs. 1 Z iff. 5 und § 2 Abs. 1 und Abs. 2). Die gemäß 
§§ 3 und 4 der VO. zur Sicherung des geordneten 
Aufbaues der W irtschaft der eingegliederten Ost
gebiete erforderlichen Unbedenklichkeitserklärungen 
der Haupttreuhandstelle Ost hatte die Treuhand
stelle Posen zu erteilen (vgl. §4  a. a. O.).

Durch eine Anordnung v. 1. Nov. 1940 über die 
Abänderung des § 2 Abs. 2 der obigen Anordnung 
(VOB1. S. 815) ist die Erteilung der Genehmigung 
noch weiter übertragen worden. Danach obliegt sie 
bei Erwerb und Verpachtung landwirtschaftlicher 
Grundstücke den unteren Verwaltungsbehörden, und 
zwar örtlich denjenigen, in  deren Bereich das Grund
stück; oder der größere Teil des Grundstücks liegt 
(§ 1 a. a. O.). Bei dem Genehmigungsverfahren sind 
die Grundsätze des § 5 der Grundstücksverkehrs
bekanntmachung v. 26. Jan. 1937 (RGBl. I, 35)2S)

2S) § 5 der Grundstücks verkehrsbekamitniachung lautet 
auszugsweise:

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn der 
Ausführung des Rechtsgeschäfts ein erhebliches öffent
liches Interesse entgegensteht; dies kann insbesondere 
der Fall sein, wenn

1. durch die Ausführung des Rechtsgeschäfts die ord
nungsmäßige Bewirtschaftung des Grundstückes zum 
Schaden der Volksernährung gefährdet erscheint, oder

2. das zum Betriebe der Landwirtschaft bestimmte 
Grundstück an jemanden überlassen wird, der nicht als 
Landwirt im Hauptberuf anzusehen ist, oder

3. das Rechtsgeschäft zum Zweck oder in Ausführung 
einer unwirtschaftlichen Zerschlagung des Grundstücks 
erfolgt, oder

4. durch die Ausführung des Rechtsgeschäfts die Auf
hebung der wirtschaftlichen Selbständigkeit eines land
wirtschaftlichen Betriebes durch Vereinigung mit einem 
anderen zu besorgen ist oder

5. der Gegenwert in einem groben Mißverhältnis zum 
Wert des Grundstücks steht.

Die Verweisung auf § 5 der Grundstücksverkehrs
bekanntmachung legt einen Vergleich des Genehmigungs
zwangs nach der VO. v. 31. Jan. 1940 (RGBl. 1,255) etwa 
mit der Grundstücksverkehrsbekanntmachung im allgemei
nen nahe. Indessen deckt sich der Geltungsbereich bei-

[Deuisches Recht, Wochenausga^

und  der § § 1 2  b is  15 Abs. 1 R EG  sinngemäß an
zuwenden (§ 2 a. a. O .). D er in  § 3 Abs. 1 Satz der 
(VO. zur S icherung des geordneten Aufbaue 
W irts ch a ft de r e ingeg liederten  O stgebiete v. 3 • J 
1940 erw ähnten U nbedenklichkeitsbeschein igung 
d a rf es n icht, so fern  beide V ertragste ile  die de 
V o lkszugehö rigke it besitzen (§ 3 Abs. 2 a- • Z. 
D am it ist, w o ra u f schon o b e n 23) hingewiese 
den ist, eine nebeneinander erfo lgende N ‘ 1 

fu n g  durch zwei V erw a ltungsste llen  beseitig 
den, sofern sich eine e inw andfre ie  Fes j,e 
tre ffe n  läßt, daß alle V e rtragste ile  die eiern 
V o lkszugehö rigke it besitzen. q £.

V o r der Entsche idung oder Ablehnung &  defl 
nehm igung  hat d ie  un tere  V erw a ltungsbe ll sjCjj 
zuständigen K re isbauern führe r, u ud w en"  mehr 
um eine V eräußerung  eines G rundstücks >«3
als 25 ha handelt, auch das K u ltu ra m t zu ¡ftfe
a. a. O .). D ie  V ersagung  der Genehm igung ^ 0, 
E rte ilu n g  u n te r A u flagen  können binnen der
chen nach Z u s te llu n g  des Bescheides von J rde 
V ertragsch ließenden durch  E in legung  der vverden. 
beim  R eg ierungspräsidenten angefoent q

Dessen Entsche idung is t e n d g ü lt ig  ( 8  • ReiChs-
Da diese Übertragung der Befugnisse c cs n mjt 

Statthalters auf die unteren Verwaltung Reichs* 
ausdrücklicher Ermächtigung durch . ähnlich 
ernährungsminister geschehen ist, du der ejn- 
Regelungen auch in den übrigen i c tändigen 
gegliederten Ostgebiete von den doi 
Stellen getroffen worden sein30).

der Verordnungen nicht. Vielmehr ist der So

urunasTUCKe im um iang von *   ̂ R :n dem 
sondern g ilt fü r Grundstücke jeder Gro R^men 
dargestellten Umfang. Ferner g ibt es * 1 2 3 4 5. n ̂ fre ien V 
VO v. 31. Jan. 1940 auch keine ,gen^ 'S ? ü c k s v e rk e h rS 
äußerungsfälle i. S. des § 3 der Onmdstu<Reichs, J  
bekanntmachung: Auch Rechtsgeschaf ¿¡e sogen 
NSDAP., der Siedlungsunternehmen so r  ehrniguag' 
teil Verwandtengeschäfte bedürfen der

20) Vgl. Anm. 27. „ ;sf die P
ä") Im Reichsgau Danzig-Westpreuß 

gierung allerdings nicht so weitgegang

W ie wurden die deutschen Schutzgebiete finanziert? ^ ^
Von Oberstintendant W e r n e r  K ü t e r ,  C hef der Verwaltung für Zentra lau fgaben des He 0

groß l e -
Je mehr sich die großen außenpolitischen Ziele 

des Führers verwirklichen oder ihrer Realisierung 
näher rücken, je stärker wächst das Interesse im 
deutschen Volk für koloniale Fragen. Es dürfte sich 
daher lohnen, einen kurzen Gang durch die letzten 
Schutzgebietsetats zu machen.

Jeder Haushaltsplan ist ein Spiegelbild des W irt
schaftszweigs, den er lenkt und alimentiert. Und 
so kann man denn auch unsere Kolonialetats als zu
verlässigste Zeugen kolonialer Blüte und deutschen 
Fleißes sowie deutscher Initiative auf allen Gebieten 
kolonialer Betätigung und als Wirtschaftsbarometer 
fü r unsere Schutzgebiete ansprechen. Es erscheint 
m ir zweckmäßig, den nachfolgenden Betrachtungen 
vorwiegend den Voranschlag für das Rechnungsjahr 
1914 zugrunde zu legen, einmal, weil er einen durch 
den unglücklichen W eltkrieg erzwungenen tragischen 
Abschluß deutscher Kolonialgeschichte bedeutet, und 
zum anderen, weil er im Vergleich zu den Haus
haltsplänen früherer Rechnungsjahre doppelt so um

fangreich ist und dadurch bewe s , \  W irkenV V
und Umfang kolonialwirtschaftlichen deS we
Schaffens gerade im  Jahre des Au 
kriegs in  D eutschland waren. af r ika, t ¡fl'

D ie  deutschen Schutzgebiete ‘ ^ g ^ n e a  . ^  
T o g o , S üdw estafrika, Samoa 1 , e u n te rs t^ j,ep
sch ließ lich der Inselbezirke der m iß ^ rlr)ber'
dem R eichs-K o lon ia lam t, ^h u te ffe b ie te n  aI® ”  wäh' 
Ange legenhe iten  in den Schutzge. ^ ¡ t e te ,  st- 
kom m ando der Schutztruppen ' be»” t  dem °
rend das Schutzgebiet Kiautschou g,eichs.Ma
asiatischen M arinedetachem ent d jje

“ S f e S Ä  für die
Rechnungslegung bot das SchuUg^ selbsta^Jhe
Danach bildete jedes Schutzgebieten ede deim def
verm ögensrechtliches Subjekt, ¿ f i k u s  dan arii!t 
K o lon ie  ste llte  einen Schutzgebiets! y
b e g riff lic h  vom  R e i c h s f i s k u s H e n  S e |t)S
war das Fundament zur f i n a n z i
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E n t * u n £ ^ er Kolonien gelegt. Itn Zuge dieser 
Ren lck Un£ wurde vom Rechnungsjahre 1909 ab die 
die 1inuiagskointrolIe und die Finanzverwaltung für 
Ver ortgeschrittenen Schutzgebiete in diese selbst 

diese Selbständigkeit der kolonialen 
die Jiiy^Hwaltung war nur eine begriffliche. Denn 
Solan .ir*stjhaftsiührung in den Schutzgebieten lag, 
WurrifC ^ ‘ese durch M itte l des Reichs unterstützt 
{Ör cien’ i n .der Hand des Reichs und hatte sich den 

^  as Reich geltenden Grundsätzen anzupassen. 
Schutf n,u.n die Deckung des Finanzbedarfes der 
A,.„. z.§efa>ete anlangt, so bestritten diese ihre
(SteL bcn ^nächst aus ihren eigenen Einnahmen 
Weit ff-n’ ^H e n  m d sonstigen Abgaben). Nur so- 
schuR lese..n>cht ausreichten, wurde ein Reichszu- 
d, it pgewährt. Dieser war bis 1907 ein fond perdu, 
teln J  ,°ß den Kolonien aus Reichshaushaltsmit- 
^hutzo-0̂ 116 Rücksicht auf alle Einnahmen, die die 
Seit Ions aus s'c^ selbst herauswirtschafteten. 
tufi ^ | waren die Reichszuschüsse subsidiärer Na
b e ln » ' !j.e wurden in einer festen Summe in die 
lieh 2IIrea Kolonialetats eingesetzt und dienten Iedig- 
also ejn ^^F ung  des wirklichen Fehlbetrags. Schloß 
üiüßfg fjfp^^Hungsjahr mit einer Ersparnis ab, dann
"ahm Pc" J J
ReiCßS/'ni RHt wieder erscheinen, so daß sich der 
kiri cjen ^kuß  des begünstigten Rechnungsjahres 
jahr erm"o-ersc l̂uü aus einem früheren Rechnungs- 
dieser 7 Eine Rückzahlungspflicht bezüglich
nUr ¡n uisse bestand nicht (eine Ausnahme war 
jW). Rpei. r ° nderfällen für Kamerun gemacht wor- 
|>atten mehrere Jahre vor dem Weltkriege
e.n> ta tV r- 'f,^  Schutzgebiete dank einer zielbewuß- 

"dckelt u oKen Kolonialpolitik derart günstig ent- 
r Uschü 3 T °g °  und Samoa k e i n e r  R e i ch s -  
t i )erschiieS S e m e ü r bedurften, sondern vielmehr 
f̂ißen j  ^w a rfen , also finanziell auf eigenen 

mit e i " « “ » üaß ferner die Reichszuschüsse für 
. a f r iu ^  besonderen Schutztruppe ausgestatteten 
,Utlci Süri„7ln?cilen Schutzgebiete Ostafrika, Kamerun 

l afrika s‘ch auf den Bedarf der M ilitär- 
[ sgaben^hescbrar|kten, ihre zivilen Verwaltungs- 
^  Und .aus >liren eigenen Einnahmen deck-

iete v.011! eigentlich nur noch die beiden Schutz- 
, ulschouCUp - *nea (einschl. Südsee-fnseln) und

j. • . viuij Uuo all lJUULllbtlldl/.tll

g'^eivoru lcllc Neu-Guinea mit seinen Gold- und 
s für in i1?”  (in den Etat des Reichs-Kolonial- 

ü r ^fkunru ^ batte der Reichstag von sich aus 
Sr̂ ;G uinp-Un.£ des Erdölvorkommens in Deutsch- 
ß!wle mi t " .ei.nen Betrag von 500000 JtJl eingesetzt) 
re/ %  norff611161!1 Sr°ßen Aufkommen an Phos- 
Flnt andere wirtschaftlich erschlossen, wäh-
Q« . tlstütZlersc,bs Kiautschou als ausgesprochener 
Mi .chtsnutit!+ * vorwiegend unter rein militärischen 
scu-lt,eoffj7; ten (der Gouverneur mußte ein höherer 
f^ S e  für !I.,.se.‘R) zu beurteilen war. Reichszu-

/la » uiSniifil-x w iv^u iu  uu iu  rvui nniuaiiouivu
scuilt,e°ffi ;Kten (der Gouverneur mußte ein höherer 
wHsse für •,??“ }) zu beurteilen war. Reichszu- 
k  . allc lort j1. arische Zwecke gewähren übrigens 
Spf/buno-pn V is ierenden Nationen ihren Übersee- 
lah~,e9) irPu \ohne Rücksicht auf die Finanzkraft der
l e i  auY ^ . lssarmaßen als Prämien dos Mutter
n d '1 »Koloip Befest‘gung des kolonialen Besitzes.

* Hi? ,Pn 1

Sei

i,d

eiZahlers eine Fieranziehung jener ü'ber-

Ih.“ e haftpÜ^L- s' nc* wie Früchte, die so lange am 
Fl,? H in b S tbls g r e i f e n “ , sagte Turgot.

S  6 a j ___|
Cl1 Stc^.,.Kei,chshaushaItes und damit des deut-

Sch,- Hinhi.v? DIS sie reifen“ , sagte Turgot. 
schPsSe> \vpm  aui  die dauernd steigenden Über
zelt schut ,  e, die drei oben erwähnten afrikani- 
lasf!etl> ver,5C! i ,cte in ihren Zivilverwaltungen er- 

üg (]es pK*e das Reichsschatzamt zur Ent

Schüsse zur teilweisen Senkung der Reichszuschüsse 
für militärische Zwecke. Im Rechnungsjahr 1913 
wurde zunächst das Schutzgebiet Südwestafrika und 
im Rechnungsjahr 1914 Ostafrika mit einem ihrer 
Finanzkraft entsprechenden Teil ihrer Schutztrup
penkosten belastet. Insgesamt bezifferten sich die 
den Schutzgebieten Neu-Guinea und Kiautschou so
wie für die Militärausgaben in Ostafrika, Kamerun 
und Südwestafrika vom Reich in den letzten Jahren 
vor dem W eltkrieg gewährten Zuschüsse auf rund 
30 Millionen Goldmark jährlich.

Die in den Schutzgebieten — m it Ausnahme von 
Neu-Guinea und Kiautschou — erzielten Haushalts- 
Überschüsse flössen in sogenannte „Ausgleichs- 
ionds“ , die wie die Reservefonds der Aktiengesell
schaften eine A rt „Sparkasse“  darstellten, m it der 
das finanzielle Gleichgewicht im Etat auch bei sin
kenden Einnahmen — z. B. infolge einer wirtschaft
lichen Depression — eine Zeitlang aufrechterhalten 
werden konnte. Den M itteln dieser Ausgleichsfonds 
flössen also die eigenen Einnahmen der Schutz
gebiete zu, soweit sie die nichtmilitärischen Verwal
tungsausgaben überstiegen. Die Verfügung über 
diese Fonds erfolgte durch den Etat; ihre angesam
melten M ittel waren danach in Schuldverschreibun
gen der Schutzgebiete bzw. in Schuldverschreibungen 
oder verzinslichen Schatzanweisungen des Deutschen 
Reichs oder der deutschen Bundesstaaten anzulegen. 
Auch die Zinsen flössen dem Fonds zu. Über seine 
Verwendung mußte dem Bundesrat und dem Reichs
tag nach dem Finalabschluß Rechnung gelegt wer
den. Wenn ein Haushaltsvoranschlag m it einem 
Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben ab
schloß, wurde er als „Rücklage in den Ausgleichs
fonds“  bei den fortdauernden Ausgaben des Ordi- 
nariums etatisiert und floß in der gesetzlich fest
gestellten Höhe — ohne Rücksicht also auf das 
spätere tatsächliche Rechnungsergebnis — den M it
teln jenes Fonds zu. Konnte dagegen ein Voran
schlag einmal nicht ausbalanciert werden, so wurde 
die fehlende Deckung auf der Einnahmeseite des 
ordentlichen Etats durch „Entnahme aus dem Aus
gleichsfonds“  geschaffen. Von 1908 bis 1914 hatten 
diese zur Deckung etwaiger Fehlbeträge in den ein
zelnen Haushaltsplänen der Schutzgebiete für Zeiten 
wirtschaftlicher Rückschläge bestimmten Kapital
reserven eine Höhe von insgesamt rund 10 Millionen 
Goldmark erreicht.

Zur Bestreitung lokaler Verwaltungsbedürfnisse 
für Farbige und für sächliche Zwecke erhielten die 
einzelnen Verwaltungsbezirke aus einem Selbstbe
wirtschaftungsfonds des Gouvernements eine Ab
findung, aus der sie städtischen Gemeinden m it 
Selbstverwaltung Pauschsummen a fonds perdu zur 
Deckung ihrer Verwaltungskosten gewähren durften. 
Die Anfänge einer kommunalen Selbstverwaltung, 
die aus Wahlen hervorgeht, waren durch Reichs- 
kanzIer-.VO. gemacht. Kommunale Verbände waren 
überall vorgesehen und städtische Verwaltungen an 
den wichtigen Plätzen der größten Schutzgebiete 
eingesetzt; sie wurden aber im Jahre 1909 in den 
Pflanzungskolonien mit ihrer buntscheckigen Be
völkerung größtenteils als noch nicht lebensfähig 
wiederaufgelöst, so z. B. in Ostafrika. In Südwest
afrika befand sich damals noch etwa 90«/o des 
Landes im unverkauften Besitz der Regierung. 
Trotzdem bestanden hier bereits politische Gemein
den mit Selbstverwaltung, die vorwiegend den Inter
essen der Weißen dienten. Hier in dieser Siedlungs
kolonie zeigte sich sogar schon ein Ansatz zur 
Entwicklung der Kommunalverwaltung der Farbigen 
(Beitrag der Bastardgemeinde zu den Kosten der
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Verwaltung im Bastardlande). In Samoa bestanden 
für die Eingeborenen, die bekanntlich keine Neger 
sind, ausgedehnte kommunale Einrichtungen, die 
sich an Institutionen des Eingeborenenrechts an
lehnten. Die reinen Ansiedlungskolonien eignen sich 
jedenfalls mehr zur Einführung der Kommunalver
waltung als die Pflanzungskolonien. Im übrigen 
mündet das Problem in die Frage ein: Wie müssen 
die kolonialen Gemeinden eingerichtet und wie weit 
mit Vermögensobjekten ausgestattet werden, wenn 
sie ihre Aufgaben für die Europäer sowie für die 
Pflanzer, Arbeiter und Eingeborenen erfüllen soHen? 
Eine nähere Behandlung dieser Frage ist im Rah
men dieses Artikels nicht möglich.

Die eigenen Einnahmen (Steuern, Zölle, Abgaben 
usw.) waren im Rechnungsjahr 1914 für sämtliche 
Kolonien auf rund 80 Millionen Goldmark (darunter 
allein 13,79 M illionen Goldmark Diamantensteuer 
aus einem vorsichtig geschätzten Bruttoerlös von 
36 s/4 Millionen Goldmark) festgestellt und überstie
gen den Anschlag des Vorjahres um 19,25 Millionen 
Goldmark. Der dem Haushaltsgesetz als Anlage bei
gefügte Haushaltsetat der Schutzgebiete auf das 
Rechnungsjahr 1914 schloß in Einnahme und Aus
gabe insgesamt m it 179,9 Millionen Goldmark ab; 
davon entfielen auf den ordentlichen Haushalt 
119,7 und auf das Extraordinarium ein zur Finan
zierung werbender Anlagen im Wege des Kredits 
flüssig zu machender Betrag von 60,2 M illionen 
Goldmark. Für die Verzinsung und T ilgung der 
Schutzgebietsschuld war ein Betrag von 10,5 M illio 
nen Goldmark in den ordentlichen Flaushalt 1914 
eingesetzt.

Erste Voraussetzung für eine ergiebige wirtschaft
liche Erschließung von Kolonien ist der Bau von 
Eisenbahnen. Ein dichtes Bahnnetz w irk t auch dem 
die Eingeborenenvolkskraft verwüstenden Träger
wesen nachhaltig entgegen und erleichtert die freie 
Ansiedlung farbiger Plantagenarbeiter in Dorfschaf- 
ten („Familiensiedlungen“ ) in der Nähe der Arbeits
stätten in Verbindung m it der Schaffung von Ein
geborenenkulturen unter Zuweisung von ausreichen
dem Regierungsland als freies Eigentum zur Selbst
bewirtschaftung. Dadurch w ird auch der staatliche 
Arbeitszwang m it allen seinen schweren bevölke
rungspolitischen Gefahren überwunden. Nach dem 
Stande der Bahnbauten im Frühjahr 1914 waren 
etwa 3500 km Schienenstrang vollendet, und zwar in :
O s t a f r i k a :  die llsambara- und die Tanganiika- 

bahn;
K a m e r u n :  die Manengubahn und die Nutteldbahn 

Duala—:Bidjoka;
S ü d w e s t a f r i k a :  die StreckeSwakopmund—W ind

huk, die Otavibahn, die Strecke Karibib— 
W indhuk—Keetmanshoopund Lüderitzbucht— 
Keetmanshoop m it einer Abzweigung nach 
Seeheim—Kalkfontein.

Geplant waren mit einer Gesamtlänge von über 
1000km Schienenstrang in:
O s t a f r i k a :  die Verlängerung der Usambarabahn 

von Moschi nach Aruscha, der Zentralbahn 
Daressalam—Tabora („Tanganjika-Bahn“ ) bis 
zum Kageraknie zur Erschließung der wert
vollen Gebietsteile Hrundi und Ruanda im 
Nordwesten der Kolonie;

K a m e r u n :  (bewilligt und bereits im Bau begriffen) 
die Strecke Bidjoka—Njong.

S ü d w e s t a f r i k a :  die Ambolandbahn.

M it Rücksicht darauf, daß die Kolonialeisenbahnen 
Erschließungsbahnen im eigentlichen Sinne des 
Wortes sind, deren fördernde Einwirkung au f'H an

del 'und Verkehr sowie auf die Finanzkraft der 
Schutzgebiete naturgemäß erst nach Fertigstellung 
des Baues einsetzen kann, war es, wie üblich, Grund' 
satz, die während der Bauzeit anfallenden Zinse» 
dem Baukapital zu entnehmen. Von diesem Grün“' 
satz wurde laut Haushaltsvoranschlag für Ostafri* 
und Kamerun auf 1912 abgewichen, da die durc 
die wirtschaftliche Entwicklung gesteigerte Finanz* 
kraft dieser beiden Schutzgebiete es damals berei 
gestattete, diesen Zinsendienst schon während de 
Baues der Bahnen aus ordentlichen Mitteln (eige>|e 
Einnahmen) zu bestreiten, um eine schnellere A 
passung des Etats an diese große Last zu erzitle > 
was eine Belastung der schwächeren Gegenwartz 
gunsten einer stärkeren Zukunft bedeutete, r  
Deutschland 'erst wieder im Besitz von KöK111 
ist, w ird die Schaffung eines möglichst umfa11̂  
reichen Eisenbahnnetzes in den Überseebesitzung
eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen Kolo-

nialzentralverwaltung sein. Denn der Bau von Eds
ab-bahnen ist geradezu Vorbedingung einer gesunde”
un-Finanzpolitik in den Kolonien^ da er — g?nZ 

gesehen vom wirtschaftlichen Moment — eine s. 
mittelbare Steigerung der finanziellen Leistung 
fähigkeit bewirkt und damit die beste Grundlage 1 
eine Herabminderung der Reichszuschüsse schafft

Den bedeutsamsten Faktor auf dem Gebiete
der

Finanzierung von überseeischen Besitzungen - -  eS 
die Anleihe. Bis zum Rechnungsjahr 1908 gar ß, 
noch keine Kolonialanleihen. Zum Bau von t  
bahnen wurden damals z. B. den Schutzgeh e ^ 
Togo und Südwestafrika aus Reichs-Anieihenu ,
Reichsdarlehen (7,8 bzw. 40,06 Millionen Gold1w* 
gewährt, die m it 3Va°/o zu verzinsen und rnit 
zu tilgen waren. Darüber hinaus übernahm 
Reich u. a. noch Garantien für Verzinsung m1 \ {i\- 
gung des für den Bau der ostafrikanischen ZeJjord- 
bahn Daressalam—Tabora und der Kameruner ,eß 
bahn aufgewendeten Privatkapitals, und zwar tu' ^  
Eisenbahnbau in Ostafrika für sämtliche Ante* ‘-0 , 
Ostafrikanischen Eisenbahnbaugesellschaft (“VLjtal5 
Iionen Goldmark) und für einen Teil des Bau» I g 
der Kamerunbahn (partiell fü r die Anteilsche 
mit 11 Millionen Goldmark). Das Schutzgeh1 ajlf 
afrika war übrigens in der Lage, dem Reich ^fier 
Grund der eingegangenen Verpflichtungen 
geleisteten Aufwendungen zurückzuerstatten.

M it der allmählich wachsenden finanziellen 
kung unserer Kolonien war der Zeitpunkt g au5 
men, sie selbst zu Trägern der Verpflichtung 
ihren werbenden Anlagen zu machen, dcre 
stige W irkung auf die Finanzkraft der Schut g pje 
sich erst allmählich geltend machen konn '^ f if  
französischen Kolonien z. B. nahmen aüC[ „ \eib^

bil^?

oder weniger reichlich ihren Kredit für,u. AnlP^f
in Anspruch, und es hieß in einem Ppr‘f f en K®' 
das französische Kolonialbudget, daß ^
Ionien, welche Anleihen aufgenommen ha : ¡e).etti 
ihre Gebiete zu erschließen und zuu n} Cpn d»rC!, 
immer ein gutes Geschäft gemacht hau j  ¡ej' 
Erhöhung der Produktionskraft des Lande zo5‘
nes Geschäftsverkehrs. Doch was für die pta 
sehen Kolonien gilt, t r if f t  fü r alle Kolonien L \jt 
es ist klar, daß solche Anleihen bei [ lC 
Wendung des geborgten Kapitals lediglich ,£ ßfl 
sei auf die mehr oder weniger stark wachse ^  
Wicklung der Kolonie zu betrachten sind. *  ¡ne N“ 
Erkenntnis heraus wurde denn auch duren g o 
veile zum Schutzgebiets-Etatsgesetz von p
stimmt, daß für die in den Haushaltsp'al ^  
einzelnen Schutzgebiete als außerordentimn& efl 
zeichneten Bedürfnisse die bewilligten =u
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den Lasten derSrÜ , erf°r<3erlichen Nennbeträgen zu 
w 7 2gebiete im Wege der Anleihe flüssig gemacht 
zur d11 (In den Jahren 1908 bis 1912 sind
Karn ea*'S'erun£ der den Schutzgebieten Ostafrika, 
leih i f Un’ ^ 02 ° und Südwestafrika bewilligten An- 
wprt 'redde 4o/oige Schuldverschreibungen im Nenn- 
Word V?n 136,175 Millionen Goldmark ausgegeben 
iedrin^ ^ eb)en dieser A rt der Finanzierung wurde 
runcra aucb weüerh*n der Weg der Darlehnsgewäh- 
in d dUrcb das Reich für solche Fälle offen gelassen, 
Schilf1̂ "  die frinanzIaSe eines anleihebegehrenden 

.Sebiets die Aufnahme einer Anleihe nicht an- 
und n f rscheinen ließ. Die T ilgung der Anleihen
Ani P ic h e n  mußte vom sechsten auf das Jahr der 
de‘ P^egebung bzw. Darlehnsgewährung folgen
den LiecIln.ungsjahr ab mit mindestens s/6°/o erfol- 
der’ a ^s e n̂er Tilgungsquote von 56 Jahren — von 
reil ufnahme der Schuld ab gerechnet in 62 Jah-

schaf[‘''KaPiials aus ihren Einkünften herauszuwirt- 
sationen'. ^*em Gesichtspunkt, daß sich die Amorti- 

einer Anleihe in erster Linie der voraus-

brau7 entsprach. Denn die werbenden Anlagen ge- 
niSs n^n gerade unter den eigenartigen Verhält- 
Voll e / n den KoIonien e‘ne längere Zeit, bevor sie 
Anlyjj^Ssfähig sind, um Zinsen und T ilgung des 
Schgj^^apitäls aus ihren Einkünften herauszuwirt-

eine
ZüPass Cn Eebensdauer der beliehenen Anlage an- 
4ädUrl n u at’ wurdc in den Schutzgebieten noch 
Stand;n besonders Rechnung getragen, daß die 
Eiseni“ !  Erneuerung der Anlage (wie z. B. einer 
Tejjgjj ” n oder eines Hafens) in ihren wesentlichen 
f°UdS i.aHs den M itteln besonderer Erneuerungs- 
cirie m! oCn Schutzgebietsetats sichergestellt wurde, 

a. nabnte, welche die Finanzwirtschaft des 
kannte. Neben der unmittelbaren Ab- 

aiif

Substan8So0nds für die dauernde Erhaltung der 
Posten ^orge getragen und damit dem Schuld- 
auf der der einen Seite der Zeitwert der Anlage 

E)ie n ”  , [ en Seite ausgleichend gegenübergestellt. 
Ilch 2ll a5 e“ en des Reichs waren mit 3V2% jähr-

der Sc
eser hjn^u.lt:n, war Kein Prozentsatz festgesetzt;

a8unp- u Kanme. Netten der unmittelbaren Ab- 
Jf den] Anleiheschuld selbst wurde also auch

run1 der Kapitalansammlung in die Er-
;t-J.?si.0nds für die dauernde Erhaltung der

“ •‘^iien aes Reichs waren mit 3y2o/0 janr- 
§?blotsanf^n*^sen' Eür die Verzinsung der Schutz- 
dreser h;ne war Kein Prozentsatz festgesetzt; 
?arktes k v*e!.rnefir  jeweils von der Lage des Geld- 
^ e'hen ,d‘e Verzinsung und T ilgung der
f ) bkte , a” ef e jedes der daran beteiligten Schutz- 
¡.cl’ iildne cn? Gläubiger gegenüber als Gesamt- 
,̂e°iete ?j. .Irn Verhältnis der beteiligten Schutz- 

h abSabe ,ieinander war jedes einzelne nur nach 
. ar- Für i .er dim zugeflossenen Anleihemittel haft- 

auRp'^ Verzinsung und T ilgung der Anleihen 
bertl°nim> m aucb nocb das Rdcb die Bürgschaft 

en- Dadurch waren für die Sicherheit der

Schuldverschreibungen der Schutzgebietsanleihen so
wie für ihre börsenmäßige Bewertung die denkbar 
günstigsten Unterlagen geschaffen. Der Gläubiger 
konnte sich also an jedes einzelne der beliehenen 
Schutzgebiete halten und, wenn keines zahlen konnte, 
an das Reich.

Soweit die Anleihen oder die Darlehen zum Bau, 
zur Erweiterung oder zum Erwerb von Eisenbahnen 
oder Eisenbahnanteilen, zu Straßenbauten, Hafen
anlagen, Strombauten und Staudämmen oder zu 
ähnlichen Anlagen werbender A rt Verwendung fan
den, waren die Grundstückseigentümer im W irt
schaftsbereiche dieser Anlagen zu einer ihrem Inter
esse an der Anlage entsprechenden Leistung zu
gunsten des beteiligten Schutzgebiets heranzuziehen.

Zum Schluß noch einige Worte über die Be
steuerung in überseeischen Besitzungen! Den Vor
zug verdient hier ohne Zweifel das System der in
direkten Steuern (Verkehrs- und Ertragsteuern wie 
z. B. neben Ein- und Ausfuhrzöllen: Produktions
abgaben, Umsatzsteuern beim Verkauf von Grund
besitz, Werterhöhungssteuern, Lizenzen fü r be
stimmte Gewerbe u. a. m.). Dies System hat den 
Vorzug, daß es langsam und nach der Leistungs
fähigkeit der Kolonien eingeführt werden kann und 
hinreichend 'elastisch ist, sich wirtschaftlichen Not
zeiten anzupassen. Solange aber eine Kolonie im 
ersten Stadium ihrer Entwicklung noch weniger lei
stungsfähig ist, muß auch der Fiskalismus sich eine 
größere Zurückhaltung auferlegen. Direkte Steuern 
dagegen haben schon den Nachteil, daß sie — ab
gesehen von der rohen Form, in der z. B. die Hüt
tensteuer erhoben wurde — große Veranlagungs
schwierigkeiten machen und ein unverhältnismäßig 
großes Personal erfordern, mit dem man in den 
Tropen aber besonders sparsam sein muß.

Über die finanziellen Aufwendungen des Reichs 
für die deutschen Schutzgebiete einerseits und über 
die Beteiligung des Privatkapitals an unserem kolo
nialen Besitz andererseits begegnet man allgemein 
ganz nebelhaften Vorstellungen oder mindestens 
großen Unklarheiten, selbst in den Kreisen, die sich 
intensiver mit kolonialen Problemen befassen oder 
beschäftigt haben. Deshalb sei abschließend noch 
am Rande vermerkt, daß das Mutterland, d. h. die 
Gesamtheit der deutschen Steuerzahler, fü r die 
Schutzgebiete in den 30 Jahren von 1884 bis 1914 
rund über 1 M illiarde Goldmark aufgebracht hat; 
davon entfällt fast die Hälfte allein auf Deutsch- 
Südwestafrika (einschl. der Kosten für den Auf
standskrieg 1904/1907). Das in unseren Kolonien 
investierte Privatkapital kann man auf etwa 2 M il
liarden Goldmark annehmen.

Blick in die Zeit
Aus dem Generalgouvernement 

T  H a u s h a l t s p l a n  1940
Ki-au^verno ' AAärz 1941 erschien die VO. des Ge- 
QtJ* v. j . Ur.s v. 3. März 1941, m it rückwirkender 
H t t ra*gouvpPn m‘f der der Haushaltsplan des
der |p.festges+,!iHInerüs für das Rechnungsjahr 1940 wie 
lOfy. ItlriDU- * Wurde: im nrdpntlirhfm Haushalt in‘ UUd . "  mu c - »da u.uciiuiLTieii i lausnau m

4400 7>a.ld 974004 400 Zloty, in der Ausgabe auf
hin» Und A ty; im außerordentlichen Haushalt in Ein-
M h M *  q  Ausgabe auf 278 100000 Zloty. Die Regie- 

*Ur ,!ler;dgouvernements wurde ermächtigt, die 
^Sin}i0rge'ipr,ecKunS der im außerordentlichen Haus- 

UüÜQq unen Ausgaben bis zum Betrage von 
loty im Wege des Kredits zu beschaffen.

2. B i l d u n g  v on  W i r t s c h a f t s k a m m e r n  
Zur Neuordnung und Zusammenfassung der Selbst

verwaltung im Bereiche der gewerblichen Wirtschaft, der 
Ernährungs- und Landwirtschaft, der Forst- und Holz
wirtschaft und der Arbeit, wurde durch VO. des Ge
neralgouverneurs eine Zentralkammer für die Gesamt
wirtschaft im Generalgouvernement mit dem Sitz in Kra
kau und vier Distriktskammern in den Distrikten mit 
dem Sitz in Krakau, Lublin, Radom und Warschau er
richtet. Die Kammern sind Körperschaften des öffent
lichen Rechts und unterstehen der Aufsicht des Staats
sekretärs der Regierung des Generalgouvernements. Sie 
haben die in ihnen zusammengefaßten Wirtschaftszweige 
und Berufsgruppen in ihren wirtschaftlichen und sozialen 
Belangen zu betreuen und zur Mitarbeit an den Zielen
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der Regierung heranzuziehen. Der Zentralkammer wer
den eine Außenhandelsstelle und eine Zentralstelle fü r 
öffentliche Aufträge angegliedert. Der Vorstand der In 
dustrie- und Handelskammer sowie die im  Bereich des 
Oeneralgouvernements bestehenden Industrie- und Han
delskammern und Landwirtschaftskammern werden in 
die Zentralkammer oder in die Distriktskammern über
führt.

3. B e w i r t s c h a f t u n g  v o n  W o h n -  u n d  
N u t z r ä u m e n

Am 1. April 1941 tra t eine VO. des Generalgouverneurs 
über das Wohnungswesen in Kraft. Danach kann der zur 
öffentlichen Bewirtschaftung von Wohn- und Nutzräu
men ausschließlich zuständige Kreis- (Stadt-) Hauptmann 
Wohnungsämter errichten und in weiterer Folge Wohn- 
und Nutzräurae in Anspruch nehmen, M iet- und Pacht
verhältnisse aufheben und über die Freimachung von 
Räumen verfügen, Raumsuchende einweisen und Aus
künfte über Wohnräume verlangen bzw. diese besich
tigen lassen. Er kann ferner die Anmeldung leerstehen
der, freiwerdender oder neugeschaffener Wohnräume 
verfügen sowie u. a. die Überlassung und öffentliche 
Ausschreibung von seiner Zustimmung abhängig machen. 
Für die Inanspruchnahme von Wohnräumen w ird eine 
Vergütung gewährt. Gegen einzelne Verfügungen ist 
eine Beschwerde an den Distriktschef zulässig, der aber 
keine aufschiebende W irkung zukommt. Die Verfügun
gen können im Wege des unmittelbaren Zwanges durch
geführt werden. Zuwiderhandlungen werden im Verwal
tungsstrafverfahren bestraft.

Aus Norwegen
1 . N e u o r d n u n g  d e r  P o l i z e i

Ab 1. Juli 1941 w ird, nachdem bereits am 25. Sept. 
1940 ein eigenes Polizeidepartement errichtet wurde, eine 
Neuordnung der norwegischen Polizei durchgeführt, die 
auf die Forderungen der heutigen Zeit abgestellt ist. 
Während es der Polizei des alten Systems, die dem 
Justizdepartement unterstellt und zahlenmäßig außer
ordentlich schwach war, an Einheitlichkeit in der Lei
tung und an einheitlicher Ausbildung fehlte, w ird  die 
neue Polizei als ein Reichspolizeikorps aufgebaut, das in 
zwei Abteilungen, die Sicherheitspolizei und die O rd
nungspolizei, gegliedert w ird. Die Hauptrichtlinien sehen 
die Verstärkung und Zentralisierung der Leitung vor, 
ferner, daß die Korps die Unterstützung erhalten, die 
notwendig ist, um m it festbesoldeten Kräften die ihnen 
gestellten Aufgaben zu meistern. Aus der Tatsache, daß 
am 1. Jan. 41 bereits mehr als 1500 norwegische Poliz i
sten der einzigen und staatstragenden Partei des Landes 
angehörten, zeigt sich ein erfreuliches Verständnis fü r 
die neue Zeit und ihre Ideen.

2 . D e u t s c h  a l s  e i n z i g e  F r e m d s p r a c h e  i n  
V o l k s s c h u l e n

Vom nächsten Schuljahr an tr it t  nach einer Verfü
gung des Unterrichtsdepartements in den Volksschulen 
an Stelle des Englischunterrichts der Deutschunterricht. 
Diese Einführung w ird  auch eine Umlegung des Sprach
unterrichts in den höheren Schulen bedingen, da sich 
dieser auf dem Deutschunterricht der Volksschulen auf
baut.

Aus den Niederlanden
1. S t a a t s r u n d f u n k

Die in den letzten Monaten auf dem Gebiet des nie
derländischen Rundfunks in A ng riff genommene Konzen
tration findet ihren Niederschlag in einer VO. des Reichs
kommissars über die Maßnahmen auf dem Gebiet des 
niederländischen Rundfunks. Darin w ird  bestimmt, daß 
die Gestaltung und Ausführung des Programms des nie
derländischen Rundfunks ausschließlich von Staats wegen 
erfolgt. Zu diesem Zweck w ird  ein staatlicher Betrieb 
gegründet, der die Bezeichnung „Staatsrundfunk“  führt. 
Er untersteht der Aufsicht des Generalsekretärs im 
Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, der 
einen Generaldirektor ernennt. Die Rundfunkorganisa
tionen werden aufgelöst.

2. E n t j u d u n g  d e r  W i r t s c h a f t  
Durch die im Oktober v. Js. erlassene Anmeldepflicht 

jüdischer Unternehmen (s. DR. 1940, 1994) wurde die 
notwendige Übersicht über Zahl und Umfang der jüdi
schen Betriebe gewonnen, um nun die Entjudung in An
g r iff  nehmen zu können. Als Grundlage dient eine VU. 
des Reichskommissars v. 12. März 1941. ,

Im ersten Abschnitt w ird  zunächst bestimmt, daß d® 
Genehmigung die Neuerrichtung eines Unternehmen 
bedarf, das als jüdisches Unternehmen als anmeld 
pflichtig  auf Grund der VO. v. 22. O kt. 1941 gilt. Au 
die Vornahme von Änderungen, die ein bestehen« 
Unternehmen zu einem anmeldepflichtigen machen, « 
darf der Genehmigung. Im zweiten Abschnitt dies 
VO. w ird bestimmt, daß der Reichskommissar in lu 
sehe Unternehmen Treuhänder einsetzen kann, der 
Kosten das Unternehmen trägt. Der Treuhänder ist 
allen gerichtlichen und außergerichtlichen Geschat 
und Rechtshandlungen befugt, die der Betrieb 
Unternehmens m it sich bringt. Er kann insbeson 
auch das Unternehmen ganz oder teilweise ve^ ! j  eJ1d 
und die Veräußerungsbedingungen festsetzen. W a n r^  
der Dauer der treuhänderischen Verwaltung ruhen ^  
Befugnisse des Inhabers, der Leitung oder der sonsI *er. 
Verwaltung befugten Personen. Der Treuhänder *•* 
steht der Aufsicht des Reichskommissars (Genera1* 
missar für Finanz und W irtschaft) und ist m 
allein fü r seine Tätigke it verantwortlich. mtc.

Im dritten Abschnitt heißt es, daß der Reichskom g 
meldepflichtigen Unternehmen die For} \ ^ „  aJj-sar ann

eines Geschäftsbetriebes untersagen kann. Er kan 
ordnen, daß solche Unternehmen bis zu einem vcT sjnd. 
bestimmten Zeitpunkt abzuwickeln oder stillzulege“ ¿e.

Für Zuwiderhandlungen gegen diese VO. sin „„ 
fängnisstrafen bis zu fünf Jahren und Geldstrafen ^  
100000 Gulden vorgesehen. Neben der Strafe kan 
Einziehung der Werte, auf die sich die strafbare ‘ j et 
Iung bezieht, erkannt werden. Die Strafverfolgung 
nur auf Antrag des Reichskommissars statt.

zu
auf

Aus Belgien
1. E i n f u h r v e r b o t  f ü r  Z e i t u n g e n  

Nach einer VO. des Militärbefehlshabers v- f ¿ei*' 
1941 ist die Einfuhr nichtdeutscher Zeitungen u für 
schritten in das Gebiet des Militärbefehlshap ¡^i- 
Belgien und Nordfrankreich nur m it dessen u  
gung gestattet.

2. A n m e l d u n g  v o n  Z a h l u n g s v e r p f l i c h * u
g e g e n ü b e r  d e m  A u s l a n d  zur

Belgische Inländer haben nach der 7. Durch 
DevVO. v. 17. Juni 1940 die Zahlungsverptnc» „¡jeti 
gegenüber Ausländern, die am 28. Febr. 1941 c fyngf1 
haben, wenn der Nennwert der Gesamtverpi« ßflcK'UV.Û VV V. IAA 1 UVI 1 vUU VV 1,1 l U\.l '—* r - n |\l

50000 bfres oder mehr betragen hat, oder . [,ank 
sicht auf den Betrag, wenn von der Emissio ,^„1 
Brüssel unmittelbar durch Zusendung von p rnissi 
zur Anmeldung aufgefordert w ird, bei der
bank anzumelden.

Aus Luxemburg
1. M a ß n a h m e n  a u f  d e m  G e b i e t  de

S t r a f r e c h t s p f l e g e  Herjen .
Nach § 1 einer VO. v. 4. März 1941 w ir . «gjje 

bestraft, der eine Tat begeht, die eine ges OfhJL. 
Stimmung fü r strafbar erklärt oder die nach JeIÖ Vojjf t 
gedanken eine Strafvorschrift und nach gesw f ¿¡e 
empfinden eine Bestrafung verdient. Findet AD
keine bestimmte Strafbestimmung unrnitte . aft, % .re 
düng, so w ird  die Tat nach der Vorschrift b e s ^  
Grundgedanke auf sie am besten zu tritit. V  N *V  
Bestimmungen werden die Unzucht Wide ges',eS 
Kuppelei, Verleumdung und Betrug unter ^  gen ifi 
wobei festgelegt w ird, daß die Bestim |1es
1. Buches des luxemburgischen Strafgesetze h<
Kraft bleiben, soweit sich aus der neuen v u .  * 
Gegenteiliges ergibt. An Stelle der xm luX7^vaIigs.arü 
Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen der
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‘d Detentien treten Zuchthausstrafen gleicher Dauer; 
Fr -i!e. der bisher fü r Übertretungen vorgesehenen 
M 'deitsstrafe tr it t  die H a ft von einem Tag bis sechs 
e e s t + ' Geldstrafen werden auf Reichsmark fest- 
im q- ^ ur Aburteilung von Verbrechen und Vergehen 
, des Reichsstrafgesetzbuches und im Sinne des
für hk Ur^*sc^ en Strafgesetzbuches sind die Landgerichte, 
Si«_ V-?rtretungen die Amtsgerichte, zuständig. Die Zu- 
rirhr 'P eit des durch v o - des C dz- v- 20- Aug . 1 9 4 0  er‘ 
berührt Sonder2 ericllts (s- DR- W O, 1821) bleibt un-

2. E i n f ü h r u n g  von Re i chsgese t zen
"J41 ?  des CdZ. tra t am 5. März bzw. 8 . März 
gen 9le VO. über die Behandlung feindlichen Vermö- 
v 5nv; *b. Jan. 1940 samt den allgemeinen Verfügungen 
cierM'JUni und 17-Sept. 1940 und v. 20. Jan. 1941, das 
das r  nschaftsSesetz v- "-M a i 1889 mit der VO. über 
setz ,  en° s.?enschaftsregister v. 22. Nov. 1923, das Ge- 
ÖurriuvrTörderun^  der Tierzucht v. 17. März 1936 samt 
mit n l sowie das Luftschutzgesetz v. 26. Juni 1935 

lt DurchfVO.en in Kraft.

3. U n g ü l t i g e  P o s t w e r t z e i c h e n  
P0 s/ie früheren luxemburgischen Postwertzeichen und 
vvUrdparten’ dcren Abgabe am 15. März 1941 eingestellt 
tlgkeit’ Verloren. " d t Ablauf des 31. März 1941 ihre Gül- 

ZUm Freimachen von Postsendungen.

Aus dem Elsaß
• B e s t e l l u n g  v o n  N o t a r v e r w e s e r n  

durcur ?berlandesgerichtspräsident in Karlsruhe wurde 
eine VO. des CdZ. rückwirkend mit 1. Nov. 1940

ermächtigt, elsässische Notare und Notaranwärter zu 
Notarverwesern im Elsaß zu bestellen.

2. A u f l ö s u n g  d e r  N o t a r k a m m e r n  
M it 10. März 1941 wurden durch den CdZ. die N otar

kammern fü r das Oberelsaß und fü r die Landgerichts
bezirke Straßburg und Zabern aufgelöst. Die Notare in 
den beiden genannten Landgerichtsbezirken unterstehen 
m it dem Zeitpunkt der Neubesetzung der Notarkammern 
einer gemeinsamen Notarkammer fü r das Unterelsaß. 
Der Oberlandesgerichtspräsident in Karlsruhe wurde er
mächtigt, im Einvernehmen m it dem CdZ. kommissari
sche M itg lieder der Notarkammern fü r das Ober- und 
Unterelsaß zu ernennen.

3. U m s t e l l u n g  d e r  S c h u l d v e r h ä l t n i s s e  
Aus der VO. über die Außerkurssetzung des franzö

sischen Franken im  Elsaß (s. DR. 1941, H eft 13 S. 696) 
muß besonders die Bestimmung auf Umstellung der 
Schuldverhältnisse auf Reichsmark hervorgehoben wer
den. Danach müssen alle auf französische Franken lau
tende Schuldverhältnisse zu dem angegebenen Kurse auf 
Reichsmark umgestellt werden, wenn der Schuldner oder 
der Gläubiger ein Bewohner des Elsaß und der andere T e il 
Inländer ist, oder wenn der Gläubiger Inländer und die 
Forderung an einem im Elsaß gelegenen Grundstück 
dinglich gesichert ist.

4. 1 . NS. B a u e r n t a g
Am 12. März 1941 fand in Straßburg der 1. NS. Bauern

tag statt, dem zw ölf Tagungen in den Kreisstädten des 
Elsaß vorangegangen waren. Er stand gleichsam unter 
dem M otto : „Eisässischer Bauer, deutscher Bauer“ .

(Abgeschlossen am 22. März 1941.)

Vernre<* nunÖ der Untersuchungshaft bei 
Teilung wehrfähiger Kriegsverbrecher?

877)a<soH§ i1 Abs. 2 der VO. v. 11. Juni 1940 (RGBl. I, 
QerJch* bei Urteilen, in denen ein nichtmilitärisches
i at auf ve£,en einer während des Krieges begangenen 
- 1lngsbeV Uil - ausstrafe erk annt hat, die Strafvollstrek- 
M t  des £• • d‘e Anordnung treffen, daß die in die 
a afeeit . riegszustandes fallende Vollzugszeit in die 
« " aur).mc"* eingerechnet w ird. Es ist zu beobachten, 
An:reehrm„ n a c *1 dem Inkrafttreten dieser VO. häufig die 
*60 StGRS der erbtteneri Untersuchungshaft gemäß 
j'fe.hrf.jhi • ansgesprochen w ird , obwohl gegen den — 
r ‘eges r>in ~~ Angeklagten wegen einer während des

w jr, j^ an£ encn Tat auf eine Zuchthausstrafe er-

'?10 eripK1 .gesetzgeberischen Zweck der VO. v. 11. Juni 
r,!cht dp,,', ec?t d‘es nicht vereinbar. Es entspricht auch 

Möpi; ,nn. des § 60 StGB. Dieser w ill dem Gericht 
ni e ppn-- ke it geben, eine Freiheitsentziehung, die
ii Cr nhni>l \ / Cnden Grund oder rechtswidrig verhängt 
°n ist •>„ S chu lden  des Angeklagten verlängert w or

d e n e ’ c*U!s Gründen der B illigke it als eine bereits voll- 
S*r demns u zu betrachten (ROSt. 38,183), die ihm bei
lrafe vviph St erf°Igcnden Vollstreckung der erkannten

angung einer Zuchthausstrafe gegen einen

rC c W1p4„ *-**ui£ciiucu vonsiieenuuK uu cuumn
“ ei der d r gutgebracht w ird (§ 23 StrVollstrO.).

S Ä  rha----------...............-......... -
e Gesi 
•oder

!??* einer Verurte ilung^zu Zuchthausstrafe 
¡naschen ^  j$ U 2 Abs. 2 Z iff. 1 StPO., wenn ein 

egenstand des Verfahrens bildet. Im

aniS-en tuunnausMiau. aup...
GelipLi, "Sekiagten wegen einer Kriegstat treffen 

hau1 ° der rntiP unkte nicht zu. Der Gedanke der grund- 
n? “  entfäi» , tswidrigen Verhängung der Untersuchungs 
“hript,:."aut bei pi,,». __6

tiHbe de n . deiJ uegenstand des Verfahrens bildet, im 
w, ng dr-,- c°nkreten Betrachtungsweise bei der Drei
s t e r  v Straftaten ( 8  1 StGB.), auf die erst kürzlich 

Fälle . arntlicher Seite hingewiesen worden is t1), 
AL e ein denen bei Verhängung einer Zuchthaus- 
M r auch v,Cr.brechen nicht vorliegt, gar nicht denkbar.

Zugrundelegung der abstrakten Methode
l) p .

I e t z sch :  DJ. 1941, 7ß.

w ird  in allen Fällen, in denen auf Zuchthausstrafe er
kannt w ird , die Anordnung der Untersuchungshaft nicht 
als grundlos, sondern als praktisch geboten angesehen 
werden müssen, w ie man am Ende — was entscheidend 
ist (RGSt. 38,183) — bei Kenntnis aller Umstände, auf 
deren Annahme des U rte il gegründet ist, feststellen 
w ird.

Als Grund fü r die Anrechnung der Untersuchungs
haft kommt also nur in Betracht, daß die H a ft ohne 
Verschulden des Angeklagten verlängert worden ist. 
Dies ist insbesondere denkbar, wenn der Abschluß des 
Verfahrens durch Schwierigkeiten, die in der Person von 
Mitangeklagten liegen oder bei der Durchführung des 
Termins entstehen, verzögert worden ist. Vergleicht man 
aber im Geltungsbereich der VO. v. 11. Juni 1940 die 
verlängerte Untersuchungshaft m it dem Zustand, der 
ohne diese Verzögerung eingetreten wäre, so stellt sich 
die Freiheitsbeschränkung keineswegs „als ein der
artiges Übel heraus, daß es b illig  ist, dies Übel als eine 
bereits vollzogene Strafe zu betrachten“  (RGSt. 38,183). 
Denn der Angeklagte hätte im Falle einer alsbaldigen 
Aburteilung gemäß § 1 Abs. 2 u. 4 der VO. die gleiche 
Zeit ohne Einrechnung in die Vollzugszeit und zudem 
unter verschärften Bedingungen als Strafhaft verbüßen 
müssen. Ihm konnte also an einer Verlängerung der 
Untersuchungshaft m it ihren Erleichterungen nur gelegen 
sein. Es besteht aber kein Anlaß, den Angeklagten, 
dessen Verfahren sich ohne sein Verschulden länger hin
zögert, ohne daß ihm dadurch ein Schaden entsteht, 
besser zu behandeln als den, dessen U rte il alsbald ge
sprochen wird.

Die Frage, ob dem Angeklagten wegen des von ihm 
gezeigten einsichtigen Verhaltens oder eines von ihm 
abgelegten Geständnisses eine Vergünstigung zu gewäh
ren ist, steht auf einem anderen Blatt. Diese Umstände, 
sind bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Eine 
Anrechnung der Untersuchungshaft gemäß § 60 StGB, 
können sie nicht begründen.

Für die Anrechnung der erlittenen Untersuchungshaft 
bei einem zu Zuchthaus verurteilten wehrfähigen Kriegs
verbrecher ist deshalb grundsätzlich kein Raum.

106
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Dies wäre offensichtlich, wenn ein Gericht auf den 
Gedanken kommen würde — zeitlich ist dies inzw i
schen immerhin möglich —, eine erkannte Zuchthaus
strafe durch die erlittene Untersuchungshaft fü r ver
büßt zu erklären. Der Kriegsverbrecher, dessen Straf
zeit auf Grund der Anordnung der Vollstreckungsbe
hörde gemäß § 1 Abs. 2 der VO. noch nicht beginnt, 
vielmehr auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben w ird, 
kann naturgemäß seine Strafe auch nicht durch Anrech
nung einer in die Zeit des Kriegszustandes fallende 
Untersuchungshaft verbüßen.

Gegen die hier vorgetragene Ansicht kann nicht 
geltend gemacht werden, daß § 1 Abs. 2 der VO. 
lediglich eine Sollvorschrift sei, die sich nur an die 
Strafvollstreckungsbehörde wende und daß das Gericht 
deren Entscheidung bei dem Urteilsspruch nicht vorweg
nehmen könne. Denn die Anordnung gemäß §1 Abs. 2 
VO. hat grundsätzlich immer zu geschehen. Eine Ab
weichung ist nur in Ausnahmefällen möglich, wie 
sich aus der entsprechenden Bestimmung fü r den Ge
richtsherrn in § 1 Abs. 2 der VO. auch fü r die Voll- 
streckungsbehörde entnehmen läßt. Bei Erkenntnissen 
des AG. entfällt jeder Einwand schon deshalb, weil der 
Amtsrichter — auch der gehobene, an die Stelle des 
früheren SchöffG. getretene (§13 VO. v. 1. Sept. 1939 
[RGBl. I, 1651[) — immer auch Vollstreckungsbehörde 
ist (§ 2 StrVollstrO.), seine Entscheidung gemäß § 1 
Abs. 2 VO. also schon vor dem U rte il bestimmen kann. 
Im Verfahren vor der Strafkammer oder den Sonder
gerichten, wo allein solche Ausnahmefälle Bedenken 
verursachen könnten, werden sie sich aber gerade wegen 
ihrer Seltenheit bereits im Laufe der Verhandlung so 
kla r abzeichnen, daß sie auch im U rte il Berücksichtigung 
finden können.

Als Grundsatz ist deshalb festzuhalten: Keine Anrech
nung der Untersuchungshaft fü r zu Zuchthausstrafe 
verurteilte wehrfähige Kriegsverbrecher!

Staatsanwalt Dr. T h i e m a n n ,  Posen.

Zwangshypothek auf jüdischen Grund
stücken, für die ein Treuhänder bestellt ist

M it der Zustellung der Verfügung, durch die gemäß 
§ 2 der VO. über den Einsatz des jüdischen Vermögens 
v. 3. Dez. 1938 ein Treuhänder eingesetzt w ird, verliert der 
jüdische Betriebsinhaber das Recht, über die Vermögens
werte zu verfügen, zu deren Verwaltung der Treuhänder 
eingesetzt ist (§ 4 a. a. O.). Es fragt sich, ob auf einem 
jüdischen Grundstück, das von einem derart bestellten 
Treuhänder verwaltet w ird , eine Zwangshypothek noch

auf Grund eines gegen den jüdischen Eigentümer g 
richteten Schuldtitels eingetragen werden kann- U 
Rechtsstellung des Treuhänders ist hier ähnlich der a 
Konkursverwalters (so A l f  K r ü g e r ,  „D ie  Lösung “  
Judenfrage in der deutschen W irtschaft“ , Anm. 12 zu 8 
der VO. v. 3. Dez. 1938). Aus einem gegen den Gemei ' 
Schuldner ergangenen U rte il darf seitens der Absona • 
rungs- und Aussonderungsberechtigten und seitens 
Massegläubiger in die Konkursmasse nur vollstreckt w 
den, wenn die Vollstreckungsklausel gegen den KonKU 
Verwalter als Rechtsnachfolger des Gemeinschulun 
nach §727 ZPO. erteilt ist (RGZ. 53,110). Es erscheint 
gleichwohl nicht angezeigt, dementsprechend die 
Schreibung der gegen den jüdischen Eigentümer er 
ten Vollstreckungsklausel auf den Treuhänder zu 
langen. Zweck des Konkursverfahrens ist die Sic 
Stellung der Masse zur gleichmäßigen Befriedigung 
Konkursgläubiger. Demgemäß ist die Vollstreckung 
die Masse durch die §§ 14, 15 KO. stark eingeschra 
Dagegen enthält die VO. v. 3. Dez. 1938 keine entsprec y 
den Zwangsvollstreckungsverbote. Daraus, daß in 8  „
daselbst lediglich das Gebot in der Zwangsversteigc ^  
als genehmigungspflichtig erklärt ist, wie aus der -
wägung, daß die VO. keinesfalls auf einen VoIlstrecKU b^ 
schütz fü r den jüdischen Eigentümer hinauslauten * 
zieht das KG. in JFG. 19, 289 (s. S. 293 Fußnote) “  
Schluß, daß Verfügungen gegen jüdische Grundst  ̂
eigentümer im Weg der Zwangsvollstreckung nicht _ 
§ 8  dieser VO. genehmigungspflichtig sind und dan ef 
gemäß die Eintragung einer Zwangshypothek dort ^  
Genehmigung bedarf. Die gleiche Erwägung ¿ j L j e r  
dem Ergebnis, daß das Verfügungsverbot in § ’  j er 
VO. sich nicht auf Verfügungen bezieht, die im *  
Zwangsvollstreckung gegen den Inhaber getroffen - er 
den ( A l f  K r ü g e r ,  Anm. 7 a .a .O . zu § 4 ). Oegenud( 
dem Konkursverfahren besteht ferner der Unters ^  
daß die Eröffnung des Konkurses ins Orundbuc ^
getragen w ird, die Einsetzung eines Treuhänder' r
der VO. v. 3. Dez. 1938 hingegen nicht. Für den <jlauc|aher 
des jüdischen Grundstückseigentümers bedürfte es |,®e 
erst zeitraubender Nachfragen oder einer Einsich u. 
in die Grundakten, ehe er feststellen kann, ob ein iigtrek' 
händerschaft besteht. Daher würde die Zwangsvo s 
kung gegen den jüdischen Grundstückseigentum ' ¿ ets 
erschwert, wenn im Fall der Bestellung eines Treu ¡rj<t 
erst eine Vollstreckungsklausel gegen diesen njC[it 
werden müßte. Eine solche Erschwerung entsprich' 
dem Zweck dieser VO., so daß auch bei Bestellung ̂  ejn 
Treuhänders zur Eintragung einer Zwangshyp°t auS-
Schuldtitel gegen den jüdischen Eigentümer a 
reichend zu erachten ist.

LGR. G e r h a r d  H o f m a n n ,  Berl

Aus Forschung und Lehre
Zur Geschichte

der Verwaltungsgerichtsbarkeit1)
Das Problem derNeugestaltung der Verwaltungskontrolle 

ist seit Jahren in der Schwebe. Die Meinungen gehen in 
fast allen Punkten auseinander. Voraussichtlich werden 
auch die Debatten über diese Frage noch lange dauern, 
w eil eine sinnvolle Lösung dieses Problems erst möglich 
ist, wenn der Neubau der Verwaltung vollendet ist. Dazu 
kommt, daß unsere Kenntnis von der Entstehung, dem 
Werdegang und dem Wesen der heutigen Verwaltungs
gerichtsbarkeit ungewöhnlich gering ist, besonders wenn 
man sie m it anderen Instituten der Verwaltung, wie etwa 
der Polizei, dem Beamtentum oder der Kommunalverwal
tung vergleicht. Gerade die Auseinandersetzung der letz
ten Jahre hat gezeigt, daß man die Verwaltungsgerichts-

J) Zugleich eine Besprechung des Buches Dr. O t t o  
L i n d e r :  D i e  E n t s t e h u n g  d e r  V e r w a l t u n g s 
r e c h t s p f l e g e  des  G e h e i m e n  R a t s  i n W ü r t t e m -  
b e r g .  (Neue Deutsche Forschungen Bd.287.) Berlin 1940. 
Junker und Dünnhaupt Verlag. 109 S. Preis broscb. 
4,80 9UL.

barkeit viel zu sehr als ein Faktum nahm, jd er- 
durch seine bloße Existenz einen erhöhten K *. ¡nder®> 
forderte. Dadurch war es aber auch nicht 5ut ,• ßedeU 
daß die Auseinandersetzung über ihre zukünttiL, nientcn 
tung weitgehend von bloß gefühlsmäßigen A L 
getragen wurde. Sie geriet dabei in einen sjCh ',0' 
der Argumentation und damit in die Getan , 
entw irrbar festzulaufen. L in -

Daher ist es besonders zu begrüßen, ^en t( 0  
in seiner Untersuchung den Versuch unter jflan(K 
abhängig von dem gegenwärtigen Stand der A ^lu«-, 
Setzung über die Entstehung und die erste . n La 
der Verwaltungsrechtspflege in einem deu c ■ ei 
sachlich erzählend autzuklären. Er forder ^  V 
Fülle wertvollsten Materials über das Wesen jchze i^  
waltungsgerichtsbarkeit zutage und zeigt S geit v ,j, 
daß die Grundlagen der Verwaltungsgenchtsba ü
schiedenartiger und mannigfaltiger sind, als m s g|Uc 
gemeinen annimmt. Er ist freilich in der bes0 ,1^ eidend 
liehen Lage, daß in W ürttemberg den entsCjche 
gesetzgeberischen Maßnahmen heftige offen« Qefu* 
einandersetzungen über das gesamte rechtü1 greicJ1 
des Staates vorausgehen, daß ihm also ufflw
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gedrucktes und ungedrucktes Material in reicherem Maße 
2ur Verfügung steht, als dies für andere deutsche Staaten 
j«  Fall sein dürfte. Bei der eingehenden Darstellung 
fieser Auseinandersetzung über die württembergische Ver- 
assung ist die von L i n d e r  sehr geschickt dargestellte 
erflechtung der Verwaltungsrechtspflege in die allgemei- 
e|i politischen Strömungen der Zeit von besonderer Be

deutung. Wenn er auch leider die Frage des Staats- 
Aê d fs nicht anschneidet, so ergibt sich doch aus seinen 

usiuhrungen deutlich, daß sich das ganze Problem der 
erwaltungsrechtspflege auf der einen Seite aus der in 

. J . napoleonischen Zeit gewonnenen anstaltlichen Ge- 
dosseuhcit der Verwaltung .und auf der anderen Seite 

Sch Bedürfnis der Untertanen nach einem wirksamen 
r„ ’,u,? ihrer Freiheits- und Eigentumsrechte — den beiden 
enhi i Cn Bestandteilen des Persönlichkeitsbegriffs — 
Q ut'^e lt. Gerade die umfangreichen und eingehenden 
(jigtacJ]tei1, die L i n d e r  zu der Frage mitteilt, ob man 

ordentlichen Gerichte mit der Nachprüfung, von Rechts- 
nich+/,un2en durch die Verwaltung betrauen soll oder 
. «(besonders S.31 ff., 51 u .54ff.), zeigen, wie sehr die 
Wal* ln der Verfassung von 1819 gewählte Form derVer- 
prnnU-nif?rechtspflege durch den Geheimen Rat eine Kom- 
den iw- darstellt. So wie der Geheime Rat sich aus
Qbun Hglie* rn ^es Ministeriums und eigens zur Aus- 
dern > er Verwaltungsrechtspflege zu Geheimratsmitglie- 
aUc] «nannten Richtern zusammensetzt, so stellen sich 
misch6 Grundprinzipien seines Verfahrens als ein Ge- 
Entsl V°n re‘llen Kontrollfunktionen und justizähnlichen 
v0n j .'düngen dar. Nicht minder bemerkenswert ist der 
fluß *1-n d e i- geführte Nachweis, wie sich unter dem Ein- 
v. q eines hohen Richters, des Obertribunalspräsidenten 
¡mmer° ° S-’ in der Praxis langsam und allmählich eine 
pf[e g größere Annäherung an die Formen der Rcchts- 
RecfL  Vol,z°g. Die Ausführung über die Trennung von 
dem " Un,d Ermessensfragen (S. 67 ff.) und über die Be- 
heiropfS.der Rechtskraft für Entscheidungen des Ge- 

Alleir r  S (S-,78^-) zeigen dies besonders deutlich. 
stehen p s bleiben auch noch einige Zweifelsfragen be- 
tenen p s êhlt einmal die Verknüpfung der angeschnit

t e n  mit der zeitgenössischen Staatslehre. Dies

führt dazu, daß das ganze Justizstaatsproblem, das doch 
die öffentliche Diskussion des Vormärz heftig bewegte, 
geistig nicht eingeordnet werden kann, und mehr als 
eine reine Naturerscheinung befrachtet wird, obwohl sich 
gerade aus dem für Württemberg vorgebrachten Material 
außerordentlich wertvolle Anhaltspunkte zur Klärung der 
politischen und weltanschaulichen Grundlagen der justiz
staatlichen Forderungen des Frühkonstitutionalismus er
geben. Ähnlich verhält es sich mit dem für die Verwal
tungsgerichtsbarkeit so wichtigen Problem des subjektiven 
öffentlichen Rechts. L i n d e r  beschränkt sich hier auf 
den Nachweis, daß in der Frühzeit der württembergischen 
Verwaltungsrechtspflege das subjektive öffentliche Recht 
keine Rolle spielt (S. 70 f.), vergißt aber, auf die in der 
„Monatsschrift für Justizpflege in Württemberg“  und im 
„Württembergischen Archiv für Recht und Rechtsverwal
tung“  abgedruckten Entscheidungen näher einzugehen, 
aus denen sich ergibt, daß das subjektive öffentliche 
Recht bereits in den fünfziger Jahren der Sache nach 
durchaus bekannt und als Grundlage für die Entschei
dungen anzusehen war, und daß man es noch vor Ein
führung der heutigen Form der Verwaltungsgerichtsbar
keit als „Eigenrecht“  auch in der Theorie anerkannte. 
Auf weitere Einzelheiten, insbesondere auf die wenig ge
glückte Darstellung der Funktion der alten Reichsgerichte, 
die Verf. kurz und irreführend als „Rechtsschutz gegen
über der Verwaltung der Landesherren“  bezeichnet, sowie 
auf die nicht sehr glaubhafte sachliche Zurückführung 
der Verwaltungsrechtspflege des Geheimen Rats auf die 
Supplikenpraxis des württembergischen Oberrates aus 
der territorialen Zeit (daß man aus politischen Gründen 
in den Kämpfen um das „alte Recht“  darauf hingewiesen 
hat, ist etwas anderes) kann hier nicht näher eingegangen 
werden. Diese kleinen Schönheitsfehler, die z. T. auch 
eine reine Auslegungs- und Auffassungsfrage sind, ver
mögen den Wert der Untersuchungen L i n d e r s  nicht 
zu beeinträchtigen. Es bleibt zu hoffen, daß ähnliche 
Arbeiten für andere deutsche Staaten endlich die er
wünschte Klarheit über die politischen und weltanschau
lichen Grundlagen der deutschen Verwaltungsgerichts
barkeit bringen. Dr. H e i n r i c h  M u t h ,  Berlin.

fasc*fSe ^es Deutschen Rechts. Deu t sche  Ve r -■  ̂s u „  ~ . . .Ssgesch i ch t e  der  Neuze i t .  Von Dr.■da " . gesc t l l c l l t e  der  Neu 
2. er - d ' ch Fe i ne ,  Prof, an der Univ. Tübingen. 
A u f l = „ z~ u"d bis auf die Gegenwart fortgeführte 
Siebet T,Vbinf?en 1940- Verlag J.C. B.Mohr (Paul 
Der y  '• VI, 150 S. Preis kart. 4,30 XM.

Sci>'chte ?l4asser behandelt die deutsche Verfassungsge- 
f-aaies unrt1\ i C*er Entstehung jies ständischen Territorial- 
‘5. Und . ‘a der Reichsreformbewegung des ausgehenden 
ftart. rr0e2'fnenden 16. Jahrhunderts ab bis zur Gegen- 
¡1 Von h g n^.ert das Ganze in zwei Zeiträume auf: 
c Befr6r ^«ehsreform bis zum Reichsende. II. Von 

a°Schnitt?1U"®'SKrie?en b‘s zur Gegenwart. Beide Haupt- 
Die i .. Slnd in je zwei Teile untergeteilt.

S te ll ,—  d c k e  d e r  f» r c + » t,  r l i j c  f - p t i l rf eHunrr , der ersten Auflage, das Fehlen der Dar- 
assüng<;p * ■ Weimarer Zwischenreiches und der Ver- 
?ü.sgefüi|tUvvAli:,1<Iung seit 1933, ist in der neuen Auflage 
7 't lg-v,. Allerdings ist die Verfassungsentwickluug

•AnlaiT 1,ITifner nocl1 zu stiefmütterlich behandelt. Bei 
d e m  t i s Buches hätte sie, um der Bedeutung des 

^itenweniahre l 988 eingeleiteten Umbruchs als einer 
p.a‘traum ae gerecht zu werden, als besonderer dritter 
/'"em kur,ersc!ie'nen müssen. Statt dessen ist sie in 
l P ¿eitr .fCn ^chlußl<apitel des zweiten Teils des zwei- 
Vgt: VonmS zu.sammengedrängt, der die Überschrift

n„m ^weiten Kaiserreich zum Großdeutschen 
sovm der11!/ «^spricht eine inhaltliche Verzeichnung, 

ri;„ Verfasser in dem Werk des Führers zu ein-l'g die \ i  rta.?ser *n dem Werk des Führers zu ein- 
br„.-p ugriindung des Werkes Bismarcks, nur auf 

r|?̂ > l35feren un<4 Beferen Fundament vollzogen, sieht
v n 1
°Av°rt «Teilung geht, wie der Verfasser bereits im 

Ur ersten Auflage hervorhob, bewußt nicht

überwiegend vom juristisch-institutionellen Standpunkt 
aus, sondern bemüht sich mit Erfolg, die geistig-politi
schen Kräfte der Entwicklung aufzuzeigen. So erhält der 
Leser einen Überblick über die inneren Zusammenhänge 
der Epochen und Verständnis für die politischen Grund
lagen des jeweiligen äußeren Ordnungsstandes.

Allerdings entgeht auch der Verfasser an vielen Stel
len nicht der Gefahr, wie die meisten für Studenten be
stimmten Hilfsmittel Kenntnisse vorauszusetzen, die der 
Durchschnittsstudent nicht hat, und dadurch „über die 
Köpfe hinweg“  zu reden.

Zur Weiterarbeit regen Schrifttumsübersichten an, die 
den einzelnen Kapiteln vorangestellt sind. Sie haben nur 
den einen Fehler, daß der Student, für den das Buch ja 
in erster Linie bestimmt ist, keinen Leitfaden durch das 
recht umfangreiche Schrifttum erhält. Ihren vollen päd
agogischen Wert hätten die Übersichten erst, wenn das 
angeführte Schrifttum kurz gekennzeichnet würde.

Der flüssige Stil der Darstellung verdient besondere 
Hervorhebung.

Auch die neue Auflage wird zweifellos ihren Weg 
machen.

Dr. H. Jus t ,  Berlin.

Dr. W i l h e l m  S t u c k a r t ,  StSekr. im RMdL, und 
Dr. H o r s t  H o f f m a n n ,  RegR. im RMdL: E r g ä n 
zungsband  zum H a n d b u c h  des B e a m t e n 
rechts.  Berlin 1940. Verlag Walter de Gruyter & Co. 
VIII, 250 S. Preis brosch. 5 SIM.
Zu dem JW. 1938, 446 besprochenen „Handbuch des 

Beamtenrechts“  legen die Herausgeber hiermit einen am 
1. Aug. 1940 abgeschlossenen Ergänzungsband vor. Er 
enthält eine Auswahl der praktisch wichtigsten, seit dem
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Abschluß des Hauptbandes neu erlassenen beamtenrecht
lichen Vorschriften, insbesondere der bis zum Stichtag 
ergangenen bedeutsamen Kriegsvorschriften des Beamten
rechts. Wie zahlreich diese neuen beamtenrechtlichen Vor
schriften sind, zeigt der verhältnismäßig große, 250 Druck
seiten umfassende Umfang des vorliegenden Ergänzungs
bandes, der doch nur ein Textabdruck ist und zudem 
keineswegs eine lückenlos v o l l s t ä n d i g e  Wiedergabe 
aller neu ergangenen Bestimmungen darstellt. Diese Flut 
von Bestimmungen, deren Abdruckstellen in den amt
lichen Sammlungen z. T. sehr verstreut und oft nicht 
leicht zugänglich sind, in einem handlichen Band greif
bar gemacht zu haben, ist ein Verdienst der Herausgeber.

RA. H e r m a n n  Reuß,  Berlin.

Dr. W e r n e r  V o g e l s :  S c h u l d e n b e r e i n i g u n g s -  
gjesetz v. 3 .Sept. 1940 (ROB1.1,1209). (Quttentagsche 
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Nr. 221.) Berlin 
1940. Verlag Walter de Qruyter & Co. 253 S. Preis 
brosch. 5 ¡HM.
In dem zur Neufassung des SchuldBereinG. erschiene

nen Werk von V o g e l s  wird zunächst ein Überblick 
über den Inhalt des Gesetzes gegeben; danach folgt 
die Zusammenstellung der für die Schuldenbereinigung 
wesentlichen Vorschriften (alter und neuer Gesetzeswort
laut, AV. d. RJM.). Im letzten und wichtigsten Teil wer
den die Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzesbestim
mungen gegeben.

In dem Überblick wird in knappen Ausführungen der 
Unterschied zwischen dem Ges. v. 17. Aug. 1938 und der 
jetzt geltenden Regelung dargelegt. Nicht immer war es 
nach dem alten Gesetz möglich, in allen den Fällen, in 
denen das Volksempfinden eine Hilfe für den Schuldner 
forderte, zu einem billigen und gerechten Ergebnis zu 
kommen. Die Ausführungen bei V o g e l s  zeigen das 
Bestreben des Gesetzgebers, den Wünschen der Praxis 
gerecht zu werden und die Schuldenbereinigung zu er
weitern, soweit dies im Hinblick auf die allgemeine 
Anschauung über die Bedeutung vertraglicher Verpflich
tungen zwischen Schuldner und Gläubigern notwendig 
una vertretbar erscheint.

Die Anführung des Gesetzestextes v. 17. Aug. 1938 dient 
offenbar dem Zweck, die amtliche Erläuterung zum alten 
Gesetz leichter verständlich zu machen.

Die Erläuterungen zeigen den erfahrenen Kommen
tator. M it kurzen, treffenden Worten wird das Wesent
liche gesagt. Eine knappe Begründung rechtfertigt die 
Notwendigkeit einer Vorschrift und macht sie auch für 
einen diesem Gebiete Fernerstehenden verständlich. Die 
bisherige Rechtsprechung und das Schrifttum sind er
schöpfend verwertet und in die Darlegungen hinein
gearbeitet worden.

Sehr wichtig sind die Ausführungen über die Behand
lung von dinglichen Rechten an beweglichen Sachen 
(S. 27,173 ff.). Das Gesetz gibt auch in seiner Neufassung 
leider keine Regelung dieser im Hinblick auf die Aus
dehnung der Schuldenbereinigung auf früher unselbstän
dige Schuldner zur erhöhten Bedeutung kommenden 
Frage. Die bisherigen Äußerungen zu diesem Punkt sind 
nicht einheitlich. W e i t n a u e r  (AkadZ. 1940,319) möchte 
es bei der bisherigen Rechtsprechung belassen. V o g e l s  
(DJ. 1940,1029) hält die Bestimmungen des § 9 Schuld
BereinG. n. F. für sinngemäß anwendbar, im wesent
lichen stimmt B r e i t h a u p t :  DR.1940,1606 hiermit über
ein. Die dagegen bei G e r k e n - V o g e l ,  '2. Aufl. 1941, 
Anm.8 zu §6, S. 83 vertretene, den Richter freier stel
lende Auffassung dürfte den Vorzug haben, daß nicht 
nur die Systematik des Gesetzes (§ 9 g ilt nach der Über
schrift nur für GrundPfandrechte) dafür spricht, son
dern daß sie leichter ein dem Sinn des Gesetzes ent
sprechendes, zweckmäßiges und gerechtes Ergebnis (§ 7 
Abs. 1) zuläßt. Wegen Einzelheiten w ird auf G c r k c n -  
V o g e l ,  2. Aufl., S. 83ff. verwiesen.

Zur Frage, was unter einem Schuldner zu verstehen 
ist, der seinen Beruf im wesentlichen durch den Einsatz 
der Arbeitskraft ausgeübt hat (S. 122), sei auf die über 
V o g e l s  offenbar hinausgehenden Entscheidungen des 
KG. (DJ. 1940, 1438) v. 14. Nov. 1940 und v. 23. Jan. 1941 
(1 Wx 611/40) verwiesen. Nach diesen Beschlüssen kann 
j ' eder  Beruf unter §3  gebracht werden; die Tatfrage,

ob der Schuldner ihn mit oder ohne eigene Vermögens
beteiligung ausgeübt hat, ist allein ausschlaggebend.

In den Schlußabsatz zu § 8 haben sich einige Fehler 
beim Druck eingeschlichen (S. 161). Hierauf sei für eine 
Neuauflage hingewiesen.

Welche Veranlassung zur Aufnahme von § 28 Satz 2 
bestanden hat und welche Bedeutung dieser Bestimmung 
zugedacht worden ist, ist für die Praxis interessant. Wie 
für den Prozeßrichter, so ist auch für den Richter 
der Vertragshilfe die Möglichkeit der Entscheidung von 
Zweifelsfragen im Verwaltungsweg wesensfremd.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das Werk von 
Voge l s  seinen Zweck, jedem, der mit der Schulden- 
bereinigung zu tun hat, ein zuverlässiger Wegweiser zu 
sein, hervorragend erfüllt.

LGR. Dr. H . V p g e l ,  Hamburg.

Das M i l i t ä r s t r a f g e s e t z b u c h  mit Erläuterungen 
von G e o r g  D ö r k e n ,  Geh. Kriegsrat im OKW., un? 
Dr. W e r n e r  S c h e r e r ,  Kriegsgerichtsrat im OK” - 
Berlin 1941. Verlag Franz Vahlen. XI, 154 S. Prel 
geb. 4,40 S U i,

Die Erläuterungen sollen die wissenschaftlichen 
zum Wehrmachtstrafrecht nicht ersetzen. Sie sind au
b e s o n d e r s  f ü r  d i e  D is z ip l in a r v o r  gese t z t e
und  G e r i c h t s o f f i z i e r e  se h r  g e e i g n e t .  Auf A 
führung von Entscheidungen wird fast ganz verzieht • 
Die Sprache ist soldatisch knapp und klar; als BelsPJj 
zu § 47 „ . . .  darf der Untergebene so lange gehorchi > 
als ihm nicht die Unverbindlichkeit des Befehls Sera<j „ n 
in die Augen springt“ . S. 7 wird klar ausgesproen^  
daß die Neufassung nicht etwa automatisch auf alle '  
dem Inkrafttreten begangenen Straftaten Anwenö . 
findet, sondern §2a RStGB. gilt. — Wiederholt w 
mit Recht betont, daß zwar die weitgehende Kasu 
gefallen ist, daß aber die früher besonders aufgetun er) 
Straferhöhungsgründe sachlich ihre Bedeutung beni 
haben. — Zu § 29 Abs. 1 wird mit Recht hervorgeh j 
daß auf Arrest bis zu 6 Wochen statt Gefängnis au 
nicht militärischen Vergehen, die v o r  dem Dienste 
begangen sind, zu erkennen ist. , un-

Bedenklich ist die Ansicht, ein Versuch j er
erlaubten Entfernung komme nicht in Frage, weir,ltl2eii 
Täter innerhalb der Frist freiw illig  oder ge?« fjie 
zur Truppe zurückkehre (vgl. RMG. 2, 3, 28 „{jocht 
Ansicht, Wehrkraftzersetzung und nicht Fahn ^ cr. 
liege vor, wenn der Schwerpunkt die hartnäckig 2, 
Weigerung des Wehrdienstes bilde, dürfte mit 
58 nicht iibereinstimmen. Im übrigen ist den Au 
gen der Verfasser beizustimmen. , . unCj.

Marinekriegsgerichtsrat Dr, E w a l d ,  Stra

v '  führuni
D a s G n a d e n g e s u c h .  Gemeinverständliche Ein <jes

in die Praxis des Gnadenrechts und des K■ uerrJissc*

Von RegR. W o l f  g a n g  M e n s c h e  I I , _ R*L 1940- 
Stellenleiter der NSDAP. Berlin-Leipzig-«' 
Deutscher Rechtsverlag. 66 S. Preis kart. z, ung,iv iu iB iu»aS. w  o. pnfassu1;»
Dieser Leitfaden zeigt in kurzer Zusanun es ein 

wer überhaupt ein Gnadengesuch stellen, wa . zelnel1 
gereicht werden kann, welcrte Gnadenbitte in qe-
Fall die zweckmäßigste ist, Form und ln , uen bei _ 
suches, wo es einzureichen ist, Besonderni ^  pc-
Gnadengesuch in Dienststrafsachen und seih < 0 üt>.
achtenswertes bei Anträgen in Strafregister. übeJ '  
bei polizeilichen Führungszeugnissen. Das k -fe lab > 
sichtliche Werk, das bewußt strittige Punkte ,fen un 
ist von einem Kenner des Gnadenrechts ge. eJ1( d 
hält, was es verspricht: es ist dem Volksg Hê  , 
den Gnadenweg beschrciten w ill, ein z u v e r l ä s s i g  prage 
und ist auch f ü r  jeden anderen, der sich ¡vjutzc' ■ 
dieses Gebietes berufsmäßig zu befassen na , oerjjn. 

Vizepräsident Dr. G a r d i e w s k U

Dr. Z riC>
li

idV e r s i c h e r u n g s v e r t r a g s g e s e t z  von' gnZte -
R. P r ö l ß ,  RA. 3. durchgesehene und ergä“ . e„  un 
(Beck’sche Kurz-Kommentare Bd. 14.) M ’
Berlin 1941. C. H. Beck’sche Verlagsbuchnus 
556 S. Preis geb. 11 ¡H M ,
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nicht ganz einem Jahre erschien die 2., von mir 
Vyp 940,630 besprochene Auflage des Kommentars zum 
_Yfy- von P r ö l ß. Sie war in kaum sechs Monaten ver- 

hii l en' Ziehen dafür, wie beliebt dies Erläuterungs- 
2 a" . geworden ist und wie recht alle Besprecher der 
' t H'*aSe hatten, wenn sie das Buch als den einzigen 

bp1 - l Höhe der Zeit stehenden Kommentar zum VVG. 
lief6 • n'ê en' Xum *-°he der neuen Auflage kann eigent- 
der i lchts me.*ir Sesagt werden. Wir haben zur Zeit in 
alle a* nur ^ 'es e’nzige Buch, um rasch und sicher über 
Fra raiY dem Versicherungsrecht zusammenhängenden 
abo e"i ins ®ßd zu kommen. Die dritte, im Nov. 1940 
StanuC" 'ossene Auflage bringt es auf den neuesten 
kur Von. Rechtsprechung und Schrifttum. In einer
Ff,rZea auf S. XVI abgedruckten Ergänzung werden in 
v ®  «ner Anm. zu § 129 VVG. noch die Bestimmungen 
über’ DerunSsrechtlicher Natur erwähnt, die das Gesetz 
iQan an eingetragenen Schiffen usw. v. 15. Nov.
Hebe d .1499) enthält. Ein Nachtrag enthält ferner 
dr W Berichtigungen zum Hauptwerk und dem Ab- 
die vr\ eY neuesten Fassung verschiedener AllgVersBed. 
19ln /d ^be r die Anwendung AllgVersBed. v. 29. Nov. 
wirt] yvQBI, I, 1543) nebst kurzer Erläuterung. Damit 
Hark °er Stand des Buches — abgesehen von der Ost- 
bracb*Un“  dem Sudetengau — auf den 10. Jan. 1941 ge- 
san)m1’ s° daß Erscheinungstag und Stand fast zu- 
Eriü//,en‘ahen. Mehr kann man eigentlich von einem 
neile i^^gsbuche nicht verlangen. Daß tatsächlich die 
reicj , te Rechtsprechung benutzt worden ist, haben zahl- 
des r Stichproben ergeben. Im ganzen ist die Anlage 
Aue], u.ches die gleiche geblieben wie in der 2. Auflage. 
sun!r • r doppelte Abdruck der alten und neuen Fas- 
sPr(vi,eillze*ner Vorschriften des VVG. (vgl. meine Be
im Cl«n? GR. 1^40, 631) jst beibehalten, Änderungen 
kenmpSvtzestext selbst sind durch besonderen Druck 
griindi, gemacht worden. Ersteres findet seine Be- 
des \/uK  darin, .daß ein großer' Teil der Änderungen 
nicht io?o gYmaß v o - v- 27. Sept. 1940 (RGBl. 1, 1298, 
1941 ah • ’ w‘e Urtümlich S. XI gesagt ist) erst v. l.Jan. 
Wie XraR getreten ist. Ist so das Gesetz selbst so-
Stand „  y ertragsrecht (AllgVersBed.) auf den neuesten 
rUngeilErbracht, so konnte sich Verf. bei den Erläute- 
Veit es • i?llf beschränken, sie durchzusehen und, so- 
delt s;pSlC l um neue °der neugefaßte Vorschriften han- 
bei der Iu.mzuarbeiten oder zu ergänzen, ohne daß da- 
^fano-c m des Buches — im Gegensatz zu der 
423 s.) “ ^Weiterung der 2. zu der 1. Auflage (530 gegen 
sind ebenf n eblicfi stärker wurde. Die Vorbemerkungen 
äüf § •utalls ergänzt worden. In einer Anmerkung dazu 
girier' jp+'Y,rd darauf hingewiesen, daß das VVG. in 
M o r g e n  Fassung auch in Eupen, Malmedy und 
>erVorliPh®’1 beschränke mich auf diese kurze 
Rlm L0h p J g der Änderungen gegenüber der 2. Aufl. 
i Dreehn .. Ruches selbst, das schon immer bei jeder 
211 Rate er"®’ “ her Fragen aus dem Versichcrungsrecht 

gezogen wurde, ist nichts weiter zu sagen.
SenPräs. K e r s t i n g ,  Berlin.

Jas ^
fHnaSy 'chs Jagdgeset z  v. 3. Juli 1934 nebst Ausfüh- 
Y'ie den?—*Jilngen untl Ausführungsbestimmungen so-
teri. Generalgouvernement geltenden Vorschrif-im
Mlnp Mausgabe. Flerausg. von Dr. G. 
ie I- q .® Reichsjustizministerium, und 
beiteje L , ■ im Reichsjustizministeriur

‘st,

M i t z s c h k e ,  
Dr. K. Schä-

. ‘m Reichsjustizministerium. 5., neubear-
Pau| r> und erweiterte Auflage. Berlin 1941. Verlag 
4,30alrarey- X,I> 229 S. Preis geb. 5,80 91M, kart.
Obv •

Vs ist es <as RjagdG. erst am 3. Juli 1934 erschienen 
?> r dnun 111 den folgenden Jahren durch Gesetze und 
tu r bis i®en, fortwährend ergänzt und erweitert, und 

iU Rr‘eg hinein. Die bekannten Kommen
den im ,s RJagdQ- M i t z s c h k e - S c h ä f e r haben 
inne Texta,a„ e, *9,14 zur Einführung in das_neue Recht

&

1 Cxtai , /Ul *-iiiiuiiruug 111 uais neue ivcuu
den f0| 1‘sSabe herausgegeben und diese Textausgabe 
Jert und h en Jahren in immer neuen Auflagen er- 
l,ng dp . m i t  der Praxis ständig eine Zusammen-
{‘in.. lClVPlIc ff A Ifotirlan rrnn o w + I o nr/"?r ArJff AC 7llr

S e l Un£
ch,iS

jeweils geltenden gesamten Jagdrechtes zur
....................................................... i hinein

s c h k e-
ln diesem Jahre die 5. Auflage ihrer Text-

Bes+jL, gestellt. Nachdem bis in den Krieg 
ä fe-mmungen erschienen sind, haben M it  zsin _ f » ,• - P. -T__

ausgabe herausgebracht. Sie umfaßt das RjagdG. nebst 
allen Ausführungs- und Ergänzungsverordnungen nach 
dem Stande von Ende September 1940, insbesondere 
auch die Einführung der Reichsjagdgesetzgebung in den 
seit März 1938 wiedergewonnenen Reichsgebieten, die 
Maßnahmen für die Kriegszeit und die maßgebenden 
Vorschriften für das Generalgouvernement. — Der erste 
Abschnitt enthält das Gesetz zur Überleitung des Forst- 
und Jagdwesens auf das Reich, der zweite das RjagdG. 
nebst den Einführungsverordnungen, der dritte die Ein
führung der Reichsjagdgesetzgebung in den wiederge
wonnenen Reichsgebieten, der vierte das Jagdrecht im 
Generalgouvernement und der fünfte Abschnitt ein aus
führliches Sachverzeichnis.

Alle Ausführungs- und Durchführungsverordnungen 
und zum Reichsjagdrecht gehörende Gesetze und Ver
ordnungen sind an den in Frage kommenden Stellen 
in die Textausgabe hineingearbeitet, so daß der Prak
tiker mit dieser Textausgabe das gesamte jetzt geltende 
Jagdrecht in einem handlichen Bande vereinigt vorfindet. 
Behörden und Jägern ist diese Textausgabe des RjagdG. 
wegen ihrer Vollzähligkeit und ihrer äußerst praktischen 
Zusammenstellung wärmstens zu empfehlen.

RA. Beyer ,  Berlin.

Das Re i ch s b e we r t u n g s g e s e t z .  Erläutert durch 
Er ns t  D z i e g a l o w s k i ,  MinR. a. D., und Dr. Geo r g  
T h ü m e n ,  Reichsrichter b. RFH. a. D. 5., neubearb. 
Aufl. (Taschen-Gesetzsammlung 131.) Berlin 1940. Carl 
Heymanns Verlag. XVI, 545 S. Preis geb. 18 3UL.
Der bewährte Kommentar zum RBewG. liegt nunmehr 

bereits in 5. Auflage vor, ein Beweis dafür, wie unent
behrlich dieses Werk geworden ist. Die Verf. betonen 
selbst, daß das Werk hauptsächlich für die Praxis ge
schrieben sei. Dies wirkt sich dahin aus, daß in allen 
Punkten lediglich die Auffassung der Reichsfinanzverwal
tung und der Rechtsprechung wiedergegeben und auf 
eigene Stellungnahme oder Kritik durchweg verzichtet 
wird. Einer weiteren Entwicklung der Rechtsprechung 
auf dem Gebiete der Einheitsbewertung ist diese Be
schränkung nicht gerade dienlich. Als Beispiel sei hier 
erwähnt die Bejahung der Aktivierung der satzungsgemäß 
zugebilligten Tantiemenansprüche der Aufsichtsratsmit
glieder, die sich nach dem Gewinnergebnis richten. Wäh
rend beim Aktionär die Dividenden, die aus dem ab
gelaufenen Wirtschaftsjahr zu erwarten sind, lediglich 
als Hoffnung behandelt werden, die sich noch nicht zu 
einem festen Anspruch verdichtet hat, sollen beim Auf
sichtsratsmitglied bereits als Vermögensbestandteii zu 
behandelnde Ansprüche gegeben sein. Diese unterschied
liche Behandlung dürfte nicht gerechtfertigt sein. — Die 
Ausführungen über die Bewertung von Fabrikgrund
stücken, die in der Praxis viele Schwierigkeiten machen, 
und über das sogenannte Berliner Verfahren bei der Be
wertung unnotierter Aktien und GmbH.-Anteile sind zu 
wenig eingehend gestaltet. Andererseits sind die land
wirtschaftlichen Bewertungsfragen unverhältnismäßig stark 
berücksichtigt. Die Entscheidungen des RFH. sind häufig 
nur der Fundstelle nach bezeichnet, ohne daß ihr Inhalt 
kurz wiedergegeben wird, so daß man genötigt ist, diese 
Entscheidungen erst durchzusehen, ehe man die Auf
fassung der Rechtsprechung kennenlernt. So z. B. im Ab
schnitt über die Bewertung unbebauter Grundstücke. In 
Anm. 7 zu § 11, in dem die Betriebsvorrichtungen erörtert 
werden, fehlt der Hinweis auf den neuen Erlaß v. 4. Mai 
1940, der später S. 328 besprochen wird. Nicht erwähnt 
ist das Bestehen von Richtlinien über die Bewertung von 
Wassernutzungsrechten und von Binnenschiffen. Auch die 
Aufnahme der Anordnungen der Oberfinanzpräsidenten 
über die Grundstücksbewertung würde die Brauchbarkeit 
des Werkes stark erhöhen. Statt dessen könnten viel
leicht die Verzeichnisse der landwirtschaftlichen Ver
gleichsbetriebe, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen 
Bewertungstützpunkte fortbleiben, die nicht so häufig 
benutzt werden.

RA. Dr. S i e g f r i e d  B r a n d t ,  Berlin.

Das G r u n d e r w e r b s t e u e r g e s e t z  v. 29. März 1940 
nebst DurchfVO. und Musterformularen unter Berück
sichtigung der bisherigen Rechtsprechung und Verwal-
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tungsübung. Erläutert von W i l h e l m  Jahn,  Ober
regierungsrat beim Oberfinanzpräsidenten Kassel. Ber
lin 1940. Hanseatischer Rechts- und Wirtschaftsverlag 
GmbH. 546 S. Preis 20 M t.
Das von Jahn geschaffene Erläuterungswerk zum 

GrErwStG. 1919 stand im guten Ansehen. Seine auf 
Grund des GrErwStG. 1940 gegebene Umarbeitung ist 
geeignet, dieses zu wahren und zu mehren. Die Jahn-  
sehe Arbeit ist von einer außerordentlichen Gründlich
keit. Vor allem ist die umfangreiche Rechtsprechung 
zum außer Kraft getretenen Gesetz, soweit sie noch 
Geltung beanspruchen kann, für die Erläuterung aus
gewertet. Der wesentliche Kern oft langtextiger Ent
scheidungen ist in einfache, klare Sätze zusammengefaßt. 
Oberhaupt verdient die sprachliche Gestaltung des Buches 
anerkennende Erwähnung. Knappe, wohlgeformte Sätze 
ersparen dem Leser die ermüdende Arbeit des Entwir- 
rens endloser Satzgebilde. Den geschlossenen Eindruck 
der Darstellung fördert auch die Verweisung aller An
führungen unter den Strich.

Die Ausführungen, denen die zugehörigen Abschnitte 
der amtlichen Erläuterungen eingefügt sind, weiten sich 
bei einzelnen Paragraphen fast zu Einzeldarstellungen. 
So etwa über die besonderen Ausnahmen von der Be
steuerung (§4) oder über die Gegenleistung (§ 11). Die 
Erläuterungen der grundlegenden Bestimmungen des § 1 
füllen allein 100 Seiten. Hingewiesen sei auch auf die 
Erwähnung und Einbeziehung hereinspielender Gesetze 
wie beispielsweise der verschiedenen Grundstücksver
kehrsregelungen bei Erörterung der Rechtswirksamkeit. 
Gleiche Zustimmung verdient der auszugsweise Abdruck 
jener Gesetze, die ebenfalls grunderwerbsteuerliche Be
günstigungen enthalten.

Bei Erläuterung des § 21 (Sondervorschriften für das 
Geltungsgebiet des österreichischen Rechtes) beschränkt 
sich der Verfasser leider darauf, bloß den Wortlaut der 
amtlichen Begründung abzudrucken.

Der Darstellung des Verfahrens ist ein eigener Ab
schnitt gewidmet. Durch das ausführliche Stichwortver
zeichnis wird die Benützung des Werkes sehr erleichtert.

Der Abdruck der Verordnungen und Erlasse (Anhang 
111) wäre bereits durch einige, nach Abschluß der Hand
schrift hinzugekommene Runderlasse zu ergänzen. Die 
äußere Gestaltung des Werkes als Loseblattbuch er
möglicht es ohnedies, das Erläuterungswerk stets auf 
neuestem Stand zu erhalten.

Assessor Dr. O t t o  H a r t e i ,  z. Zt. bei der Wehrmacht.

Das G r u n d e r w e r b s t e u e r g e s e t z  v. 29. März 1940 
nebst Durchführungsverordnung v. 30. März 1940. Er
läutert von Dr. jur. O t t o  H a r t e i ,  Assessor. 2., erw. 
Aufl. Berlin-Wien-Leipzig 1940. Deutscher Rechtsverlag. 
164 S. Preis kart. 5,70 3tM.
Gegenüber der im „Deutschen Recht“  (1940,2159) be

sprochenen 1. Aufl. ist die 2. Aufl. erheblich erweitert, 
insbesondere sind im Anhang die bisher erschienenen 
Runderlasse des RFM. abgedruckt. Die 2. Aufl. wird 
ebenso wie die l.A u fl. in der Praxis eine günstige Auf
nahme finden. Von besonderer Bedeutung sind die Er
läuterungen von Dr. H a r t e  I für die Ostmark, da die 
Besonderheiten, die sich aus der Verschiedenheit zwi
schen Reichsrecht und österreichischem Recht ergeben, 
ausdrücklich herausgestellt werden. Die Tatsache, daß 
der Text der Erläuterungen gegenüber der l.A u fl. un
verändert blieb, beweist die Zuverlässigkeit der Arbeit.

RA. u. Notar Dr. Dr. H. M e g o w ,  Berlin.

D a s U r k u n d e n s t e u e r g e s e t z  v. 5. Mai 1936 mit den 
Durchführungsbestimmungen v. 6. Mai 1936. Erläute
rungsbuch von Er ns t  Pau l  B o r u t t a u ,  MinR. im 
RFM. 5., ergänzte Aufl. Berlin 1940. Carl Heymanns 
Verlag. X I,530S. Preis geb. WML.
Im Juni 1936 war die l.A u fl. des Borut tauschen 

Erläuterungsbuches zum UrkStG. erschienen; nunmehr 
liegt das Werk bereits in 5. Aufl. vor. Es hat die Ent
wicklung der Rechtsprechung, des Schrifttums und der 
Verwaltungsanordnungen laufend verfolgt und verwertet. 
Nach fünfjähriger Anwendung des Gesetzes in der Praxis 
sind auch alle anfangs bestehenden Zweifelsfragen ziem

lich gelöst, durch Entscheidungen geklärt, oder durch 
Verwaltungsanordnungen geregelt. Da die vorliegende
5. Aufl. wie ihre Vorgängerinnen alles bis zum Erscheinen 
verfügbare Material verarbeitet und in den Erläuterun
gen verwertet, kommt ihr mit Rücksicht auf diesen 
Stand der Rechtsprechung und der Verwaltungsanord
nungen eine gewisse abschließende Bedeutung zu. Der 
Benützer dieses Buches braucht nicht zu befürchten, daß 
sein Inhalt schon wieder in kürzester Zeit durch neu® 
Entscheidungen oder Verwaltungsanordnungen überholt 
wäre. Er wird das Buch vielmehr durch lange Zeit als 
einen zuverlässigen Ratgeber bei der Lösung so ziemhen 
aller Zweifelsfragen auf dem Gebiete des Urkundensteuer
rechts benützen können.

Dem Buch eine besondere Verbreitung zu wünschet1) 
erscheint überflüssig. Die in so kurzer Zeit aufeinander
folgenden Auflagen zeigen zur Genüge, daß das Buc“ 
schon heute einen sehr großen Kreis von Freunden be
sitzt. Die 5. Aufl. wird sicherlich dazu beitragen, ihn noen 
zu erweitern.

Notar Dr. Seybo l d ,  Sulzbach-Rosenberg.

Das neue Deu t sche  Re i chsrech t .  Herausgegehe 
von H a n s  P f u n d t n e r ,  Staatssekr. im RMdI„ u ' 
Re i nh a r d  N e u b e r t ,  Justizrat, Präs. d.

Ul*’ 4 1/
r r AK-

unter Mitwirkung von Dr.'F. A. Med i cus ,  MinDir- 
im RMdl. Erg.-Lief. 109 (115 Bl.); Erg.-Lief.

ri \ p.orUn.Wien 1(124 BL); Erg.-Lief. 111 (220 Bl.). 
Industrieverlag Spaeth & Linde. Preis 
und Porto für die Sendung.

Berlin-Wien -- ,
Blatt 3RPf-ie

t ■*
D ie  N e u o r d n u n g  des R e c h t s  in den ez e. 

gebieten.  Erster Nachtrag herausgegeben und • 
arbeitet von Dr. T h e o d o r  R o h 1 f i n g , A*"1 pj! 
Thorn, und R u d o l f  Sch r a u t ,  ORegR. a. V-, .
rektor beim Deutschen Sparkassen- und Qiroveru , 
(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgese 
55 S. Preis brosch. 1,50 ¡/IM.

Reichs; 
esetzBeamtengesetze.  Deutsches Beamtengesetz;

dienststrafordnung und Deutsches Polizeibeamterüje s 
mit ihren Durchführungsverordnungen, den fr -Teil
maßnahmen und anderen einschlägigen Vorscn-c[1nis- 
Textausgabe mit Verweisungen und Sachverzei 
4., neubearb. Aufl. München und Berlin 1941. C. 
scheVerlagsbuchhandlung.VIII, 404 S. Preis geb.

Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze. A H . 
t ä r s t r a f g e s e t z b u c h u n d  K r i e gss v0tn 
s t r a f r e c h t s v e r o r d n u n g  in de r Fassung
10. Okt .  1940. Textausgabe unter Erläuterung “  ben 
sainmenhänge mit dem bisherigen Recht herausg & jjn. 
von Dr. E d u a r d  K o h l r a u s c h ,  Prof. in qq S- 
Berlin 1941. Verlag Walter de Gruyter 8= Co.
Preis brosch. 1 ffiM.

L e i t f a d e n  zum Führen und Prüfen der •’ trap e in 
des Heeres und der Luftwaffe von Dr. jur.n. c. ^ ufl 
r i eh D i e t z ,  MinRat z. V. 5. neubearbeit ^ orde' 
(10.—12. Tausend.) Leipzig 1941. Friedrich A- 
Verlag. 110 S. Preis kart. 2,50 31M._________________ g 11

Gesetz  zur  O r d n u n g  der  n a t i on a l en  j f enf-
u n d A r b e i t s o r d n u n g s g e s e t z  f ü r d i e m>1
l i e h e n  V e r w a l t u n g e n  u n d  B e t r i  UJ1 - 
Durchführungsverordnungen,  ^  l n L o <r e bi . 
V e r o r dnun gen  f ü r  die neuen Reicn b R gr- 
und K r i e g s v o r s c h r i f t e n .  T e x t a u a n  
läuterungen von Dr. R o l f  D i e t z ,  orcl- . ..¿rmehfte 
Universität Breslau. 6., durchgearbeitete und v Ver- 
Aufl. München und Berlin 1941. C. H. Bec 
lagsbuchhandlung. XII, 400 S. Preis geb. 4,8

----------- - a r Vet'Dr. O t t o  L i nde r :  Die E n t s t e h u n g  de Rats 
w a l t u n g s r e c h t s p f l e g e  des G e.^eVnrschunfe° 
in  W ü r t t e m b e r g .  (Neue Deutsche yerjag-
Bd. 287.) Berlin 1940. Junker und Dünnhau;
109 S. Preis brosch. 4,80 3tM. „  g_ g42-
Besprechung s. Aufsatz M u t h  in diesem He R j.
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[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]
•

Rechts politisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
Strafrecht S. 849ff .  N r. 8, 11; Zivilrecht S. 864 Nr. 20, S. 869 Nr. 23; Handelsrecht S. 871 f f .  N r. 25—29;

Vierjahresplan S. 885 Nr. 30

Strafrecht

GeV- ~  § 51 StGB. Es ist anerkannte Rspr., daß das 
Ver ta X0"  seinem Ermessen, die Zuziehung eines Sach- 
C|j standigen unterlassen zu können, nicht Gebrauch ma- 

darf, wenn es die für sich in Anspruch genommene 
jt'kunde nicht haben kann.

j; •. a* LG. stellt es bei der Prüfung der Zurechnungsfähig
es jarau  ̂.sh, ob die Tat im Zeitpunkt eines Anfalles 
außf ‘ührt ist oder nicht, während die Epilepsie auch 
keit rha*b eines solchen die Einsichts- und Willensfähig-
k. , zu beeinflussen vermag (vgl. z. B. Hoche,  „Hand- 
480 ao gerichtlichen Psychiatrie“ , 3. Aufl., 1934, S. 483 ff., 
lä ’.49l. 493). Dabei erheben sich Fragen, zu deren zuver- 
tnei^pJ. Beantwortung vielfach nicht einmal die allge- 
einj ® ärztliche Sachkunde und Betätigung, sondern nur 

"gliche Arbeit innerhalb des besonderen Faches die 
Baunt * £eben kann. Das LG. hätte demnach in der 
%enVerhandlull£ e'nen geeigneten Arzt als Sachverstän- 
schu!c , ®r die Frage der Zurechnungsfähigkeit des Be- 
l4g,o, hören müssen (vgl. RGUrt. v. 12. März 1931, 2 D 
1 [ ) JW. 1932, 335627 und insbes. Urt. v. 8. Jan. 1932, 
die ni ^ 3^: JW. 1932, 335828). An dieser Rspr. ist durch 
nicht<ieuer®. Gesetzgebung, insbes. durch § 24 VereinfVO.,
V . „ o geändert worden. Die Unterlassung stellt einen 
Verc! o 8eSen § 244 Abs. 2 StPO. dar. Auf ihm kann ein 
Ort»:?1? 8egen § 51 Abs. 1 oder 2 StGB, und damit das 
hoben beruhen (§ 337 StPO.). Es mußte deshalb aufge-

en werden.
(Ra.
Bi

LStrSen. v. 7.Febr. 1941, 4 D 743/40.) [He.]
l93g.mf,jkun£: Vgl. ferner RGUrt. 4 D 37/39 v. 27. Jan. 
1317 W*W- 19?9, 754; 3 D 217/39 v. 8. Mai 1939: DR. 1939, 

uüd die dort angeführte Rspr. Hensen.

2 *
Gericht0 ' ~ .§  136 StGB. i. Verb. m. § 2 StGB. Legt der 

zu sv9.Vzieher das Pfandsiegel lose in eine Schublade 
Bildenden Gegenstands, dann liegt keine „An- 

ß des Pfandsiegels vor. Auf ein so verwendetes
is* der Schutz des § 136 StGB, auch nicht über § 2
«uszudehnen.

uftrap^r^htsvollzieher pfändete am 16. Juni 1937 im 
”ckUfzi der Möbelfabrik G. im Laden des Angekl. ein 
Melien mrne,ri bestehend aus einem Schrank, zwei Bett- 
» «alLZWei Nachttischen und einer Waschkommode, 
ri S-2 ZPn *-n Besitz, beließ es jedoch „gemäß § 808 
\ rch di *n. Gewahrsam des Schuldners, weil hier-
.arde<i. Befriedigung des Gläubigers nicht gefährdet 

Cltle mit u r. kennte es von anderen Sachen und legte 
“ a*efschrift und Dienststempel versehene Pfand

es. D¡eU n~,e*esBgt> lose in das oberste Fach des Schran- 
« 'eiten ^nderen zu dem Schlafzimmer gehörigen Stücke 

*n de ke,lnerIei Pfandzeichen. „Wenn also“ , so heißt 
M-^flich • rte‘l> »die Tür des Schrankes zu war, war 
bildet nicht ersichtlich, daß dieses Schlafzimmer ge- 

Dere i 'var.“
dem n§.ekL entfernte die Pfandanzeige vorsätzlich 

j Juli 1037 cbrai,k und lieferte das Schlafzimmer am 
II! 6, u . '  , an den kaufmännischen Vertreter S., der es 

lnVas Lr, 1937 gekauft hatte.
3,1) da« ; , ve,(neint ohne Rechtsirrtum (vgl. RGSt. 61, 
¡>p •> Wo-! °T.le§?n e‘nes Pfandbruchs i. S. des § 137 
Sh den u d'e Pfändung des Schlafzimmers der zwin- 
Pr0chenv,or®chrift des § 808 Abs. 2 ZPO. nicht ent- 

nabe und deshalb unwirksam gewesen sei. Es

sieht durch das Verhalten des Angekl. aber den Tat
bestand des § 136 StGB, als erfüllt an. Dagegen be
stehen jedoch durchgreifende rechtliche Bedenken.

Dem LG. kann zwar unbedenklich darin beigetreten 
werden, daß die Pfandanzeige, in der die gepfändeten 
Gegenstände bezeichnet waren und die mit dem Dienst
siegel des Gerichtsvollziehers versehen war, ein amtliches 
Siegel i. S. des §136 StGB, darstellte (vgl. RGSt. 18, 
388; 34, 398). Es fehlt aber an den Tatbestandsmerk
malen, daß das amtliche Siegel von dem Gerichtsvoll
zieher, einem Beamten, a n g e l e g t  worden wäre, um 
Sachen in Beschlag zu nehmen, und daß der Angekl. 
dieses Siegel unbefugt vorsätzlich a b g e 1 ö s t  hätte. 
Die Pfandanzeige war nicht an dem gepfändeten Schrank 
befestigt, sondern nur lose in das oberste Fach des 
Schrankes gelegt worden; sie war, wenn die Tür des 
Schrankes geschlossen war, überhaupt nicht zu sehen. 
In einem solchen losen Hineinlegen kann kein „An
legen“  eines amtlichen Siegels gesehen werden. In dem 
„Anlegen“  von Siegeln ist nicht die bloße Herstellung 
räumlicher Nähe, sondern die mechanische Verbindung 
des Siegels mit dem Gegenstände zu verstehen (RGSt. 
61 101, 102). Dementsprechend hat das RG. in der an
geführten Entsch. ausgesprochen, daß bei einem losen 
Hineinlegen der Siegelmarken in die Satteltaschen zu 
pfändender Kraftfahrräder von einer „Anlegung“  der 
Pfandsiegel überhaupt keine Rede sein könne. An dieser 
Rspr. ist festzuhalten. Da die Pfandanzeige hier nur 
lose im Schrank lag, kann auch nicht von einem „Ab
lösen“  dieses Siegels gesprochen werden.

Das LG. empfindet offenbar selbst die Bedenken, die 
gegen seine Auffassung bestehen. Denn es heißt im 
Urteil, in der Wegnahme des Siegels sehe es ein Ab
lösen oder ein gemäß dem § 2 StGB, gleichzusetzendes 
Tun; das Gesetz erwähne nur die gewöhnlichen Formen 
des Siegel „bruchs“ ; seinem Grundgedanken nach sei 
die Form des „Bruches“  „gleich“ , das Entscheidende sei 
die Tatsache des Bruches des Siegels. Dem kann jedoch 
nicht beigetreten werden. Der §2 StGB, bezweckt, das 
Gericht in die Lage zu versetzen, unbeabsichtigte Lücken 
des Gesetzes zu schließen und Fälle zu erfassen, auf 
die der Wortlaut des Gesetzes an sich nicht zutrifft, die 
aber der Gesetzgeber vermutlich mit hätte treffeg wollen, 
wenn er ti£i der Abfassung des Gesetzes an sie ge
dacht hätte. Dagegen gestattet der § 2 nicht, die Grenzen 
zu überschreiten, die der Gesetzgeber bewußt der An
wendung einer Strafvorschrift gezogen hat (RGSt. 70, 
173, 175). So aber liegt der Fall hier. Der § 136 StGB, 
bedroht den mit Strafen der unbefugt ein amtliches 
Siegel, das von einer Behörde oder einem Beamten an
gelegt ist, um Sachen zu verschließen, zu bezeichnen 
oder in Beschlag zu nehmen, vorsätzlich erbricht, ablöst 
oder beschädigt oder den durch ein solches Siegel be
wirkten amtlichen Verschluß aufhebt. Durch ihn sollen 
also nur solche amtlichen Siegel vor unbefugten Ein
griffen geschützt werden, die von einer Behörde oder 
einem Beamten angelegt sind, um Sachen zu verschließen, 
zu bezeichnen oder in Beschlag zu nehmen; es soll er
sichtlich auch nicht jede unbefugte Beseitigung solcher 
Siegel, sondern nur das unbefugte vorsätzliche Erbrechen, 
Ablösen oder Beschädigen amtlicher Siegel und die un
befugte vorsätzliche Aufhebung des durch ein solches 
Siegel bewirkten amtlichen Verschlusses unter Strafe 
gestellt sein. Diese Beschränkung ist offensichtlich ganz 
bewußt erfolgt. Es kann jedenfalls nicht angenommen 
werden, daß der Gesetzgeber auch ein solches amt
liches Siegel hätte schützen wollen, das bei der Pfän-
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düng körperlicher Sachen in der Weise verwendet wor
den ist, daß eine wirksame Pfändung nicht eintreten 
konnte, weil das Siegel nicht „angelegt“ , nicht an der 
Pfandsache befestigt worden ist. Die Ausdehnung des 
Schutzes des § 136 StGB, auf solche Siegel würde die 
gewissenhafte Beachtung der für die Wirksamkeit der 
Pfändung körperlichen Sachen wichtigen Vorschrift des 
§ 808 Abs. 2 ZPO. schädigen können.

Das angefochtene Urteil ist danach insoweit auf/.u 
heben, als der Angeld, wegen Siegelbruchs verurteilt 
vvorden ist. Insoweit ist der Angekl. freizusprechen, da 
nicht ersichtlich ist, daß sonst eine Strafbestimmung auf 
das Tun des Aiigekl. Anwendung finden könnte.

(RG., l.StrSen. v. 14. Jan. 1941, 1 D 480/40.) [He.]
*

3. RG. — § 174 StGB. Der Zungenkuß unter Männern 
verletzt in geschlechtlicher Hinsicht das allgemeine Schara- 
und Sittlichkeitsempfinden.

(RG., 3. StrSen. v. 16. Dez. 1940, 3 D 645/40.)
*

** 4. RG. — §§ 196, 214, 216 StG. Dieselbe Tat — das 
Verhehlen einer geraubten Sache — kann den äußeren 
Tatbestand sowohl der Teilnehmung am Raube als auch 
der Vorsclmbleistung durch Verhehlung (persönliche Be
günstigung) nach §214 (erster Fall) StG. erfüllen. Ver
folgt der Täter beide Ziele, so treffen Teilnehmung am 
Raube und Vorschubleistung durch Verhehlung eintätig 
zusammen; der Verhehler ist dann, auch wenn er zu den 
im §216 StG. genannten nahen Angehörigen des Räubers 
gehört, sowohl des Verbrechens nach § 196 StG. als auch 
des Verbrechens nach §214 (erster Fall) StG. schuldig zu 
sprechen und nach den §§ 196 und 34 StG. zu bestrafen. 
Denn § 216 StG. befreit ihn nur dann von Strafe, wenn 
ihm eine Verhehlung nach §214 StG. „allein“ zur Last 
fällt.

Nach §216 StG. können bestimmte nahe Angehörige 
des Verbrechers (Vortäters), zu denen namentlich auch 
seine Eltern und sein Ehegenosse gehören, wenn sie sich 
der Vorschubleistung durch Verhehlung nach §214 StG. 
schuldig machen, also auch dann, wenn sie „der nachfor
schenden Obrigkeit die zur Entdeckung des Verbrechens 
oder des Täters dienlichen Anzeigungen verheimlichen, 
d. h. deren Bekanntwerden absichtlich hindern oder zu 
erschweren suchen“ (1. Fall des § 214 StG.) „wegen einer 
solchen Verhehlung allein“  nicht gestraft werden.

Diese zugunsten bestimmter naher Angehöriger des 
Vortäters getroffene Vorschrift, die nicht — wie das Erst
gericht meint — einen Schuldausschließungsgrund, son
dern einen persönlichen Strafausschließungsgrund auf
stellt, soll nach der Ansicht des Erstgerichts „auf die Ver
hehlung gestohlener (geraubter) Sachen keine Anwendung 
finden, auch wenn die Absicht des Hehlers n u r  auf die 
Verheimlichung der Entdeckung des Täters gerichtet war“ . 
In der Entscheidung des östOGH. I<H 825, auf deren 
Wortlaut sich das Urteil ersichtlich beruft, wird richtig 
nicht von der „Verheimlichung der Entdeckung des 
Täters“ , sondern von der „Verheimlichung der zur Ent
deckung des Täters dienenden Anzeigen“  gesprochen. Der 
ÖstOGH. hat zwar nicht immer (siehe z. B. ICH 565 und 
KH 3138), aber doch wiederholt (siehe z. B. KH 825, 3564, 
4494, SSt VIII/85, XI/46) den vom Erstgericht eingenom
menen Standpunkt vertreten. Der erk. Sen. vermag sich 
aber dieser Ansicht nicht anzuschließen. Sie verkennt das 
Wesen der Verbrechen der Teilnehmung am Diebstahl, an 
der Veruntreuung und am Raube ( p  185, 196 StG.) einer
seits und des Verbrechens der Vorschubleistung durch 
Verhehlung (§214 erster Fall StG.) anderseits und den 
zwischen diesen Verbrechen bestehenden tiefgreifenden 
Unterschied. Die Vorschubleistung durch Verhehlung nach 
§214 (erster und zweiter Fall) StG. — in der Rechts
lehre üblicherweise „persönliche Begünstigung“ genannt 
— richtet sich gegen die Rechtspflege; der Vortäter soll 
der Entdeckung und damit der Bestrafung entzogen wer
den. Der Strafgesetzentwurf vom Jahre 1927 hat diese 
Straftat entsprechend ihrem Wesen Strafvereitelung ge
nannt. Dagegen richtet sich die Teilnehmung am Dieb
stahl und an der Veruntreuung (§ 185 StG.) — dasselbe 
gilt für die Teilnehmung am Raube nach § 196 StG. —

w das Vermögen des durch die Vortat Geschädigten- 
)er Teilnehmer am Raube verbirgt die geraubte Sache, 

um dadurch dem Berechtigten das Wiedererlangen der 
Verfügungsgewalt über diese Sache unmöglich zu machen 
oder zu erschweren (KH 3138). Ob der Verhehler der ge" 
raubten Sache aus Gewinnsucht gehandelt hat (Sachheh
lerei) oder ob er dem Vortäter die Vorteile des von 
diesem begangenen Raubes sichern w ill (sachliche Be
günstigung), macht nach österreichischem Strafrecht 
keinen Unterschied. Das österreichische Strafgesetz hat 
die Teilnehmung an den Übertretungen des Diebstahls und 
der Veruntreuung (§464 StG.) — eine als Übertretung 
strafbare Teilnehmung am Raube gibt es nicht — in das 
Hauptstück „Von den Vergehen und Übertretungen ge&en 
die Sicherheit des Eigentums“  und die Vorschubleistung 
(§214 StG.) in Beziehung auf ein Vergehen oder eme 
Übertretung (§ 307 StG.) in das Hauptstück „Von den 
Vergehen und Übertretungen gegen die öffentliche R1111] 
und Ordnung“ eingereiht und damit zum Ausdruck ge' 
bracht, daß es das diese Deliktstypen unterscheidend 
Merkmal in dem Rechtsgut erblickt, dessen Verletzung 11 
der Willensrichtung des Täters liegt. Gleichwohl hat de 
ÖstOHG. wiederholt (siehe z. B. KH 825, 3564, SSt XI/W 
es als unmöglich bezeichnet, das Verhehlen einer gest̂ r 
lenen (geraubten) Sache der Vorschrift des §214 (ers\i. 
Straffall) StG. über die persönliche Begünstigung zu d® 
terstellen und darauf die Vorschrift des §216 StG. uh 
die Straflosigkeit naher Angehöriger anzuwenden. H 
OGH. hat diese Haltung damit begründet, daß die S«® 
bestinimungen des §185 (§196) StG. zu denen des 3,"‘ 
StG. im Verhältnis einer Sondervorschrift zur allgemein 
Norm stehen. Diese Begründung trifft aber nicht 
Die die Sachhehlerei und die sachliche Begünstigung ul 
fassende Hehlerei nach den §§ 185, 196 StG. kann 1 
persönlichen Begünstigung (§214 erster Fall StG.), 
gangen durch Verheimlichung einer als sachliches R 
weismittel in Betracht kommenden gestohlenen feera«rt 
ten) Sache, schon deshalb nicht im Verhältnis von £ 
zur Gattung stehen, weil sich diese strafbaren Handlun» e
— wie oben dargelegt wurde — gegen verschied
Rechtsgüter — dort das Vermögen und hier die o 
rechtspflege — richten. ,,

Dieselbe Tat — das Verhehlen einer geraubten Sache 
kann den äußeren Tatbestand sowohl der Teilnehru\ 
am Raube als auch der Vorschubleistung durch vern ^  
lung (persönliche Begünstigung) nach §214 (erster r* 
StG. erfüllen. Ob in einem solchen Falle das eine ^  
das andere Verbrechen oder beide Verbrechen m ¿e( 
tätigem Zusammentreffen vorliegen, hängt nur von ^  
inneren Einstellung des Täters ab. Der Teilnehiner̂ el11 
Raube verbirgt die geraubte Sache, um sie sich, "eI)) 
Räuber oder einem Dritten zu sichern und dadurcn^e(1. 
Berechtigten die Wiedererlangung unmöglich zu 111v,0r 
Der Begünstiger dagegen verbirgt die geraubte Sacri ¡̂e 
der nachforschenden Obrigkeit, um den Räuber durc jj, 
Verheimlichung seiner Beute als eines wichtige11 ell, 
liehen Beweismittels vor der Entdeckung zu sen ^ je  
Verfolgt der Verhehler der geraubten Sache beide ^ ii-
— die Sicherung der Beute und die Sicherung des ^
bers vor der Verfolgung — so treffen Teilnehm11 .j’0 tg 
Raube und Vorschubleistung durch Verhehlung e ' jeii 
zusammen; der Verhehler ist dann, auch wenn er - ßsju- 
im §216 StG. genannten nahen Angehörigen de ¿js 
bers gehört, sowohl des Verbrechens nach § , sch11*’
auch des Verbrechens nach §214 (erster Fall) S'1 z'1
dig zu sprechen und nach den §§ 196 und 34 gtJ-afe,
bestrafen. Denn §216 StG. befreit ihn nur dann von\ zUr
wenn ihm eine Verhehlung nach §214 StG. „a*1
Last fällt. ro ]

(RG., 6. StrSen. v. 1. Nov. 1940, 6 D 401/40.) 1 ’

5. RG. — § 222 StGB. a. F. und n. F. Die An^ sföB-: 
des § 222 StGB. n. F. als milderes Gesetz (§ z a y0r- 
§ 354 a StPO.) kommt nicht in Frage, da diese neu ^  
schrift nicht milder ist als die alte (RGUrt. 4 D 258/] 5 p 
31. Mai 1940: HöchstRRspr. 1940 Nr. 1154; RGL 
265/40 v. 18. Juli 1940).

(RG., 2. StrSen. v. 6. Jan. 1941, 2 D 626/40.)



Rechtsprechung 849''•Jahrgang 1941 H eft 15/16]

.®* RG. — § 230 StGB. Umfang der Sorgfaltspilichten 
>nes Jagdlehrers.
Der BeschwF., ein Oberförster, wollte gemeinsam mit 

em Heger H. einen im Revier festgestellten Iltis erlegen, 
anwesend waren auch der Sohn des Hegers und der 
uhere Mitangekl. D. Schon auf dem Wege zur Jagdstelie 
a*te D. den BeschwF. ersucht, ihn an der Jagd teil- 
'hrnen zu lassen und ihm zu diesem Zwecke das eine 
} r beiden Gewehre, die der BeschwF. mitgebracht hatte, 
’n Gewehr Systems Hamerles, zu leihen. D. bereitete sich 
amals zur Jagdprüfung vor. Er war von dem BeschwF., 

rari SC'n Ja£dlehrer war> bereits in der Handhabung ge- 
de es erwähnten Hamerlesgewehres unterwiesen wor
um!’ lat'e diese'11 Gewehr schon nach einem Bunker 
de aadl Hütten geschossen und war auch einmal von 

*  BeschwF. zur Jagd mitgenommen worden, bei der 
da^A e'nen Fuchs geschossen hatte. Der BeschwF. lehnte 

Ansuchen D.s zunächst mit der Begründung ab, daß 
weder einen Waffenpaß noch einen Jagdschein besitze 

m: auch nicht versichert sei. Schließlich aber gab er dem 
^ aa£en D.s nach und überließ ihm das Jagdgewehr. 
aufC ^ 'e Jagdgesellschaft, die sich wegen des Schnees 

Skiern fortbewegen mußte, an der Stelle angelangt 
B ’ w? der Iltis festgestellt worden war, gab der 
tus WF. den Jagdteilnehmern die Weisung, die Gewehre 
einpIT"T,e-rUuse' zen- ®'e s' anden in diesem Zeitpunkt in 

111 Vierecke nahe beisammen. D. war von dem Heger 
pa nar 4 Meter entfernt und stand mit seinen Skiern 

z" den Skiern des Hegers. Da er durch die Skier 
»eitlen Bewegungen stark behindert war, wandte er sich 

s z nach links hintenüber und setzte sein Gewehr zu- 
regni?en- Dann öffnete er es und schob entgegen der Jagd- 
(türf ’ ^  erst auf dem Schützenstande geladen werden 
teilte; Und °'lne daß der BeschwF. hierzu den Auftrag er- 

Jiaffc, eine Patrone in den Lauf. Beim Schließen des 
de,,, p.res verschob er die Gewehrsicherung und kam mit 

ringer an den Abzugsbügel des Gewehrs, wobei er
des ¿Us der unbequemen Stellung zu viel in die Richtung 

®‘er? wendete. Als er das Gewehr wieder zusammen- 
M  a 6’ «ing der Schuß los, und die geballte Schrotladung 
litlene de£eri der Getroffeue ist bald darauf an der er- 
hatterf Sc*lweren Verletzung gestorben. Der BeschwF. 
eige den Vorgang nicht wahrgenommen, da er mit dem 
Scheinn *̂ ewehr beschäftigt war und dem D. in dem ent
hafte erl(' en Augenblick keine Aufmerksamkeit gewidmet

er Ä *  bildet-das Verschulden des BeschwF. darin, daß 
"ahme m Jagdschüler D., wenn er ihm schon die Teil- 
itiaß' aa der Jagd gestattete, nicht nochmals Verhaltungs- 
nicht rh gegeFen und das Verhalten D.s bei der Jagd 
aus, j  '^erwacht habe. Es geht hierbei von der Ansicht 
Zeinen h ^er> der eine Personengruppe oder einen ein- 
0S ^ n  ‘ AllS!Üh rung einer Arbeit oder bei praktischen 
Pflichtet - ~~ Wie 111 diesem Falle — zu überwachen ver- 
S  sich'l’. nur auf die Gefahren hinzuweisen, son- 
'hm . . auch ständig davon zu überzeugen habe, daß die 
s]ttigen Uler Aufsicht Unterstellten die gegebenen Wei- 
shchiicu ZUr Vermeidung von Unglücksfällen auch tat- 
¡Viisse P baf°lgen. Gerade dem BeschwF. als Oberförster 
yl«eiue 11 bekannt sein, daß es gerade durch scheinbare 
^der i /Jnachtsamkeiten und Unvorsichtigkeiten fast bei 
a halm j zu kleineren oder größeren Unfällen komme. 
Anggc,e daher einem Schüler und Anfänger, wie dem 
besOndp U“ Kei'ade bei der Handhabung mit dem Gewehr 

Das ,r,e Beachtung schenken müssen.
, Es kann nicht aufrechterhalten werden.
i?t. se;' allerdings richtig, daß der Jagdlehrer verpflichtet 

i„ , "en lacrHcpUrgej-̂  ¿pm pr 7ii Übungszwecken die
Jagd

Qurch unsachgemäße Handhabung der Waffe oder 
.„""Stöße gegen die Jagdregeln verursachen könnte.

eilna "en Jagdschüler, dem er zu Übungszwecken die 
“ei r an einer Jagd gestattet, in seinem Verhalten 
^ e w J a g d  zu überwachen, um auf diese Weise Un- 
J fkller üe “ intanzuhalten, die der unerfahrene Jagd- 
S h  y urch
, 'äe anarstöbe gegen die Jagdregeln 
,Ster (i aere Frage aber ist es, ob der BeschwF. auch 
i Pflicht1 iZUr Zeit des Unfalles obwaltenden Umständen 
.Pd oh 6 war> F). seine Aufmerksamkeit zu widmen, 
s r sru'i.VOrausse'len konnte, daß die Außerachtlassung 
phiiig. lchei1 Überwachung zu einem von seinem Jagd- 
es'gesipmrursacf1ten Unglücksfalle führen könne. Es ist 

daß die Schützen, als der Schuß losging, ihre

Standplätze noch gar nicht eingenommen und der Be
schwF. vorerst nur den Befehl zum Zusammensetzen der 
Gewehre gegeben hatte. Daß die Ausführung dieses Be
fehles an sich nach menschlicher Voraussicht keine Gefahr 
für die körperliche Sicherheit der anwesenden Personen in 
sich birgt, bedarf keiner näheren Begründung.^ Von einer 
Verpflichtung des BeschwF., D. auch beim Zusammen- 
setzen seines Gewehres zu überwachen, könnte bei dieser 
Sachlage nur dann die Rede sein, wenn anzunehmen wäre, 
der BeschwF. habe damit rechnen können, D. werde den 
Befehl jagdwidrig überschreiten. In dieser Richtung hat 
aber das LG. festgestellt, D. sei von dem BeschwF. nicht 
nur in der Handhabung gerade des ihm anvertrauten 
Hamerlesgewehres bereits unterwiesen worden, habe mit 
diesem Gewehre auch bereits auf Hütten und Bunker ge
schossen und überhaupt als gedienter Soldat mit Waffen 
umzugehen gewußt, sondern der BeschwF. habe ihn auch 
über die zur Vermeidung von Unglücksfälien geltenden 
Jagdregeln unterrichtet. Wie das LG. namentlich hervor
hebt, hatte der BeschwF. seinem Jagdschüler auch stets ein
geschärft, daß die Gewehre bei einer Jagd erst auf An
weisung des Jagdleiters zusammengesetzt und erst dann 
geladen werden dürfen, wenn die Schützen ihren Stand 
bezogen haben. D. habe auch bereits an einer Jagd teil
genommen und bei dieser auf einen Fuchs geschossen. 
Bei dieser Sachlage ist die Annahme nicht gerechtfertigt, 
der BeschwF. habe es an der notwendigen Sorgfalt fehlen 
lassen, zu der er nach den Umständen und nach seinen 
persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten verpflichtet 
war. Denn es ist ihm zuzubilligen, daß er mit Rücksicht 
auf den geschilderten Sachverhalt mit dem regelwidrigen 
Vorgehen D.s nicht rechnen konnte, namentlich wenn er
wogen wird, daß er ausdrücklich nur den Befehl zum 
Zusammensetzen, nicht aber auch zum Laden der Ge
wehre erteilt hatte. Die gegenteilige Ansicht des LG. 
stellt an die Sorgfaltspflicht des Jagdlehrers Anforderun
gen, die Uber die praktischen Bedürfnisse und Notwendig
keiten hinausgehen.

Es ließe sich hier noch die Frage aufwerfen, ob sich 
der BeschwF. nicht dadurch gegen den § 26 I 1 WaffG, 
v. 18. März 1938 (RGBl. I, 265) vergangen hat, daß er D., 
von dem er wußte, daß er keinen Waffenschein besitze, 
sein Gewehr überlassen hat. Aber auch diese Frage ist 
zu verneinen. Denn von einem „Überlassen“ einer Waffe 
i. S. der genannten Bestimmung kann dann nicht die Rede 
sein, wenn der, dem die Schußwaffe übergeben wird, übei 
sie nicht nach eigener Entschließung, sondern nur unter 
der Aufsicht und nach den Weisungen des anderen t eils 
verfügen darf. Das war aber offensichtlich hier 9er 
da der BeschwF. dem früheren Mitangekl. D. die Watte 
nur zu dem Zweck übergeben hat, ihn als seinen Jagd- 
Schüler auch in der praktischen Ausübung der Jagd zu 
unterweisen.

(RG., 3. StrSen. v. 16. Dez. 1940, 3 D 491/40.)

7 RG — § 243 Abs. 1 Nr. 4 StGB. Das Merkmal des 
Abschneidens oder Ablösens nach § 243 Abs. I Nr. 4 ist im 
weitesten Sinne und dahin zu verstehen, daß auch der 
das Tatbestandsmerkmal des Abfösens erfüllt, der eine 
schon vorhandene Beschädigung der Umhüllung erweitert, 
um so Teile des Inhalts herausnehmen zu können.

(RG., 2. StrSen. v. 30. Jan. 1941, 2 D 635/40.) [He.]
*

** 8 . RG. -  § 263 StGB. Der Begriff des „Vermögens“  
i S § 263 StGB, ist wesentlich wirtschaftlicher Art und 
nicht ar. die durch das Privatrecht gezogenen Grenzen ge
bunden. Es ist die Gesamtheit der vermögensrechtlichen 
Beziehungen einer Person. Der Besitz der Reichskleider
karte stellt einen Vermögensbestandteil dar. f )

Der BeschwF. erklärte Anfang März 1940 der Flau H., 
die Kleiderkarte von 1939 gelte nichts mehr, für die 
Punkte von 1939 bekomme sie nichts mehr. Dadurch 
ließ sich Frau H. bestimmen, von ihrer eigenen Kleider
karte 20 Punkte abzuschneiden und sie dem BeschwF. 
zu überlassen. Am Nachmittage desselben Tages kam 
der BeschwF. wieder zu Frau H. Er erzählte ihr jetzt, 
für die 20 Punkte habe er gerade noch mit knapper Not 
etwas bekommen; diese alten Punkte gälten nichts mehr.
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Daraufhin dachte Frau H., wenn schon der BeschwF 
und sein Begleiter für die Punkte nichts mehr bekämen, 
dann bekomme sie auch nichts mehr dafür. Frau H. 
ließ sich daraufhin bereitfinden, dem BeschwF. weitere 
286 Punkte zu geben, die sie von ihrer eigenen Kleider
karte und denen ihrer Familienangehörigen abschnitt. 
Für diese Punkte legte der Mitangekl. O. 5 «  auf den 
Tisch, die er für den BeschwF. bezahlte.

Auf Grund dieses Sachverhaltes unterliegt die An
nahme der StrK., der BeschwF. habe Frau H. in den 
Irrtum versetzt, sie könne für die Teilabschnitte der 
Kleiderkarte vom Jahre 1939 nichts mehr erwerben, und 
er habe sie durch diesen Irrtum bestimmt, über Kleider
kartenabschnitte in der Weise zu verfügen, daß sie sie 
dem BeschwF. übergab, keinen rechtlichen Bedenken.

Auch die weitere Feststellung des Urteils, Frau H. 
sei durch die Weggabe der Teilabschnitte in ihrem Ver
mögen beschädigt worden, läßt keinen Rechtsirrtum er
kennen. Der Begriff des „Vermögens“  i. S. des § 263 
StGB, ist wesentlich wirtschaftlicher Art und nicht an 
die durch das Privatrecht gezogenen Grenzen gebunden 
(RGSt. 66, 337). Es ist die Gesamtheit der vermögens- 
rechtlichen Beziehungen einer Person (RGSt. 16, 1, 3). 
Die VO. über die Verbrauchsregelung für Spinnstoff
waren v. 14. Nov. 1939 (RGBl. I, 2196) schreibt im §1 
vor, daß bestimmte Spinnstoffwaren an Verbraucher nur 
auf Bezugskarte (Reichskleiderkarte) oder gegen Bezug
schein abgegeben und von ihnen bezogen werden dür
fen. Ist in dieser Weise der Bezug bestimmter Waren 
an den Besitz der Kleiderkarte und an die Abgabe einer 
bestimmten Anzahl von Teilabschnitten geknüpft, so 
stellt schon der Besitz der Kleiderkarte einen Vermögens
bestandteil dar. Aus demselben Grunde, aus dem all
gemein bei stark verknappten Vorräten der B e s i t z  
dieser oder jener selten gewordenen Ware ohne amt
liche Regelung ihres Absatzes oder Verbrauches für 
wertvoller angesehen wird als der für sie zu zahlende 
Geldbetrag, liegt schon in dem Besitze der Kleider
karte ein Vermögensvorteil; denn sie gewährt eine An
wartschaft auf den Erwerb bestimmter Waren im Rah
men der vorhandenen Vorräte, und zwar dank den Preis
regelungsvorschriften für einen Preis, demgegenüber der 
Gebrauchswert der Ware allgemein höher geschätzt wird 
(so für den Bezugschein: RGUrt. v. 29. Nov. 1940 1 D 
443/40 =  DR. 1941, 381 4). Soweit Frau H. Teilabschnitte 
ihrer eigenen Kleiderkarte an den BeschwF. gab, schä
digte sie ihr eigenes Vermögen; soweit sie Abschnitte 
von Kleiderkarten ihrer Familienangehörigen weggab, 
schädigte sie deren Vermögen; denn sie beraubte sich 
und ihre Familienangehörigen der Möglichkeit, zu ange
messenen Preisen Spinnstoffwaren auf diese Teilab
schnitte zu erwerben.

Einer besonderen Prüfung bedarf der Fall insofern 
noch, als Frau H. für die 286 Teilabschnitte 5 3Ut von 
dem BeschwF. erhalten hat. Zur Vermögensbeschädi- 
gung gehört in jedem Falle eine nachteilige Verände
rung des Vermögensstandes infolge der Verfügung. Soll 
wie hier der Betrug bei Eingehung eines Vertrages be
gangen sein, so ergibt sich der Vermögensschadem 
durch Vergleichung des Vermögensstandes des Verletz
ten, wie er vor dem Abschluß des Vertrages bestanden 
hat, mit dem, der durch den Vertragsschluß herbeige- 
fuhrt worden ist (RGSt. 16, 1 f.; 68, 379). Es fragt sich 
also, ob durch den Empfang der 5XM seitens der Frau 
H. die Vermögensminderung ausgeglichen worden ist, 
die infolge der Weggabe der Teilabschnitte eingetreten 
ist. Die Frage ist zu verneinen. Der Vermögensverlust 
der durch die Abgabe von Abschnitten der Kleiderkarte 
an einen anderen Verbraucher entsteht, kann durch Hin
gabe von Geld nicht ausgeglichen werden.

Der Wille des Gesetzgebers ging bei der Schaffung 
der Reichskleiderkarte ersichtlich dahin, während des 
Krieges mit seinen notwendigen Beschränkungen im 
Verbrauch jedem Volksgenossen die Möglichkeit, aber 
auch die Gewähr zu geben, sich hinreichend mit Spinn
stoffwaren zu versehen, und zwar zu Preisen, die auch 
dem ärmeren Volksgenossen den Erwerb des notwen
digen Bedarfs ermöglichen. Dieses Ziel konnte nur dann 
erreicht werden, wenn die Kleiderkarte selbst wie auch 
ihre Teilabschnitte dem Privatrechtsverkehr in der Hand

des berechtigten Besitzers entzogen wurden, soweit nicht 
ihr bestimmungsgemäßer Gebrauch in Frage steht. Denn 
würden die Kleiderkarten oder ihre Abschnitte Gegen
stand von Rechtsgeschäften irgendwelcher Art zwischen 
Verbrauchern sein können, so würde das Geld und nicht 
die gerechte Verteilung der vorhandenen Vorräte dar
über entscheiden, wieviel bezugsbeschränkte Spinnstoff; 
waren der einzelne erwerben kann. Der Vermögensvven 
der Kleiderkarte liegt eben nicht in einem Handelswerf 
— diesen besitzt sie nicht und darf sie nicht besitzen -  
sondern darin, daß sie den Erwerb von Spinnstoffen z“ 
angemessenen Preisen ermöglicht. Der Sicherung, da“ 
nur der berechtigte Besitzer Waren auf seine Kleider
karte bezieht, dienen die Vorschriften der §§ 5f. der 
VO. über die Verbrauchsregelung für lebenswichtige g6' 
werbliche Erzeugnisse v. 14. Nov. 1939 (RGBl. I, 2221)'u i c v u e u i o o t  v . i - t ,  n u v .  i y j y  ( K U D I .  i ,  .
Besitzt die Kleiderkarte keinen Handelswert, steht s<6 
überhaupt außerhalb des Rechtsverkehrs, soweit niihr ----------KO — i-i.I-----  « ■ Z-L* SO

licht•T T 1 «»uuiiaiu uo  i\cuusverKenrs, soweit 
ihr bestimmungsgemäßer Gebrauch in Frage steht,, 
bleibt die Vermögensverminderung, die der berechtig16 
Besitzer durch die Weggabe der Kleiderkarte oder von 
Teilabschnitten an einen anderen Verbraucher erleid61’ 
bestehen, selbst wenn er von dem Empfänger eine öd 
Zahlung dafür erhält.

Der BeschwF. hat in der Hauptverhandlung geltend 
gemacht, Frau H. habe die Abschnitte vermutlich de 
wegen hergegeben, weil sie an sich schon genug Sto»6 
und Kleider besessen und auch nicht das Geld gehaD‘ 
habe, auf ihre Karte weitere bezugsbeschränkte W?1, 
zu beziehen. Abgesehen davon, daß die StrK. eifl»! 
anderen Sachverhalt bezüglich der Gründe festgeste' 
hat, aus denen Frau H. die Abschnitte weggegeben n ’ 
würde es rechtlich ohne Bedeutung sein, ob Frau 
genügend Stoffe besaß und kein Geld hatte, vvei‘e 
Stoffe anzuschaffen. Diese Behauptung könnte, wenn s* 
richtig wäre, nur den Zeitpunkt des Abschlusses 0 
Geschäfts mit dem BeschwF. betreffen. Die Kleid*1 
karte hatte aber nach den ursprünglichen Bestimmung 
bis zum 31.0kt. 1940 Gültigkeit; diese ist inzwisri. 
noch verlängert worden. Durch die Weggabe der *  
schnitte wurden Frau H. und ihre Familienangehqrig. 
außerstande gesetzt, während der weiteren Laufzeit u . 
Kleiderkarten bei etwa eintretendem Bedarf und u 
etwa vorhandenen Geldmitteln für die weggegeb6, n 
Abschnitte Waren zu erwerben. Das war ein Scha . 
der schon mit der Weggabe der Abschnitte eimr 
Wertlos waren also, selbst wenn die Behauptung ^ 
BeschwF. zutreffen würde, die Kleiderkarten fi'ir Ff3" be 
und ihre Familienangehörigen im Zeitpunkt der HmS^ 
der Abschnitte nicht, da noch nicht feststand, da» ¡t 
Berechtigten sie auch während der weiteren Lat» 
nicht würden für sich verwerten können. .

(RG., l.StrSen. v. 10. Jan. 1941, 1 D 605/40.) [He ]

Anmerkung: Dem Ergebnis der vorl. Entsch. ist ûZst 
stimmen. Ob auch die Begründung Beifall verdiem, 
dagegen zweifelhaft. " ß}.

Die entscheidende Frage ist die des Ver?^Sfig' 
Schadens. Sie zu bejahen, macht dem keine ¡jf
keiten, der den sog. „juristischen“  Vermögenslos^ 
vertritt, also unter Vermögen i. S. des § 263 die =u‘ ter 
der subjektiven Rechte einer Person versteht unO ¿¡s 
Vermögensschaden demgemäß jede Einbuße, dI 
Opfer des Täters an einem dieser Rechte erfahr, 
Rücksicht auf einen gleichzeitig etwa an anderer j, [, 
eintretenden Rechtszuwachs (vgl. B i nd i ng ,  Le, def 
1902, S. 237 ff.). Von diesem Standpunkt aus ersehe 
Verlust von Teilabschnitten der Kleiderkarte 0,11 ¡.rgte 
teres als Vermögensschaden. Die durch sie vel als 
Möglichkeit, Spinnstoffwaren zu beziehen, darf ^ ¡ ¡ t  
subjektives Recht bezeichnen. Dabei kann dahing 
bleiben, wie dieses Recht in das System der £/. naft 
rechtsordnung einzugliedern ist. Es ist seiner fBect1 
nach den bisher bekannten Formen subjektiver g 
jedenfalls ähnlich genug, um für die strafrechtm1 ejn- 
trachtung ihnen gleichgestellt zu werden. In de .r3f-
O p l l l n  r r i r v n H  / v r t f - n l ' r !  j o l l O n  / « « i n l i  I  t l  Q C ^ I J

nach den bisher bekannten Formen
hte

schlä
recht

ägigen gesetzlichen Vorschriften (auch in den 
itfichen, vgl. die VerbrReglStrafVO. v. 6. Apr»
41 - . .  ,, ,, f, r l *-m /> l/l i r» l i  D  A-*«t a- — .   /v 11 ö  L

Ifl1-rechtlichen, vgl. uie verorKegibtratVO. v. o. ^  ' na0 r  
wird es ausdrücklich „Bezugsberechtigung“  ¡uh' 
Den Verlust einer solchen Berechtie-une' muß ein
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^hen6 ^ erm°£ensauffassung als Vermögensschaden an-

lle|j^tessen ist der juristische Vermögensbegriff_ von der 

,Cli 

ft!
Notw”  waren zwingend — es sei nur an die

¡J^henden Meinung, insbesondere von der Rspr. des 
lieh’ än^st aufgegeben. An seine Stelle ist der tatsäch- 
Sci/ei Und zwar wirtschaftliche (genauer: geldwi r t -  
dij'uche) Vermögensbegriff getreten. Die Gründe für 
NotCn ü!5ergang waren zwingend — es sei nur an d.' 
llnrjw?ncligkeit erinnert, den Kreditbetrug zu bestrafen — 
b u sind bisher nicht erschüttert. Und der vorl. Fall, so 
bep-ff11 er ^ei Anwendung des juristischen Vermögens- 
peP ‘ *s zu lösen wäre, kann keinen genügenden Anlaß 
rL;eS'-den wirtschaftlichen Standpunkt aufzugeben. Auch 

will ihn offenbar nicht verlassen. Es definiert
I|Qoyermögen zwar in Anlehnung an die alte Entsch. 
'ich 1 als die »Gesamtheit der Vermögensrecht- 
»â n  Beziehungen einer Person“ . Aber an eine Preis
lich! Sein.er überlieferten Rspr. denkt es dabei sicherlich 
eiphwie seine weiteren Ausführungen zeigen. Das 
Ü 261 c^e Prol3leni des Falles ist also darzutun, daß 
mx., aiicü hei Zugrundelegung des wirtschaftlichen Ver- 

^ ensbegriffs anwendbar ist.
“ vara ergehen sich aber gewisse Schwierigkeiten. Und 
1 daraus, daß nicht wirtschaftliche Erwägungen über- 

i SO!!'- . . . .  - -  • • ■
:-e fü:

MdirfHjd sein sollen: Vermögen ist „die Summe der

Dabei 
haar d
Pink*’ So!?dern nur gerade g e 1 d wirtschaftliche Gesichts- 

le für den Vermögens- und Schadensbegriff ent-

¿üter einer Person“  (RGSt. 44, 230 [233]). 
ha„, rt.die Kleiderkarte dazu? Dem ersten Anschein“ach<Wh"-Üci doch n‘emand durch ihren Besitz reicher oder 
tyerd ‘hren Verlust ärmer. Soll ein Vermögen versilbert 
karteen> So bleibt bei der Preisbestimmung die Kleider- 
aiißp pnd ebenso jeder andere Bezugsausweis gänzlich 

Betracht. Sie können ja nicht mitveräußert werden.
W irt^Wohl erkennt das RG. der Kleiderkarte einen 
daß s-,a‘fÜchen Vermögenswert zu, mit der Begründung, 
bestim6 ?ank den Preisregelungsvorschriften den Erwerb 
l>egen;!k r .Waren für einen Preis ermöglicht, „dem-nfk w di eil im einen 1 reib cnnugm.m,

, UDer pjer Gebrauchswert der Ware allgemein höher
VorstpiP wlrd“ . Dieser Begründung liegt offenbar die 
MlipUfj Ung zugrunde, daß jeder, der eine bezugsscheins- 
< êeioK̂ e Ware kauft, dabei „ein Geschäft macht“ . Zwar 
^ are n d a s  RG. im nächsten Satz den Preis der 
einge„„v.!s »angemessen“ . Aber indem es auf den höher 
^edani/â en Gebrauchswert abstellt, geht es von dem 

Ke“  aus, daß der Käufer für den gezahlten Preis 
a SlichL- -lt, das mehr wert ist als dieser Preis. Die 

d nke*t> dieses Mehr zu gewinnen, ist an den Besitz 
{“id snZK^sauswe‘ses (h'er der Kleiderkarte) geknüpft, 
^ eiüerl<- rach*et stellt allerdings „schon der Besitz der 

^  Karte einen Vermögensbestandteil dar“ .
^ d i e s e r  Gedankengang ruft Bedenken hervor. Er 
aüf ße u der Folgerung, daß also eigentlich jeder, der 

(“ gsschein erwirbt, zu billig kauft. Ist das damit 
i- ne wirtschaftliche Urteil wirklich richtig? Frei

sich wirtschaftliche Einwände, die dagegen
•wn r '-‘J'v-
erhobaSSen -V.. „..L D w .a JL ! U.J
K̂ tRrüftf. Werden könnten, vielleicht mit dem Hinweis 

QesrK! rdaß der Gewinn des Käufers — anders als 
u b W p „ ‘ten> die im Zeichen der Geldentwertung
f f « »

ge
wesen — jedenfalls nicht auf Kosten des

!ü
J. '■»«.teil W1IU. III UCl liauu -

i~r den Waren ja jenen Gebrauchswert nicht, den sie 
klr ihn „ K,aufer bedeuten. Er darf sie wegen der auch 
vkiichp» . “ den Bezugsbeschränkungen nicht selber ge- 
f f la f f11- .Und außerdem bekommt er vom Käufer die 
ffkanf mtte der Kleiderkarte, die ihm den Wieder- 
f et*st „ v°n Waren und damit neuen Umsatz und Ver- 
l ich$ffhm,öglichen. All diese Erwägungen machen die 
a sie |Jlchtliche Begründung aber nicht einleuchtender, 
f f  in H Sen..die These, daß bezugsscheinpflichtige Wa
bertet sie bestimmten Preisen eigentlich unter-
rit'lerScL. ae'en, erst recht befremdlich erscheinen. Der 
f f  Rn zwischen Preiswert und Gebrauchswert, den 
li nH ri ma.cht, hilft über dies Befremden nicht hinweg, 
uy^rspify ‘st nur ein quantitativer, kein qualitativer 

^ pd: beide Werte werden miteinander verglichen 
n» ücRrr„ii notwendig auf einen gemeinsamen Nenner 
^rffV .uhrt, den Geldwert. Und diese Rückführung ist 

ühch, denn sonst könnte der Gebrauchswert

nicht zur Ermittlung des Vermögensschadens heran
gezogen werden.

Zu diesen Bedenken kommt noch, daß die tatsäch
liche Voraussetzung, von der das RG. ausgeht, nicht 
zutrifft. Ganz abgesehen von der Frage, ob eine Höher
schätzung des Gebrauchswerts von bezugsbeschränkten 
Waren im Vergleich zum Verkaufspreis rechtlich aner
kannt werden darf — es kann gar nicht zugegeben wer
den, daß eine solche Höherschätzung wirklich stattfindet, 
jedenfalls nicht, daß sie „allgemein“  ist. Die Preise für 
Spinnstoffwaren einundderselben Art sind ganz verschie
den. Eine Krawatte, die einen Punkt der Kleiderkarte 
wert ist, kann ein paar Pfennige, aber auch viele Reichs
mark kosten. Ähnlich ist .es bei fast allen Kleidungs
stücken. Mindestens die hohen Preislagen entsprechen 
sicherlich auch dem „Gebrauchswert“ , und selbst bei 
solchen Käufern, die große Aufwendungen für ihre Klei
dung zu machen gewohnt waren und die bei Bezugs
beschränkungen zu noch höheren Ausgaben bereit sind, 
wenn sie nur überhaupt kaufen können. Die billigen 
Waren aber werden von ärmeren Volksgenossen gekauft, 
die höhere als die amtlichen Preise niemals zahlen 
könnten und würden und für die deshalb jene Preise 
auch den Gebrauchswert darstellen.

Aus alledem folgt, daß die reichsgerichtliche Begrün
dung die Feststellung eines Vermögensschadens i. S. von 
§ 263 nicht ermöglicht. Und das wird deutlich im zweiten 
Teil der Entsch., in dem es sich um die Bewertung des 
vom Angekl. für die Teilabschnitte gezahlten Entgelts 
handelt. Das RG. erklärt, daß Geld die durch Verlust 
der Abschnitte bewirkte Vermögensschädigung nicht 
ausgleichen könne. Damit aber setzt es sich in Wider
spruch zu den vorher von ihm selbst entwickelten Grund
sätzen. Denn wenn die Kleiderkarte deshalb ein Ver
mögensbestandteil ist, weil sie den Erwerb eines im 
Vergleich zum Verkaufspreis höheren Gebrauchswertes 
ermöglicht, dann muß der Verlust dieser Möglichkeit 
durch eine Geldzahlung wettgemacht werden können. In 
solch einer Zahlung erhält der Geschädigte ja ein Mehr 
an geldwerten Gütern, das den Verlust von in der 
Kleiderkarte verkörperten Gewinnmöglichkeiten aufhebt, 
und es kann dann nur fraglich sein, w i e v i e l  für den 
einzelnen Abschnitt der Kleiderkarte zu zahlen wäre.

Das RG. weicht dieser Folgerung aus, indem es von 
dem Gebrauchswert, den es der Karte zubiliigt, einen 
Handelswert unterscheidet, den es ihr abspricht: weil sie 
nicht veräußert werden dürfe, könne ihr Verlust durch 
Geld nicht ausgeglichen werden. Diese Unterscheidung 
überzeugt aber nicht. Gewiß darf mit Abschnitten der 
Kleiderkarte nicht gehandelt werden, und darum hat sie 
allerdings keinen Handelswert. Aber das ist nicht ent
scheidend. Es kommt vielmehr darauf an, daß der Ge
brauchswert, den sie verkörpern soll, ein Geldwert ist. 
Ist er das, so kann er durch Geld aufgewogen werden.

Das RG. selbst empfindet offenbar die Bedenken, die 
gegen seine Begründung sprechen. Denn es stellt bei 
Bewertung der Gegenleistung des Täters nicht mehr auf 
jenen Gebrauchswert ab, sondern auf den allgemeinen 
wirtschaftspolitischen Zweck der Kleiderkarte: eine ge
rechte Verteilung der Spinnstoffvorräte zu sichern, und 
zwar so, daß nicht das Geld darüber entscheidet, wie
viel Waren der einzelne erwerben kann. Diese Funktion 
der Kleiderkarte kann allerdings keine noch so große 
Geldsumme übernehmen. Aber bei der itn ersten Teil der 
Entsch. getroffenen Feststellung des Vermögensschadens 
hat das RG. den wirtschaftlichen Wert der Karte nicht 
in ihrer verbrauchsregelnden Funktion gefunden, sondern 
darin, daß sie den Erwerb eines im Vergleich zum Preis 
höheren Gebrauchswertes ermöglicht. Den Ausführun
gen zur Schadensbegründung liegt also eine andere Auf
fassung zugrunde als denen zum Schadensausgleich. Dies 
zeigt, daß die Begründung des RG. nicht tragfähig ist.

Es bleibt zu fragen, ob sie nicht überzeugender aus
gefallen wäre, wenn das RG. nicht von einem schwer 
konstruierbaren Gebrauchswert der Spinnstoffwaren, son
dern von vornherein von der allgemein-wirtschaftlichen 
Bedeutung der Kleiderkarte für die Verbrauchsregelung 
ausgegangen wäre. Diesem Vorschlag würde das RG. 
freilich vermutlich entgegenhalten, daß er zu einer Preis
gabe des geldwirtschaftlich gedachten Vermögensbegriffs

107*
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führen müsse. Aber darauf ist einmal zu erwidern, daß 
das RG. selbst sich in der vorl. Entsch. bedenklich weit 
von jenem Begriff entfernt, wenn es am Ende — sach
lich zutreffend — den Wert der Kleiderkarte darin er
blickt, daß sie eine gerechte Verteilung o h n e  Rück
sicht auf das Geld gewährleistet. Und im übrigen braucht 
eine auf die Verteilungsfunktion abstellende Wertung 
der Kleiderkarte den Boden einer geldwirtschaftlichen 
Betrachtung gar nicht zu verlassen. Es ist nur nötig, 
daß man die Auswirkungen der Bezugsbeschränkungen 
nicht auf der Waren-, sondern auf der Geldseite sucht, 
ln dieser Richtung könnte folgendes erwogen werden:

Die Einführung der Bezugsscheinspflicht, hat die 
Tauschfähigkeit des Geldes gemindert. Überall da, wo 
Bezugsbeschränkungen gelten, kann man mit Geld allein 
nicht mehr kaufen. WO MM etwa, die ich besitze, haben 
deshalb für mich nur dann noch ihren vollen Nutzen, 
wenn ich auch die Bezugscheine habe, die mich erst 
in den Stand setzen, 100 MM wirklich auszugeben. Wer
den mir die Bezugsausweise genommen, so wird damit 
also praktisch der derzeitige Wert meines Barvermögens 
verringert. Dagegen kann nicht eingewandt werden, daß 
es mir unbenommen bleibt, mein Geld für bezugsscheins
freie Waren oder andere Vermögenswerte Leistungen zu 
verwenden. Die Bezugsbeschränkungen sind so umfas
send und gelten namentlich bei den wichtigsten Ver
brauchsgütern des täglichen Lebens so ausnahmslos, daß 
ein vollständiges Ausweichen in frei beziehbare Waren 
oder Leistungen nicht möglich ist. Wer also seine Be
zugsausweise verliert, ist in der merkwürdigen .Lage, 
zwar (z. B.) 100 3tM zu besitzen, aber nur für 60 MM 
kaufen zu können. Hierauf beruht der — in Geld meß
bare — Vermögensschaden, der mir durch die Entzie
hung von Abschnitten der Kleiderkarte oder von anderen 
Bezugscheinen zugefügt wird, und der Vorteil, den der
jenige erwirbt, der die Abschnitte von mir bekommt. 
Daraus folgt zugleich, daß jener Schaden durch Geld 
nicht ausgeglichen werden kann. Denn Geldzahlungen 
verschaffen mir immer nur etwas, das ich ohnehin schon 
besitze, können aber die eigentümliche Minderung nicht 
wettmachen, die mein Geld durch den Verlust der Bezugs
berechtigung erlitten hat. Denn diese Minderung folgt 
nicht aus einer Änderung der Wertbeziehung zwischen 
Ware und Geld; sie ist unverändert geblieben (darin 
zeigt sich der Unterschied der hier vertretenen von der 
reichsgerichtlichen Auffassung). Der Nachteil ergibt sich 
vielmehr eben daraus, daß das Geld nicht mehr allei
niges Tauschmittel ist. Wer Bezugscheine erschwindelt, 
nimmt also dem Verletzten die Möglichkeit, den Geld
wert, den er besitzt, sich nutzbar zu machen. Er ver
wandelt lebendiges Kapital in totes, er macht sein Opfer 
zum Midas. Und deshalb begeht er Betrug.

Das gilt freilich nur, wenn das Opfer des Betrügers 
die Bczugsberechtigung auch wirklich ausgenutzt haben 
würde. Das ist bei allen Lebensmittelkarten regelmäßig, 
bei der Kleiderkarte aber nicht immer der Fall. Es 
kommt sicherlich vor, daß z. B. hochbetagte oder kranke 
Personen gar keinen Bedarf für die ihnen nach der 
Kleiderkarte zustehenden Spinnstoffwaren haben. Für 
sie bedeutet die Kleiderkarte dann keinen Ausgleich da
durch die allgemeinen Bezugsbeschränkungen herbeige
führten Minderung der Tauschfähigkeit ihres Geldes, und 
der Verlust der Karte ist für sie deshalb auch kein Ver
mögensschaden. In solchem Falle ist eine Bestrafung 
nach § 263 nicht möglich, aber auch nicht nötig. Hier 
kann es bei den speziellen Strafvorschriften (z. B. der 
VerbrReglStrafVO.) sein Bewenden haben.

Prof. Dr. B o c k e i m a n n ,  Königsberg (Pr.).
*

** 9, RG. — § 263 StGB. Vermögensschädigung durch 
Offenlegung von Geschäftsbeziehungen. Wie bei dem Ent
zug von Kunden kommt es auch bei der durch Täuschung 
herbeigeführten Bekanntgabe von Lieferfirmen darauf an, 
ob der Kaufmann durch die Bekanntgabe eine vermögens
rechtlich geschützte Anwartschaft auf Gewinn preisgege
ben hat und dadurch an seinem Vermögen geschädigt 
worden ist.

Die StrK. hält den Angekl. des vollendeten Betrugs des
halb für schuldig, weil er das Vermögen der Firmen K.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

und R. durch sein Auftreten als Angestellter der Re 
stelle für Bekleidung in der Weise geschädigt habe, 
diese Firmen ihm einen Bestandteil ihrer Vermögensw > 
nämlich die Geschäftsbeziehungen zu ihren Lieiernr 
(K. zu R. und R. zu den Ka.-Werken) kund taten. D 
ist aber eine Vermögensbeschädigung noch nicht dar? ' 
Es ist in der Rspr. des RG. anerkannt, daß ein Kautma 
dadurch geschädigt werden kann, daß „Stammku 
,durch Täuschung bewogen werden, Waren, sie (en 
bei diesem Kaufmann als ihrem bisherigen L iaer n 
eingekauft hätten, von einem anderen zu beziehen. . 
die Wahrscheinlichkeit, daß die Stammkunden otin ^  
Täuschung bei dem Kaufmann weiter bestellt und m 
den regelmäßigen Gewinn zugewendet hätten, kann 
eine vermögensrechtlich geschützte Anwartschaft »g 
sehen werden, durch deren Entziehung das Vermöge • 
des § 263 StGB, geschädigt wird (RGSt. 16, 1, 5 unt ” de'n 
26, 227; 71, 333, 334). Wie bei dem Entzug von K“ n“ 
kommt es auch bei der durch Täuschung herbeigei j. 
Bekanntgabe von „Lieferfirmen“ darauf an, ob der ^  
mann durch die Bekanntgabe eine Vermögensrechtei ^  
schützte Anwartschaft auf Gewinn preisgegeben na “ aä 
dadurch an seinem Vermögen geschädigt worden is ■ 
könnte möglicherweise der Fall sein, wenn z. B. del"  ejn- 
mann von der Firma eine monopolähnliche Stellungeejn. 
geräumt war, die durch die Bekanntgabe der Fi rma. j er 
trächtigt wird. Es ist aber nicht stets schon dai ge. 
Fall, wenn der Kaufmann infolge einer Täuschung * gej„e 
kanntgabe von Firmen veranlaßt wird, von denen e ^  
Waren bezieht. Denn hätte er z. B. von den Firmen allS 
nicht weiter bezogen oder hätten diese Firmen “  ‘ an. 
dem oder jenem Grunde nicht weiter geliefert od j sje 
gels Warenvorrat nicht weiter liefern können, obw ^ v0ll 
es gewollt hätten, so könnte nicht ohne weiieres„ nt(rabe 
die Rede sein, daß der Kaufmann durch die Bek;8? JJarF 
der Firmen eine vermögensrechtlich geschützte ' j er 
schaft auf Gewinn verloren hätte. Das gleiche wu 
Fall sein, wenn der Kaufmann trotz der Bekanntg u -re, 
Firma von dieser wie bisher weiter beliefert woraei ^  

Auch wenn sich weder die Vermögensbeschädigu"jf. 
der Vermögensvorteil nachweisen ließe, könnte “  £er an
gekl. des versuchten Betrugs schuldig sein, wenn ^‘ung 
den Vermögensvorteil glaubte und durch die ,a.ffen <Kr 
sich diesen Vorteil verschaffen sowie das Vermöge In
heiden Firmen, wenn auch nur bedingt vor®a . i rer 0e' 
schädigen wollte, indem er sie zur Bekanntgabe ' uCliten 
schäftsbeziehungen veranlaßte (zur Frage des y « 7& 
Betrugs vgl. RGSt. 42, 92; 65, 273, 276 ; 70,
66; RGUrt. 6 D 207/35 v. 9. Okt. 1935: JW. 1936.

(RG., 2. StrSen. v. 28. Okt. 1940, 2 D 466/40.)
*

10. RG. — §§ 330 a, 20 a StGB. Die in RGSt. ?3’,, >7!
1U. KU. — gg oov a> zu a oivju. jluc t u  ¡fl fal"'

gestreifte, aber nicht entschiedene Frage, ob aucB zeic»' 
lässiges Vergehen gegen den § 330 a StGB, k ' ¡, di« 
nende Tat i. S. des § 20 a StGB, sein und daher ^ru»» 
Grundlage für die Anordnung der Sicherungsyer Mt- 
bilden könne, muß verneint werden, da nach ,§o) 
stehenden Rspr. des RG. (RGSt. 73, 11; auch 73, 
Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung Be
stand des Vollrausches (Rauschtat) nur eine a"h s33(,s 
dingung für die Strafbarkeit des Rauschtäters nac 
StGB. ist. afl der

Das nach § 330a StGB, strafbare Verschuld«"-¡t 
Entstehung des Rausches — Vorsatz, Fahr] fsS ?ndrtR, 
umfaßt nicht die Begehung der „Rauschtat - ,eS 0 
seits kommt in §20a Abs. 2 StGB, der Wille " ß d> 
setzgebers unmißverständlich zum Ausdruck, ¿t 
Anordnung der Sicherungsverwahrung mindest 
v o r s ä t z l i c h e  Taten voraussetzte. Und vc> ß 
bedeutet hier nichts anderes als im übrigen s rSatz ’ 
zieht sich also nicht auf den sog. „natürlichen , reitA  
einen Ausdruck, dessen die Rspr. nur zur Urnsc* pe 
der inneren Tatseite der Rauschtaten sich beaw clire> 
Weg der Rechtsschöpfung nach § 2 StGB, z" " f A  
ten, um die Möglichkeit zu schaffen, auch £ 
lässiges Vergehen gegen §330a StGB, mit *  K  
auf die Gefährlichkeit der im Rausch begangy* m  
als Grundlage für die Verurteilung aus § '¡cjit 
StGB, heranzuziehen, erachtet der erk. Senat n
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¡«gebracht, da es schon in hohem Maße zweifelhaft ist,
D das gesunde Volksempfinden eine solche Neuschöp- 
,ung des Rechts verlangt. Das befremdende Ergebnis 

r gedachten Rechtsscnöpfung wäre, daß gewisser
em k ^er verbrecherische Hang für sich allein, ohne 
I ne bewußte Betätigung durch eine zurechenbare Hand- 
ŝ g> zur Rechtfertigung der oft über das Lebensschick

entscheidenden Sicherungsverwahrung dienen könnte. 
(RO-, 5. StrSen. v. 9. Jan. 1941, 5 D 544/40.)

u *
11. RQ. — § 1 FettsteuerVO. v. 24. Febr. 1939. Die Fett- 

, uer ist eine Verbrauchssteuer. Der Tatbestand, der den 
n l Pruch auf die Fcttsteuer, abgesehen von gewissen Aus- 
dec'Hp ^Hen> entstehen läßt, ist jedoch nicht der Verbrauch 
Her t ttes> S0I1Hern die Entfernung aus dem Betrieb des 
A /i *ers, unter Umständen des Großhändlers, bei im 
v<>n R“ Hcr£cstellten Fetten ihre Einfuhr. Besteuerung

tUlPei].,Angeld, hat nach seiner unwiderlegbaren Behaup
te g jährlich etwa 360 kg Öl dadurch gewonnen, daß er 
ka»Von seinen Abnehmern zurückkommenden leeren Öl- 
gele06?’ d‘e in Wirklichkeit oft nur sehr unvollständig 
heßCr* Waren> seinem Betrieb vollkommen leerlaufen 
ge» Un<̂ Oas Hierbei abgelaufene Öl zu neuen Lieferun- 
die an seine Abnehmer wieder mit verwendete. Auch 
u0c, s. »Rücköl“  hat er weder in den Fettsteuerbüchern, 
sC|," la den Betriebsbüchern noch in seinen kaufmänni- 
hat n Geschäftsbüchern erscheinen lassen; ebensowenig 

es h  den Fettsteueranmeldungen bei der Zoll- 
^wäijnt. Die Rev. meint, die Steuerpflicht solchen 

der p'P1 Betriebe des Angekl. hergestellten Öles sei in 
Sei eiettsteuerVO. überhaupt nicht geregelt worden; das 
4en Pe Lücke im Gesetz, die dazu hätte führen müssen, 
frej2i / nSekl., soweit es sich um das „Rücköl“  handelte, 
tien(jl sP.rechen. Dieser Meinung der Rev. liegt anschei- 
überlidle Anschauung zugrunde, das „Rücköl“  müsse 
aiis steuerfrei gelassen werden; denn es bestehe
W o rte n  von Öl, das schon einmal früher versteuert 
°der J  Seh als die Kannen gefüllt aus dem Herstellungs- 
Wurc] 'Jro'l1|handcIsbetn eb an die Verbraucher abgesandt 
Und e,n’ ..'?*e später die ülreste in den Kannen ließen, 
VerL dürfe keine Doppelbesteuerung des schließlichen 

Der ^es Rücköls vorgenommen werden.
*utreff Endpunkt der Rev. ist irrtümlich. Zwar mag es 
delt g l!’ Oaß für das Öl, um dessen Reste es sich han- 
]var’. früher einmal Fettsteuer entrichtet worden
•hrer  ̂ nnoch waren diese Reste, das „Rücköl“ , bei 
er|ieut ri)eufrn Entfernung aus dem Betrieb des Angekl.

Sehr, „ euerPfIichtig.
hiiiirr P ltl § 7 der grundlegenden VO. über die Erhe- 
(Rtjßl 11.ler Ausgleichsabgabe auf Fette v. 13. April 1933 
„Fett,* > 206) war allerdings ausgesprochen, daß die 
sei; ij. d®’'“  eine Verbrauchssteuer i. S. der RAbgO. 
der n , iHe Vorschrift findet sich auch im § 1 Abs. 2 

j Uen „FettsteuerVO.“  v. 24. Febr. 1939 (RGBl. I, 
gern uJ:ssen 's* aus diesen Vorschriften nicht zu fol- 
den ’q a danach gerade der V e r b r a u c h  von Fetten 
hranCL^2enstand der Besteuerung — durch eine Ver- 

elaij Ver 'm finanzwissenschaftlichen Sinn — bilde, 
könne \  demnach, was nur einmal verbraucht werden 
'ich stefs auch nur einmal zu versteuern sei. R e c h t 
s t , ' “  ,nnc der RAbgO. sind vielmehr „Verbrauchs- 
Sg ,, a‘le die Steuern, die auf Grund der Entwick- 
dbnng.Steuerwesens nach feststehender Verwaltungs- 
desteL .s Verbrauchsabgaben zu behandeln sind, nun- 
^drü . iP neuerer Zeit überdies in der Regel durch 
keUern<<, ..gesetzliche Bestimmung zu „Verbrauchs- 
^SonHP_ncrkfärt worden sind und daraufhin gewissen 
P‘cht rrpit Vorschriften unterliegen, die für andere Steuern 
925 Sn io« <vg>- RFH. 19, 169,170/171; Becker :  StuW. 

?»eh h;V c5/1388 u. 1926 Sp. 1321). In diesem Sinne ist 
"i Fettsteuer eine Verbrauchssteuer. Der Tat- 

(Ptt gewi r ^cn Anspruch auf die Fettsteuer, abgesehen 
ŝs®n volkswirtschaftlich begründeten Ausnahme- 

h s Peüp' t̂chen läßt, ist jedoch nicht der Verbrauch 
rLerstelltfS’ Sondern ihre Entfernung aus dem Betrieb des 
c” A,.., rs> unter Umständen des Großhändlers, — bei

entstehe^ läßt, ist j'edoch nicht der Verbrauch
|*m. .j'-Sj Snnrlpm itifo /v nue /-lotn Rpfriph Hp«

'RI CrS,
■ G vS*it  hergesteÜten Fetten ihre Einfuhr (§ 2  FettSt- 
'4' pcbr ,kAPril tP33 [RGBl. I, 206]; §3  FettStVO.

Ör- 1939 [RGBl. I, 387]).
vom

Wenn Fette also im Laufe ihrer Behandlung aus dem 
Betriebe des Herstellers oder Großhändlers wiederholt 
entfernt werden, so entsteht dadurch regelmäßig auch 
die Fettsteuer wiederholt. Das ist schon daraus erkenn
bar, daß nach dem § 6 FettStVO. 1933 und dem § 7 
FettStVO. 1939 die Steuer für Fette, die in den Herstel
lungsbetrieb zurückgenommen, also nicht verbraucht 
worden sind, nur unter gewissen Voraussetzungen er
stattet werden kann. Noch besser tritt es hervor in den 
DurchfBest. des Reichsfinanzministers (§ 18 FettStDB. 
v. 24. April 1933: RMinBI. 1933, 234 und §20 FettStDB. 
v. 14. März 1939: RMinBI. 217). Die dort getroffene 
nähere Regelung, wann eine Steuererstattung gewährt 
wird, ergibt, daß andererseits Fälle von Unmöglichkeit 
der Steuererstattung durchaus nicht fern liegen. Daraus 
ist ersichtlich, daß der Gesetzgeber selbst mit wieder
holter Entstehung einer Steuerschuld für dieselbe Fett
menge im Falle wiederholter Entfernung der Ware aus 
dem Betrieb des Herstellers rechnet. Schließlich wird 
dieser Sinn der Vorschrift für die Steuerschuldner durch 
die Bestimmungen darüber deutlich gemacht, wie in 
Großhändlerbetrieben das „Betriebsbuch“  (§ 28 u. ^Mu
ster 8“  der FettStDB. 1933: RMinBI. 234, 236, 247 mit 
Ergänzung durch Nr. 6 der 4. VO. über Abänderung der 
..FettStDB. v. 17,Okt. 1933: RMinBI. 511) zu führen ist. 
Denn die Anleitung, die auf dem Vordruck zum Betriebs
buch abgedruckt ist, besagt in der seit dem 17. Okt. 
1933 vorgeschriebenen Fassung unter Nr. 2, daß „j'eder 
Zugang an Fetten, die in  den H e r s t e l l u n g s b e 
t r i e b  z u r ü c k g e n o m m e n  oder aus dem Ausland 
oder aus einem anderen Herstellungsbetrieb bezogen 
worden sind“  nicht nur in den Spalten 3—7, sondern 
ebenso in den Spalten 17—21 des Betriebsbuchs auch 
dann anzuschreiben ist, wenn die bezogenen Fette ohne 
weitere Bearbeitung den Betrieb wieder verlassen; die 
Spalten 17—21 sind aber nach ihrer Überschrift dazu 
bestimmt, nachzuweisen, welche Fettmengen „an Fertig
erzeugnissen hergestellt worden sind“ ; zurückgenom
mene — also in der Regel schon einmal versteuerte — 
Fette waren also in der Betriebsbuchführung nicht an
ders als die noch nicht versteuerte, versandfähig neu 
hergestellte Ware zu behandeln. Auch der Angekl. hat 
dieses Betriebsbuch nach „Muster 8“  der FettStDB. 1933 
führen müssen, da er neben seinem Herstellungsbetrieb 
(Ölmühle) auch den Großhandel mit Speiseölen betrieb.

Es ist unter diesen Umständen rechtlich einwandfrei 
und durchaus verständlich, daß das LG. zu der tat
richterlichen Überzeugung gelangt ist, der Angekl. habe 
auch die Steuerpflichtigkeit des sog. „Rücköles gekannt.

Das LG. hat den Angekl. irrtümlich zu günstig ge
stellt indem es der Berechnung der Wertersatzstrafe nur 
einen Betrag von 0,72 !RM als durchschnittlichen Wert 
jedes Kilo Öls ohne Steuer  zugrunde legte.

Der Wertersatz i. S. des § 401 RAbgO. tritt an die 
Stelle des Wertes, den der einzuziehende, aber nicht 
mehr einziehbare steuerpflichtige Gegenstand zur Zeit 
des Urteils gehabt haben würde, das im ersten Rechts
zug die Wertersatzleistung aufzuerlegen hat; es ist immer 
zu prüfen, welchen Erlös die Steuerkasse im Falle der 
Einziehung aus dem Gegenstand hätte erzfeien können; 
maßgebend ist dafür regelmäßig der gewöhnliche in
ländische Verkaufspreis für Waren gleicher Art und 
Güte — in dem Zustand, in dem der in Betracht kom
mende Gegenstand der Einziehung unterliegen würde. 
Wenn also gewisse Gegenstände im Verkehr regelmäßig 
in verzolltem oder versteuertem Zustande Vorkommen, 
so ist der gewöhnliche Preis maßgebend, der sich unter 
Berücksichtigung der Entrichtung der Steuer oder des 
Zolles bildet (vgL ROSt. 48, 104, 112; 62, 407 410 ; 67, 
257- auch die neueren nicht veröffentlichten Urteile des 
RG v. 8. Febr. 1935, 1 D 1367/34, v. 7. Juli 1937, 3 D 
3 >5/37, v. 17. Dez. 1937, 4 D 789/37 u. v. 16. Mai 1938, 
2 D 166/38). J J .

Es können zwar im Großhandel oder in' gewissen 
Herstellungsgewerben noch unversteuerte steuerpflichtige 
Fette verkauft und unter besonderer Steueraufsicht auch 
verwendet werden (§3 FettStVO. 1933 und §§ lOff. 
FettStDB. 1933, ebenso auch die entsprechenden Bestim
mungen von 1939). Aber solche Geschäfte sind Aus
nahmeerscheinungen. Regelmäßig haben die steuerpflich-
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tigen Fette im Verkehr den erhöhten Preis, der sich aus 
der Belastung durch die Fettsteuer ergibt. Daher steht 
selbst die Rev. auf dem Standpunkte, daß dem Angeld 
gar nichts anderes übriggeblieben sei, als die Öle, die 
er ohne Entrichtung der Steuer geliefert hat, sich so 
bezahlen zu lassen, als ob sie versteuert wären. So hat 
es der AngekL nach den getroffenen Feststellungen auch 
gehandhabt; es ist daher auch gerecht, daß ihm als 
Wertersatzleistung eine Zahlung in Höhe der regel
mäßigen Kaufpreises auferlegt wird, wie er sie bei dem 
Vertrieb der nicht mehr einziehbaren öle empfangen hat.

(RG., 1. StrSen. v. 21. Jan. 1941, 1 D 180/40.) [He.]
*

c !A 2* ^ G- — § ?° DurchfVO. zum SchlachtsteuerG.; § 268 
oiuB. Die von einer Amtsperson — sowohl i. S. der Nr. 2 
als auch der Nr. 1 von § 10 Abs. 3 a. a. O. -  Unterzeich
neten und in der gehörigen Form errichteten Verwiegungs
bescheinigungen sind öffentliche Urkunden.
c P,ie ..Amtsperson“ die nach § 10 Abs. 1 DurchfVO. zum 
SchlachtsteuerG. v. 26. Sept. 1937 (RMinBl. 582) zur Ver
wiegung des zu schlachtenden Tieres auf einer privaten 
Waage hinzuzuziehen ist, ist Beamter i. S. des § 359 StGB. 
Zu dem Geschäftskreis der Amtsperson gehört die Unter
zeichnung von Verwiegungsbescheinigungen, die gemäß 
s. ‘ "  a. a. O. der Schlachtsteuerhilfsstelle als Unterlage für 
die Berechnung und Erhebung der Schlachtsteuer dienen 
sollen. Es sind hierfür auch Gewichtsbescheinigungen an
derer „Amtsträger“ zugelassen; die Beurteilung des Be
weiswertes der von diesen Unterzeichneten Bescheinigun
gen wird aber ausdrücklich in das Ermessen der Schlacht- 
steuerhilfsstellfe gestellt (§ 10 Abs. 3 letzter Satz a. a. O.). 
Hieiaus folgt mittelbar — das ergibt der Gegensatz — 
daß die Verwiegungsbescheinigungen der „Amtspersonen“ 
als solche vollen Beweis für die Richtigkeit ihres Inhaltes 
erbringen. Hierfür spricht in gewissem Sinne auch § 14 
Abs. 1 Satz 1 a. aAO., wonach die Schlachtsteuerhilfsstelle 
ihre Prüfung darauf beschränkt, „ob das Lebendgewicht 
ordnungsmäßig nachgewiesen ist“ . Daß diese Beweiskraft 
nur der Steuerbehörde gegenüber Platz greifen solle, nicht 
auch für und gegen jedermann, ist weder bestimmt noch 
anzunehmen.

Für den Fall, daß die Verwiegungsbescheinigung vom 
zuständigen Fleischbeschauer als Amtsperson (8 10 Abs 3 
Nr. 2 a.a. O.) unterzeichnet ist, hat der 1. StrSen. in sei
nem Urt. 1 D 657/37 v. 13. Mai 1938: JW. 1938, 1882 "  =  
P{f ch®.tRRsPf- ,1938 Nr. 1517 ausgesprochen, sie stelle eine 
öffentliche Urkunde dar; dem ist beizutreten. Es ist kein 
Grund ersichtlich, daß dies nicht auch dann gelten soll 
)v'e,t’n die Unterzeichnung von einer Amtsperson nach 
8 Abs. 3 Nr. 1 a. a. O. herrührt, denn die DurchfVO. 
v. 26. Sept. 1937 macht hinsichtlich des Beweiswertes der 
von den verschiedenen Amtspersonen Unterzeichneten Be
scheinigungen keinen Unterschied. Demnach sind die von 
einer Amtsperson — sowohl i. S. der Nr. 2 als auch der 
Nr. 1 von § 10 Abs. 3 a. a. O. — Unterzeichneten Verwie
gungsbescheinigungen, sofern sie in der gehörigen Form 
errichtet sind, öffentliche Urkunden.

Daß die Einrichtung der Verwiegungsbescheinigungen 
in erster Linie für die Bedürfnisse der Steuerbehörde ge
schaffen worden ist und daß die zu Schlachtsteuerzwecken 
verwandten Urkunden als Beleg bei der Steuerbehörde 
verbleiben, steht nicht entgegen.

Die vom LG. mitgeteilte Auffassung des OLG in Dres
den betrifft früheres sächsisches Recht und stützt sich im 
wesentlichen darauf, daß die SächsAusfVO. zum Schlacht
steuerG. v. 23. Sept. 1931 (SächsGBl. 202) den entspre
chenden Bescheinigungen der „beamteten“ Personen kei
nen anderen Beweiswert beimißt, als denen „zweier zu
verlässiger Zeugen“ . Für das jetzt geltende Reichsrecht 
ist sie nicht verwertbar, weil dieses die Einrichtung 
„zweier zuverlässiger Zeugen“ nicht übernommen hat 
sondern nur die Zuziehung von „Amtspersonen“ und an
derer „Amtsträger“ kennt (§ 10 DurchfVO. v. 26. Sept.
lzJ / j.

(RG., 4. StrSen. v. 1. Nov. 1940, 4 D 255/40.)

durchführbare Einschränkung auf Handlungen von recht' 
licher Bedeutung wird aufgegeben.

Mit Berufung auf § 281 Ziff. 9 a ÖstStPO. macht die 
Beschwerde geltend, es könne in der Handlung des An- 
gekl. das Verbrechen der Erpressung nach §98b StG- 
aus dem Grunde nicht gefunden werden, weil die Hand
lung, die der Angekl. durch die Drohung erzwinge1' 
wollte, den in dieser Gesetzesstelle aiifgestellten Begrm 
der „Leistung“  nicht erfülle. Die Beschwerde verweis' 
auf mehrere Entsch. des Obersten Gerichtshofes »> 
Wien, die die Ansicht aussprechen, als Leistung i. S. des 
S 93 StG. könne nur eine Handlung angesehen werden) 
der privatrechtliche Bedeutung zukommt, die eine" 
Rechtsnachteil für den Bedrohten nach sich zieht, die 
rechtlich nicht indifferent ist.

Der Oberste Gerichtshof in Wien hat in der Entsch- 
v. 21. Juni 1880, KH 260, ausgesprochen, als Leistung 
j. S. des § 98 StG. könne nur eine Handlung angesehe 
werden, der privatrechtliche Bedeutung zukommt. in 
mehreren späteren Entsch. (so KH. 605, 736, 938, 15D;> 
SSt VII1/37, JX/10) wird nur mehr gefordert, daß d 
erzwungenen Handlung rechtliche Bedeutung zukomnm 
daß sie rechtlich nicht indifferent ist. Nach den Entscn- 
v. 10. Mai 1901, KH 2618, und v. 31. Aug. 1937, 
XVII/102, sollen dem Begriffe der Leistung auch Han 
hingen rein ethischen Wertes genügen, sofern nur w  
erzwungene Verhalten eine nicht lediglich in der oe 
einträchtigung der freien Selbstbestimmung bestehen 
Verletzung eines konkreten Rechtes in si,ch schließ- 
Nach der Entsch. v. 13. April 1903, KH 2888- sind un'e 
„Leistung, Duldung oder Unterlassung“  überhaupt 
Handlungen oder Unterlassungen zu verstehen, 
irgendein ernstes Interesse des Bedrohten oder der ‘
§ 98 StG. angeführten, ihm nahestehenden Personen 
rühren.

Prüft man die Anwendbarkeit der von den Entsch- 
Obersten Gerichtshofes herausgestellten Rechtssätze 
einzelne zu entscheidende Fälle, so zeigt sich, dao 
Frage, welchen Handlungen rechtliche Bedeutung .
kommt und welchen nicht, ob ein erzwungenes . ,0ß 
halten die Verletzung eines konkreten Rechtes oder u ^  
Beeinträchtigung der freien Selbstbestimmung <" , „
schließt, zumeist eine eindeutige, klare Beantw, . 
nicht zuläßt. Es ist insbesondere nicht möglich’ ng 
scharfe Grenze zwischen der bloßen Beeinträchtig $ 
der freien Selbstbestimmung und der Verletzung, ejtl 
konkreten Rechtes zu ziehen. So ergibt denn au: ‘
Überblick über die den Entsch. des Obersten üien
hofs zugrunde liegenden Tatbestände, daß d‘e_Lchert 
welchen Handlungen rechtliche Bedeutung zuz«*Pr~ t 
ist und welchen nicht, in gleichgelagerten Fallen ^  
immer die gleiche Beantwortung gefunden hat y  
die Stellungnahme zu der Frage, ob e'n..kot!.k! eJ;,ne be- 
verletzt wurde oder nur die freie Selbstbestimmung^^, 
einträchtigt wurde, Ergebnisse zeitigte, die nie" «¡¿afen 
duzen. Sn wnrHon 7 R oitf p\ne.n Kanu„ - hv

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

ww.uv, u i^u iiD sc ¿ciugit-, r/oridld3 .
digen. So wurden z. B. Hochrufe auf einen Kam* ^  
der italienischen Partei als Leistung angesehen ( l \  A Îs 
nicht aber das Hissen einer österr. Fahne (Kn ungs- 
konkretes Recht wurde das Recht auf freie w«. Recht
änRpriiniy atirrM nlinn /C d - v \ / iT /m o \  fe rn er das» . p.................... ‘WV-IH vvuiuc Udb aui *---------- J e

äußerung angesehen (SSt XVII/102), ferner be.
des Kraftwageneigentümers, seinen Kraftwagen y.retes 
nutzen (SSt VIII/14). Hingegen wurde ein (jeträ"' 
Recht, einem Trunkenen die Verabreichung vo ê ensp 
ken zu verweigern, nicht anerkannt (K H  9J»b p0liti' 
nicht ein konkretes Recht, die Bekanntgabe Q 
sehen Gesinnung zu verweigern (SSt XV1I/10—/- ^---------- ö » Vt *1 Vlg V> II - jjJUl*

Die Unterscheidung zwischen Handlungen vo ge-
licher Bedeutung und Handlungen ohne recn j und
deutung ist nicht geeignet, zu einer einheul ^er in 
damit die Rechtssicnerheit verbürgenden Losu b
Rede stehenden Frage zu führen

Ha«®;:

** 13. RG. — § 98 ÖstStG. Unter „Leistung“  i. S. § 98 ist 
jede Handlung zu verstehen. Die in der Praxis nicht

Die Einschränkung des Rechtsschutzes auf ^  
gen von rechtlicher Bedeutung entspricht nien ^  und 
stchungsgeschichte der Bestimmung des § y~.i1tferiiger1' 
läßt sich auch nicht durch deren Zweck re .. 0 5

§98 StG. geht auf das Hofkanzleidekret v. -l . vVer-
(JGS. Nr. 55) zurück. In diesem Hofkanzleid 
den Leistung und Handlung einander glejchg'e . rsCjjei' 

Das österreichische Strafgesetz kennt eine U
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.zwischen „Erpressung“  und „Nötigung“  nicht. Es
im § 98 StG. die Fälle der Erpressung i. S. der

eueren Gesetzesterminologie (Abnötigung einer vermö- 
unächtlichen Leistung aus gewinnsüchtiger Absicht) 
r | 9er Nötigung (Zwang, der nicht der Erlangung eines 

entswidrigen Vermögensvorteils dient) zusammen, 
der \y/- der Bestimmung des § 98 StG. ist Rechtsschutz 
ein , ^nsfreiheit, Schutz gegen die Abnötigung irgend- 
nes Verhaltens.

HanHiSem ^ wec^e entspricht es, unter Leistung jegliche 
dur hfUng zu vers ê',en und die in der Praxis nicht 
lieh n rßare Einschränkung auf Handlungen von recht- 

ner Bedeutung aufzugeben.
igiqC*1 die in dem Urteil des erk. Senats v. 24. No/V. 
rechi(0D38/39, gemachte Einschränkung wird nicht auf-

B* Einlassung ¡n ¿¡e \^ 0hnung, die der Angekl. durch 
:Söhungen erzwingen wollte, entspricht somit dem 

'yntfe der Leistung i. S. des § 98 b StG.
WQ., 6. StrSen. v. 31. Jan. 1941, 6 D 11/41.) [He.]

such\R° :  ~  § 8 Öst(tschech.)StG.; § 43 StGB. Der Ver- 
t »begriff ist auch für den Bereich des österreichischen 
tea gaschen) Rechts nach den vom RG. ständig vertre- 

n Grundsätzen des Willensstrafrechts auszulegen.
Jau as LG- hat den BeschwF. für schuldig erkannt, in den 
48 1929 bis 1939 in K., also im Sudetenland, in
v0r a en an verschiedenen Frauen Abtreibungshandlungen 
heih n°mrnen zu haben. In 47 Fällen habe er diese Ab- 
uB(j angshandlungen vor dem 1. März 1939 begangen, 
4̂  auch das Strafverfahren wegen dieser Taten vor 
si« „ M ä r z  1939 bereits anhängig gewesen sei, sei auf 
frühe ß dem § 18 VO- v- 16’ JatL 1939 (RGBl- I, 38) das 
Weit/e lschechische Recht anzuwenden. Wie das LG. 
Au «usführt, sei in keinem dieser 47 Fälle — mit 
daß j . me des Falles H. — mit Sicherheit nachzuweisen, 
ScWa VOm BeschwF. behandelten Frauen tatsächlich 
daß ¡ & er gewesen seien. Das LG. übersieht nun nicht, 
die fr'V s° lchen Fällen des sog. untauglichen Versuches 
Iseheeh6 re RsPr- sowohl des österreichischen als auch des 
straib3 Sl0wa^‘sc*ien Kassahonshofes die Annahme eines 
HGndi 11 Versuches der Fruchtabtreibung mit der Be- 
än Unf» ahgelehnt hak es fehle in einem solchen Falle
Qei wesentlichen Tatbestandsmerkmal, nämlich dem
nicht S ande .der Rechtsverletzung, so daß die Handlung 
k(Snne”^or wirklichen Ausübung des Verbrechens“ führen 
Besetz ,, östjtschechjStG.). Es meint aber an dieser 
SehencieSausfeSung nicht festhalten zu können. Der lierr- 
fassunf n nabonalsozialistischen Lebens- und Rechtsauf- 
den ß , werde allein die Auslegung des Gesetzes nach 
naeh g '.l,ndsätzen des Willensstrafrechtes gerecht. Da- 
Jetin el dar Versuch schon dann als strafbar anzusehen, 
willen,r . s'°h a's eine Betätigung des verbrecherischen 
®telilln d^stelle, also wenn die Handlung nach der Vor- 
Rechtsv , Täters zur Ausführung der beabsichtigten 
Jfen ea „*zung dienen solle. Der Angekl. sei daher in 
der l ,Wahnten Fällen, in denen eine Schwangerschaft 
^cWanÜandeßen Brauen n'cht nachzuweisen sei, d:" 
tiÖgij.JEerschäft jedoch von dem Angekl. wenigstens für 
versUc, gehalten worden sei, der Mitschuld an einem 
erkennenen Verbrechen der Fruchtabtreibung schuldig zu

BemJoec*1'sansicht des LG. ist beizupflichten.
p- dem § 43 Abs. 1 RStGB. ist, „wer den Ent- 

vandluri *n Verbrechen oder Vergehen zu verüben, durch 
, rW p£en’ welche einen Anfang der Ausführung dieses 
Vegen V s oder Vergehens enthalten, betätigt hat“ , 
I erhrechrSUehes zu bestrafen, »wenn das beabsichtigte 
Ketl ist<( :x,oder Vergehen nicht zur Vollendung gekörn
t e r  v  ‘ Nach dem § 8 öst(tschech)StG. liegt ein straf- 
S klicYersuch H— ■ -  • ■ M M -'--
Ĵ t; (jj n Aus
b?vert»c Vollbringung des Verbrechens aber nur wegen 
!?llUterti;®en*le' t’ wegen Dazwischenkunft eines fremden 

oKSes od?r durch Zufall unterblieben ist“ . Die 
j/>ttei’n Ö. un3 inwieweit der Versuch mit untauglichen 
, ar ¡s, °der an einem untauglichen Gegenstände straf- 
°estijn ’ Wlrd weder in dieser noch in jener Gesetzes- 

Ung ausdrücklich beantwortet. Die Motive zum

eine zur 
unternommen

Reichsstrafgesetzbuch haben im Gegenteil hervorgehoben, 
es sei nicht in der Absicht gelegen gewesen, eine Rege
lung dieser Frage vorzunehmen. Bei dieser Stellung des 
Gesetzgebers kam dem RG. die Aufgabe zu, die Frage 
über die Grenzen der Strafbarkeit des Versuches nach in
neren Gründen zu lösen, und es hat sie bereits in seinen 
Entscheidungen RGSt. 1, 439 und 451, an denen es seither 
in seinen nachfolgenden einschlägigen Entscheidungen in 
ständiger Rspr. festgehalten hat, dahin beantwortet, daß 
für den Versuch im Gegensatz zur Vollendung nur die 
Vorstellung des Täters, die die Ausführung des Entschlus
ses veranlaßt hat, entscheidend, dagegen die Möglichkeit 
oder Unmöglichkeit der Vollendung aus der objektiven 
Beschaffenheit des zur Ausführung dieses Entschlusses 
benutzten Mittels oder des durch das Verbrechen betrof
fenen Gegenstandes gleichgültig sei. Das RG. ist hierbei 
unter anderem namentlich von der Erwägung ausgegan
gen, daß im Gegensätze zu dem in der Vollendung zutage 
tretenden, aus dem verbrecherischen Willen hervor
gegangenen rechtswidrigen Erfolge im Versuch offen
sichtlich gerade nur der verbrecherische Wille diejenige 
Erscheinung sei, gegen die sich das Strafgesetz richte, 
daß die größere oder geringere Gefährlichkeit der Ver
suchshandlung zur Begriffsbestimmung nicht herangezo
gen werden könne, da sie zwar den Gesetzgeber bei der 
Bestimmung, bzgl. welcher Straftaten der Versuch für 
straflos zu erklären sei, und den Richter bei der Straf
bemessung leiten könne, für die Schuldfrage nach dem 
§43 RStGB. aber ohne Bedeutung sei und daß auch sitt
liche Gründe nicht dagegen sprechen, daß derjenige, der 
den Willen, ein Verbrechen zu begehen, durch Handlun
gen auszuführen beginnt, die nach seiner Überzeugung 
zur Vollendung des Verbrechens geeignet, in Wahrheit 
aber hierzu ungeeignet sind, demjenigen gleichzustellen 
sei, dessen böse Absicht durch äußere Hindernisse ver
eitelt wird.

Dieselben Gründe sprechen für die gleiche Auslegung 
auch des § 8 Öst(tschech)StG. Daß sein Wortlaut dieser 
Auslegung nicht entgegensteht, ist bereits hervorgehoben 
worden. Das gilt namentlich auch hinsichtlich des Nach
satzes: „die Vollbringung des Verbrechens aber nur 
wegen Unvermögenheit, wegen Dazwischenkunft eines 
fremden Hindernisses oder durch Zufall unterblieben ist“ . 
Denn auch der Irrtum des Täters über die „Tauglich
keit“ des von ihm angewendeten Mittels oder des Gegen
standes seines Angriffes ist als Zufall anzusehen, der die 
vom Täter beabsichtigte Vollbringung des Verbrechens 
verhindert. Ohne entscheidende Bedeutung ist, daß dieser 
Zufall in der Person des Täters wurzelt und von vorn
herein das Mißlingen des verbrecherischen Planes be
wirken muß. Dasselbe ist ja auch bei der „Unvermögen
heit“ des Täters der Fall.

Mit Recht hat daher das LG. den Versuchsbegriff auch 
für den Bereich des österreichischen (tschechischen) 
Rechts nach den vom RG. ständig vertretenen Grundsät
zen des Willensstrafrechts ausgelegt.

(RG., 3. StrSen. v. 6. Jan. 1941, 3 D 490/40.) [R.]

Zivilrecht

Bürgerliches Gesetzbuch
15. KG. — § 4 BGB. Die Einwilligung des Gewalt

habers zur Volljährigkeitserklärung des Sohnes ist erfor
derlich oder nicht erforderlich, niemals aber ersetzbar. Es 
ist deshalb nicht möglich, dem Gewalthaber insoweit das 
Sorgerecht zu entziehen und einen Pfleger zu bestellen, 
der die Einwilligung erteilen könnte.

Der am 19. Okt. 1920 geborene Hans N. beabsichtigt, 
sich für volljährig erklären zu lassen, um die angeblich 
von ihm geschwängerte Margarete H. heiraten zu können. 
Sein Vater hat es abgelehnt, in die Volljährigkeitserklä
rung einzuwilligen. Das VormGer. hat hierauf dem Vater 
das Personensorgerecht über seinen Sohn insoweit ent
zogen, als es sich um die Einwilligung zu der von dem 
Sohn erstrebten Volljährigkeitserklärung handelt; es be
absichtigt, dem Sohn einen Pfleger zu bestellen, der
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gern. § 4 Abs. 2 BOß. an Stelle des Vaters die Einwilli
gung zu der Volljährigkeitserklärung erteilen soll. Auf 
die von dem Vater gegen die Entziehung des Sorge
rechts eingelegte Beschwerde hat das LO. den Beschluß 
des VormGer. aufgehoben. Die hiergegen von dem Sohn 
eingelegte weitere Beschwerde ist aus folgenden Grün
den zurückgewiesen worden:

Es bedarf keines Eingehens darauf, ob die in dem an
gefochtenen Beschluß gemachten Ausführungen in jedem 
Falle zutreffen, ob insbes. niemals die Weigerung des 
Vaters, in die vorzeitige Heirat des minderjährigen Kin
des und die dazu erforderliche Volljährigkeitserklärung 
zu willigen, ein Mißbrauch des Sorgerechtes ist. Das 
kann immerhin zweifelhaft sein; denn nach der heutigen 
geläuterten Rechtsauffassung (vgl. z. B. den Gegensatz 
zwischen § 1635 BOB. und §81 EheG.) stehen nicht mehr 
die elterlichen Rechte des Gewalthabers im Vorder
grund, sondern es sind mindestens ebensosehr die 
P f l i c h t e n  zu berücksichtigen, die sich aus dem Wohl 
des Kindes ergeben und die schon aus dem wechsel
seitigen Treueverhältnis zwischen dem Vater und dem 
heranwachsenden Kinde herzuleiten sind.

Maßgebend ist vielmehr folgendes: Die Vorinstanzen 
verkennen nicht, daß ohne eine Einwilligung des Gewalt
habers die Volljährigkeitserklärung nicht möglich ist 
(§ 4 Abs. 2 BGB.) und daß die Entziehung der elterlichen 
Gewalt nur nach § 1666 BGB., der einzigen in Betracht 
kommenden gesetzlichen Bestimmung, erfolgen kann. 
Danach darf aber das VormGer. nur solche Maßregeln 
treffen, die zur Abwendung einer dem Kinde drohenden 
Gefahr erforderlich sind. Es muß also eine Gefahr vor
liegen, außerdem muß die Maßregel erforderlich, also 
zur Abwendung der Gefahr geeignet sein. Im vorl. Fall 
ist zunächst nicht ersichtlich, inwiefern eine Gefährdung 
des Sohnes eintreten könnte, wenn er nicht für volljährig 
erklärt wird und infolgedessen gern. § 1 EheG, nicht 
heiraten kann. Weiter ist aber die vom VormGer. ge
troffene Maßregel, die in einer teilweisen Entziehung der 
Personensorge besteht und nach § 1909 BGB. notwendig 
che Bestellung eines Pflegers zur Folge haben würde, 
ungeeignet, die angebliche Gefährdung zu beseitigen, 
also dem Sohn die Heirat zu ermöglichen, und darf schon 
deshalb nicht angeordnet werden. Die Vorinstanzen über
sehen nämlich, daß es eine Ersetzung der Einwilligung 
des Vaters zur Volljährigkeitserklärung durch einen 
Pfleger oder sonstwie überhaupt nicht gibt. Das Gesetz 
(§ 4 Abs. 2 BGB.), über das sich auch der Richter im 
heutigen Staate nicht hinwegsetzen darf, kennt nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder steht dem Gewalthaber (der 
es dann aber nicht mehr ist) weder die Sorge für die 
Person noch für das Vermögen des Kindes zu, so daß 
er kraft Gesetzes von der tatsächlichen Gestaltung des 
Lebens seines Kindes in persönlicher und vermögens- 
rechtlicher Beziehung ausgeschlossen ist: dann ist seine 
Einwilligung zur Volljährigkeitserldärung gar nicht nötig, 
so daß eine Ersetzung nicht in Frage kommt. Oder dem 
Gewalthaber steht in irgendeiner Richtung das Sorge- 
reent noch zu: dann bleibt seine Einwilligung in die 
Volljahrigkeitserklärung nötig und (wie dann stets) un
ersetzbar. So liegt aber hier die Sache. Das VormGer. 
hat nach Lage der Akten höchstens einen Verstoß des 
Vaters hinsichtlich der Heiratsabsichten des Sohnes fest
gestellt, so daß die Personensorge im übrigen und die 
Vermögenssorge im ganzen unberührt blieb und bleiben 
mußte. Dem Vater ist also nur ein Teil seines Sorge
rechtes (§ 1627 BGB.) entzogen, und es konnte ihm nach 
Lage der Akten auch keinesfalls mehr entzogen werden. 
Mußte ihm also jedenfalls ein Teil seines Sorgcrechtes 
verbleiben, so verblieb auch — und damit unersetzbar — 
die Notwendigkeit seiner Einwilligung in die Volljährig- 
keitserklärung. Daraus ergibt sich, daß die Maßregel des 
VormGer. völlig ungeeignet war, den von ihm erstrebten 
Erfolg herbeizuführen, nämlich die vom Sohn erstrebte 
Volljährigkeitserklärung und Heirat unter Ausschaltung 
der Einwilligung des Vaters zu ermöglichen. Schon des
halb mußte der Beschluß d$s VormGer. aufgehoben werden.

Da somit die Entsch. des LG. im Ergebnis zutreffend 
ist, war die weitere Beschwerde zurückzuweisen.

(KG., ZivSen. 1 a, Beschl. v. 20. Dez. 1940,1 a Wx 1018/40.)

16. RG. — §§ 139, 313 BGB. Aus § 139 BGB., der ge
rade der Verwirklichung des Parteiwillens dienen wiU> 
kann nicht die Nichtigkeit des Vertrages hergeleitet wer
den, wenn es sich bei dem nichtigen Vertragsteil um eine 
Abrede handelt, von der beide Parteien wußten, daß sl 
keine rechtsgeschäftliche Bedeutung haben konnte, so daß 
das Rechtsgeschäft nur durch die übrigen Vertragsbestim
mungen gebildet wurde.

Wenn der Käufer eines Grundstücks bei Abschluß ¿eS 
Kaufvertrages von dem Vorkaufsrecht einer anderen Per 
son Kenntnis hat, so ist der Kaufvertrag unter den sm>' 
schweigenden Bedingungen der Nichtausübung des va ‘ 
kaufsrechts geschlossen. Einer besonderen ErwähnU®» 
dieser Bedingung im Kaufvertrag bedarf es nicht. Aus « 
Form Vorschrift des § 313 BGB. können keine Bedenke 
dagegen hergeleitet werden.

In notarieller Urkunde v. 30. Nov. 1932 bot der Dr. & 
das als sein Eigentum im Grundbuch von V. Bcj- . , 
Bl. Nr. 134 eingetragene Restgut A. bei St. dem £>e ' 
zum Kauf an. Mit notariell beurkundeter Erklärung : 
8. Dez. 1932 nahm der Bekl. dieses Angebot an i 
zahlte demnächst auf den Kaufpreis an den Verkam ,, 
30000 91M. Nachdem der Kaufvertrag am 15. D_ez.  ̂
behördlich genehmigt und am 20. Dez. 1932 die A 
lassung vor dem Notar Dr. L. erfolgt war, wnrde^ 
Bekl. am 6. März 1933 im Grundbuch als Eigemul j 
eingetragen. In § 7 des Kaufangebots war bestitm 
daß der Bekl. in das bezüglich des Grundstückes ,
fende Pachtverhältnis einzutreten habe, das festgf ¡n 
sei in dem Vertrage des Dr. R. mit der S. eGmbn- 
St. v. 13. Sept. 1924 und dem Zusatzverträge m . 103I) 
eingetretenen Pächter, dem inzwischen (am 30. Juni rhfe 
verstorbenen Dr. Sch., v. 20. April 1928, in dessen Ke1- ,  
und Pflichten weiter seine Ehefrau, die jetzige Kl-, 
Erbfolge eingetreten sei. Beide Verträge seien dem *  
fer bekannt.

Mit den Pachtverträgen hatte es folgende Be')’a!g24 
nis: Durch jprivatschriftlichen Vertrag v. 13. Sep1, ^

31. Dez. 1936 an die S. eGmbH. verpachtet. jn,<.j|eit 
dieses Vertrags war der S. eGmbH. für die Vacn ff. 
das Vorkaufsrecht an dem Pachtgute gemäß 98 ,*erßr-.U .....  n .  r, •___ ■■ , VeroacmBGB. von Dr. R. eingeräumt worden. Der Verp 
Dr. R. verpflichtete sich ferner zur alsbaldigen ding* allf 
Sicherung des Vorkaufsrechts. Unter Bezugnahme fl 
diesen Vertrag bekannten sich alsdann die Pachtp v. 
in der vom Notar Dr. L. beurkundeten Verhanu
12. Jan. 1925 zu den privatschriftlichen Erklärungen r, 
das yorkaufsrecht und bestätigten sie, um sie re ,Lrectif 
bindlich zu machen. Zugleich wurde das Vorkau ^ . 
gemäß §§ 1094 ff. BGB. dinglich bestellt und sei pas 
tragung im Grundbuche bewilligt und beantrage ^ 0  
dingliche Vorkaufsrecht wurde alsdann am 13- , a..jirute 
in Abteilung II Nr. 5 des Grundbuchs auf dem G „clist 
für die Pächterin S. eGmbH. eingetragen. De g y. 
trat die S. eGmbH. durch privatschriftlichen Ve y.
6. März 1928 „das Pachtrecht aus diesem Verti ak . aad'
13. Sept. 1924 — und den Vertrag selbst“  an de , t|er 
wirt Franz Sch. in G., den Sohn des Dr. Sch., "Cjnw- 
KI., ab. Nach § 7 des Vertrages verkaufte die 5- ^ n(ejle 
an den Zessionär Sch. unter anderem auch 1 _ ¡c|j 
der St.er Zuckerfabrik GmbH, und verpflichtete : ue0  
§ 8, diese Anteile in der gesetzlich vorgesci der 
Form an den Zessionär abzutreten. Dies gcsclra 
Verhandlung vor dein Notar Dr. P. in St. v. ¿0.J j erset' 
In einem weiteren privatschriftlichen Ausein  ̂
zungsvertrage des Dr. R. mit der S. eGmbH. v- .Aß cUe 
1928 genehmigte Dr. R. die Pachtzession und e ¡rati' 
bisherige Pächterin aus dem Pachtverträge g|®,,|ießlic" 
lung eines „Reuegeldes“  von 25 000 M i. *  “  j  ¿¡e
schloß der Verpächter Dr. R. unter Bezugnahm p̂r> 
A U .u_____ ___inoo j   Cr'fi fllTl AeflAbtretung v. 6. März 1928 mit dem Dr. Sch. am - ^ ¿efl 
1928 einen privatschriftlichen Vertrag, in dem D • ütia 
Pachtabstandsvertrag zwischen der S. e'trrh te f j - 
Dr. Sch. genehmigte und diesen als neuen I a jbid£*
Rechtsnachfolger der bisherigen Pächterin uni alte“ 
rung einer Reihe von Pachtbestimmungen , ,̂ ,ertra» 
Vertrages in das Pachtverhältnis und den I ati . pf.k- 
aufnahm. In § 4 dieses Vertrages verpflichtete si ^  
seinem Pächter Dr. Sch. gegenüber, die diesem
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t ? , ! Cuhteri"  verkauften 11 Anteile an der St.er Zucker- 
enk bei Aufhebung oder Ablauf des Pachtverhältnisses 

um Preise von 5500 fftM unter deT Voraussetzung der 
(jnehmigung " er Zuckerfabrik selbst zu übernehmen 
p~e!" durch einen Dritten übernehmen zu lassen. Der 
tun er da£egen sollte zu einer entsprechenden Abtre- 
niohf -lnd zwar zu einem den Gesamtbetrag von5500.i3U£ 
Ve t überschreitenden Preis verpflichtet sein. Im § 5 des 
5 , rages erklärte Dr. Sch., daß sämtliche von seinemSoli 8  B erK,arTe u r - öcn-> a a l5  samtncne von s 
fühl" ^ranz Sch. m it Dr. R. und der Vorpächterin ge- 

Verhandlungen, weil in seinem Aufträge und für 
echnung erfolgt, fü r ihn verbindlich seien. Das 

kauf. uOruhH. am 13. März 1925 eingetragene Vor-
20 !Sre.cht, das in den Verträgen v. 6. März 1928 und 
ttioii r"  11328 n>c^ t ausdrücklich erwähnt ist, wurde nun- 
s„u'f am 7. Juni 1928 im Grundbuch gelöscht. Laut „Be- 
tnP:An,8'ung“  v. 22. Dez. 1932 genehmigte der Biirger- 
v. ,lter Und Rat in St. auf Grund der Bekanntmachung 
Sutr * rz 1918 nachträglich die Verpachtung des Rest- 
v ,ea A. an den Dr. Sch. nach Maßgabe des Vertrages 

J-Sept. 1 9 2 4  und der Vereinbarung v. 20. April 1928. 
den der Auflassung des Grundstücks von Dr. R. an 
hau ^ k l .  v. 20. Dez. 1932, von der die Kl. Kenntnis er- 
in c f "atte, erw irkte sie gegen Dr. R. bei dem AG. 
dur/i, ,.am 23. Dez. 1932 eine einstweilige Verfügung,
n.. ** C lip  Vk n  rvzv/-\ t-zl t i  l i n n v l o  r l o ß  T U f  r if> c  A r t -sPrUch 5 *e, angeordnet wurde, daß zur Sicherung des An- 

Am^sQ^Eigentürnerin eine Vormerkung einzutragen sei.

SUno-'/i " e r .K l- als Vorkaufsberechtigten auf Übertra- 
gUtlg _ues^Eigentums an dem Grundstücke und Eintra

der g-u' Dez. 1932 wurde diese Vormerkung auf Grund 
Sratn, s*wc' l ‘£en Verfügung eingetragen. Durch Tele-J ‘Hl lltizl mr O 12 „ L - IflOO _1.1 —4 . rl in 1/1deni n und ¿rief v- 8 . Febr. 1933 erklärte sodann die Kl. 
geteilt rC der ih r den Inhalt des Kaufvertrages mit- 
endo*’ ba" e’ innerhalb der bis zum 10. Febr. 1933 lau-
ausüb1 ^Ar‘s"  daß s*e das '*lr  zustehende Vorkaufsrecht 
der Auf den Antrag des Dr. R. genehmigte nunmehr 
v. 17 H o fm e is te r und Rat in St. in der „Bescheinigung“  
Kl. 7 „te",r- 1933 den Verkauf des Grundstückes an die 
Dafai,/ P rund der Bekanntmachung v. 15. März 1918. 
Dr. i 1 erteilte Dr. R. auch der KI. in der vom Notar 
Aufu ‘ beurkundeten Verhandlung v. 1. März 1933 die 
der i<-|SUn£ fn d  erkannte gleichzeitig das Vorkaufsrecht 
ätti o begründet nochmals ausdrücklich an“ . Der
geile p2arz 1933 beim Grundbuchamt in St. eingegan- 
¿och j'Sentumsumschreibungsantrag der Kl. wurde je- 
WeiJ tj.Urch Beschluß v. 31. Juli 1933 zurückgewiesen, 
Eigen,!.e Zustimmung des bereits am 6 . März 1933 als 

In? '.mer eingetragenen Bekl. nicht zu erreichen war. 
Dekj hatte die jetzige Kl. gegen den jetzigen
Klag’e a f K la£eschrift v. 18. A pril 1933 beim LG. G. 
" ' ‘traiy?, % w >lhgung der Löschung seiner Eigentums- 
Vl'oben "Kp un(l  der Eigentumsumschreibung auf die Kl. 
i crkänf Kerner hatte der jetzige Bekl. gegen seinen 
Kl. n  ,.r. Dr. R. m it Klageschrift v. 25. April 1933 beim
^•De? auf Herbeiführung der Löschung der am
ragenen v  " "  die jetzige Kl. in Abt. II Nr. 6  einge- 

]n . Vormerkung erhoben.
^"scan« 1 ers*en Prozesse stützte die jetzige Kl. ihren 
r% t crF-8 * * 11̂  einerseits auf ein persönliches Vorkaufs- 
?al n s iT 5 0 4  BGB.), das sie als Erbin ihres Ehe- 
o «Qiflku ®c*1- aus dem privatschriftlichen Vertrage R.- 
■-$. „p  KI v. 13. Sept. 1924, dem notariellen Vertrag 
achU K i D- v. 12. Jan. 1925, dem privatschriftlichen 

s andsvertrage S. eGmbH.-Sch. v. 6 . März 1928 
/ ch. v m Privatschriftlichen Genehmigungsvertrage R.- 
3ut di« • A Prn 1928 fü r sich herleitete, andererseits

die ^  —  -----------------iO'Künn- Kl- am 30. Dez. 1932 eingetragene Vor-
^März ißdcr die Eigen tumseintragung^des^Bekl. vom
N o i n 1933" vvdehen" m ^ ; r ( P 8 3 ; &88“rB Ö ¥ . ) .  L~ä 
:war d u ' Wiesen die Klage ab. Das OLG. nahm an, daß 
' 12, , ' ¡ * e  Pächterin S. eGmbH. durch den Vertrag 

'echt en, ,2 5  ein wirksames persönliches Vorkaufs- 
, e4en rp°fben und dieses Recht im Jahre 1928 auf den 
»a6 en h tk  er Dr. Sch., den Erblasser der KI., über-8 r.S'-H K i w KVl. oLII., UCll L-TUIclabCl UCi ivi.j uwv-t
d " 3 Bp d  ’ daß die Übertragung nicht der Form des
iK  dirio-i- Y bedurft habe und daß auch die Löschung
r» für j e n Vorkaufsrechts der S. eGmbH. am 7. Juni 
/ cht 0 | d as der Kl. übertragene persönliche Vorkaufs- 
a,Tlkei+ n,e rechtliche Bedeutung sei, daß aber die W irk - 

uer Übertragung des Rechts an der Vorschrift

des §514 BGB. scheitere, der ein absolutes Veräuße
rungsverbot enthalte. Das RG. hob das U rte il des 
OLG. m it der Begründung auf, daß das Verbot des 
§ 514 Abs. 1 BGB. nicht ein absolutes (§ 134 BGB.), son
dern nur ein relatives (§ 135 BGB.) sei, und verwies 
die Sache an das BG. zurück. In seinem neuen U rte il 
wies das OLG. die Berufung der KL wiederum zurück 
und verurteilte sie auf die W iderklage des jetzigen Bekl. 
zur Löschung der in Abt. II Nr. 6  eingetragenen V or
merkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentums
übertragung. Es nahm an, daß zwar der am 30. Dez. 
1932 vorgemerkte Auflassungsanspruch der Kl. gegen 
Dr. R. zu Recht bestehe, daß aber die Vormerkung hin
fä llig  geworden sei, w eil die einstweilige Verfügung 
v. 23. Dez. 1932 dem Antragsgegner Dr. R. verspätet, 
weil erst am 9. Jan. 1933 zugestellt worden sei und des
halb die Vollziehung der Verfügung nach §§ 936, 929 
Abs. 3 ZPO. ohne W irkung sei. Das RG. wies die Rev. 
der KI. zurück. Ihre Vormerkung wurde sodann am 
10. Juli 1936 gelöscht.

ln  dem zweiten Prozesse wurde der Verkäufer Dr. R. 
durch ’U rte il des LG. verurteilt, die auf dem Restgut A. 
fü r die jetzige Kl. am 30. Dez. 1932 in Abt. II N r. 6  ein
getragene Vormerkung zur Löschung zu bringen. Das 
OLG. wies durch U rte il v. 18. Sept. 1934, 1 U 68/34, die 
Berufung des Dr. R. m it der Maßgabe zurück, daß die 
Verurteilung nur erfolgte Zug um Zug gegen Zahlung 
von 30 000.9t.M nebst den hiervon auf dem Konto des 
jetzigen Bekl. auf der Provinzialbank in St. aufgelaufe
nen Zinsen sowie Zahlung weiterer 2140 31M. M it Schrift
satz v. 9. Juli 1934 hatte der damalige Bekl. Dr. R. der 
jetzigen Kl. Sch. den Streit verkündet. Die Kl. war dem 
Dr. R. beigetreten. Nachdem das RG. durch U rte il vom 
29. Mai 1935 unter Bezugnahme auf sein Aufhebungs
urte il von demselben Tage in der Sache Sch./E. (RGZ. 
148, 105) das U rte il des OLG. aufgehoben hatte und der 
Rechtsstreit durch die am 10. Juli 1936 erfolgte Lö
schung der Vormerkung der jetzigen KI. sich in der 
Hauptsache erledigt hatte, wurden durch U rte il des 
OLG. v. 20. O kt. 1936 die Kosten des Rechtsstreits ein
schließlich der Rev. und die Kosten der Nebeninterven
tion bis auf einen Betrag von 190 9tM dem damaligen Kl. 
und jetzigen Bekl. auferlegt, w eil dieser ohne Erledigung 
des Rechtsstreits in der Hauptsache nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme im Prozeß unterlegen wäre. Denn 
der Grundstückskaufvertrag der jetzigen Bekl. m it dem 
damaligen Bekl. Dr. R. v. 30. Nov./8 . Dez. 1932 sei durch 
Ausübung des Vorkaufsrechts der jetzigen KI. gegen
standslos geworden. Zweifelhaft könne sein, ob der 
jetzige Beld. bei den Kaufverhandlungen das Risiko der 
Ausübung des Vorkaufsrechts der KI. übernommen habe, 
ob also der Grundstückskaufvertrag durch die Nichtaus
übung des Vorkaufsrechts bedingt gewesen sei. Jeden
falls aber sei der Verkäufer Dr. R. m it Recht von dem 
Kaufverträge wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage 
rechtzeitig0  zurückgetreten. Geschäftsgrundlage sei die 
Nichtausübung des persönlichen Vorkaufsrechts der je t
zigen Kl. gewesen.

Nach dem Erlaß dieses Urteils erw irkte die jetzige 
Kl. gegen den jetzigen Bekl. am 22. O kt. 1936 eine einst
weilige Verfügung, auf Grund deren am 2. Nov. 1936 für 
die Kl. eine Auflassungsvormerkung eingetragen wurde.

M it Klageschrift v. 5. Febr. 1937 hat nunmehr die KL, 
nachdem ih r Dr. R. seine Rechte in einer privatschrift
lichen Urkunde v. 28. Jan. 1937 abgetreten hatte, gegen 
den Bekl. Klage erhoben m it dem Anträge, den Bekl. 
zu verurteilen, darin zu w illigen, daß seine Eintragung 
als Eigentümer im Grundbuche des Grundstückes V. 
Bd. III Bl. Nr. 134 gelöscht und statt seiner die KI. im 
Grundbuche als Eigentümerin eingetragen werde. In der 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem LG. hat die 
Kl. beantragt, den Bekl. zu verurteilen, Zug um Zug 
gegen Zahlung von 4747,82 M l  der Kl. das Grundstück 
aufzulassen und darin zu w illigen, daß statt seiner die 
Kl. als Grundstückseigentümerin eingetragen werde. Zur 
Begründung der Klage hat die Kl. geltend gemacht, daß 
der Grundstücksverkaufsvertrag des Bekl. m it D r. R. 
unter der Bedingung geschlossen worden sei, daß das 
Vorkaufsrecht der Kl. nicht durchgreife. Da die KI. ein 
wirksames persönliches Vorkaufsrecht gehabt und dieses
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rechtzeitig ausgeübt und auch bereits die ihr dem Ver- * 
käufer Dr. R. gegenüber aus dem Kaufverträge oblie
genden Leistungen erbracht habe, sei der Kaufvertrag 
des Bekl. m it R. h infällig geworden. Dr. R. habe daher 
gegen den Bekl. einen Bereicherungsanspruch auf Rück
übereignung des verkauften Grundstücks, und dieser An
spruch sei der KI. in der Urkunde v. 28. Jan. 1937 von 
Dr. R. abgetreten worden.

Durch U rte il des LG. ist der Bekl. verurteilt worden, 
Zug um Zug gegen Zahlung von 36 783,85 5HM nebst 
6 V*«/« Zinsen seit dem 4. Jan. 1933 von 30 00Q.91M der Kl. 
das im Gründbuche von V. Bd. II I Bl. Nr. 134 verzeich
n t e  Grundstück aufzulassen und darin zu w illigen, daß 
statt seiner die Kl. als Eigentümerin dieses Grundstücks 
eingetragen wird.

Die von dem Bekl. eingelegte Berufung hat das OLG. 
zurückgewiesen. Das RG. bestätigte.

Die Rev. wendet sich in erster Linie gegen die An
nahme des BG., daß das fü r S. eGmbH. wirksam be
gründete persönliche Vorkaufsrecht von dieser auf den 
Erblasser der KI. übertragen worden sei und daß der 
damalige Eigentümer Dr. R. hierzu seine Genehmigung 
erteilt habe. Die Annahme des BG. beruht auf einer 
Auslegung der in Betracht kommenden Verträge und 
auf einer Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse. Ob, 
wie die Rev. meint, eine stillschweigende Genehmigung 
des Dr. R. nur dann angenommen werden kann, wenn 
dieser sich des Erfordernisses dieser Genehmigung be
wußt war, kann unerörtert bleiben. Denn das BG. hat 
daraus, daß Dr. R. bei den Kaufverhandlungen m it dem 
Bekl. das Vorkaufsrecht des Erblassers der Kl. erwähnt 
und sein Bestehen angenommen hat, geschlossen, daß 
Dr. R. sich schon im Jahre 1928 des Erfordernisses 
seiner Genehmigung bewußt gewesen ist und diese Ge
nehmigung dadurch erteilt hat, daß er den Pachtab
standsvertrag genehmigt hat, ohne hinsichtlich des V or
kaufsrechts einen Vorbehalt zu machen. Daß das Vor
kaufsrecht in den von der Rev. bezeichneten Verträgen 
nicht ausdrücklich erwähnt ist, ist bedeutungslos, da die 
S. eGmbH. alle ih r zustehenden Rechte auf den Erb
lasser der Kl. übertragen hat, wozu eben auch das V or
kaufsrecht gehörte. Daß die Löschung des dinglichen 
Vorkaufsrechts keinen gegenteiligen Schluß rechtfertigt, 
hat das OLG. einwandfrei dargelegt.

Die Rev. bekämpft sodann die Annahme des BG., daß 
die N ichtigkeit des die Abtretung der Geschäftsanteile 
der S ter Zuckerfabrik GmbH, betreffenden Teils des 
Vertrags v. 20. A pril 1928 zwischen Dr. R. und dem 
Erblasser der Kl. die G ültigke it des übrigen Teiles des 
Vertrages nicht berührt habe. Die Annahme des BG. 
w ird  aber schon durch die Feststellung getragen, daß 
beide Vertragsteile sich der N ichtigkeit der die Abtre
tung der Geschäftsanteile betreffenden Verabredung be
wußt gewesen seien. Es handelt sich also um eine Ver
abredung, von der die Parteien wußten, daß sie keine 
„rechtsgeschäftliche Bedeutung“  haben konnte, so daß 
das Rechtsgeschäft lediglich durch die übrigen Vertrags
bestimmungen gebildet worden ist. In einem solchen 
Falle ist aber fü r die Anwendung des § 139 BGB., der ja 
gerade der Verw irklichung des Parteiwillens dienen w ill, 
kein Raum (RGZ. 122,138). Bei dieser Rechtslage kommt 
es nicht darauf an, ob, wie das OLG. vermutet, die 
Parteien es nur versehentlich unterlassen haben, eine 
dem § 8  des Vertrags v. 6 . März 1928 entsprechende Be
stimmung über eine spätere notarielle Beurkundung der 
Verpflichtung zur Übertragung und Übernahme der Ge
schäftsanteile in den Vertrag v. 20. April aufzunehmen. 
Eine solche Bestimmung hätte übrigens nur noch deut
licher gezeigt, daß die Parteien sich der Unwirksamkeit 
der bloß privatschriftlich niedergelegten Abrede bewußt 
waren.

Ein weiterer A ng riff der Rev. wendet sich gegen die 
Feststellung des BG., daß der Kaufvertrag zwischen Dr.
R. und dem Bekl. unter der Bedingung abgeschlossen 
worden sei, daß die Kl. das ih r zustehende persönliche 
Vorkaufsrecht nicht ausübe. In rechtlicher Beziehung hat 
das OLG. hierzu ausgeführt, wenn der Bekl. beim Kauf
abschluß von dem Vorkaufsrecht der Kl. Kenntnis ge
habt habe und damit habe rechnen müssen, daß dieses 
Recht ausgeübt werde, so sei der Kaufvertrag unter der
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stillschweigenden Bedingung der Nichtausubung die. 
kaufsrechts geschlossen. Die besondere E rw a,„ ruch ge‘ 
ser Bedingung im Kaufvertrag sei nicht ertor der
wesen. Diese Ausführungen stehen im Emkia a der 
Rspr. des RG. (V 264/21 =  JW .1922, Bedenken
Formvorschrift des §313 BGB. kann ,n Fi , gung 
hergeleitet werden, da die Auflassung und „  fest- 
der Eigentumsänderung erfolgt sind und das wzülens- 
stellt, daß im Zeitpunkt der Auflassung no ‘ der 
Übereinstimmung der Vertragsteile bestan • ndem
Bekl. beim Abschluß des Kaufvertrags Kenn darauf
Vorkaufsrecht der KL hatte und von Dr. K. , der Kl- 
hingewiesen war, daß er den Vorkaufsansp hat
mit allem etwaigen Risiko in Kauf n? "m ri ...IC] J. ent* 
das BG. aus der Aussage der Zeugen Dr. K- ,rag des 
nommen. Im übrigen ergibt der eigene VorkauB;
Bekl., daß bei den Kaufverhandlungen über wahrend
recht eingehend verhandelt worden ist und Notar
der Niederschrift der notariellen L h k u : n kallfsrecMs 
Zweifel über die Rechtswirksamkeit des den Aus'
geäußert worden sind. Ob Dr. R. sich ¡st un-
führungen des Notars J. hat überzeugen - ert ragsver- 
erheblich. Maßgebend ist, daß er bei de daß das 
handlungen klar zum Ausdruck gebracht f ’ chts ' ,o11 
Risiko der etwaigen Ausübung des Vor von dfe"
dem Bekl. getragen werden müsse, uno a[s der
sem Standpunkt auch nicht abgegange > Zweite'
Notar die W irksamkeit des Vörkaiifsrec gek| ge-
gezogen hatte. Es wäre daher Sache ß bernanm 
wesen, wenn er seine Bereitw illigkeit vv0 ilte, die»
des Risikos nun nicht mehr aufrechterhalte^ ^  ja da
:um Ausdruck zu bringen, dies um s0. wenn

Risiko fü r ihn sich ganz erheblich verr *»f p r. R- a"~ 
dem Notar geäußerte Meinung zu r  Notar ß  '

die
also

von ueui inuiai geaunenc q , m imoio-
davon ausgehen durfte, daß der von . » zU ein 
äußerte Zweifel fü r den Bekl. keinen 
Änderung seines Vertragswillens bot. „,,--,N{behaltung 

Der von dem Bekl. im Wege des f ur“ c"rUCh weg«" 
rechts geltend gemachte Schadensersa lsC|l0n an 
Verschuldens beim Vertragsschluß sch NichtcrW‘.
einwandfreien Feststellung des BG., da ^9 2 4 , ¡n io.t 
nung der notariellen Urkunde v. ,~ \ff r‘echt bestaA 
das privatschriftlich vereinbarte Vorkaufsrec dl c
worden ist, fü r den Abschluß des Kautven ^  
den Bekl, nicht ursächlich war, weil ¡rksamen
auf die Gefahr des Bestehens eines komm<
kaufsrechts der K l. kaufen wollte. D tarjellen ,
darauf, ob in der Nichterwähnung d erblicken - ’
trags ein Verschulden des Dr. K.
nicht an. \ m 6/40-)

(RG., V. ZivSen., U. v. 14. Nov. 1940, ^ ^

17 .  RQ. -  § 164 » O B .  Ein 
Geschäftsgegner die Einrede der Arg mR, ffw il- 
wenn dieser sich bei dem Geschäfts .. .-t,iuß dem , ,

ich ucs vunu idu iigcuc io  t,oVipfl
Abschluß keineswegs beabsichtigt na 
JW. 1931, 22298 ; RGZ. 134, 67). v. 22.

Durch einen privatschriftlichen Qegrelischaft fiir ¿ t ig
1938 übertrug die Bekl. der „O . \Virtschaftsb^ lvVjrt- 
wirtschaftliche Generalleitung U1 103« ab die | a 
mbH. in B. m it W irkung v. 1. Jul* 1938 ^ berleltung £  I 
schaftlich-technische und kauftnan . 9 $
W irtschaftsführung über das ihr' g. e die O. Q.
bei Sch. Für die Betriebsführung e r h a l t e n . . j rt-
;m „„,1 Hps Reingewinnes Uiinff lanUprej.

2 Generalleitung UIIU1 0öo"ab die }ß llß  lind 
lit  W irkung v. 1. Jul. 1938 ^ berleltung - 
mische und kaufmännischeste Prr  
nung über das ihr g die 0  

. ocu. ,-u. die Betriebsfuhrung »o '^^haüe i 
im Monat und 25<>/o des ReI**g'ew wa]tung -  f-re>- 
befaßt sich gewerbsmäßig mit d ervvaltung d ¿er
schädlicher Güter. Sie übertrug die ^ f jß e k l - . steJ Bann
gutes K. I ihrem Angestellten g .e"!fer fo ß e'
O. zur Durchführung der Bew^scn g m der > . {e0 
kredit von 50 000 ttJll zur Verfug £• zU Strei S ej0en 
zeit zwischen der Bekl. UI,d _ b ' jg38 duLon zW>" 
katn, wurde der Vertrag v. 22. Leo Mai V ie h  
zweiten privatschrifthchen Vertrag w und J A “  ¿es
sehen der Bekl. und der O. abgeanü ^ i t u n g  
vereinbart, daß die landw.rtschaftl1cne g b.S 3s
Freigutes K. I durch die O. in jeder Sept- t.
30. Sept. 1939 enden sollte I» und
bis Mai 1939 hat Sp. von der Kl. d u  a
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f j j in den aus dem Rechnungsauszug der KI. v. 10. Jan.
ersichtlichen Mengen gekauft.

: D‘e Kl. nimmt die Bekl. auf Bezahlung dieser Waren
Anspruch.
hQ. hat die Bekl. nach dem Klageanträge verurteilt, 
fhe Berufung der Bekl. hatte keinen Erfolg, 
fräs RG. h0b auf und verwies zurück.

,1 Ple Kl. stützt ihren Anspruch gegen die Bekl. darauf, 
p  diese aus den von Sp. m it der Kl. abgeschlossenen 
aufverträgen über Saatgut und Düngemittel verpflich- 

¡1 Worden sei. Der Anspruch setzt m ithin nach § 164 
i “V  BGB. voraus, daß Sp. die Willenserklärungen 
c A a m e n  d e r  B e k l .  abgegeben hat und daß er da- 
3  innerhalb der ihm zustehenden V e r t r e t u n g s -  

*cht  gehandelt hat.
,.~ne Rev. wendet sich dagegen, daß das BO. allein 
K, der Aussage des Zeugen H., eines Angestellten der 
aut intnommen habe, Sp. habe als Angestellter der O. 
k  ,Qrund von deren Vollmacht im Namen der Bekl.
J.ndeln wollen. Sie führt aus, die bloßen Vermutungen 

“ Q. über das, was Sp., D. und die KI. sich gedachtdeshäu“ '-*- uoer aas, was ap., u. uuu uic i\*. 
d lten- könnten eine solche Feststellung nicht begrun- 
S  Die Kl. habe gewußt, daß die Bekl. selbst m it ihr 
L?e „Geschäfte mehr habe machen wollen. Sie werde 
J  "älb die Gelegenheit ergriffen haben, m it der selb-

31.

uie ueiegenneu c ig im cn  uauu.,
)u ,ölg auftretenden O. wieder in das Geschäft fü r K.

Kommen. Gegenüber der auffällig unbestimmten Aus- 
0 ge des H., Sp. habe erklärt, die Zahlung würden die 
die °äer d‘e Bekl. aus der Ernte von 1939 leisten, habe 

“ ekl. Gegenbeweis durch Benennung des D. als 
der dabin angetreten, daß von einer Verpflichtung 
Bq ?ekl. überhaupt nicht die Rede gewesen sei. Das 
da»' habe das unterstellen wollen, aber nicht gesehen, 
W amit zugleich die Glaubwürdigkeit des Zeugen H. 
¡^g riffe n  und in Frage gestellt worden sei. Vor allem 
W  das BO- den Sp. selbst als Zeugen vernehmen oder 
Üe V^nigsten die Frage aufklären müssen, ob die Bekl. 
({„ “ Nennung dieses Zeugen weiter habe aufrechterhal- 

Wollen.
Sei .le Erhebung der von der Bekl. angetretenen Beweise 

so notwendiger gewesen, als eine Reihe von be- 
” en Umständen, nämlich die Verbuchung der 

von er“ ngen bei der Kl. auf die O., die Annahme 
0 „auJ die Forderungen gegebenen Wechseln durch die 
Kj atld das Schreiben des Prozeßbevollmächtigten der 
Bq an die O. v. 31,O kt. 1939, gegen die Annahme des 
hail' ^rächen. Insbesondere habe die Kl. selbst nicht be-‘"■ucu. insoesonuerc uauc uic iv*. »uiuoi 

■vt> daß das Schreiben ihres Prozeßbevollmächtigten 
«nts^Okt. 1 9 3 Q ihrem w ille n  und ihrer Absicht nicht

da qer A n w a lt  seine ive iim ui»  ™u u u  » ™
' .Das BG. habe jedenfalls dadurch, daß es diese 
nirhf tue C ^ ,4 nrnnrr rri»c+p1It hahfV aPfTPil § 13Q

111IC1U W Ultn uwvx Ui.v.
habe, die Lebenserfahrung spreche für das 

^dehe A da der Anwalt seine Kenntnis von der Partei
d v j . n a o e  j e u e iu d i i b  u n u m u i ,  X

¿Prf nicht zur Erörterung gestellt habe, gegen § 139 
jv  Verstoßen.
In r Angriff der Rev. ist begründet.

O ip .^m  Schriftsatz v. 18. Jan. 1940 hat die Bekl. den 
nicht miandw irt D. als Zeugen dafür benannt, daß Sp. 
D39 Reaußert habe, die Waren würden aus der Ernte 
vklmta h die O. oder die Bekl. bezahlt werden, daß 
st«lli,n r Von der Bekl. als Verpflichteter aus den Be- 
Jaß b ?etl keine Rede gewesen sei. Das BU. unterstellt, 
kehi ?  ,den Verhandlungen von einer Verpflichtung der 
5>is c'bst nicht die Rede gewesen sei. Es führt weiterJhs n“c,nst nicht die Rede gewesen sei. Es führt weiter 
3p. ¡macn den ganzen Umständen sei die Erklärung des 
“eBürf Namen der Bekl. abgegeben worden, und daher 
deren e„  cs der Vernehmung des D. nicht. Auf der an
der » beite führt das BU. (ebenda) aus, da Sp. nach 
^arenUssage des H. erklärt habe, die zu bestellenden 
U , n Würden aus der Ernte 1939 durch die O. oder dieJikl..-«vi u aus uer criue ivjv u u iu i v«iv- ----------

k i  iZahlt werden, habe H. annehmen müssen dal) 
,-»( . 7  als Eigentümerin des Gutes die Bestellerin 
dri-.̂ i ,s.eui sollpn n „  Rr, Uot o.vn mithin m it dem aus-bkcklku SolIen. Das BG. hat sich mithin m it dem aus- 

dLes.e. Bekundung des H. g f / 'n  a!sS^ek» » Segen diese Bekundung des H. gencnieicu 
S t r i t t  der Bekl. durch Benennung des U. als 

in h nicbt auseinandergesetzt. „
C m Beweisbeschluß v. 13. Dez. 1939 hat das LG. 
' vcrnpkt ’ den Inspektor Sp. als Zeugen u. a.

1 Ä « n e n ,  ob und in welcher Weise er dm in_dem 
inungsauszuge ve 

gemacht habe, ob insbesondere

N°n Rehmen, ob und in welcher Weise er die in a m
ie4 L K l- vorgeIegten Rechnungsauszüge ver" elcSgstel. 

Ungen gemacht habe, ob insbesondere die Bestei

Iungen f ü r  d ie  O. g e m a c h t  s e i e n  oder fü r das 
Freigut K oder als „O . Freigut K “ , wie das aus den 
hei den Akten befindlichen Wechseln ersichtlich sei. Der 
Beweisbeschluß enthält nicht die in § 359 Z iff. 3 ZPO 
vnrcreschriebene Bezeichnung der Paitei, die sich auf 
dasg Beweismittel berufen hat. Der Beweisbeschluß er
g ibt aber daß Sp. auch über die Sachdarstellung, also 
d e Behauptungen der Bekl., vernommen werden sollte. 
Der Beweisbeschluß ist dann durch einen weiteren Be
schluß v. 2. Jan. 1940 dahin ergänzt worden daß über 
die Beweisfragen als Zeuge der K noch der Grenz
en wärt ̂ r H .  vernommen werden soll e In dem Termin 
?m Beweisaufnahme und weiteren mündlichen Verhand- 
zur Beweise wUrde H. als Zeuge vernommen.
Die* Be k l die gehend machte, daß die Ladungsfrist nicht 
gewahrt s'ei widersprach der s o f o r t i g e n . V e r n e h m u n g  
des in dem Termin anwesenden Zeugen Sp. Die Kl. 
d ■ a,if die Vernehmung dieses Zeugen; dieverzichtete auf die vera_ ^  Das Lq _ bestimmte
Bekl. gab dazu 1 ne®en Verhandlungstermin,
auf Antrag de - ^  vernehmen. In dem vorgetra-
° hne d| “ bHftsatz v 5 Jan. 1940 hat die Bekl. erklärt,genen Schriftsat • J dgs Sp_ als ZeUgen> ge-
daß sie au Gesichtspunkte ihrer Sachhaftung, oe- 
rade aus Rprnfungsbegründung hat die Bekl. auf
stehe In der B - fanfc940 ausdrücklich verwiesen. 
den scbn Bgki für ihre Behauptung, daß Sp. die
Danach llat di dig q  „ emacht habe, durch
fraglichen Bestellui g *Zeu Beweis angetreten, und 
Benennung Rpweisantritt aufrechterhalten. Das BG.

s  <1*rin ,legt ei"
weiterer Verstoß gegen § .  j  rtr-

Eine weiter« . - . « h e  A»m «rnng j g ;

der Forderungen bei pon3erUng gegebenen Wechseln 
vermerk auf den fü r die ^ X ^ g ^ g c h ö g t e n  der Kl. 
und das Schreiben des P jedenfalls mehr fü r die
an die O v. 31. O H. d_e dgr RI sprechen
Sachdarstellung der Bekl. anfängliche Buchung der 
Die von der Bekl behauptete a n f a n g s  ^  ^
Forderungen auf die O. ag nicht nur bei dem
klären lassen, daß die O. d i e ^  ^  b d  deren
Abschluß von (Y eltra^ etY,>ipn hat Wenn der Abschluß 
iü llung und Z .h l.n g  v « rt« tm  „  0rd ,
aber im Namen der BeK erheblich naher gelegen
eine Verbuchung auf die f den durch Sp. an die
haben. Die Annahm e« unklar. Auf zweien von
Kl. begebenen sich in dem Annahmevermerk
diesen Wechseln j lndeti t K Dt. Krone, Grenzm. In 
ein Stempel: „O. f T ß d m;t Tinte die W orte: „ I. V. 
diesen Stempel hinein si d ™ Wechseln findet sich 
Sp.“  geschrieben. Auf den anaerc Krone.Westpr_« M it
der Stempel: j)Bre'S ^  Wo’ ‘ q “  und hinter das W ort 
Tinte darüber das W o rt.. hat durch den
„Freigut“  die geschrieben. Die An-
Stempelvordruck seinen N ^ ^  sQ̂ vohI den Schiuß zu,
nahmevermerke .lassen 1 ^  dessen Eigentümer, wie,
daß Sp. das Freigut K. • wo]Ite. Der Prozeß-
daß er die: 0 . als. solche v e r p ^  d£m 31. 0 k t . 1 9 3 9  an
bevollmächtigte der K . b dem er erklärt hat, die
die O. ein Schi e‘b^ " kf  „  k e i n e n vertraglichen Bezie- 
KI. stehe zu der Bekl. gegen die Bekl. würde
hungen, undr ^ ‘nnede Tbgewiesen werden. Der Anwalt hat 
a«s die* f? 1P?  „  A u ft rS ^ d e r  Kl. vorgeschlagen, ih r dm 
der O. daher im & ustehenden Forderungen zah-
der ? • i fp fä b z it r r fe n  Das BG. hat allerdings zutref-Iungshalber abzut ten^^ d^ß die ßekl b£relts vor der
fend darauf hing c rbreibens in den Beiakten des LG.Abfassung diese S ^hy 2  Q kt 1Q3Q geltend gemacht

üC?' d lß  die O. wie ein Pächter Bewirtschaftet und des- 
^  h Bestellungen und Bezahlungen im eigenen Namen 
halb Be^ lungh be Es ist möglich, daß es sich in dem
vorgenommen h be. ts  , dj KUch um den Versuch ge-

handelt^a^,' cfas beabsichtigte Vorgehen gegen die Bekl. 
5 rrh den Erwerb der Ansprüche der O. gegen diese 
auf eine möglichst sichere Grundlage zu stellen. Auf 
den ersten Blick spricht das Schreiben aber stark fü r die 
Sachdarstellung der Bekl.
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Da die Frage, ob Sp. die Düngemittel und das Saat
gut im Namen der O. oder im Namen der Bekl. gekauft 
hat, fü r die Entsch. des Rechtsstreits wesentlich ist, be
ruht das angefochtene U rte il auf einem verfahrensrecht
lichen Verstoß und muß daher in jedem Falle aufge
hoben werden.

Das BU. führt aus, Sp. sei bevollmächtigt gewesen, 
die O. bei allen im Rahmen der Bewirtschaftung des 
Freiguts K. liegenden Geschäften zu vertreten. Sp. sei 
als Verwalter des Gutes eingesetzt worden und habe 
daher alle für die Bewirtschaftung wesentlichen Ent
scheidungen treffen müssen. Es sei praktisch nicht möglich 
gewesen, zum Abschluß eines jeden Rechtsgeschäfts die 
Erklärungen des in B. befindlichen Geschäftsführers der 
O. einzuholen. Daß die Verwalter der einzelnen der Be
treuung durch die O. unterliegenden Güter ermächtigt 
gewesen seien, Geschäfte fü r die O. abzuschließen, er
gebe sich auch aus den von der Bekl. vorgelegten Rund
schreiben der O.

Die Rev. führt dazu aus, selbst wenn die O. von der 
Bekl. zu ihrer Vertretung bevollmächtigt gewesen sein 
sollte, so lasse sich ihre Haftung aus den Käufen des 
Sp. nicht begründen. Sp. sei nur der örtliche Gutsinspek
to r der O. gewesen, der nach Anweisung der ihm über
geordneten Stellen die landwirtschaftlich-technische Seite 
der Verwaltung zu besorget gehabt habe. Die Finanz
gebarung, die großen Abschlüsse des Ein- und Verkaufs 
habe die Gesellschaft nach § 4 Abs. 1 des Vertrages v. 
22. Febr. 1938 selbst zu erledigen gehabt. Sp. habe nur 
die kleinen alltäglichen Geschäfte, wie Bar- und Hand
verkäufe, Bestellungen an Handwerker, Lohnzahlungen 
und dergleichen, selbst besorgen können; er sei aber 
nicht befugt gewesen, Bestellungen von Kunstdünger 
und Saatgut zum Preise von mehr als 10 000 M t  zu 
machen. Dazu sei Sp. ebensowenig befugt gewesen wie 
zur Wechselzeichnung.

Der Revisionsangriff ist begründet. Die Parteien haben 
nicht vorgetragen, daß die Ö. dem Sp. Untervollmacht 
zur Vertretung der Bekl. erte ilt habe. Auch in dem von 
dem BG. herangezogenen Schriftsatz v. 5. Jan. 1940 hat 
die Bekl. lediglich ausgeführt, daß Sp. als Angestellter 
der O. allenfalls diese, nicht aber die Bekl. habe ver
pflichten können. Das BG. hat insoweit nicht scharf 
genug unterschieden zwischen einer Vollmacht des Sp. 
zur Vertretung der O. und einer Untervollmacht oder 
Ersatzvollmacht fü r die Bekl. m it der Tragweite, daß der 
Ersatzbevollmächtigte Sp. der Bekl. als Geschäftsherrin 
gegenüber m it der gleichen W irkung handeln sollte, als 
hätte die O. selbst als die unmittelbar Bevollmächtigte 
gehandelt. Für das Bestehen der Ersatzvollmacht des 
Sp., m it W irkung fü r die Bekl. zu handeln, ist die Kl. 
darlegungs- und beweispflichtig. Die Tatsache, aus der 
das BG. auf das Bestehen der Ersatzvollmacht geschlos
sen hat, nämlich daß Sp. als Verwalter des Freigutes
K. I eingesetzt war, genügt dazu nicht. Die O. ist eine 
GmbH., zu deren Vertretung Sp. als Angestellter an 
sich nicht befugt war. Er konnte die Bekl. m ithin auf 
Grund der der O. von dieser erteilten Vollmacht schlecht
hin noch nicht verpflichten, sondern nur, wenn die Bekl. 
selbst oder die O. ihn m it Berechtigung gegenüber der 
Bekl. dazu ermächtigt hatte. Soweit eine Ermächtigung 
des Sp. durch die O. in Frage steht, kommt es m ithin 
darauf an, ob die O. den Sp. zur Vertretung der Bekl. 
ermächtigt h a t  und gegebenenfalls, ob sie das gegen
über der Bekl. tun d u r f t e .  Die Befugnis zur Über
tragung der Vollmacht w ird  regelmäßig insoweit ge
geben sein, als es der Übertragung zur Ausführung des 
Geschäfts bedarf und die Übertragung ohne Nachteil für 
den Geschäftsherrn möglich ist. Nach dieser Richtung 
hin sagt das BU., als Verwalter des Gutes habe Sp. alle 
fü r die Bewirtschaftung wesentlichen Entsch. treffen 
müssen; Anschaffungen und Veräußerungen hätten nur 
von ihm vorgenommen werden können, da es praktisch 
nicht möglich gewesen sei, zum Abschluß eines jeden 
Rechtsgeschäfts die Erklärungen des in B. befindlichen 
Geschäftsführers der O. einzuholen. Diese Darlegungen 
des BG. sind bedenklich. Es liegt auf der Hand, daß 
dem örtlichen Verwalter eines Landgutes in einem ge
wissen Umfange die Befugnis, fü r den Geschäftsherrn zu 
handeln, belassen werden muß, um ihm die Durchfüh

rung der Verwaltung praktisch zu ermöglichen. Das be
sagt aber noch keineswegs, daß der Verwalter für al le 
Geschäfte vertretungsberechtigt ist, die die Verwaltung 
des Landgutes m it sich bringt; es genügt, um ihm d,e 
Verwaltung zu ermöglichen, daß ihm nur für die gering' 
fügigen täglichen und diejenigen Geschäfte Vertretung^' 
macht gegeben ist, die ihrer Natur nach keinen Aut' 
schub gestatten. Um solche Geschäfte hat es sich aber 
nach dem von der KI. vorgelegten Rechnungsauszug 
nicht gehandelt, sondern um umfangreiche Einkäufe a 
Saatgut und künstlichen Düngemitteln zu erheblicnen 
Preisen, die durch die Jahreszeit und den BestellungS' 
plan bedingt und daher auf längere Zeit voraussenba 
waren. Die Ausführungen des BG. ergeben daher nie1 
ohn.e weiteres, daß die O. dem Sp. Ersatzvollmacht zun 
Abschluß solcher Geschäfte fü r die Bekl. erteilt ua >
noch daß sie ihm eine so weitgehende Ersatzvollmae
erteilen durfte. Wenn, was entsprechend der BehaUf 
tung der Bekl. für die Revlnst. als richtig unterste 
werden muß, die O. durch einheitlichen Einkauf für 
von ih r verwalteten Güter die W irtschaftsführung ertr 
reicher zu gestalten bestrebt war, so würde gerade 
dagegen sprechen, daß die örtlichen Gutsverwajter u 
rechtigt waren, selbständig, sei es fü r die O., sei es . 
die jeweiligen Gutseigentümer, Waren, wie Saatgut 
künstliche Düngemittel, in größeren Mengen einzukau • 
Das BG. hat weiter aus den von der Bekl. vorgeleg 
Rundschreiben der O. geschlossen, daß die einze1 _
Gutsverwalter ermächtigt gewesen seien, Geschäfte ^  
zuschließen. Dabei handelt es sich aber um weniger T 
deutsame oder ganz bestimmte Geschäfte, in dem K _ 
schreiben Nr. 179 um die Abgabe von Lupinen als ^
futter, in dem Rundschreiben Nr. 222 um den An- 
Verkauf von etwa 7000 Zentner Brennereikartofte1 . er 
K., in dem Rundschreiben Nr. 224 um den Verkam j 
Ohrenkerbzange im Werte von \2 ffU t und den An ^  
vqn 200 Zentner anerkannter Saatkartoffeln eine um 
stimmten Sorte und in dem Rundschreiben Nr. 
die Beschaffung von Flachsaatvorrichtungen 111 

Drillmaschinen. Die Rev. macht mit Recht ge[te ¡ ’ ße- 
es sich um Einzelanweisungen an die Verwalter {en, 
sonderen Fällen gehandelt habe. Die Geschäfte ,feln, 
soweit sie, wie etwa der Ankauf der Brennereikai <terli 
größere Warenposten betrafen, den örtlichen Vcr von 
um so eher überlassen werden, als sie zwischen a j eIi 
der O. verwalteten einzelnen Gütern geschlossen 
sollten.

Über eine nachträgliche Genehmigung der \ festge" 
gen des Sp. durch die O. hat das BG. ute'lts ¿cr 
stellt. Ein näheres Eingehen auf die Ausführung 
Rev. zu diesem Punkte erübrigt sich mithin. (.fi^unS

Eine unmittelbare stillschweigende Bevollmac Dcjaß 
des Sp. durch die Bekl. selbst könnte darin ' ie°.eCjuldef 
diese die Verwaltung ihres Gutes durch Sp. b ¿er 
und so unklare Verhältnisse geschaffen hat, die zUr 
Kl. in dem Sinne gedeutet werden konnten, dar) ne- 
Vertretung der Bekl. bei den hier fraglichen 1" htsputikt 
fugt gewesen sei. Auf diesen rechtlichen Gesi 
w ird  im folgenden noch näher einzugehen sein- 2e|iörf

Das BU. führt aus, die Bekl. könne nicht dam1 jliref11 
werden, daß die Bestellung bei der Kl. v „ J nroche,tl 
w irklichen, noch ihrem mutmaßlichen W illen en sjc 
habe, und daß Sp. davon Kenntnis gehabt hau ’ j,e vprt 
m it dem Ausmaß der Bestellung und der n “  b gej nU 
Wechseln nicht einverstanden gewesen sei. Di ;e„  vo>’ 
Vertrage v. 22. Febr. 1938 zur Vornahme aller Qe- 
Rechtsgeschäften im Rahmen des notwen & pßngC' 
schäftsverkehrs ermächtigt worden. Der Kaut , e gegê  
mittein und Saatgut auf Kredit, insbeson (¡bliC"A 
Wechsel, sei in der Landwirtschaft ein durch3 ^ l i t .  
Geschäft und überschreite diesen Rahmen jc Wel' 
Ob die Bekl. oder die O. an Sp. anders laute» hatte 
sungen erteilt hätten, sei unerheblich. L*1 u lass? 
sich solche Weisungen nur entgegenhalten oCjer in
brauchen, wenn sie ih r bekannt gewesen vva . ab
hätten bekannt sein müssen. Das habe die ^0® 
selbst nicht behauptet. Es möge zutreffen, «a , mit ¿e 
die Bekl. früher einmal in einem Rechtsstr ¿et “ ' 
KL unterlegen sei, der Sohn der BekL, Dr. '¿w 0 nnen’
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Wurde aber dafür einen bedeutenden Kunden verlieren, 
jemals mehr käme eine Geschäftsverbindung fü r die 
Bekl. oder fü r ihn in Frage. Aus diesen der Verärgerung 
entsprungenen Worten des Dr. P. sei noch nicht zu fo l- 
Sern, daß die Beld. tatsächlich der O. gegenüber ein 
; ^ r.hot ausgesprochen habe, sich mit der Kl. in eine Ge- 
cnaftsverbindung einzulassen, abgesehen davon, daß ein 
olches Verbot der Befugnis zur selbständigen Vervval- 
UlJS widersprochen haben würde.
d P‘e.Rev. macht dazu geltend, da die Kl. gewußt habe, 
J r  die Bekl. ih r nach einem früheren Rechtsstreit habe 
,;*daren lassen, die Kl. habe sie als Kundin verloren und 
Lle, Bekl. werde nie mehr mit ih r Geschäfte machen, 
«oe die Kl. m it Sp. als Bevollmächtigtem der Bekl. nur

Ilster Mißbrauch seiner Vollmacht abschließen können.Die

^Lrechtsirrig . Fahrlässige Unkenntnis des Vollmachts-

’“ OUiaUCU V UlUliUCHl UUJVIIUVUCU ***'---•
Begründung, mit der das BG. das abgelehnt habe,

lniRk i anuuoakgi. 11 ---- '
a i auchs genüge, um die Haftung des Vertretenen 
p.erschließen. Die Kl. habe wenigstens bei der Bekl.

age halten müssen, wenn sie durch Sp. unmittel-
mit der Bekl. habe abschließen wollen. Das BG.bar

trr+e a^er w °h l nur angenommen, daß Sp. seine Ver
tier ̂ z P ^ fu g m s  von der O. abgeleitet habe, und daß 

Rh das klar gewesen sei.
hän • den vorstehenden Darlegungen des BG. ist unab- 
n £[£ von den Ausführungen der Rev. zu bemerken: 
tra BG. hat nicht fe&tgestellt, daß Sp. der Kl. die Ver- 
P| <jsurkunde v. 22. Febr. 1938 vorgelegt hat. Der Zeuge 
lieh \ ^kü n d e t, er habe den Sp. zwar um die gelegent- 
abor 'B ie g u n g  der Vertragsurkunde gebeten, diese sei 
q unterblieben. Der Satz des BU., da der Vertrag die 
hotw f Yornahme aller Rechtsgeschäfte im Rahmen des 
v0nŵ ndigen Geschäftsverkehrs ermächtigt habe und die 
8chr'« getätigten Geschäfte diesen Rahmen nicht über- 
°der hätten etwaige Weisungen der Bekl. an Sp. 
der fm  nur das Innenverhältnis zwischen dieser und 
ge»- e t '  Berührt und die Kl. brauche sie sich nur ent- 
seig nllalten zu lassen, wenn sie ih r bekannt gewesen 
aUs soC*er hätten bekannt sein müssen, läßt sich mithin 
Sa*iin i 73, 3 7 3  BGB. nicht herleiten. In diesem Zu- 
schw‘ an£e Rann aBer der Gesichtspunkt einer still- 
Sp ei2enden Vollmachtserteilung durch die Bekl. an 
S o « B e d e u t u n g  sein. Unter dem Gesichtspunkt einer 
gep'jjJr’ddungsvollmacht ist die Rechtslage bisher nicht 
dazu • . vvorden, und eine abschließende Stellungnahme 
¡n °hne eine nähere Erörterung m it den Parteien 
jedenpilcBlicher H insicht nicht möglich. Das BG. w ird  
der „ alis bei einer erneuten Verhandlung und Entsch. 
hin 7 ,aCu e die Rechtslage auch nach dieser Richtung 

1 Beurteilen haben.
" i;„ r Erage eines etwaigen Vollmachtsmißbrauchs

Ausführungen der Rev. insofern nicht ganz klar,als die

die n ausdrückliche Vollmacht der Bekl. hatte, ist, wie 
«»Ucli n.V‘ m' t Recht ausführt, unstreitig und läßt sich 
*7. Ma: , „dem Abkommen zwischen Sp. und der O. v. 
der v „ i i  9  folgern. Die Rev. erb lickt den Mißbrauch 
abgres Y " ‘acht darin, daß die Kaufverträge m it der Kl. 
Vilich -ssen worden sind, obwohl die Bekl. dieser an- 
fk  Q «ncs früheren Streitfalles erklärt hatte, daß sie 
farts5t7Sc 'aftsverbindung m it ih r in Zukunft nicht weiter 
Abseh,„.P vvolle. Darüber, daß Sp. den etwaigen, einem 
f ekannt , md der Kl. entgegenstchenden W illen der Bekl. 
(ann -,i laR ‘s* nichts festgestellt. Der Vollmachtgeber 
cntge ‘ )er dem Geschäftsgegner die Einrede der A rg list 
9hschfu'ftSet zen, wenn dieser sich bei dem Geschäfts-

Ąb;
l!es sagen mußte, daß der Abschluß dem W illen 

W f ^ b t g e b e r s  zuwiderlaufe, und daß dieser den 
"J,- ,.o  keineswegs beabsichtigt haben könne (vgl. 
k doch i ' ?931> 22293 ; RGZ. 134, 67 [71]). Dem BG. ist 
j ehaÜD)darin beizutreten, daß die KI. die von der Bekl. 
M e r lin te’ aus einer Verärgerung heraus gefallene 
"'cn k /S  des Sohnes der Bekl. nicht so ernst zu neh- 
i '^ tn  uUchte, um gegen einen späteren Abschluß m it 
!'ahen Vertreter der Bekl. begründete Bedenken zu

Rev. erklärt endlich, die Bekl. wolle die durch

Sp. von der KI. bezogenen Düngemittel und Saatgüter, 
obwohl sie zum großen Te il fü r ih r Gut verwendet 
worden seien, nur bezahlen, wenn sie selbst d e r  K l. 
aus den Käufen zu haften habe. Einem etwaigen An
spruch der O. würde die Bekl. erhebliche Gegenforde
rungen entgegensetzen können.

Im Anschluß an diese Erklärung der Rev. ist noch zu 
prüfen, ob die Bekl. der Kl. etwa unabhängig von einem 
Kaufverträge zwischen den Parteien auf Grund des Ge
setzes zur Sicherung der Düngemittel- und Saatgutver
sorgung v. 19. Nov. 1936 (RGBl. I, 939) oder aus un
gerechtfertigter Bereicherung haftet. Das Gesetz vom 
19. Nov. 1936 (es handelt sich um Lieferungen bis Mai 
1939) gewährt lediglich ein Pfandrecht, aber keinen per
sönlichen Anspruch. Eine Stellungnahme zu der Frage, 
ob und wie w eit die Bekl. der Kl. etwa aus ungerecht
fertig ter Bereicherung haftet, ist ohne eine nähere A u f
klärung des Sachverhalts nicht möglich, da die bis
herigen Feststellungen weder erkennen lassen, inwieweit 
die Bekl. auf Kosten der Kl. bereichert ist, noch inw ie
weit dem Erfordernis der Unm itte lbarkeit der Vermö
gensverschiebung zwischen den Parteien genügt ist.

(RG., II. ZivSen., U. v. 16. Nov. 1940, II 58/40.) [N .]

*
** 1 8 . RG. — §§ 242, 138 BGB.; § 88 LGemO. für die 
7 östlichen Provinzen v. 3. Juli 1891 (PrGS. 233); §§ 144, 
148 PrAllgBergG.

Vereinbarungen einer Gemeinde über die Bezahlung des 
von einem D ritten gelieferten oder zu liefernden Wassers 
unterlagen unter der Herrschaft der LGemO. für die 7 öst
lichen Provinzen den Formvorschriften ihres § 88 Abs. 4 
Nr. 7.

Es verstößt in der Regel nicht gegen die guten Sitten, 
wenn eine öffentlich-rechtliche Körperschaft selbst bei 
jahrelanger Durchführung eines Vertrages sich auf die 
Nichtinnehaltung der zu ihrem Schutz erlassenen Form
vorschriften beruft.

Die Enteignungsbehörden können dem Bergbauunter
nehmer auch zugunsten D ritte r von der Enteignung nicht 
unmittelbar betroffenen Personen bestimmte Auflagen 
machen, die m it den infolge der Enteignung getroffenen 
Maßnahmen in Zusammenhang stehen. Sie können in “ ie* 
sein Rahmen auch eine Entschädigung gemäß § 148 A llg- 
BergQ. festlegen. Jedenfalls ist ein solcher Beschluß für 
die Beteiligten bindend, wenn sie ihn rechtskräftig wer
den lassen. .

Leistet ein Bergbauunternehmer einer Gemeinde für ent
zogenes Wasser in der Weise Ersatz, daß er selbst Wasser 
liefert, so kann die Gemeinde selbst bei Versiegen samt- 
licher Wasserquellen infolge des Bergbaues doch nicht 
den gesamten Wasserbedarf der Gemeinde von dem Berg- 
bauunternehmer kostenfrei geliefert verlangen, sondern nur 
diejenige Menge, die sie aus ihren früheren Wasserquellen 
bestenfalls hätte beziehen können. Hierbei muß sie sich 
noch den Betrag abziehen lassen, den sie für die Forde
rung des Wassers aus eigenen Quellen zum Zwecke der 
Belieferung der Gemeindemitglieder hatte aufwenden 
müssen.

Durch gemeinsamen Beschluß des Oberbergamts und 
des BezAussch. in H. vom 28. März und 14. A p ril 18J3 
(teilweise abgedruckt in ZBergR. 35, 241) ist der im Mans- 
felder Seekreis gelegene S. See zugunsten der Rechtsvor
gängerin der Kl-, der M.er Gewerkschaft (im folgenden 
ebenfalls K l. genannt) zwecks Trockenlegung enteignet 
worden, da sein Wasser deren Grubenbaue gefährdete Als 
eine der Bedingungen der Enteignung i.S  des § 144 P r
AllgBergG. v. 24. Juni 1865 (GS. 705) wurde der K l. auf
erlegt auch der Bekl., die zwar nicht Miteigentümerin der 
Grundfläche des Sees war, deren Grundwasserverhältnisse 
auch nach den Feststellungen im  Enteignungsverfahren 
durch die Trockenlegung nicht berührt wurden, deren 
Brunnen aber schon seit vielen Jahren durch den Bergbau 
der K l. das Wasser entzogen wurde, „dasjenige T rink- 
und Wirtschaftswasser in  ausreichender Menge und zweck
dienlicher Beschaffenheit zu liefern, welches für sie nach 
der im Einvernehmen m it dem Oberbergamt zu treffenden 
Entsch. der Landespolizeibehörde erforderlich ist“ . Diese 
Menge wurde zunächst auf 70,7 cbm täglich festgesetzt, im 
Jahre 1924 auf 90 cbm und durch Beschluß des .RegPräs.
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v. 13. Okt. 1938 und 14. März 1939 auf 110 cbm mit W ir
kung vom 9. Jan. 1937 erhöht. Die Kl. kam ihrer Verpflich
tung auf Lieferung des Wassers in der Weise nach, daß 
sie aus ihrem Wasserwerk das Wasser in einer behördlich 
genehmigten Rohrleitung m it mehreren Zapfstellen in den 
O rt führte, während die Bekl. zwecks Weiterführung des 
Wassers in die Häuser im Laufe der Jahre für den ganzen 
O rt ein Wasserleitungsnetz herstellte, für die höhergelege
nen Ortsteile einen Hochbehälter anlegte und auch einen 
in der Nähe gelegenen Brunnen, den Nonnenbrunnen, zur 
Wasserversorgung m it heranzog. Das von der Kl. ge
lieferte Wasser w ird  am Eingang durch einen Wasser
messer insgesamt gemessen, dagegen sind Wassermesser 
an den einzelnen Verbrauchsstellen nicht vorhanden, die 
Bekl. erhebt auch kein Wassergeld fü r das verbrauchte 
Wasser.

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde war sehr ver
schieden, in einzelnen Jahren blieb er unter der zu liefern
den Pflichtmenge, in anderen Zeiträumen überschritt er 
diese. Zeitweise hat die Bekl. die bezogene Mehrmenge 
bezahlt. In den Jahren 1926 bis 1932 hat sich die von der 
Bekl. verbrauchte Wassermenge unter der Pflichtmenge ge
halten, seit 1933 wurde sie wiederum überschritten, wäh
rend der Verbrauch seit Anfang 1937 unterhalb, und zwar 
auch der damals geltenden Pflichtmenge von 90 cbm blieb.

M it der Klage verlangt die K l. Bezahlung des Mehr
verbrauchs in den Jahren 1933 bis 1937 mit 20 Rpfg. je 
Kubikmeter, insgesamt 5521,42 JUL  einschließlich 742 JUL 
Verzugszinsen. \

LG. und das OLG. haben die Klage abgewiesen. 
Das RG. hob auf und verwies die Sache an das OLG 
zurück.

Die Abweisung des Zahlungsanspruches ist nicht frei 
von Rechtsirrtum. Zw ar entspricht die Annahme des BG., 
daß Vereinbarungen einer Gemeinde m it einem Dritten 
über die Bezahlung des gelieferten oder zu liefernden Was
sers den Formvorschriften des § 8 8  Abs. 4  N r. 7  LGemO. 
für die 7 östlichen Provinzen v. 3. Juli 1891 (GS. 233) 
unterlagen, die nicht innegehalten sind, der ständigen 
Rspr., msbes. der Entsch. RGZ. 139, 58, die einen gleich
artigen Liefervertrag betrifft. Auch wenn die Vereinbarung 
vom Februar 1926 nicht die Verpflichtung zur Lieferung 
des Wassers erst begründen, sondern nur den Preis fest
legen sollte, handelte es sich nicht um ein Geschäft der 
laufenden Verwaltung, da auch die Festlegung von Preisen 
für Dauerlieferungen in der Verwaltung einer Landge
meinde nicht regelmäßig wiederkehrt und nicht von un
wesentlicher Bedeutung für die Gemeindefinanzen ist. Ohne 
Rechtsverstoß hat das BG. auch den Einwand der unzu
lässigen Rechtsausübung abgelehnt, da es nicht gegen die 
8 ] j ten Sitten, gesundes Volksempfinden verstößt, daß eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft selbst bei jahrelanger 
Durchführung eines Vertrages sich auf die Nichtinnehal- 
tung der zu ihrem Schutz erlassenen Formvorschriften be
ruft, es sei denn, daß besondere Umstände vorliegen, die 
aber nach den Feststellungen des BG. nicht vorhanden 
sind. M it Recht hat das B ö . ferner angenommen, daß der 
Gemeindevorsteher der Bekl. keine Amtspflicht gegenüber 
der KI. dahin hatte, ih r den Beschluß der Gemeindever- 
tretung über Annahme ihres Vorschlages in einer den E r
fordernissen des § 8 8  LGemO. entsprechenden Form zu 
übermitteln, da der Abschluß eines rechtsgültigen Liefer
vertrages nicht zu den dem Gemeindevorsteher einem 
D ritten gegenüber obliegenden Amtspflichten gehört. Eines 
näheren Eingehens auf diese Ausführungen wie auf die 
weitere Begründung bedarf es indessen nicht, da die Ab
weisung des Anspruchs der K l. auf Bezahlung des von der 
Bekl. über die Pflichtmenge hinaus bezogenen Wassers 
aus anderen Gründen nicht gerechtfertigt ist. Das BG. hat 
nämlich nicht geprüft, ob der Anspruch der K l. auf Be
zahlung des Mehrverbrauches, wenn auch nicht zu einem 
bestimmten Preise, so doch zu einem angemessenen Be
trage, sich nicht schon ohne besondere Vereinbarung aus 
dem durch den Enteignungsbeschluß begründeten und 
durch die Parteien ausgestalteten Rechtsverhältnis über die 
Belieferung m it Wasser ergibt.

Nach den Feststellungen des Enteignungsbeschlusses 
wurden die Grundwasserverhältnisse der Bekl. im Gegen
satz zu anderen Gemeinden durch die Trockenlegung des 

•* f s, n*ch* berührt, die Wasserentziehung fand vielmehr 
seit Jahren schon auf einem anderen Wege und derartig

statt, daß der Bergbau von einer E inw irkung darauf 
nicht ganz freizusprechen sei. Das sei auch von der M-er 
Gewerkschaft zugestanden und dadurch anerkannt worden, 
daß sie sich bereit erklärt habe, dem Dorfe E. das 
benötigte Wasser zu liefern. Die der K l. auferlegte Ver
pflichtung war somit nicht ein Teil der EntschädigungTür 
die Grundabtretung oder der daraus zu erwartenden Fol‘ 
gen, nämlich der Trockenlegung, sondern ein Ausglej® 
des Schadens, der der Bekl. durch den Bergbau der W- 
bereits entstanden war und noch entstehen würde, also
eine Entschädigung gemäß § 148 AllgBergG. Dem steh* 
nicht entgegen, daß die Schadensregelung nicht gern* 
s 151 AllgBergG. im Rechtswege getroffen, sondern vô
den Enteignungsbehörden als Bedingung i. S. des § [J1 
A llgBergG. in den Enteignungsbeschluß iestgelegt worde 
ist. Denn die Enteignungsbehörden können dem Bergbau- 
Unternehmer auch zugunsten dritte r von der Enteignung 
nicht unmittelbar betroffenen Personen bestimmte Auflage 
machen, die m it den infolge der Enteignung zu treffend 
Maßnahmen im Zusammenhang stehen (vgl. die ähnlicn 
Bestimmungen in §§ 14, 2 1  PrEnteignG. v. 11. Juni »»' 
[GS. 221]). Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß, w .. 
wie vorliegend nach der Begründung des Beschlusses 
Auflage der Versorgung eines D ritten m it Wasser weg 
des Zusammenhanges mit den übrigen Anordnungen > 
wesentlichen aus öffentlichem Interesse erfolgt, die 
Jung ihm zugleich den Schadensausgleich aus § 148 H  
BergG. gibt. Die Auflage kann auch nicht etwa eine P 
zeiliche Anordnung auf Grund des § 196 AllgBergG. sei , 
weil zu solchen Anordnungen nur die Bergbehörden, a 
nicht die Enteignungsbehörden befugt sind und vor ai 
durch solche Anordnungen nur zukünftige Schäden _ 
hindert, aber nicht bereits entstandene Schäden aus„ 
glichen werden sollen. Sie kann schließlich nicht desweg
weil grundsätzlich über Sehadensersatzansprüche
Bergschäden gemäß § 151 AllgBergG. im Rechtswege 
entscheiden ist, nur als eine öffentlich-rechtliche Verp« h 
tung angesehen werden, die den Schadensersatzanspi
des § 148 AllgBergG. unberührt läßt. Denn auch di . 
schlösse des § 144 AllgBergG. gehen vorwiegend a 
Regelung privatrechtlicher Verhältnisse, sollen ®  Re. 
liehen nur das herbeiführen, was durch eine gütlicii s0 
gelung der Beteiligten erreicht werden könnte. Gei ^  
wie nichts entgegengestanden hätte, daß die Parteien g 
im Laufe des Enteignungsverfahrens über die be*1 ae. 
der Bekl. m it Wasser einigten, auch wenn sich “ f  „sSer- 
stellt hatte, daß die Beeinträchtigung der Grund rfl 
Verhältnisse nicht in der Trockenlegun'g des Sees, njeig- 
im Bergbau ihre Ursache hatte, müssen auch die £ he 
nungsbehörden als befugt angesehen werden, die » rUIlC|. 
Regelung m it zu treffen, zumal wenn die Pa.r(eied %esen 
sätzlich darüber einig sind. Lassen die Beteiligte“  ge0e 
Beschluß rechtskräftig werden, so ist die darin S je;ch 
Regelung, auch soweit sie zugleich einen Schadensa B̂ aIIn 
aus § 148 AllgBergG. bringt, bindend, und sie yer-
auch keine andere Bedeutung als die innerhalb yjfigen
fahrens geschlossene Vereinbarung. Von der ung
Regelung der Ansprüche der Bekl. auf Wasserve ße0d-
geht auch der Beschluß aus, da er in Nr. X die ^¡lg-
machung von Schäden innerhalb der Frist des § * ci,liiß 
BergG. nur insoweit vorbehält, als sie in dem 
nicht berücksichtigt oder festgesetzt sind. , r ßek'-

Die der Kl. gemachte Auflage auf Belieferung ,-e ¿et 
m it Wasser dient also dem Ausgleich der Schad ’ „  d j5 
Bekl. und ihren Gemeindemitgliedern in der Nu_* ent-
Grundwassers durch den Bergbau der Kl. y ersiegen 
standen waren und in Zukunft fortlaufend duren ^enn 
der Brunnen entstehen mußten. Es wurde dadu > b r 
auch durch Staatshoheitsakt, eine privatrech a. h- e,rj 
pflichtung der K l. auf Lieferung von Nasser, Gelder 
privatrechtliches Lieferungsverhältnis von uno y erpflicli' 
Dauer begründet. Der Umfang und Inhalt d>ese, ]uß selb3 
tung ergibt sich, soweit er nicht in dem Bes zUnäcns 
oder in besonderen Vereinbarungen iestgelegt l > närnhel 
aus der rechtlichen Grundlage, auf der sie ber > wejte 
aus der Schadensersatzpflicht des § 148 Allgbe g •^erhim 
aber auch aus der Ausgestaltung, die dieses *V, ¡en in del 
nis durch die tatsächliche Handhabung der l a 
späteren Zeit gefunden hat. ■„■tplne

Da unstreitig bis zum Jahre 1893 nur a96er 
wohner der Bekl. ih r T rink- und Wirtschatts
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eigenen Brunnen auf ihrem Hof entnahmen, die übrigen 
aaj öffentliche Brunnen angewiesen waren, kann die Ver
pflichtung der K l. somit nicht, wie die Bekl. meint, dahin 
Sahen, allen Einwohnern das Wasser an ihrem Hause be- 
reüzustellen, zumal auch nicht die einzelnen Gemeindemit- 
peder, sondern nur die Bekl. die Ansprüche aus der 
yrundWasserbeeinträchtigung geltend gemacht und nur ih r 
flurch den Enteignungsbeschluß der Anspruch auf Liefe- 
rFng zuerkannt war. Ein allgemeines Wasserleitungsnetz, 
e>nen Wasseranschluß bis in jedes Haus brauchte die Kl. 
also nicht zu gestehen, sie genügte vielmehr der ih r ge
machten Auflage gegenüber der Bekl. dadurch, daß sie auf 
¿aßen und Plätzen Rohrleitungen m it der genügenden 
^"zahl von Zapfstellen legte, w ie sie es nach dem in den 
beRründungen des Beschlusses vorgesehenen behördlichen 
genehmigten -Plan getan hat. Aus der früheren A rt der 
enützung, der Entnahme des Wassers aus öffentlichen 
fler privaten Brunnen, ergibt sich weiter eine Beschrän- 

,Ung der Wasserentnahme insofern, als die Notwendigkeit, 
as Wasser zunächst aus der Tiefe herauszupumpen und 
.ann in die Häuser und Ställe zu tragen, eine übermäßige 
nsnützung der Brunnenanlagen unterband. Dieser be- 
nränkte Wasserverbrauch mochte bei neuzeitlicher Ent- 

p.'cklung der Brunnenanlagen, etwa durch motorische 
°,rderung des Wassers aus der Tiefe bis ins Haus bei 

k/ivaten Brunnen, und infolge der neuzeitlichen hygieni- 
Hen Anforderungen einer gewissen Ausdehnung unter- 
?en- Eine Beschränkung mußte aber selbst dann be- 

nin n Bleiben, wenn die Bekl. auch ohne die Wasserliefe- 
Qngspflicht der K l. zur Anlegung eines Wasserwerkes mit 
Dp l itungSI,etz übergegangen wäre, da sie dann zur 
b»n Ung cler Anlage- und Unterhaltungskosten zur Erhe- 
sch^ Von Wassergeld hätte übergehen müssen. Ein unbe- 

arankter Anspruch auf Lieferung von Wasser kann somit 
Dfi;^u?en der Meinung der Bekl. aus der Schadensersatz- 
WerH * des § 148 AlIgBergG. selbst dann nicht hergeleitet 
übe • ’ wenn die früheren Grundwasserverhältnisse solche 

rrnaßige Verwendung zugelassen hätten. Der Enteig- 
kQ ??neschluß hat nun allen zulässigen Ansprüchen auf 
nu U|ge Erweiterung der Wasserlieferung dadurch Re~h- 
zu r  ?e<ragen, daß er nicht selbst die Höchstmenge des 
die er.nden Wassers ein für allemal festlegte, sondern 
heh« jS*‘mmung dieser Grenze jeweils der Landespolizei- 
BQr c6. überließ. Deren Entscheidungen sind gemäß § 317 
Bill- ‘ %  die Parteien bindend, es sei denn, daß sie der 
A n ikeit nicht entsprechen, wofür jeder Anhalt fehlt. Ein 
a n e n t^ . der Bekl. und eine Verpflichtung der Kl. auf 
Sfrgn!^enliche Lieferung des T rink- und Wirtschaftswas- 
jevve'i nn s°nach nur in den von der Landespolizeibehörde 

118 festgesetzten Grenzen bestehen.
habi„Se .Höchstgrenze kann indessen nicht die Bedeutung 
f̂etio’ da8.die Kl. an jedem Tage nur die festgesetzte 

dürc^e ?u Betern braucht, Mehrlieferungen ablehnen oder 
,®lnc Einrichtung, die nur jeweils an dem einzelnen 

de*w le Höchstmenge durchläßt, verhindern könnte. Denn 
nickt asserverbrauch in landwirtschaftlichen Betrieben ist 
auch nur nach den Jahreszeiten sehr ungleich, sondern 
schierilnnerl,alb der einzelnen Jahresabschnitte sehr ver- 

enl er wird an heißen Tagen sehr stark ansteigen, 
H tn ja  er an kühleren Tagen unter der Durchschmtts- 
Verhan . Ben kann, und er kann auch aus besonderen 
Über ,llssen bei einzelnen Gemeindemitgliedern zeitweise 
ntuß ,.en errechneten Höchstbedarf hinausgehen. Vor allem 
best , ber aus Gründen des Feuerschutzes die Möglichkeit 
Plöbi;®?’ die Wasserentnahme aus den Rohrleitungen 
?-\var , stark steigern zu können. Im allgemeinen wird 
aitiz»] r Mehrbedarf sich durch den Minderbedarf in den 
auch Zeiträumen ausgleichen, es können sich aber 
flie v berschreitungen der Durchschnittsmenge ergeben, 
^ anen Cr n*cht vorausgesehen und verhindert werden 

Vp’ u amentlich wenn, wie vorliegend, nicht ein einzel- 
Hqq v f  u UcBer> sondern eine große Anzahl, etwa über 
’’ahrtip rbrai,cher, vorhanden sind, die in ihrer Wasserent-
n*h Vn" “ ;— J ...........  ' 1 —J J------Fn(-
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Hne “ ‘ «ucner, vornancten sina, aie in mrei 
.-‘mp 'i° ne'nander unabhängig sind und denen die Ent- 
,erbn> urcB Zuführung des Wassers bis an die einzelne 
■ rch oC!?sstelle von der Bekl. m it Zustimmung der Kl.

ifees t? cbaftung eines Wasserleitungsnetzes und Anlage
'gUuo-1*^^Wasserbehälters erleichtert ist. Bei Berücksich- 

.ser Besonderheiten der Belieferung einer Ge- 
m'f T rink- und Wirtschaftswasser und der von

beiden Parteien geschaffenen Anlagen muß das Recht der 
einzelnen Verbraucher, auch über den Durchschnittsbedarf 
Wasser aus der Rohrleitung zu entnehmen, wie es die 
Bekl. stets in  Anspruch genommen und die K l. auch grund
sätzlich nicht verwehrt hat, als Inhalt des durch den Ent
eignungsbeschluß festgelegten und von den Parteien durch 
die A rt der Wasserzuführung bis zu den Verbrauchern 
ausgestalteten Rechtsverhältnisse angesehen werden. Da 
andererseits die K l. nach dem Sinn und Zweck der ih r ge
machten Auflage als eines Schadensausgleiches aus § 148 
AlIgBergG. nur die von der Landespolizeibehörde festge
legten Mengen unentgeltlich zu liefern hat, so folgt aus 
dem Wesen des Lieferungsverhältnisses, wie es durch den 
Enteignungsbeschluß begründet und durch die von beiden 
Parteien geschaffenen Anlagen und durch ständige Hand
habung inhaltlich näher bestimmt worden ist, die Ver
pflichtung der Bekl., die über die Pflichtmenge hinaus be
zogenen Wassermengen zu bezahlen.

Es wäre m it den Grundsätzen von Treu und Glauben, 
m it der bei einem Dauerverhältnis, wie es die ständige 
Belieferung einer Gemeinde m it Wasser ist, auch der be
rechtigten Partei obliegenden Treupflicht nicht vereinbar, 
wenn die Bekl. zwar für sich und ihre Gemeindemitglieder 
einerseits das Recht in Anspruch nehmen wollte, aus den 
Wasserleitungsrohren der K l. mehr Wasser zu entnehmen, 
als ih r diese an sich auf Grund ihrer Verpflichtung aus 
§ 148 AlIgBergG. zuführen muß, andererseits sich aber der 
Vergütung dieser Mehrlieferungen m it der Begründung ent
ziehen wollte, daß darüber eine rechtsgültige Vereinbarung 
vorher nicht getroffen sei. Auch hat die Bekl. unstreitig 
in  den Jahren vor dem W eltkrieg mehrfach die Mehrliefe
rungen bezahlt, sie hat auch später, wie der Beschl. vom 
24. Febr. 1926 und ih r Schreiben vom 11. Jan. 1935 zeigt, 
grundsätzlich ihre Verpflichtung zur Bezahlung nicht be
stritten und noch in den Jahren 1933 bis 1937 Abschlags
zahlungen geleistet. Meinungsverschiedenheiten haben im 
Grunde genommen nur über die Höhe des Preises bestan
den. Mögen auch der Beschl. v. 24. Febr. 1926 wie das 
Schreiben vom 11. Jan. 1935 keinen selbständigen Ver
pflichtungsgrund bilden, weil sie den für Landgemein
den damals bestehenden Formvorschriften nicht entspra
chen, so liegt doch in beiden eine tatsächliche Bestätigung 
dafür, daß die unbeschränkte Entnahme von Wasser über 
die Pflichtmenge nicht ohne Gegenleistung erfolgen sollte, 
die Verpflichtung zur Bezahlung dieses Mehrverbrauches 
Inhalt des zwischen den Parteien bestehenden privatrecht
lichen Lieferverhältnisses ist. Dem steht nicht entgegen, 
daß der Preis für den Mehrverbrauch in der Schwebe ge
blieben ist. Denn die Festlegung dieses Preises konnte mit 
Rücksicht auf die unbeschränkte Dauer der Verpflichtung 
ebenso wie die Festlegung der Höchstgrenze späterer Re
gelung überlassen bleiben, da m it einer sofortigen und 
dauernden Überschreitung der Pflichtmenge nicht zu rech
nen war und da nicht vorauszusehen war, welcher Preis 
in späteren Jahren angemessen wäre. Kommt eine E in i
gung über einen bestimmten Preis nicht zustande, so ist 
mindestens der angemessene Preis zu zahlen, der äußer
stenfalls durch die Gerichte festgesetzt werden muß.

Die Ablehnung des Zahlungsanspruchs läßt sich somit 
nicht aufrechterhalten.

(RG., III. ZivSen., U. v. 15. Nov. 1940, I I I  19/40.) [N.]
*

19 . AG. — §§ 242, 826 BGB. E rgibt sich nachträglich, 
daß" ein durch Meineid erschlichenes U rte il dennoch rich
tig  ist, dann liegt in seiner Ausnützung weder eine Schä
digung des Verurteilten noch verstößt sie gegen die 
guten Sitten. Auch die Grundsätze über die Unzulässig
keit der Rechtsausübung (Treu und Glauben) stehen der 
Verwertung eines solchen Urteils nicht im Wege.

Nach dem U rte il des AG. Camburg v. 13. Jan. 1932 
hat der K l. dem am 14. Sept. 1931 geborenen Verklagten, 
der sein außerehelicher Sohn sein soll, Unterhalt zu zah
len. Die Kindsmutter hat im Unterhaltsstreit bei ihrer 
eidlichen Vernehmung verschwiegen, daß sie während der 
Empfängniszeit noch m it ihrem Stiefvater, dem Invaliden 
B., Geschlechtsverkehr hatte. Das SchwG. N. hat sie des
halb im Sommer 1939 wegen Meineids zu einer längeren 
Freiheitsstrafe verurteilt. Unter Hinweis darauf w ill jetzt 
der K l. die Zwangsvollstreckung aus dem U rte il für un- 
•
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zulässig erklärt, den Verklagten zur Rückzahlung von 
2225 ¿/Ui Unterhalt verurteilt und festgestellt haben, daß 
er nicht als Vater gelte. Der Verklagte bittet um Zurück
weisung der Klage, weil er tatsächlich vom K l. abstamme, 
das U rte il m ithin im Ergebnis zutreffe. Die Klage ver
fiel der Abweisung aus folgenden G r ü n d e n :

Hätte die Kindsmutter 1932 rich tig  geschworen, dann 
hätte das AG. den K l. nicht verurteilt. Das U rte il ist also 
zweifellos erschlichen. Da die fünfjährige Ausschlußfrist 
fü r die Erhebung einer Restitutionsklage schon 1937 ab
gelaufen war (§ 586 ZPO.), könnte der K l. an sich nach 
§826 BGB. die Einrede der A rg lis t dagegen erheben, wie 
(iieRspr. seit langem anerkennt. Daß die K i n d s m u t t e r  
falsch geschworen hat, während der V e r k l a g t e ,  also 
ein D ritte r, aus dem U rte il Rechte herleitet, macht keinen 
Unterschied, zumal sie seit 1938 den Verklagten bevor
mundet (vgl. auch § 166 Abs. 1 BGB.). Trotzdem muß der 
Kl. unterliegen, denn B. scheidet in der Tat als Vater aus, 
und das U rte il ist darum trotz des Meineids im letzten 
richtig.

Zw ar hat sich durch die Blutgruppenuntersuchung die 
Vaterschaft weder des K l. noch des B. ausschließen las
sen. Doch weisen nach dem Erbgutachten des Thtir. Lan
desamts für Rassewesen in W. der neunjährige K l., dessen 
wesentliche Körpermerkmale schon ausgeprägt sind, und 
der Verklagte im Gegensatz zu B. eine ganze Anzahl be
sonders kennzeichnende Ähnlichkeiten auf (Sommerspros
sen, Längen-Breitenverhältnisse des Kopfes, Augenfarbe, 
Augengegend, Lidspalten, Oberlidraum, Lidfalte, Stirn- 
breite, Jochbogen, Gesichtsform, Nase, Ohren, W irbel
muster der Fußsohlen). Bei dieser Sachlage besteht eine 
„an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit fü r die Vater
schaft des K l.“ , während eine solche von B. „außerordent
lich unwahrscheinlich ist und damit ausscheidet“ .

Infolgedessen muß der Verkehr der Kindsmutter mit 
B. außer Betracht bleiben, weil es den Umständen nach 
offenbar unmöglich ist, daß er den Verklagten gezeugt hat 
(§ 1717 Abs. 1 Satz 2 BGB.). Liegt aber die Sache so, 
dann hat das AG. den K l. 1932 mit Recht verurteilt. Frei
lich war damals eine Begutachtung nach Erbmerkmalen 
noch vö llig  unbekannt, so daß der K l. freigekommen 
wäre, wenn die Kindsmutter rich tig  ausgesagt hätte. 
Doch kann er daraus nichts fü r sich herleiten, denn allein 
die heute verfüglichen Erkenntnisquellen entscheiden dar
über, ob ihm seinerzeit Recht oder Unrecht geschehen ist.

Der Verklagte hat also über die Kindsmutter ein U rte il 
erschlichen, dessen sachliche Richtigkeit einwandfrei fest
steht. Zu Unrecht meint der K l., die Vollstreckung auch 
aus solchen Urteilen erfülle den Tatbestand des §826 
BGB. Dabei verkennt er, daß ein richtiges U rte il, mag 
es auch durch unlautere Machenschaften herbeigeführt 
sein, den darin Unterlegenen im Rechtssinn niemals schä
digt (dazu das U rte il des RG.: DR. 1940, 1296, 1297). 
Der K l. hat letztlich nur das bekommen, worauf er An
spruch hatte, nämlich sein Recht. Ebensowenig kann man 
deshalb davon sprechen, der ’Verkl. lege durch die Be
rufung auf ein derartiges U rte il ein Verhalten an den 
Tag, das gegen die guten Sitten verstoße.

H e r s c h e l  (in seiner Anmerkung zu dem erwähnten 
U rte il) ist fre ilich der Ansicht, das Gebrauchmachen von 
einem solchen T ite l sei ein Rechtsmißbrauch, der Treu 
und Glauben verletze (§242 BGB.). Die Aufrechterhal
tung und Verwertung derartiger Entscheidungen w ider
spreche dem öffentlichen Bedürfnis nach einem neuen und 
ordungsmäßigen Verfahren, dem der Vorrang vor Über
legungen verfahrenswirtschaftlicher A rt gebühre. Seine 
Ausführungen überzeugen jedoch nicht.

Nachdem in diesem'Rechtsstreit unter restloser Aus
schöpfung aller Beweismöglichkeiten einwandfrei k la r
gestellt ist, daß der Verklagte vom Kl. abstammt, be
steht fü r noch ein drittes Verfahren kein praktisches Be
dürfnis mehr. Ein solcher weiterer Prozeß wäre in 
W ahrheit nichts anderes als ein leeres Schattenverfah- 
ren ohne echten Lebensgehalt, das nur einen überflüs
sigen Verschleiß öffentlicher Kräfte bedeuten würde. Die 
fehlerfreie Durchführung dieses Verfahrens re in igt das 
erste von der ihm anhaftenden Unlauterkeit hinreichend 
und läutert das daraus hervorgegangene U rte il derart, 
daß man es rückblickend einem verfahrensmäßig makel
los zustande gekommenen gleichwerten muß. W irtschaft

lich betrachtet vollstreckt der Verklagte künftig überhaupt 
nur aus dem U rte il dieses Verfahrens.

Soweit H e r s c h e l  in der gesetzlichen Regelung der 
Wiederaufnahme des Verfahrens eine Bestätigung seinw 
Ansicht zu finden glaubt, ir r t  er. Allerdings hat das G e
r ic h t  schlechthin, fo lg lich auch, wenn die erneute Ver
handlung zu demselben Ergebnis führt wie die frühere, 
das alte U rte il aufzuheben. Doch ergeht dann noch u' 
d e m s e l b e n  Verfahren ein gleichlautendes neues Urten 
Praktisch bestätigt also in einem solchen Fall das Ge
richt die erste Entsch. M it Recht empfehlen deshalb 
J o n a s - P o h l e  (§ 590 Anm. IV  Abs. 2) entsprechen 
§ 343 ZPO. überhaupt auch der Form nach das erst 
U rte il aufrechtzuerhalten, eine Meinung, die ohne Zwei' 
fei dem natürlichen Empfinden und dem Streben nac 
volksnaher Rechtspflege mehr entspricht als die „ a 
sich korrekte Aufhebung“  der alten Entsch. Indesse 
kann schließlich auf sich beruhen, welcher der bs*de 
Wege der bessere ist. Denn außer Zweifel steht jeden' 
falls, daß kein w e i t e r e s  Verfahren in Frage kom01; 
Die gesetzliche Regelung der Wiederaufnahme des Ve 
fahrcns, worum der Sache, wenn auch nicht der hon 
nach die Parteien letztlich streiten, spricht also eindeu k 
gegen H e r s c h e l .

Überdies leitet der Kl. persönlich aus dem meine! 
beeinflußten ursprünglichen Verfahren als solchem kern 
lei Rechte fü r sich her, ist also offenbar aus sein 
schlichten Rechtsgefühl heraus der Ansicht, daß es “  
des Meineids bei dem ersten U rte il bewenden mus ’ 
falls er w irk lich  der Vater sei. Wenn auch sUbstL f .  
stündlich seine subjektive Einstellung dazu keine 
scheidende Bedeutung hat, so ist sie dennoch e‘n hw (?e- 
voller Fingerzeig dafür, was in seinem Fall nach b 
sundem Volksempfinden als rechtens zu gelten hat-

(AG. Camburg [Saale], U rt. v. 2 9 . Okt. 1940, C 62/3 ■)
*

2 0 . RG. — §§ 426, 839, 840 BGB. Hat ein Anwalt 
folge einer falschen Eintragung im Grundbuch e‘nelj.iinite 
fei im Zwangsvollstreckungsverfahren falsche Aus .|lf 
über die Belastungen des Grundstücks gegeben e0 
deshalb Schadensersatz leisten müssen, so kann er gcll 
§ 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. keinen Rückgriff gege.% rs  
Reichsfiskus wegen des Versehens des Grundbuclin ,, 
nehmen. Eine gesamtschuldnerische Haftung des Qß 
fiskus m it dem Anwalt wäre nach den §§ 426, 84U e( 
nur dannn gegeben, wenn der Anwalt in Erfüllung 
Amtspflichten ab Notar gehandelt hätte, f )

Der Kaufmann Sch. in  B. stand seit dem J . ^ L f b i n -  
mit der holländischen Firma Ve. in L. in  Geschattsv j je 
düng. Zur Sicherung der Forderungen dieser r»nn > alT, 
Ende 1921 17169,61 holl. fl. betrugen, bewilligt*3 
16. Nov. 1922 die Eintragung einer Sicherungsnyi 
zum Höchstbetrag von 35'000 GM . auf seinem 1 u vnothek 
buch von B. eingetragenen Grundbesitz. Diese l H-rllt¡d- 
wurde am 20. Nov. 1922 als Goldmarkhvpothek im ei|,elli 
buch eingetragen. Im Jahre 1924 schloß Sch. m eilien 
Geschäftsaufsichtsverfahren mit seinen Gläubige ‘‘ „¡ teil 
Vergleich, durch den die an dem Verfahren D gjne 
Forderungen auf die Hälfte ermäßigt ^.urJ / ^ egrolr 
Gruppe holländischer Gläubiger, die durch “ ie g an 
handlung G. als Treuhänderin vertreten w aI’.hrer fo f  
dem Vergleich teilgenommen. Zur Sicherung i ^  hif 
derungen aus dem Vergleich wurde im Jahre voj1 
die G. eine Sicherungsnypothek zum IIöchstD p0tliel' 
50000 GM. im Range nach der vorerwähnten 1 'igetiK  
von 35000 GM. auf dem Grundbesitz des Sch. ajj* 
gen. Im Jahre 1925 erhob die G. gegen Sen. „g s v o *1' 
Zahlung von 22073,55 GM. bei Meinung der Z be- 
Streckung aus der Hypothek von 50 000 GM- die G- 
lastete Grundstück. Im ersten Rechtsgang w te0. Pei
durch den Bekl. als Prozeßbevollmächtigten ve ^ pjs  
Rechtsstreit endete mit der Verurteilung de { K ■ 
U rte il des OLG. H. erging am 28. Jan. berei‘9
hatte dem holländische" D— Aor  
am 12. Febr. 1925 auf 
die Ve. die obengenannte

U1 IC11 UCo vvl~» VJ* II* J , m V ' * 1 C 'i f

hatte dem holländischen Bevollmächtigten der •> daß, Ui 
—  io  F.Ke 1 9 2 5  auf dessen Anfrage nutgetem* Höchs

ibengenannte Sicherungshypothek z ' . . ¡ ^ t  a«
betrag von 35000 GM. eingetragen sei. M it Ru ^  d 
diese ihrer Hypothek vorgehende Belastung t* ^ „e n  si 
G. m it Sch. in Vergleichsverhandlungen ein, ne
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dientaU<"^ ^ ES zur Währnehmung ihrer Belange be-

^achdem der Bevollmächtigte der O., B., m it Schreiben 
sich1 1927 dem K l. mitgeteilt hatte, die G. habe
run lj Z1 endgültig entschlossen, die Zwangsversteige- 

g durchzuführen, und den K l. ersucht hatte, die nöti- 
Sch ii/ähnahmen hierfür zu treffen, stellte der Kl. m it 
aufF- *z vom lö. Juli 1927 bei dem AG. B. den Antrag 
des ^ 1I?'e'*u.nS (l er Zwangsversteigerung der Grundstücke 
nämi 'u ^ ‘ese wurcle jedoch nicht durchgeführt. Als es 
eine  ̂ w ^ c*1' gelu"San w ar> von der Amtssparkasse in B. 
q , Hypothekenkredit zu erlangen, wurde zwischen der 

• und Sch. am 19. Okt. 1927 ein Abkommen getroffen. 
Vph e‘nzelnen hatte das Abkommen, in dem der Kl. als 
Sol,freter der G. bezeichnet wurde, folgenden Inhalt: Sch. 
4 0rJ l von der Amtssparkasse in B. ein Darlehen von 
davn aufnehmen. Ein Betrag von 22766 M M  sollte 
Zug n an die ausgezahlt werden. Die G. sollte Zug um 
einp/ei eP diese Zahlung eine Löschungsbewilligung über 
50onn r ! llbetrag von 40000 GM . ihrer Hypothek von 
rUn<j aussfellen und auf ihre weitergehenden Forde- 
der u n 2egen Sch. verzichten; der Restbetrag von 10 000 GM. 
lfostp ^P°luek sollte der G. zur Sicherung gewisser Prozeß- 
«inenßderungen gegen Sch. verbleiben. Die Ve. sollte 
ihre j e*rag von 17500 M M  von Sch. aus dem Darlehn auf 
P0rdpUrch die Hypothek über 35000 GM. nicht gesicherte 
T(>i|u„r,unS erhalten. Zug um Zug dagegen sollte sie dem 
50oon k? von 40 000 GM. der Hypothek der G. von 
35oon n ,M * ^ en Vorrang vor ihrer Hypothek von 
vr»- uM . einräumen. Sch. sollte alsdann diese im Rang 

Hypothek von 35000 GM. stehende Hypothek von 
M. an die Amtssparkasse in B. zur Sicherung des

der
°ben GW
abtrefPrw ?|lri ten> von dieser Stelle zu gebenden Darlehns, 
Ir lic h n' den zur Ausführung des Vergleichs erfor- 
fern £ rundbuchlichen Maßnahmen war der Kl. inso- 
hie Vor ’ a*s. er die Löschungsbewilligung der G. und 
tend .■a,1Sseinräumungserklärung der Ve. entwarf, wäh- 
hundei,lev Unterschriften dieser Gläubiger unter den Ur-

wur-tlen. n : V?”  einem holländischen Notar beglaubigt 
er̂ l'äru,e Unterschrift des Sch. unter seiner Zustimmungs- 
3ls Mot ^ ZH. der Vorrangseinräumung beglaubigte der Kl. 
¡^■Nov^n eriler uahni er eine notarielle Urkunde vom 
betrag' 1927 auL in welcher Sch. die in Höhe des Teil- 
^ ° rdenpV<M ^0000 GM. zur Eigentümergrundschuld ge- 
Verkgh , Hypothek der G. unter Umwandlung in eine 
% itijr . s"yp°thek an die Amtssparkasse zu B. abtrat. Die 
|en dieep Urkunden reichte der K l. beim GBA. ein. Ge- 
'• 2 2 7f)fiL rteilung der Löschungsbewilligung erhielt die 

o M M  ausgezahlt. Wegen des Restbetrages von
'er G r^M uW,lrde s' e später befriedigt. Als im Jahre 1930 
k lä rte  H esitz des Sch. zur Zwangsversteigerung kam, 
jj®r ^ e- für ^ er®t^ S erunSsr'chter die Goldmarkhypothek

^ ' chs'kP-1' ^ ar a'so zur Zeit des "Abschlusses des Ver- 
> e G. »,! , ec,lt *n Höhe von 35000 GM. vorgegangen,
tellko; ar'  dr ihre Forderung von insgesamt 45532M M

. len i^PsirVipi-f ivnurnemi /Jo Jor \/Aretoirr<ariinrrc-dp0'■ .^ s ic h e r t gewesen, da der Versteigerungs- 
3iÖ00 ® belasteten Grundbesitzes den Betrag von

yür M-fl ergab.
■A era e t l i , lr  durch den Abschluß des Vergleichs mit 
t  9  ¡to /aa jenen Schaden hat die G. in dem Rechtsstreit 
35q|j ®r _.s . UG. den K l. verantwortlich gemacht,

cL ~ Schu? ■Rechtsstreit nicht beigetreten. Am 8. März 
?1en ‘H°ß der VI n  .... A . : . u i : „ u „
J?38

E erwa„ r  uurcn aen ADscimm aes vergieicns mu 
0  5Q/'i5"*enen Schaden hat die G. in dem Rechtsstreit 
!l1 ®r de.s LG. B. den K l. verantwortlich gema,'v,f 

10 Giw6 ?.lcd l auf die N ichtigkeit der Hypothek 
L (De,.L “ .lnge'vtesen hatte. Der K l. hat dem jetzi

von 
jetzigen

,Qch riL'I 'tscbes Reich) den Streit verkündet, dieser ist
f - l  . ^  R P r f l+ C c f fÄ i J n i o h i  U n lw n lt -n ln n  A m  ft  M ‘d r 7

Vpr m it der G. zu gerichtlichem Protokoll
(jK°b() 8te]ch. Er verpflichtete sich, an die G. 
'v ^ nabni ri- ' sP.atestens 15. A p ril 193S zu zahlen und 
Sei, sbostp,, Gerichtskosten und die beiderseitigen An- 
liih ^ Von diesen Kosten leistete die G. einen Zu- 
rv!8 etwa; *3L3,98 M M  unter Verzicht auf die Rückzah- 
Pp/Jit 50u P n Überschusses, der dem K l. zufallen sollte. 

i('chen aRe Ansprüche der G. gegen den K l. aus-

Ö  des völbetrag von 100 & M  des ihm durch die Erfül
l t  A g t ri„orgAnannten Vergleichs erwachsenen Schadens 

98 GLQae,r Kb m it der vorl. Klage vom Bekl. ersetzt. 
la' die Klage abgewiesen.

Das RG. bestätigte.
Zutreffend geht das OLG. davon aus, daß als Grund

lage des vom K l. erhobenen Anspruchs nur die Vorschrift 
des § 426 i. Verb. m. § 840 BGB. in Frage kommen kann. 
Eine gesamtschuldnerische Haftung des K l. m it dem Bekl. 
gegenüber der G. aber hat zur Voraussetzung, daß auch 
der K l. wegen Verletzung einer ihm gegenüber der G. 
obliegenden Amtspflicht schadenersatzpflichtig ist. Denn 
wenn der K l. der G. wegen Verletzung seiner Pflichten 
aus dem Anwaltsvertrag haftet, so ist eine Haftung des 
Bekl. der G. gegenüber mit Rücksicht auf die Vorschrift 
des § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. ausgeschlossen, so daß es 
an der Grundlage für ein Gesamtschuldverhältnis zw i
schen dem K l. und dem Bekl. in diesem Falle fehlt. Die 
Annahme des OLG., daß der K l. den der G. erwachsenen 
Schaden durch eine Verletzung seiner sich aus dem An
waltsvertrag ergebenden Pflichten verursacht habe, hält 
der rechtlichen Nachprüfung stand. Nach der Rspr. des 
RG. gehört allerdings die Belehrung und Beratung zur 
amtlichen Tätigkeit des Notars, wenn sie im Zusammen
hang m it einem notariellen Akt oder im H inblick auf eine 
später in Aussicht genommene Urkundstätigkeit des No
tars erfolgt. 3 ragt in solchem Falle die Gesamttätigkeit 
des Notars amtlichen Charakter, so kann eine ih r zuge
hörige Einzeltätigkeit nicht als außeramtlich angesehen 
werden. Im gegebenen Falle ist nach der einwandfreien 
Feststellung des BG. der Schaden der G. dadurch ent
standen, daß sie von einer Zwangsvollstreckung in das 
m it ih rer Hypothek belastete Grundstück, welche zu ihrer 
vollen Befriedigung geführt hätte, Abstand genommen und 
sich auf einen Vergleich m it ihrem Schuldner eingelassen 
hat, weil sie annahm, daß die ihrer Hypothek vorgehende 
Hypothek der Ve. rechtsbeständig sei. Zu dieser Annahme 
ist die G. gelangt, weil der K l. sie nicht darauf hinge
wiesen hatte, daß die Hypothek der Ve. unwirksam war. 
M it der Durchführung der Zwangsvollstreckung aus dem 
gegen Sch. erw irkten U rte il w ar aber der K l. nur auf 
Grund des Anwaltsvertrags befaßt. Demgemäß ergab sich 
auch seine Verpflichtung zu einer sachgemäßen Beratung 
der G. über die Aussichten einer Zwangsvollstreckung in 
den Grundbesitz des Sch. aus dem Anwaltsvertrag. "Da
durch, daß er die G. nicht auf die Unwirksamkeit der 
Hypothek der Ve. hingewiesen hat, hat er somit seine sich 
aus dem Anwaltsvertrag ergebende Pflicht verletzt. Die 
Umschuldung und die dadurch veranlaßte Amtstätigkeit 
des K l. als Notar kam erst in Frage, als die G. sich wegen 
ihres Irrtum s über die Rechtswirksamkeit der Hypothek 
der Ve. entschlossen hatte, m it Sch. einen Vergleich abzu
schließen. Damals war also die Ursache des der G. er
wachsenen Schadens durch die fehlerhafte anwaltliche 
Beratung der G. seitens des K l. bereits gesetzt. Zutreffend 
weist das OLG. darauf hin, daß der K l. schon in seinem 
Schreiben vom 12. Febr. 1925, als der Rechtsstreit der G. 
gegen Sch. noch nicht anhängig und von einer Umschul
dung des Letztgenannten noch keine Rede war, der G. be
stätigt hat, daß deren Hypothek diejenige der Ve. vor
gehe, ohne auf die Rechtsunwirksamkeit der letztgedach
ten Hypothek hinzuweisen.

Der Umstand, daß der Vergleich gemäß § 779 BGB. un
wirksam war, schließt die Haftung des K l. nicht aus. 
Denn durch diesen Vergleich hat sich die G. von weiteren 
Maßnahmen gegen Sch. abhalten lassen. Davon, daß der 
nach dem Inhalt des Vergleichs als feststehend zugrunde 
gelegte Sachverhalt, die Rechtswirksamkeit der Goldmark
hypothek der Ve., nicht der W irk lichkeit entsprach, hat 
die G. erst Kenntnis erhalten, als weitere Vollstreckungs
maßnahmen in das Vermögen des Sch. nicht mehr mög
lich waren. Der ursächliche Zusammenhang zwischen dem 
anwaltlichen Versehen des K l. und dem Schaden der G. 
ist daher nicht zu bezweifeln.

Die Haftung des K l. aus dem Anwaltsvertrag ist auch 
nicht dadurch berührt worden, daß dem K l. später, als er 
bei der Ausführung des Vergleichs als Notar tätig  war, 
dasselbe Versehen unterlaufen ist.

Schließlich kann der K l. aus der Stellungnahme des LG. 
in dem Rechtsstreit G. gegen ihn nichts zu seinen Gunsten 
herleiten. § 74 i. Verb. m. § 68 ZPO. kommt nicht zur An
wendung, da eine Entsch. des LG. nicht ergangen ist. Es 
verstößt auch nicht gegen Treu und Glauben, wenn die 
Justizverwaltung die Rechtsansicht, welche das LG. in 
diesem Vorprozeß den Parteien kundgegeben hat, die

109



866 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgat>e

aber, wie vorstehend ausgeführt, nicht zutreffend war, 
nicht anerkennt.

(RG., V. ZivSen., U. v. 17. Okt. 1940, V 39/40.) [N.]

Anmerkung: Die Entscheidung bestätigt erneut die vom 
V. Sen. ständig vertretene Rechtsauffassung.

Hinsichtlich der Haftung des Notars unterscheidet der 
V. Sen. zwischen der Tätigkeit desselben in seiner amt
lichen Eigenschaft als Urkundsperson und einer Betäti
gung auf Grund eines Dienstvertrages oder einer sonsti
gen Bevollmächtigung. Jedoch gehört nicht nur die reine 
Beurkundungstätigkeit zu den Amtspflichten eines Notars, 
sondern auch die Anfertigung von Entwürfen von Urkun
den, auch wenn nicht gleichzeitig eine Beurkundung oder 
Beglaubigung erfolgt, fällt unter die Amtshandlungen des 
Notars, vorausgesetzt, daß der Entwurf eine spätere nota
rielle Urkunde vorbereiten soll. Auch die nach einer Be
urkundung erfolgenden Tätigkeiten des Notars, wie bei
spielsweise die Einreichung beurkundeter oder beglau
bigter Erklärungen an das GBA. sind Aufgaben, die ein
heitlich in ihrer Gesamtheit zu dem Tätigkeitsbereich des 
Notars in seiner amtlichen Eigenschaft gehören. Das RG. 
hat es wiederholt abgelehnt, die eine oder andere Hand
lung dieser Tätigkeit als amtliche, die andere als nicht 
amtliche zu betrachten (so RG.: JW. 1930, 753’)• Der 
Pflichtenkreis des Notars umfaßt auch eine sehr w eit
gehende Aufklärungs- und Belehrungspflicht. Der Notar 
muß sich durch Fragen Gewißheit darüber verschaffen, 
daß die Beteiligten sich über alle nach seiner Kenntnis 
und Erfahrung wesentlichen Tatsachen vollständig erklärt 
haben. Es gehört daher auch zur Aufgabe des Notars, die 
Beteiligten auf Bedenken hinzuweisen, die sich bei sach
gemäßer Prüfung für ihn als Rechtskundigen ergeben, 
während sie den Beteiligten nicht erkennbar gegenwärtig 
sind. Auch diese beratende Vortätigkeit des Notars, bevor 
ein Urkundsakt aufgenommen w ird , trägt nach Auffas
sung des RG. als eine einheitliche Gesamttätigkeit des 
Notars amtlichen Charakter (so RG.: JW. 1936, 25357). 
Die Abgrenzung der Tätigkeitsgebiete eines Notars und 
Anwalts kann jedoch bei der Vielseitigkeit ih rer Auf
gabenbereiche nur unter Berücksichtigung der Einzelum
stände von Fall zu Fall entschieden werden, und sie gibt 
immer wieder zu Zweifelsfragen Anlaß. Durch die 
RNotarO. v. 13. Febr. 1937 (RGBl. I, 191) ist erstmalig 
eine reichsrechtliche Zusammenfassung der Amtstätigkeit 
der Notare erfolgt.

Bei dem vorliegenden, dem RGUrt. zugrunde liegenden 
Tatbestand sind zweifellos dem Grundbuchrichter und 
dem Kl., sowohl in seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt wie 
Notar, Fehler unterlaufen, denn die Eintragung einer 
Goldmark-Höchstbetragshypothek am 20. Nov. 1922, also 
vor Erlaß des Ges. über wertbeständige Hypotheken vom 
23. Juni 1923 war unwirksam. Dies war bereits damals 
die herrschende Auffassung in Schrifttum und Rspr. (vgl. 
z.B . ObLG. München: JW. 1923, 126«). Wäre der Kl. da
her von den Beteiligten nur zur Durchführung der grund- 
buchlichen Transaktionen in seiner Eigenschaft als Notar 
herangezogen worden, so hätte unzweifelhaft eine zum 
Schaden verpflichtende Amtshaftung des K l. Vorgelegen, 
da er die Beteiligten bei Anfertigung der Entwürfe der 
Löschungsbewilligung und der Vorrangseinräumungser
klärung und bei der sonstigen beurkundenden Tätigkeit 
nicht auf die Unwirksamkeit der Goldmarkhypothek hin
gewiesen hatte. Es hätte daher eine gesamtschuldnerische 
Haftung des Deutschen Reiches für die fahrlässige Amts
pflichtverletzung des Grundbuchrichters und des Notars 
bestanden (RGZ. 149, 283 =  JW. 1936, 723«), und die Ge
schädigte hätte gemäß § 840 BGB. nach ihrer Wahl den 
einen oder anderen Haftpflichtigen in Anspruch nehmen 
können, ohne daß sich einer der in Anspruch Genom
menen auf die nur hilfsweise eintretende Haftung aus 
§ 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. hätte berufen können. In diesem 
Falle hätte auch ein Ausgleichsanspruch des K l. gegen 
den Reichsfiskus aus § 426 BGB. bestanden. Das als Vor
aussetzung fü r den Ausgleichsanspruch notwendige Vor
liegen eines echten Gesamtschuldverhälfnisses (RG.: JW. 
1936, 7205) war gegeben, da es sich hier um die Haftung 
zweier Beamter wegen fahrlässiger Verletzung ihrer 
Amtspflichten handelte (RGRKomm. [9] Anm. 1 b zu § 421 
BGB.). Die durch die RNotarO. eingetreteue Änderung 
der Stellung des Notars als Träger eines öffentlichen

Amtes, aber nicht als Beamter i. S. des DBG., und die 
im § 21 RNotarO. besonders geregelte Amtshaftung des 
Notars ist hier nicht zu berücksichtigen, da der zur £•>’' 
Scheidung stehende Sachverhalt zeitlich vor Erlaß de« 
RNotarO. liegt.

Diese Haftpflicht ist hier aufgehoben worden ledigl«cJ] 
durch den Umstand, daß der K l. im Zuge der Gesamten«' 
wicklung des Falles früher anderweitige Aufträge als 
walt bearbeitet hatte,- die nicht unter die Amtstätigke 
eines Notars fielen. Hierbei ist dem Kl. als Anwalt eben
falls das eine vertragliche Haftpflicht auslösende Versen 
unterlaufen, seine Auftraggeberin nicht auf die Unwu 
samkeit der Goldmarkhypothek hingewiesen und sie o 
mit nicht von dem ih r finanziell ungünstigen Vergleich 
abschluß abgehalten zu haben. Das RG. hat aberf.,ng 
Standpunkt eingenommen, daß bei gleichzeitiger Hai*“ Ä 
eines Rechtsanwalts und eines Notars die Ersatzpth . 
des Rechtsanwalts nach § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. d it P« 
märe, die Haftung des Notars jedoch nur die subsiu«„ 
sei (vgl. RG.: JVC«. 1928, 1862«). Dieser Grundsatz g“ 
auch für den Anwaltsnotar. ,

Diese unterschiedliche Behandlung der Haftpflicht 
internen Verhältnis zwischen einem Rechtsanwalt 
einem Notar bzw. richterlichen Beamten, die die Hat 
dem Anwalt allein auferlegt, dürfte kaum dem 
Rechtsempfinden entsprechen (so auch T o o p :  DR-, « ;n1 
139). Die Regelung im § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB- ,s 
öffentlichen Interesse erfolgt. Es sollte, wie das Rü - gf. 
weist, vermieden werden, daß sich die Beamten, un 
satzansprüchen zu entgehen, einer übertriebenen A 
lichkeit hingeben, die den Dienst verlangsamen un 
den Staat sowohl wie fü r die Bevölkerung nachteilig ^  
ken müßte (so RGZ. 74, 250). Wie der Vorspnmn ^  
neuen RRAO. feststellt, ist „der Anwalt der beruteM 
abhängige Vertreter und Berater in allen Rechtsange 
heiten. Sein Beruf ist kein Gewerbe, sondern H«e' ‘ „p  
Recht.“  Die Anwendung des gesetzgeberischen ge.
satzes eines besonderen Schutzes des richterlich 
amten dergestalt, daß dem nicht beamteten Rectlts h jen« 
die alleinige Last der Haftpflicht trifft, obwohl au ^ e  
Richter oder Notar oder beiden gemeinschaftlich . j,ter- 
Versehen unterlaufen ist, bedeutet aber eine 8cn 
Stellung des Anwalts unter den als Diener arn j eS 
tätigen Rechtswahrern, die aus dem Gesichtspu 
Verantwortungsumfanges jedes einzelnen be ^¡¡¡.
Rechtswahrers nicht begründet erscheinen dUrJ s 
räumung einer gleichberechtigten Stellungdes rllI1g 
nach außen hin könnte wohl nur durch e' n®„A errei^ 
der Bestimmung im § 839 Abs. 1 Satz 2 BGd- QeSetz- 
werden — eine Frage, deren Entscheidung den ^ u n f f 
geber de lege ferenda zusteht. — Eine an?e,„-]eichu,1i’ 
wäre vielleicht in der Zuerkennung einer A u «  ^ re f
der Haftung im internen Verhältnis der *'ec 
untereinander möglich, die auf dem Wege einer ¿ 0 e- 

a e ,ioa o r.D  -t.< ot-iWHen Seu ¿»ifies
:Ck'

den Auslegung des § 426 BGB. zu erreichen se« e« 
Für den Ausgleichsanspruch w ird  das Vorn {, 7u,ei ui ucii rtuogictt-uscuisjJi uta wnu - „fpfl ZW •*.
echten Gesamtschuldverhältnisses, der sogenan >
gemeinschaft, zwar von der herrschenden "  ,-eser 
Schrifttum und Rspr. verlangt, jedoch stehen Ei«lW.„  
sicht besonders im neuen Schrifttum beschul l
düngen entgegen, zu denen hier eine StelluUo he« 
einzelnen nicht möglich ist. T r itt man seit» OeS^u. 
sehenden Meinung bei, daß bei einem een ^  L 
Schuldverhältnis das Erfordernis der Ident bien , 
stung begrifflich unerläßlich ist, so ist J 1mnßs2rUaJ 
keineswegs ein gemeinschaftlicher Verpfi 323;̂

§ 426 BGB., sodür f t e der weitere Schritt, 
eine seiner Stellung als gleichberechtigte . 
entsprechende Rechtslage zu schaffen, ui wäre ZU 
ligkeit entsprechen würde, möglich sein. , ni<ten a 
grüßen, wenn das RG. zu diesen Gesichtspu 
nächst Stellung nehmeh würde. perl"1’

RA. Dr. E b e r h a r d  Scho l z ,

rtcmcawcgo uu  gciutiuouianuvuv* - _* y  n n  j

oder Entstehungsgrund erforderlich (RUA- Ajp, W„  
430). Eine Ausgleichung w ird  daher auch I aBdeU| 
auf der einen Seite nur eine gesetzliche, a jts soW 
nur die Vertragshaftung besteht. Geht ma? • t,qpflicht * 
in der Auslegung der gegenseitigen Ausg i
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D?rl \ ° l L? ' ~  823’ .831’. 2 7 8  BGB.; §§ 1 , 6  OaststättG.
einpr l i r ,  , de.r  polizeilichen Erlaubnis zum Betrieb 
die s.wLl r i f c)Jah *st auf Grund des Bewirtungsvertrags für 
vVor<..leJ“ er^eh der Wirtschaftsräume den Gästen verant- 
dip \ \ r !  a.uc“  wenn er m'f Zustimmung der Polizei für 
vertr ♦ 1 e!nen StelIvertreter bestellt hat. Der Stell-
verw! ! r  lst se,in. Erfüllungsgehilfe. Beläßt ein Zwangs- 
haffp* " er es be.‘ d' esem Stellvertretungsverhältnis, so 
äCi]. , i , cr vertraglich, wenn auch nicht persönlich bei Ver- 
sichppCö i es Stellvertreters den Gästen für den verkehrs- 
V(T..,,fn Zustand der Räume. Keine Haftung des Zwangs- 
all?pi. 'Frs nach § 8 2 3  BGB., es sei denn, daß er seine 
auf 8 £E e' Aufsichtspflicht verletzte. Gegen die Haftung 
bewejs fjj], rp muß er derl vorgesehenen Entlastungs-

und‘nn karnevalistische Damenvereinigung, deren M itglied 
^irt/,.ira?!detnfin die Ehefrau des K l ist. besuchte eine 
Schade J nHier kam die Ehefrau des Kl. dadurch zu 
S p ie /;,’ daß ein über ihrem Sitz an der Wand hängender 
Und U i .  llnd s‘? verletzte. Eigentümer des Hauses 
der \ Y / - , , n n  .der polizeilichen Erlaubnis zum Betriebe 
M. „.Z1.:?c*ia ft ist die W itwe N. Sie ließ den Betrieb durch 
SStellvp,.* war .dazu von der Polizeibehörde die
War . lre tungserlaubnis erteilt worden. Das Grundstück 
^ältpr, Cr ^ waugsVerwaltung gekommen und Zwangsver- 
^rip-pnWw; der Bekl. Dieser ließ die W irtschaft in der bis- 

q n Weise von M. weiter betreiben.
lichT iJ^' der Ansicht, daß der Bekl. sowohl persön- 
fiir r],p oaui  1 ' n. se‘ner Eigenschaft als Zwangsverwalter 
Und dsi, SlCf r Jek der Wirtschaftsgäste verantwortlich sei 
Uetipn ce[  dr den Schaden hafte. Er verlangt den entstan- 
$el n ir i , aden. Der Bekl. führt in erster Reihe aus, er 
M. halten ^  nchtige BekL’ der Kl. könne sich nur an

< L de"  von der W itwe N. m it M. abgeschlossenen An
sicht kann s'.ch der Bekl. zu seiner Entlastung
']uben ri.1 en- Sollten die W itwe N. und M. beabsichtigt 
2U beo-i-c ^ dem Anstellungsvertrage ein Pachtverhältnis
Uic[,i 5?‘ UUden, SO würde rlip vprlrptrlir-lio AhroH» „»oll M
Sen

SüS

4 OGpri’ j uagc cm l dLnivcrridiuiiö
hicht l in d e n ,  so würde die vertragliche Abrede, weil M.

Bet r ' i  'r der P°hze'h chen Erlaubnis zum selbständi- 
Un2uläs«-ebe der Gastwirtschaft war, nach § 1 GaststättG. 
SetdiCho!g,ynt? demgemäß wegen Verstoßes gegen ein ge- 

es verbot nach § 134 BGB. nichtig sein. Freilich 
einsrpZWedidkaB kleben, ob w irk lich  ein Pachtverhält- 

h Inhou3 j gen werden sollte. Zu dieser Annahme zwingt, 
ti Sfpii,T r es Anstellungsvertrages nicht unbedingt, da 
■r seh Vertret?rverkäl,nis des § 6 GaststättG. Raum läßt 

t ekunppn man-mg aB’ge Abreden zur Regelung der Be
ster Tn) zwisct)en Geschäftsherrn und seinem Stellver- 
N te l ri-desc die &anze Frage, ob unter dem Deck- 
.rag Vori r, Stellvertretung ein nicht erlaubter Pachtver- 
v s'eh nm a!  vertragschließenden gewollt war oder ob 
i ; rtreterv» u b,reden handelte, welche im Rahmen des Stell
st, A n s rJ h,altnisses gd ltig  getroffen werden konnten, für 
„ ck berut, CieT des Kl- n' cht entscheidend und kann auf 
P *  elpiüu11, , J?de.m FalIe blieb nämlich die Witwe N., 
hofbt- Q.J.1’ °b  sie ihre Wirtschaft auf Grund nichtigen 
SMe'ben i-r &ültigen Geschäftsführerverfrages durch M. 
Ä ie  m |ile, ’ Inhaberin des Wirtschaftsbetriebes, trat als 
W {,sbesi, u Wirtschaftsgästen in die aus dem W irt- 
Vp tvurdp0-! entspringenden vertraglichen Beziehungen 
rffPflichtpf *"X®n Gästen auf Grund Bewirtungsvertrages 
ak^n oa „ ese Verantwortlichkeit konnte sie den 

^al^gk gönüber nicht m it W irkung für diese auf M.

Beschlagnahme des Grundstücks im Wege der 
tercNn<r gea fJ'ng hat sich diese Rechtslage nur in der;mhqp q. .. e» ***“  «wuuoittgc iiu i ui ucj

, 'n die rin<?ert’ daß der Beklagte als Zwangsverwal 
> g sVe, u | tunS der W itwe N. eingetreten ist. Deitt;^?sve; ‘ ‘ f " un.g 1er. W“ we N. eingetreten ist. Der 

VJ8 fällt n» u l r  ’st ^ rager e>nes Amts. In seinen Amts- 
- "(?ltun~ F*1 § |52 ZwVerstG. die Besorgung derjenigen 

Jrundsr i Ungen *dr ,^echnung des ihm anvertrau-
%
s«in rUndsfi- i 01 ungen ‘dr Rechnung des ihm anvertrau- 
tiüpi vviri^u sr’ .weiehe erforderlich sind, um dieses in 

zu m ehaftlichen Bestand zu erhalten und ordnungs- 
'•iit "'är utzen. Wenn das Grundstück, wie das hier der 
¡¡m..* WiJ.,) on de.r Eigentümerin im wesentlichen dazu be- 
Qt.,°rte (jj ’ au’ ¡hm eine Gastwirtschaft zu betreiben, so 

% tüe l/e,r  Gewerbebetrieb wirtschaftlich so eng zum 
> daß die Nutzungen des Gewerbebetriebes als

Nutzungen des Grundstücks anzusehen sind. Diese Fest
stellung war w ichtig  für die Entschließung des Zwangs
verwalters über die zu wählende A rt der Verwertung des 
Grundstücks; denn sie verlieh ihm neben dem im Regel
fall ausgeübten Recht, ein Grundstück durch Verpachtung 
ZUi_ n?Azen> jm  vorl. Fall auch die Befugnis, die Gastwirt^ 
Schaft unmittelbar an Stelle der W itwe N. für Rechnung 
des ihm anvertrauten Sondervermögens zu betreiben oder 
betreiben zu lassen.

Der Zwangsverwalter ist hier rechtlich so zu behan
deln, als wenn er von dieser letzteren Möglichkeit Ge
brauch gemacht habe. Aus den Zwangsverwaltungsakten 
ist e r s t l i c h ,  daß er m it M. zunächst keine neue Abrede 
getroffen, sondern M. in derselben Stellung belassen hat, 
welche dieser vor der Beschlagnahme einnahm, als der 
Witwe N. noch die Verfügung über die A rt der Benutzung 
des Grundstücks zustand. E r hat also das vor der 
Anordnung der Zwangsverwaltung bestehende Bewirt- 
schattungsverhältnis aulrechterhalten und fortgesetzt m it 
der alleinigen Abweichung von dem bisherigen Zustand, 
daß er an die Stelle der W itwe N. trat.

Man mag ihm zugeben, daß er bei Übernahme der 
Verwaltung sich über den in  Ansehung der gewerblichen 
Bewirtschaftung herrschenden Rechtszustand nicht klar 
geworden ist und M . als rechtmäßigen Pächter der W irt- 
schaft angesehen habe, und daß er ferner noch zur Zeit 
des UnfaHs angenommen hat, m it M. bestehe ein gültiges 

achtverhältms. Sein Irrtum  in der rechtlichen Beurtei- 
lung des von der W itwe N. m it M. abgeschlossenen An- 
stellungsvertrages und der daraus folgenden Stellung des 
M  kann ihn jedoch von den rechtlichen Folgen der Fort- 
setzung des bei der Beschlagnahme Vorgefundenen Bewirt- 
schaftungsverhaltmsses nicht befreien, und damit auch 
nicht von der Verantwortlichkeit für die Erfüllung der 
dem Betriebsinhaber obliegenden Vertragspflicht, für die 
Sicherheit seiner Gäste zu sorgen.
• ? er, Bekl- war zwar nicht gehalten, in eigener Person 

sich davon zu überzeugen, ob alle erforderlichen Maß
nahmen zur Gewährleistung eines gefahrlosen Aufenthalts 
der Gäste getroffen waren, mußte aber nach § 278 BGB 
ohne Entlastungsmöglichkeit dafür einstehen, daß M  die 
Verkehrssicherungspflicht erfüllte.

Der Unfall ist dadurch verursacht worden, daß M  nach 
einer Erneuerung der Wirtschaftsräume bei der Wieder
anbringung des Spiegels aus Fahrlässigkeit nicht für eine 
genügende Befestigung gesorgt hatte. Der Spiegel hat sich 
dadurch von der Wand gelöst, daß die Befestigungsschnur 
sehr alt und morsch war und deshalb durchriß. Daß ih r 
vor der Wiederanbringung des Spiegels die Schadhaftig
keit äußerlich nicht anzusehen war, ist belanglos. Selbst
verständlich muß eine derartig alte und lange gebrauchte 
Schnur auf ihre Reißfestigkeit untersucht werden, bevor 
sie wieder verwendet w ird. Wäre das geschehen, so’ würde 
der Mangel entdeckt worden sein. M . war von der Ver
pflichtung, sich von der Tragfähigkeit der Schnur zu über
zeugen, auch nicht etwa dadurch entbunden, daß er einem 
der m it den Erneuerungsarbeiten beschäftigten Anstrei
cher gebeten hatte, aus Gefälligkeit das Aufhängen für 
ihn zu besorgen.

Der Einwand eines mitwirkenden Verschuldens der Ehe
frau des K l. bei dem Unfall ist unbegründet. Die Zusam
menkunft der Karnevalsvereinigung verlief in jeder Weise 
ruhig und ist von der Ehefrau des Kl. nicht das geringste 
getan worden, was ein Herabfallen des Spiegels hätte ver
ursachen können.

Eine Haftung des Bekl. persönlich aus Vertrag kommt 
nicht in Frage, weil der Bekl. persönlich zu den W irt
schaftsgästen nicht in vertragliche Beziehungen getreten 
war.

Ebensowenig liegen die Voraussetzungen vor für eine 
weitergehende Haftung aus unerlaubter Handlung Es be
darf keiner Erörterung der Frage, ob der Zwangsverwal
ter für etwaige unerlaubte Handlungen, welche er in Aus
übung seines Amtes begangen hat, nur persönlich oder 
m it der Zwangsverwaltungsmasse haftet. Eine Inanspruch
nahme des Bekl. aus §823 BGB. muß nämlich überhaupt 
daran scheitern, daß er den Wirtschaftsbetrieb nicht in 
eigener Person ausübte, sondern durch A4, führen ließ In 
diesem Zusammenhänge spielt es auch keine Rolle, daß er 
M. nicht als Geschäftsführer auf Grund eines Stellver-
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tretungsverhältnisses i. S. von § 6 GaststättG., sondern 
als Pächter behandelte, weil in jedem Falle durch die 
Überlassung der Wirtschaft an einen selbständig und in 
eigener Verantwortung arbeitenden Betriebsleiter die Haf
tung des Bekl. für die Verkehrssicherheit der Wirtschafts
räume nach § 823 BGB. sich auf eine allgemeine Aufsichts
pflicht beschränkte, welche nicht die Verpflichtung ein
schloß, sich im einzelnen um die sichere Aufstellung und 
Anbringung des Gastraumzubehörs zu kümmern. An die
ser Auffassung kann auch die Tatsache nichts ändern, daß 
der Bekl. die Erneuerungsarbeiten in Auftrag gegeben 
hatte, welche das Abnehmen und spätere Wiederaufhängen 
des Spiegels notwendig machten; denn die Wiederherrich
tung der Räume war nicht seine Aufgabe, sondern ge
hörte zu den Obliegenheiten desjenigen, der die Geschäfte 
der W irtschaft führte.

D ie Vorschrift des §823 BGB. muß als Klagegrund
lage also versagen. Aber auch auf dem Wege über §831 
BGB. läßt sich eine Haftung des Bekl. nicht begründen. 
Der Bekl. hat sich zwar zur Erfüllung seiner Pflicht, 
dafür zu sorgen, daß die Gäste nicht durch fehlerhafte 
Anlagen gefährdet werden, des Geschäftsführers M. als 
seines Verrichtungsgehilfen bedient. Von der ihn damit 
grundsätzlich treffenden Verpflichtung, für die Schäden 
aufzukommen, welche M. in Ausübung der ihm oblie
genden Verpflichtungen widerrechtlich verursacht hat, 
kann er sich im vorl. Fall jedoch befreien, weil er bei 
der Auswahl seines Stellvertreters die im Verkehr erfor
derliche Sorgfalt beobachtet hat. M. w ar m it polizeilicher 
Erlaubnis zum Vertreter der W itwe N. bestellt worden, 
entsprach also den hohen Anforderungen, welche die 
Polizeibehörde an die Zuverlässigkeit der Leiter von Gast
wirtschaften stellen muß. Er hatte zur Zufriedenheit zu
nächst der W itwe N. und seitdem des Bekl. dem Betriebe 
vorgestanden. Für den Bekl. bestand daher kein Anlaß, 
M . aus seiner Stellung zu entlassen oder ihn in einer 
über den Umfang der besprochenen allgemeinen Auf
sichtspflicht hinausgehenden Weise zu überwachen.

Die Ansprüche des K l. sind hiernach gegen den Bekl. 
als Zwangsverwalter nur aus dem Gesichtspunkt einer 
vertraglichen Haftung dem Grunde nach gerechtfertigt.

(OLG. Köln, 9. ZivSen., U rt. v. 12. Dez. 1940, 9 U 154/40). 
*

**  2 2 . RG. — § 839 BGB.; PrHauszinsStO. Die bei den 
preußischen Gemeinden geführten Hauszinssteuerrollen 
und die auf Grund der in ihnen enthaltenen Angaben auf
gestellten Steuerzettel unterscheiden sich wesentlich von 
dem Grundsteuerkataster. Sie genießen keinen öffentlichen 
Glauben, und es besteht keine Amtspflicht der Steuerbe
hörde Dritten, z. B. dem Steuerschuldner gegenüber durch 
ihre Führung bzw. Übersendung verbindliche Unterlagen 
fü r den Grundstücksverkehr zu schaffen.

Die KL war Eigentümerin zweier Nachbargrundstücke 
in der M.-Straße ln K., die sie als Hypothekengläubige
rin  im Jahre 1935 in der Zwangsversteigerung erworben 
hatte. Die Bekl. (Stadtgemeinde) zog im staatlichen A u f
träge die Hauszinssteuer aus den städtischen Grundstücken 
ein. Durch eine versehentliche Eintragung in der bei der 
Bekl. geführten Steuerrolle wurden die Hauszinssteuer- 
sätze der beiden Nachbargrundstücke verwechselt. Die 
Bekl. zog von dem Grundstück M.-Straße 7 nur eine 
monatliche Hauszinssteuer von 5,40¡UM, ein an Stelle des 
geschuldeten Betrages von 14,40 3tM monatlich. Diese ir r 
tümliche Einziehung erfolgte bereits in der Zeit vor der 
Zwangsversteigerung, als die Grundstücke noch den 
früheren Eigentümern E. und W . B. gehörten.

Die Kl. veräußerte im Jahre 1937 das Grundstück 
M.-Straße 7 an die Eheleute St. Bei dem Vertragsabschluß, 
insbes. auch fü r die Höhe des Kaufpreises, war die An
nahme einer Hauszinssteuer von monatlich nur 5,40 M l  
mitentscheidend, ln der Folgezeit entdeckte und berich
tig te die Bekl. den Irrtum  in der Ansetzung der Haus
zinssteuer. Sie forderte die höhere geschuldete Steuer 
von 14,40 ¡UM monatlich an. Die Eheleute St. verlangten 
darauf die Rückgängigmachung des Kaufvertrages. Die 
jetzige Kl. wurde rechtskräftig verurteilt, an die Ehe
leute St. 3356,59 ¡RM Zug um Zug gegen Rückauflassung 
des Grundstücks zu zahlen und * /b der Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. Rückauflassung und Zahlung 
sind erfolgt.

Nunmehr macht die Kl. die Bekl. Schadensersatz 
pflichtig.

• Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.
Das RG. bestätigte.
Die Führung der Steuerrolle für die Hauszinssteitf 

dient ebenso wie die Absendung der Steuerzettel 1 
richtigen Erhebung der Steuer. Daß hierin eine A 
Übung öffentlicher Gewalt liegt, kann nicht zweite n 
sein. Daß es dann eine Amtspflicht der m it der Erle 
gung dieser Geschäfte betrauten Personen ist, 'J1 “  
Steuerrolle wie in den Steuerzetteln den Steuersollbets 
richtig anzugeben, bedarf gleichfalls keiner Begründ1̂ '  
Insoweit werden auch von der Bekl. keine Einwenduine_e 
erhoben. Die Bekl. bestreitet in erster Linie, daß 
Beamten (oder Angestellten [RGZ. 118, 241; RG. Iß b?;sn 
v. 12. Okt. 1937, als Leitsatz abgedr. in JW. 1938,4 
bei Erledigung dieser Aufgaben eine auch dem bten j 
Schuldner als Dritten gegenüber obliegende AmtsP 
traf, weiter auch, daß die Einsetzung des zu 8er y ej-. 
Steuersolls in die Steuerrolle auf ein schuldhaftes 
halten zurückzuführen sei. Bereits aus der ersten j 
wendung erweist sich das Klagevorbringen als unbegru ^

Zwar haben die mit der Veranlagung, Erhebu-tig 
Beitreibung der Steuern betrauten Beamten auch a  gje 
pflichten gegenüber dem Steuerschuldner zu erfülle ■ jj 
dürfen weder bei der Erm ittlung der Steuerpfhcliti s 
auch bei der Festsetzung der Steuern (Erteilung jfe. 
Steuerbescheides) die berechtigten Belange des «e r iifl 
nen verletzen, wenngleich die Erhebung der Steue j, 
Allgemeininteresse erfolgt, darf der Steuerpfüchuge er, 
erwarten, daß er nicht durch eine unbegründete ,lts. 
erhebung betroffen w ird, daß nicht in seinen k  
kreis dadurch eingegriffen w ird , daß er zu e l gteuer 
Gesetz nicht begründeten oder danach zu hohen ^  
veranlagt w ird. Insoweit dient ein Steuerbescnei a(Jf 
den Belangen des Steuerschuldners. Dieser soll s j ef 
Grund des Steuerbescheides über die Richtig1w  ¿¡e 
Veranlagung unterrichten und erforderlichenfalls u■ oeit, 
Einlegung eines Rechtsmittels schlüssig machen ¿er

Fraglich kann hier nun sein, ob die E“  j > vor‘ 
Steuerrolle fü r die Hauszinssteuer, um die es si , uert. i i i __ i _i* & __i ___ /4ipcer ..¡t.

gegenüber gleichgestellt werden können. H ier ' \ , lUSzinf 
leicht zu unterscheiden sein, ob eine zu hohe*  ‘ r die 
Steuer angefordert worden ist — hierin w ird 0b- 
Verletzung einer dem Steuerschuldner gegen ___ 
liegenden Amtspflicht erb lickt werden können j ĵerzd 
wie vorliegend eine geringere als die vmi-amäg,, ’ 
bedarf es aber keiner abschließenden Stell“ 6gteuei' 
Keinesfalls kom m t beiden, insbes. auch nicht °  « yei' 
zettel, die Bedeutung einer unter allen y,m „ J c(tel ?e’ 
bindiiehen amtlichen Erklärung zu. Der Steil . f keljL 
nießt keinen öffentlichen Glauben. Es besteht ^ d 
Amtspflicht, durch die Führung der Steuerrol L, 
Übersendung der Steuerzettel verbindliche tlab
fü r den Grundstücksverkehr zu schaffen. t s gsver^‘je

zu
tat'

e ¿■‘'.ui-

auch unterstellt werden, daß es im örundst fen d 
üblich sei, bei E rm ittlung der GrundstucK ‘ £ge! 
Hauszinssteuer nach den Angaben der b tt nUr 
berücksichtigen. Hierbei handelt es sich i d i e ^ a' iit 
sächliche Entwicklung, die darauf beruht, da rcci 
in den Steuerzetteln regelmäßig richtig  suw. nic[it s. t 
liehe Charakter des Steuerzettels w ird  dadu ¡st r
ändert. Die bloße Übung im Grundstücksver jnit %
geeignet, den Umfang der Amtspflichten erwel

I UU UM ly ~ Qgj- ~
in den Steuerzetteln regelmäßig richtig  sind, „¡cid 1  

euerzettels w ird  dadurc» . t ««*
dstücksverkehr ^

■AiguciJ u tu  ... .......... ispflichten
Einziehung der Steuern betrauten Bea™}e.n.u deo Stct 
oder ihnen eine besondere „Fürsorgepfhcn 
pflichtigen gegenüber aufzuerlegen. „-.„den Svune”

So unterscheiden sich die bei den Gern ¡„ 
ten Hauszinssteuerrollen und die auf Grün vycsehjEf
enthaltenen Angaben aufgestellten Steuerz' ^
von dem Grundsteuerkataster m it welchem si l4g a
Scheidungen des erk Sen. in RGZ. 100 
=  JW. 1936,254« befassen. Das Grundsteuer!« ]bar o 
— so auch bei der Hauszinssteuer — die gef den
Steuerveranlagung. Darüber hinaus bildet es dienen ic 
liehe Grundlage für die dem Rechtsverkehr )b 
Eintragungen in das Grundbuch, und es muu
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'/erpflichtung ordnungsmäßiger Führung des Katasters 
"ls eine dem Katasterbeamten auch gegenüber den 

Grundstücksverkehr beteiligten Personen wie gegen- 
aber den Realsteuerpflichtigen obliegende Amtspflicht 
^gesehen werden. Gerade dièse Voraussetzungen fehlen 
“ber bei den von den Gemeinden in auftragsweiser Ver
waltung geführten Steuerrollen fü r die Hauszinssteuer 
nd den der Einziehung dieser Steuer dienenden Steuer- 
nj?rderungsschreiben.
rehlt es aber fü r den vorliegenden Sachverhalt an 

.tier den Beamten der Bekl. der Kl. oder den früheren 
Jbudstückseigentümern gegenüber obliegenden Amts- 

L ‘cut> so kann unerörtert bleiben, ob diese die ihnen 
ü / , lntern gegenüber ihrem Dienstherrn, der Bckl., ob- 
-  Senden Amtspflicht etwa schuldhaft verletzt haben.

,edarf auch keines Eingehens auf die übrigen Ein
sendungen der Bekl.

(RG-, III. ZivSen., U. v. 1. Nov. 1940, II I  30/40.) [N.J 
*

n)u,iE GLG. — § 1766 BGB. Auch der uneheliche Vater 
BQR S *eibl>cher Verwandter des Kindes i. S. des § 1766 
*War feHen. Durch die Annahme an Kindes Statt erlischt 
sie r u Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters, nicht; 
4er „ , aber. Die Unterhaltspflicht des Annehmenden geht 
oblii13*"̂1 § ^0 8  Abs. 1 und 2 BGB. dem unehelichen Vater 

‘■egenden Unterhaltspflicht vor.
1ULG. Dresden, U rt. v. 8. O kt. 1940, 15 U 179/40.) 
^ “ gedruckt: DR. 1941, 386®.

lUlUf^ ün? : Die Entscheidung ist f ü r  d ie  E n t w i c k 
l e  fi j es Ä d o p t i o n s w e s e n s  s e h r  zu b e g r ü ß e n .  
su„ani r  *ür e‘ne lanSe bestehende Streitfrage eine Lö- 
^bglich ■’ tV° n dCr Pra^^*sclien A rbeit aus gesehen, allein

ätan'rfn ^eichsadoptionsstelle in der NSV. hat stets den 
vertreten, daß die Unterhaltspflicht des K in- 

au[ je .ei s nach rechtskräftiger Bestätigung der Adoption 
¿Ur r1 .11 hinter der der Wahleltern zurücktreten muß. 

hon “ Gründung muß man vom We s e n  d e r  A d o p -lon „ “ '■gjuuui
ausgehen:

es sjgL^^Ptionsabschluß erfolgt grundsätzlich 
?ls Uai vermittelte Fälle handelt Ar'~

soweit 
in der vom RG.

- ‘*clipSSl? erhlärten Form der Inkognito-Adoption. Den 
4er a .en Angehörigen werden also Name und Anschrift 
¡4hren f ’Phveltern nicht bekannt. Die Adoptiveltern er*

. " !ar genau> woher das K ind stammt. Sie lehnen 
e'blichp^le. dle Erfahrung lehrt, jede Verbindung m it den 
a4ch dgj1 Angehörigen — dazu gehört selbstverständlich 
jUhen sig '.uhesvater — ab. Schon nach kurzer Zeit wün- 
■incl nir , .n' cht mehr daran erinnert zu werden, daß das 

^hterhai! t as e‘gune ist. Man würde hier durch die Auf- 
uatll|nenJ i ^  der Unterhaltszahlungen ein wirkliches Zu- 
vee‘bträriar ^ Serl der Wahleltern m it dem Kind stören und 
i 0guit0o ntlge,n> ja sogar die Aufrechterhaltung des In- 
^eSehen pfährden. Vom Standpunkt der W a h l e l t e r n  
v Kind fr  d'es keinesfalls geschehen. Diese tragen für 
i aiute dessen Erziehung und Heranwachsen sie die 

k 1 den ,,erantwortung übernehmen, selbstverständlich 
iTC>ami* A{nterhalt, wie fü r ein eigenes Kind. 
t,,nterhalto .^cb °n festgestellt, daß auch das K i n d  die 
d-"1 Und o ahl'ungen des Erzeugers nicht braucht. Reich- 

Unte rk? ltz sinci bestimmt nicht ausschlaggebend für 
J s*e V o - , ngunS eines Kindes zur Adoption. Aber die 
i3  gere<ipu ssetzunS dafür sind geordnete Verhältnisse, 

~  wenn auch häufig bescheidenes — Ein

s ts  mV“ ge ltß dem K ind in seiner Pßege Und Erziehung
Tauf den K i n d e s v a t e r  ist die Aufrecht- 

Unterhaltspflicht vor der der Adoptiveltern 
da Sip • , . 9er Adoption gleichfalls nicht gerecht
en, Sle einp lnsbes. bevölkerungspolitisch unerwünscht, 
hiSn Kali/,? unverheirateten Kindesvater durch die stän- 
Sor rt- D ^ ngen am rechtzeitigen Abschluß einer Ehe 

ftjr p™ verheirateten Kindesvater aber w ird  die 
sCL,.Kindp»,ra,u unci K inder erschwert. Die Tatsache, daß 

Un>r a .er verheiratet ist und dadurch eine Ehe- 
> t ,  i s V Ä h e n  den Kindeseltern nicht mehr in Frage 

15 Gefau ,g der Grund für die Abgabe des Kindes. 
nr> daß bei einer solchen, für ihn sehr gün

stigen Lösung der Kindesvater in vielen Fällen auf die 
Abgabe des Kindes zur Adoption drängen w ird , ist aller
dings vorhanden. Sie w irk t sich auch heute schon dadurch 
aus, daß nicht selten der erste Anstoß zur Abgabe des 
Kindes vom Kindesvater ausgeht. Es ist daher stets die 
Aufgabe der Adoptionsstelle, darauf zu achten, daß die 
Abgabe des Kindes unbedingt einem freien Willensent
schluß der Kindesmutter entspringt, da diese allein für die 
Trennung von dem Kinde maßgebend ist.

Eine Weiterzahlung nach rechtskräftig abgeschlossener 
Adoption ist also nicht angebracht. N icht jede Adoption 
w ird  aber sofort abgeschlossen und gerichtlich bestätigt, 
sondern das K ind w ird  während einer gewissen P r o b e 
z e i t  erst in Adoptionspflege übernommen. Während es 
so als Pflegekind im  Hause der künftigen Eltern lebt, 
mag es allerdings Fälle geben, in denen es wünschenswert 
ist, daß der Vormund, trotzdem schon jetzt die künftigen 
Eltern fü r den Unterhalt des Kindes allein aufkommen, die 
Unterhaltsbeiträge vom Kindesvater einzieht und für das 
K ind spart. Sie können dann nach der Bestätigung des 
Adoptionsvertrages den Wahleltern als Ausbildungsbei
hilfe oder Sparguthaben für das K ind übergeben werden.

Um die Entwicklung des Kindes abzuwarten oder um 
gewisse Zweifel in der Abstammung zu klären, muß 
häufig die an sich übliche Probezeit von etwa einem 
halben Jahr erheblich verlängert werden. Dann ist, wegen 
des ungewissen Ausganges, in der Regel die Weiterzah
lung der Unterhaltsbeiträge an den Vormund des Kindes, 
unter Umständen durch ihn an die Pflegeeltern, gerecht
fertigt.

Es muß hier noch die Frage der K i n d e r z u s c h l ä g e  
berührt werden. Diese werden für ein Adoptivkind bei 
Beamten und Angestellten erst dann ausgezahlt, wenn die 
Adoption rechtskräftig bestätigt ist, in Ausnahmefällen 
vom Vertragsabschluß an. Es w ird  aber ausdrücklich be
stimmt, daß nicht eine andere Person vorhanden sein darf, 
die zum Unterhalt des Kindes gesetzlich verpflichtet und 
dazu imstande ist. Diese Regelung, die an sich nicht un
bedingt befriedigend ist und auch schon zu Schwierig
keiten geführt hat, macht es häufig ebenfalls erforderlich, 
den Unterhaltsbeitrag vom Kindesvater bis zur B e s t ä 
t i g u n g  der Adoption einzuziehen.

Die Frage der Unterhaltspflicht des Kindesvaters nach 
der Adoption w ird  wohl noch endgültig im Anschluß 
an die zu erwartende gesetzliche Neuregelung im Fami
lienrecht geklärt werden müssen. Sie w ird  durch die ver
änderte Stellung des Kindesvaters gegenüber dem Kind, 
die zu erwarten ist, m it berührt werden.

In einem vor einiger Zeit den gesetzgebenden Stellen 
vorgelegten E n t w u r f  e i nes  Ge s e t z e s  ü b e r  d i e  
A n n a h m e  an K i n d e s  S t a t t ,  der aus den Erfahrungen 
der Reichsadoptionsstelle und anderer Stellen entstanden 
war, ist vorgesehen, daß die Unterhaltspflicht aller leib
lichen Verwandten, also auch des Kindesvaters, nach Ab
schluß der Adoption b e i L e b z e i t e n  d e r  A d o p t i v 
e l t e r n  v ö l l i g  w e g f a l l e n  so l l .  Dies würde also noch 
über die Regelung des § 1766 BGB. hinausgehen, der die 
Unterhaltspflicht in zweiter L inie bestehen läßt. Der Weg
fall der Unterhaltspflicht würde eine sinngemäße, dem 
Wesen der Adoption entsprechende und daher erwünschte, 
klare Trennung von den leiblichen Angehörigen auch in 
wirtschaftlicher Beziehung darstellen.

Stellungnahme der Reichsadoptionsstelle in  der NSV.

Testamentsgesetz
2 4 . KG. — § 48 Abs. 2 TestG. Ein deutscher Erblasser 

verstößt durch die erbrechtliche Bevorzugung eines jüd i
schen Angehörigen gegenüber nichtjüdischen, die ihm 
erbrechtlich näher oder gleich nahe stehen, gröblich gegen 
die nach § 48 Abs. 2 TestG. von ihm zu nehmenden Rück
sichten, wenn und soweit er für die Bevorzugung keinen 
gewichtigen Grund hat. f )

Der deutschblütige Erblasser K arl E. w ar zweimal 
verheiratet. Aus der ersten Ehe m it einer Deutschen hatte 
er einen Sohn, der vor ihm unter Hinterlassung eines 
im Jahre 1938 geborenen Sohnes gestorben ist. Im Jahre 
1931 heiratete er nach dem Tode der ersten Frau eine 
Jüdin, ohne daß aus dieser Ehe Kinder hervorgingen. Er 
setzte nun in einem eigenhändigen Testament vom
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11. Febr. 1933 seinen damals noch lebenden Sohn zu 
seinem alleinigen Erben ein, errichtete aber am 14. Jan. 
1939 ein neues eigenhändiges Testament und berief darin 
seine zweite Ehefrau zu seiner alleinigen Erbin. Er starb 
am 6. Febr. 1940. Sein Enkel beantragte hierauf, ihm einen 
Erbschein entweder dahin zu erteilen, daß er Alleinerbe, 
oder wenigstens dahin, daß er neben der W itwe — wie 
bei der gesetzlichen Erbfolge — Miterbe zu 3A geworden 
sei. E r hält das zweite Testament für unwirksam, weil 
es gegen die Bestimmung des § 48 Abs. 2 TestO. ver
stoße. Das AG. wies den Antrag zurück. Auf eine Beschw. 
hob das LG. diese Entsch. auf, überließ es aber dem AG., 
den Erbschein nach Maßgabe des Haupt- oder des H ilfs
antrages zu erteilen. Eine weitere Beschw. der W itwe 
hat keinen Erfolg gehabt.

Nach § 48 Abs. 2 TestG. ist eine Verfügung von Todes 
wegen nichtig, soweit sie in einer dem gesunden Volks
empfinden gröblich widersprechenden Weise gegen die 
Rücksichten verstößt, die ein verantwortungsbewußter 
Erblasser gegen Familie und Volksgemeinschaft zu neh
men hat. Diese Bestimmung knüpft an den im  Vorspruch 
zum TestG. ausgesprochenen Leitgedanken an, daß Testa
ment und Erbvertrag in der Hand eines verantwortungs
bewußten Erblassers dem Ziele des Erbrechtes dienen 
sollen, überkommenes wie gewonnenes Gut des Erblassers 
weiterzuleiten und über seinen Tod hinaus w irken zu 
lassen zum Wohle von Familie, Sippe und Volk. Der 
Kreis der die „Fam ilie“  oder „Sippe“  des Erblassers in 
diesem Sinne bildenden Personen ist im Gesetz selbst 
nicht festgelegt. Im Einzelfalle ist nach der Lebensauffas
sung zu entscheiden, welche Personen dazu gehören. H ier
bei kann der Grad, in welchem ein übergangener Ange
höriger m it dem Erblasser verwandt ist, wesentlich da
fü r sein, ob eine grobe P flichtw idrigkeit des Erblassers 
vorliegt.

Das LG. führt aus, die Einsetzung eines Juden ver
stoße bei Übergehung von arischen Verwandten stets 
gegen § 48 Abs. 2 TestG. Es sei daher unerheblich, daß 
der Erblasser im vorl. Falle nicht einen Fremden, sondern 
seine bei der gesetzlichen Erbfolge mitberechtigte Ehe
frau zur Erbin eingesetzt habe, m it der er schon seit 
1931 verheiratet gewesen sei. Die Belange der Sippe und 
der Volksgemeinschaft seien höher zu werten als die per
sönlichen Interessen. Dieser Grundsatz werde verletzt, 
wenn Nachlaßgegenstände durch den Übergang in jüd i
sche Hände einem Volksdeutschen Abkömmling des E rb
lassers entzogen würden. Hierbei sei es ohne Bedeutung, 
daß zwischen dem Erblasser und seinem Sohn ein Zer
würfnis bestanden habe. Der Erblasser habe sich im 
Jahre 1939 darüber k la r sein müssen, daß die von ihm 
vorgenommene Erbeinsetzung gegen das gesunde Volks
empfinden verstoße und daher nicht rechtsbeständig sein 
könne.

Der angefochtenen Entsch. ist für den vorl. Fall im E r
gebnis darin beizutreten, daß das zweite Testament nicht 
in vollem Umfange als maßgebend anerkannt werden 
kann. Das LG. mag allerdings in seiner Annahme zu 
weit gehen, daß eine Verfügung, welche Nachlaßgegen
stände zum Nachteil eines Volksdeutschen Abkömmlings 
des Erblassers in jüdische Hände übergehen lasse, unter 
allen Umständen dem gesunden Volksempfinden gröblich 
widerspreche und daher i. S. von § 48 Abs. 2 TestG. 
nichtig sei. Die Aufstellung eines solchen allgemeinen 
Grundsatzes ist bedenklich, weil den besonderen Verhält
nissen des einzelnen Falles, die in  ihrer möglichen Ge
staltung schwer zu übersehen sind, nicht von vornherein 
schlechthin jede Bedeutung für die Beurteilung der Frage 
abgesprochen werden kann. Dem LG. ist aber m it der 
Einschränkung zuzustimmen, daß ein deutschblütiger E rb
lasser durch die erbrechtliche Bevorzugung eines jüd i
schen Angehörigen gegenüber anderen, die ihm erbrecht
lich näher oder gleich nahe stehen, gröblich gegen die 
nach § 48 Abs. 2 TestG. von ihm zu nehmenden Rück
sichten verstößt, wenn oder soweit er für die Bevor
zugung keinen gewichtigen Grund hat. Denn eine solche 
nicht zu rechtfertigende Bevorzugung würde der jetzt 
allgemein gewordenen Erkenntnis widersprechen, daß die 
deutsche Volksgemeinschaft ein Interesse an der Zurück- 
drängung des Judentums, auch in w irtschaftlicher Bezie
hung, hat, und daß deshalb unentgeltliche Zuwendungen

eines Deutschen an einen Juden, wenn es dafür an einern 
besonderen Grund fehlt, unterbleiben müssen. H ier lief, 
die Grenze für die vom Gesetz sonst aufrechterhaltene 
Testierfreiheit des Erblassers. Von diesem Rechtsstaat 
punkte aus hatte das LG. für seine Beurteilung des 
zweiten Testamentes des Erblassers dahin, daß es gegen 
die Vorschrift des § 48 Abs. 2 TestG. verstoße, im L n1' 
fange der darin liegenden Bevorzugung der jüdischen 
Witwe vor dem deutschblütigen Enkel bei dem gegebenen 
Sachverhalt eine ausreichende Grundlage.

Allerdings hatte der Erblasser seine jüdische Ehefm11 
bereits vor der Klärung der Anschauungen über die Ste' 
lung des Judentums, nämlich im Jahre 1931, geheirate1' 
E r hatte deshalb begründeten Anlaß, ihren Unterhalt fu 
die Zeit nach seinem Tode, soweit erforderlich, siche:r- 
zustellen. Dazu bedurfte es aber ihrer erbrechtlichen pe' 
vorzugung nicht, weil ih r Unterhalt schon durch das 
zustehende Witwengeld gesichert war und sie nach ih’J 
eigenen Darstellung das M ob ilia r der gemeinsamen wonj 
nung vom Erblasser schon bei dessen Lebzeiten gesehen* 
erhalten hatte. Es mögen ferner zwischen dem Erblass 
und seinem später verstorbenen Sohne Streitigkeiten s» „ 
gefunden haben, bei denen der Sohn den Vater bescher 
und die Schwiegertochter den Erblasser hinausgewies 
haben soll. Abgesehen davon aber, daß die Schuld 
diesen Vorgängen heute kaum noch festzustellen vva : 
waren sie zur Zeit der Testamentserrichtung nicht ui 
von ausschlaggebender Bedeutung. Als der Erblasser 
Januar 1939, nach dem Ableben seines Sohnes, das Tes 
ment errichtete, durch das er seine jüdische Ehefraui J  
alleinigen Erbin einsetzte, war bereits das einzige £ f 
des Sohnes und damit sein einziger Abkömmling, we sjCli 
seine Familie fortsetzte, geboren. Andererseits hatten 
zu dieser Zeit die Anschauungen über die Bedeutung t 
Familie und der Sippe für den Volkskörper und «vkeif 
sich ferner die Anschauungen über die Notwendig1*^ 
einer Trennung zwischen Deutschen und Juden duren _ 
Aufklärungsarbeit der Partei und der Regierung " )| 
reichend gefestigt, um den Erblasser darüber zu „  sei' 
daß die Zurücksetzung eines Enkelkindes zugunsten n 
ner jüdischen W itwe nicht dem gesunden VolksemFt _ 
entsprach. Wennschon der Erblasser infolge der 
keiten mit seinem Sohne möglicherweise ohne s eI1, 
Pflichtverletzung zu dem Entschluß hätte kommen k ^  
d i e s e n  nicht zu bedenken, so bestand doch ^  ¿afiif> 
gesunder Volksanschauung billigenswerter Grund nSteö 
nach dem Ableben des Sohnes die Erbfolge zuun5aß def 
des lebenden E n k e l k i n d e s  dahin abzuändern, u g0jite- 
g e s a m t e  Nachlaß an die jüdische Ehefrau fallen

Die in Frage stehende Verfügung ist nach § , ße-
TestG. aber nur insoweit nichtig, als sie den o .  ¿es 
zeichneten Charakter hat. Sie ist deshalb (auch *• ‘ ¡.¡¡t- 
Erblassers: §§ 139, 20S5 BGB.) unbedenklich 
zuerhalten, soweit sie die Ehefrau — unter ? ucjTrI1faiiie 
machung der früheren Enterbung — lediglich ‘n1pgnn da5 
ihres gesetzlichen Erbrechts zur Erbin beruft, y  e¡nes 
gesetzliche Erbrecht ist dem jüdischen Angehörige (eSta' 
deutschen Erblassers bisher nicht genommen. . ht ae&, 
mentarische Zubilligung kann deshalb auch n}^p.aeri“ ! 
den § 48 Abs. 2 TestG. verstoßen. Das N ach laß  e„t- 
w ird  also nur dem vorl. H i l f s a n t r a g e  des £ ange 
sprechen können. Hieran w ird  es aber durch 
fochtene Entsch. auch nicht gehindert. q.)

(KG., l.Z ivSen., Beschl. v. 2. Jan. 1941, l W x t P

Anmerkung: Nach § 48 Abs. 2 TestG. i s t ? e. 
gung von Todes wegen nichtig, soweit sie VFe>s 
sundem Volksempfinden gröblich widersprechen 
gegen die Rücksichten verstößt, die ein e¡nsch^
bewußter Erblasser gegen Familie und Volksgei f  ^en 
zu nehmen hat. Diese Vorschrift erweist sich 
als einer der wichtigsten Sätze des geltenden ^  y 
Durch diese Bestimmung hat der Gesetzgeh eiti
Volksempfinden geleiteten richterlichen Ln  ( g^ng m 
weiten Spielraum gelassen. In der Zusamme 
DR. 1940, 1652 habe ich gezeigt, daß die Ksp qoXicW} 
den Fehler der Übertreibung zu verfallen, oje gntgcn' 
in allen geeigneten Fällen mit begrüßenswerte 
denheit angewandt hat. n  wird

Auch der oben mitgeteilte Beschluß des efeo
Sinn der neuen Vorschrift in glücklicher we
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n? entspricht durchaus unserem Rechtsempfinden, daß der 
dichter dem Versuch des deutschblütigen Erblassers, 
nter Übergehung des aus seiner ersten Ehe stammenden 
eutschblütigen Enkels die jüdische Ehefrau zweiter Ehe 
UI, Alleinerbin einzusetzen, entgegengetreten ist.
¿u billigen ist ferner, daß der Beschluß Maß zu halten 

¡ fa n d e n  hat. Die Erbeinsetzung der jüdischen Ehefrau 
ü , n’°ht zu beanstanden, soweit sie sich mit der gesetz- 
iiirV n Erbfolge deckt. Der Nachlaß fällt also zu 'U  an die 
j^a'Sche Ehefrau und zu 3A an den deutschblütigen Enkel.

der Übergangszeit erscheint diese A rt der Teilung ge- 
schr 1133 B'utschutzO. v. 15. Sept. 1935 die Ene- 

niteßung zwischen Juden und Staatsangehörigen deut- 
sJ!®n oder artverwandten Blutes verboten hat, können sich 
I ater Erbfälle dieser A rt nicht mehr ereignen.

M inD irig . D r. V o g e l s ,  Berlin.

Handels- und Wirtschaftsrecht
> J 5- K Q. — § 14 VO. v. 15. Jan. 1940 (RGBl. I, 191); 
72sj2£- 21 A llgVfg. des RJM. v. 20. Juni 1940 (DJ. 1940, 
(¡en r  r  Verwalter einer unter feindlichem Einfluß stehen- 
aUs GmbH. ist nicht befugt, die durch seine Bestellung 
tieu» li^ h e te n  Geschäftsführer wieder einzusetzen oder 

“ Geschäftsführer zu bestellen.
Einnr ne*ne GmbH., die unter maßgebendem feindlichen 
(RGri Tste*l i > >si auf Grund der VO. v. 15. Jan. 1940 
dete ’ ’ e' n Verwalter bestellt worden. Dieser mel- 
vertro(lrn Handelsregister an, daß er den bisher zur Allein- 
liih r l’UnS der Gesellschaft befugt gewesenen Geschäfts- 
schäft .«"naehtigt habe, die Gesellschaft weiter als Ge- 
Eintra Uhrer zu verf reten. Das Registergericht lehnte die 
I q tl^ ung ab. Eine Beschw. des Verwalters wurde vom 
fWot1ZUr,ücl<£ewiesen (GR- 1941, 211). Seine weitere 

^  w- hat ebenfalls keinen Erfolg.
WeinJ’ .S l 4 VO. v. 15. Jan. 1940 ist der Verwalter, so- 
bestj ei seiner Einsetzung — wie hier — nichts anderes 
geriehm , worden ist, zu allen gerichtlichen und außer- 
der ßpl1 ■ en Geschäften und Rechtshandlungen befugt, die 
der Datrie^ des Unternehmens mit sich bringt. Während 
ter u ,Uer der Verwaltung ruhen die Befugnisse der Lei- 
bjgten1(1 der sonst zur Vertretung oder Verwaltung be- 
gane rJ.ersonen, ebenso wie die Befugnisse anderer Or- 
daß jp le?e Vorschriften lassen zumindest nicht erkennen, 
Dauer . Verwalter auch befugt sein soll, einem für die 
seine v  * Verwaltung ausgeschalteten Geschäftsführer 
dann ei.er!re*ungsmacht wieder zu verleihen oder, was 
iiihrer 7eni aBs zulässig sein müßte, einen neuen Geschäfts- 
Fer'ehti;Uibeste**en- Denn die Befugnis zur Vornahme aller 
¡¡^dlun-r n u.n(d außergerichtlichen Geschäfte und Rechts- 
bringt 7enj die der Betrieb des Unternehmens mit sich 
v?n “ ^¡aßt nicht ohne weiteres auch die Bestellung 
r!8,en. p- hohen Vertretern oder auch nur von Proku- 
ĥ balich me Befugnis der in 8 14 bezeichneten A rt haben 
!ebäf(Sj.’ sogar in noch weiterem Umfange, auch Ge- 
u iSch ä ftIf ir und Prokuristen, ohne daß sie einen anderen 
ßOß.: s ü lr.?.r _°der Prokuristen bestellen können (§ 48

.. ......
?rrdtnin,fj9r‘cht freilich die auf Grund der §§ 19, 27 der Ver-

" • .« M S re  « «

,• o Ar uutT rrOKU
’ 8 46 Ziff. 6 GmbHG.

728) in Ziff. 20 davon, daß der Verwalter „die 
h,S verP;. • r Organe (der Gesellschaft) in seiner Stel- 
th '^en (ut,d demgemäß das ihm unterstellte Unter-
hs^sform i, Einhaltung der iü t  die gegebene Unterneh
me). D t ge ten.den allgemeinen Vorschriften zu verwalten 
F> an Sti>i!au>s heße s‘cb dem W ortlaut nach folgern, daß

«.1 n u l l !

0 - m c i r "  ?er Verordnung widersprechen —  
ri„r 0 s e h n's j n' cllt im Sinne der AllgemVfg. (ebenso 
S rch die V - : DR- 1940> 2I41)- Die Verordnung w ill 
tu!1 'eitenHo nŝ tzunS des Verwalters gerade die bisheri- 
(W“ anso.,,6,11 Personen von der Vertretung und Verwal- 
ein ‘jeßen. Der Verwalter soll der alleinige Herr
,$ ?  sein. Dann ist aber neben ihm für
■O üer aftsführer, der — wenn auch unter der Auf- 
fa lsch anRS i schafterversammlung bzw. des Verwalters 

s He,-! s,enhin und den Angestellten gegenüber eben- 
ues Unternehmens ist, kein Raum. Der Ver

walter würde sonst als Inhaber der Befugnisse des Ge
schäftsführers, die ihm übrigens nicht einmal in vollem 
Umfange zustehen (§ 14 Abs. 1 S. 1 der VO.; § 21 Abs. 1 
und vor allem Abs. 2 der A llgVfg.), nur m it gleichen 
Rechten neben dem von ihm selbst bestellten Geschäfts
führer stehen. Es würde sich die Frage erheben, ob der 
letztere auch weiterhin Betriebsführer i. S. des § 3 Abs. 1 
ArbOG. wäre, ob er bei Anmeldungen zum Handels
register m itw irken müßte (§ 78 GmbHG.) und ob er zur 
Vornahme solcher Anmeldungen im Ordnungsstrafenver- 
fahren angehalten werden könnte. Das Nebeneinander von 
gesetzlichen Vertretern ganz verschiedener A rt würde 
also, abgesehen von seiner Ungewöhnlichkeit, auch zu 
Zweifeln über die Abgrenzung der beiderseitigen Befug
nisse und damit zu Schwierigkeiten führen. Vor allem 
aber kann es nicht die Absicht des Gesetzgebers ge
wesen sein, die ausschließlich von dem Reichslcommissar 
zu treffende Entsch. der Frage, ob die Ausschaltung der 
leitenden Personen eines Unternehmens geboten ist, von 
dem eingesetzten Verwalter in irgendeiner Richtung nach
prüfen zu lassen. Darauf würde aber eine von dem Ver
walter^ verfügte Wiederbestellung eines ausgeschalteten 
Geschäftsführers praktisch hinauslaufen. Daß auch die 
A llgV fg. in dem Relativsatz in Ziff. 20 Satz 2 ( „ . . .  der 
die Befugnisse der Organe in seiner Stellung vereinigt“ ) 
nichts anderes hat sagen wollen, ergibt die Umschreibung 
der Befugnisse des Verwalters in Ziff. 21 Abs. 1, wo die 
Vorschrift des § 14 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung aus
drücklich wiederholt w ird, noch dazu mit der neuen Ein
schränkung, daß er sich im Rahmen ordnungsmäßiger 
W irtschaft halten müsse. Einen weiteren Anhaltspunkt für 
die hier vertretene Auffassung bietet die schon vom LG. 
verwertete Bestimmung in Ziff. 14 Abs. 2 A llgVfg. Da
nach soll der Verwalter kraft fe iner Vertretungsmacht 
berechtigt sein, neue Prokuren und Vollmachten zu er
teilen. Es mag dahingestellt bleiben, ob die besondere 
Hervorhebung dieser Befugnis notwendig war. Sie läßt 
jedenfalls als Standpunkt der A llgV fg. erkennen, daß der 
Verwalter zur Begründung noch weiter gehender Vertre
tungsbefugnisse nicht berechtigt sein soll. Es hätte sonst 
nahegelegen, das Gegenteil auszusprechen, da die Be
fugnis des Verwalters zur Bestellung von Vertretungs
organen der Gesellschaft mindestens erheblich zweifel
hafter erscheinen mußte als die Bestellung von Proku
risten und die Erteilung von Vollmachten. Es ist auch 
nicht möglich, unter der „E rte ilung von Vollmachten“ , 
wie die weitere Beschw. w ill, zugleich die Bestellung von 
Vertretungsorganen mitzuverstehen, da dies dem ju ris ti
schen Sprachgebrauch allzusehr widersprechen würde.

Es ist endlich — entgegen den Ausführungen der wei
teren Beschw. — nicht anzuerkennen, daß ein Bedürfnis 
zur Wiederbestellung der früheren Geschäftsführer auf- 
treten könnte. Der Verwalter ist rechtlich nicht gehindert, 
einen solchen früheren Geschäftsführer notfalls zum Pro
kuristen des Unternehmens zu bestellen. Weshalb das zur 
ordnungsmäßigen Weiterführung der Geschäfte nicht 
ausreichen soll, w ird  vom BeschwF. nicht dargelegt und 
ist auch sonst nicht ersichtlich. Der Oberleitung des 
Unternehmens darf der Verwalter sich auf keinen Fall 
entziehen. Es kann ihm insbes. zugemutet werden, die
jenigen Rechtshandlungen, die ein Prokurist oder ein 
Handlungsbevollmächtigter fü r die Gesellschaft nicht vor
nehmen kann, in eigener Person vorzunehmen.

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 16. Jan. 1941, 1 Wx 628/40.) 
*

**  26. RG. — §§ 12, 823, 826 BGB.; §§ 19, 37 HGB.; §§ l,  
16 UnlWG. Wenn ein Angestellter aus einer Firma aus
scheidet, so kann es ihm nicht verwehrt werden, einen 
Betrieb zu begründen, dessen Geschäftsgegenstand ganz 
oder teilweise mit dem des Betriebes seiner früheren A r
beitgeberin übereinstimmt. Wählt er fü r die Form seines 
Unternehmens die KommGes. und nimmt er nach § 19 
HGB. seinen Familiennamen in die Firma auf, obwohl der 
gleiche Familienname in der Firma seiner früheren A rbe it
geberin enthalten ist, so kann die frühere Arbeitgeberin 
die Führung des Familiennamens durch die neue Komm
Ges. nicht unterbinden, selbst wenn dieser Name durch 
ihre Geschäftstätigkeit für sie eine besondere Verkehrs
geltung erlangt haben sollte, weil die Führung des Fami
liennamens seitens der KommGes. auf gesetzlicher Vor-
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schritt beruht. Der Gebrauch des Familiennamens durch 
die KommGes. ist weder unbefugt i. 8. des § 12 BGB., 
noch nach § 37 Abs. 2 HGB., weil es am Unbefugtsein des 
Gebrauchs des Firmenbestandteils der früheren A rbe it
geberin fehlt, noch nach § 16 UnlWG., weil insoweit eine 
gesetzliche Zwangsvorschrift entgegensteht, noch nach § 1 
UnlWG., §§ 823, 826, 1004, 862 BGB., weil die für alle 
diese Bestimmungen erforderliche Widerrechtlichkeit oder 
Sittenwidrigkeit fehlt.

Aus § 16 UnlWG. in Verbindug m it der allgemeinen 
Pflicht, die in den gesetzlichen Bestimmungen über die 
Handelsfirma zum Ausdruck kommt, läßt sich folgern, daß 
dem Inhaber einer neuen Firma zum besseren Schutze vor 
Verwechslungen m it einer bereits bestehenden Firma auf
erlegt werden kann, seine Firma m it unterscheidungskräf
tigen Zusätzen zu versehen, f )

Die KL, welche die Firma „Gebr. Kn., Nieten- und 
Schraubenfabrik GmbH.“ , führt, betreibt ein seit 1709 be
stehendes Fabrikunternehmen in A., das von den Vorfahren 
des Zweitbekl. Arnold Kn. gegründet und aufgebaut w or
den ist. Heutzutage ist diese Familie Kn. an dem Unter
nehmen längst nicht mehr beteiligt. Sämtliche Geschäfts
anteile befinden sich in den Händen der V. AG., zu deren 
Konzern die K l. gehört. Die Erstbekl. ist ein erst 1939 
vom Zweitbekl. A rnold Kn. gegründetes Unternehmen in 
der Gestalt einer KommGes. zwischen Arnold Kn. als per
sönlich haftendem Gesellschafter und dem Kaufmann Wer
ner K. in  K., der seinerseits Eigentümer und Leiter einer 
chemischen Fabrik ist, als Kommanditisten. Die KommGes. 
wurde am 5. A p ril 1939 m it der Firma „KommGes. Kn. & 
Co.“  in das Handelsregister eingetragen m it Sitz in K.- 
Bahnhof und führt im Geschäftsverkehr die eingetragene 
Firma m it dem Zusatz „Fabrik für Präzisionsschrauben“ , 
während die K l. sich „Nieten- und Schraubenfabrik“  nennt. 
D ie bekl. Firma hat, wie nicht bestritten, von der W irt
schaftsgruppe für Werkstoffverfeinerung und verwandte 
Industriezweige in  H. die Erlaubnis zur Eröffnung ihres 
Betriebes erhalten. Arnold Kn., der unstrittig  zu der Grün
derfamilie gehört, war bis Ende 1938 Angestellter, zuletzt 
Prokurist der K l. Auf dem Gebiete der Erzeugung sog. 
preßblanker Präzisionsschrauben hat sich ein Wettbewerb 
zwischen den beiden Firmen entwickelt, da die bekl. Firma 
nichts als solche Präzisionsschrauben erzeugt, und zwar 
nach ih rer Angabe ausschließlich fü r den Flugzeugbau. 
Die Kl. hat erklärt, daß sie „seit langem“  Präzisions
schrauben fü r den Flugzeug-, Schiffs- und Maschinenbau 
herstelle, auf diesem Gebiet führend sei und m it ihren 
Schrauben, die sie durchweg als „Kn.-Schrauben“  anbiete 
und die auch so geheißen würden, bei den Verbrauchern 
dieser Schrauben einen ganz besonderen Ruf genieße. Die 
Bekl. behaupten, die Bezeichnung „Kn.-Schrauben“  beziehe 
sich auf eine besondere A rt stählerner Blechschrauben, die 
die Bekl. überhaupt nicht herstelle, und die Bekl. habe 
ihrerseits nie das W ort Kn. zur Bezeichnung ihres E r
zeugnisses an Präzisionsschrauben verwendet. Die im 
Schiffsbau verwendeten Schrauben seien stählerne Blech
schrauben und ein ganz anderes Erzeugnis als die im 
Flugzeugbau verwendeten Präzisionsschrauben. Vom Um
satz der K l. entfielen nur etwa 4 bis 5 %> auf Stahlschrau
ben.

D ie K l. hat erklärt, der Sinn der Klage sei der, durch 
U rte il diejenigen Abänderungen des Firmennamens und 
der Unternehmungsbezeichnung der Erstbekl. herbeizufüh
ren, die Verwechslungen ausschlössen, für deren Vorkom
men zahlreiche Tatsachen und Belege vorgebracht worden 
sind.

Die Bekl. haben gegenüber den auf die § 12 BGB., S 37 
Abs. 2 HGB., §§ 16 und 1 UnlWG., §§ 823, 826, 1004,'862 
BGB. gestützten Klageansprüchen Verjährung der Wett
bewerbsklage eingewendet.

Die K l. hat im ersten Rechtszug den Antrag gestellt,
1. die Erstbekl. zu verurteilen:

a) die Führung der Firma Kn. &  Co. KommGes. 
(W ortlaut nach der Klage) oder der Unternehmens- 
bezeichnung „K n. &  Co., Fabrik fü r Präzisions
schrauben“  bei Strafvermeidung zu unterlassen,

b) in die Löschung der Firma im Handelsregister 
einzuwilligen;

2. festzustellen, daß die beiden Bekl. als Gesamtschuld
ner ih r allen Schaden zu ersetzen hätten, der ih r

durch den Gebrauch des «angeführten Firmennamens 
und der Unternehmensbezeichnung entstanden 361 
und etwa noch entstehen werde; ,.

3. die Erstbekl. zur Rechnungslegung über alle Voniia 
seit der Eintragung im Handelsregister, 5. A pril 19™ 
abgeschlossenen Geschäfte zu verurteilen.

Die Kammer für Handelssachen des LG., die keine Ver
wechslungsgefahr als vorhanden ansah, hat die Klage an
gewiesen.

Im Beruiungsverfahren hat die K l. einen H i l f . 38 f1’ 
t r a g ,  auf den das Gericht h ingew irkt hatte, dahin g 
stellt, die Bekl. zu verurteilen, die Führung der genannt 
Firma und, Unternehmensbezeichnung ohne Beifügung 8 
Vornamens „A rno ld “  und ohne die Voranstellung der o 
Zeichnung „R .er Präzisionsschraubenfabrik“  bei Stratv 
meidung zu unterlassen. Die bekl. Firma bat, den Wortj , 
„fab rik “  wegen der Länge des Wortes zu streichen 8 
anerkannte den Anspruch des Hilfsantrags in solcher r 
sung, während der Berufung im übrigen widersproe 
wurde. . f

Das OLG. hat danach das landgerichtliche Urteil un 
Zurückweisung der weitergehenden Berufung dahin aßo ( 
ändert, daß die Erstbekl. bei Strafvermeidung verUprii- 
werde, ihre Firma nur in der Form zu führen: K.er > ]e 
zisionsschrauben A r n o l d  Kn. &  Co. KommGes. 
Kosten des Rechtsstreits sind der K l. auferlegt. . . nS.

Nach unstrittiger Erklärung der Bekl. in der ^^.vlSI rU. 
Verhandlung ist ihre Firma nun m it dem durch das u 
vorgeschriebenen W ortlaut in das Handelsregister 3 B 
tragen. Das RG. bestätigte. cßs-

Das BG. nimmt, abweichend vom Erstrichter, verw jfl. 
lungsgefahr zwischen den eingetragenen Firmen der ^
„Gebr. Kn., Nieten- und Schraubenfabrik GmbH. n
der Firma der Bekl. — wie in diesem U rte il angeno ^e. 
— „K n. 8: Co. KommGes.“  an. Der die Firma d®r , *ellde 
soliderem Ruf und Ansehen stehenden K l. kennzeicn j eS 
Name Kn. komme zwar in der engeren Umgebl'ibrigefl 
Sitzes der beiden Firmen öfters vor, sei jedoch ini useinefl 
Deutschland nicht sehr häufig und habe dura1 gen- 
Wortklang besondere Kennzeichnungskraft. Derng »qe- 
über seien die Unterschiede iri den Firmen- 11 ^U-
schäftsbezeichnungen so geringfügig, daß sie von c eT]it 
gemeinheit nicht beachtet und nicht genügen'd gitz
würden. Auch der Umstand, daß die Parteien ‘“L geling 
an verschiedenen Orten haben, sei fü r die Unters ‘ u(UI|g, 
schon um deswillen von keiner wesentlichen j j ustr>e' 
weil beide Orte in demselben gleichartigen K^0{nn\̂ n 
gebiet lägen und leicht auch der Gedanke au ^ e ig ' 
könne, daß es sich bei der bekl. Firma um ein 7Vjiscbeil 
stelle der K l. handle oder sonstige Beziehungen . ¡uljgs- 
den Geschäftsbetrieben bestünden. Die Verw U)I) so 
gefahr, insbes. auch i. S. des § 16 UnIVVu.» 3 1 cj,ra#' 
größer, als beide Firmen dieselbe Ware Pra?}s' piiegehr.e0 
aen herstellten. Jedoch hält das BG. das K la®j[i r er e'a'0
des Hauptantrags, der Erstbekl. die Führung 
getragenen Firma oder der Unternehmens*) cj,jeci>1'
„K n. &  Co., Fabrik fü r Präzisionsschrauben r..rrila ij8
hin“  zu untersagen und ih r die Löschung der 
Handelsregister aufzugeben, fü r zu weitgehend- gtro» 
sich hier keinesfalls um eine durch Aufnahme . e vie 
mannes bewirkte Scheinfirma, der ZweitbeK■. ¿en ‘ 
mehr gemäß § 19 Abs. 2 HGB. den ihm zus 
miliennamen ordnungsmäßig in die Firma a h n liaP ’ 
Dafür, daß er dies in der unlauteren At,.sTlc!prne!irn3n nUi 
eine verwechselbare Anlehnung an das Unt (en K 
KI. zu schaffen, um auf diese Weise aus ihi J^ern f 
Nutzen für sich zu ziehen, fehle es an gen » „  cr 
halt, auch wenn man als rich tig  unterstell , dt>r u. 
seinem Ausscheiden bei der K l. deren Brie j.e£jer a 
gesehen, später ih r mehrfach Gefolgschaft » gg- s®1 , 
geworben und den Berliner Vertreter d®r ’ uch 8 s 
Firma gewonnen habe. Der Schadensersa ‘ sCj,uld 
K l. sei daher schon wegen Fehlens ®{®eä._u0g der ^  
der Bekl. unbegründet. Bei b illiger Abw » inte£e®ejl- 
lange beider Parteien seien die schutzwur s Ge ¡t 
der Kl. dadurch genügend gewahrt, daß d ie hnUng ß 
schaft ihre Firma und ihre Geschaftsb erSeh®; pa- 
einem so unterscheidungskräftigen / usalz ,icg sei- ,e„ 
eine Verwechslungsgefahr so gut wie unmo» erStai 
m it habe die Erstbekl. sich ohne weiteres
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bösw^li' WOn'^  s‘ e auc*1 Seze'g* habe, daß sie keineswegs

Hieraus muß angenommen werden, daß die Verurtei
lung der Erstbekl. sich auf das Anerkenntnis eines aus 

UnlWG. abgeleiteten Firmenänderungsanspruches 
seih*’ sacHlich-rechtlich wohl auch auf § 16 UnlWG. 
au a a*,er e*n wehergehendes Unterlassungsangebot 

16 UnlWG. und allen weiteren Klagegründen abge-

Das ausgesprochene Ziel der Rev., nämlich die Unter- 
dê Up£ ^er Führung des Wortes Kn. ü b e r h a u p t  in 
Unt f  lrma üer Erstbekl. und der durch Hinzufügen des 

„H^hmensgegenstands „Fabrik für Präzisionsschrau- 
reN erweRerten Geschäftsbezeichnung, läßt sich nicht er- 
„  i en- Auszugehen ist, was die Statthaftigkeit des Vor- 
dun6nS- <*es Hekl. Arnold Kn. m it einer Geschäftsneugrün
gun ln 9em ver*rauten Gebiet der Schraubenerzeu- 
an ,u.nd m*t seiner Firmenwahl anlangt, von den Rechts- 

indsätzen, die der Senat m it B illigung der Rev. in 
U rt. v. 22. Febr. 1927, II 363/26: RGZ. 116, 209 

0l1„ üwerek-Fall) aufgestellt und später wiederholt bestätigt 
iä?tr angewendet hat, 17. März 1931, II 301/30: MuW. 
II (ein Johann M aria Farina-Fall), 7. Juli 1936,
bei« p : QRUR- 1937> 153 =  MuW. 1937, 310 (Rügge- 
2l t ,  0 und das von der Rev. angezogene Urt. vorn 
IgUfbr. 1940, II H9/39: GRUR. 1940, 358 =  MuW. 1940, 
best f f 1* Rauner). Dem Zweitbekl. kann das Recht nicht 
beri« en wei‘den, nach seinem Austritt aus seiner bis- 
hläi-i n ^ e*lung bei der KL, seiner unbestrittenen Er- 
anJ.fng zufolge auch nach Scheitern des auch von ihm 
„e^om menen Planes seiner Weiterverwendung als Ge- 
^ r t r e t e r  der KI. in B., sich auf dem Gebiete ge- 

11 . selbständig zu machen, das ihm durch seine 
in bisherige Tätigkeit und durch die Überlieferung 
SonT.r Familie vertraut war. E r konnte hierbei auch dasQh j VCi llrll.il Will» 1—. 1 nUlHllv HiCl Uvt ri u c 11 V4M
den pJgebiet der Erzeugung von Präzisionsschrauben für 
mit , u£zeugbau wählen, das zur Zeit seines Umgehens 
^nfrüst ^ euSründung wegen der im Gang befindlichenuiiuung •> wb,'u v*vi im c/v»*"---
Und j . ung der Wehrmacht aller Länder bevorzugt war 

günstigsten Aussichten für die Zulassung der 
Erf0i. ric‘üung eines Betriebes und einen geschäftlichen 
Erze„  gßboten hat. Die K l. hatte auf dem Gebiete der 
Pate FUnS solcher Schrauben keine Sonderrechte; weder 
hat ifß-e not'b Warenzeichenrechte stehen ih r zur Seite. Sie 
AuSgt ' f e solchen Rechte ins Feld geführt und auch keinen 
« tn h n ^ fsb e sü tz  behauptet. Dieses W ort fehlt in ihren 
Urtter §reic" en Ausführungen, und der § 25 WZG. kommt 
Vor aa'e? zahlreichen von ih r angezogenen Gesetzen nicht 
zeichnf,  n*cht unter den von der Rev. als verletzt be- 
4ieser \Y/n Oesetzen. Der Wettbewerb auf dem Gebiet 
L^räu Warenerzeugung durch andere Firmen, nach ihrer 
«ande llllaig mindestens in Sch. und N., war bereits vor- 
eig-ena- Der Name „Kn.-Schrauben“  bildete nach ihrer 
’bre pr ... Darstellung nicht eine Sonderbezeichnung für 
hing .,raz-'sionsschrauben um irgendeiner Sondergestal- 
nataen r S Erzeugnisses willen, sondern einen Sammel- 
aUs (j„ ü’r . alle ihre Erzeugnisse an Schrauben, abgeleitet 
^ar. ry  e|nfachen Grunde, weil sie eben die Herstellerin 

na‘Psen Namen brauchte der Bekl. nicht zu benutzen, 
„bannt der ausdrücklichen und unbestritten gebliebenen 
■ r ih i Ul2£ der Bekl. ist dieser Name von der Erstbekl. 

r.e Er„■/am Erzeugnisse auch nie benützt worden. Für die 
liShn« r Eirma des neuen, in der vom Gesetz zur Ver- 
¿'uernoh!e?'eI1,en Form einer KommGes. gegründeten 
^bs. 2 | ,mens waren gesetzliche Vorschriften in § 19 
ScblechffS ^ HOB. gegeben, die die Aufnahme des Ge- 
$cbafte ^na,uens des einzigen persönlich haftenden Gesell- 
\f^ektenHtni* e' nem das Vorhandensein einer Gesellschaft 

t en Zusatz, jedoch nicht die Beifügung eines 
t °tr’manIi^ 'o rde rten  und die Aufnahme des Namens des 

sind sten ausdrücklich verboten. Diesen Vorschrif- 
f?- & p „  HsM. mit der Bildung der Firma „KommGes. 
^bon h n a c h g e k o m m e n .  Selbst die Firma Kn. & Co.r"0n l“
j te r  üer Vorschrift über die Bildung der Firma

mmGes. genügt. Daher bedeutet die Beifügung 
•z tz n Eezeichnung der Gesellschaftsform durch den 

VCb°n ’° lr|manditgesellschaft oder auch nur Kom.-Ges.
iib^'brkn60 Sew*ssen Schritt in der Richtung auf eine
Jth,

6r ieri:,lg der Unterscheidungskraft der Firma gegen- 
er andersartigen Gesellschaft. Der Geschlechts-

naine I<n., den nun einmal der Zweitbekl. führte, war 
nicht der K l. eigentümlich, mag sie auch die bekannteste 
Kn.-Firma sein. Denn es ist unstrittig, daß im engen 
Umkreis von 50 km vom Sitz der K l. A. noch drei Kn.- 
Firmen bestehen und eine vierte und fünfte bis 1930 und 
1932 bestanden hat, darunter ein „D rahtwerk Kn.“  in A. 
selbst, alle auf dem Gebiet der Eisenwaren tätig, das ge
nannte Drahtwerk nach der K l. auch ein Konzern werk 
der V. AG. Daher brauchte der Bekl. keine Bedenken zu 
haben, die gesetzliche Vorschrift zu befolgen und auch 
als persönlich haftender Gesellschafter seinen Geschlechts
namen in die neue Firma aufzunehmen. Wenn die Rev. 
jetzt sagt, in der Firma der. K l. habe der Name Kn. 
Schlagwortbedeutung und Verkehrsgeltung, so ist das 
erste davon angesichts des Vorhandenseins und der Dul
dung mehrerer anderer Firmen m it demselben Namen 
nicht mehr richtig, als bei jeder anderen Firma, die als 
wesentlichen Teil einen einzigen Geschlechtsnamen ent
hält. Selbst wenn im  übrigen das W ort Kn. Verkehrs
geltung gerade und nur für die Kl. hätte, so würde damit 
doch daran nichts geändert, daß der Zweitbekl. als Mann 
des Geschlechtsnamens Kn. nach gesetzlicher Vorschrift 
eben diesen Namen in die Firma der KommGes. auf
nehmen m u ß t e .  H iervon g ib t es keine gesetzliche Aus
nahme. Es stünde dann eben eine Verkehrstatsache gegen 
ein Gesetz, und diesem Gesetz kommt solcher Tatsache 
gegenüber, möchte sie ihrerseits auch einen gesetzlichen 
Schutz nach § 16 UnlWG. genießen, der sich nach an
derer Richtung geltend machen kann, nicht ein minderer 
Rang zu. Wenn die KL, die nach § 4 GmbHG. nicht dar
auf angewiesen ist, einen von alters her überkommenen 
Geschlechtsnamen fortzuführen, der heute auch gar nicht 
m it der Wahrheit ihres Gesellschafterbestands überein
stimmt, dabei verharren w ill, diesen Geschlechtsnamen in 
der Firma weiterzuführen, so muß sie, wie auch sonst 
der Träger eines Geschlechtsnamens in der Firma, die 
aus dem rechtmäßigen Vorhandensein des gleichen Na
mens sonst und seinem Auftreten im Geschäftsleben nach 
gesetzlicher Vorschrift sich ergebenden Unzuträglich
keiten mit in  Kauf nehmen. Sie kann nicht verlangen, daß 
der w irkliche Namensträger es unterläßt, sich im kauf
männischen Leben zu betätigen — da der Namensschutz 
grundsätzlich keinen Wettbewerb zur Vorbedingung hat 
— oder auch nur von einer wettbewerblichen Betätigung 
abzustehen, noch kann sie zur Vermeidung von Verwechs
lungen fordern, daß der Namensträger als Gründer eines 
neuen Unternehmens eine solche Unternehmungsform 
wählt, die es ihm ermöglicht, von der Aufnahme seines 
Namens in seine Firma abzusehen. Gerade in der gegen
wärtigen Zeit, die die Bildung von Kapitalgesellschaften 
m it der Möglichkeit der Annahme einer Sachfirma nicht 
begünstigt und deren Umwandlung in Unternehmungen 
m it persönlicher Verantwortung des Betriebsführers be
treibt (UmwandlG. v. 5. Juli 1934 [RGBL I, 534j), kann 
einem derartigen Verlangen kein Raum gegeben werden. 
Es kann auch nicht gefordert werden, daß eine gesell
schaftliche Bildung unter Hereinnahme anderer Personen 
als haftender Gesellschafter erfolge, die es ermöglicht, 
einen anderen Geschlechtsnamen, als den in  der älteren 
Firma stehenden, allein oder an erster Stelle in die Firma 
aufzunehmen, weil das die Zumutung eines Handelns ent
hält, das nicht allein in  der Macht des Gründungslustigen 
steht und ganz andere Bedingungen für die Zukunft des 
neuen Unternehmens schafft, daher die geschäftliche Frei
heit des Gründungslustigen ungesetzlich beeinträchtigt.

Wenn also die Erstbekl. zufolge der Firmenwahl des 
Zweitbekl. den Namen Kn. befugt, ja unter gesetzlichem 
Zwang in der Firma führt, so kann die Beseitigung dieses 
Namens weder nach § 12 BGB. gefordert werden, w eil 
eben der Gebrauch nicht „unbefugt“  i. S. dieses Gesetzes 
ist, noch nach § 37 Abs. 2 HGB., weil es am Unbefugtsein 
des Gebrauchs des Firmenbestandteils der KL fehlt, noch 
nach § 16 UnlWG., weil insoweit eine gesetzliche Zwangs
vorschrift entgegensteht, noch nach § 1 UnlWG., §§ 823, 
826 BGB., §§ 1004, 862 BGB., weil die für alle diese Be
stimmungen erforderliche Widerrechtlichkeit oder Sitten
w idrigke it fehlt.

Soweit in dem Stollwerk-Urteil RGZ. 116, 211 — in 
welchem Fall der § 12 BGB. nicht, wie die KL in ihren
Rechtsausführungen des zweiten Rechtszuges bemerkt hat,

110
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zufolge einer sachwidrigen Unterlassung der Kl., die 
Klage auf diese Gesetzesstelle zu stützen, unerörtert ge
blieben ist, sondern deswegen, weil die Heranziehung des 
§ 12 durch die Sachlage von vornherein, auch nach der 
Ansicht der damaligen Kl., versagen mußte — die Frage 
offengelassen ist, ob eine unter dem Vorwalten unlauterer 
Beweggründe vor sich gegangene, inhaltlich gesetzmäßige 
Firmenwahl oder ob gleichzeitige und nachfolgende För
derung der Verwechslungsmöglichkeiten bei der kaufen
den Allgemeinheit das Recht aufzuheben vermöchte, sich 
auf die gesetzlichen Firmenvorschriften zu berufen, ist 
hier keine Lösung dieser Frage vonnöten. Denn eine För
derung der Verwechslungsmöglichkeiten der beiden F i r 
m e n — oder auch nur ihrer an sich gleichartigen E r
zeugnisse an Präzisionsschrauben — vermag die K l. den 
Bekl. nicht vorzuwerfen. Wenn die Rev. sagt, ¡die Bekl. 
habe sich nach unwidersprochenem Vortrag der Kl. im 
täglichen Verkehr lediglich als „K n .“  bezeichnet, was von 
der Revisionsbeantwortung als tatbestandswidrig bezeich
net w ird  und in der Tat in den klägerischen Schriftsätzen 
und im Urteilstatbestand n i c h t  zu finden ist, so handelt 
es sich um einen auch belanglosen Vorwurf. Daß eine 
Firma, die einen einzigen Geschlechtsnamen als wesent
lichen Bestandteil enthält, im täglichen Verkehr abgekürzt 
diesen Namen für sich nennt, w ird  überall Vorkommen und 
ist nicht geeignet, Verwechslungen m it einer anderen Firma 
zu fördern, die den gleichen Namen in sich begreift; es 
w ird  überall da geschehen, wo eben die Unterscheidung 
keine Rolle spielt. Darüber hinaus ist nichts Tatsächliches 
vorgetragen, insbes. nicht, daß die Bekl. im geschäftlichen 
Verkehr den Namen Kn. als ih r Firmenschlagwort aus
gegeben und verbreitet hätten, wofür es an jedem ur
kundlichen oder sonstigen Beleg fehlt. Der Gesetzgeber 
erachtet nach den Gepflogenheiten des Handelsstandes 
sogar für Firmen am selben O rt m it einem Familien
namen die Beifügung eines anderen Vornamens fü r eine 
genügende Unterscheidung bei der Firmenwahl.

Was fü r den Vorderrichter, der sich an die bisherige 
Rspr. anschließen wollte, allein noch in Betracht kommen 
konnte und auch nach dem von der Rev. und oben an
geführten jüngsten U rte il zu dem Rauner-Fall, wobei es 
sich übrigens um Firmen m it gleichem Sitz, nicht nur 
gleichem Erzeugungsgegenstand handelt, in Betracht kom
men kann, ist das, daß zum besseren Schutz der K l. gegen 
Verwechslungen der Erstbekl. als der jüngeren Firma an
gesonnen und auferlegt wurde, ihre Firma m it weiteren 
unterscheidungskräftigen Zusätzen auszustatten. Die Rev. 
selbst führt dies als eine rechtlich gegebene Möglichkeit 
an, ohne daß sie die Sache nach dieser Seite hin weiter 
erörtert. Eine solche Auflage läßt sich aus § 16 UnlWG. 
in Verbindung m it der allgemeinen Pflicht, die in den 
gesetzlichen Bestimmungen über die Handelsfirmen zum 
Ausdruck kommt, folgern, die neue Firma tunlichst von 
anderen bestehenden entfernt zu halten. In dieser Rich
tung hat der Vorderrichter sich bemüht, eine b illige O rd
nung herbeizuführen. Ob dies in der geschehenen Weise 
durch das Vorschreiben einer bestimmten Gestalt der 
Firmenänderung durchgeführt werden konnte und nicht 
— bei zahlreichen Möglichkeiten anderweitiger unter
scheidungskräftiger Gestaltung — der Erstbekl. nur eine 
allgemeine Auflage der Beifügung unterscheidungskräf
tiger Zusätze zu ihrer an sich gesetzmäßig gebildeten 
Firma gemacht werden durfte, bedarf keiner weiteren 
Erörterung. Denn nachdem m it dem Hilfsantrag der K l. 
der Weg in dieser Richtung beschriften und das Aner
kenntnis der Bekl. m it einer unwesentlichen Streichung 
ih r Einverständnis m it einer bestimmten Form der Ände
rung erbracht hatte, konnte und mußte unbedenklich schon 
aus prozeßrechtlichen Gründen eine Verurteilung der 
Erstbekl. zu dieser bestimmten Änderung erfolgen. Die 
angeordnete Form enthält zwei wichtige Verbesserungen 
hinsichtlich der Unterscheidungskraft: Die betonte Auf
nahme des anderen Sitzes der Bekl. in die Firma selbst 
mittels der Voranstellung des an sich wegen der Schwie
rigkeiten der Aussprache und der Einmaligkeit, jedenfalls 
Seltenheit des Ortes auffälligen Eigenschaftswortes „K .e r“ , 
sodann weiter die — durch Unterstreichen — betonte Auf
nahme des Vornamens des Zweitbekl. als des persönlich 
haftenden Gesellschafters A r n o l d .  Was bei der unum
gänglichen Beibehaltung des Geschlechtsnamens Kn. in

der Firma wirksam weiter noch hätte geschehen können, 
w ird  von der Rev. nicht angedeutet und ist auch nicht zu 
erkennen. Den Rest von Verwechslungsmöglichkeit, der 
dann noch wegen des Namens Kn. in der Firma besteh', 
muß die Kl. auch der Bekl. gegenüber dulden, wie sie 
ihn den anderen bestehenden Kn.-Firmen gegenüber duldet 
und dulden muß. Demnach ist im Hauptpunkte der Rey- 
der Erfolg zu versagen. Die Aufsicht darüber und die 
Sorge dafür, daß ein dem W ortlaut der Firma und der 
Bedeutung der Zusätze entsprechender tatsächlicher Ge
brauch der rich tig  eingetragenen Firma erfolgt, ist Sache 
des Registergerichts (§ 37 Abs. 1 HGB.).

Die Abweisung der Schadensersatzpflicht der Bekl. saih| 
der als Hilfe dafür dienenden Auskunftspflicht muß 
falls bestehen bleiben, nachdem der Vorderrichter da 
hierfür erforderliche Verschulden bei beiden Bekl. om« 
ersichtlichen Rechtsirrtum verneint hat. M it den Vorwür
fen unlauteren Verhaltens in anderen Punkten, die *  
der Firmenwahl nichts zu tun haben, läßt sich bei d 
tatsächlichen Stellungnahme des Vorderrichters zu dies<- 
Vorwürfen das Verschulden nicht begründen. Es kan 
sich fragen, ob den Zweitbekl. nicht deshalb ein 
schulden trifft, weil er der Firma nicht von vornher 
weitere unterscheidungskräftige Zusätze beigefügt « ' 
H i e r w e g e n  ist aber nach dem Sinn, den der HauP 
anfrag gehabt hat, gerade jetzt nach der Erklärung “ 
Rev., daß Verwechslungsgefahr nur durch die Beseitig“  * 
des Wortes Kn. aus der Firma ausgeschlossen jyer, m 
könne, kein Schadensersatzbegehren gestellt. Außer“ 
wäre auch kein Verschulden zu bejahen gewesenun“ 
bejahen, weil der Vorderrichter erklärt hat, die o 
hätten in Übereinstimmung mit dem Erstrichter . ae. 
ausgehen können, daß die von ihnen ordnungsmäßig A,t 
bildete Firma eine Verletzung der Rechte der Kl. "  n 
enthalte und daß mit den vorhandenen Verschiedenn 
und bei dem Umstand, daß beide Teile nur an u  
abnehmer liefern, eine Verwechslungsgefahr ausgesc « 
sen sei. Wenn die Rev. daneben von „Verbrauyne 
spricht, so ist nicht ersichtlich, wer damit tatsäcmucn 
meint ist; denn der Flugzeugbau, wozu die Bekl. i  
Präzisionsschrauben fertigen, w ird  stets von Gr°ßa ¿¡e 
mern betrieben, mögen sie auch nicht alle unmittelba ,ej 
Großabnehmer der Parteien sein, sondern vom IL nZu- 
beziehen. Übrigens ist hierzu auch noch darauf ^ ,  
weisen, daß die Bekl. m it der Ortsbezeichnung K-- sje 
hof nach ihrem Vortrag eine ähnliche Wirkung, * ¡a<re0 
jetzt das Anfangswort der Firma „K .e r“  hervorn ?eI) 
soll, bereits zu erreichen gedachten und zu er 
hoffen konnten.

Nach alledem ist die Rev. in der Hauptsache ^  zU. 
zuweisen. Auch im Kostenpunkt kann ih r kein t r . = nur 
teil werden. Der Hauptantrag der K l. enthielt nIJ ^ ang 
in dem Teile, der die Schadensersatzpflicht zur .rn,en- 
bringen wollte, sondern auch hinsichtlich der ^ zu 
gestaltung eine Zuvielforderung. Gegen diese ge- 
wehren, war den Bekl. erlaubt. Ob sie dabei zu ^  ufl- 
gangen sind, indem sie jede Änderung der Firnr , i angl°5' 
begründet erklärten, ist für die Kostenfrage D ‘ trag 
Jedenfalls haben sie, als die K l. sich zu dem 1 „ nerkanI1' 
verstand, diesen beschränkten Antrag sofort a , ^er- 
Daher konnte insoweit der § 93 ZPO. angewe n'ck 6 
den. Denn es ist nicht ersichtlich und von der k  . ' eln 
dargelegt in der Richtung, daß die Bekl. sicn dieses 
beschränkten Verlangen verschlossen hätten, w e0 de 
an sie herangetreten wäre. Sie hatten das Ve« s jei 
K l. rich tig  dahin verstanden, daß diese sich n a z"' 
B e s e i t i g u n g  des Namens Kn. aus der 
frieden geben würde. [>!.]

(RG., II. ZivSen., U. v. 28. Nov. 1940, II 53/40.) ^

Anmerkung: Die vorliegende Entsch. flts sea
der auf dem Gebiete des innerstaatlichen zu  ̂bs-2 ü‘ r 
tenen Fälle einer echten Normenkollision. 8 * .. j ung a 
HGB. zw ingt die KommGes., die bei ihrer O d
einen persönlich haftenden Gesellschafter .a ftsh ,,. 
Namen dieses Gesellschafters in die Geset urrt£ \je

HGB. zw ingt die KommGes., die bei ihrer u  ¡tzt, 
einen persönlich haftenden Gesel l schaf ter t -af t s f l 1 
Namen dieses Gesellschafters in die ,9 es.e„ fnahnie v'Jn 
aufzunehmen, während § 16 UnlW G. die Au älte,r n 
bietet, wenn dadurch Verwechslungen m» “ i 
befugterweise gebildeten Firma hcrbeigetur urlg£n in 
können. Nebeneinander können beide Bestimm
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konkreten Fall keine Geltung haben, da die KommGes. 
nicht vom Registerrichter gezwungen werden kann, eine 

uma zu wählen, deren Führung ein Wettbewerber 
ntersagen kann, und der Wettbewerber nicht die Fü ll
ung eines Firmennamens untersagen kann, ohne daß 

/ r KommGes. in der vorhandenen personellen Gestalt 
'c Möglichkeit eines anderen Firmennamens und damit 
fcr Existenz verbleibt. Die Kollision der beiden Be- 
'nimungen entscheidet das U rte il in Übereinstimmung 
it der bisherigen Rspr. zugunsten der Firmenvorschrif- 

, n- Denn obwohl der W ortlaut der Begründung auf 
li ? arsten ^ en Eindruck erweckt, als werde ledig
en die Gleichrangigkeit beider Bestimmungen vertreten, 

das Urteil doch die im wesentlichen auf § 16 
S i n . - gestützte Untcrlassungsklage im H inblick auf 
* 19 Abs. 2  u. 4 HOB. ab.
fpreiS.se.W ertung des Urteils ist zutreffend. Sie recht- 
lnfl * * 4> S'c^ ^ araus> daß § 19 HGB. eine im öffentlichen 
v ;itresse erl assene Bestimmung zwingender Natur ist, 
fahrend das Verbot des § 16 UnlW G. nur auf Klage des 
. ettbewerbers hin zu beachten ist, § iö  UnlW G. damit 
,3 erstcr Linie privaten Interessen dient. Das mag auf 
frrh Srstcn Bück so aussehen, als ob man sich die Be- 

?“ Ung für den Vorrang der Firmenvorschriften etwas 
P r i v t ac^ e‘ Blenn die durch §16 UnlWG. geschützten 
s c h n • Interessen können im einzelnen Falle von 
tjje p?rw iegcndster materieller Bedeutung sein, während 

w ^ ^ V o rs c h r ifte n  mehr formalen Gehalts sind. Dem- 
hin^Helaer ist aber im Anschluß an RGZ. 116,212 darauf 

^weisen, daß diese Unmöglichkeit fü r eine KommGes., 
sr-e. , , amen ihres alleinigen persönlich haftenden Gesell-

T  Jahrgang 1941 H eft 15/16]

Hers in die Firma aufzunehmen, und die damit ge- 
lotwendigkeit, entweder einen Phantasienamen 

ZU Namen eines Kommanditisten als Firmenkern°yer den .......... I „  .......... ....................................... H
¡Usb̂ s Ij ” ’ die Grundsätze des gesamten Firmenrechts,
n'ü[US' den der Firmenwahrheit, in Verw irrung bringen 
Uni\v/n ^ wa’’ kennt das Firmenrecht anders als § 16 
äber i  Ausnahmen vom Grundsatz der Firmenwahrheit, 
eSse .och nur aus dem Gesichtspunkt heraus, im Inter
im  p” es e'nraal gegründeten Unternehmens den in sei- 
Biesp lrmennarnen deckenden W ert nicht zu zerstören. 
4 ^ .  eng begrenzte Ausnahme vermag jedoch eine 
Schuf"chun.g von den Vorschriften des § 19 HGB. zum 
Uiaj f -6 d ritte r Wettbewerber nicht zu rechtfertigen, zu- 
frühe r einen neugegründeten Betrieb kein mit einem 
Haifl„ ren Geschäftsbetrieb zusammenhängender Firmen- 

zur Verfügung steht.
üsiofr .nen somit die Firmenvorschriften bei der Kol- 
dorb 0111 § 16 UnlW G. den Vorrang, so bedeutet das 

kt> daß § 16 UnlW G. vö llig  ausgeschaltet sei. 
kirn, . , 1 en davon, daß in all den Fällen, in denen die 
bewc "Vorschriften eine sich im Rahmen des § 16 UnlWG. 
Kon;si^dcEirm ierungsmöglichkeit offenlassen, eine echte 
§ Iß r e i c h t  vorliegt und daß dann bei der Firmierung 
i.dtreffi1 j  G- auch zu beachten ist, muß, wie das RG. 
is‘0nsFnd ausführt, § 16 UnlW G. auch bei echten Kol- 
dej- fjr a en dazu führen, der neuen Firma im Rahmen 
die r i i " r e c h t l i c h e n  Bestimmungen Zusätze zuzufügen,
tl'Ö:'glich y e]w echsiungsfähigkeit i. S. des § 16 UnlWG. 
tütrpff„ , eiuschränken. Allerdings geht, wie das U rteil 
'/eit, betont, die Geltung des § 16 UnlW G. nicht so 
title’ f man dem neuen Unternehmen zumuten könnte, 
Sesellsri re Rechtsgestaltung, etwa die einer Kapital- 
?etznn la ff> °der eine andere personelle Zusammcn- 
1- kend e*wa die Aufnahme eines weiteren persönlich 

,*°n Gesellschafters, zu wählen, nur um die Kol-
^ürdca ; §16 UnlW G. zu vermeiden. Denn dadurch
Jlß, 2ioÛ  ^ 'e geschäftliche Entschließungsfreiheit — RGZ. 
lreiheit« sPracn hier wohl unzutreffend von „Gewerbe- 
5?» § in  Tr Zwang ausgeübt, der in der Bestimmung 

65 nl*.,GnlW G. keine Grundlage findet. Anders liegti ’9 ji«j 9 1 UUUld̂ L illlUCl. AllULl O IlLgl
i 1’gStnriÜv®'?ina.^’ wenn unter Mißbrauch von Gestal- 
T  Wirf* eiten eine Rechtsform gewählt worden ist,
r i*ad iin lC j Ikch nicht gerechtfertigt ist und ihre Bc- 
C,ktzttn' Rdarin Endet, in den durcti § 16 UnlWG. ge

il ^iese 1 rPesitzstand eines Wettbewerbers einzudringen. 
Th p |. Rcchtsgrundsätze werden vom RG. auch für 
: eth fr(ji angewendet, daß der Firmenstreit zwischen 
a erin leren Angestellten und seiner ehemaligen Arbeit-
4'Kh a "st1eht. Dem ist zuzustimmen. Denn wenn sich

% s der Nachwirkung des früheren Anstellungs

verhältnisses gewisse Treupflichten ergeben mögen, so 
sind sie doch für die Wertung der Firmenvorschriften 
gegenüber § 16 UnlW G. ohne Bedeutung. Andernfalls 
ergäbe sich aus ihnen auch eine Beschränkung des An
gestellten in seiner wirtschaftlichen Entwicklungsfrei
heit, die sich nach heutigen Anschauungen nicht recht- 
fertigen läßt.

Schließlich legt das RG. noch dar, daß der Zwang 
zur Wahl eines bestimmten Firmennamens irgendwelche 
Unterlassungsklagen gern. § 12 BGB., §37 Abs. 2 H G B , 
§1 U n lW G , §§823 und 826 BGB. ausschließt. Auch dem 
ist beizupflichten, weil es an dem in diesen Bestimmun
gen als 7 atbestandsmerkmal geforderten unbefugten und 
widerrechtlichen Gebrauch der Firma fehlt. Eine echte 
Kollision liegt hier somit auch nicht vor. Diese ist vie l
mehr nur bei § 16 UnlW G. gegeben.

Den Ausführungen der Entsch. ist demnach in vollem 
Umtange zuzustimmen.

RA. Dr. C a r l  H a n s  B a r z ,  Frankfurt a. M.

2 7 . RG. -  § 1 3 8  BGB.; §§ 161 ff. HGB. Bei einer 
Klage einer KommGes. gegen einen Kommanditisten auf 
Zahlung ist^ der Klagegrund nicht nur in rechtlicher, son
dern auch in tatsächlicher H insicht ein anderer, je nach 
dem, ob der Anspruch auf eine vertragliche Nachschuß- 
pilicht der Gesellschafter infolge eines echten Verlustes 
der Gesellschaft gestützt w ird , oder auf die vertragliche 
oder außervertragliche Verpflichtung zur Rückzahlung 
eines überzogenen Gewinnes.

Wenn eine KommGes. ihren Kommanditisten bei der 
Belieferung mit Waren Rabatte, die die Vorwegnahme von 
Gewinnanteilen bezweckten, in der Weise einräumen 
würde, daß die in der Rabattgewährung liegende Leistung 
ohne Rücksicht auf den demnächstigen Jahresabschluß er
folgen sollte, so wäre ein derartiges Geschäftsgebaren der 
Gesellschafter m it einer anständigen und sauberen Ge
schäftsführung einer KommGes. überhaupt nicht verein
bar, der dahingehende Beschluß der Gesellschafterver- 
sammlung nach § 138 BGB. nichtig, f )

Aus Anlaß der Drosselung der E infuhr von Sperrholz 
haben sich im Jahre 1936 die folgenden 5 Sperrholz-Ein
fuhr-Firmen: 1. J. & B , OHG. in O. (die Bekl.), 2. K. in 
B , 3. M. in M , 4. Sch, OHG. in B , 5. P r, KommGes. 
in H ,  zur Errichtung und zum Betriebe einer Fabrik 
zur Herstellung von Buchensperrholz in B. vereinigt. Zu 
diesem Zweck gründeten sie zunächst am 14. M a f 1936 
als sog. Hausgesellschaft, d. h. zum Erwerbe eines Fabrik- 
grundstücks in B , zur Errichtung und Einrichtung einer 
Sperrholzfabrik auf diesem Grundstück und zur Nutzung 
dieses Betriebes durch Verpachtung, die Sperrholzwerk 
B.-GmbH. in B. mit einem Stammkapital von 102 000 
wovon die Firmen zu 1 bis 4 je V« m it 17 0 0 0 ^ , / i  und 
die Firma zu 5 Vs m it 34 000^,71 übernahmen. Außerdem 
gründeten sie am 21. März 1936 als sog. Fabrikations
gesellschaft, d. h. zum Betriebe dieser Fabrik, gemein
sam m it dem Kaufmann F ritz  B. als persönlich haften
den Gesellschafter die Sperrholz-Fabrik (W.-Werk) F ritz  
B. KommGes. in B. (die K l.). An diesem Unternehmen 
beteiligen sich die 5 Firmen als Kommanditisten, und 
zwar die Firmen zu 1 bis 4 m it einer Einlage von je 
8000 J U i  (Vo), die Firma zu 5 m it einer solcher von 
16 000 J tJ t  (Vs), während F ritz  B. nur seine Fachkennt
nisse und seinen Dienst zur Verfügung stellen sollte (§3 
des Gesellschaftsvertrages). Nach § 2 hat jeder Komman
d itis t entsprechend seinem Geschäftsanteil Anspruch auf 
die Produktion. Nach § 6 (in der endgültigen Form) w ird  
die Gesellschaft durch den persönlich haftenden Gesell
schafter F ritz  B. oder durch zwei Prokuristen gemein
schaftlich vertreten. Nach § 12 werden die den Kommandi
tisten zu berechnenden Preise und Zahlungsbedingungen 
von der Gesellschafterversammlung bestimmt, und zwar 
— wie jetzt unter den Parteien unstreitig ist — nur durch 
einstimmigen Beschluß. Eine Reihe einzeln aufgeführter 
w ichtiger Geschäftshandlungen ist in § 13 der Beschluß
fassung der Gesellschafterversammlung in der Weise un
terworfen, daß die einfache Mehrheit entscheidet wobei 
auf je 1000 Kapitalanteil 1 Stimme entfällt und dem 
Gesellschafter F ritz  B. 8 Stimmen zustehen. Ober die Be
teiligung der Gesellschafter am Gewinn und Verlust ist

110*



876 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

in dem Gesellschaftsvertrage nichts gesagt. M it dem Kauf
mann F ritz  B. schlossen die 5 Firmen laut Bestätigungs
schreiben v. 21. M ärz 1936 einen besonderen Vertrag, auf 
Grund dessen ihm dafür, daß er der K l. als persönlich 
haftender Gesellschafter seine Dienste zur Verfügung 
stellte, ein festes Gehalt m it einigen Nebenleistungen zu
gesagt wurde.

Wie vorgesehen, verpachtete die GmbH, durch Vertrag 
v. 22. A p ril und 3. M ai 1937 die von ih r errichtete Sperr
holzfabrik an die K l.; der Pachtzins betrug im Jahre 
1937 66500 M M , im Jahre 1938 78 000 M M . Die Kom
manditisten haben ihre Einlagen voll einbezahlt, und zwar 
zunächst im Jahre 1936 die Hälfte und dann im Jahre 1938 
den Rest. Am 14. Dez. 1936 hat die K l. m it der Sperrholz
fabrikation begonnen. Gemäß § 12 des Gesellschaftsver
trages der K l. war durch Beschluß der Gesellschafterver
sammlung v. 11. Sept. 1936 als Übernahmepreis fü r die 
Ware der Listenpreis N r. 6 LH  der Buchenfachschaft, ab
züglich 20%  Rabatt, festgesetz worden. Dieser Rabatt, 
über dessen Bedeutung die Parteien im übrigen streiten, 
war als Sondervergütung gedacht, weil beabsichtigt war, 
daß die Kommanditisten die Ware zu Gestehungskosten 
erhalten sollten und daß die K l. einen Gewinn nicht aus- 
weisen sollte; und zwar geschah dies — wie wenigstens 
die K l. behauptet hat — aus steuertechnischen Gründen, 
nach der Behauptung der Bekl. vornehmlich deshalb, weil 
die Kommanditisten nicht mehr Kapita l in die Komman
ditgesellschaft hineinstecken und ihren eigenen Betrieben 
entziehen wollten als unbedingt nötig war. Die Holzein
käufe der K l. wurden von den Kommanditisten teils durch 
Darlehen, teils durch Bürgschaft bei der kreditierenden 
Bank anteilmäßig finanziert. Nachdem schon die Bilanz 
für 1936 (vor Beginn der Produktion) einen Verlust er
geben hatte, der von den Kommanditisten gedeckt worden 
war, wiesen auch die Jahresabschlüsse der K l. für 1937 
und 1938 erhebliche Verluste aus, die auf den hohen 
Rabattsätzen beruhten. So ergab die Bilanz zum 31. Dez.
1937 einen Verlust von 101 614,92 M M , dem eine Rabatt
gewährung in Höhe von 222 593,41 M M  zugrunde lag. 
Dieser Verlust wurde von den Kommanditisten laut Be- 
schl. v. 22. und 23. A p ril 1938 anteilmäßig gedeckt. Außer
dem beschlossen die Gesellschafter am 3. Jan. 1938, daß 
die Kommanditisten im Jahre 1938 5 %  von den Brutto- 
Rechnungsbeträgen bei der Bankfirma der Kl., der Firma 
N. & Co., einzanlen und daß diese Beträge gesperrt wer
den sollten „als Sicherheit für die Vorschüsse“  der K l. 
bei N. Durch Beschluß der Gesellschafter v. 6. Mai 1938 
wurde ferner der Rabattsatz von 20 %  ab sofort auf 15 % 
ermäßigt, und zwar zunächst für die Zeit bis zum 31. Jan. 
1939. In der Gesellschafterversammlung v. 7. Dez. 1938 
beschlossen die Kommanditisten, jedoch unter Ausschluß 
der Firma Pr. KommGes., daß von ihren Sonderkonten bei 
der Bankfirma N. & Co auf jeden Anteil der Betrag von 
10 000 M M  der K l. als vorläufiges Darlehen (Darlehns- 
konto II) zur Verfügung gestellt werden solle, über dessen 
endgültige Verwendung nach Vorliegen der Bilanz für
1938 Beschluß gefaßt werden sollte. In der Gesellschafter
versammlung v. 18. Jan. 1939 erklärten sich, nachdem B. 
den voraussichtlichen Verlust für das Geschäftsjahr 1938 
auf etwa 90 000 M M  geschätzt hatte, die gleichen 4 Kom
manditisten, also wiederum unter Ausschluß der Firma Pr. 
KommGes., bereit, je ein Sechstel des auf 90 000 M M  ge
schätzten Verlustes zu übernehmen; dabei sollten die auf 
Darlehnskonto II eingezahlten Beträge unter Löschung 
dieses Darlehnskontos als Teilzahlung auf diesen Verlust 
angerechnet werden. Der Widerspruch der Firma Pr. 
KommGes. gegen diese Beschlüsse beruhte darauf, daß 
sie eine grundsätzliche Neugestaltung der Finanzverhält
nisse der K l. verlangte. Der demnächst aufgestellte 
Jahresabschluß für 1938 wies einen Verlust in Höhe 
von 154 739,64 M M  aus, dem Rabattgewährungen in 
Höhe von 214640,22 M M  gegenüberstanden; in Höhe von 
22 164,95M M  beruhte dieser Verlust auf Rückstellungen, 
die die K l. fü r zu erwartende Nachforderungen von Um
satzsteuer und Gewerbesteuer für erforderlich hielt. Über 
die Deckung dieses Verlustes konnten sich die Gesell
schafter nicht einigen. Während B. und die Firma Pr. 
die Ansicht vertraten, daß auch für das Jahr 1938 der 
Verlust von den Kommanditisten abzudecken sei, und die 
Firma Pr. auch bereits ihren Anteil m it 51 579,98 M M

gezahlt hat, haben sich die übrigen Kommanditisten, die 
zugleich wegen verschiedener Vorwürfe gegen den ge" 
schäftsführenden Gesellschafter B. dessen Ausschaltung 
betrieben, geweigert, den Verlust anteilmäßig abzudecken. 
M it Schreiben v. 31. M ärz 1939 hat deshalb die Kl., nebe? 
den übrigen Kommanditisten, auch die Bekl. aufgeforden, 
den auf ihren Anteil errechneten Betrag von 25 789,94 
zu zahlen; von diesem Betrag hat sie jedoch den aus den' 
Darlehnskonto II herrührenden Betrag von 10 0 0 0 *  
Abzug gebracht. Infolge der Zahlungsweigerung 
Bekl. hat sie Klage erhoben auf Zahlung von 15 789,94 3 *  
nebst 5 %  Zinsen seit dem 1. A p ril 1939.

Das LG. hat die Bekl. nach dem Klageanträge vei 
urteilt. Das OLG. hat die Klage abgewiesen.

Das RG. hob das U rte il des OLG. auf und wies d'e 
Berufung gegen das U rte il des LG. zurück.

Der Jahresabschluß der K l. fü r das Jahr 1938, dessen 
Ordnungsmäßigkeit die Bekl. nicht mehr bestritten « ’ 
weist einen Verlust von 154 739,64^2^ aus und soinj 
nach Abzug der Kommanditeinlagen m it 48 000 
der Rückstellungen mit 22 164,95 M M , eine Überschuldu 8 
der K l. in Höhe von rund 80 000 M M . Wenn man 
nächst unterstellt, daß es sich hierbei um einen ecn ,e 
Verlust, d. h. nicht nur um einen durch vorhergene ^  
Gewinnausschüttungen verringerten Gewinn handelt, 
ergibt sich hieraus folgendes: Die Bekl. ist, da dem[ P 
sönlich haftenden Gesellschafter B. kein Kapitalanteil .g 
steht, und da er, wie zwischen den Parteien u, ,’L ien 
ist und auch das BG. feststellt, an etwaigen ,1’|",beö 
des Unternehmens im Innenverhältnis nicht teiin  ̂
sollte, an dem Verlust in Höhe ihres Kapitalanteils, • ( 
zu >/o, also in Höhe von 25 789,94 M M  beteiligt, Dies 
zur Folge, daß das Kapitalkonto der Bekl., das j ?n. 
Deckung der bisherigen Verluste noch ihrer KaP1'® (eji 
läge von 8000 M M  gleichkam, sich um ihren Verlus r e\\ 
verringert hat und somit passiv geworden is t..L in  „ 6 
hiervon im Betrage von 10 000 M M  hat die Kl- gegi. 
durch Verrechnung m it dem Darlehnskonto II . m e r z 11 
gedeckt, wobei dahingestellt bleiben kann, ob sie oüf 
berechtigt war. Im vorl. Rechtsstreit handelt es si 
noch um die Deckung des Restbetrages von 15 789, ^
Die Beteiligung am Verlust äußert aber ihre W irk ^ cj,. 
Innenverhältnis in dem Sinne, daß gegebenenfalls ullg 
schüsse zu leisten sind, grundsätzlich erst betiAU ¡,ait 
der Gesellschaft (§735 BGB.). Solange die Ges beS. 
besteht, sind die Gesellschafter zu Nachschüssen, .ja[. 
zur Auffüllung ihres durch Verlust verminderten JsVe f 
anteils nur verpflichtet, wenn dies im Gesellsc allS. 
trage bestimmt ist, mag es auch beim Fehlen ei ^ e0. 
drücklichen Bestimmung nur aus der besonderen 0(jer 
art des Gesellschaftsvernältnisses zu entnehmen s ^  (je- 
wenn eine entsprechende besondere Vereinbarung 
sellschafter untereinander zustande gekommen is • a„ s.

Die Kl. hat nun aber, wie das BG. auf Grün £f' 
weislich des Tatbestandes auf Befragen abgege ( aut 
klärung der Kl. annimmt, ihren Klageansprue n g „¿er
eine derartige Bestimmung des Gesellschaftsven am
besondere Vereinbarung der Gesellschafter, m- • yer 
eine vertragliche Verpflichtung zur „Deckung est(itZ'’ 
lustes unabhängig von den Rabattvergütungen d15
onnrlorn lorlinflioli rite ntifAilmäRio'P ZurÜCKZ (sondern lediglich die anteilmäßige /.urut»*~"-- ^ u» 
Rabatte als vorweggenommener Gewinne ve bila ¡n 
nach hat sie also den Standpunkt vertreten, dad ^  Rei
mäßig ausgewiesene Verlust von 154 730, . Imehr m 
echter Verlust sei, daß die Kommanditisten _ a ß  d 
den Rabatten in Höhe von insgesamt 214 04 , a0def
geschätzten Jahresgewinn vorweggenommen, wjnn e 
Worten Vorschüsse auf den erhofften Jahr i, j eS 
nommen hätten, die sie nunmehr in t ^

Rabatte als vorweggenommener

uuniciu i “  “  -¡men, sei
s c h e i n b a r e n  Verlustes zurückerstatten m gereic,n. 
aus dem Rechtsgrunde der ungerechtfertig ge)j 
rung, sei es auf Grund vertraglicher Verp . v° rtefl 
soweit ist der Klageanspruch auch schm scfargeleg 
gesetzt, daß es sich nach dem von der *>• hüsse S 
Sachverhalt bei den Rabatten w irk lich  um v,,orbeliah..i11-t
handelt hat, die den Kommanditisten unter geWa ,|
Anrechnung auf den erwarteten Jahresgewin def f- 
worden sind. Das BG. verneint jedoch, daß “  
gewesen sei.



m’ t - Jahrgang 1941 H eft 15/16] Rechtsprechung

Die Rev. macht in erster Linie geltend, die ausweislich 
“es Tatbestandes auf Befragen abgegebene Erklärung 
Könne nur dahin verstanden werden, daß die Kl. z u 
n ä c h s t  den Klageantrag schon aus dein Gesichtspunkt 
p r Rückforderung des ohne Rechtsgrund m it den Rabat- 
'e.n ausgezahlten Gewinnes für begründet halte und mit 
nieser rechtlichen Brgründung die Klage verfolge; aus 
ihrer Erklärung gehe aber nicht hervor, daß sie den Be- 
rag mit einer anderen rechtlichen Begründung nicht zu- 
ijPiannt haben wolle; die den Anspruch begründenden 
‘ ätsacheu seien mit der Klage und den weiteren 
v°rgetragenen Schriftsätzen vorgebracht; die Rechtsan- 
^nd iing  auf diesen Sachverhalt sei Sache des Gerichts; 
®me unrichtige rechtliche Beurteilung durch die Kl. stehe 
aern nicht entgegen.
.Dieser Revisionsangriff ist nicht begründet. Wie die 
Ausführungen zu 1 ergeben, ist der Klagegrund nicht nur 
u rechtlicher, sondern auch in tatsächlicher Hinsicht ein 
Uderer, je nachdem, ob der Anspruch auf eine vertrag
ene Nachschußpflicht der Gesellschafter infolge eines 
witen Verlustes der Gesellschaft gestützt w ird  oder auf 
ie vertragliche oder außervertragliche Verpflichtung zur 

uuckziihiung eines überzogenen Gewinnes. Schon die Jah- 
s°ilanz hätte in den beiden Fällen durchaus verschieden 

usfaiien müssen; sie hätte, wenn es sich nur um Vor- 
j "Usse auf den Gewinn gehandelt hätte, diesen Gewinn 
h lrgendeiner Weise als solchen ausweisen und sodann 
darfj  un müssen, inwiefern über diesen bereits verfügt wor- 
¡ .n lst und inwieweit der Aufwendung hierfür ein Rück- 
,]̂ uerungsanspruch gegenübersteht; darin, daß dies in 
a, r Bilanz in keiner Weise zum Ausdruck kommt, würde 
tr 0 e‘ne Bilanzverschleierung liegen. Die beiden in Be- 
¡¡_|5"’* kommenden Klagegründe sind somit in tatsäch- 
Ver r Und rechtlicher Hinsicht überhaupt nicht miteinander 
\ \ y ‘nbar, sondern hätten in einer Klage nur in der 
u lSe geltend gemacht werden können, daß der eine den 
(¡¡p'Ptanspruch, der andere den Hilfsanspruch bildet. In 
in, o Weise ist die K l. aber nicht vorgegangen; sie hat 
dif. 'JeS^nteil auf Befragen erklärt, daß sie l e d i g l i c h  
ge anteilmäßige Zurückzahlung der Rabatte als vorweg- 
L r ’^mener Gewinne verlange; damit hat sie eindeutig 
den ^ us.druck gebracht, daß sie ihren Anspruch nur auf 

^weiten der beiden in Betracht kommenden Klage- 
ae stützen wolle. Anders konnte die Erklärung der 

lf5 ar n'cht verstanden werden. 
recktu ^ ' st Entsch. des BG. aus anderen Gründen 
¡n e , n'cht haltbar. Das BG. prüft den Klageanspruch' 

d M n' e aus ^em Gesichtspunkte der ungerechtfer- 
der j .S ich e ru n g , nämlich in der Richtung, ob der m it 
tw  , f'Stung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts be- 
BQnk’e Erfolg nicht eingetreten ist (§812 Abs. 1 Satz 2  

e,Wa, °k  , a*so d*e Absicht, den Kommanditisten einen 
gevJlpH Gewinn im voraus auf dem Wege der Rabatt- 
Ühind run® zugute kommen zu lassen, nicht nur Beweg- 
i'u8sef’ sondern darüber hinaus derart vertragliche Vor- 
dieSe \Zll:ng für die Rabattgewährung gewesen ist, daß 
«rr6; ¿n Höhe eines späteren, den erhofften Gewinn nicht 
tyÜre j^den Abschlusses als ungerechtfertigt anzusehen 
dicht’ ‘ pH 'tiger wäre es gewesen, zunächst zu prüfen, ob 
¡uis,)ri ucn Umständen nach überhaupt ein Vertrags- 

,ch auf Nachzahlung des geforderten Rabattbetra-ges
ler geben ist. Denn der Anspruch aus ungerechtfertig- 
liinjj re'cherung kommt grundsätzlich erst in Ermange- 
(vgl n'JJ68 Erfüllungsanspruchs aus Vertrag in Betracht 

Dj * v : JW. 1933, 1251 ,0).
H n n hierna^  an erster Stelle vorzunehmende Unter- 
% er^g’ °b  der K l. ein Vertragsanspruch auf Zahlung 

genen Gewinns zusteht, führt, im Gegensatz zur 
«G. ®ung des BG., zur Bejahung dieser Frage. Wie das 
«er j / u*reffend feststellt, beruht das Holzabnahmerecht 
aüch !j-rrinianditisten auf dem Gesellschaftsverhältnis, wenn 
h n G rf j ‘azelnen Holzabnahmeverträge als solche nach 
«eu j» «ndsätzen des Kaufs zu beurteilen sind. Die von 
Ja zai.inirnanditisten fü r das bei der K l. bezogene Holz 
^ r tr " lenden Preise werden nach § 12 des Gesellschafts- 

d i„Sr,VOn der Gesellschafterversammlung bestimmt.
9 eschäfte der K l. führende persönlich haftende 

5 Hun*13' r B., der tatsächlich im wesentlichen die 
‘itl dj«" e,aes, Angestellten der Kommanditisten hat, war 

e Preisfestsetzung gebunden, soweit sie wenig

stens kaufmännisch zu verantworten war. Deshalb ist 
auch bei den einzelnen Verträgen, wenigstens in Erman
gelung einer abweichenden besonderen Vereinbarung, der 
durch Gesellschafterbeschluß festgesetzte Preis grundsätz
lich ohne weiteres maßgebend und kommt es lediglich dar
auf an, welche Bedeutung die in den Gesellschaiter- 
beschlüssen v. ll.S e p t, und 14. Dez. 1936 vprgenommene 
Preisfestsetzung hatte. Hierdurch wurde als Übernahme
preis ein bestimmter Listenpreis zugrunde gelegt und 
außerdem bestimmt, daß den Kommanditisten hierauf 20 °/o 
Rabatt gewährt werden solle. Dieser Rabatt, um den der 
an sich zu zahlende Grundpreis somit gekürzt wurde, 
stellte also ein besonderes gesellschafterliches Entnahme
recht der Kommanditisten dar, das unstreitig auf das 
Bestreben zurückzuführen ist, den Kommanditisten das 
Holz zu den Gestehungskosten zukommen und der 
K l. nicht erst Gewinne aus M itte ln der Kommanditisten 
zufließen zu lassen. Wenn nun die Rabattgewährung, die 
danach im Grunde die Vorwegnahme von Gewinnen be
zweckte, nach dem W illen der Gesellschafter so gemeint 
gewesen wäre, daß sie, wie es das BG. annimmt, vor
behaltlos und endgültig erfolgen sollte ohne Rücksicht auf 
den demnächstigen Jahresabschluß, so wäre ein derartiges 
Geschäftsgebaren der Gesellschaft m it einer anständigen 
und sauberen Geschäftsführung einer Kommanditgesell
schaft überhaupt nicht vereinbar, wäre also der dahin 
gehende Beschluß der Gesellschafterversammlung nach 
§ 138 BGB. nichtig. Dies g ilt im vorl. Falle um so mehr, 
als die K l. von vornherein nur m it ganz geringem Kapital 
ausgestattet war, das den ih r zugedachten Aufgaben in 
keiner Weise entsprach; denn schon die jährlich von ih r 
zu zahlende Pacht ging weit über das ih r zustehende 
Kapita l hinaus, und auch sonst war die K l. darauf an
gewiesen, m it erheblichem Fremdkapital zu arbeiten. H ier
zu kommt noch, daß die Kommanditisten in  W irklichkeit 
in der Geschäftsführung die Herren des Unternehmens 
waren, da der eigentliche Geschäftsführer, der persönlich 
haftende Gesellschafter B., dessen Einlage nur in  der Lei
stung von Diensten besteht, weitgehend von ihnen ab
hängig war (vgl. insbes. auch § 13 des Gesellschaftsver
trages) und das Unternehmen ohne ihre laufenden Unter
stützungen in Form von Darlehen und Bürgschaften über
haupt nicht hätte aufrechterhalten werden können. Dies 
alles verpflichtete die Gesellschafter zu einer besonders 
vorsichtigen und sauberen Geschäftsgebarung, so daß sie 
den Preis fü r die von den Kommanditisten abzunehmende 
Ware nicht in einer Weise festsetzen durften, die das 
Unternehmen der naheliegenden Gefahr einer Überschul
dung aussetzte. Dieser Gefahr mußten sich die Gesell
schafter, als sie die fraglichen Beschlüsse faßten, von 
vornherein bewußt sein und waren sie sich tatsächlich 
auch bewußt. Unter diesen Umständen können diese Ge
sellschafterbeschlüsse bei sinngemäßer und der Sachlage 
entsprechender Auslegung nach Treu und Glauben nur 
dahin verstanden werden, daß die die Ware der K l. ab
nehmenden Kommanditisten zwar 20°/o des eigentlichen 
Kaufpreises zunächst zurückhalten durften, daß sie aber 
insoweit zur Nachzahlung des Restes verpflichtet blieben, 
als die Beibehaltung des Rabatts beim nach den Grund
sätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung aufgemachten Jah
resabschluß zu einem Verlust führen würde. Tatsächlich 
waren sich die Kommanditisten nach dem ungünstigen 
Abschluß des ersten Geschäftsjahres 1937 dieser Verpflich
tung offenbar auch noch bewußt und haben sie deshalb 
fü r die alsbaldige Deckung des infolge der Rabattgewäh
rungen eingetretenen „Verlusts“  gesorgt. Auch im Jahre 
1939 waren sie, wie die Erklärung der Kommanditisten 
v. 18. Jan. 1939 ergibt, grundsätzlich zunächst noch be
reit, für den auf dieselbe Ursache zurückzuführenden „V er
lust“  des Jahres 1938 aufzukommen; wenn es damals in
folge des Widerspruchs der Firma Pr. nicht zu einem 
entsprechenden einstimmigen Beschluß kam, so beruhte 
dieser Widerspruch nicht etwa darauf, daß die Firma Pr. 
sich der Erkenntnis dieser Notwendigkeit verschloß, son
dern lediglich darauf, daß sie infolge der ungesunden Ver
hältnisse der Kommanditgesellschaft eine völlige Neurege
lung der Finanzierungsgrundlage verlangte. Unter diesen 
Umständen muß die Auslegung des BG., daß die Rabatte 
als vorbehaltlos und endgültig anzusehen seien, un
abhängig von der Erzielung eines entsprechenden Jahres-
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gewinns, als geradezu unmöglich angesehen werden; denn 
es erscheint ausgeschlossen, ist jedenfalls kein ausreichen
der Anhaltspunkt für die Annahme gegeben, daß die Ge
sellschafter etwas gewollt haben, was mit dem gesunden 
Volksempfinden und einer anständigen Geschäftsgebarung 
unvereinbar wäre. Die gegenteilige Auslegung der den 
Kaufpreis m it Rabattgewährung für die Kommanditisten 
festsetzenden Gesellschafterbeschlüsse hat zur Folge, daß 
der auf Nachzahlung des Kaufpreisrests in Höhe des 
Verlustanteils der ßekl. für 1938 gerichtete Klageanspruch 
als Vertragsanspruch begründet ist, so daß es auf den 
hilfsweise geltend gemachten Klagegrund der ungerecht
fertigten Bereicherung nicht mehr ankommt.

Dies führt zur Aufhebung des BU. Es erübrigt sich 
jedoch eine Zurückverweisung der Sache an das BG., da 
auf Grund des feststehenden Sachverhalts sogleich ab
schließend erkannt werden kann (§ 565 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.).

(RG., II. ZivSen., U. v. 14. Dez. 1940, I I 68/40.) [N.]

Anmerkung: Die Entsch. hat über den vorl. Fall hinaus 
allgemeine Bedeutung. G ibt sie doch grundsätzliche Richt
linien fü r die Gestaltung von Organgesellschaften. Zwar 
ist die K r it ik  an dem Vorbringen der Bekl. und dem ihm 
folgenden BU. hart. Man w ird  ih r aber nur zustimmen 
können. In der Tat muß die Auslegung, daß die Rabatte 
als vorbehaltlos und endgültig anzusehen seien, un
abhängig von der Erzielung eines entsprechenden Jahres
gewinns, als „geradezu unmöglich“  angesehen werden. 
Denn es lag keinerlei Grund für die Annahme vor, daß die 
Gesellschafter die KommGes. zu dem Zwecke gegründet 
haben, über sie zu Lasten ihrer Gläubiger sich Vermögen 
zuzuführen und die Gesellschaft dann in Konkurs gehen 
zu lassen. Hätte aber das BG. w irk lich  tatsächliche Fest
stellungen dieser A rt getroffen, wäre ohne Zweifel eine 
solche Abrede nach § 138 Abs. 1 BGB. unsittlich, weil 
m it dem gesunden Volksempfinden und einer anständigen 
Geschäftsgebarung unvereinbar. Der Berufung der Bekl. 
auf eine derartige Vereinbarung stände die Einrede der 
A rg lis t gegenüber.

Für die O r g a n g e s e l l s c h a f t e n  ergeben sich aus 
der Entsch. des RG. folgende Grundsätze: Es ist zulässig, 
und m it einer anständigen und sauberen Geschäftsführung 
durchaus vereinbar, wenn die Gesellschafter einer Ge
sellschaft Übereinkommen, durch entsprechende Gestaltung 
ihrer Lieferungs- oder Abnahmeverträge m it der Gesell
schaft bei dieser keine Gewinne entstehen zu lassen. Nicht 
angängig jedoch ist es, den Preis, zu dem die Gesellschaft 
die Ware von ihren Gesellschaftern abzunehmen oder 
ihnen zu liefern hat derart festzusetzen, daß die Gesell
schaft damit der Gefahr einer Überschuldung ausgeliefert 
ist. Sowohl für Gesellschafterbeschlüsse, die die Abnahme
preise der Gesellschafter regeln, wie für Gesellschafter
beschlüsse, die die Preise fü r die Lieferungen an die Ge
sellschaft bestimmen, g ilt, daß sie bei sinngemäßer und der 
Sachlage entsprechenden Auslegung nach Treu und Glauben 
nur dahin verstanden werden können, daß mindestens der 
Preis gewährt werden soll, der der Gesellschaft einen ver
lustfreien Jahresabschluß ermöglicht. Reicht der zunächst 
vorgesehene Preis hierfür aus, dann entsprach seine Höhe 
dem in Wahrheit Gewollten. War er dagegen zu gering 
kalkuliert, bedarf er, um seine Höhe mit dem von den 
Gesellschaftern beabsichtigten und im Gesellschafter
beschluß vereinbarten in Einklang zu bringen, der K o r
rektur. Dieser nachträglich berichtigte Kaufpreis w ird  
vertraglich geschuldet, der hierzu gegenüber der unter 
Zugrundelegung des vorläufigen Preises erfolgten Abrech
nung verbliebene Betrag ist noch offenes Restkaufgeld.

RA. und Notar D r. iur. et rer. pol. H u g o D i e t r i c h ,  
Berlin.

*

**  28 - RG. — §§ 16, 133, 140, 142, 161, 331 ff. HGB.; §§ 249, 
251, 286 BGB. Eine OHG. kann nur auf Grund der Ver
einbarung errichtet werden, daß das Gesellschaftsverhält
nis nach außen hervortreten soll, und daß das Betriebs
vermögen allen Gesellschaftern zur gesamten Hand gehört; 
eine OHG. als Innengesellschaft würde ein Widerspruch in 
sich sein.

Unter Wiederherstellung i. S. des § 249 BGB. ist nicht 
einmal die Herstellung genau des gleichen Zustandes zu

C f .

verstehen, wie er vor dem E in tritt des schädigenden t  
eignisses bestanden hat oder wie er ohne dessen Emu 
bestehen würde; der Schadensersatzberechtigte kann vi 
mehr unter Umständen auch etwas fordern, was vorn 
noch nicht dagewesen ist, falls er es nur ohne das * 
Schadensersatz verpflichtende Verhalten des Schädig 
nach Erfahrungsgrundsätzen wahrscheinlich erlangt hä 
würde.

Der Bekl. ist im Handelsregister als Alleininhaber J  
Firma J. eingetragen. Unter dem 12. Febr. 1935 sc“ 1?',nS. 
die Parteien miteinander zwei Verträge, einen Darlehen 
vertrag m it Beteiligungsangebot und einen An^telums.^
vertrag. Im ersten Vertrage ist bestimmt, daß der . 
der Firma des Bekl. ein Betriebsdarlehen von 2000U 
auf unbestimmte Zeit zur Verfügung stellen solhe (5 .|j
das mit 6<>/o verzinst werden sollte (§2) ;  der §3 eat ¿¡e 
Kündigungsvereinbarungen, der § 4 Angaben über 
dem Bekl. obliegende Reisetätigkeit und die Besch ^  
kung seiner Entnahmen; in den § § 5  bis 8 sind 
gehende Beschränkungen des Bekl. und Sicherungen 
den Kl. vereinbart; der § 10 lautet:

„H e rr J. (der Bekl.) bietet hiermit Herrn R- 
Kl.) unwiderruflich bis zum 1. Jan. 1937 an, als U eS 
haber in die Firma J. einzutreten. Bei Eintritt 
Herrn R. w ird  die Firma J. in eine OHG. oder ^ 
KommGes. umgewandelt und bleibt die Wahl 8 ,
Herrn R. Vorbehalten. Ebenso ist Herr R. bere.?*L|j,“ 
zwischen Komplementär und Kommanditist zu wähl

In dem zweiten Vertrage war bestimmt, daß der o 
den KI. als Prokuristen anstellt (§1) ;  als solcher 
dieser die gesamte Innen- und Außenleitung des Beul,-jjg 
übernehmen, hauptsächlich aber im Innenbetrieb f  
sein (§ 2); hierfür sollte er ein festes Gehalt von mo ^  
lieh 330 31M und 50<>/o des jeweiligen Reingewinnes 
halten (§3) ;  fü r den Bekl. war die Kündigung frühes 
zum 31. Dez. 1936 zugelassen (§4). . inl

Der Kl. wurde vereinbarungsgemäß als ProkUr!s re 
Handelsregister eingetragen und hatte seitdem d 'e.irjfien- 
Leitung des Geschäftes, während der Bekl. den 
dienst versah. Demnächst hat er rechtzeitig voT .Me 
1. Jan. 1937 das ihm in § 10 des ersten Vertrages gern» ^  
Angebot, als Teilhaber in die Firma einzutreten, a 
genommen, und zwar hat er eine Umwandlung der* 
in eine KommGes. unter eigener Beteiligung als Py ¡iat 
lieh haftender Gesellschafter verlangt. Der .¡.¿ehi 
jedoch die Erfüllung des Vertrages verweigert, 1 
er Einwendungen gegen dessen Gültigkeit erhoben 
Daraufhin zwischen den Parteien gepflogene Verh 
lungen führten zu keinem Erfolg. In der Zwisch . fe 
blieb die Tätigkeit der Parteien unverändert. Im r- 
1939 wurde der Bekl. wegen gleichgeschlechtlichen ¡s. 
kehrs (Vergehens nach § 175 StGB.) zu einer GmäJJr er, 
strafe verurteilt. Dies hat der Kl. am 6. Nov. W  ¡rt 
fahren. M it Schreiben v. 23. Nov. 1939 hat darauf 
Anwalt vom Bekl. die Überlassung des Geschäfts £ 
den §§ 140, 142 HGB. gefordert. Der Bekl. hat die 
gedehnt. . „ trage:

Nunmehr hat der KI. Klage erhoben m it dem Ah ger 
1. ihn für berechtigt zu erklären, das vom Bekl. unt ^  
Firma J. betriebene Fabrikations- und Handelsges ^ef) 
m it allen Aktiven und Passiven zu übernehmen, ^ | ag- 
Bekl. zu verurteilen, dieses Geschäft vom Tage 
erhebung an ihm, dem Kl., zu überlassen und demg j aß 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, 
das Handelsgeschäft m it dem Rechte, die Firma .¡. 
zuführen, durch Veräußerung auf den KI. iibergegang etl.

Die beiden Vorinstanzen haben die Klage abgew ^  
Die Rev. führte hinsichtlich des Klageantrages zu 
Aufhebung. . j j

Der Klageantrag setzt sich aus zwei selbstan 
eilen zusammen. Im ersten Teil verlangt der

ei selbständig
Teilen zusammen. Im ersten Teil verlangt der ß■ jn-
Erlaß eines Gestaltungsurteils gern. § 142 HGB. (i- v neld 
§ 161 Abs. 2 HOB.), im zweiten Verurteilung des E^eS 
zu einer Leistung, nämlich zur Überlassung des Oes alif 
an den Kl. In erster Linie hat der KI. die Klage ^  
gestützt, daß eine Handelsgesellschaft, sei ?s ¡en 
KommGes., sei es eine OHG., m it den beiden 1 ¿anfl 
als Gesellschaftern, bereits bestehe. Träfe dies z u , ~ eji 
könnte der KL, falls auch die sonstigen Voraussetzu & ¡, 
des § 142 Abs. 1 HGB. gegeben wären, nur ein u
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tungsurteil nach Maßgabe dieser Vorschrift verlangen, 
™are aber der weitere Anspruch auf Verurteilung des 
“ ekl. zur Überlassung des Geschäftes an den Kl. gegen
standslos, weil m it der Rechtskraft des Gestaltungsurteils 
“er KI. ohne weiteres Alleininhaber des Geschäftes wer- 
Qen wurde und daraufhin gern. § 16 HGB. auch seine 
Eintragung in das Handelsregister allein bewerkstelligen 
tonnte, er könnte dann höchstens noch Herausgabe der 
E^schäftsräume nebst Inventar und Vorräten fordern. 
“ er zweite Teil des Klageantrages hat daher nur einen 
'nn für den Fall, daß eine Handelsgesellschaft der er

wähnten A rt noch nicht zustande gekommen ist, der 
*?ekl. aber infolge seines Verzuges m it der Aufnahme 
^  Kl. als Gesellschafter verpflichtet ist, den KI. so zu 
) r ‘eni als ob die Handelsgesellschaft schon errichtet 
*?re- Denn in diesem Falle ist zu erwägen, ob der Kl.

Rücksicht darauf, daß ihm infolge des Verzuges des 
oekl. die Möglichkeit genommen ist, die Rechte aus 
3 *’ 2 HGB. geltend zu machen, befugt ist, zu verlangen, 
,ali der Bekl. ihm von sich aus die gleichen Rechte ein- 
äumt, die ihm ein Gestaltungsurteil aus § 142 HGB. geben 
ürde-, einer solchen V e r p f l i c h t u n g  des Bekl. wäre 
adurch Ausdruck zu geben, daß dieser v e r u r t e i l t  

p lfd, das Geschäft dem KI. zu überlassen und dessen 
7 eschäftsübernahme zum Handelsregister anzumelden. 
. 'v n.n nun auch die beiden Teile des Klageantrages 
/■heinbar gleichgeordnet nebeneinandergestellt sind, so 
. °nnen sie doch infolge der Erklärung des KI., die Wage 
" erster Linie darauf stützen zu wollen, daß ein Gesell- 
^haftsvertrag (über die Errichtung einer KommGes. oder 

f'Q .) bereits zustande gekommen ist, unter den dar- 
|Ejegten Umständen nur im Sinne von Haupt- und Hilfs- 
ntrag verstanden werden.
Das BG. lehnt die Annahme des KI., daß (möglicher- 

10e,se) bereits durch den Abschluß der Verträge vom
f. - Bebr. 1935 eine Handelsgesellschaft, und zwar eine 
v, *G., errichtet worden sei, m it Recht ab. Es sagt hierzu: 
. ach diesen Verträgen sei der Kl. Prokurist geworden
"9 der Bekl. Alleininhaber der Firma geblieben; aber 

' .'ost wenn man in diesen Vereinbarungen, die dem KI. 
nn*n Anteil am Reingewinn (§ 3 des zweiten Vertrages) 

gewisse sehr weitgehende Befugnisse (§ 5 des ersten 
Ertrages) eingeräumt hätten, nicht nur eine besondere 
“  der Vergütung für seine Arbeitsleistungen und Siche- 
«tigen für das gegebene Darlehen sehen, sondern hieraus 
)gern wollte, ciaß außer dem Angestelltenverhältnis 

ehch noch ein Gesellschaftsverhältnis oder überhaupt nur 
n, solches gewollt gewesen sei, so könne dieses letztere 
u l/ als eine sogenannte s t i l l e  Gesellschaft (§§331 ff. 
ri ,, ) angesehen werden; denn es habe Übereinstimmung 
.«ruber bestanden, daß vorerst der Bcld. Alleininhaber 

s Geschäftes bleibe; dem stillen Gesellschafter stünden 
°®r die Rechte aus den §§ 133, 140, 142 HGB. nicht zu. 
L>ie Rev wenn auch im Außenverhältnis Dritten

^genüber der Bekl. nach dem E in tritt des Kl. noch 
e.s i r a’s Geschäftsinhaber erschienen sei, so komme 

doch darauf an, ob die Verträge nicht eine I n n e n - 
hi j?e ’ l s c h a f t  unter den Parteien zustande gebracht 
ajten.

[(.Dieser A ngriff beruht auf einer Verkennung des Wesens 
einu °H G . Eine OHG. kann nur auf Grund der Ver
g ä r u n g  errichtet werden, daß das Gesellschaftsverhält- 

. nach a u ß e n  hervortreten soll, und zwar in der
¿üeiSe, daß das Betriebsvermögen_allen Gesellschaftern

p
&  19 f.). ‘ Allerdings ist eine Innengesellschaft in der 
VpPs.e möglich, daß vereinbart w ird, es solle im Innen- 
SJ  Aältnis so gehalten werden, als ob eine OHG. be- 
ein ° el a’3er auc’1 e‘ne so’c,ie Vereinbarung würde nur

gesamten Hand gehört; eine OHG. als Innengesell- 
I Jaft würde also ein Widerspruch in sich sein (vgl. RG.: 
(4,  1907 Sp. 218 und Recht 1914 Nr. 2308; vgl. auch RGZ.

zueinander begründen und Keinen unmitteioareu nu- 
l L uflh auf ein Gestaltungsurteil gemäß den §§ 133,
V[7 HOB. geben, da dieses den Bestand einer OHG. 
c-^flssetzt; im übrigen kommt auch eine Abrede der 
(jj Vahnten A rt hier nicht in Betracht, da der Kl. sich 
e Entscheidung darüber Vorbehalten hatte, in we eher 
W llt Cr S'C*1 3n c’em Unternehmen des Bekl. beteiligen

D'e nächste Frage ist, ob etwa dadurch, daß der KI.

das ihm im §10 des ersten Vertrages v. 12. Febr. 1938 
gemachte Angebot rechtzeitig angenommen und zugleich 
sein Wahlrecht dahin ausgeübt hat, daß er persönlich 
haftender Gesellschafter einer KommGes. (m it dem Bekl. 
als Kommanditisten) werden wolle, die Einzelfirma des 
Bekl. unmittelbar in eine solche KommGes. umgewan
delt worden ist. Das BG. verneint dies, indem es davon 
ausgeht, daß es hierzu noch eines besonderen von dem 
Bekl. m it dem Kl. zu schließenden Erfüllungsvertrages, 
einer „Aufnahme“  des Kl. „als Gesellschafter“  bedurft 
hätte.

Die Rev. hält diese Auffassung fü r rechtsirrig, indem 
sie meint, daß infolge der Bindung des Bekl. an sein 
Angebot (§§ 145,148 BGB.) durch die Annahmeerklä
rung des KI. der Gesellschaftsvertrag unmittelbar zu
stande gekommen sei, sofern nur sein Inhalt durch An
nahme und Annahmeerklärung genügend bestimmt sei; 
dies sei aber hier der Fall.

Der Rev. ist zuzugeben, daß auch diese Auslegung des 
§ 10 des Vertrages möglich gewesen wäre. Ebenso ist 
aber auch die Auslegung des BG. möglich, daß mit der 
Annahme des im § 10 gemachten Vertragsangebots nur 
ein entsprechender Vorvertrag zustande kam, der erst 
noch der beiderseitigen Erfüllung durch Abschluß des 
eigentlichen Gesellschaftsvertrages bedurfte. Das LG. ver
weist zur Begründung darauf, daß in dem Vertrage noch 
offengelassen war, ob die künftige Gesellschaft die 
Rechtsform einer OHG. öder einer KommGes. erhalten 
sollte und (im letzten Falle) ob der KI. Kommanditist 
oder persönlich haftender Gesellschafter Werden sollte. 
Es ist anzunehmen, daß das BG. sich diese Begründung 
zu eigen machen wollte. Wenn sie auch nicht zwingend 
ist, so ist doch zuzugeben, daß dieser Umstand immer
hin die Annahme, daß zunächst ein bloßer Vorvertrag 
gewollt war, nahelegt. Als ausschlaggebend müßte aber 
fü r alle Fälle ins Gewicht fallen, daß der KI. selbst fo l
gendes vorgetragen hat: Am ersten Arbeitstage 1937 sei 
es gelegentlich der Inventuraufnahme zu einer Aussprache 
zwischen den Parteien gekommen; bei dieser Gelegen
heit habe der Bekl. erklärt, daß sie nunmehr richtige 
Kompagnons seien und daß darauf ein Glas Wein ge
leert werden müsse; anschließend habe der Bekl.gefragt, 
ob nicht der Gesellschaftsvertrag sofort gemacht werden 
solle; er, der KL, habe erwidert, die Parteien seien sich 
ja einig, er wolle erst die Zahlen des Jahresabschlusses 
1936 zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben; die 
Abschlußarbeiten würden noch etwa vier Wochen in An
spruch nehmen, dann solle der Vertrag aufgesetzt w er
den. Aus diesem eigenen Vorbringen, das der KI. unter 
allen Umständen auch gegen sich gelten lassen muß (vgl. 
RGZ. 86,143, WarnRspr. 1916 Nr. 293), ergibt sich ein
wandfrei, daß die Parteien tro tz erfolgter Annahme des 
Angebots durch den Kl. und trotz der Äußerung des 
Bekl., sie seien ja nun „richtige Kompagnons“ , darüber 
einig waren, daß es erst noch des Abschlusses eines be
sonderen Gesellschaftsvertrages bedürfe, in dem insbes. 
auch die Einlagen der beiden Gesellschafter nach Maß
gabe der Eröffnungsbilanz noch endgültig festzustellen 
seien, daß also bisher nur ein Vorvertrag zustande ge
kommen war.

Hiernach ist also auch die Auffassung des BG., daß 
durch die Annahme des im § 10 des Vertrages gemach
ten Angebots eine KommGes. zwischen den Parteien 
noch nicht errichtet worden ist, daß vielmehr der Bekl. 
bisher Alleininhaber der Firma J. geblieben ist, rechtlich 
nicht zu beanstanden. Demzufolge ist fü r den Erlaß eines 
Gestaltungsurteils gern. § 142 HGB. kein Raum, so daß 
die Abweisung des ersten Teils des Klageantrages (Haupt
antrages) gerechtfertigt ist. Insoweit war die Rev. des 
KI. daher zurückzuweisen.

Zu dem mit dem zweiten Teil des Klageantrags (H ilfs 
antrag) verfolgten Schadensersatzanspruch wegen Ver
zuges des Bekl. führt das BG. aus: Es möge sein, daß 
der Bekl. m it der durch den Vertrag übernommenen 
Verpflichtung, den Kl. als Gesellschafter aufzunehmen, 
in Verzug geraten sei, nachdem der KI. das Angebot an
genommen habe. Er hätte dann dem KI. den durch den 
Verzug entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 286 Abs. 1 
BG B), indem er nach § 249 BGB. den Zustand her
zustellen habe, der bestehen würde, wenn der Verzug 
nicht eingetreten wäre. Dieser Schadensersatz könne aber
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nur in einer Entschädigung fü r die Vermögenseinbuße 
bestehen, die der Kl. inzwischen vielleicht durch den 
Verzug erlitten habe, da die Herstellung des Gesell
schaftsverhältnisses fü r einen in der Vergangenheit lie 
genden Zeitpunkt unmöglich sei und somit nur Geld
ersatz (§ 251 BGB.) in Frage komme. Daneben verbleibe 
dem Kl. der Anspruch auf Erfüllung des Vertrages vom 
12. Febr. 1935, also der Anspruch, vom Bekl. als Gesell
schafter aufgenommen zu werden. Unzutreffend sei die 
Annahme des KI., daß sich der Bekl. so behandeln lassen 
müsse, als wenn der KI. schon Gesellschafter wäre; der 
Bekl. habe ihm vielmehr nur den Vermögensschaden zu 
ersetzen, den er dadurch erlitten habe, daß er n o c h  
n i c h t  Gesellschafter sei. Gesellschafter könne der KI. 
allein durch die Erfüllung des Vertrages werden. Die 
Vorschrift des § 249 BGB., wonach der Bekl. den Zu
stand herzustellen habe, der ohne den Verzug bestehen 
würde, vermöge also einen Anspruch, den der KI. nur 
als Gesellschafter hätte, nicht zu rechtfertigen. Die Er
wägung des Kl., es sei doch sinnlos, ihn darauf zu ver
weisen, zunächst auf Abschluß eines Gesellschaftsvertrages 
zu klagen, damit er dann sofort wiederum dessen Auf
lösung wegen eines wichtigen Grundes und die Über
nahme des Geschäfts durch sich selbst herbeiführe, gehe 
fehl. Wenn der Kl. jetzt auf Erfüllung des Gesellschafts
vertrages bestünde, so könnte in der Bestrafung des Bekl. 
kein w ichtiger Grund nach § 142 HGB. gesehen werden, 
weil dieser Grund vor Entstehung der Gesellschaft läge. 
Die Verfehlung des Bekl. gebe dem Kl. lediglich die 
Möglichkeit, sich durch R ücktritt von dem Vertrage zu 
lösen (vgl. RGZ. 112,283); er könne sich aber nicht unter 
Benutzung dieses Umstandes des Geschäftes des Bekl. 
bemächtigen.

Diese Ausführungen werden von der Rev. m it Recht 
angegriffen. Da das BG. die im wesentlichen von Ta t
umständen abhängigen Fragen, ob die Verträge vom 
12. Febr. 1935 wegen Verstoßes gegen die guten Sitten 
nichtig sind oder nicht und ob der Bekl., falls sie gültig  
sind, m it ihrer Erfüllung in Verzug geraten ist, unent
schieden gelassen hat, ist für die Revlnst. ihre G ültigkeit 
und zugleich auch der Verzug des Bekl. m it ihrer Er
füllung zu unterstellen. Ebenso ist zu unterstellen, daß 
die Verfehlung des Bekl. dem KI., falls dieser bereits 
persönlich haftender Gesellschafter wäre, einen Anspruch 
aus § 142 HGB. geben würde (über die Voraussetzungen 
für ein solches Übernahmeverlangen vgl. RG.: JW. 1938, 
221228). Demgemäß kommt es lediglich noch darauf an, 
was in solchen Fällen unter dem Schaden, der dem Kl. 
durch den Verzug des Bekl. entstanden ist und den 
dieser ihm deshalb gern. § 286 AbsM BGB. zu ersetzen 
hat, zu verstehen ist. Wie das BG. an sich nicht ver
kennt, hat der § 249 Abs. 1 Satz 1 BGB., wonach der zum 
Schadensersatz Verpflichtete den Zustand herzustellen 
hat, der bestehen würde, wenn der zum Ersätze ver
pflichtende Umstand nicht eingetreten wäre, in erster 
Linie Naturalherstellung im , Auge und braucht der Ge
schädigte sich gern. § 251 BGB. mit Gcldersatz nur in
soweit zu begnügen, als die Herstellung nicht möglich 
(oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht ausreicht 
oder die Herstellung nur m it unverhältnismäßigen A u f
wendungen möglich) ist. Rechtsirrigerweise hält aber 
das BG. die Naturalherstellung im vorl. Falle deshalb für 
unmöglich, weil das Gesellschaftsverhältnis fü r einen in 
der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt nicht hergestellt 
werden kann. M it dieser Begründung sagt es nichts wei
ter, als daß Geschehenes (Versäumtes) nicht ungeschehen 
gemacht werden kann; wenn sich damit der Anspruch 
auf Naturalherstellung ablehnen ließe, bliebe fü r ihn über
haupt kein Raum mehr. Wie das RG. bereits wiederholt 
ausgesprochen hat, ist unter Wiederherstellung i. S. des 
§ 249 BGB. nicht einmal die Herstellung genau des 
g l e i c h e n  Zustandes zu verstehen, wie er vor dem 
E in tritt des schädigenden Ereignisses bestanden hat oder 
wie er ohne dessen E in tritt bestehen würde; der Scha
densersatzberechtigte kann vielmehr unter Umständen 
auch etwas fordern, was vorher noch nicht dagewesen 
ist, falls er es nur ohne das zum Schadensersatz ver
pflichtende Verhalten des Schädigers nach Erfahrungs
grundsätzen aller Wahrscheinlichkeit erlangt haben würde 
(vgl. z. B. RGZ. 76,147/48; 108,59; 143,274/75). Gewiß 
kann der Verzug des Bekl. nicht ohne weiteres einen An-
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spruch rechtfertigen, den der Kl. nur als Gesellschaft^ 
hätte; der Kl. kann deshalb nicht unmittelbar den ue- 
staltungsanspruch aus §142 HGB. geltend machen. U 'e 
schließt aber nicht aus, daß der Bekl. v e r p f l i c h t e  
ist, dem Kl. die Rechtsstellung zu verschaffen, welcn 
dieser ohne den Verzug des Bekl. haben würde, d. "■ 
ihm das Geschäft m it Aktiven und Passiven zu une - 
lassen, falls er ohne den Verzug des Bekl. einen en - 
sprechenden Gestaltungsanspruch haben würde. Auf die 
Weise ist als Folge des. Verzuges auch eine Umwan 
Iung des ursprünglichen Anspruchs (auf Aufnahme a 
Gesellschafter) in einen anderen Anspruch (auf Übe 
lassung des Geschäfts) möglich; daneben bleibt wan 
weise allerdings noch der ursprüngliche Erfüllungsanspru 
bestehen, da es in das Belieben des Gläubigers gestc, j  
ist, ob er Verzugsfolgen geltend machen w ill. Der tseKj 
kann durch sein eigenes vertragsuntreues Verhalten n* 
besser gestellt werden, als er bei vertragstreuem v 
halten stehen würde. Eine andere Frage ist, ob ein J  
eignis, das einen Gesellschafter berechtigen würde, _ 
Übernahmeverlangen zu stellen, von der gleichen schw¡j  
wiegenden Bedeutung ist, wenn der Betreffende zur z- ^ 
des Ereignisses erst einen Anspruch darauf hatte, Ges 
schafter zu werden; dies dürfte jedoch im vorl. Falle, 
den Anlaß zur Geltendmachung eines Übernahmeanspru . 
eine Verfehlung des Bekl. gibt, die m it der Treupm ,
des Gesellschalters nicht unmittelbar Zusammenhang^ 
außer Zweifel stehen. Sind aber die Voraussetzungen 
Übernahmeverlangens aus § 142 HBG. an sich 
— was vorliegend zu unterstellen ist —, dann ist der ■ 
auch berechtigt, aus dem Gesichtspunkte des Verz^b 
nicht nur als Entschädigung für die verspätete Erfujm 
sondern z u g l e i c h  a u c h  a l s  E r f ü l l u n g  unmitte ^  
die Einräumung der Rechtsstellung zu fordern, die er 
rechtzeitiger Erfüllung erlangt haben würde. Aller“ 1 
steht dem Bekl. in diesem Falle ein Zurückbehaltu o 
recht wegen seines Abfindungsanspruches zu. Für m, i 
ist der Zeitpunkt der Klagerhebung maßgebend y jL  
8 142 Abs. 3 i. Verb. m. § 140 Abs. 2 H G IL), wobei ar “  
Stelle der Gestaltungsklage die Klage auf Oberlas® ® 
des Geschäfts tr it t  und außerdem von dem Zus* ^  
auszugehen ist, der bestehen würde, wenn der Bekl- p je 
KI. rechtzeitig als Gesellschafter aufgenommen hätte. z(jr 
etwaige Berechtigung auch des Anspruchs des KL 
Fortführung der Firma ergibt sich aus §24 HGB.

(RG., II. ZivSen., U. v. 27. Nov. 1940, II 67/40.)
*

**  2 9 . RG. — §§ 527, 535, 700, 740 HGB. ,g e f3

1. Die gesetzliche Vertretungsbefugnis des T‘ ier-
nack §§ 527, 535 HGB. besteht auch nach dem ^ enI) 
gang eines Seeschiffs in einem Binnengewässer t° r t ’ tej)f 
Aussicht zur Hebung von Schiff und Ladung “  “ ,n 
und der Schiffer kraft seiner Fürsorgepflicht zu “  ¡st 
Zwecke tätig w ird. Die Vorschrift des §700 n y  "oi t  
daher unmittelbar anwendbar, wenn der Schiffer de <jer 
dem Reeder ergriffenen Rettungsmaßregeln naffle» 
Ladungsbeteiligten zustimmt. . n.

2. Ist ein Seeschiff m it der Ladung in einem ®J"s0 n-
gewässer gesunken, so ist m it Rücksicht auf die ^  
dere Sachlage des Einzelfafls zu prüfen, ob * c lL(jgeti 
Ladung durch ihre Lage im Wasser einer gegenw jz( 
gemeinsamen Gefahr i. S. von § 700 HGB. ausg g0 j. 
waren. Die bloße Tatsache, daß der Untergang a gcjjiff 
eher die tatsächliche Gewalt der Beteiligten über £j„er 
und Ladung beschränkt hat, reicht zur Feststellung 
gemeinsamen Gefahr nicht aus. g 740

3. Sollen Bergungs- oder Hilfeleistungskosten i ’ [est' 
HGB.) in großer Haverei verteilt werden, so m Ljjjfe- 
gestellt werden, daß ein Fall der Bergung oder 
leisfung für Schiff und Ladung Vorgelegen hat. ^

4. Bei der Frage, ob Schiff und Ladung sich nag r in 
Untergang eines Seeschiffes in einem Binnengew ¿je 
Seenot befunden haben, ist darauf abzustellen,
Lage von Schiff und Ladung im Wasser derart g g0nSt 
war, daß schleunige Hilfe geboten erschien, um “  yet- 
bevorsfehenden E in tritt größeren Schadens oder 
Iustes abzuwenden. . .  jjr-

5. Sind die Ladung und das Schiff nach deffl £reftet 
gang durch aufeinanderfolgende Handlungen g
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Jvorden, so kommt es hinsichtlich der Frage, ob diese 
Handlungen auf Geheiß des Schiffers zum Zwecke der 
Rettung beider aus der gemeinsamen Gefahr vorgenom- 
men worden sind (§700 HGB.), darauf an, ob ihnen ein 

dem Schiffer gebilligter, auf Rettung von Schiff und 
Ladung gerichteter einheitlicher Plan zugrunde gelegen 
hat. Die Einheitlichkeit des Planes muß durch einen sach
tchen Zusammenhang der Handlungen erkennbar sein, 
her insbes. dann vorliegen kann, wenn zur Hebung des 
|esunkenen Schiffes Teile der Ladung zur Entlastung des 
Schiffes vorweg entfernt werden müssen.

Der Dampfer „Gotenhof“  der K l. sank in der Nacht 
^uni 28. Febr. 1938 im Kaiser-Wilhelm-Kanal in der 
Weiche von Dükers Wisch nach Zusammenstoß mit einem 
Spechischen Dampfer. Er befand sich mit einer Ladung 
Stückgut, Kohlen und Koks auf der Fahrt von Rotterdam 
"ach Stettin. Die sofort durch den Kapitän benachrich- 
"gte K l. beauftragte am Nachmittag des 28. Febr. 1938 die 
“ ^.-Aktiengesellschaft in Hamburg mit der Rettung von 
^chiff und Ladung. Auf dem Achterdeck des Dampfers 
"«fanden sich 412 Eisenbahnschienen im Gewicht von 
^035iokg, die in K ie l der Bekl. als Empfängerin ab- 
S«liefert werden sollten. In der Zeit v. 3. bis zum 6. März 
1938 wurden m it Taucherhilfe 411 Schienen gelöscht und 
a"f Leichtern nach K ie l gebracht, wo sie der Bekl. aus- 
phändigt wurden. Außerdem sind gelöscht und in Le id i
gen nach K iel befördert worden: 260 t Koks, etwa SOt 
“ andeisen und 3552 Sack Kleie. Die Hebung des Damp- 
ers gestaltete sich außerordentlich schwierig, kostspie- 
.2 und zeitraubend. Es mußte ein hölzerner Umbau er

achtet werden, um das Auspumpen des Dampfers zu er
möglichen. Am 14. A p ril 1938 konnte der gehobene Damp
fe  nach Holtenau geschleppt und dem Kapitän übergeben 
}5Jerden. Nach kurzem Aufenthalt in K ie l wurde der 
Dampfer m it H ilfe eines Schleppers nach seinem Be- 
?.iltT>muiigshafen Stettin überführt, wo die Restladung ge
weht wurde.

Li der über den Havereifall aufgemachfen Dispache 
wurde die Bekl. m it einem Beitrag von 15 361,31 M J l be-

Die Kl., die hinsichtlich der Aufwendungen zur Rettung 
Schiff und Ladung große Haverei für vorliegend er

ra te t, hat von der Bekl. Zahlung dieses Beitrages ver
engt. Sie hat behauptet, der Bekl. sei beim Empfang 
9er Schienen bekannt gewesen, daß hiervon ein Beitrag 
" r großen Haverei zu leisten sei.

o P.ie Bekl. hat ihre Beitragspflicht bestritten, weil die 
chienen bereits am 6. März 1938 endgültig von dem 
chiff getrennt worden seien.

„ Pas I,G. hat die Bekl. nach dem Klageanträge ver
t e i l t .

jm Berufungsverfahren hat die Bekl. insbes. noch vor- 
?e°racht, große Haverei liege nicht vor, weil die Ret- 
" ng nicht auf Geheiß des Schiffers, sondern durch ein 
9" der KI. als Reeder beauftragtes Unternehmen erfolgt 

g • M it dem Sinken des Schiffes sei die Aufgabe des 
. c"iffers beendet. Für die auf Deck verladenen Schienen 
c?öe keine Gefahr bestanden, weil sie im Wasser nicht 
jetten verderben und für sich ohne unverhältnismäßige 
testen jederzeit hätten gehoben werden können. Die 
.""ernung der Schienen von dem Achterdeck stehe mit 
■/r Hebung des Dampfers in keinem Zusammenhang. 
niUr Entlastung des Dampfers oder aus anderen tech- 

"chen Gründen hätten die Schienen nicht vorweg ge- 
b'tet zu werden brauchen. Dies sei vielmehr nur zur 
 ̂ 'üllung des Frachtvertrages geschehen. Die Löschung 
r Schienen vor der Hebung des Dampfers habe auch 

b egen ihrer günstigen Lage auf Deck und der Nähe des 
e®öfnmungsortes vernünftigem Ermessen entsprochen. 
Pas OLG. hat die Berufung der Bekl. zurückgewiesen. 
RQ. hob auf und verwies zurück.

<j. • Zutreffend ist die Ansicht des BG., daß die nach 
Konnossement vereinbarten York-Antwerp-Rules von 

„ y° die Voraussetzungen der großen Haverei nicht 
£ ""ösätzlich, sondern nur für bestimmte Einzelfälle 
St? •n’ ur*d daß auf den hierdurch nicht betroffenen 
V e|Hall nach dem Vorbehalte der Regel X V III nur die 
m rschriften des HGB. anzuwenden sind. Eine entspre- 

e"de Anwendung der Regeln auf nicht ausdrücklich

geregelte Fälle w ird  von der Rechtslehre m it Rücksicht 
auf ihren Ausnahmecharakter überwiegend für unzuläs
sig erachtet ( B o y e n s ,  „Seerecht“ , Bd. II, S. 464; U l 
r i c h - H o c h g r ä b e r ,  „Große Haverei“ , Bd. II, S. 111, 
116). Dagegen "hat das RG. in einem Strandungsfall (RGZ. 
98, 115) den Regeln für die Entsch. allgemeine Grund
sätze entnommen, was im H inblick auf deren gewollte 
Beschränkung auf Einzelfälle bedenklich erscheint. Int 
Streitfall kommt es hierauf nicht an, weil die Regeln die 
bei dem Untergang eines Schiffes m it Ladung vorliegen
den besonderen Verhältnisse nicht berücksichtigt haben.

Der Anwendung der seerechtlichen Vorschriften des 
HGB. steht auch die Tatsache nicht entgegen, daß sich 
der Unfall im Kaiser-Wilhelm-Kanal ereignet hat. Ent
scheidend ist, daß der streitige Havereifall ein Seeschiff 
betrifft, das sich auf einer Seefahrt in dem zwei Meere 
verbindenden, als Seeschiffahrtsweg dienenden Kaiser- 
Wilhelm-Kanal befunden hat (RGZ. 44, 136). Die Frage, 
ob die durch Rettung von Schiff und Ladung entstan
denen Kosten große Haverei sind, ist daher nach §700 
HGB. zu beantworten. Lediglich in  tatsächlicher H in
sicht ist bei der Prüfung, ob Schiff und Ladung sich nach 
dem Untergang in gemeinsamer Gefahr befunden haben, 
zu beachten, daß das Schiff unter Verhältnissen gesunken 
ist, wie sie nicht auf offener See, sondern im allgemeinen 
nur in Binnengewässern vorliegen. Wie die Amtliche Be
gründung zum Entwurf des BinnSchG. (S. 108) zutref
fend bemerkt, ist die Erklärung dafür, daß das HGB. 
über die Behandlung der durch den Untergang von Schiff 
und Ladung veranlaßten Hebungskosten als große Have
rei im Gegensatz zum BinnSchG. (§ 32 Ziff. 3 Abs. 3 
BinnSchG.) keine Sondervorschrift enthält, in  der Tat
sache zu finden, daß auf der See ein untergegangenes 
Schiff in der großen Mehrzahl der Fälle als dauernd 
verloren gelten muß. Dies hat jedoch nur zu Folge, daß 
die Frage, ob die Hebungskosten große Haverei sein 
können, allein nach der Grundregel des §700 HGB. zu 
beurteilen ist.

un-Der BerR. geht zutreffend davon aus, daß die 
mittelbare Anwendung des §700 HGB. die Erfüllung aller 
Tatbestaudserfordernisse voraussetzt, insbes. also auch 
des Erfordernisses, daß nur die von dem Schiffer oder 
auf dessen Geheiß zum Zwecke der Rettung von Schiff 
und Ladung aus gemeinsamer Gefahr aufgewendeten 
Kosten zur großen Haverei gehören. Der von der K l 
als Reeder m it den Rettern abgeschlossene Vertrag be
zieht sich auf die Hebung von Schiff und Ladung. Der 
BerR. hat sich nicht eindeutig darüber ausgesprochen, 
ob der Schiffer den Vertrag namens der Ladungsbetei
ligten genehmigt hat. Die Befugnis des Schiffers, bei dem 
Abschluß von Bergungs- und Hilfeleistungsverträgen so
wohl den Reeder als auch die Ladungsbeteiligten zu 
vertreten, ergeben §§ 527, 535 HGB. (ROHG. 9, 358 [369]; 
RGUrt. v. 5. Nov. 1892, I, 240/92; SeuffArch. 49 Nr. 182). 
Diese Vertretungsbefugnis besteht bei dem Untergang 
des Schiffes fort, wenn Aussicht zur Hebung von ochin 
und Ladung besteht und der Schiffer kraft seiner ru r -  
sorgepflicht zu diesem Zwecke tätig w ird  ( B o y e n s ,  
„Das deutsche Seerecht“ , I, S. 375 Anm.4, S.398; für 
das Binnenschiffahrtsrecht RGZ. T0, -74; M i t t e l 
s t e i n ,  „Handbuch“  S. 101 Anm. 27). Ein die Reise be
endigender und die Frachtverträge wegen dauernder Un
möglichkeit der Ausführung aufldslender Verlust des 
Schiffes steht hier nicht in frage (§§630, 641 HGB.) M it 
Rücksicht auf die Möglichkeit der Hebung von Schiff 
und Ladung ist die Interessengemeinschaft zwischen bei
den auch nach dem Untergang bestehen geblieben. Nach 
der auf die Verklarung verweisenden Feststellung des 
BerR ist der Kapitän nach dem Untergang bis zur An
kunft der Retter auf der aus dem Wasser ragenden 
Kommandobrücke des Dampfers verblieben. Wenn auch 
nicht m it dem BerR. gesagt werden kann, daß er die 
I eitung des bewegungslos unter Wasser liegenden Schif
fes in der Hand hatte, so war er doch durch seine An
wesenheit an O rt und Stelle in der Lage, das Rettungs
werk einzuleiten und seine Ausführung zu überwachen. 
Dies genügt zur Annahme des Fortbestehens seiner Ver- 
tretungsbefugnis. Unerheblich ist hierbei, ob er i. S. von 
§740 HGB. noch die tatsächliche Gewalt über das Schiff
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hatte und demzufolge das Rettungswerk entgegen der 
Ansicht des Hamburgischen Seeschiedsgerichts nicht 
Bergung, sondern Hilfeleistung war (vgl. RGZ. 5, 89 
[93]; 57, 23; OLG. Hamburg: SeuffArch. 68 N r .244), da 
es in  diesem Zusammenhang nur auf die rechtliche Be
deutung seiner M itw irkung an dem Rettungswerk an
kommt. Der BerR. führt aus, die Kl. habe, nachdem sich 
der Kapitän gleich nach dem Unfall m it ih r in Verbin
dung gesetzt habe, mit dessen Einverständnis die Unter
nehmerin mit der Bergung von Schiff und Ladung be
auftragt. Die Durchführung der Hebungsarbeiten im ein
zelnen sei nicht von dem Kapitän, sondern von den auf 
diesem Gebiet besonders sachkundigen Angestellten der 
Bergungsgesellschaft geleitet worden. Dies schließe aber 
nicht aus, daß die Rettungsarbeiten trotzdem auf Geheiß 
des Schiffers geleistet seien. Wenn auch eine allgemeine 
Weisung des Schiffers nach der Rspr. nicht ausreiche, so 
sei doch nicht erforderlich, daß jede einzelne Rettungs
maßnahme von ihm angeordnet oder geleitet werden 
müsse. Es genüge vielmehr, wenn er fü r den speziellen 
Havereifall einer bestimmten Rettungsaktion zustimme. 
In diesem Sinne habe er im Streitfall die Hebung von 
Schiff und Ladung nach dem später durchgeführten Plan 
gebillig t und nur die Ausführung der Einzelheiten Sach
verständigen überlassen. Diese m it der Rspr. des RG. 
(vgl. besonders RGZ. 98, 171; 96, 316 [322] im Einklang 
stehenden Ausführungen des BerR. sind nicht zu be
anstanden. Das auf Hebung von Schiff und Ladung ab
zielende schwierige Rettungswerk konnte nur von Sach
verständigen bewältigt werden. Unter den dargelegten 
Umständen konnte der Kapitän sich darauf beschränken, 
den von der Bergungsgesellschaft aufgestellten, die 

. wesentlichen Ausführungsmaßnahmen feststellenden Ber
gungsplan zu billigen, die Ausführung zu beaufsichtigen 
und der K l. den Abschluß des Vertrages mit der Unter
nehmerin zu überlassen. Rechtlich genügt dies zu der 
Annahme, daß die Rettungsarbeiten, auf sein Geheiß i. S. 
von § 700 HGB. geleistet worden seien ( L u t z ,  „P roto
kolle zum ADHGB.“  S. 2684 ff.).

II. Auf Grund seiner bedenkenfreien Annahme der un
mittelbaren Anwendbarkeit des §700 HGB. hat der BerR. 
m it Recht zunächst die Tatbestandserfordernisse dieser 
Vorschrift erörtert. Unter Ablehnung der Meinung der 
Bekl., daß die Schienenladung nicht gefährdet gewesen 
sei, kommt er zu dem Ergebnis, daß Schiff und Ladung 
sich in gemeinsamer Gefahr befunden hätten. Hierzu be
merkt er: Durch das Sinken von Schiff und Ladung sei 
die Durchführung der Schiffsreise zunächst unmöglich 
geworden. Auch die Ladung sei hierdurch ihrem W irt
schaftszweck entzogen worden. Diese Entziehung wäre 
zu einer endgültigen geworden, wenn sie auf dem Kanal
grunde verblieben wäre. Sie habe sich daher ebenso wie 
das Schiff in Gefahr befunden. Von einer gemeinsamen 
Gefahr für Schiff und Ladung im Falle des Unterganges 
gehe auch § 82 Ziff. 3 Abs. 3 BinnSchG. aus, obwohl 
nach den Verhältnissen der Binnenschiffahrt eine ge
trennte Rettung der Ladung und des gesunkenen Schif
fes besonders naheliege. Die Aussichten der Hebung 
seien nur von Bedeutung für Umfang und Größe der 
Gefahr, nicht aber für die Frage, ob überhaupt eine Ge
fahr Vorgelegen habe. Unerheblich sei daher, ob die 
Schienen bei dem Liegen im Wasser dem Verderb nicht 
ausgesetzt gewesen seien und ohne besondere Kosten 
hätten gehoben werden können.

Diese Ausführungen sind nicht erschöpfend und nicht 
bedenkenfrei. Über die Natur der Gefahr hat sich das 
Gesetz im Falle der großen Haverei nicht ausgesprochen. 
Es beruht auf dem öedanken, daß m it Rücksicht auf die 
zwischen Schiff und Ladung bestehende Interessen
gemeinschaft die zur Rettung beider aus gemeinsamer Ge
fahr gebrachten außerordentlichen Opfer von allen Be
teiligten gleichmäßig getragen werden sollen (ROHG. 25, 
137). Daraus ergibt sich das Erfordernis, daß die Ge
fahr für das Schiff und die ganze Ladung, also nicht nur 
für einen Teil bestehen muß. Die Rspr. hat ferner stets 
daran festgehalten, daß es sich für das Schiff und alle 
Teile der Ladung um eine gegenwärtige Gefahr han
deln muß, die bereits eingetreten ist und nicht erst droht 
(ROHG- 21, 154; 23, 342). In diesem Sinne versteht das

RG. (Entsch. v. 6. Dez. 1884: HansGRZ. 1885, 165) unter 
Gefahr eine Sachlage, die notwendigerweise oder doc 
regelmäßig Schaden verursacht. Die Gegenwart der y  ' 
fahr schließt die Möglichkeit nicht aus, daß ihre Ver
w irklichung erst nach Verlauf einer gewissen Zeit oder 
nach dem E in tritt eines im gewöhnlichen Verlaufe de 
Dinge liegenden Ereignisse (z. B. Ebbe und Flut) zu er
warten ist (RGEntsch. v. 1. A p ril 1882: HansGRZ. 188 > 
60). Der Unterschied zwischen einer gegenwärtigen un 
einer erst in Zukunft zu befürchtenden Gefahr ist nie 
nach darin zu finden, daß Maßregeln, die dem von eine7 
noch ungewissen Ereignis (z. B. schlechtem Wetter) a 
hängigen E in tritt einer Gefahr Vorbeugen sollen, nicn 
zur großen Haverei gehören (ROHG. 21, 154; B o y e nS 
S .467; U l r i c h - B r ü d e r s  Bd. 1 S. 10ff.). Das Vornan 
densein einer gegenwärtigen Gefahr in dem dargeleg* 
Sinne ist nicht lediglich nach einem sachlichen Maßsta 
zu beurteilen. Es genügt vielmehr, wenn eine die 
fortige Anwendung von Rettungsmaßregeln rechne1 
gende Gefahr verständigerweise von dem Schiffer als v 
handen angenommen werden durfte (ROHG. 23, J ’ 
RGZ. 38, 1).

Die Beachtung dieser Grundsätze ist den Ausführungen 
des BerR. nicht zu entnehmen. Sie besagen im WcS£ujfj 
liehen nur, bei Unterlassung der Hebung würden ?c 
und Ladung auf dem Grunde des Kanals liegen !ie7en 
und damit den Beteiligten verloren sein. Dies ist ¡naes eS 
eine Überlegung, die im Falle des Schiffsuntergang^ 
nicht nur in der Regel, sondern m it solcher Aussclm
lichkeit g ilt, daß keine Ausnahme denkbar ist. dichtSchiff und Ladung in einem ruhigen Binnengewässer ^  
am Ufer gesunken, und geschieht daraufhin nichts  ̂
ihrer Hebung, obwohl die Hebung möglich ist, s0 dje 
die selbstverständliche und notwendige Folge, 5 ung 
zunächst nur vorübergehend erscheinende Verhinde 
in der Ausübung der Gewalt über die im Wasser TTggifj 
den Werte zum endgültigen Besitzverlust w ird (9 ,„r 
Abs. 2 BGB.). Solche Betrachtung ergibt indessen 
sich allein noch nicht, daß Schiff und Ladung durch ‘ ¡j 
Lage im Wasser gefährdet waren. Nach dem Gutacn(-__ _ ------------ -----  -------  ¡Ja*
des Seeschiedsgerichts hat der Dampfer nach dem 
tergang in fast stromlosem Wasser einer Ausweich» ^gS 
des Kaiser-Wilhelm-Kanals gelegen. Hinsichtlich 
Dampfers mag die Gefährdung in dieser Lage £jl
sonderen Begründung bedurft haben, weil a n g e n o , 
werden kann, daß insbes. der empfindlichen Mascn 1 er 
anlage durch die E inw irkung des Wassers erPeD , in 
Schaden drohte. Dagegen erhellt nicht ohne wel eLg’nen 
welcher Gefahr sich die Deckladung Eisenbahnsen ^  
befunden haben soll, da der BerR. in Verbindung n? 
allgemeinen Bemerkung, wenn die Schienen autj^ern 
Kanalgrunde liegengeblieben wären, so würden sie e)1 
Bestimmungszweck entzogen sein, dahingestellt gel ver, 
hat, ob sie, wie die Bekl. behauptet hatte, ohne z , ^ e 
derben an der Unfallstelle hätte liegen können ulL ] ( Iiis- 
Hebung jederzeit m it Sicherheit und ohne unverl:ögiicli 
mäßige Aufwendungen innerhalb weniger Tage ” -sf0ns- 
gewesen wäre. Nach dem hiernach für das Ke 1 pH 
verfahren als richtig  zu unterstellenden Sacn ge. 
würde eine Gefahr, daß die Schienen nicht an 1"  ejegen 
stimmungsort gelangten, auch dann nicht v0!°  aus 
haben, wenn sich etwa die Hebung des Da'iip1® jSurC|r 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen als u , rzeit 
führbar erwies. War es klar, daß die Schienen 1 erijen 
von dem Deck des gesunkenen Dampfers geholt gnt.
konnten, so war die Ausführung nur eine Frage ( V e r 
schlusses. Hätte man darauf verzichtet, so war ¡0rei> 
dings die Schienen für die Ladungsinteressenten ^„e ii 
gewesen, jedoch nicht durch Verw irklichung ein j eriit̂WLöUl, JCUULH BtLUl VIU1 tll » 1 vv
durch die Lage im Wasser drohenden Y ea *!![’ • tfiichke‘ 
infolge ihrer fre iw illigen Preisgabe. Die Wog  ̂
einer Beschädigung der Schienen hat der BerR. je]ie 
wogen. Hierüber ergänzende Betrachtungen an pra. 
ist dem RevG. nicht möglich, weil der BerR.am

(eilen
de

ausdrücklich offengelassen hat, und insoweit eine ng 
läge für die Beurteilung fehlt. Die m it dem ü» » 
unmittelbar verbundenen Folgen, insbes. das un  da5 
sergeraten, sind nicht die Gefahr, deren Abwendui ,  ]Jfl 
Gesetz im Auge hat. Sie sind besondere Haver



H. Jahrgang 1941 H eft 15/16] Rechtsprechung 883

Begriffe der Gefahr liegt es, daß eine nachteilige Ver
änderung des durch den Schiffsuntergang schon eingetre
tenen Zustandes zu besorgen sein muß. Durch ihre Lage 
im Wasser müssen die gesunkenen Werte der Gefahr 
einer weiteren Schädigung oder des Verlustes ausgesetzt 
®ein, wobei insbes. an die E inw irkung des Wassers, der 
Strömung, des Schiffsverkehrs oder ein weiteres Absinken 

denken ist. Unter Umständen w ird  auch schon die be
gründete Besorgnis, daß durch Verschlechterung der 
Lage von Schiff und Ladung im Wasser die Rettungs- 
Losteu sich erhöhen würden, als genügend angesehen 
werden können. Der von dem BerR. in bezug genommene 
§82 Ziff. 3 Abs. 3 BinnSchG. bestimmt für den Bereich 
der Binnenschiffahrt in gleichem Sinne, daß die zur ge
meinsamen Hebung von Schiff und Ladung verwendeten 
Kosten zur großen Haverei gehören, wenn deren all
gemeine Voraussetzungen erfüllt sind, die Hebung also 
erfolgt, weil Schiff und Ladung bei ihrer Lage im Wasser 
s*ch in gegenwärtiger gemeinsamer Gefahr befinden. Die 
amtliche Begründung zum BinnSchG. sagt zu dieser Vor
schrift: „Is t ein Schiff m it Ladung gesunken, so bedroht 
die Fortdauer des hierm it eingetretenen Zustandes, ganz 
abgesehen von der Entziehung der tatsächlichen Verfü
gung über die gesunkenen Werte, diese auch vermöge 
det' schädlichen E inw irkung des Wassers gleichmäßig 
teit Gefahr. Es liegt daher große Haverei vor, wenn 
8cliiff und Ladung im gemeinsamen Interesse ungetrennt 
gehoben worden sind.“  Hieraus ergibt sich indessen nicht, 
daß im Einzelfall eine besondere Prüfung der Sachlage 
lm Hinblick auf das Vorliegen einer gegenwärtigen ge
meinsamen Gefahr für Schiff und Ladung entbehrlich 
wäre, wenn auch in der Regel eine solche Gefahr vor
negen w ird. Die Eingangsworte des §82 BinnSchG. be- 
j°nen, daß auch in den Sonderfällen hinsichtlich des Ge- 
Jahrbegriffs die allgemeinen Voraussetzungen des §78 
8'nnSchG. erfüllt sein müssen, und hierzu sagt die Amtl. 
Begründung (S. 103) im Einklang mit den Urteilen RGZ.

1 und 44, 136, es sei nach den besonderen Um
wänden des einzelnen Falles zu entscheiden, ob eine die 
Sofortige Anwendung von Rettungsmaßregeln rechtfer- 
"gende Gefahr verständigerweise von dem' Schiffer als 
¡terhanden angenommen werden dürfe. Eine gegenwär- 

gemeinsame Gefahr i. S. des § 700 HGB. w ird  nach 
ä?m Untergang eines Seeschiffs dicht am Ufer eines 
“ innengewässers im Hinblick auf den hierdurch schon 
£e,schaffenen Zustand im allgemeinen nur anzunehmen 
,e'n, wenn für den Fall, daß Schiff und Ladung nicht als- 
?ald gehoben werden können, für beide durch die Lage 
,m Wasser die Gefahr weiterer Schädigung, einer E r
füllung der Rettungskosten oder des gänzlichen Ver- 
Ustes besteht. Danach entspricht die von dem BerR. ge- 
s?bene Begründung den Anforderungen des Gesetzes 
Llcht, insbes., soweit es sich um die Lage der Eisen- 
, aunschienen auf dem Achterdeck des gesunkenen Damp- 
ers handelt.

bn Streitfall ist noch besonders zu beachten, daß nicht 
kewöiln ][c|le Aufwendungen, sondern nach besonderen 

esichtspunkten gegebenenfalls in größerer Höhe fest- 
l esetzte Bergungs- oder Hilfeleistungskosten nach den 
j 'undsätzen der großen Haverei über Schiff, Fracht und 

adung verteilt werden sollen. Dies setzt voraus, daß es 
cb sowohl hinsichtlich des Schiffes als auch hinsichtlich 

Im, Ladung w irk lich  um einen Fall der Bergung oder 
Jbeleistung i. S. von § 740 HGB. gehandelt hat. Hat 
J “  nur das Schiff oder die Ladung, also nicht beide, 
1,1 r, ein Teil der Ladung in Seenot befunden, so liegt 
v "sichtlich der durch die Rettung aus dieser Gefahr 
f , rilrsachten Bergungs- oder Hilfeleistungskosten große 
au Ver-e* nicht vor. Ls müssen also Schiff und Ladung 

s einer beide treffenden Seenot gerettet worden sein, 
r.'-tin Bergungs- oder Hilfeleistungskosten als ein zur 
ttt r!*n§!, beider aus gemeinsamer Gefahr gebrachtes Opfer
^ nn Bergungs- oder Hilfeleistungskosten als ein 
■ 'hing beider aus gemeinsamer Gefahr gebrachtes 0 . 
ii £roßer Haverei verteilt werden sollen. Im Streitfall 
von c War e‘n von ^er KL a's Ree(Ler über die Bergung 
V0J! Schiff und Ladung abgeschlossener Bergungsvertrag 
L,? der nach dem Bergungsbereicht die Klauseln ent- 

ten hat, „K e in  Erfolg, keine Zahlung“ , „Entschei
d s  des deutschen Seeschiedsgerichts Hamburg“ . Der- 
OrtpKe Verträge, die sich auf die Festsetzung des Berge- 

r Hilfslohns beziehen, lassen indessen einen Schiff und

Ladung dem gesetzlichen Pfandrecht (§751 HGB.) unter
werfenden Anspruch auf Berge- oder Hilfslohn nur ent
stehen, wenn eine Rettung beider aus Seenot vorliegt und 
der Vertrag durch die Verfügungsberechtigten oder den 
Schiffer als ihren gesetzlichen Vertreter abgeschlossen 
w ird  (RGUrt. v. 5. Nov. 1892, I 240/92: SeuffArch. 49 
Nr. 182; RGZ. 70, 274; M i t t e l s t e i n ,  „Handbuch“  
S. 388 Z iff. 1). Läßt sich also nicht sagen, daß sich das 
Schiff und die ganze Ladung gemeinsam in Seenot _ be
funden haben, so würde es ungerechtfertigt sein, einen 
für die schwierige Rettung des Dampfers besonders hoch 
bemessenen Berge- oder Hilfslohn in großer Haverei zu 
verteilen. Das zwischen der K l. und der Unternehmerin 
ergangene Schiedsgutachten des Schiedsgerichts in Ham
burg, das einen Bergelohn unter Berücksichtigung der 
ganzen Ladung festgesetzt hat, nimmt der Bekl. nicht 
die Möglichkeit, geltend zu machen, daß die tatsäch
lichen und rechtlichen Voraussetzungen der Bergung oder 
Hilfeleistung nicht erfüllt seien. In der Behauptung der 
Bekl., daß die Eisenbahnschienen infolge ihrer günstigen 
Lage auf dem Achterdeck des gesunkenen Dampfers nicht 
gefährdet gewesen seien, liegt auch das Bestreiten, daß 
sie sich mit den übrigen gesunkenen Werten in Seenot 
befunden hätten. Es hätte daher auch geprüft werden 
müssen, ob der Dampfer und die Ladung aus einer gegen
wärtigen gemeinsamen Gefahr gerettet worden sind, die 
sich zugleich als Seenot darstellt.

Unter Seenot i. S. von § 740 HGB., die sowohl das 
Schiff oder die Ladung oder auch beide zusammen tref
fen kann, ist ganz allgemein eine der Seeschiffahrt eigen
tümliche Gefahr zu verstehen, die von der Schiffsmann
schaft nicht m it eigenen M itte ln überwunden werden 
kann. Unter den Verhältnissen auf See läßt die Rspr. des 
RG. es genügen, daß bei vernünftiger Beurteilung der ge
gebenen Verhältnisse die Beteiligten m it Grund eine Ent
wicklung der Sachlage annehmen konnten, die ohne Da
zwischentreten der Rettungsmaßregeln zur Beschädigung 
oder zum Untergang des Schiffes oder der Ladung führen 
würde. Eine gegenwärtige oder unmittelbar drohende Ge
fahr w ird  hierbei nicht verlangt (RGUrt. v. 22. Okt. 1904, 
1252/04: HansGRZ. 1905, 43; RGUrt. v. 14. Okt. 1914, 
1166/14: HansGRZ. 1915, 35). Zweifelhaft ist, ob und 
unter welchen Voraussetzungen Seenot noch angenommen 
werden kann, wenn ein Seeschiff im Hafen oder auf einem 
von Seeschiffen befahrenen Binnengewässer von einem 
Unfall betroffen w ird. Für das Binnenschiffahrtsrecht ver
neint M i t t e l s t e i n  („Handbuch“  S .384 A nm .6) eine 
der Schiffahrt eigentümliche Gefahrenlage, wenn das 
Schiff an der Stelle, an der es sich befindet, jederzeit Hilfe 
haben kann. Nach dem Untergang soll nach M i t t e l -  
s t e i n  (S. 384 Anm. 7) Gefahr für das Schiff nicht mehr 
vorliegen, wenn es an einer ungefährlichen Stelle liegt 
und unschwer gehoben werden kann (vgl. auch OLG. 
Hamburg: SeuffArch. 68 Nr. 244). Der Begriff der Seenot 
geht davon aus, daß die Schifisbesatzung auf See im all
gemeinen auf sich angewiesen ist, und daß deshalb fremde 
Hilfe nicht nur schwer zu beschaffen, sondern auch be
sonders wertvoll ist, wenn das Schiff oder die Ladung 
in eine gefährliche Lage gerät, der die Schiffsbesatzung 
nicht gewachsen ist (B u r c h a r  d , „Bergung und H ilfe
leistung in Seenot“ , 1897, S. 29, 38 ff.). Die bloße Tat
sache, daß ein Seeschiff m it der Ladung in einem von 
Seeschiffen befahrenen Binnengewässer gesunken ist und 
aus dieser Lage nur durch sachverständige Hilfe befreit 
werden kann, erfüllt danach zweifellos den Begriff der 
Seenot nicht. Weiter reichen aber die Feststellungen des 
BerR. nicht. Auf der anderen Seite w ird  man aber See- 
not nicht unter allen Umständen dadurch als ausgeschlos
sen ansehen dürfen, daß Hilfe ohne Schwierigkeit heran
gerufen werden kann. Vielmehr ist darauf abzustellen, 
ob die Lage von Schiff und Ladung iin  Wasser derart 
gefährdet ist, daß schleunige Hilfe geboten erscheint, um 
den sonst bevorstehenden E in tritt größeren Schadens oder 
des Verlustes abzuwenden. Konnte in  diesem Sinne die 
Hilfe für Schiff und Ladung nach verständigem Ermessen 
auf Grund der gegebenen Sachlage als dringlich an
gesehen werden, so w ird  Seenot nicht verneint werden 
können. Unbedenklich liegt dann auch für beide eine 
gegenwärtige Gefahr i. S. von § 700 HGB, vor.
& Nach den dargelegten Grundsätzen w ird  der BerR. er-
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neut zu prüfen haben, ob Schiff und Ladung gemeinsam 
einer gegenwärtigen Gefahr unterlegen haben, die sich 
zugleich als Seenot darstellt. M it der bisherigen Begrün
dung hätte jedenfalls das Vorbringen der Behl. über die 
günstige Lage der durch das Wasser angeblich nicht ge
fährdeten Schienen auf dem Achterdeck nicht für unerheb
lich erachtet werden dürfen.

III. Mehrere Schriftsteller legen in den Begriff der ge
meinsamen Gefahr noch das weitere Erfordernis hinein, 
daß sie das Schiff und die ganze Ladung gleichmäßig 
bedrohen müsse, weil eine gleichmäßige Umlage der ge
brachten Opfer gleiche Interessen voraussetze (B o ye n s II, 
S. 468; U 1 r  i c h - B r  ü d e r  s I S. 17; für das Binnen
schiffahrtsrecht M i t t e l s t e i n ,  „Handbuch“  S. 334 
Anm. 19; Komm, zum BinnSchG., Anm. 2 d zu § 78 Binn
SchG.). Das OLG. Hamburg ist dieser Ansicht in einem 
U rte il v. 15. März 1922 (Rspr. 42, 241) grundsätzlich bei
getreten. Danach würden die Kosten der Rettungsmaß- 
regeln nicht große Haverei sein, wenn die Ladung nur 
der Gefahr der Beschädigung, das Schiff dagegen der 
Gefahr des Unterganges ausgesetzt ist. Für den Streit
fall kommt es hierauf im H inblick auf den Zusammen
hang an, der zwischen der Gefahr und den Aussichten 
des Rettungswerkes besteht. Im Anschluß an den H in
weis, die Gefahr, in  der sich der Dampfer nach dem 
Untergang befunden habe, möge zufolge seiner Lage im 
fast stromlosen Wasser einer Ausweichstelle dicht am 
Ufer des Kanals nicht besonders groß gewesen sein, 
bemerkt das Gutachten des Seeschiedsgerichts, es sei sehr 
wohl denkbar, daß das ganze Rettungswerk, nämlich die 
Errichtung des hölzernen wasserdichten Umbaus und das 
anschließende Auspumpen des Dampfers, infolge unvor
hergesehener Zwischenfälle hätte mißlingen können und 
zur Sprengung des Schiffskörpers hätte geschritten wer
den müssen. Dem sich hieraus ergebenden Wagnis hat 
das Gutachten des Seeschiedsgerichts bei der Bemessung 
des Bergelohns wesentliche Bedeutung beigemessen. 
Danach bestand für den Dampfer und die nicht beson
ders zu bergende Raumladung die Gefahr gänzlichen Ver
lustes durch Mißlingen des Kettungswerkes, während im 
Gegensatz dazu nach dem für das Revisionsverfahren als 
rich tig  zu unterstellenden Vortrage der Bekl. die Eisen
bahnschienen vom Achterdeck leichter in Sicherheit zu 
bringen waren. Neben einem M ißerfolg des Rettungs
werkes aus technischen Gründen sind auch dessen Kosten 
in Betracht zu ziehen. Nach dem Bergungsbericht der 
Unternehmerin w ar man sich darüber klar, daß durch 
das allein als möglich angesehene Verfahren bei der 
Rettung des Dampfers „gewaltige Unkosten“  entstehen 
würden. Der Möglichkeit, daß der W ert von Schiff und 
Ladung zu einem erheblichen Teil oder vielleicht ganz 
durch die Unkosten der Rettung aufgezehrt wurden, 
stehen gegenüber die nach der Behauptung der Bekl. 
verhältnismäßig geringen Kosten einer Sonderrettung der 
Eisenbahnschienen. M it dem gänzlichen Verlust wäre es 
wirtschaftlich gleichbedeutend, wenn die Unkosten die ge
retteten Werte im wesentlichen erreichen würden (RGUrt. 
v. 1. M ai 1901, 133/01). Die angeführten Schriftsteller 
verneinen auch in den Fällen, in denen die getrennte 
Rettung von Schiff und Ladung m it ungleichen Kosten 
möglich ist, eine die Verteilung der Opfer nach Haverei
grundsätzen rechtfertigende Gleichheit der Gefahr und 
der Interessen. B o y e n s  ( I I 469 Anm. 10) meint unter 
Berufung auf die Begründung zum BinnSchG. (S. 108) 
und ein Gutachten des HansOLG. zu diesem Gesetz, daß 
solche Betrachtungsweise besonders bei Strandungen in 
Flüssen oder Kanälen angebracht sei, wenn die beson
dere Rettung der Ladung m it verhältnismäßig geringeren 
Kosten als die Abbringung des Schiffes ausführbar sei.

Die Meinung, daß in dem dargelegten Sinne die Ge
meinsamkeit der Gefahr auch deren Gleichheit fü r alle 
beteiligten Interessen voraussetze, ist indessen abzu
lehnen. In dem Grundgedanken des Gesetzes findet sie 
keine ausreichende Stütze. Wenn das U rte il des RG.: 
RGZ. 14, 34 ausführt, die der großen Haverei zugrunde 
liegende Interessengemeinschaft beruhe nicht darauf, daß 
die Güter verschiedener Ladungsinteressenten sich auf 
einem Schiffe befänden, sondern darauf, daß sämtliche 
Güter m it dem Schiff von einer und derselben Gefahr 
bedroht seien, so ist doch aus der hierm it betonten Ge

meinsamkeit der Gefahr nicht herzuleiten, daß sie sich 
auf Schiff und Ladung in der gleichen Weise auswirken 
müsse. Vielmehr ist dem in Rede stehenden Erfordernis 
schon dann genügt, wenn die Gefährdung beider auf die 
gleiche Ursache zurückgeht, mag auch für die Ladung 
nur eine Beschädigung, für das Schiff dagegen der gänz
liche Verlust zu befürchten sein ( L e h m a n n ,  „Lehrbuch 
des Handelsrechts“ , 2. Aufl., 1912, S .964; B r a n d i s ,  
„Das deutsche Seerecht“  Bd. 2 S. 88). Eine aus der 
Schwierigkeit des Rettungswerkes hervorgehende Steige
rung der Gefahr für Schiff oder Ladung schließt deren 
Gemeinsamkeit nicht aus. Der Begriff der Rettung setzt 
eine sie notwendig machende Gefahr voraus, die zu einer 
gemeinsamen dadurch w ird , daß sie für das Schiff und 
die Ladung durch die gleiche außergewöhnliche Sach
lage verursacht worden ist. Unter Betonung der Ver
schiedenheit der Verhältnisse bei der Seeschiffahrt und 
Binnenschiffahrt führt die Amtl. Begründung zum Binn
SchG. zutreffend aus, auf der See, wo die Möglichkeit 
des vollständigen Untergangs des Schiffes und hiermit m 
der Regel auch des gänzlichen Verlustes der Ladung 
naheliege, werde eine gemeinsame Gefahr nicht selten 
schon u. U. angenommen werden können, welche auf p1“ ' 
nengewässern zu einer solchen Annahme nicht ausreich- 
ten. Eine Gefährdung, welche zunächst das Schiff, ode 
die Ladung betreffe, bedinge hier nicht so häufig wie a 
der See eine gleichzeitige Gefährdung der übrigen b 
teiligten Interessen. Aber daraus w ird  nur die mit de 
dargelegten Ansicht im Einklang stehende Folgerung 8 
zogen, daß sich bestimmte Regeln in dieser Beziehung 
nicht aufstellen ließen, die Entsch. vielmehr nur um 
Würdigung der Umstände des einzelnen Falles geir0f 
werden könne. Für das Seerecht ist jedenfalls daran >es 
zuhalten, daß Gleichheit der Gefahren- und Interess 
läge nur insofern verlangt werden kann, als bei verslin 
diger Würdigung des Falles sich die Gefahr für a 
beteiligten Interessen als gegenwärtig darstellen m ’ 
und daß im Sonderfall der Verteilung von Bergungs- °u 
Hilfeleistungskosten über Schiff, Fracht und die 
Ladung die Gefahr zugleich gemeinsame Seenot gewelz. 
sein. muß. Strengere Anforderungen sind weder gese 
lieh geboten noch angebracht, weil der Schiffer im Aug 
blick der rasches Handeln erfordernden Gefahr ru ‘ 
m it weitergehenden Überlegungen belastet werden u ._ 
und zur Vermeidung von Streitigkeiten für die Au:i 
lung der Dispache einfache und klare Regeln gelten m 
sen. Die abgelehnte Ansicht kann auch zu unbilbgen „ ejt 
gebnissen führen, da bei Verneinung der Gemeinsam gr 
der Gefahr Verteilung der gebrachten Opfer in ¡̂jcrli 
Haverep auch nicht in beschränktem Umfange ■nl°°dar-

Anhaltspunkt für die Richtigkeit der 3 
assung liefern auch §§708 Ziff. L 723 Sch"«'

wäre. Einen 
gelegten Auffassung 
HOB., die der Deckladung die Vergütung eigener 
den versagen, sie aber im Falle ihrer Rettung der 
tragspflicht unterwerfen, weil im Seeverkehr die Vena ^  
von Gütern auf Deck häufig eine Gefahr für Schm ^er 
Ladung hervorruft. Wenn es sich hierbei auch ^ ¡p e n  
Verallgemeinerung nicht zugängliche Sondervorscn 
handelt, so lassen sie doch darauf schließen, da. aIT)- 
verschiedene Auswirkung der Gefahr ihrer Gemei yor- 
keit nicht entgegensteht, sofern nur die unerläßliche ^ g, 
aussetzung erfüllt ist, daß Schiff und Ladung duren ge_ 
selbe Ereignis der unmittelbaren, nach verständig ‘ 
urteilung sofortige Rettungsmaßregeln erheischend u tzt 
fahr der Beschädigung oder des Verlustes all9k 
sind. . h auch

IV. Aus den dargelegten Grundsätzen ergibt „  ttungs- 
die Antwort auf die Frage, ob ein einheitliches K lie‘jn- 
werk zur Rettung von Schiff und Ladung aus °  0ßen 
samer Gefahr vorliegt oder ob eine nicht z[jr  A jenen 
Haverei gehörende Sonderrettung der Eisenbahns )cn 
erfolgt ist. Unter der nochmaliger Prüfung beu .uBg 
Voraussetzung, daß sich das Schiff und die ganI%f ur be
im Streitfall in gemeinsamer gegenwärtiger Ge ent
binden haben, ist der dem Wortlaute des Oese j aß 
sprechende Ausgangspunkt des BerR. zutrenen > Reh 
große Haverei nur dann vorliegt, wenn durch |ejch 
tungsinaßregeln die Rettung des Schiffes und ■ ¿er 
der Ladung beabsichtigt war, und daß deshalo 
Retiung des Schiffes oder der Ladung dienende



11. Jahrgang 1941 H eft 15/16]
Rechtsprechung 885

gen ihren Tatbestand nicht erfüllen. Die Absicht des 
Schiffers ist maßgebend, der nach § .559 HOB. unter 
mehreren möglichen M itteln das fü r die Gesamt 
Beteiligten m it den geringsten Nachteilen verbundene z 
wählen hat. Ist wie im Streitfall die Rettung jm  Linver 
ständnis des Schiffers durch einen von dem Reeder he 
auftragten Unternehmer erfolgt, so laßt sich der Zw 
der Rettungshandlungen nur aus dein Gesamtvorgang 
mittein. Auch wenn die Rettung der Ladung und des 
Schiffes durch aufeinanderfolgende Handlungen er oigt is 
handelt es sich bei der Frage ihrer Beurteilung als große 
Haverei nur um Ermittelung ihres Zweckes Es konm 
also darauf an, ob sie auf die Rettung des Schiffes und 
der Ladung gerichtet und durch diese Absicht zu einer 
Einheit verknüpft sind. Die Erfüllung dieser 
Setzungen ist eine nach den Umstanden des einzelnen 
Falles zu beurteilende Tatfrage Der BerR., dei e is idd 
lieh gleicher Meinung ist, fuhr aus, in der Rechte ehre 
werde teils darauf Gewicht gelegt ob ein einheitlicher 
Rettungsplan für die gesamten Rettungsarbeiten vor 
gelegen habe, teils darauf, ob eine Simultanrettung mog 
lieh und vernünftig gewesen sei. Als Vertreter der • 
Ansicht kommt H e c k  („Das Recht der ,,
rei“  S. 269 ff.) in Betracht, der die Frage behandelt, ob 
die Kosten der Abbringung eines un fre iw illig  gestran 
deten Schiffes unter vorheriger Löschung der Ladung 
großer Haverei zu verteilen seien. Der auf einem 
gefaßten Plan beruhenden Einheit des Unternehmens legt 
er keine Bedeutung bei, stellt vielmehr darauf ab, ob eine 
Simultanrettung vernünftigerweise denkbar w a r / nMd„ ß_ 
sem Falle w ill er die Kosten der durch getrennte Mali 
nahmen bewirkten Abbringung in derselben Weise ve 
teilen wie dies bei gemeinsamer Rettung geschehen wurde. 
Diese Ausführungen hat der BerR. mißverstanden, 
merkt dazu, die Eisenbahnschienen hatten zur Lrteicme 
rung des Schiffes vor dessen Hebung entfernt weiden 
müssen, zugleich mit dem Schiffe hatten sie mch g 
hoben werden können. Der BerR. berücksichtig >
daß H e c k in seinem Beispielsfall bei Unmöglichkeit der 
Siinultanrettung einen Interessenkonflikt als nicht g g 
ansieht und deshalb auch bei Einheit des Planes d e 
einzelnen Handlungen selbständig beurteilen w ill.
Wenig klarer Weise w ill H e c k  die Kosten der Löschung 
?ls große Haverei behandeln, m it den Kosten der Ab 
bringun<z dagegen nur das Schiff belasten. Für dei > 
daß nur ein f e i l  der Ladung entfernt worden ist, soll 
tür die zurückbleibende Ladung ein Beitrag zu den Kosten 
der Abbringung „nach Maßgabe der Sonderrettung be 
reclmet und dieser Beitrag auf die ganze Ladung 
Werden, um eine Bevorzugung zu vermeiden, h in  sotenes 
^dem sehr unklares Verfahren, das entgegen der mei 
nung des BerR. im Streitfall die Verurteilung der Bekl. 
picht rechtfertigen würde, ist m it dem Gesetze unverein
bar. Anders als H e c k  w ill die Bekl. nach der RevBegr 
darauf abstellen, ob eine Sonderrettung der Ladung oder 
e>nes Teiles der Güter m it geringeren Kosten auisfulubai 
Pnd zweckmäßig ist. Insbes. soll es auf die: Einhe 1i d - 
Rettungsplanes nicht ankommen, wenn Guter getrenn 

dem Schiff und dem Rest der Ladung gerettet wor 
?en sind. Auch diese Ansicht, die lediglich Zweckmaßi
heitsrücksichten auf Grund nachträglicher Betrach tun
dafür maßgebend sein lassen w ill, welche Guter zur gro 
ß?n Haverei beitragspflichtig sind, steht m it dem Gesetz 
dtcht im Einklang. Außer den Ausführungen unter 1U, 
«ach denen im Falle der Möglichkeit einer getrennten 
Rettung von Schiff und Ladung die Gemeinsamkeit der 
Gefahr nicht geleugnet werden kann, steht thr auch di 
Erwägung entgegen, daß nicht nachträgliche Überlegt 
®en> sondern ausschließlich der Zweck der Rettungsma 
Pgeln nach § 700 HGB. über ihre Behandlung als große 
Haverei entscheidet. Das Erfordernis sachlicher Angemes 
Laheit der von dem Schiffer oder auf dessen Geh«! er
griffenen Rettungsmaßregeln hat das Gesetz mit Absicht 
j'H it aufgestellt. Auch ein Verschulden des Schiffers oder 
1er Retter bei der Ausführung der Rettung schließt größt 
Haverei nicht aus. Die Bekf. übersieht ferner daß der 
zHiiffer nach §539 HGB. bei der Auswahl der M itte l 
!m. Falle der großen Haverei das Interesse der Ges am - 
a>t wahrzunehmen hat, daß also der einzelne nic.it ge< 
end machen kann, in seinem Interesse wäre ein andere.

Vorgehen zweckmäßiger gewesen. Kommt es also, wie 
hiernach angenommen werden muß, tur d ieBedeutung 
von Aufwendungen als große Haverei i. S. des; Gesetzes 
auf die ihnen von dem Schiffer gegebene Zweckbestim 
mung der Rettung von Schiff und Ladung aus gemein
same" Gefahr an, so ist dem BerR. dann beizutreten
daß in den Fällen, in denen Schiff und Ladung "hrhei^von 
dieselben Maßnahmen, sondern durch eme Mehrheit von 
Einzelhandlungen gerettet werden, darauf abzuste len ist 
ob diese Handlungen auf Grund eines die Regung des 
Schiffes und der Ladung bezweckenden einheitlichen Pia 
nes vorgenommen sind (U l r  l ch  - B r ü d e r  s Bd. TS. , 
781 Die Absicht, zu reiten, was zu retten ist, w inde in 
Fällen nicht genügen, in denen das Schiff al® verloren zu 
betrachten ist. In Zweifelsfällen muß, wie besonders z 
betonen ist, die Einheitlichkeit des auf Rotjung von Sdnii 
und Ladung gerichteten Planes sich aus der Ausführung 
des Rettungswerkes ergeben. Es muß ein sachhchei Z 
sammenhang der Einzelhandlungen bestellen, der insbes. 
dann vorhanden sein kann, wenn zur Abbringung eines 
gestrandeten oder zur Hebung eines gesunkenen Sch 
fes Teile der Ladung zur Erleichterung des SchiHes vor 
wee entfernt werden müssen, um das Schiff abbringen 
oder heben zu können. Die dargelegte Ansicht folgt un
mittelbar aus dem Grundgedanken des Gesetzes, das hin 
sichtlich der vorsätzlich zugefügten Schaden und des 
Kostenaufwandes nicht nur eine Anordnung des Schiffers, 
sondern auch die Absicht der Rettung von Schiff und 
Ladung erfordert.

Sollte es sich, was bisher nicht geprüft worden ist, um 
eine Bergung von Schiff und Ladung unter den Voraus
setzungen des §740 HGB. handeln, so käme in Frage ob 
der Ber-elohn auch ohne Erfüllung der besonderen V or
aussetzungen des §700 HGB. kraft Gewohnheitsrechts 
nach den°Grundsätzen der großen Haverei über Schiff, 
Fracht und Ladung zu verteilen ist (vgl- R 1 H e r  > „Das 
Recht der Seeversicherung Bd. I S.511, RGUrt.
28. Okt. 1896, 1 177/96; bei B o 1 z e Bd. 23 Nr. 542).

(RG., I.ZivSen., U. v. 8. Nov. 1940, 145/40.) [He.]

Vierjahresplan
TO RG — §§ 2, 6 Ges. zur Durchführung des Vier- 

iahresplanes v. 29. Okt. 1936 (RGBl. I, 927); § 387 BGB. 
Streiten sich die Vertragsteile eines Liefervertrages, der 
rieh über mehrere Jahr? erstreckt, über die Bemessung 
des Entgelts für die Lieferungen, so ist das Gericht an 
eine während des Rechtsstreits erfolgende 
durch den Reichskommissar für ,p /e . Rreisbddung 
8 2 Ges zur Durchführung des V ier jahresplanes geb 
den (§ 6 des Gesetzes). Diese Bindung g ilt auch insowed 
als die Preisfestsetzung sich auf Lieferungen bezieht, die
vor dem Ink ra fttre ten " des Ges.
Vierjahresplanes erfolgten, aber noch nicht abgerechnet 

Wenn von dem Empfänger der Lieferungen Se£enüber
dem Zahlungsanspruch mit Gegenforderungen, dm er aus

ist t )
Di« Kl. lie fert j - « »

angeschlossenen Betriebe Gas • •

K oh lenhdhung^^ ’egen der Umstellung 
d S-rrUiP Gas trat der Bekl. im jum  1934 durch

stellt und alsdann wurde^vereinbartQ0 ^ S e p ü l934^ daß

| Urgebnfsß d e f  Versuche ab|ewartet werden solle. Nach 
A W h lu ß  der Versuche und weiteren Verhandlungen, in 
Hpnen K eine grundsätzliche Vertragsdauer von zehn 
Tahren n iit einem Versuchsjahr zu einem festen Pausch
betrag und mit dem Vorbehalt einer Neufestsetzung des 
Gaspreises nach Ablauf des Versuchsjahres anregte, 
leerte die Kl. dem Bekl. einen Vertragsentwurf v. 4. Jan.
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1935 vor, der eine im Rechtsstreit der Parteien um
kämpfte Ziff. 11 des Wortlauts enthielt:

„Eine Verlängerung dieses Abkommens um weitere 
neun Jahre ist Bedingung. Zeitigt das Versuchsjahr 
ein beide Teile befriedigendes Ergebnis, soll das Ab
kommen auf gleicher Basis verlängert werden. Im an
deren Falle sind Verhandlungen über Neufestsetzungen 
anzubahnen.“

Nach erneuten Besprechungen der Beauftragten des da
mals auf Reisen abwesenden Bekl. mit dem Direktor 
der Kl. S. über die Tragweite der Bestimmung in Ziff. 11 
erklärte der Bekl. mit Schreiben v. 26. Jan. 1935 sein Ein
verständnis mit den Bedingungen des Entwurfs. Die Kl. 
bestätigte dieses Schreiben schriftlich am 29. Jan. 1935 
und erklärte dabei: Eine zehnjährige Vertragszeit sei als 
Bedingung vorgesehen; doch sei es dem Bekl. und der 
Kl. gestattet, nach zwölfmonatigem Probebetrieb neue 
Verhandlungen über die Preisbasis anzubahnen, wenn 
das Ergebnis nach Ablauf dieses Versuchsjahres einem 
Vertragsteil hierzu Anlaß gebe. Der Vertrag hat am 
23. Mai 1935 zu laufen begonnen. Das Versuchsjahr lief 
demnach am 22. Mai 1936 ab. Auf die Zeit von da ab 
bezieht sich der Rechtsstreit nach den gestellten An
trägen. Der Bekl. behauptet, für die gesamte Vertrags
zeit von zehn Jahren sei ein sich gleichbleibender Pausch
betrag von 135 000 ÄÄ  jährlich festgesetzt worden.

Schon während des Versuchsjahres hat die Kl. zum 
Ausdruck gebracht, daß der Gasverbrauch der Betriebe 
höher als angenommen sei und das Versuchsjahr daher 
für siê  kein befriedigendes Ergebnis gezeitigt habe. Am 
20. Mai 1936 hat sie dem Bekl. mitgeteilt, die Gasliefe
rung für die weitere Vertragszeit könne nach Ablauf des 
Versuchsjahres nicht mehr zu den für dieses vorgesehe
nen Bedingungen bewirkt werden. Die Kl. hat festge
stellt, daß der Gasverbrauch an Stelle des der Pauschal
berechnung zugrunde gelegten Umfanges von 3 Millionen 
cbm jährlich im Versuchsjahr 3 948 838 cbm, im zweiten 
Jahr dagegen sogar 4187749 cbm betragen habe und im 
dritten Jahr auf 4312298 cbm gestiegen sei. Sie hat er
klärt, unter diesen Umständen sei ihr die Weiterbeliefe
rung mit Gas nur noch zu einem Preis möglich, der 
mindestens ihre Herstellungskosten decke. Diesen hat sie 
auf 0,045 3 tM  für das cbm beziffert und danach für die 
Zeit vom 23. Mai 1936 bis 22. Mai 1938 einen Fehlbetrag 
(bei nur gezahlten 1350009 tM  jährlich) von 112502,10 M M  
jährlich errechnet.

Sie hat daher im März 1937 geklagt und im Rechts
streit zwei Hauptanträge gestellt:

1. Den stets festgehaltenen F e s t s t e l l u n g s a n t r a g :
Sie sei nicht verpflichtet, dem Bekl. die Gasbe

heizung für die Zeit seit 23. Mai 1936 gegen Zah
lung von 135 000 zu liefern,

2. den später veränderten Z a h 1 u n g s a n t r a g :
Den Bekl. zur Zahlung von 112502,103 U I  nebst 

5% Zinsen seit 1. Jan. 1939 zu verurteilen.
Hierzu trat ein H i l f s a n t r a g ,  im gleichen Sinne zu 
erkennen, w e n n  die Preisbildungsstelle den Preis von 
0,045 3 U I  für das cbm genehmige.

Der Bekl. hat Klageabweisung beantragt und seine 
Behauptung vertreten, der Jahresbetrag von 135000 Ü iM  
sei als fester Jahrespauschsatz für die ganze Vertrags
dauer vereinbart und die Ziff. 11 des Vertrages sei pro 
forma zur Deckung gegenüber dem Aufsichtsrat der 
Bekl. eingesetzt. Er hat weiter geltend gemacht, jed
wede Preiserhöhung sei durch die PreisstopVO. verbo
ten, die Kl. könne ihm nicht ihren Berechnungsirrtum 
aufbürden und sie suche dazu nur mißbräuchlich ihre 
Monopolstellung auszunützen. Er habe sich nur unter 
der ausdrücklich erklärten Voraussetzung des festen 
Preises von 135 000 3iM zur Umstellung der Kohlen
feuerung auf Gas bereit erklärt, mit dem jetzt verlangten 
Preis der Kl. würden sich seine Heizungskosten ver
doppeln, was für seinen Betrieb untragbar sei.

Das LG. hat nach Einholung eines Gutachtens des 
Wirtschaftsprüfers Dr. B., der die Reinherstellungskosten 
der Kl. auf 0,045 M l  berechnete, am 28. März 1939 dahin 
erkannt, daß, wenn die Preisbildungsstelle den Preis von 
0,045 S IM  für das cbm genehmige, die Kl. nicht ver
pflichtet sei, dem Bekl. die Gasbeheizung seit 23. Mai

1936 gegen Zahlung eines Pauschalpreises von 135 000 ■j-1 
jährlich zu liefern, der Bekl. aber verpflichtet sei, der 
Kl. 112502,10 9 U t  nebst Zinsen wie beantragt zu zahlen- 

Dagegen hat der Bekl. Berufung erhoben und nu 
dieser die Klageabweisung betrieben, wobei er die AU- 
rechterhaltung des Vertrages zu dem ursprünghdje 
Pauschalpreis auch unter dem Gesichtspunkt des Sem* 
densersatzes wegen Verschuldens der Kl. im Vertrag- 
Schluß forderte.

Die Kl. hat Anschlußberufung eingelegt und 
dieser zunächst Anträge gestellt, die damit begruna 
waren, daß am 6. April 1939 die zuständige Pi'elsDV 
dungsstelle den Gaspreis von 0,045 iR M  für das cbm 
23. Mai 1936 vorbehaltlich der Rechtskraft des lanflg 
richtlichen Urteils genehmigt habe. Sie hat dabei 
Zahlungsanspruch um 49 663,71 ¡UM  für das dritte Lie 
rungsjahr 1938/39 erhöht. Nachdem eine Reihe  ̂
Zeugenvernehmungen erfolgt war, hat die Kl. den v  
des Reichskommissars für die Preisbildung v. 21. re • 
1940 vorgelegt, wodurch auf Grund des § 2 des ■ 
zur Durchführung des Vier jahresplanes _v.  ̂29. O kt

136 c 
Umi

des Verbrauches sinkend, ersetzt wird, beginnend 
4,5 Rpf. bis herab zu 4,2 Rpf. für das cbm, letzter

(RGBl. I, 927) der Pauschalpreis von 135000 ¿Wi w . 
strittigen Vertrag mit Wirkung ab 23. Mai 1936 d 
einen Staffeltarif, nach Maßgabe des größeren Ural 
des Verbrauches s inkend , erse tz t w ird , beginnend

Schränkung, daß sie Nachprüfung fordert, ob d 
Setzung nach dem erwähnten § 2 mit RückwirKu^ 
die Zeh
mit dem wim. u. u v m  ,ag „w.*.-- - . f.o-enui-,w 
rechtswirksam geschehen konnte. Sie erhebt g. &■ njjeit 
dem BG.. das die Preisfestsetzung für die Verga b  ±er

bei Verbrauch Von über 4 Millionen cbm im Jahr. .
Das KG. hat der Anschlußberufuug der Kl. S e 

ihren vorbezeichneten Anträgen stattgegeben.
Das RG. bestätigte mit folgender Begründung- 
Der tatsächliche Streit der Parteien über den 1 vQn 

ihrer Vertragsfestsetzung — fester Jahrespauschsat . , 
135 000 3UC auf 10 Jahre oder nicht — ist für d:ie jest-
der Sache bedeutungslos geworden durch die 1 re v0l„  
Setzung des Reichskommissars für die Preisbildung 
21. Febr. 1910, 11 105, 122, auf Grund des §2 des ^  
zur Durchführung des Vierjahresplanes v. 29. DK - 
(RGBl. 1, 927), die nach § 6 Abs. 1 des bezeichnten_ 6
für die Gerichte bindend ist und wegen deren na ^¡e 
Abs. 2 auch keine Entschädigung für einen du ^ a_ 
Anordnung entstandenen oder noch entstehende . fes{. 
den gewährt wird. Von dieser Wirkung der i  gin- 
Setzung geht auch die Rev. selbst aus mit a  peSt-

kung iür
selbst

ler Verk
erhebt j

dem BG., das die Preisfestsetzung für die 'unter
mindestens insoweit für möglich erklärt iiab?’hw;cklung 
den Vertragsparteien Streit bestand und eine ASedenken- 
der Vertragsbeziehungen nicht erfolgt warWT.eten des 
Sie erklärt, an Ansprüchen, die vor Inkraxttr ^ or(j en 
Preisbildungsgcsetzes entstanden und fällig j=. sei 
seien, auf Grund dieses Gesetzes etwas zu a_ ^ rfnis- 
nicht angängig, es bestehe dafür auch kein § 2
'Jedoch ist auch die Anwendung der Befugni _egetzes 
auf derartige zur Zeit des Inkrafttretens des y[e.\- 
noch unabgewickelte und den Gegenstand . uernde 
nungsstreitigkeiten der Beteiligten bildende la n g  . {e ent- 
Vertragsbeziehungen der Nachprüfung der U geSetz- 
zogen. Um eine offenbare Überschreitung Reich®' 
liehen Ermächtigung handelt es sich nicht. 1 2
kommissar für "die Preisbildung, dem nacn 8 Qj,er$ten 
auch die Wahrnehmung der schon vorher a „ efUgnisse 
Reichsbehörden zugewiesenen Aufgaben un übef' ,
auf dem Gebiete der Genehmigung, Fe:s*fe. „jten über' 
wachung oder Bildung von Preisen und trug Siche'
tragen ist, ist nach §2 Abs. 1 ermächtigt, ü  , gnt-
rung volkswirtschaftlich gerechtfertigter I ‘ e jSt ein® 
gelte erforderlichen Maßnahmen zu treffen- ßung nllt 
so allgemeine Ermächtigung gerade in ve ß e iu S ' 
dem Auftrag, bereits bestehende Aufgaben ■ ¡e{e der 
nisse der Obersten Reichsbehörden aut “ er” , r7Unehmen’ 
Festsetzung von Preisen und Entgelten Wl. ¿etln t>uS 
daß nicht daran gedacht werden, geschwe „  . ¡Qr  ent' 
dem Gesetz und seinem Gegenstand etwa ung de
nommen werden kann, der Zeitpunkt der n- ¡n ¿ie  
Gesetzes bilde eine Grenze für die Ordnung ^aS ^u i' 
Geltung des Gesetzes hineinreichenden und
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gabengebiet des Reichskommissars durch ih r Vorliegen 
noch hineinfallenden unabgewickelten Rechtsverhältnisse. 
Der strenge Strafschutz des § 4 Abs. 1 des Gesetzes für 
die auf Grund des Gesetzes erlassenen Anordnungen 
des Reichskommissars, sein Ordnungsstrafrecht nach § 4 
Abs. 2, seine Befugnis zur Schließung von Betrieben 
oder zur Erteilung von Auflagen fü r die Weiterführung 
bei Zuwiderhandlung, auch zur Ausschließung Zuwider
handelnder von jeder Tätigke it auf dem betreffenden 
Gebiet, all dies nach § 4 Abs. 3, und. die bereits erwähnte 
Versagung aller Entschädigungsansprüche nach § 6 Abs. 2 
beweisen die Übertragung der weitestgehenden Macht
befugnisse, denen gegenüber die hier in Betracht kom
mende Erfassung bereits bestehender, noch der Ordnung 
bedürftiger Rechtsverhältnisse aus der Zeit vor dem In
krafttreten des Gesetzes von ganz geringer Bedeutung 
j$t. Solange aus dem Gesetze nicht erhellt, daß der 
Reichskommissar seine Ermächtigung überschritten hat, 
lst seine Anordnung eben durch das Gesetz selbst einer 
gerichtlichen Nachprüfung entzogen. In diesem Sinne hat 
sich der Senat auch schon in seinem Urteile v. 3. Juli 
1936, 1120/36: JW.1936, 31751 (in and. Teilen abgedr : 
RGZ. 152, 12) zu einer verordnungsgemäß gleichfalls 
der gerichtlichen Nachprüfung entzogenen rückwirken
den Herabsetzung des Ruhegehalts eines leitenden An
gestellten nach der VO. zur Belebung der Wirtschaft 
v- 4. Sept. 1932 (RGBl. 1, 425) 4. Teil Kap. V und der da- 
JJJ ergangenen Ergänzungs- und DurchiVO. v. 27. Febr. 
‘933 (RGBl. I, 99) ausgesprochen, wobei es sich aller
dings um eine rückwirkende Anordnung handelte, die 
mit Bedacht auf den Tag des Inkrafttretens der Haupt- 
verordnung abgestellt war. D ort ist aber auch schon aut 
e<ne Entsch. des RArbG. v. 13. Juni 1934, RAG 93/34: 
RArbG. 14, 95, 97 Bezug genommen, in der eine rück
wirkende Angestelltenentlassung nach dem Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums v. 7. April 
933 (RGBl. I, 175) i. Verb. m. § 5 Abs. 5 der 2. Durchf- 

VO. v. 4. Mai 1933 (RGBl. 1, 233) als der gerichtlichen 
i/äehprüfung entzogen anerkannt worden ist, bei der der 
bntlassungstag über die Erlassung des Gesetzes zurück 
au' den 30. März 1933 angesetzt war. Das RArbG. rech- 
fmte zu den Streitigkeiten über die Zulässigkeit der Ent- 
Jässung auch den Streit darüber, zu welchem Zeitpunkt 

Entlassung zulässig sei, und hielt die nachträgliche 
Anordnung v. 25. Sept. 1933, wodurch eine Kündigung 
mif Zeit vom 30. März in fristlose Entlassung auf die- 
,n Tag verwandelt wurde, fü r nicht nachprüfbar. Um 

F*ne derartige rein zeitliche Rückwirkungsanordnung 
»andelt es sich aber hier nicht einmal, sondern um die 
jindere Frage, ob die Ermächtigung des § 2  des Ges. zur 
Durchführung des Vierjahresplanes auf Vorgefundene, 
nach der Auffassung des Reichskommissars der Ordnung 
nureh sein Eingreifen bedürftige streitige Rechtsverhält- 
isse sich erstreckt und bei der Ordnung auf einen vor 

uer Verkündung dieses Gesetzes gelegenen Zeitpunkt 
urückgegriffen werden konnte. Dies muß aber mit Not- 

f endigkeit aus der Aufgabe des Reichskommissars ge- 
I0*gert werden.

Was von dem Vorbringen der Rev. anerkannt werden 
/ a.nn ist das, daß m it dpr Anordnung des Reichskom- 
jmssars und dem Spruch des Gerichts über die Bezah- 
tr tl£ des bezogenen Gases noch nicht ohne weiteres 
arüber entschieden ist, ob nicht der Bekl. etwa einen 

Jaa-densersatzanspruch aus Verschulden im Vertrags* 
uhluß m it der von der Rev. vorgebrachten Begründung
u erheben hat. Ob diese Schadensersatzforderung dann

*ra Wege der Aufrechnung ^gegenüber der Geld- 
Ufderung der Kl. hätte zur Geltung gebracht werden 
pnnen, bedarf der Entsch. nicht, weil die Aufrechnung 
cht rechtzeitig im Rechtsstreit vorgebracht worden ist. 

bestehen aber erhebliche Bedenken dagegen. Wenn 
E^ägt werden kann, über diese Schadensersatztrage 
, «he der Reichskommissar fü r die Preisbildung weder 
, Junden noch zu befinden gehabt und es handle sich 
„  r u m  einen selbständigen, außerhalb seines Arbeits- 
fst 5 tes liegenden bürgerlich-rechtlichen Anspruch, so 
0  damit noch nicht dargetan, daß gegenüber seiner 
Gri Un£ der Preiszahlung eine Aufrechnung überhaupt 
aJ\r gerade aus solcher Gegenforderung stattfinden 

rt- Daß mittels eines Schadensersatzanspruches nicht

erreicht werden kann, daß die endgültige Anordnung 
der Verwaltungsbehörde über ein im allgemeinen Inter
esse notwendiges Geschehen zwischen Vertragsparteien 
außer W irkung gesetzt w ird, hat der, Senat schon in 
seinem U rte il v. 25. Febr. 1936, II 270/35, ausgesprochen, 
in welchem Falle ein auf Grund des bereits erwähnten 
Gesetzes über die Wiederherstellung des Berufsbeamten
tums entlassener und durch Anordnung der obersten 
Landesbehörden in seinen Bezügen beschränkter früherer 
leitender Angestellter seine alten Bezüge als Schadens
ersatzforderung geltend machen und einen Schadens
ersatzanspruch in Höhe der ihm vorenthaltenen Bezugs
teile auch aus dem Grunde erheben wollte, w eil durch 
falsche Berichte der Vertreter der Bekl. bew irkt worden 
sei, daß die Oberste Behörde nicht eine Ausnahme zu 
seinen Gunsten habe eintreten lassen. H ier ist ausge
sprochen worden, daß durch einen Schadensersatzan
spruch an die Bekl. (anders bei einem Anspruch an ihre 
Vertreter persönlich) gerade das erreicht würde, was das 
Gesetz m it seinen Anordnungen verbiete, und deshalb 
ein solcher Schadensersatzanspruch nicht zugelassen wer
den könne. Die Anordnung des Reichskommissars kann 
sehr wohl die Auslegung erfahren und dieser Auslegung 
bedürftig sein, daß der festgesetzte Preis auch w irk lich  
zu bezahlen ist und nicht wegen einer Gegenforderung, 
zumal einer streitigen, dem Lieferer endgültig oder auf 
unbestimmte Zeit, bis über die Aufrechnungsforderung 
entschieden ist, vorenthalten werden darf. Diese Aus
legung liegt hier um so näher, weil die Kl. auch nach 
dem Sachverständigen zu ihrem Selbstkostenpreis liefert, 
also Schaden erlitte, wenn sie länger noch m it dem Be
schaffungsaufwand in Vorschuß gehen müßte. Dazu tr it t  
schließlich die Frage, ob nicht § 6  Abs. 2 der VO. vom 
29,O kt. 1936 auch diese Schadensersatzforderung unter 
den Vertragsparteien ergreift, also ihrer Verfolgung 
schon im Wege steht.

(RQ., II. ZivSen., U rt. v. 6. Nov. 1940, II 48/40.) [N.]

Anmerkung: 1. Die Entsch. des RG. zu der Frage, ob 
Preisfestsetzungen unter Umständen m it Rückwirkung für 
die Zeit vor dem Inkrafttreten des PreisbildG. erfolgen 
können, entspricht der von Anfang an geübten Praxis 
der Preisbehörden. Der eingehenden Begründung des 
RG. ist nichts hinzuzufügen. Da sich der RfPr. bei seinen 
preisbildenden Eingriffen stets auf die Ordnung solcher 
Rechtsverhältnisse beschränkt hat, die bei dem Inkra ft
treten des PreisbildG. von beiden Seiten noch nicht vo ll
ständig erfü llt waren, braucht nicht befürchtet zu wer
den, daß die M öglichkeit einer rückwirkenden Entschei
dung zu einer Gefährdung der Rechtssicherheit führen 
könnte.

2. Von besonderem rechtlichen Interesse sind die 
Darlegungen des RG. zu der Frage, ob gegenüber An
sprüchen aus preisbildenden Entscheidungen des RfPr. 
eine Aufrechnung m it einer Gegenforderung zulässig ist. 
Im vorliegenden Rechtsstreit konnte über diese Frage 
nicht entschieden werden, da die Aufrechnung nicht recht
zeitig vorgebracht worden war. Die reichsgerichtliche 
Entsch. läßt aber erkennen, daß die Geltendmachung des 
Gegenanspruchs dort seine Schranke findet, wo eine end
gültige und im öffentlichen Interesse notwendige Anord
nung einer Verwaltungsbehörde durch den Gegenanspruch 
außer W irkung gesetzt werden würde. Dieser Ansicht 
des RG. ist unbedingt zuzustimmen.

Der Ausschluß von Gegenansprüchen kann verschieden 
w eit gehen. Er kann ein bloßes Aufrechnungsverbot zum 
Inhalt haben, wodurch dem Gläubiger zunächst der un
verkürzte Empfang des ihm von der Preisbehörde zu
gesprochenen Entgeltes gesichert w ird, im übrigen aber 
dem Schuldner die anderweitige Geltendmachung etwaiger 
Gegenansprüche unbenommen bleiben soll. Die preis
bildende Anordnung kann aber auch zu der Auslegung 
zwingen, daß gewisse Gegenansprüche damit endgültig 
ausgeschlossen werden sollen. Schon früher hat die Rspr. 
den Grundsatz aufgestelit, daß die preisbildende Anord
nung selbst keine Ansprüche oder Rechte auslösen kann, 
die m it dem von der Preisbehörde verfolgten Zweck in 
Widerspruch stehen. So hat das RG. entschieden, daß 
eine Preissenkung dem Betroffenen keinen Schadens
ersatzanspruch gegenüber dem anderen Vertragsteil gibt, 
der die Preisbehörde angerufen hat, und daß sie auch
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die Beteiligten nicht zum R ücktritt vom Vertrage berech
tig t (vgl. RG.: DR. 1939, 2106]). Die jetzige Entsch. geht 
aber wesentlich weiter, denn sie erörtert die Möglichkeit, 
daß u. U. auch solche Ansprüche ausgeschlossen werden 
könnten, die auf einem anderen Rechtsgrund beruhen 
und nicht aus der preisbildenden Entscheidung hergeleitet 
werden. Neben dem in der Entsch. des RG. behandelten 
Schadensersatzanspruch wegen Verschuldens beim Ver
tragschluß könnte dabei insbes. der Ausschluß von 
Minderungsansprüchen in Betracht kommen.

Im Einzelfali muß die Auslegung der preisbildenden 
Entscheidung ergeben, ob m it der eigentlichen Preis
festsetzung weitere Wirkungen verbunden sind. Es kommt 
wesentlich auf die Lage des Einzelfalles und den von der 
Preisbehörde m it ihrer Anordnung verfolgten Zweck an. 
Kann im Wege der Auslegung nichts über diese Frage 
gewonnen werden und ergeben auch die Umstände nichts 
darüber, so dürfte es zweckmäßig sein, die Preisbehörde 
anzurufen, damit die Sach- und Rechtslage auch in dieser 
Hinsicht geklärt w ird. Im übrigen w ird  die Preisbehörde 
darauf achten müssen, in ihrer Entscheidung selbst zum 
Ausdruck zu bringen, ob gegenüber der Preisfestsetzung 
ein etwaiger Gegenanspruch vollständig auszuschließen 
ist oder eine Beschränkung erfahren muß.

Das hier besprochene U rte il des RG. zeigt erneut, w ie
w eit das Schuldrecht des BGB. durch das Preisrecht um
gestaltet worden ist. Man muß sich immer wieder vor 
Augen halten, daß die Vorschriften des BGB. vom Grund
satz der Vertragsfreiheit ausgehen und nur „r ich tig “  sind, 
wo dieser Grundsatz g ilt, und daß sie zum großen Teil 
„fa lsch“  werden, wenn man sie auf staatlich reglementierte 
Vertragsverhältnisse anwenden wollte. Es ist erfreulich, 
daß die Rspr, diesen entscheidenden Gesichtspunkt immer 
klarer erkennt und daraus bei der Rechtsauslegung ent
schlossen die erforderlichen Folgerungen zieht.

Oberamtsrichter P a t t ,
beim Reichskommissar für die Preisbildung, Berlin.

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
3 1 , RG. — § 13 GVG. Ob ein der Ruhegehaltskasse eines 

Provinzialverbandes angeschlossener Verband seinen sat
zungsmäßigen Anspruch auf Erstattung der seinen ruhe
gehaltsberechtigten Beamten und Angestellten zu gewäh
renden Versorgungsbezüge gegen den Provinzialverband 
nach § 13 GVG. im Verfahren vor den ordentlichen Ge
richten verfolgen kann, läßt sich nur von Fall zu Fall, ins
besondere unter Berücksichtigung der Satzungen der 
Ruhegehaltskasse, entscheiden, f )

Die Ruhegehaltskasse des beld. Provinzialverbandes 
ist nach § 1 der vom Provinzialausschuß der Provinz 
Sachsen am 5. März und 21. Jan. 1931 beschlossenen und 
vom Reichs- und Preuß. M inister des Innern zugleich fü r 
den preuß. Finanzminister am 22. Aug. 1938 genehmigten 
Satzung eine Anstalt des Provinzialverbandes von Sach
sen. Sie hat den Zweck, den angeschlossenen Verbänden 
nach den Bestimmungen der Satzung die Versorgungs
bezüge zu erstatten, welche die Verbände ihren ruhe
gehaltsberechtigten Beamten und Angestellten zu zahlen 
haben. Berechtigt zum Be itritt bei der Ruhegehaltskasse 
sind nach § 22 der Provinzialverband, die Kreise, Stadt- 
und Landgemeinden, Amtsverbände und öffentliche Ver
sicherungsanstalten der Provinz; m it Zustimmung des 
Oberpräsidenten (Verwaltung des Provinzialverbandes) 
können auch andere Körperschaften, die in der Provinz 
ihren Sitz haben, beitreten; jedoch darf die Genehmi
gung hierzu nur erteilt werden, wenn gewisse Voraus
setzungen gegeben sind; auf Erwerb gerichtete Unter
nehmungen sind von der Aufnahme ausgeschlossen.

Die KI., die Jüd. Kultusvereinigung, Synagogenge
meinde H., besaß unstreitig zur Zeit ihres Beitritts zu 
der Kasse die Eigenschaft einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts. Sie war ih r seit langen Jahren als Ver
bandsmitglied angeschlossen, gehörte ih r seit 1928 jedoch 
nur noch m it dem Küster B. und dem Lehrer L. an. B. 
bezieht von der Kl. ein Ruhegehalt von jährlich 
3407,28 ¡RJt, der noch im Dienst befindliche L. ein Brutto
gehalt von 5887,20 ¡UM. Durch Reichsgesetz v. 28. März 
1938 (RGBl. I, 338) hat die KI. m it Ablauf des 31. März 
1938 ihre Stellung als Körperschaft des öffentlichen

Rechts verloren. Nach §1 Abs. 2 Satz 2 d ie s e s  Gesetzes 
ist sie von diesem Zeitpunkt an ein rechtsfähiger Verein 
des bürgerlichen Rechts. Die Bekl. (so mag d ie  b e k la g te  
Partei in der Folge bezeichnet werden) ist der Ansicht, daß 
die K l. infolge ihrer veränderten Rechtsstellung seit dem 
1. A p ril 1938 aufgehört habe, M itglied der R u h e g e h a lts -  
kasse zu sein, und deshalb von diesem Tage an keine An
sprüche mehr gegen sie erheben könne. Vorsorglich hat sie 
m it Schreiben v. 27. Juni 1939 die Mitgliedschaft der M- 
zum 31. M ärz 1940 gekündigt.

Die Kl. läßt diese Kündigung gegen sich gelten; sie 
ist aber der Auffassung, daß sie bis zu deren Wirksam
keit m it B. und L. M itglied der Ruhegehaltskasse ge
blieben sei. Demgemäß hat sie im Nov. 1939 Klage e - 
hoben m it dem Anträge, festzustellen, daß sie bis zum 
31. März 1940 m it dem Ruhegehältler B. und dem Lehr
L. der Bekl. nach Maßgabe ihrer Satzungen angehoi > 
hilfsweise: die Bekl. zu verurteilen, ih r das Ruhegetia 
des Ruhegehältlers B. fü r die Zeit v. 1. April ti?38 
31. Dez. 1939 in Höhe von 6062,25 MJi und fü r die Z 
v. 1. Jan. 1940 bis 31. März 1940 in Höhe von ra° n „  .¡e 
283,92,5fM zu erstatten. Sie hat geltend gemacht, dab - 
durch das Gesetz v. 28. März 1938 nicht i. S. des s '  
Abs. 3 Satz 1 der neuen Satzung aufgelöst sei. Don 
bestimmt, daß, wenn ein Verband aufgelöst wird, 
Auflösung das Ausscheiden sämtlicher Beamten 
Versorgungsempfänger aus der Kasse zur Folge ha- 

Die Bekl. hat die Zulässigkeit des Rechtsweges 
erster Instanz bestritten und auch in der Berum' ¡8 
instanz in Zweifel gezogen. ,

Das LG. hat dem Hauptantrage der Klage sta g 
geben. M it dem 1. April 1940 hat sich diese hinsirt ^at 
des Lehrers L. in der Hauptsache erledigt; die BeK ■ 
demgemäß in der Berufungsinstanz beantragt, unter 
änderung des angefochtenen Urteils die Hauptsache 
sichtlich des Lehrers L. fü r erledigt zu erklären» 
übrigen die Klage abzuweisen, die K l.: die Berufung 
der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Rechtsstre>, 
w eit er die Feststellung zugunsten des Lehrers L7 jjfS. 
tr if ft , in der Hauptsache fü r erledigt erklärt wird, ¡hrefli 
weise, hinsichtlich des Ruhegehältlers B., nach > 
erstinstanzlichen Hilfsantrage zu erkennen. , m

Das BG. hat m it dem angefochtenen Urteile: 
Hauptantrage der Kl. in der Berufungsinstanz st 
geben. Die Rev. war erfolglos. j eS

Der Senat hat den W ert des Beschwerdegegens a j
fü r die Revlnst. m it Beschluß v. 20. Aug. »" , zlir 
6500 ffUi festgesetzt. In die Revlnst. gelangt ! ,lt l,ng 
Hauptsache nur mehr der Streit über die Verpth n
der Bekl. zur Erstattung der V e rs o r g u n g s b e z ü g e
Küster B. fü r die Zeit v. 1. A pril 1938 bis 3 L  Mar un. 
diese Bezüge betragen, wie zwischen den Parte sjch 
bestritten ist, 6914,01 M l ;  diese Summe war, dai nungs- 
nach dem Hauptantrage der Kl. um eine Bes, * ...milet 
klage handelt, gemäß §3  ZPO. auf 6 5 0 0 Ä *  abg .^ geV. 
worden. Die Revisionssumme ist nicht erreicht. 1 uinme 
ist jedoch zulässig, soweit die von der Revision 
unabhängige (§ 547 Nr. 1 ZPO.) Frage der Unz ¡a„gt 
keit des ordentlichen Rechtswegs in die Revlnst. s 
ist (RGZ. 130, 401 =  JW. 1931, 3116). Dies ist der war 
denn die Zulässigkeit des ordentlichen Rechtst b BO. 
schon in den früheren Rechtszügen bestritten, Rev. 
ausdrücklich geprüft und bejaht worden; von - jaCj,prü- 
der Bekl. w ird  diese Frage a u s d r ü c k l ic h  zur  ̂ er- 
fung gestellt, weil sie von ih r für unrichtig g g e 
achtet w ird. Auf diese Nachprüfung hat sich ^  ^
Ger. aber auch zu beschränken (vgl. RGZ. a. • ’j ent- 

Das BG. hat dazu lediglich ausgeführt, um
liehe Rechtsweg sei gegeben, denn es handi q \]0-> 
eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit i. S. des .* .„ersbehör- 
fü r die weder die Zuständigkeit v o n  Verwalt 8 ^  [je
den oder Verwaltungsgerichten begründet sei, 
sondere Gerichte bestellt oder zugelassen seien. pagsUng 

Dem ist beizutreten. Wenn es auch nach u , niag, 
des Hauptantrages der Klage den Anschein prage
als sei Gegenstand des Streites vornehmlich . ffe(ialt3' 
der M itgliedschaft der Kl. als einer der in der K Bzlisam- 
kasse, also einer Anstalt des öffentlichen Rec .h sel- Am 
mengeschlossenen Verbandspersonen bei eben ^ bet 
stalt fü r eine bestimmte Zeit, so ergibt sicn
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näherem Zusehen, daß der Streit in Wahrheit nur um 
u 6t *;rstai tung von Ruhegehaltsbeträgen geführt w ird, 

eiche die KL während dieser Zeit gewissen Ruhe
gehaltsempfängern schuldig war oder schuldig werden 

onnte. Dieser Gegenstand des Streites liegt um so mehr 
am bürgerlich-rechtlichem Gebiete, als die Kasse im 
wesentlichen die Zwecke eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit zu erfüllen hat und der Beitritt zu ihr 
Vi“  Gegensatz zur Rechtslage in dem vom RG.: RGZ. 
44, 224 == JW. 1934, 204813 entschiedenen Falle) nicht 

aut gesetzlicher^ Anordnung beruht, sondern in das freie 
eiteben derjenigen Verbände gestellt ist, welche nach 
en Bestimmungen der Satzung M itglieder werden kön- 

Aen- Garan ändert sich nichts um deswillen, weil die 
nstalt weitgehend der Führung des Oberpräsidenten 

tyerwaliung des Provinzialverbands) unterstellt ist; denn 
lese Unterstellung versteht sich bei der Natur der Kasse 
is einer Anstalt des Provinzialverbandes in hohem Maße 
°n selbst. Aus ih r läßt sich nichts dafür herleiten, daß, 

n a n i Streitigkeiten zwischen einem Verbandsmitglied 
na der Kasse über eine Frage von der eben beschrie
b e n  A rt entstehen, das M itglied nicht der Kasse gleich- 

geordnct gegenüberstände, sondern ih r hoheitsrechtlich 
ntergeordnet wäre. Für Gleichordnung im obigen Sinne 

le t*  vielmehr die Satzung (in der dem RevGer. als 
tzte vorliegenden, hier maßgebenden Fassung nach den 

v n n  .sen v- 5- M ärz 1930 und 21. Jan. 1931, genehmigt 
om Reichs- und Preuß. M inister des Innern am 22. Aug. 
JJ8) selbst, wenn sie vereinzelt ausdrücklich Bestim- 
ungen über den Ausschluß des ordentlichen Rechts- 
egs und ausdrücklich eine solche über dessen Zulas- 

j y® enthält (§§ 7 Abs. 8, 29 Abs. 4 u. 6 gegenüber § 15 
Rp +• ' ln‘ § 14), während in weiteren Fällen durch die 

Stimmung, daß der Oberpräsident über gewisse Strei- 
ugkeiten zu entscheiden habe (§§19 Abs. 2 Satz 2, 29 

2 Satz 2 ),. der Rechtsweg als durch die Satzung 
■■schlossen w ird  angesehen werden müssen. Aus all 

Sl scn Bestimmungen ergibt sich zunächst zwingend der 
?r,i»U .’ c*a.ü man grundsätzlich an die Möglichkeit, ja 

lassigkeit des Rechtswegs bei Streitigkeiten zwischen 
F a ir e<? unc* Kasse gedacht, und daß man fü r einzelne 
i i n, , . . ei" e bestimmte Regelung der Zulässigkeit oder 

Zulässigkeit fü r zweckmäßig erachtet hat.
Iä<P,er J^ecbtsweg fü r den Klageanspruch ist also zu- 

? 0' ne Nachprüfung der angefochtenen Entsch. 
■atthaft ist, kann die Rev. keinen Erfolg haben.

(RG., V II. ZivSen., U. v. 13. Dez. 1940, V II 88/40.) [R.J

Anmerkung: Die rechtliche Struktur der Ruhegehalts- 
v: s?n> wie sie bei einer großen Reihe preußischer Pro- 
„ Zlalverbände gebildet worden sind, läßt sich nicht all- 

sondern nur von Fall zu Fall bestimmen. Es be- 
Eni u ZU s*e*s ,e‘ner genauen Prüfung der rechtlichen 

l^bungsgeschichte der einzelnen Kasse sowie des In- 
Vo ts der Tragweite ihrer Satzungen. Das gleiche g ilt 
halt i 6n Rbhtsbeziehungen, die zwischen der Ruhege- 

itskasse und dem angeschlossenen Verband (Gemeinde,, 
Rp'5iln^everband> sonstige Körperschaft des öffentlichen 
„  , ‘8 usw.) bestehen. Sowohl die Rechtsform der Ruhe- 
& naltskasse selbst wie auch die rechtliche Natur ihrer 
VriZl0J?unSen zu den angeschlossenen Verbänden sind also 
die p  -1 zu Baß verschieden. In den Statuten betreffend 
Una iw ^ tu n g  einer Ruhegehaltskasse und einer Witwen- 
r „ „  waisenkasse für die Kommunalbeamten des Regie- 
/'"gsbezirks Wiesbaden v. 18. A p ril und 12. Juni 1896 
ein .es. z\ B- ausdrücklich: „D ie  Kasse hat die Rechte 
siVnr l u r’s.bschen Person.“  Die gleiche Klarstellung findet 
„  Z1 ai>ch im Statut betreffend die Errichtung einer Ruhe- 
* naltskasse für die Kommunalbeamten des Regierungs- 
19ns" r Rasse* v- 14. Febr. 1903 und 27. Febr. und 20. Juni 
kas ' ..der Satzung der Ruhegehalts- und Unfallfürsorge- 
n, s.e für die Gemeinden und Gemeindeverbände der 
heiR,nprovinz v- d0. M ai und 27. Juli 1938 (§ 4 Abs. 1) 
Recht6?: ’ ’B*'0 Kasse ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Gp ?•“  Auch die Satzungen der Versorgungskasse der 
yn i0 j lnden und Gemeindeverbände der Provinz Westfalen 
kn f ^er Westfälischen W itwen- und Waisenversorgungs- 
S„,se v- 3. Sept. und 7. Okt. 1938 bestimmen in § 1 letzter 
A, Z: ¡»Die Kasse ist Körperschaft des öffentlichen Rechts.“  

weichend hiervon enthält z. B. die Satzung der Ruhe

gehaltskasse fü r die Kommunalbeamten in der Provinz 
Hannover v. 17. Juni und l.Sept. 1938 in § 2 folgende 
Vorschrift: „(1) Die Kasse ist eine Anstalt des Hannover
schen Provinzialverbandes. (2) Der Provinzialverband 
Hannover haftet für die Erfüllung aller der Ruhegehalts
kasse obliegenden satzungsmäßigen Verbindlichkeiten.“  
Das Reglement der Brandenburgischen Ruhegehaltskasse 
v. 17. M ai und 20. Juli 1938 sagt in § 11: „D ie  Kasse w ird  
von dem Oberpräsidenten (Verwaltung des Provinzialver
bandes) als ein Provinzialinstitut nach den Bestimmungen 
der Provinzialordnung und der diese ergänzenden Gesetze 
verwaltet.“  In § 7 Abs. 3 daselbst findet sich dann die für 
diese Rechtsform der Ruhegehaltskasse befremdliche Be
stimmung: „F ü r die Verpflichtungen der Kasse haften nur 
die Beiträge und das angesammelte Vermögen.“  Seltsam 
sind die Angaben über die Rechtsform in der Satzung der 
Schlesischen kommunalen Ruhegehaltskasse v. 27. Aug. 
und 27. Sept. 1938. H ier heißt es in § 2 unter der Über
schrift „ R e c h t s p e r s ö n l i c h k e i t  und Sitz“ : „D ie  
Kasse ist eine Anstalt des Provinzialverbandes Schlesien.“  
Ob die Kasse danach Rechtspersönlichkeit besitzt, er
scheint trotz der hierauf hindeutenden Überschrift unge
wiß. Denn die Bezeichnung der Kasse als „Ansta lt des 
Provinzialverbandes Schlesien“  ist nicht eindeutig, da es 
sowohl rechtsfähige wie auch nichtrechtsfähige Provin
zialanstalten gibt. Inw ieweit man diesen Zweifel durch 
die Überschritt i.S. einer r e c h t s f ä h i g e n  Anstalt als 
behoben ansehen darf, ist ungewiß. Denn es fragt sich 
nicht nur, ob der Fassung der Überschrift irgendwelche 
normative A b s i c h t e n  zugrunde liegen, sondern auch 
ob einer bloßen Zwischenüberschrift überhaupt Normativ
charakter beigemessen werden kann. — Wegen der außer
preußischen Verhältnisse sei hinsichtlich der Pensions
kasse für Körperschaftsbeamte in W ü r t t e m b e r g  auf 
E i n s e 1 e , „D ie  Landgemeinde“ , Ausg. D, 1939, 303 ff. 
verwiesen. Die württembergische Pensionskasse ist nach 
den Ausführungen von E i  ns  e ie  eine rechtsfähige An
stalt des öffentlichen Rechts, deren M itglieder — im Ge
gensatz zur Rechtslage in Preußen — nicht die Körper
schaften, sondern deren Beamte sind.

Diese Übersicht zeigt, daß das RG. auch vorliegend 
m it Recht die konkrete Struktur der Kasse untersucht und 
sich hierbei zutreffend vor allem m it deren Satzung aus
einandergesetzt hat. Das Ergebnis, zu dem das RG. dabei 
in der Frage der Zulässigkeit d™> Rechtswegs gelangt ist, 
w ird  der Lage des Falles gerecht. Die Satzungen der 
Ruhegehaltsksssen verhalten sich zur Frage der Zulässig
keit des Rechtswegs sehr verschieden. Man findet darin 
außer den beiden Extremen eines umfassenden A u s 
s c h l u s s e s  d e s  R e c h t s w e g s  einerseits und seiner 
u n b e s c h r ä n k t e n  Z u l ä s s i g e r k l ä r u n g  ande
rerseits die m a n n i g f a l t i g s t e n  F o r m e n  d e r  
E r s c h w e r u n g  u n d  B e s c h r ä n k u n g  d es  
R e c h t s w e g s .  Soweit die Ruhegehaltskassen eine p ri
vatrechtliche Struktur haben und sich somit auch ihre 
Beziehungen zu den angeschlossenen Verbänden nach bür
gerlichem Recht richten, ist es sehr zweifelhaft, ob die 
satzungsmäßig vorgesehenen Erschwerungen und Be
schränkungen des Rechtswegs überhaupt gültig  sind. Denn 
die Zulässigkeit des Rechtswegs für bürgerlich-rechtliche 
Streitigkeiten gehört in  Deutschland grundsätzlich zum 
unabdingbaren „ordre public“ . „Sie beruht auf zwingen
den Gründen des öffentlichen Interesses und gehört zum 
sogenannten absoluten Recht. Infolgedessen ist fü r eine 
Parteidisposition . . .  kein Raum. Die Parteien können 
weder auf die Unzulässigkeit des Rechtswegs verzichten, 
noch die vor die Gerichte gehörigen Sachen Verwaltungs
gerichten oder -behörden zuweisen“  ( J o n a s ,  „ZP O .“ , 
16. Auf!., 1. Bd„ Vorbem. I I  E vor § 1, S. 19; vgl. daselbst 
auch Fußnote 112 [über die Ungültigkeit von Beschrän
kungen des Rechtswegs durch Vereinssatzungen]). Der 
Rechtsweg kann zwar durch Reichs- oder Landesgesetz 
sowie durch gesetzlich delegierte Entschließung einer 
Verwaltungsbehörde, etwa der Landesregierung (vgl. RG.: 
JW. 1934, 2048 rechts unten), ausgeschlossen werden, aber 
es ist sehr fraglich, ob sich bei allen in Betracht kommen
den Ruhegehaltskassen für die einschlägigen Satzurmsvor- 
schriften _ stets eine ausreichende Delegation nachweisen 
und ob sich vor allem die übliche staatsministerielle G e 
n e h m i g u n g  der Satzungen überhaupt als Ausübung

112
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der etwaigen Delegationskompetenz auffassen läßt (vgl. 
P e t e r s :  DR. 1939,429 zu II I  [Erörterung des rechtlichen 
Charakters der Zustimmung und Genehmigung und ihres 
rechtlichen Einflusses auf den davon betroffenen Akt]).

Bei der Bedeutung, die den provinziellen Ruhegehalts
kassen sowie den Witwen- und Waisenversorgungsanstal
ten zukommt, ist es verwunderlich, daß sich bisher an
scheinend noch keine einzige monographische wissen
schaftliche Arbeit m it der rechtlichen Struktur dieser Kas
sen bzw. Anstalten und m it dem Charakter ihrer recht
lichen Beziehungen zu den angeschlossenen Verbänden 
befaßt hat. Die vorhandenen — meist nur beiläufigen — 
Äußerungen kommen regelmäßig nicht über die rein 
w i r t s c h a f t l i c h e  Feststellung hinaus, daß es sich 
bei den Ruhegehaltskassen usw. um M itte l eines über
örtlichen bzw. über die interessierten Verbände hinaus
gehenden Lastenausgleichs handelt (zu den parallelen Fra
gen für den Bereich der freien Wirtschaft vgl. J ü n k e :  
DR. 1939, 1409 8.). Auf der gleichen Linie bewegt sich 
auch die gelegentlich vom RFH. getroffene Feststellung: 
„W irtschaftlich stellen die Kasse und Anstalt einen Pen
sionsfonds dar, den die Gemeinden usw. gemeinschaftlich 
zur Erfüllung ihrer Pensions- und Versorgungsverpüich- 
tungen bilden“  (RFH.: R.- u. PrVerwBl. 1929, 307). Die 
r e c h t l i c h e n  Konstruktionsversuche sind regelmäßig 
rein n e g a t i v  gehalten, sagen also nichts darüber, was 
die Ruhegehaltskassen ihrer rechtlichen Struktur nach 
s i n d ,  sondern was sie n i c h t  sind. Hierher gehört bei
spielsweise die Äußerung des RFH. (a. a. O.): „Es w ird  
keineswegs ein Versicherungsvertragsverhältnis zwischen 
der Kasse und Anstalt einerseits und der Körperschaft 
andererseits zugunsten der Beamten und Angestellten oder 
zwischen der Kasse und Anstalt und den Beamten oder 
Angestellten begründet. Die Beitragsleistungen der K ö r
perschaft an die Kasse und Anstalt sind reine M itglieds
beiträge, nicht etwa Prämienzahlungen, die für die Be
amten und Angestellten geleistet werden.“  Das einzige in 
dieser Äußerung enthaltene p o s i t i v e  Element, nämlich 
der Ausdruck „M itgliedsbeiträge“ , dürfte kaum im tech
nischen Sinne, d. h. dahin zu verstehen sein, daß die 
Kasse bzw. Anstalt als bürgerlich-rechtlicher V e r e i n  
aufzufassen sei. Dazu fehlt es den Ruhegehaltskassen usw. 
wohl durchweg an der für den „Verein“  wesentlichen 
k ö r p e r s c h a f t l i c h e n  S t r u k t u r .  Welche Rechts
natur eine sogenannte Ruhegehaltskasse besitzt und wel
cher A rt demzufolge die Rechtsbeziehungen der Kasse zu 
den angeschlossenen Verbänden sind, läßt sich — wie ein
gangs bemerkt — nicht allgemein, sondern nur von Fall 
zu Fall beurteilen. Man könnte bisweilen an ein bürger
lich-rechtliches Gesellschaftsverhältnis denken. Aber auch 
diese Konstruktion dürfte den Sachverhalt kaum je zu
treffend erfassen. Bei privatrechtlicher Struktur der Kasse 
kommt man der W irklichkeit wohl am nächsten m it der 
Annahme eines W e r k v e r t r a g e s  oder doch eines 
vorwiegend m it werkvertraglichen Elementen durchsetzten 
Vertrages sui generis. Daß es sich regelmäßig um ein 
wenigstens auf der einen Vertragsseite m u l t i l a t e r a 
l e s  V e r t r a g s g e b i l d e  handelt, steht einer solchen 
Annahme nicht im Wege. Im vorl. Fall ist die Ruhegehalts
kasse, wie die Urteilsausführungen zeigen, kein selbstän
diges m it eigener Rechtsfähigkeit ausgestattetes Gebilde, 
sondern eine sogenannte unselbständige, d. h. nichtrechts
fähige Anstalt. Ih r Rechtsträger ist der Provinzialverband, 
innerhalb dessen sie nur verwaltungs- und vermögens
mäßig ein organisatorisches Sonderdasein führt. Rechtlich 
stehen sich also der Provinzialverband, der eine Gebiets
körperschaft, also eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ist, einerseits und andererseits die der Kasse als 
„M itg lieder“  angeschlossenen Verbände gegenüber. D i e 
R u h e g e h a l t s k a s s e  i s t  h i e r  n i c h t s  a n d e r e s  
a l s  e i n e  z u s a m m e n f a s s e n d e  B e z e i c h n u n g  
f ü r  e i n  S y s t e m  v o n  V e r t r ä g e n ,  an  d e n e n  
a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  j e w e i l s  d e r  P r o v i n 
z i a l v e r b a n d  u n d  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  d i e  
s o g e n a n n t e n  „ M i t g l i e d e r “  d e r  R u h e g e -  
h a l t s k a s s e b e t e i l i g t s i n d .  Die Satzung der Kasse 
ist eine auf die Dauer angelegte Fixierung der Bedingun
gen, zu denen der Provinzialverband bereit ist, inter
essierten Verbänden im Falle des Vertragsabschlusses die 
von diesen gegenüber ihren Beamten und Angestellten

aufzuwendenden Versorgungsbezüge zu erstatten. AHer" 
dings wäre es verfehlt, die Satzung gegenüber einem der 
Kasse noch nicht beigetretenen interessierten Verbann 
rechtlich als eine permanente Vertragsofferte des Provim 
zialverbandes anzusehen. Es handelt sich vielmehr nur um 
eine Fixierung der Bedingungen, zu denen der Provinzial- 
verband seinerseits bereit ist, „B e itritts “ -Offerten ne 
interessierten Verbände entgegenzunehmen. M it der An 
nähme einer solchen „B e itritts “ -Offerte durch den Prov’" ‘ 
zialverband wandelt sich für die konkreten Vertragspar 
teien jeweils der Inhalt der Satzung zum Gegenstand n 
zwischen ihnen abgeschlossenen Vertrages.

* RA. H e r m a n n  R e u ß ,  Berlin.

3 2 . OLG. — §§ 627 a. F „ 945, 767, 927 ZPO. Einst
weilige Verfügung wegen Unterhalts. Rückforderung “  
Unterhalts von dem als schuldig geschiedenen £ 
gatten, f )

Die Ehe der Parteien ist seit dem 3. Dez. 1936 
kräftig  aus Schuld der Frau geschieden. Die dem t 
von der Frau zu erstattenden Kosten wurden 
979,67 M M  festgesetzt. Durch einstweilige Verfügung ’̂  , 
16. Juli 1935 hatte das LG. den Parteien das Oetr 
leben gestattet und dem Manne für die Dauer des Ke 
Streits eine Unterhaltsrente von 2>QMJi wöchentlich 
gunsten der Frau auferlegt. Durch Urteil des OLu. 1 
29. Okt. 1936 wurde die Rente v. 1. Sept. 1936 an 
25 M J l wöchentlich herabgesetzt (§ 927 ZPO.). . ne„

M it der jetzt vor dem LG. gegen die Frau erJi007po. 
Klage macht der Mann unter Berufung auf §767 z- 
folgendes geltend: Der Bekl. sei durch die einstwe ^  
Verfügung >/s seines Einkommens, also der standesrm 
Unterhalt, zugesprochen worden. Da sie an der » .
düng schuld sei, habe sie nur den notdürftigen u ^  
halt fordern können. Dieser würde bis zum 1. Sept. .fl
wöchentlich 10 M M  in bar ausgemacht haben, da t
dieser Zeit der Bekl. noch Wohnung, Heizung, Be - 
tung und die Krankenkassenbeiträge gewährt haue- 1^  
ter könne der Wochensatz des Notbedarfs e>n!oe esarnt 
höher gelegen haben. Bar gezahlt habe er iusg ¡p 
544,26 M M . Soweit die Bekl. nicht schon dadurch 
befriedigt sei, habe er gegen den Rest ihrer Unte ^
ansprüche mit seinem Kostenerstattungsansprucn
gerechnet. Eine Berufung der Bekl. auf das A ufr?c,pr[iafts- 
verbot würde arg lis tig  sein, da es sich um Um ¿ie 
rückstände aus weitzurückliegender Zeit handele ^  j  
Bekl. m it einem monatlichen Bruttoverdienst von * p er 
längst wieder ins Erwerbsleben eingegliedert s • aUS 
Klageantrag geht dahin, die Zwangsvollstreckung ^
der einstweiligen Verfügung v. 16. Juli 1935. un 
Urteile v. 29. Okt. 1936 für unzulässig zu erkläre • ^pet

Die Bekl. w ill Klageabweisung beantragen un  ̂ ¡n
dazu ums Armenrecht. Sie macht geltend: Sie n ^  
bar nur 393 M M  erhalten. Rückständig seien noc:» ¿je 
Unterhalt. Ober ihre Unterhaltsansprüche sei d q ^ q . 
einstweilige Verfügung des LG. und das Urteil a V j  er- 
bereits abschließend entschieden worden. Die vom § 394 
klärte Hilfsaufrechnung sei unwirksam, da sie geg 
BGB., §850g N r. 2 ZPO. verstoße. . zwar

Das LG. versagte der Bekl. das Armenrec • 
könne der K l. sich jetzt nicht mehr darauf ye^ . . c{j’uldet 
er der Bekl. nur den notdürftigen Unterhalt g ren über 
habe. Diese Einwendung hätte er schon im Verla gC[1iage 
die einstweilige Verfügung Vorbringen müssen. £ „ rl iche
aber die Aufrechnung m it dem Kostenerstattung^ 1 gekL
durch, da nach Lage der Sache die Berufung , er) ver- 
auf das Aufrechnungsverbot gegen Treu und Uia jgen 
stoßen würde. Die ßeschw. der Bekl. hatte 
Erfolg. treffen^e

Das neue Eherecht ist ohne Einfluß auf die 2' alis-
Entsch. (§96 EheG.). LG. und OLG. f nd„ ,  währe«d 
gegangen, daß das Monatseinkommen des • „  der
des Ehestreits 280—300 M M  betrug. Wenn sie "  j^ tlic n  
Bekl. mehr als V3 zubilligten, so haben sie llir., jnzWi' 
den standesmäßigen Unterhalt zusprechen woi • ^  ge- 
sehen ist die Ehe der Parteien aus Schuld a vor
schieden worden, und zwar wegen Verfehlung sjch; 
Erhebung der Scheidungsklage liegen. Daraus ÄjfjjedaP 
daß der Bekl. während des Ehestreites nur der
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zustand (§§2335, 1611 Abs. 2 BGB.). Die im Wege der 
einstweiligen Verfügung nach § 627 ZPO. zutreffende Un- 
’erhaltsfestsetzung hatte nur den einstweiligen Zustand 
ur die Dauer des Ehestreits zu regeln; endgültige An- 
Pniche materieller A rt konnten der Bekl. aus der einst- 

weihgen Verfügung nicht erwachsen (RGZ. 104, 246 gegen 
? . . 6 3 ,  40). Bemißt man den Notbedarf der Bekl. für 
j-Ue Zeit v. 16. Juli 1935 bis zum 1. Sept. 1936 auf wöchent- 
**•" 10 M M , fü r die spätere Zeit, in der die Naturalleistun

gen des K l. weggefallen waren, auf wöchentlich 18 M M , 
°  ergibt sich für die Zeit v. 16. Juli 1935 bis zum 

.• Dez. 1936 eine Schuld des K l. von 824M M . Wann der 
V ’ °er Bekl. die einzelnen Zahlungen geleistet hat, steht 
>cht fest. Es darf aber davon ausgegangen werden, daß 

I.1 ,lllr  anfänglich mehr, später weniger als den wöchent- 
Notbedarfssatz gezahlt hat. Soweit er für eine 

vi°u ,e meh>‘ als 10 oder 18 M M  gezahlt hat, darf er den 
‘ Mehrbetrag gemäß §945 ZPO. von der Bekl. zurückfor- 
,srn- Ob er diese Mehrzahlungen gegen den Anspruch 
f r  Bekl. auf die später fä llig  gewordenen Wochenbeträge 
ut1rechnen dürfte, kann unerörtert bleiben, da die Bekl. 
ereit ist, sich die gesamten Zahlungen des Kl. auf ihre 
esamtforderung anrechnen zu lassen. Daß die Bekl. in 

j? rM indestens 393 M M  erhalten hat, ist unstreitig. Die 
g^jfrhateforderung ist also mindestens bis auf 431 M M

Nach alledem ist der Klageanspruch insoweit schlüssig 
net begründet, als die Klage sich dagegen wendet, daß 
® Bekl. aus den in ihrer Hand befindlichen Schuldtiteln 

m n a ŝ ^31 M M  beitreibt. Zur Schlüssigkeit der Klage 
'nuli allerdings neben §767 ZPO. auch §927 ZPO. heran- 
* zogen werden. In dem Schuldausspruche des Schei- 

angsurteils liegt die Veränderung der Umstände, die die 
.J„era.hsetzung des Unterhalts auf die Sätze des Notbedarfs 
j  * aß § 927 ZPO. auch jetzt noch rechtfertigt. Auf Grund 
dip t ^  ZPO. sind die Zahlungen zu berücksichtigen, 
trpi ■ Kl- nach Erlassung der einstweiligen Verfügung 
j eistet hat. Das Klagevorbringen, daß der Bekl. nur 

• r Notbedarf zustand, würde nach §767 Abs. 2 ZPO. 
¡mCilL 8chlüssig sein, da der K l. diesen Umstand alsbald 
f«'W ege des Widerspruchs gegen die einstweilige Ver- 

gung hätte geltend machen können.
WUT5 darüber hinaus die Unterhaltsforderung der Bekl. 
nirv!j» erloschen ist, hängt einerseits davon ab, ob der Kl. 
unH nur 393 M M , sondern 544,26 M M  in bar gezahlt- hat, 
tun andererseits davon, ob er m it seinem Kostenerstat- 

gsanspruche wirksam gegen den Unterhaltsrest auf- 
«erechnet hat.
h P a der K l. den Betrag von 544,26 M M  nicht spezialisiert 

kann dem Vorbringen der Bekl., sie habe nur 393 M M
^halten, hinreichende' 
® Prochen werden.

Aussicht auf Erfolg nicht ab-

die^rf- Reiche g ilt für die Verteidigung der Bekl. gegen

85,
«me 
die

HCJ! a»e>'n schon eine gegeii die guten Sitten verstoßende 
zn / c  , S darstellt, die in sich selbst die A rg lis t offen

die M i s lcne Su l rur a,e verteiaigung aer oem. jjcgc.* 
85 , 'o saufrechnung des K l. Die herrschende Rspr. (RGZ. 
einp1 a ^at die Einrede allgemeiner A rg lis t gegenüber 
die F- ^ufrechnungsverbote in Fällen zugelassen, in denen 
siel „,^? r ^erung einer Leistung und ihre Einklagung für

Zür Qi 6 uaiaicm, u ic  in  öilii öciuöi uic mgnoi
Vori c au ur,d vor den Riohter bringt. So liegt der 
BeH zum rnindesten hinsichtlich des Notbedarfs der 
di„ •> um den es sich jetzt nur noch handelt, nicht. Denn 
tien eiJ,Notbedarf gewährte ih r das Gesetz auch, wenn sie 
der « u • e' nen Scheidungsgrund gegeben hatte. Das bei 
So * u eidung gegen sie festgestellte Verschulden ist nicht 
lu ®chwer, daß sich ausnahmsweise eine andere Beurtei- 
der J i  ?achverhalts rechtfertigen ließe. Andererseits hat 
Eu Kl. nicht dargetan, warum er der Bekl. während des 
Es ; f ei*s nicht wenigstens den Notbedarf gewährt hat. 
peu 'st möglich, daß e r  gegenüber der Bekl. verwerflich 
di andelt hat, indem er ih r den Notbedarf vorenthielt. In 
Bo r 11] Balle würde er das Aufrechnungsverbot des §394 
ü b p /,keinestal!s dadurch beseitigen können, daß er gegen- 
Einr 5er der Aufrechnung widerstrebenden Bekl. jetzt die 
lass, 6 aügemeiner A rg lis t geltend macht. Über die Zu- 
her:Un^ oder Ablehnung dieser Einrede w ird  ohne vor- 

i Aufhellung des gesamten Sachverhaltes, wie sie 
verfahren nach § 118 a ZPO. nicht möglich ist, nichtentsch:ieden werden können.

Hiernach ist der Bekl. das Armenrecht insoweit zu 
gewähren, als sie den Antrag stellen w ird, die Zwangs
vollstreckung nur insoweit für unzulässig zu erklären, als 
der beizutreibende Betrag über 431 M M  hinausgeht. Im 
übrigen ist die Beschw. als unbegründet zurückzuweisen.

(OLG. Dresdep, 7. ZivSen., Beschl. v. 21. Jan. 1941, 7W  
166/40.)

Anmerkung: 1. Zunächst dürfte der Hinweis, das neue 
Eherecht sei „ohne Einfluß auf die zu treffende Entschei
dung“  entbehrlich, und die beigefügte Z itierung des § 96 
EheG, nicht zutreffend sein, w eil hier nicht der Unterhalts- 
anspruch eines g e s c h i e d e n e n  Ehegatten gegen den 
anderen in Rede steht, vielmehr der Streit um den Unter
haltsanspruch einer w ä h r e n d  des Scheidungsprozesses 
g e t r e n n t  lebenden Ehefrau geht, auf den auch heute 
noch die alten Bestimmungen des § 1361 BGB. Anwen
dung finden.

N ur m it Rücksicht auf die hier hereinspielenden §§ 1611, 
2335 Abs. 1 BGB. könnte das neue Eherecht — aber nicht 
§96 EheG.! — m i t t e l b a r  Bedeutung gewinnen, da die 
in §2335 Abs. 1 BGB. angeführten §§1565—1568, 1571 
BGB. durch § 84 EheG, aufgehoben und durch §§ 47—49, 
55 bzw. §§57, 58 EheG, ersetzt worden sind.

Ob nun im vorl. Falle, wo es nicht um die gesetzliche 
Unterhaltspflicht der Ehegatten n a c h  der Scheidung 
(§ 96 Eheu.), sondern um den Unterhaltsanspruch w ä h 
r e n d  der Ehe (§§ 1360, 1361, 1611 BGB.) geht, die schwer 
verständliche Vorschrift des § 130 EheG. (Verweisung des 
n o c h  i n  G e l t u n g  befindlichen § 1611 A bs.2 BGB. auf 
§2335 BGB., der die n i c h t  m e h r  geltenden §§1565 
bis 1568, 1571 BGB. enthält) Anwendung findet, kann hier 
offen bleiben, da der bekl. Ehefrau im vorl. Fall der bloß 
n o t d ü r f t i g e  Unterhalt auch dann nur zugestanden 
wäre, wenn die im a l t e n ,  heute noch geltenden §1611 
BGB. enthaltene Verweisung auf den §2335 BGB. „ihren 
Inhalt aus den entsprechenden neuen Vorschriften“  erhal
ten würde.

2. Rechts i r r i g  dürfte im vorl. Falle auch die Heran
ziehung des §945 ZPO. sein; denn nach dem Tatbestand 
hat die „V  o 11 z i e h u n g “ der einstweiligen Verfügung 
v. 16. Juli 1935 und des oberlandesgerichtlichen Urteils 
v. 29. Ökt. 1936 niemals stattgefunden. Vielmehr muß aus 
der bzgl. der Leistungen des K l. gewählten Formulierung, 
„bar gezahlt habe er insgesamt 544,26 ¿31^“  und aus der 
Wiedergabe des Einwandes der Bekl., „sie habe in bar 
nur 393 M M  erhalten“ , insbes. aber aus dem Hinweis der 
Entscheidungsgründe“ : wann der K l. der Beklagten die 
einzelnen Zahlungen geleistet hat, steht nicht fest usw." 
— geschlossen werden, daß der K l. — soweit er in der 
einschlägigen Zeit für den Unterhalt der Bekl. Leistungen 
bewirkte — dies tat, o h n e  daß er durch V o l l z i e h u n g  
der einstweiligen Verfügung hierzu gezwungen wurde.

Schrifttum und Rspr. stehen nun aber einhellig auf dem 
Standpunkt, daß §945 ZPO. nur eine Ersatzpilicht des 
Zahlungsempfängers hinsichtlich desjenigen Schadens be
trifft, der dem Antragsgegner aus der V o l l z i e h u n g ,  
n i c h t  aus der bloßen A n o r d n u n g  der einstweiligen 
Verfügung erwachsen ist (J o n a s - P o h 1 e , Bern. I zu 
§ 945; B a u m b a c h ,  Bern. 4; RG. v. 13. Jan. 1919: SA. 74, 
275; Zweibrücken: BayZ. 1910, 42 f.; a .M .: RGZ. 104, 
246?).

3. Die Frage, ob und evtl, wie weit ein Ehegatte nach 
rechtskräftiger Scheidung den während des Prozesses auf 
Grund einer n i c h t  vollzogenen einstweiligen Verfügung 
gewährten Unterhalt, soweit er den Notbedarf übersteigt, 
von dem am Schlüsse des Scheidungsprozesses als schul
dig, insbes. als alleinschuldig erklärten anderen Teil z u 
r ü c k  fordern kann, hängt m. E. davon ab, ob nach den 
näheren Umständen des Falles die Zuvielforderung als 
schuldhafte Schädigung i.S . der §§823 ff. BGB. oder nur 
als ungerechtfertigte Bereicherung rechtlich zu beurtei
len ist.

Lag z. B. auf Seite der unterhaltfordernden Ehefrau ein 
glatter, unverziehener und unverjährter Ehebruch vor, 
gegen den auch nicht Zustimmung oder mangelndes Zer
störungsempfinden eingewendet werden konnte, so mußte 
sie sich — zumal sie in Ehesachen einen rechtskundigen 
Prozeßbevollmächtigten an der Seite hatte, von dem sie 
belehrt wurde — darüber im klaren sein, daß ih r nach

112*
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dem Gesetz seit Begehung des Ehebruches (RG.: Recht 23, 
1175) nur noch der notdürftige Unterhalt zustand.

Meist aber liegen die Scheidungsgründe keineswegs so 
einfach und glatt, und gerade be f l ä n g e r  dauernden 
Scheidungsprozessen, für die allein eine Rückgabe zu viel 
bezahlter Unterhaltsbeiträge in der Regel nur praktisch 
w ird , ist es häufig, daß die Ehefrau keineswegs von ihrer 
Eheschuld überzeugt ist, sondern erbittert um ihre Frei
stellung von Eheschuld kämpft, also auch den über den 
Notbedarf hinausgehenden Unterhalt durchaus g u t 
g l ä u b i g  entgegennimmt.

In Fällen dieser A rt dürfte die Frage der Rückgabe
pflicht nicht unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatz- 
rechtes (§§ 823 ff. BGB.), sondern unter dem Gesichtspunkt 
der ungerechtfertigen Bereicherung zu beurteilen sein, und 
da die bezahlten Unterhaltsbeträge regelmäßig von dem 
Bedürftigen restlos v e r b r a u c h t  worden sind, eine Be
reicherung also nicht mehr vorliegt, eine Rückgewährfor
derung nicht gegeben sein (§818 Abs. 3 BGB.). — Der 
abweichenden Entsch. RGZ. 104, 246 kann nicht zu
gestimmt werden. Die darin vertretene Rechtsauffassung 
w ird  auch vom heutigen Schrifttum ( J o n a s - P o h l e ,  
ß a u m b a c h ,  RGRKomm.) offenbar nicht geteilt.

4. Hat der Unterhaltsverpflichtete der einstweiligen Ver
fügung auf v o l l e n  Unterhalt auch dann noch Folge 
geleistet, als er durch die Beweisaufnahme im Eheprozeß 
oder auf einem sonstigen Wege sichere Kenntnis von 
einer schweren Eheschuld der beklagten Ehefrau erlangt 
hat, so liegt — wenn er nicht in  diesem Zeitpunkt von 
der rechtlichen Befugnis des § 927 ZPO. Gebrauch machte 
und nicht „wegen veränderter Umstände“  eine entspre
chende Abänderung der einstweiligen Verfügung be
antragte, oder o h n e  deren Abänderung seine Unterhalts
zahlung einschränkte, es also auf die Vollziehung der un
richtig  gewordenen einstweiligen Verfügung ankommen 
ließ — F r e i w i l l i g k e i t  der Leistung vor (auch hier 
a. M. RGZ. 104, 246!) Es g ilt dann, was RGRKomm. 
(1940), Bern. 2 a. E. zu §1611 BGB. schreibt: „H at der 
Verpflichtete — obwohl nur der notdürftige Unterhalt be
ansprucht werden konnte — an Unterhalt fre iw illig  m e h r  
geleistet, so ist Rückforderung nach §814 in der Regel 
ausgeschlossen.“

5. Der dem Dresdener Beschluß zugrunde liegende Fall 
ist insofern von b e s o n d e r e r  A rt, als hier der K l. die 
einstweilige Verfügung, die sich nachträglich infolge des 
Ausganges des Eheprozesses hinsichtlich des den N ot
bedarf übersteigenden Betrages als von Anfang an un
gerechtfertigt erweist, laufend nicht voll erfüllt hat, so 
daß sich Rückstände — auch i n n e r h a l b  der Grenzen 
des Notbedarfes — angesammelt haben.

H i e r  können §§ 818 Abs. 3, 814 BGB. natürlich n i c h t  
einschlagen. Vielmehr verringert sich der Rückstand auf 
die Summe der Notbedarfs-Beträge abzüglich der schon 
geleisteten Unterhaltszahlungen.

M i t  R e c h t  weist der Beschluß die Rechtsverteidigung 
der Bekl., daß der Kl. die Einwendung des notbeschränk
ten Unterhalts schon im Verfahren über die einstweilige 
Verfügung hätte Vorbringen müssen, zurück; denn das auf 
Glaubhaftmachung gegründete summarische Verfahren bei 
Arrest oder einstweiliger Verfügung ist n i c h t zur e n d - 
g ü l t i g e n  Austragung des Streites über die Frage, 
ob voller oder nur notdürftiger Unterhalt geschuldet ist, 
geeignet. (Der oben — Nr. 4 — behandelte Gesichtspunkt 
der F re iw illigke it der Leistung w ird  jedoch hierdurch 
nicht berührt.)

6. Dem Dresdener Beschluß ist auch darin z u z u -  
s t i m m e n ,  daß die vom Kl. gegenüber der sich auf 
das Aufrechnungsverbot stützenden Bekl. geltend ge
machte E i n r e d e  d e r  a l l g e m e i n e n  A r g l i s t  kei
neswegs ohne weiteres verfängt. Auch m ir w ill nach den 
näheren Umständen des Falles scheinen, daß dem Kl., der 
während des Scheidungsprozesses an die Ehefrau nicht 
einmal den Notbedarf geleistet hat, die Berufung auf A rg 
lis t der Frau wenig gut ansteht. Der Rückstand an Un
terhalt wäre nicht entstanden, wenn nicht der Kl. seine 
gesetzliche und sittliche Pflicht längere Zeit hindurch 
verletzt hätte. Diesen Rückstand unter Ausnützung des 
gesetzlichen Aufrechnungsverbotes vor der Aufzehrung 
durch den Kostenerstattungsanspruch des Kl. zu schützen, 
halte ich keineswegs für moralisch verwerflich, weshalb

— w orin ich dem Armenrechtsbeschluß des Dresden 
OLG. b e i p f 1 i c h t e — nicht die vom K l. geltend 
machte Einrede der allgemeinen A rglist, sondern (wen1» 
stens teilweise) die Rechtsverteidigung der Bekl. Aussicn 
auf Erfolg bietet.

R A .T)r. G. v. S c a n z o n i ,  München.
*

3 3 . OLG. — A r t  I Z iff. 1 und 2 SchutzVO. v. 1. Sepj- 
1939 (RGBl. I, 1656). Die SchutzVO. ist nicht anwen^' 
bar, wenn der Betreffende zwar als kasernierter Ange*> , 
riger des Sicherheits- und Hilfsdienstes "zu ständig 
Dienstleistungen herangezogen w ird , aber diese D jeI| 
leistungen nur innerhalb seines regelmäßigen Aufentlia 
ortes stattfinden.

(OLG. Karlsruhe, Be9chl. v. 3. Febr. 1941, 3 N 95/400^

3 4 . KG. -  §§ 4, 79 GKG.; § 9! ZPO. Ob eine Par<“  
persönlich oder als Partei kraft Amtes (Testamentsvo 
Strecker, Konkursverwalter u. dgl.) in Anspruch Sen0. f 
men und demgemäß Kostenschuldner der Reichskasse o 
der Gegenpartei geworden ist, hängt von der a“ S p„ r. 
liehen Erklärung der den Anspruch geltend machenden • 
tei ab, wobei im Zweifel das Klagerubrum den Aussci 
" ib t, sofern nicht anderweit ersichtlich ist, daß nur .j, 

ärtei kraft Amtes in Anspruch genommen werden j 
Der Kostenfestsetzungsbeschluß des UrkB. des LG. ^

g>
P;

gemäß den vorliegenden vollstreckbaren Titeln die von 
beiden Bekl. als Gesamtschuldnern an den Kl. zu ersta 
den Kosten festgesetzt. Der Bekl. zu 2 hat hiergegen 
der Erinnerung geltend gemacht, daß er nicht Pers 
sondern nur in seiner Eigenschaft als Amtsträger, , 
lieh als Testamentsvollstrecker, in dieser Sache bet. eJl. 
und verurteilt und deswegen auch nur in dieser 
Schaft zur Kostenerstattung verpflichtet sei. LG. na  ̂
Erinnerung zurückgewiesen m it der Begründung, 
zu 2 sei nicht nur als gesetzlicher Vertreter des i 
lasses, sondern auch persönlich verurteilt wordei,iv ist 
hiergegen zulässigerweise erhobene sofortige Besen 
sachlich, begründet. e:ne

RG. hat aus Anlaß einer vom BeschwF. SeSê  zU- 
Inanspruchnahme als Kostenschuldner einer vom. K -einer 
rückgewiesenen Beschw. erhobenen Erinnerung in . , j eS 
Entsch. v. 14. Jan. 1941, V II B/40, den StandpunKi 
Bekl. als berechtigt anerkannt und die Kostenre^ g;cfJ
dementsprechend abgeändert. Im Ergebnis

»viinng. uavuii auoj w , jpg
der Klageschrift und ausweislich des Tatbestandes “ ¿jung 
gerichtlichen Urteils auch in der mündlichen vefn s;e 
nichts vorgetragen, woraus geschlossen werden k0. r ’ zur 
hätten den Bekl., welcher als Testamentsvollstrec r£jen 
Wahrung der Interessen der Erstbekl. eingesetzt ,  ̂ wje 
sei, auch persönlich verklagen wollen. Auch LG. ti ’ flUJ. 
im Wege der Auslegung seines Urteils zu folgern >cker 
angenommen, daß er lediglich als Testamentsvou gej 
verklagt sei. Da er Testamentsvollstrecker SeW. j^tte 
und die Klage gegen ihn als Testamentsvollstrec e„
gerichtet werden können, hätten die KL ausdrückn 0jj|en, 
müssen, daß sie ihn auch persönlich verklagen gs 
wenn sie gewollt hätten, daß man dies annehmen ”  ents- 
sei m ithin anzunehmen, daß der Bekl. nur als ies 
Vollstrecker verklagt worden sei. heben sic'1

Gegen diesen Ausgangspunkt des RG- , .  'L rcöulic'1 
indes Bedenken. Für die Frage, ob eine P ,  elp ',.*ej kral* 
oder in ihrer Eigenschaft als Amtsträger, als l » ,ef ¡n 
Amtes, Testamentsvollstrecker, Konkursverwalte ^ da- 
ähnlicher Eigenschaft in Anspruch genommen ist par- 
nach eine etwaige Kostenerstattungspflicht unte fjber eia? 
feien sowie Kostenhaftung der Reichskasse geg® , parte1 
Partei persönlich oder nur in ihrer Eigenschaft schließ' 
kraft Amtes trifft, kommt es grundsätzlich und - 
lieh entscheidend allein auf den Willen der spruch" 
Partei an. Dieser w ird  regelmäßig, sofern eine * J jo i i i '  
nähme an sich in mehrfacher Eigenschaft in r  h ¿ar
men könnte, durch das Rubrum der Klage un Adf' 
aufhin ergehenden gerichtlichen Entscheidung . . maß' 
druck gebracht; dieses Rubrum ist mithin zunac
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gebend. E rg ib t allerdings die Begründung, sei es der 
Klageschrift, auch in Verbindung mit späteren Schrift- 
satzen, sei es der Entscheidung, daß die Klage die Partei 
nicht persönlich, sondern als Träger eines Amtes in An
spruch nehmen w ill, so ist dies ergänzend heranzuziehen 
und maßgebend. Dabei kommt es aber weder darauf an, 
was nach der gegebenen Sach- und Rechtslage richtig ge
wesen wäre, auch nicht schlechthin entscheidend darauf, 
Was das Gericht als den Willen der angreifenden Partei 
angenommen hat, sondern allein darauf, was sachlich von 
dieser beabsichtigt war und in entsprechend klarer Weise 
Zl,ni Ausdruck gebracht worden ist.

Ist nach der Sachlage sowohl die Heranziehung als 
1 artei persönlich als auch als Partei kraft Amtes — in 
dieser oder jener Eigenschaft oder in beiden Eigenschaften 
zusamrnen — möglich, die Klage aber gegen die Partei 
als solche, ohne daß etwas anderes zum Ausdruck gebracht 
worden ist, gerichtet, der W ille, die Partei in ihrer Eigen
ehaft als Amtsträger in Anspruch zu nehmen, also nicht 
um Ausdruck gebracht, dann ist nicht etwa davon auszu- 

«ehen, daß der K l. ausdrücklich sagen muß, daß er die 
V!egenpartei persönlich in Anspruch nehmen w ill, wenn er 
•*le gegenteilige Schlußfolgerung vermeiden w ill. Vielmehr 

h wenn eine Partei in Anspruch genommen w ird, gerade 
mgekehrt erforderlich, daß dies ausdrücklich mit der Be

gründung geschieht, sie werde als Partei kraft Amtes ver- 
*agt, so daß im Zweifel die Bezeichnung im Rubrum als 
aßgebend zugrunde zu legen ist. 

z Vorliegend g ibt die Klageschrift, welche nur den Bekl. 
vnii Persönlich, nicht in seiner Eigenschaft als Testaments
halt rec'<er im Rubrum aufführt, keinen eindeutigen An- 
aitspunkt und läßt mindestens fü r eine Deutung in einem

b«6 .anderen Sinn Raum, so daß auch der Bekl. sich 
j'ei,s in der Klagebeantwortung dagegen gewehrt hat, 

hat V  aucb Pers°nlich in Anspruch genommen werde. Er 
§•' also ersichtlich die Klage mindestens auch in diesem 

nn verstanden. Trotzdem schließt der Senat sich den Er- 
agungen des RG. an, daß hier angenommen werden 

„  daß der W ille der I<1. von Anfang an allein darauf 
sch U et &ewesen sei, den Bekl. zu 2 nur in seiner Eigen- 
Vaalt ais Testamentsvollstrecker neben der Bekl. zu 1 als 
tyjH/ächtnisnehmerin in den Prozeß mit einzubeziehen, 

‘che Auffassung auch das LG. in seinem U rte il ge- 
8 <vi?en baL indem es die Verurteilung ausdrücklich auf 
8 l 213 BGB. gestützt hat.
Ent a?a?*1 mußte hier unter Aufhebung der angefochtenen 
ticrISCae'^ unS der Kostenfestsetzungsbeschluß dahin rich- 

werden, daß die Erstattungspflicht den Bekl. 
,j„„ aur als Testamentsvollstrecker des in Frage stehen- 
Qe"  Nachlasses trifft.

‘ KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 27. Jan. 1941, 20 W 3689/40.)

St?.?; °L G . — § 10 Abs. 3 DGKG. Bei Festsetzung des 
^« itw e rts  für wiederkehrende Leistungen sind die nach 
Zu ^ er*leEung fä llig  gewordenen Beträge nicht besonders 

Berechnen.
Sci O- hatte die Bekl. als haftpflichtig fü r den Unfall- 
Bor  en aus einem Kraftverkehrunfall nach KraftfG. und 
Hüh! u" a- zur Zahlung einer fortlaufenden, zeitlich der 
fall u-nacb abgestuften Geldrente fü r die Zeit vom Un- 
Urtp-u18 zum vollendeten 65. Lebensjahre des K l. ver- 
Rc, ! Auf ihre mit dem Anträge auf Abweisung des 
den t QI!an.sPruchs eingelegte Berufung hatte das OLG. 
reci Z e itw e r t  des Rentenanspruchs fü r den Berufungs- 
fün fi-u^ auf Grund des § 10 Abs. 3 DGKG. auf den 
nen Nhfigen höchsten Betrag der vom LG. zugesproche- 
firhPR en*e urder Hinzurechnung der bis zur Klag- 
Qcn°Ut1̂  fälüg gewordenen Rentenzahlungen festgesetzt. 
Kl v  dcn Beschluß hat der Prozeßbevollmächtigte des 
der v ° rstellung erhoben, weil auch noch die Summe 
auf»M°n Nlagerhebung bis zum landgerichtlichen Urteil 
mü^ ‘aufenen Rentenbeträge hinzugerechnet werden 
daß % meint: Das LGUrt. sei dahin zu verstehen, 
gei«. f le Bekl. die bis zur Verkündung des Urt. auf- 
Wer, tenen Renten in einer Summe zu zahlen hätten. 
dem 'iT?er Gerichtsvollzieher Zwangsvollstreckung aus 
Und , \ Vornahme, hätte er diesen Betrag ausgerechnet 
beio-p* • ‘n e i n e r  Summe zu zahlende Urteilsforderung 
bättp tr,le*3en‘ Der erstinstanzliche Schlußantrag des Kl. 

demgemäß auch dahin gefaßt werden können, daß

die Bekl. zur Zahlung dieses zus*m mengerechneten Be
trages und außerdem zur Zahlung einer Rente seit Erlaß 
des ersten Urt. verurteilt würden. Bei dieser Fassung hätte, 
wie auch das RG. schon wiederholt ausgesprochen habe, 
bei der Streitwertfestsetzung der summenmäßig zu zah
lende Betrag nicht in den Rentenbetrag eingerechnet 
werden dürfen, sondern er hätte dem Rentenbetrage zu
gerechnet werden müssen. In gleicher Weise müsse die 
Wertfestsetzung dann auch in dem Falle erfolgen, wenn 
der Anspruch wie hier bis zum Urteilserlaß in Renten
form zugesprochen sei. Das OLG. hat die Vorstellung 
fü r unbegründet erachtet.

An dem Vorbringen ist nur folgendes richtig. W ird 
ein laufender Schaden auf Grund und nach Maßgabe der 
Haftung nach KraftfG . gefordert, dann ist die Form der 
Rente fü r ihn durch § 13 Abs. 1 KraftfG . nur f ü r  d ie  
Z u k u n f t ,  d. i. fü r die Zeit erst seit Urteilserlaß, zwin
gend angeordnet, und fü r die vorhergehende Zeit w ird 
die Kapitalforderung die Regel sein; jedoch hat der An
spruchsberechtigte die Wahl, ob er seinen Schaden als 
Kapital oder als Rente geltend machen w ill (RGZ. 156, 
392 und andere dort Angef.). W ird  der laufende Schaden 
auf Grund von § 843 BGB. ersetzt verlangt, wie er hier 
wenigstens gegenüber dem Zweitbekl. zugesprochen ist, 
dann ist er grundsätzlich durchweg in der Form der 
Rente geltend zu machen, also auch für die nach Klag
erhebung bis zum Urteilserlaß liegende Zeit. Ob es auch 
im Falle des § 843 BGB. aus gewissen Zweckmäßigkeits
rücksichten — z. B. zur Vereinfachung der Zwangsvoll
streckung aus dem Urt. — wenigstens zulässig ist, statt 
der Rente den aus den zusammengerechneten Renten
beträgen sich bis zum U rt. ergebenden Kapitalbetrag 
statt der einzelnen Rentenbeträge zu verlangen und zu
zusprechen, braucht im vorliegenden Falle nicht ent
schieden zu werden. Durch das angefochtene erstinstanz
liche U rt. ist eine solche summenmäßige Zusammen
rechnung nicht erfolgt, vielmehr durchweg von Anfang 
an eine Rente zugesprochen. Aber selbst im Falle einer 
summenmäßigen Zusammenrechnung der bis zum U r
teilserlaß aufgelaufenen Rentenbeträge w ird  an der recht
lichen Natur der Forderung als eigentlicher Rentenforde
rung jedenfalls in kostenrechtlicher H insicht nichts ge
ändert. Der Anspruch bleibt nach wie vor auch für die 
verflossene Zeit der Anspruch auf Entrichtung der nach 
§ 843 BGB., § 13 KraftfG . zustehenden Rentenentschädi
gung; er w ird lediglich aus gewissen gesetzlichen Zweck
mäßigkeitserwägungen (im Rahmen des KraftfG . m it 
Rücksicht u. a. auf die Haftungsbeschränkungen des § 12 
KraftfG .) oder aus praktischen Erwägungen (im Falle 
des § 843 BGB.), aber doch ohne Veränderung seines 
Rechtsgrundes und seiner Rechtsnatur in e i n e r S u m m e  
insoweit zusammengerechnet geltend gemacht und z.u- 
gesprochen. An der maßgeblichen kostenrechtlichen Be
stimmung des § 10 Abs. 3 DGKG. kann das jedenfalls 
nichts ändern (RGZ. 114, 274; G a e d e k e ,  Kosten- 
rechtspr. des KG., 2. AufL, Nr. 560 u. dort weiter Angef.). 
Der Zweck der Vorschrift des § 10 Abs. 3 DGKG., eine 
Verbilligung der Rechtsverfolgung gegenüber § 9 ZPO. 
herbeizuführen, würde sonst nicht, wenigstens nicht in 
dem vollen Maße erreicht werden, wie das nach dem un
eingeschränkten W ortlaut und Sinn der Vorschrift ge
w o llt ist. Die bis zum Urteilserlaß aufgelaufenen Renten
beträge sind daher bei der Streitwertberechnung in kei
nem Falle noch gesondert in Ansatz zu bringen.

(OLG. Naumburg, Beschl. v. 21. Dez. 1940, 7 U  146/40.)

Reichsarbeitsgericht
**  3 6 . RArbG. — Bedeutung der Vorschriften in § 616 
Abs. 1 und 2 BGB. D ie fernere Auslegung bestehender ge
setzlicher Bestimmungen hat nach der neugewonnenen 
nationalsozialistischen Rechtsanschauung zu erfolgen. 
Auch hiernach ist der nachgiebige Charakter der Bestim
mung in Abs. 1 unverändert geblieben. Auf der anderen 
Seite enthält die Unabdingbarkeit der Bestimmung in 
Abs. 2 keine grundanschaulich verschiedene Gestaltung der 
Fürsorge für Arbeiter und Angestellte, f )

Der Kl. war etwa 23/ 4 Jahre bei der Bekl. als Arbeiter
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beschäftigt. Sein Arbeitsverhältnis wurde von der Bekl. 
im Sept. 1938. zum 5. Okt. gekündigt. M it dem 1. Okt. 
wurde er wegen Verdachts einer „exogenen tuberkulösen 
Erkrankung“  arbeitsunfähig krank geschrieben. Nachdem 
eine nähere Untersuchung ergeben hatte, daß zur Zeit 
keine aktive, behandlungsbedürftige Lungentuberkulose 
bei ihm bestand, wurde er am 26. O kt. 1938 wieder ge
sund geschrieben. Auf das Arbeitsverhältnis des Kl. fand 
die Tarifordnung für die Eisen-, Metall- und elektrotech
nische Industrie im Wirtschaftsgebiet Sachsen v. 30. April 
1938 (RArbBI. VI, 636) Anwendung. Diese enthält im §16 
unter Nr. 2 folgende Bestimmung:

„Im  Falle der Erkrankung ist dem Gefolgschafts- 
mitglied vom 4. Tage ab ein Zuschuß in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen 90o/0 des vor dem Krank
heitsfall regelmäßig bezogenen Lohnes und dem 
Krankengeld zu zahlen. Die Bezahlung erfolgt nach 
6monatiger Betriebszugehörigkeit bis zu 3 Tagen,
1 jähriger Betriebszugehörigkeit bis zu 6 Tagen,
3jähriger Betriebszugehörigkeit bis zu 9 Tagen,
5jähriger Betriebszugehörigkeit bis zu 12 Tagen.

Anspruch auf Bezahlung besteht jedoch nur, wenn 
, der Anspruch auf Krankengeld anerkannt ist.“

Die Bekl. hat dem Kl. die ihm danach für den 4, und 
5. Okt. 1938 zukommende Vergütung gezahlt.

Der Kl. verlangt seinen Arbeitslohn fü r den 1. und
3. Okt. — der 2. Okt. war ein Sonntag — m it 17,11 3tM.

Nach der im Urteil getroffenen Feststellung war der 
KL vom 1. Okt. 1938 ab krank und dadurch verhindert, 
die ihm obliegenden Dienste bei der Bekl. zu verrichten. 
Gestützt auf § 616 Abs. 1 BGB. verlangt er für die beiden 
Werktage des 1. und 3. Okt. Fortzahlung seines Arbeits
lohns. Die Bekl. glaubt, nach §16 Nr. 2 der maßgeben
den TarO. grundsätzlich nicht verpflichtet zu sein, ihren 
von der TarO. betroffenen Gefolgschaftsmitgliedern für 
die ersten drei Tage der Erkrankung den Arbeitslohn zu 
zahlen. Die Vorinstanzen haben der Bekl, recht gegeben. 
Ihre als zutreffend zu erachtende Ansicht w ird  von der 
Rev. vergeblich bekämpft.

§ 16 Nr. 2 TarO., der sich nur über die dem Gefolg
schaftsmitglied vom vierten Tage der Erkrankung ab zu 
gewährende Vergütung, den Zuschuß zu dem Kranken
geld, verhält, t r if f t  über die ersten drei Tage der E r
krankung keine ausdrückliche Bestimmung. Es fragt sich, 
w ie dieses Schweigen der Tarifbestimmung zu deuten 
ist. Ganz fü r sich betrachtet, könnte es der auch vom 
KI. vertretenen Auffassung Raum geben, daß hier die Be
stimmung des § 616 Abs. 1 BGB. eingriffe, wonach der 
Dienstverpflichtete, im Falle er infolge eines in seiner 
Person liegenden Grundes ohne sein Verschulden — dazu 
gehört in der Regel eine Erkrankung — für eine ver
hältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Dienstleistung 
verhindert w ird, den Anspruch auf die Arbeitsvergütung 
behält, und also der Gefolgsmann unter der bezeichneten 
Voraussetzung fü r die ersten drei Tage seiner Erkrankung 
den Arbeitslohn verlangen könnte. Indessen führt die 
Betrachtung der bezeichneten Tarifbestimmung im Zu
sammenhang m it dem tatsächlichen Arbeitsleben sowie 
m it anderen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu 
einer anderen Beurteilung. Wie gerichtsbekannt, herrschte 
und herrscht noch im Arbeitsleben weithin der Grund
satz, dem Arbeiter fü r die ersten drei Tage seiner E r
krankung keine Arbeitsvergütung zu gewähren. Ent
sprechend w ird nach § 182 RVO. zwar Krankenpflege 
vom Beginn der Krankheit an (Nr. 1), aber Krankengeld 
auch erst vom vierten Krankheitstage (oder der etwa spä
ter eintretenden Arbeitsunfähigkeit) an gewährt (Nr. 2). 
Die Gründe hierfür liegen auf psychologischem Gebiete. 
Die Erfahrung hat jedenfalls in früherer Zeit gelehrt, 
daß ein gewisser Bruchteil der Arbeiterschaft im a ll
gemeinen nicht die genügende innere Festigkeit besaß, 
um im Falle der Weitergewährung der Vergütung oder 
des Krankengeldes für die ersten Krankheitstage der Nei
gung zu unnötigen kurzen Krankmeldungen zu w ider
stehen. Dieser Neigung, vor allem im Interesse des gewiß 
w eit überwiegenden arbeitswilligen und arbeitsfreudigen, 
daher von der Nichtgewährung der Vergütung und des 
Krankengeldes an den ersten drei Tagen entsprechend 
wenig betroffenen Teiles der Arbeiterschaft selbst, wie 
auch im Interesse des Gesamtbetriebes entgegenzuwirken

und weiter eine krankenärztliche Versorgung der ernst' 
lieh erkrankten Gefolgschaftsmitglieder sicnerzustellen, 
war und ist der Sinn und Zweck jener Einrichtung d 
Nichtgewährung einerseits von Arbeitslohn und anae- 
seits des Krankengeldes für die ersten drei Krankheit 
tage. Von der Behandlung dieser Frage im praktisch 1 
Arbeitsleben geht ersichtlich auch die in Rede stehen 
Tarifbestimmung aus. Indem sie über die Leistung “  
Unternehmers an das Gefolgschaftsmitglied vom v*ert _ 
Tage seiner Erkrankung an Bestimmung tr if f t  und, ' 
kennbar in Anlehnung an § 189 Abs. 1 Satz 3 n. F. RVy.’ 
einen „Zuschuß“  zum Krankengeld festsetzt, setzt - > 
als allen Beteiligten bewußt, voraus und sagt stillsenv/ 
gend, daß an den ersten drei Krankheitstagen, wie K 
Krankengeld, so auch keine Arbeitsvergütung zu » 
währen ist.

Nach § 16J4r. 2 TarO. würde hiernach dem Kl. j? r 
ersten drei 1 age seiner Erkrankung, damit also iur h 
Werktage des 1. und 3. Okt., fü r die er seinen AnaPr j er 
geltend macht, kein Arbeitslohn zustehen, wom:1. j£S 
Klageanspruch entfallen würde. Der Kl. bezweifelt m 
die G ültigkeit der Tarifbestimmung, sofern sie dem . 
folgschaftsmitglied den Arbeitslohn für die ersten 
Tage der Erkrankung abspreche. Die Rev. meint, die ^  
Stimmung' verstoße dann gegen die Vorschrift des 8 
Abs. 1 BGB., deren früher nachgiebiger Charakter 
das heutige Recht nicht mehr anzuerkennen sei.

Dieser Ansicht der Rev. kann indes nicht g e f o » H e r 
den. Zutreffend und von höchster Gerichtsstelle wi “  „  
holt ausgesprochen worden ist (vgl. u. a. RGZ. D “ ,
— JW. 1936, 1281 m it Anm.; RArbG. 22, 49 [51]), um
fernere Auslegung und Anwendung gesetzlicher■ 
mungen aus der neugewonnenen nationalsoziahst 
Rechtsanschauung zu erfolgen hat. Da das Arbeitsve s_ 
nis als ein vorwiegend personenrechtliches Gememsc , ts. 
verhältnis nach heutiger Auffassung nicht den K (er. 
regeln des BGB. über den gegenseitigen Vertrag .,«2; 
steht (RArbG. 18, 289/290; 19,281 1285] -  JW. 19J®1 sich 
RArbG. 22, 18 [20 ff.] =  DR. 1940, 261), so ergibt »  
daraus zunächst die Folge, daß die auch SeSeI} r  
fü r das Arbeitsrecht an sich noch anwendbare jo  
mung des § 616 Abs. 1 BGB. — nur diese, nic£ v „ . ih t  --- 
ter hinzugefügte Abs. 2, kommt zunächst ¡ T B enriing' 
fü r das Arbeitsverhältnis nicht mehr, wie sie v»sI ^ us- 
lieh vom Gesetzgeber wohl gedacht war, a^ rein5 gljch- 
nähme von den Bestimmungen über das Dnw S g e

eo rLRi?tUngu be‘ dneni  gegenseitigen ung
(§§323 ff. BGB.), und zwar msbes. von der t sesu , rags- 
des § 323 über die Rechtsfolge des von keiner * . ^¡„g, 
Partei zu vertretenden Unmöglichwerdens der L® zu 
den W egfall des Anspruchs auf die Gegenleist â uS. 
gelten hat. Der in jener Bestimmung schon zu ¿a0 
druck gekommene sozialpolitische RechtsgedanK <̂̂ eBS. 
der zur Sicherung seines und seiner Familie «ftigte 
unterhalt auf den Arbeitslohn angewiesene Besci her
vor den Folgen einer in seiner Person ohne s port- 
schulden eintretenden Dienstverhinderung dur chütz£I1 
gewährung des Lohnes fü r eine gewisse Zeit zu ^ uS. 
sei, ist vielmehr für das Arbeitsverhältnis als ]irners 
fluß der Treue- und Fürsorgepflicht des Unte sjch 
gegenüber dem Beschäftigten anzusehen, die . (u.a-
allein nicht Quelle vermögensrechtlicher Anspru 150 
RArbG. 19, 285/286 =  JW. 1938, 2562“ ; RArb „¡/.hnetiT 
[153]) — durch jene Bestimmung fü r den bez Inhalt 
Fall näher umgrenzt w ird  und einen bestimmt ' bs i 
erhält. Diese Auffassung der Bestimmung des ? racrenden 
BGB. gestattet aber nicht, daraus den wei “ ß.£ ¿er 
Schluß, wie die Rev. w ill, zu ziehen, daß sie, t 
später hinzugefügte Abs. 2, dem der GesetzgeuHingbaren 
in Satz 2 vorgesehenen Maßgabe einen una,”  sen Ch«' 
Charakter verliehen hat, nunmehr ebenfalls fll QeseV' 
rakter besitze. Vielmehr ist eben daraus, d a o  nicht deIT 
geber nur dem Angestellte betreffenden Abs. z, allCh 
Abs. 1, diesen Charakter verliehen und daran d £ eCjjtS'
unter der Herrschaft der nationalsozialistisch nach-
anschauung, festgehalten hat, zu folgern, , „ riverändef t 
giebige Charakter der Bestimmung des Abs. 1 « ¡giO: 
bestellen geblieben ist (s. u. a. RAG 70/39 v. 10-J 
RArbG. 22, 327). taIt will

Die Bestimmung des §616 Abs. 1 in dieser u  ßech- 
ersichtlich der M annigfaltigkeit des ArbeitsleD
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nung tragen, und sie ermöglicht es, tariflich, betrieblich
oder auch einzelvertragiich eine von der Grundregel ab
weichende, dem einzelnen Betrieb oder Arbeitsverhältnis 
angepaßte Regelung der Frage der Weitergewährung der 

ergütung fü r den Fall unverschuldeter Dienstverhinde- 
ung im Sinne dieser Bestimmung, so insbes. der Er

krankung des Gefolgsmanns, zu treffen. Nur darf die 
Regelung im Einzelfall nicht gegen den vorherrschenden 

fjpedanken der Treue- und Fürsorgepflicht des Be- 
lebsführers oder Unternehmers gegen den Gefolgsmann 

vS ¿ Abs. 2 ArbOG.) verstoßen. Auch die Versagung der 
eitergewährung des Arbeitslohns an den ersten drei 

‘/rankheitstagen muß danach — anders als angesichts 
„  unabdingbaren Bestimmung des §616 Abs. 2 bei An- 
7se<». ten (vgl. u. a. RArbG. 18, 276 [280] =  JW. 1937, 
ak ¡..RArbG. 21, 185 [190/191] =  DR. 1939, 1799») — 

s zulässig erachtet werden. Nun mag es allerdings, 
í  0^*uf die Rev. hinweist, als eine gewisse Härte emp- 

nden werden, wenn dem Gefolgsmann die Weiter- 
^  Waurung des Arbeitslohns gerade fü r die ersten drei 

a,2e der Erkrankung, an denen er auch kein Kranken- 
u erhält (§ 182 Nr. 2 RVO.), versagt w ird, und es 

I J n.. e sich daher die Frage erheben, ob das nach der 
ungen Anschauung über das Arbeitsverhältnis noch 

s rtretbar und mit dem Gedanken der Treue- und Für- 
flicht des Unternehmers und der Betriebsgemein

in o ”  noc^ vereinbar ist. Indessen ist das Gericht nicht 
oh ■ r *"a®e UIld n’cllt dazu berufen, darüber zu urteilen, 
h- Jene Gründe, die zur Versagung des Arbeitslohns weit- 
„  nhan den ersten drei Krankheitstagen Veranlassung ge- 
& oen haben, noch fortbestehen oder nicht. Insbeson- 
(j 1? kann das Gericht nicht, wie die Rev. w ill, ein Urteil 
S(/H  r r abgeben, ob die Erziehungsarbeit des National- 
dah-3 IStnus an der Gefolgschaft allgemein sich schon 
das a ausgewirkt hat, daß die Schutzmaßnahme, die sich 
des ¿ b e'tsleben in der Einrichtung der Nichtgewährung 
ersf Arbeitslohns wie auch des Krankengeldes an den 

drei Krankheitstagen geschaffen hat, entbehrlich 
muß . is* oder n'cht. Für die gerichtliche Beurteilung 
Reh CS vielmebr maßgebend sein, daß einmal der Gesetz- 
öGRr ?? dem nachgiebigen Charakter des § 616 Abs. 1 
. „ « • b is h e r  nichts geändert und die Bestimmung des 
ge¡ j Nr -2 RVO. über die Nichtgewährung des Kranken
hat r f  an den ersten drei Krankheitstagen unverändert 
T a r ' f Ŝ e'len lassen> uncl daß weiter die Schöpfer der 
sch H auungen  in vielen in neuerer Zeit, unter der Herr- 
das a ,de.r nationalsozialistischen Rechtsanschauung über 
¡u Arbeitsverhältnis, erlassenen Tarifordnungen, so auch 
¡g3ser vorliegend am 30. April m it W irkung vom l.Ju n i 
j , 0 erlassenen, den Arbeitslohn fü r die ersten drei 
sto,, kheitstage versagt hat (vgl. noch die Zusammen- 
he:t.UnS S. 70 und 89 der Schrift „Lohnzahlung bei Ar- 
V^sverslum nis“  von Dr. G. A. F l u h r ,  Berlin 1940, 
Qegp.S de G ruyterfk Co.). Daraus ist zu folgern, daß der 
QerietzSeber dieses auch gegenwärtig noch als m it dem 
tie¡. auken der Treue- und Fürsorgepflicht des Unter- 

mers gegenüber der Gefolgschaft vereinbar erachtet.
5 Cr gegenteilige Standpunkt ist auch nicht m it der * * * §«ach Meinung der Rev. nicht mehr vertretbaren unter-SchiVriV. v? uer Kev- nicnr menr verrreioareu umc»- 

ä(e pbchen Behandlung der Arbeiter und Angestellten in 
dijgp Funkt zu begründen. Einmal besteht zwischen 
Unj / n beiden Gruppen von Beschäftigten insofern ein 
¡hre/- ied’ a*s bei den Angestellten schon angesichts 
faCh i1”  der Regel geringeren Zahl und wiegen ihrer viel- 
fim~ langeren Betriebszugehörigkeit eine schärfere Prü-*UtlCr 1 °  * UV-U ly iv tll UUt ouiai iv.»v *
i ’öei' uf  Persönlichkeit und Auslese vor ihrer Anstellung
seineA is*> als dieses gemeinhin bei dem Arbeiter vor 
k a m /n  nahme 'n das Beschäftigungsverhältnis geschehen 
erkiV Garaus mag sich rechtsentwicklungsgeschichtlich 
SchnTe?>..daß das Wirtschaftsleben bei den Angestellten 
ilcr yj, Rüher, vor der Einführung der Unabdingbarkeit 
durrn e'tergewährung des Gehalts für den Krankheitsfall 
tu n /1, § b l6 Abs. 2 BGB., des Schutzes jener Einrich- 
Kra{i, . .er. Nichtgewährung des Gehalts an den ersten drei 
Vcrh-^itstagen im Falle einer unverschuldeten Dienst- 
l“ id /  / run2 meist geglaubt hat, entraten zu können, 
Zeit aab 'bnen daher weithin das Gehalt für eine gewisse 
bet0Jj,nverändert fortgewährt wurde. Wenn aber noch 
des w /^ h d , daß jene Bestimmung der Unabdingbarkeit
§ Mf Wederbezugs des Gehalts im Krankheitsfall durch 

Abs. 2 BGB. eine sachlich nicht gerechtfertigte be

vorzugte Behandlung der Angestellten gegenüber den 
Arbeitern bedeute, so muß darauf aufmerksam gemacht 
werden, daß diese Unabdingbarkeit, wie in dem Urteil 
des RArbG. v. 24. April 1940, RAG 145/39 (RArbG. 23,102, 
bes. 108 == DR. 1940,1642) dargelegt und auf das zu ver
weisen ist, nicht im Interesse der Angestelltenschaft ein
geführt worden ist, sondern zum Zwecke der Entlastung 
der Krankenkassen, unter Belastung der Unternehmer 
insoweit. Dem Unternehmer wurde die Verpflichtung auf
erlegt, dem Angestellten, der dafür kein Krankengeld 
erhält, das volle Gehalt, ohne die Möglichkeit der An
rechnung des — nach § 189 Abs. 1 Satz 1 RVO. ruhen
den — Krankengeldes, für die in Betracht kommende 
Zeit weiterzugewähren, w ofür im § 189 Abs. 1 Satz 2 
erster Halbsatz zum Ausgleich eine gewisse Erleichte
rung hinsichtlich der Beiträge zur Krankenversicherung 
vorgesehen wurde. Die Arbeiter, denen gegenüber dieser 
gesetzliche Zwang fü r den Unternehmer nicht besteht, 
beziehen hingegen, soweit ihnen im Krankheitsfalle nicht 
das Arbeitsentgelt weitergewährt w ird, Krankengeld, 
allerdings erst vom dritten Tage der Erkrankung ab- 
Dazu tr it t  der, wie in der vorliegenden, so in vielen an
deren Tarifordnungen vorgesehene „Zuschuß“  zu dem 
Krankengeld, der nach § 189 Abs. 1 Satz 3 RVO. ein 
Ruhen des Krankengeldes nicht zur Folge hat, so daß 
beide Bezüge nebeneinander gewährt werden und der 
Arbeitnehmer bei dem in der Regel, so auch vorliegend, 
auf 90o/0 des Unterschiedsbetrags zwischen dem Lohn 
und dem Krankengeld bemessenen Zuschuß praktisch 
fast seinen vollen Arbeitslohn fü r die vorgesehene Zeit 
erhält. Von einer grundanschaulich verschiedenen Gestal
tung der Fürsorge für Arbeiter und Angestellte fü r den 
Fall der Dienstverhinderung durch Erkrankung, wie die 
Rev. wohl meint, die allerdings keine Billigung verdiente, 
kann hiernach auch nicht gesprochen werden.

Die Bestimmung des § 16 Abs. 2 TarO., in dem oben 
dargelegten Sinne verstanden, hat hiernach auch nach 
heutiger Anschauung Rechtsbestand gegenüber der V or
schrift des § 616 Abs. 1 BGB.

H ier sei anschließend noch bemerkt: Soweit in T a rif
ordnungen fü r Angestellte, so im § 10 Abs. 1 der TarO. 
fü r die in Gaststätten beschäftigten Musiker im Treu
händerbezirk Pommern v. 2. Okt. 1935 (RArbBl. V I, 767) 
und in § 10 Abs. 1 der TarO. fü r die Musiker und Kapell
meister im Treuhänderbezirk Westfalen, einschl. des Re- 
gierungsbezirk5 Düsseldorf, v. 24. Febr. 1936 (RArbBl. VI, 
958), eine gleichartige Bestimmung, wie im § 16 Nr. 2 
der vorliegenden TarO., enthalten ist, ist sie ihrem Inhalt 
nac"  nicht anders zu beurteilen als diese. Sie enthält 
ebenfalls die Versagung der Vergütung überhaupt für 
die ersten drei Krankheitstage, die Gewährung des frag- 
lichen Zuschusses zum Krankengeld vom vierten Tage 
der Erkrankung ab als Vergütung, nicht etwa neben 
dem Arbeitsentgelt, und sie enthält endlich auch die Um
grenzung der verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit der 
Dienstverhinderung i. S. des § 616 BGB. Sie stellt daher 
ebenfalls eine abschließende Regelung in Abänderung 
und Ergänzung des §616 BGB. dar. Dabei ist nur zu 
beachten, daß die Bestimmung in den ersten beiden Rich
tungen: die Versagung der Vergütung für die ersten drei 
Krankheitstage und die Beschränkung der weiterzugewäh
renden Vergütung jedenfalls fü r die verhältnismäßig nicht 
erhebliche Zeit der Dienstverhinderung im H inblick auf 
die unabdingbare Bestimmung des §616 Abs. 2 BGB. für 
Angestellte der Rechtsgültigkeit entbehrt, während die 
Umgrenzung der fraglichen Zeit der Dienstverhinderung 
nach §616 Abs. 2 Satz 2 BGB. rechtsgültig ist; nur ist 
wieder die Fortverlegung des Beginnes dieser Zeit von 
dem Zeitpunkt der Erkrankung unzulässig (vgl. auch 
RArbG. 18, 276 =-- JW. 1937, 2 8 5 3 ” ; RArbG. 21, 185 
[190/191 ] == DR. 1939,1799u ); die in RAG 140/39 v. 16. Jan. 
1940: DR. 1940, 696« =  ArbRSamml. 38, 139 aus
gesprochene Ansicht w ird, soweit sie von dem Vorstehen
den abweicht, nicht aufrechterhalten.

(RArbG., Urt. v. 30. Okt. 1940, RAG 187/39. — Leipzig.)

Anmerkung: Diese Entscheidung des RArbG. bring t zu
nächst einmal einen wertvollen B e i t r a g  z u r  A u s 
l e g u n g  t a r i f l i c h e r  B e s t i m m u n g e n ,  die ja doch der 
Praxis immer wieder Schierigkeiten macht. Im vorl. Falle 
handelt es sich nicht um die Auslegung eines mehrere
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Deutungen zulassenden Ausdrucks oder Begriffes, sondern 
um die „ A u s l e g u n g  e i nes  S c h w e i g e n s  d e r  T a r i f 
b e s t i m m u n g “ zu einer bestimmten Frage. Diesem 
Schweigen der Tarifbestimmung g ib t das RArbG. „im  Zu
sammenhang m it dem tatsächlichen Arbeitsleben sowie 
m it anderen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen“ 
eine bestimmte Deutung, auf deren Inhalt später noch kurz 
zurückgekommen werden soll. W ichtig erscheint bei die
ser A rt der Deutung die Tatsache, daß das RArbO. dem 
t a t s ä c h l i c h e n  A r b e i t s l e b e n  e i ne  b e s o n d e r e  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  be i  d e r  A u s l e g u n g  zubilligt. 
Und das auch mit gutem Recht, da ja das tatsächliche A r
beitsleben häufig genug die Dinge so regelt, wie es sie für 
zweckmäßig und nützlich ansieht und wie sie auch von 
den von der tatsächlichen Gestaltung Betroffenen für rich
tig  angesehen werden. Diese Berücksichtigung der Ge
gebenheiten des tatsächlichen Arbeitslebens ähnelt der Be
rücksichtigung dessen, „was die Beteiligten nach allge
meinen im Verkehr zwischen b illig  denkenden Men
schen und nach herrschenden Anschauungen zu verstehen 
berechtigt sind“ . Nur daß diese letztgenannte Formulie
rung, die für die Auslegung von Tarifordnungen maßgeb
lich war (vgl. H u e c k - N i p p e r d e y - D i e t z ,  Anm. zu 
§ 32 ihres ArbOG.-Komm.), es nicht so sehr auf das A r
beitsleben als solches abstellt und damit den Gegeben
heiten dieses Arbeitslebens vielleicht doch nicht so voll 
gerecht w ird.

Zutreffend weist auch das RArbG. darauf hin, daß im 
deutschen Arbeitsleben der G r u n d s a t z  auch heute 
noch herrscht, daß dem A r b e i t e r  f ü r  d i e  e r s t e n  d r e i  
T a g e  s e i n e r  E r k r a n k u n g  k e i n e  A r b e i t s v e r g ü 
t u n g  zu gewähren sei, und entwickelt auch die Gründe 
für diese grundsätzliche Regelung, deren Fortbestehen 
auch in der Gegenwart nicht in Abrede gestellt werden 
kann. M it der Geltung des genannten Grundsatzes rechnet 
auch jeder Arbeiter und Betriebsführer, der nicht etwa 
in einer für seinen Betrieb geltenden Tarifordnung oder 
Betriebsordnung eine die Geltung dieses Grundsatzes aus
schließende Regelung gefunden bzw. getroffen hat. Ist aber 
die Berücksichtigung dieses Grundsatzes im Arbeitsleben 
so weitverbreitet, daß das RArbG. m it Recht aussprechen 
kann, daß er gerichtsbekannt sei, so muß diesem Grund
satz selbstverständlich auch eine entscheidende Berück
sichtigung bei der Auslegung einer Tarifbestimmung bei
gemessen werden, die sich über eine Regelung, die im A r
beitsleben tagtäglich gehandhabt w ird , also geradezu 
herrschend ist, stillschweigend verhält.

Diese Handhabung des genannten Grundsatzes im täg
lichen Arbeitsleben w ird  vom RArbG. m it Recht auch 
nicht als im Widerspruch zu dem nationalsozialistisch ge
läuterten Rechtsbewußtsein und besonders zu dem das 
Arbeitsleben beherrschenden Gedanken der Betriebsge
meinschaft und der Treue- und Fiirsorgepflicht des Unter
nehmers gegenüber dem Gefolgsmann stehend bezeichnet. 
Für diese zutreffende Ansicht spricht einmal die Tatsache, 
daß das Arbeitsleben der Gegenwart *ach wie vor nach 
diesem Grundsatz seinen Weg geht, ohne daß die „Sozial
statthalter“ , die Reichstreuhänder der Arbeit, Anlaß ge
nommen hätten, allgemein oder auch nur überwiegend 
eine andere Regelung für die volle Bezahlung der drei 
ersten Krankheitstage eines Arbeiters zu treffen. Auch 
unter den Tarifordnungen, die eine Krankengeldzuschuß
zahlung vorsehen, befinden sich eine ganze Anzahl, die die 
Bestimmung enthalten, daß der Zuschuß erst vom vierten 
Tage an geschuldet w ird  (vgl. hierzu F l u h r ,  „Lohn
zahlung bei Arbeitsversäumnis“ , S. 89). Zum anderen 
zeigt das RArbG. aber auch in seiner gerade zu dieser 
Frage besonders eingehend gegebenen Begründung seines 
Urteils, daß es eine inhaltliche Ü b e r s p a n n u n g  d e r  
T r e u e -  u n d  F ü r s o r g e p f l i c h t  des Unternehmers 
gegenüber dem Beschäftigten darstellen würde, wenn man

aus aus ih r den „weittragenden Schluß“  ziehen wollte» 
der Bestimmung des Abs. 1 des § 616 BGB. dieselbe un
abdingbare W irkung beizulegen, wie es die NotVO. vmn 
5. Juni 1931, Teil 1 Kap. IV für Abs. 2 des § 616 Büß
ausdrücklich gesetzlich vorgesehen hat. Der Gesetzgep 
kennt das Arbeitsleben sehr gut und hat genügend MOg' 
lichkeiten, um sich über nicht erwünschte Folgen zu i 
formieren, die sich aus der Weitergeltung gesetzlicher d 
Stimmungen aus der Zeit vor der Machtübernahme e 
geben könnten. Wenn er trotz dieser Information, die in 
ja vor allem auch durch die Berichte der Reichstreuhana 
der A rbeit zukommt, von der Umgestaltung e‘nei ,  j 
Stimmung des positiven Charakters — wie sie § 616 Ads. 
BGB. darstellt — zu einer solchen mit unabdingbar 
W irkung (wie § 616 Abs. 2 BGB.) Abstand nimmt, 
liegt darin schon ein beachtliches Indiz für die A1111?!', { 
daß der Anwendung der Bestimmung des § 616 AD ■• 
BGB. als dispositiver Norm auch vom Standpunkt 
neugewonnenen nationalsozialistischen Rechtsanschau b 
keine Bedenken entgegenstehen. Trotzdem kann sich na 
lieh eine im Einzelfall getroffene, sich im Rahmen des 8 
Abs. 1 BGB. bewegende Regelung so auswirken, dais 
gegen den in unserem deutschen Arbeitsleben vorn t 
sehenden Rechtsgedanken der Treue- und Fürsorgepul 
des Betriebsführers oder Unternehmers gegen den ¡ne 
folgsmann verstößt. Davon kann jedoch dann «■ 
Rede sein, wenn diese Regelung lediglich das Ergup 
zeitigt, daß ein kranker Arbeiter die ersten drei ‘ s 
keine Bezüge erhält. Die in dieser Regelung 
liegende Härte ist übrigens — wie schon betont 
allgemein bekannt, daß sie dann, wenn ih r von n(r
schöpferischer Seite eine w irk lich  beachtliche Bedeu _ 
beigemessen worden wäre, längst zu einer Aussta 
des § 616 Abs. 1 BGB. m it zwingender W irkung oder• t  
mindest zu einer diese Härte mildernden oder sie ° & jj 
vö llig  abstellenden Regelung in den unter der Herr® ‘ n 
der nationalsozialistischen Arbeitsverfassung erlas»„„ge 
Tarifordnungen geführt haben müßte und würde, bc' 
das nicht der Fall ist, muß mit dem RArbO. gu' 0  grej 
werden, daß diese Vergütungsregelung für die ¡g 
ersten Krankheitstage eines Arbeiters auch gegenvv 
noch als m it dem Gedanken der Treue- und Fürsorger1 t
des Unternehmers gegenüber der Gefolgschaft ,veJ5 n 
erscheint. Da im übrigen danach § 616 BGB. die u  eg 
läge für Lohnzahlung bei Arbeitsversäumnis bildet,,so ,
überflüssig, im § 2 ArbOG. eine etwaige Anspruchsg ^  
läge dafür zu suchen (so m it Recht F l u h r  a.a.ü-,

ehr beachtlich und einleuchtend vom RArbG- ö^ ner
detet ist auch die F e s t s t e l l u n g ,  daß von ng 

r u n d a n s c h a u l i c h  v e r s c h i e d e n e n  G e s t a n für
r-

K 1 UUU IWIO V11U U 1, I I I  .  o ,- . .  . . . . . ---- l l t e l '
d e r  F ü r s o r g e  f ü r  A r b e i t e r  u n d  A u g e s  t e n ‘ g 
den F a l l  d e r  D i e n s t v e r h i n d e r u n g  d u r e n  ^  
k r a n k u n g  durch die dispositive Regelung des 9 ^  
Abs. 1 BGB. und die unabdingbare Regelung des
A bs.2 BGB. n i c h t  g e s p r o c h e n  w e r d e n  ka > 
die Unabdingbarkeit des § 616 Abs. 2 BGB. — £ r<\chet 
RArbG. übrigens schon in RArbG. 23, 1 0 2  ausfun . nge- 
auseinandergesetzt hat — nicht im Interesse der 
stelltenschaft, sondern lediglich zum Zwecke d e r ^ eJV 
lastung der Krankenkassen, unter Belastung der { j„. 
nehmer eingeführt worden war. Die Einführung u ^  
abdingbarkeit der Ansprüche der Angestellten aU?,i':c|iefl 
Abs. 2 BGB. ist also nicht vom bürgerlich-recn oen 
Standpunkt einer Regelung der vertraglichen Bezie ztj 
zwischen dem Unternehmer und dem Angestellten eCj,t- 
betrachten, sondern muß nur unt&r dem öffentne _u ^sich
liehen Gesichtspunkt gewettet werden, wie 
worauf das RArbG. auch in seinem U rt. v. 24. A p ^ g
RAG 145/39: DAFSamml. 1941, 36 hinweist
Bezeichnung der NotVO. als solcher zur „Sicher s 
W irtschaft und Finanzen“  ergibt. RP1-lin.
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Die Kündigung
Lösung des Arbeitsverliältnisscs und ihre rechtlichen Folgen 

Von D r .KURT MAURER
?!c y'e1en am Arbeitsprozeß Beteiligten, seien es Betriebsführer, Angestellte, Arbeiter oder Lehrlinge in der Privatwirtschaft 
d le bei öffentlichen Verwaltungen und Betrieben, brauchen einen leicht verständlichen Ratgeber in allen Fragen der Losung 
.¡es Arbeitsverhältnisses. Diesem Bedürfnis dient die vorliegende Schrift. Die neuen Bestimmungen der Kriegsgesetzgebung 

eingearbeitet. Von jeher hat das Recht der Kündigung nebst den angrenzenden Fragen nicht nur den Juristen, sondern 
Tr jeden schaffenden Volksgenossen interessiert.
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Aufsichtsarbeiten
Qüs der großen Staatsprüfung

Mit Besprechungen und Lösungen
von

Dr. U lrich Hoche
Kammergerichtsrat Im Relchs-Justizpriiiungsamt 

Prüfungsstelle München

2 . Auflage

Ein Werk, das Jedem Referendar bei der Vor
bereitung auf die große Staatsprüfung und die 
spätere Praxis gute Dienste leisten wird. Der 
Verfasser, ein bedeutender Sachkenner, Mitglied 

der Prüfungsstelle München, hat eine wohldurch- 
dachte Auswahl der Aufgaben getroffen und die 

Besprechungen und Lösungen mit besonderer 
Sorgfalt bearbeitet.
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Das Gnadengesuch
Gemeinverständliche Einführung in das deutsche 
Gnadenrecht sowie das Recht des Strafregisters 

und der polizeilichen Führungszeugnisse

Von Regierungsrat Wolfgang Mensclicll
Reichshauptstellenleiter der NSDAP, und stellvertr. Leiter des Amtes 

fü r Gnadensachen in der Kanzlei des Führers

Die Frage, wann ein Gnadengesuch gestellt werden 
kann und was zur Aufnahme des Verfahrens unter
nommen werden muß, ist dem Volksgenossen, der 
den Gnadenweg beschreiten w ill, bisher unklar ge
wesen. Das Buch w ill dem Laien ein zuverlässiger 
Helfer sein und ihm Ze it, Geld und manche Ent
täuschung ersparen. Daiüber hinaus wird es auch je
dem anderen, der sich m it Fragen des Gnadenrechts be
fassen muß, insbesondere dem A n w a l t  und dem 
R e c h t s w a h r e r  v o n  O r g a n i s a t i o n e n ,  von 
Nutzen sein. Die im Mai 1940 ergangenen neuen 
Vorschriften über polizeiliche Listen' und Führungs
zeugnisse, die auch in der Ostmark gelten, sind 

ausführlich wiedergegeben.
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Verfahren, Gebühren- und Kosfenrecht
§ 13 GVG. Ob ein der Ruhegehaltskasse 

eines Provinzialverbandes angeschlossener 
Verband seinen satzungsmäßigen Anspruch 
auf Erstattung der seinen ruhegehalts
berechtigten Beamten und Angestellten zu 
gewährenden Versorgungsbezüge gegen den 
Provinzialverband nach § 13 GVG. im Ver
fahren vor den ordentlichen Gerichten ver
folgen kann, läßt sich nur von Fall zu 
Fall, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Satzungen der Ruhegehaltskasse, ent
scheiden. RG.: DR. 1941, 888 Nr. 31 (Reuß)

§§627 a. F., 943, 767, 927 ZPO. Einst
weilige Verfügung wegen Unterhalts. Rück
forderung des Unterhalts von dem als 
schuldig geschiedenen Ehegatten. OLG. 
Dresden: DR. 1941, 890 Nr. 32 (v. Scan- 
zoni)

A rt. I  Z iff. 1 und 2 SchutzVO. v. 1. Sept.

1939 (RGBl, i, 1656). Die SchutzVO. ist
nicht anwendbar, wenn der Betreffende 
zwar als kasernierter Angehöriger des 
Sicherheits- und Hilfsdienstes zu ständigen 
Dienstleistungen herangezogen w ird, aber 
diese Dienstleistungen nur innerhalb seines 
regelmäßigen Aufenthaltsortes stattfinden. 
OLG. Karlsruhe: DR. 1941, 892 Nr. 33 

§§ 4, 79 GKG.; §91 ZPO. Ob eine Partei 
persönlich oder als Partei kraft Amtes 
(Testamentsvollstrecker, Konkursverwalter 
u. dgl.) in Anspruch genommen und dem
gemäß Kostenschuldner der Reichskasse 
oder der Gegenpartei geworden ist, hängt 
von der ausdrücklichen Erklärung der den 
Anspruch geltend machenden Partei ab, wo
bei im Zweifel das Klagerubrum den Aus
schlag gibt, sofern nicht anderweit ersicht
lich ist, daß nur die Partei kraft Amtes in 
Anspruch genommen werden soll. KG.: 
DR. 1941, 892 Nr. 34

§10 Abs. 3 DGKG. Bei Festsetzung 
Streitwerts für wiederkehrende ire ffev(,0r- 
sind die nach Klagerhebung Hing gerech- 
denen Beträge nicht besonders z0um icr,35 
nen. OLG. Naumburg: DR. 1941, 89

Reichsarbeitsgericht
in § 6,6Bedeutung der Vorschriften A „cleffung 

Abs. 1 und 2 BGB. Die fernere A« J  hi,t 
bestehender gesetzlicher Bestim m “ ¡güsti* 
nach der neugewonnenen na tio n a ^  Aud
............... B L J ______e _ erfu 'gekter de'
hiernach .ist der nachgiebige Cnara „ eblie- 
Bestimmung in A b s . unverancM  ^

ben. Auf der anderen Seite eni‘“ “:n"Abs' 
abdingbarkeit der Bestimmung Q?
keine grundanschaulich verscn und AK 
staltung der Fürsorge für Art>e> 
gestellte. RArbG.: DR. 1941, 893 
(Franke)

Ik a tU u H aw  •  w  wwwW" i

Bewerbungen auf Z if fe r  anzeig en stets m it der 
Z iffernum m er kennzeichnen; auch a u f dem Um
schlag, dort am besten in  der linken unteren Ecke, 
m it Buntstift umrahmt.
Bei Bewerbungen auf Stellenanzeigen niemals O r i
ginalzeugnisse, sondern m it Namen und Adresse 
gekennzeichnete Zeugnisabschriften beifügen. A u f 
L ich tb ildern  müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite verm erkt sein. U nter „E inschreiben“  oder 
„E ilbo ten “  eingesandte Bewerbungen können nur 
als „E inschreiben“ - oder „E ilbo ten “ -Briefe w e ite r
gesandt werden, wenn das Porto h ie rfü r beigefügt 
ist. Diese A r t Briefe und mehrere Bewerbungs
schreiben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf 
dem äußeren Umschlag die Ziffernum m er nicht tra
gen; siesindnuran dieAnzeigenabteilung zu richten.

breit6
Anzeigenpreis: die viergespaltene 46l£I”  ,jen-

Zeile 4 5  Rpf.; f ü r Verleger-_undfre_ ^mm
Verkehrsanzeigen 56 Rpf-; für Ste . Ju.
einspaltige Gelegenheitsanzeigen z3 f  gpf,; 
Familienanzeigen und Nachrufe 5 gjyj.;
Ziffergebühr fü r Stellenangebote 1-5 ejgen
fü r Stellengesuche und Gelegenhei s

S° RPf- i f i
Anzeigenschluß: jeweils der DonnerLnund 

Vorwoche, nu r fü r eilige Stellenan7'e ^¡Is 
wenn Raum noch zur Verfügungst® ’
der Montag der Erscheinungswoc 1

fd a s P °stZahlungen fü r Anzeigenbeträge nur_^'KverlageS

für

ungen tü r Anzeigenbetrage nur -
Scheckkonto des Deutschen ReC
GmbH. Berlin  N r. 4 5 1  7 6 -

,,Anzeigen-Abteilung“ Deutscher Rechtsverlag GmbH., Berlin W35, Lützowufer18, Fernruf 22 40

........................................

iir;;i!i!|| Offene Stellen p T g f
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

W e g e n  E i n b e r u f u n g
Vertreter

(pens. Richter, RA oder Assessor) 
für Anwalts- und Notariatspraxis 
in V o r o r t  von  B e r l i n

gesucht.
Für Assessor evtl. Sozietät nach 
dem Kriege. A n  ¡geböt e unter 
A . 1508 an Anzeigen - Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W35, Lützowufer 18.

Wegen Einberufung zur Wehr
macht

Vertreter
m it  A n w a lts p ra x is  auf minde
stens 1 Monat, evtl, bis zu 3 Mon., 
für Anwalts- und Notariatspraxis 
in T h o r n  spätestens ab 1.5.41

gesucht
K o h n c r t ,

Rechtsanwalt und Notar, 
T h o r n ,  Breite Gasse 14.

tüchtiger Vertreter 
gesucht

Rechtsanwalt Beck,  
U l m / D o n a u .

Für meine Anwalts- und 
Notariatspraxis
Vertreter

ab 1. 5. 1941 für die Kriegsdauer 
gesucht. Angeb. m it Zeugnis- 
abschr. und Referenzen erbet an 

Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Bu r y ,

E lb in g , Adolf-H itler-Straße 3S.

Für die Dauer unseres Wehr
dienstes suchen w ir  ab sofort

Vertreter.
Dr. M u n d t  und Dr. H o f f e r t ,  

Rechtsanwälte und Notare, 
Stet t i n ,

Paradeplatz 16

Bürovorsteher (in)
oder

Bürogehilfen (in),
in beiden Fächern erfahren, und 

ferner
perfekte Stenotypistin

s o f o r t  oder später  in Dauer
stellung

gesucht.
M a r k f  e l d t ,  

Rechtsanwalt und Notar, 
T i e g e n h o f  bei Danzig.

lungere ö o llju rift'11
möglichst m it verlag- und urheberrechtlich

Kenntnissen, f ü r  F a c h v e r b a 11

gesucht
. frtöödi^'auch Betätigung als Anwaltsassessorm

Angebote unter A.1509 an Anzeigen-Ab ^  
D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g ,  ß e r l i fl 

Lützowufer 18.

Bürovorsteher
(Bürovorsteherin) in Anwaltsbüro 

für Stadt in Mittelthüringen 
gesucht,

beide Fächer. Bewerbungen mit 
Angabe der Gehaltsansprüchc 

und Bild an
Saa l f e l d - Saa l e ,  Postfach 3

Sekretärin
für Rechtsanwalt und Notar

gesucht.
Angebote erbeten an

Rechtsanwalt Dr. P o t t ,  
B e r l i n  N W 7, 

Unter den Linden 42.

fü r Anwalts-und de„  Fjch t
vö llig  erfahren in 0  a fcin
auf Dauer zun: Dauer zum

« es“ *  d N « »htsanwau „ 

B e r l i n - H a i ; ^
Kurfürsten

Am 19. April 
wegen der

Wochenausgabe „  ß fu
„  . x u  AnzeißellSC , , 0pl



: : : :

H ? nn* alt und Notar,
i?htailfeahS ^ 'nsatzes für eine 
X S ? ! “  '^axis für 
Sll'^Utht f£ leScs schließen

seine f r e i e n  
wie Erstat- 

Bearbeitung 
.... itirtient-. °Zesse, Mitarbeit
Ü S  oder6äh f ntwurf von

r Einig r>-ah-n ' ''weck ist

Erhaltung

« '» A u fg a b e n  
¡ S L ^ e n j

rozi 
ren 
r ä
die Vertiefung der

& 5 i s e. «

^ erbc‘en u i t  t t * I l u n g e n  
^ä u n ln  " Ier A - 1514 an' tob "^Deutscher Rechts- 

J5,Lüt/owuferl8.

a u f  dem, 
nic,t* vergessen!

Bürovorsteher,
erste Kraft in beiden Fächern, 
gute Steuerkenntnisse, übernimmt
stundenweise T ätigke it,

in  B e r lin .
Angebote unter A . 1512 an Anzci- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, BerlinW 35, Lützowufcrl8.

Junger Ge tilfe,
welcher ¡m Mürz 1940 Gehilfenprüfung 
in beiden Fächern abgelegt hat und 
selbständiges Arbeiten gewohnt ist, 
wünscht sich zu vervollkommenen bzw.

zu verändern,
evtl, ein kleines Büro zu führen. Gute 
Zeugnisse vorhanden. Zuschriften mit 
Gehaltsangeboten unter A . 1513 an 
Anzeigen-Abtei'ung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W  35, Lützowufcr 18.

ntmachungen verschiedener A rt ::jj
h '****•*••*••••••••• ••••

v ^ r iu  ...............

Ä t wa,t’ D r "
Richter,oÄ st„. 0liarbe tpr ...........^ l Ä beiteB g e Ä

» Ä r  a "’ sucht alsbald
,%iC|.l,l)er(i-ik0 z ia tio n  ode r
feH b > g .u hA ei V n i n ‘ agejtiticr 1450a. Anzei-

fHinVarU,tscher Rcchts- 
3>Lützowuferl8.

;> -4 fa" d in g (. r

^A^brauchf,1QB'’ ncuesle 
"■Aki^eb I ’ zu häufen ge- 

1510 a. A,,fei-
4s lrlin ^ U,'Schcr Rechts-

J5> Lützo wufer 18.

Rechtsanwalt und Notar
g ib t wegen Veränderung seine 
ausbaufähige

Praxis
in Kreisstadt Os t p r eußens  ab. 
Angebote unter A . 1511 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berli n W 35, Lützo wufer 18.

W erd et 
M itg lied  d e r  

N S V !

WiDp... ' ,p kaufen zurück:
,SW U

echt vereinigt mit Juristische Wochenschrift:
Jahrgang 1940: Heft 6, 7, 8, 41, 47 

zum Preise von 50 Pfg. je Heft 
zuzügl. Versendungsspesen

, Übersendung erbeten an

Sn, ^CIler R e c h t s v e r l a g  G. m. b. H.,
N ie d e rla s s u n g  L e ip z ig  C 1, Inselstraße 10

di
Die Bücher

Ss De
iej Su*schen Rechtsverlaqes erhalten Sie in 

||aj  Ucohancllung. Kata log und Prospekte 

w'r au i W unsch kostenlos und direkt

d Eü T$CHER RECHTSVERLAG
in W  3 5  W i e n  I

K. F. KOEHLERS ANTIQUARIUM
LEIPZIG C I,  TÄUBCHENWEG 21

KAUFT STETS

Reihen und Bände wissenschaftlicher Zeitschriften 
für feste Aufträge und erbittet Angebote 

Auch Angebote ganzer Bibliotheken und einzelner 
Werke von Wert sind uns erwünscht

®ei ®eroerbungen auf 3 'ffe r- 
ülnäetgen n id j t  O riginafteugnille 
beifügen! 3 eugmsab|d)tiften unb 
ßid)tbilber haben auf ber SRüd[eite

bert SRamcn unb bie SIn[d)rift bes 
®eroerbers 3U tragen. — Ginge, 
[djriebene SBriefe lünnennidjt ein- 
gcidjrieben toeitergefanbt roerben.

55 S
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Toussaint- 
I LangenfcheidtI

f ip o tt lc fte t etnet tTelttirm ai
Gs roirb Sie intereffieren, bei bleiet 
©elegenljeit 3a  erfahren, ba& icij 
Gngltid), Sranjöfifd;, jtalientld), 
Spanitd? unb Portugieliid? öurdj bas 
Stubium ber Unterrichtsbriefe bet 
tttetbobe üouffamh£angen|d?eibt et* 
lernt habe unb auf ®runb meinet 
io ennorbenen Sprad?tenntniffe <Ej« 
potiieiter einet IDeltfirma geroorben 
bm. gram Eagier, HJien 56, V I., 
hofmüfjlgaiie 20 (21.9.40).
. . . . . .  baß man nadf) Stirer nie»
«¡obe bellet lernt.“  Die engii|d?e 
SPtadje macht mir nad? 3 bter 
ittetbobe oiel mehr Späh als in 
oet Schule. <Es t|t oor allem nicht 
Io Iangroeilig, unb man befommt 
alles richtig ertlärt. 3 d? erlebe es 
Rben Gag ln  ber Schule, bafs man 
nach 3hter tUctfjobe bellet iernt; 
oenn menn lieh teiner melbet, toenn 
lernet bie geitellte Stage beantoor» 
ten tann, td? tann es fa|t Immer, jd ) 
habe 3hte Iftethobe allen ttttti djülem 
empfohien. Ejelmut Kohl, hanbels« 

3eU a. m „  habfutter Str. 338 
^  (15.6.40).
§  Dant Goudatnt = £angen|eheiöt als
§  Dolmetfd?er eingeletjt Dor eint*
SS g.e.ni fahren habe ich nad) bem
g  Kleinen üou||aint»Cangenj(heibt bie

rran35|t|d!e Sprache erlernt 3m 
Selbsug gegen Stanlreidj, loroie 
mahrenb ber folgenben Belefcungs» 
je it tonnte id; fe|t|tellen, bab ich 
bamals bie Sprache richtig gelernt 
habe; benn ich oerftänbigte mich 
überall ohne Schroierigteiten unb 
toutbe Dieifad) non meiner (Einheit 
als Dolmetidjer eingelebt. 3 d) möchte 
3 hnen baher heute für 3 hre oor« 
äüglidie Dtethobe meinen beiten Dant 
ausjptechen. Rubi Köcher, 3nbu|trte« 
taufmann, Hufsig, flu |tt.3  (29.9.40).

3f?rer Ittethobe »erbante fch met» 
nen Beruf als ftuslanbstorre« 
iponbent unb CErportleiter. m it
bem bisherigen Gtfolg meines ita* 
lienilchen Stubiums nach ttouiiamt* 
Cangen|d?eibt bin id) auberorbenh 
lieft jufrieben. ffrobbetn ich erft 
bie 7. Cettion hinter m ir hohe, 
bin ich Idjon in ber Sage, leichtere 
Citeratur 3U leien. 3d? habe |d?on 
früher nad? 3 hter ¡Ttethobe geat. 
beitet. 3 d? erfemte bie franiöttfefte, 
engiifdje unb portugielifche Sprache. 
3 hrer IRethobe nerbante id? meinen 
Beruf als fluslanbstorrefponbent unb 
Gipartleiter in einer bebeutenben 
d?emi|d)'Pharma3euti|d)en Sabril. 
Ejerm. Said, Korreiponbent, Darm- 
Habt, Karlitr. 20 (23.8.40).

1

s

Nach der Methode Toussaint-Langenscheidt bearbeitet, 
liegen fü r  a lle wichtigen Sprachen v o r : 

Unterrichtsbriefe zum Studium fremder Sprachen durch 
Selbstunterricht für Anfänger und flir Fortgeschrittene, 
Schullehrbücher, fremdsprachliche Lektüre, Wörterbücher 
in verschiedensten Preislagen, Reisesprachführer, Konversa- 
tionsbücher, Bücher für die Handelskorrespondenz u. a. m.

§

Unlere Sprachtoerte (tnb tn lebet guten Bud?hanblung oorrätig 55

U A N G E N S C H E I D T S C H E  V E R L A G S B U C H H A N D L U N G  §  
(P ro fe sso r G. L a n g e n sch e id t) K .G ., B e rlin  - S chön ebe rg
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Das

Sblihan
Schreibband 

is t ein

Sparband,
denn es is t 

>f a rbve rd ich t e t <.
Es h a t e in e  lange  

Lebensdauer und Ist 
preiswert im Gebrauch

Zu beziehen durch 
die Fachgeschäfte

2. K rieg sh ilfsw erk  
fü r  das Deutsche Rote K reuz.

D E R  F Ü H R E R :
Rotkreuzarbeit ist selbstloser 
Dienst an Volk nnd Vaterland 
in ständiger Hilfsbereitschaft.

3eÖcr Itomnit ’ran!
Colftia nichttcöcm gegeben, mltabgchlärtcr 
Wettioelohclt oöcr heiterem Gottoertrauen 
an Öen Coö zu öenlun. 3eöerhann unö tollte 
aber um feiner Heben tollten öle irötfchen 
Aufgaben löten helfen, oor öle lein Coö ile 
einft ftcllen tolrö. Wählen Sie megen öer fpar» 
famen unmittelbaren „hannoocrtchen Wer» 
bung" unö öer frühzeitigen, hohen Ceirtun- 
gen öeo „hannooerfchen Öeioinnplaneo" öle

f̂annoocrfchc ̂ cbensucrßdimmg
a u f G c g e n f e l t i g h e i t  zu h a n n o o e r  
oorm a lo  Preußifcher Oeamten ■ Verein 
Doftanlchrlft: fiannoocr 1 . Poftfach 50 bn

eine £ebenet>erficherung, öte freuöe macht

3ch bitte, ohne mich zu ocrpfllchten, um Ihre Druchfachen 
über Ccbcno-/ fiin ö e r» / Pcnfiono»Rcntcn° Vcrfidicrung
name:

O rt;

— ________ _____________________öcrali« f lr . i
8bn

Sae&en. .eudiim . m  2.

Die neue
£ o h n p f ä n D u n g s u e r o r D n M

1 9 4 0
Textausgabe m it Anmerkungen und Beisp‘elc 

von

Rechtsanwalt Egon fllbertl
Preis kart. RM. 1.50 ^

Das bisher geltende Lohnpfändungsgesct2 
W irkung vom 1. Dezember 1940 geändert: yet
Die Zusammenstellung des gulunterricnt^ ¡eii0 
fassers ist m it vielen Anmerkungen und pjjir 
versehen und daher für alle mit der _ . [¡gk  ̂
düng arbeitenden Praktiker von größter wt

I n t e r essen t en :  nVvält{
B e t r i e b s f ü h r e r ,  L o h n b ü r o s ,  Rechts

und V e r w a l t u n g s b e h ö r d e 0’

' kt VO*
Zu beziehen durch den Buchhandel oder dire

¡(11 ^
Dcutfcticr Rcdifsocrlag 6. m.b. f\., Berlin / &W

Berlin W 35, Hildebrandstraße & 

Auslieferung für Ostmark und Siidcte11 
Deutscher Rcchtsvcrlag O. m. b. H., Wien I, 1

V e ^ b a g ig c te C C tc fv ift^  ^

oM:S.
BERUFSHAFTPFL»CHT'

VERSI CHERUNG GE0 ^

V E R M Ö G E N S S C H Ä P eN
o

STERBEGELD-
VERSI CHERUNG


